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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2472/90 DER KOMMISSION

vom 31. Juli 1990

zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates über die
zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif

Jahres gilt, die vollständige Fassung der Kombinierten
Nomenklatur veröffentlicht zusammen mit den ent
sprechenden autonomen und vertragsmäßigen Zollsät
zen des Gemeinsamen Zolltarifs, wie sie sich aus den
vom Rat oder von der Kommission beschlossenen
Maßnahmen ergeben (2) —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87
wird durch den Anhang der vorliegenden Verordnung
geändert .

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des
Rates vom 23 . Juli 1987 über die zolltarifliche und
statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen
Zolltarif0, insbesondere auf Artikel 9 und 12,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 wird eine
neue Warennomenklatur — nachstehend „Kombi
nierte Nomenklatur" genannt — eingeführt, die den
Erfordernissen sowohl des Gemeinsamen Zolltarifs als
auch der Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft
genügt.

Es ist notwendig, die Kombinierte Nomenklatur zu
ändern im Hinblick auf:

— Änderungen, um Veränderungen der statistischen
und handelspolitischen Anforderungen Rechnung
zu tragen ;

— die Notwendigkeit einer Angleichung oder Klärung
der sprachlichen Fassungen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für
die Nomenklatur.

Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sieht
vor, daß die Kommission jedes Jahr in Form einer
Verordnung, die jeweils ab 1 . Januar des folgenden

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1991 in Kraft.

(2) Im Anhang zu dieser Verordnung sind die Änderungen
aufgenommen, die sich durch die Annahme folgender
Maßnahmen ergeben:
— Verordnung (EWG) Nr. 750/87 des Rates vom

16 . März 1987 (ABl. Nr. L 76 vom 18.3 . 1987, S. 1 ),
— Verordnung (EWG) Nr. 3469/89 der Kommission

vom 16. November 1989 (ABl. Nr. L 337 vom
21 . 11 . 1989, S. 5),

— Verordnung (EWG) Nr. 323/90 der Kommission vom
6. Februar 1990 (ABl . Nr. L 36 vom 8 . 2 . 1990, S. 7),

— Verordnung (EWG) Nr. 1119/90 der Kommission
vom 2. Mai 1990 (ABl. Nr. L 112 vom 3.5.1990,
S. 9),

— Verordnung (EWG) Nr. 1251 /90 der Kommission
vom 11 . Mai 1990 (ABl. Nr. L 121 vom 12.5 . 1990,
S. 29),

( i ) ABl . Nr. L 256 vom 7 . 9 . 1987, S. 1 .
— Verordnung (EWG) Nr. 1436/90 des Rates vom

21 . Mai 1990 (ABl . Nr. L 138 vom 31.5 . 1990, S. 9).
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 3l . Juli 1990.

Für die Kommission

Christiane SCRIVENER

Mitglied der Kommission
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TEIL I

EINFÜHRENDE VORSCHRIFTEN

A. Allgemeine Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur

Für die Einreihung von Waren in die Kombinierte Nomenklatur gelten folgende Grundsätze:

1 . Die Überschriften der Abschnitte, Kapitel und Teilkapitel sind nur Hinweise . Maßgebend für die
Einreihung sind der Wortlaut der Positionen und der Anmerkungen zu den Abschnitten oder Kapiteln
und — soweit in den Positionen oder in den Anmerkungen zu den Abschnitten oder Kapiteln nichts
anderes bestimmt ist — die nachstehenden Allgemeinen Vorschriften .

2 . a) Jede Anführung einer Ware in einer Position gilt auch für die unvollständige oder unfertige Ware,
wenn sie im vorliegenden Zustand die wesentlichen Beschaffenheitsmerkmale der vollständigen oder
fertigen Ware hat. Sie gilt auch für eine vollständige oder fertige oder nach den vorstehenden
Bestimmungen dieser Vorschrift als solche geltende Ware, wenn diese zerlegt oder noch nicht
zusammengesetzt gestellt wird .

b) Jede Anführung eines Stoffes in einer Position gilt für diesen Stoff sowohl in reinem Zustand als auch
gemischt oder in Verbindung mit anderen Stoffen . Jede Anführung von Waren aus einem bestimmten
Stoff gilt für Waren, die ganz oder teilweise aus diesem Stoff bestehen . Solche Mischungen oder aus
mehr als einem Stoff bestehenden Waren werden nach den Grundsätzen der Allgemeinen Vorschrift 3
eingereiht.

3 . Kommen für die Einreihung von Waren bei Anwendung der Allgemeinen Vorschrift 2 b) oder in irgend
einem anderen Fall zwei oder mehr Positionen in Betracht, so wird wie folgt verfahren:

a) Die Position mit der genaueren Warenbezeichnung geht den Positionen mit allgemeiner Warenbezeich
nung vor. Zwei oder mehr Positionen, von denen sich jede nur auf einen Teil der in einer gemischten
oder zusammengesetzten Ware enthaltenen Stoffe oder nur auf einen oder mehrere Bestandteile einer
für den Einzelverkauf aufgemachten Warenzusammenstellung bezieht, werden im Hinblick auf diese
Waren als gleich genau betrachtet, selbst wenn eine von ihnen eine genauere oder vollständigere
Warenbezeichnung enthält .

b) Mischungen, Waren, die aus verschiedenen Stoffen oder Bestandteilen bestehen und für den Einzelver
kauf aufgemachte Warenzusammenstellungen, die nach der Allgemeinen Vorschrift 3 a) nicht eingereiht
werden können, werden nach dem Stoff oder Bestandteil eingereiht, der ihnen ihren wesentlichen
Charakter verleiht, wenn dieser Stoff oder Bestandteil ermittelt werden kann.

c) Ist die Einreihung nach den Allgemeinen Vorschriften 3 a) und 3 b) nicht möglich, wird die Ware der
von den gleichermaßen in Betracht kommenden Positionen in dieser Nomenklatur zuletzt genannten
Position zugewiesen .

4. Waren, die nach den vorstehenden Allgemeinen Vorschriften nicht eingereiht werden können, werden in
die Position der Waren eingereiht, denen sie am ähnlichsten sind.

5 . Zusätzlich zu den vorstehenden Allgemeinen Vorschriften gilt für die nachstehend aufgeführten Waren
folgendes:

a) Behältnisse für Fotoapparate, Musikinstrumente, Waffen, Zeichengeräte, Schmuck und ähnliche
Behältnisse, die zur Aufnahme einer bestimmten Ware oder Warenzusammenstellung besonders
gestaltet oder hergerichtet und zum dauernden Gebrauch geeignet sind, werden wie die Waren
eingereiht, für die sie bestimmt sind, wenn sie mit diesen Waren gestellt und üblicherweise zusammen
mit ihnen verkauft werden. Diese Allgemeine Vorschrift wird nicht angewendet auf Behältnisse, die
dem Ganzen seinen wesentlichen Charakter verleihen.
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b) Vorbehaltlich der vorstehenden Allgemeinen Vorschrift 5 a) werden Verpackungen (*) wie die darin
enthaltenen Waren eingereiht, wenn sie zur Verpackung dieser Waren üblich sind. Diese Allgemeine
Vorschrift gilt nicht verbindlich für Verpackungen, die eindeutig zur mehrfachen Verwendung geeignet
sind.

6. Maßgebend für die Einreihung von Waren in die Unterpositionen einer Position sind der Wortlaut dieser
Unterpositionen, die Anmerkungen zu den Unterpositionen und - sinngemäß — die vorstehenden
Allgemeinen Vorschriften . Einander vergleichbar sind dabei nur Unterpositionen der gleichen Gliede
rungsstufe. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten bei Anwendung dieser Allgemeinen Vorschrift auch
die Anmerkungen zu den Abschnitten und Kapiteln .

B. Allgemeine Vorschriften über die Zollsätze

1 . Die Zollsätze für eingeführte Waren mit Ursprung in Ländern, die Vertragsparteien des Allgemeinen Zoll
und Handelsabkommens sind, oder in Ländern, mit denen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft die
Meistbegünstigungsklausel auf dem Gebiet der Zölle enthaltende Abkommen geschlossen hat, sind die in
Spalte 4 des Zolltarifs aufgeführten vertragsmäßigen Zollsätze.
Vorbehaltlich abweichender Regelungen sind diese vertragsmäßigen Zollsätze auch anzuwenden auf
andere als die vorgennanten Waren bei deren Einfuhr aus allen Drittländern.
Die autonomen Zollsätze der Spalte 3 sind anzuwenden:
— wenn sie niedriger als die vertragsmäßigen Zollsätze sind

oder

- wenn kein vertragsmäßiger Zollsatz besteht ; in diesem Fall ist in der Spalte 4 ein Strich eingetragen.

2 . Ziffer 1 wird nicht angewendet, wenn besondere autonome Zollsätze für Waren mit Ursprung in
bestimmten Ländern vorgesehen sind oder wenn Präferenzzölle aufgrund von Abkommen angewendet
werden. '

3 . Die Bestimmungen der Ziffern 1 und 2 hindern die Mitgliedstaaten nicht daran, andere Zollsätze als die
des Gemeinsamen Zolltarifs anzuwenden, sofern dies durch Gemeinschaftsrecht gerechtfertigt ist .

4. Zollsätze der Spalten 3 und 4, bei denen als Maßstab Hundertteile angegeben sind, sind Wertzollsätze .

5 . Das bei bestimmten Positionen oder Unterpositionen in der Spalte 3 angegebene Zeichen „(AGR)"
bedeutet, daß die betreffenden Waren einer Abschöpfungsregelung unterliegen .

Die Angabe eines Zollsatzes gefolgt von dem Zeichen + und dem Zeichen „(AGR)" (z.B. 16 + (AGR))
bedeutet, daß die betreffenden Waren einem Zollsatz und zusätzlich einer Abschöpfung unterliegen .
Steht vor dem Zeichen „(AGR)" lediglich eine Zahl ohne weitere Angabe (z.B. 20 (AGR)), so stellt diese
Zahl einen Hinweis auf einen Zollsatz dar, der seit der Einführung der Abschöpfungsregelung nicht mehr
erhoben wird.

6 . Das in den Spalten 3 und 4 angegebene Zeichen „MOB" bedeutet, daß für die betreffenden Waren ein
beweglicher Teilbetrag erhoben wird, der im Rahmen von Handelsregelungen für bestimmte landwirt
schaftliche Verarbeitungserzeugnisse festgesetzt wird .

7 . Das in Spalte 4 der Kapitel 17 bis 19 und 21 angegebene Zeichen „AD S/Z" oder „AD F/M" bedeutet,
daß der Höchstzollsatz aus einem Wertzollsatz und einem Zusatzzoll für bestimmte Arten Zucker oder für
Mehl besteht. Dieser Zusatzzoll wird im Rahmen von Handelsregelungen für bestimmte landwirtschaftli
che Verarbeitungserzeugnisse festgesetzt .

8 . Das in Spalte 4 der Kapitel 8 und 20 angegebene Zeichen „AD S/Z" bedeutet, daß die Gemeinschaft sich
das Recht vorbehält, über den vertragsmäßigen Zollsatz hinaus einen Zusatzzoll auf Zucker zu erheben,
der der Einfuhrbelastung für Zucker entspricht und von der in dem Erzeugnis enthaltenen Zuckermenge
erhoben wird, die die in der Zusätzlichen Anmerkung zu Kapitel 8 oder in den Zusätzlichen Anmerkun

(') Als „Verpackungen" gelten innere und äußere Behältnisse, Aufmachungen, Umhüllungen und Unterlagen mit
Ausnahme von Beförderungsmitteln — insbesondere Behältern —, Planen, Lademittel und des bei der Beförderung
verwendeten Zubehörs. Der Ausdruck „Verpackungen" umfaßt nicht die in der Allgemeinen Vorschrift 5 a)
angesprochenen Behältnisse.
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gen 3 und 5 zu Kapitel 20 festgesetzten Gewichtshundertteile oder, hinsichtlich der Erzeugnisse der
Positionen 0811 und 2006 bis 2008, einen Gehalt an Zucker von 13 GHT überschreitet .

9 . Die in Spalte 4 bei der Position 2008 enthaltene Angabe „2 AD S/Z" bedeutet, daß, der Zusatzzoll auf
Zucker auf einen Pauschalsatz von 2 % des Zollwerts festgesetzt ist .

C. Gemeinsame allgemeine Vorschriften über die Nomenklatur und die Zollsätze

1 . Sofern nichts anderes bestimmt ist, werden die Vorschriften über den Zollwert außer zur Ermittlung des
als Bemessungsgrundlage dienenden Wertes bei Wertzollsätzen auch zur Ermittlung des Wertes verwendet,
der als Merkmal zur Abgrenzung bestimmter Positionen oder Unterpositionen dient.

2 . Bei gewichtszollbaren Waren und in den Fällen, in denen das Gewicht als Merkmal zur Abgrenzung
bestimmter Positionen oder Unterpositionen dient, gilt als
a) „Rohgewicht" das Gewicht der Ware mit ihren sämtlichen Behältnissen oder Verpackungen,
b) „Eigengewicht" oder „Gewicht" (ohne nähere Bestimmung) das Gewicht der Ware ohne alle Behält

nisse oder Verpackungen.

3 . In Anwendung von Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2779/78 0), ist für die
nationalen Währungen der am ersten Werktag des Monats Oktober 1990 geltende, im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Serie C, veröffentlichte Gegenwert des Ecu, die bei bestimmten spezifischen
Zollsätzen verwendet wird oder die als Merkmal zur Abgrenzung bestimmter Positionen oder Unterposi
tionen dient, anzuwenden.

Tritt jedoch eine Änderung in den bilateralen Leitkursen einer oder mehrerer Landeswährungen ein, so
sind die Bestimmungen des Artikels 2 Absatz 3 der vorgenannten Verordnung anzuwenden .

TITEL II

BESONDERE BESTIMMUNGEN

A. Waren für bestimmte Arten von Wasserfahrzeugen und für Bohr- oder Förderplattformen

1 . Die Erhebung der Zölle wird ausgesetzt für die Waren, die dazu bestimmt sind, beim Bau, bei der
Instandsetzung, bei der Instandhaltung oder beim Umbau der in der nachstehenden Übersicht genannten
Wasserfahrzeuge eingebaut zu werden, sowie für die Waren, die zur Ausrüstung dieser Wasserfahrzeuge
bestimmt sind .

2. Die Erhebung der Zölle wird ausgesetzt für:
a) Waren, die dazu bestimmt sind, beim Bau, bei der Instandsetzung, bei der Instandhaltung oder beim

Umbau

1 ) in ortsfesten Bohr- oder Förderplattformen der Unterposition ex 8430 49 00, die in Gewässern der
Mitgliedstaaten aufgestellt sind,

2) in schwimmenden oder tauchenden Bohr- oder Förderplattformen der Unterposition 8905 20 00
eingebaut zu werden, sowie für Waren, die zur Ausrüstung dieser Plattformen bestimmt sind.
Als zum Einbau in Bohr- oder Förderplattformen bestimmt gelten auch Waren, wie Treib-, Schmier
stoffe und Gase, die notwendig sind zum Betreiben der Maschinen und Apparate, die nicht dauerhaft
diesen Plattformen zugeordnet und deshalb nicht deren Bestandteil sind, wenn sie an Bord der
genannten Plattformen zum Bau, zur Instandsetzung, zur Instandhaltung, zum Umbau oder zur
Ausrüstung verwendet werden ;
b)Rohre, Kabel und ihre Verbindungsstücke, die dazu bestimmt sind, diese Bohr- oder Förderplattfor
men mit dem Festland zur verbinden.

( i) ABl . Nr. L 333 vom 30. 11 . 1978 , S. 5 .
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KN-Code Warenbezeichnung

8901 Fahrgastschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Fährschiffe, Frachtschiffe, Schleppkähne und ähnliche
Wasserfahrzeuge zum Befördern von Personen oder Gütern :

8901 10 — Fahrgastschiffe, Kreuzfahrtschiffe und ähnliche, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zur Perso
nenbeförderung bestimmte Wasserfahrzeuge ; Fährschiffe :

8901 10 10 — — für die Seeschiffahrt

8901 20 — Tankschiffe :

8901 20 10 — — für die Seeschiffahrt

8901 30 — Kühlschiffe, ausgenommen solche der Unterposition 8901 20 :
8901 30 10 — — für die Seeschiffahrt

8901 90 — andere Wasserfahrzeuge zum Befördern von Gütern sowie Wasserfahrzeuge, die ihrer Beschaffenheit
nach zur Personen- und Güterbeförderung bestimmt sind :

8901 90 10 — — für die Seeschiffahrt

8902 00 Fischereifahrzeuge ; Fabrikschiffe und andere Schiffe zum Verarbeiten oder Konservieren von
Fischereierzeugnissen :
— für die Seeschiffahrt :

8902 00 11 — — mit einer Tonnage von mehr als 250 BRT
8902 00 19 — — mit einer Tonnage von 250 BRT oder weniger

8903 Jachten und andere Vergnügungs- oder Sportboote ; Ruderboote und Kanus :
— andere :

8903 91 — — Segelboote, auch mit Hilfsmotor :
8903 91 10 - - - für die Seeschiffahrt

8903 92 — — Motorboote, ausgenommen solche mit Außenbordmotor :
8903 92 10 - - - für die Seeschiffahrt

8904 00 Schlepper und Schubschiffe :
8904 00 10 — Schlepper

— Schubschiffe:

8904 00 91 — — für die Seeschiffahrt

8905 Feuerschiffe, Feuerlöschschiffe, Schwimmbagger, Schwimmkrane und andere Wasserfahr
zeuge, bei denen das Fahren im Vergleich zu ihrem Hauptverwendungszweck von untergeord
neter Bedeutung ist ; Schwimmdocks, schwimmende oder tauchende Bohr- oder Förderplatt
formen :

8905 10 — Schwimmbagger :
8905 10 10 — — für die Seeschiffahrt

8905 90 — andere :

8905 90 10 — — für die Seeschiffahrt

8906 00 Andere Wasserfahrzeuge, einschließlich Kriegsschiffe und andere Rettungsfahrzeuge, ausge
nommen Ruderboote :

8906 00 10 — Kriegsschiffe
— andere:

8906 00 91 — — für die Seeschiffahrt

3 . Die Gewährung dieser Aussetzungen erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen
festgesetzten Voraussetzungen für die zollamtliche Überwachung der Verwendung dieser Waren .
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B. Zivile Luftfahrzeuge und für zivile Luftfahrzeuge bestimmte Waren

1 . Zollfrei sind

— zivile Luftfahrzeuge ;
— bestimmte Waren, die zum Bau, zur Instandsetzung, zur Instandhaltung, zum Umbau, zur Änderung

oder zur Umrüstung ziviler Luftfahrzeuge verwendet werden und in diesen verbleiben sollen ;
— Bodengeräte zur Flugausbildung und Teile davon, für die zivile Nutzung bestimmt.

Die Unterpositionen (*) für diese Waren sind mit einem Hinweiszeichen auf folgende Fußnote versehen;
„Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestim
mungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II Buchstabe B der Einführenden Vorschriften
(KN)."

2 . Zivile Luftfahrzeuge im Sinne des Absatzes 1 sind andere Luftfahrzeuge als solche, die von militärischen
oder ähnlichen Behörden in den Mitgliedstaaten genutzt werden und die eine militärische oder vergleich
bare Kennzeichnung tragen .

3 . Der Begriff „für zivile Luftfahrzeuge" umfaßt in allen Unterpositionen (! ) im Sinne des Absatzes 1
zweiter Gedankenstrich auch Bodengeräte zur Flugausbildung, für zivile Nutzung bestimmt.

C. Verzollung zum Pauschalsatz

1 . Ein pauschaler Zollsatz von 10 v.H. des Wertes wird auf Waren angewandt, die
— in Sendungen von Privatperson an Privatperson enthalten sind

oder

— im persönlichen Gepäck der Reisenden eingeführt werden,

sofern solchen Einfuhren keine kommerziellen Erwägungen zugrunde liegen .

Dieser pauschale Zollsatz von 10 v.H. ist anwendbar, wenn der Wert der eingangsabgabenpflichtigen
Waren je Sendung oder je Reisender 200 ECU nicht übersteigt .

Auf Waren des Kapitels 24, die in einer Sendung oder im persönlichen Gepäck von Reisenden in Mengen
enthalten sind, die über die in Artikel 31 bzw. Artikel 46 der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 (2), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1315/88 (3), festgesetzten Höchstmengen hinausgehen, wird
dieser pauschale Zollsatz nicht angewandt.

(!) Die betreffenden Unterpositionen gehören zu folgenden Unterpositionen (HS): 3917 21 , 3917 22, 3917 23 , 3917 29,
3917 31 , 3917 33 , 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 50, 4011 30, 4012 10, 4012 20, 4016 10, 4016 93 , 4016 99,
4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21 , 7304 31 , 7304 39, 7304 41 , 730449, 7304 51 , 7304 59,
7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10,
7608 20, 8108 90, 8302 10, 830220, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11 ,
8411 12, 8411 21 , 8411 22, 8411 81 , 8411 82, 8411 91 , 8411 99, 8412 10, 8412 21 , 8412 29, 8412 31 , 8412 39, 8412 80,
8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81 , 8413 91 , 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51 ,
8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81 , 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61 , 8418 69, 8419 50,
8419 81 , 8419 90, 8421 19, 8421 21 , 8421 23 , 8421 29, 8421 31 , 8421 39, 8424 10, 8425 11 , 8425 19, 8425 31 , 8425 39,
8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 20, 8471 91 , 8471 92, 8471 93 ,
8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31 , 8501 32,
8501 33 , 8501 34, 8501 40, 8501 51 , 8501 52, 8501 53, 8501 61 , 8501 62, 8501 63 , 8502 11 , 8502 12, 8502 13 , 8502 20,
8502 30, 8502 40, 8504 10, 8504 31 , 8504 32, 8504 33 , 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80,
8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21 , 8518 22, 8518 29, 8518 30,
8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91 , 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90,
8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 80, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11 , 8802 12, 8802 20, 8802 30,
8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 20, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11 ,
9025 19, 9025 20, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20,
9030 31 , 9030 39, 9030 40, 9030 81 , 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81 , 9032 89, 9032 90,
9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92 und 9405 99.

(2) ABl . Nr. L 105 vom 23 . 4 . 1983 , S. 1 .
(3) ABl . Nr. L 123 vom 17 . 5 . 1988, S. 2 .
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2 . Als Einfuhren, denen keine kommerziellen Erwägungen zugrunde liegen, gelten :

a) im Fall von Waren in Sendungen von Privatperson an Privatperson Einfuhren, die
— gelegentlich erfolgen,

— sich ausschließlich aus Waren zusammensetzen, die zum persönlichen Ge- oder Verbrauch im
Haushalt des Empfängers bestimmt sind und weder ihrer Art noch ihrer Menge nach zu der
Annahme Anlaß geben, daß die Einfuhr aus geschäftlichen Gründen erfolgt,
und

— der Empfänger vom Absender ohne irgendeine Bezahlung zugesandt erhält;

b) im Fall von Waren im persönlichen Gepäck der Reisenden Einfuhren, die

— gelegentlich erfolgen
und

— sich ausschließlich aus Waren zusammensetzen, die zum persönlichen Ge- oder Verbrauch des
Reisenden oder von Angehörigen seines Haushalts oder als Geschenk bestimmt sind; dabei dürfen
diese Waren weder ihrer Art noch ihrer Menge nach zu der Annahme Anlaß geben, daß die Einfuhr
aus geschäftlichen Gründen erfolgt.

3 . Der pauschale Zollsatz wird auf Waren, die unter den Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 eingeführt
werden, nicht angewandt, wenn der Zollbeteiligte vor Beginn der Zollabfertigung die Verzollung der
Waren nach den für sie geltenden Einfuhrabgaben beantragt hat . In diesem Fall werden für alle Waren,
die Gegenstand der Einfuhr sind, unbeschadet der in den Artikeln 29 bis 3 1 und 45 bis 49 der Verordnung
(EWG) Nr. 918/83 vorgesehenen Befreiungen die für sie geltenden Einfuhrabgaben erhoben.

Im Sinne von Unterabsatz 1 gelten als Einfuhrabgaben sowohl Zölle und Abgaben gleicher Wirkung als
auch Agrarabschöpfungen und sonstige Einfuhrabgaben im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik oder
der Sonderregelungen, die auf bestimmte landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse Anwendung finden.

4 . Die Mitgliedstaaten können den Betrag in Landeswährung, der sich bei der Umrechnung des Betrages von
200 ECU ergibt, auf- bzw. abrunden.

5 . Die Mitgliedstaaten können den Gegenwert des Betrages von 200 ECU in Landeswährung unverändert
beibehalten, wenn bei der jährlichen Anpassung nach Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 2779/78, zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 289/84(0, die Umrechnung
dieses Betrages vor der Auf- oder Abrundung nach Nummer 4 dazu führt, daß sich der in Landeswährung
ausgedrückte Gegenwert um weniger als 5 v.H. ändert oder daß er sich vermindert.

D. Behältnisse oder Verpackungen

Die nachstehenden Bestimmungen sind anwendbar für die von den Allgemeinen Vorschriften 5 a) und b)
erfaßten Behältnisse oder Verpackungen, die zur gleichen Zeit wie die Waren mit denen sie gestellt werden
oder die in ihnen verpackt sind in den freien Verkehr überführt werden:

1 . Soweit die Behältnisse oder Verpackungen entsprechend der Allgemeinen Vorschriften 5 wie die Waren
eingereiht werden, mit denen sie gestellt werden oder die in ihnen verpackt sind,

a) werden sie durch den Zoll wie die Waren erfaßt,

— wenn die Waren wertzollbar sind,

oder

— wenn die Behältnisse oder Verpackungen zum Zollgewicht der Waren gehören;

( i ) ABl . Nr. L 33 vom 4. 2 . 1984, S. 2 .
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b) sind sie zollfrei,
— wenn die Waren zollfrei sind

oder

— wenn die Waren weder wertzollbar noch gewichtszollbar sind
oder

— wenn das Gewicht dieser Behältnisse oder Verpackungen nicht zum Zollgewicht der Waren gehört.

2 . Wenn die unter Absatz 1 Unterabsätze a) und b) fallenden Behältnisse oder Verpackungen mehrere Waren
verschiedener Gattung enthalten oder mit diesen gestellt werden, wird zur Bestimmung des Zollgewichts
oder des Zollwerts das Gewicht oder der Wert der Behältnisse oder Verpackungen anteilig auf das
Gewicht oder den Wert der Waren aufgeteilt.
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LISTE DER ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN

 Kennzeichnet neue Codenummern
■ Kennzeichnet Codenummern des Vorjahres, jedoch mit anderem Inhalt
AD F/M Zusatzzoll Mehl
AD S/Z Zusatzzoll Zucker
AGR Abschöpfungsregelung
b/f Flasche
Kbit 1 024 bits
kg/br Kilogramm, brutto
kg/net Kilogramm, netto
MAX Höchstens
Mbit 1 048 576 bits
MIN Mindestens

MOB Beweglicher Teilbetrag
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LISTE DER BESONDEREN MASSEINHEITEN

BRT Bruttoregistertonne (2,8316 m3)
c/k Anzahl Karat (1 metrisches Karat = 2 • 10-4 kg)
ct/1 Ladetonnen ( ! )
g Gramm
gi F/S Gramm spaltbare Isotope
kg H2O2 Kilogramm Wasserstoffperoxid
kg K2O Kilogramm Kaliummonoxid
kg KOH Kilogramm Kaliumhydroxid
kg N Kilogramm Stickstoff
kg NaOH Kilogramm Natriumhydroxid
kg P2O5 Kilogramm Phosphorpentoxid
kg 90 % sdt Kilogramm berechnet auf 90 % trocken
kg U Kilogramm Uran
1 000 kWh 1 000 Kilowattstunden
1 Liter
1 alc. 100% Liter reiner Alkohol ( 100%)
m Meter

m2 Quadratmeter
m3 Kubikmeter
1 000 m3 1 000 Kubikmeter
pa Anzahl Paar
p/st Anzahl Stück
100 p/st 100 Stück
1 000 p/st 1 000 Stück

(') Unter Ladetonnen (ct/I) versteht man die in metrischen Tonnen ausgedrückte Ladefähigkeit eines Schiffes . Die als
Schiffsbedarf beförderten Güter (z.B.Treibstoff, Betriebsmittel, Proviant) bleiben ebenso wie die beförderten Personen
(Schiffspersonal und Fahrgäste einschließlich Gepäck) bei der Berechnung der Ladetonnen außer Betracht.
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TEIL II

ZOLLTARIF
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ABSCHNITT I

LEBENDE TIERE UND WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS

Anmerkungen

1 . Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt in diesem Abschnitt jede Bezugnahme auf eine bestimmte Tiergattung oder Tierart
auch für Jungtiere dieser Gattung oder Art.

2 . Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt in der Nomenklatur jede Bezugnahme auf getrocknete Waren auch für entwässerte,
eingedampfte oder gefriergetrocknete Waren.

KAPITEL 1

LEBENDE TIERE

Anmerkung

1 . Zu Kapitel 1 gehören alle lebenden Tiere, ausgenommen:

a) Fische, Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere der Positionen 0301 , 0306 und 0307 ;

b) Kulturen von Mikroorganismen und andere Waren der Position 3002;

c) Tiere der Position 9508 .

s *

Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0101 Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel, lebend :
— Pferde :

0101 11 00 — — reinrassige Zuchttiere (') frei frei p/st
0101 19 andere :

0101 19 10 — — — zum Schlachten (!) 11 4 p/st

010119 90 - andere 23 18 p/st

0101 20 - Esel, Maultiere und Maulesel :

0101 20 10 Esel 12 — p/st

0101 2090 — — Maultiere und Maulesel . 17 — p/st

0102 Rinder, lebend :

0102 10 00 — reinrassige Zuchttiere (•) frei frei p/st

(>) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0102 90 — andere :

— — Hausrinder:

0102 90 10 mit einem Gewicht von 220 kg oder weniger 16 + AGR (3) (4) p/st
(») (2)

mit einem Gewicht von mehr als 220 kg:
0102 90 31 Färsen (weibliche Rinder, die noch nicht gekalbt haben) 16 + AGR (3) (4) p/st

' (2)

0102 90 33 Kühe 16 + AGR (3) («) p/st
(2)

0102 90 35 Stiere ... 16 + AGR (*) p/st
(») (2)

0102 90 37 Ochsen . 16 + AGR — p/st
(') (2)

0102 90 90 — — andere frei — p/st

0103 Schweine, lebend :

0103 10 00 — reinrassige Zuchttiere (5) frei frei p/st
— andere :

0103 91 — — mit einem Gewicht von weniger als 50 kg :

0103 91 10 — Hausschweine 16 (AGR) — p/st
0103 91 90 — — — andere frei — p/st
0103 92 mit einem Gewicht von 50 kg oder mehr :

— — — Hausschweine:

0103 92 11 — — — — Sauen mit einem Gewicht von 160 kg oder mehr, die mindestens
einmal geferkelt haben 16 (AGR) — p/st

0103 92 19 andere 16 (AGR) — p/st
0103 92 90 andere frei — p/st

0104 Schafe und Ziegen, lebend :
0104 10 - Schafe :

0104 10 10 reinrassige Zuchttiere (5) frei frei p/st
0104 10 90 andere 15 (AGR) — p/st
010420 — Ziegen :

0104 20 10 — — reinrassige Zuchttiere (5) 5 — p/st
0104 20 90 andere 5 (AGR) — p/st

(>) Unter bestimmten in Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 des Rates vom 27 . Juni 1968 vorgesehenen Bedingungen kann die Abschöpfung, die
gegebenenfalls auf männliche zum Mästen bestimmte Jungrinder mit einem Lebendgewicht von 300 kg oder weniger erhoben wird, vollständig oder teilweise
ausgesetzt werden.

(2) Unter gewissen Voraussetzungen wird eine Abschöpfung neben dem Zoll erhoben.
(3) Zollsatz von 6 % im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents für 20 000 Stück Färsen und

Kühe, nicht zum Schlachten, der Höhenrassen Grauvieh, Braunvieh, Gelbvieh, Fleckvieh (Simmentaler) und Pinzgauer. Die Gewährung der Zollbegünstigung
im Rahmen dieses Kontingents unterliegt außerdem den von den zuständigen Behörden des Bestimmungsmitgliedstaats festgesetzten Voraussetzungen.

(4) Zollsatz von 4 % im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents für 5 000 Stück Stiere, Kühe und
Färsen der Schwyzer, Simmentaler (Fleckvieh) oder Freiburger Rasse, nicht zum Schiachten. Für die Gewährung der Zollbegünstigung im Rahmen dieses
Kontingents müssen für die Tiere der bezeichneten Rassen außerdem folgende Nachweise erbracht werden:
— Stiere: Abstammungsnachweis,
— weibliche Rinder: Abstammungsnachweis oder Nachweis der Eintragung in das Herdbuch zur Bescheinigung der Rassereinheit.

(5) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0105 Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner),
lebend :

— mit einem Gewicht von 185 g oder weniger :
0105 11 00 Hühner 12 (AGR) — p/st
0105 19 andere :

01051910 — — — Gänse und Truthühner . 12 (AGR) — p/st
01051990 andere 12 (AGR) — p/st

— andere :

0105 91 00 Hühner 12 (AGR) — p/st
0105 99 andere :

0105 99 10 Enten 12 (AGR) — p/st
0105 99 20 Gänse 12 (AGR) — p/st
0105 99 30 Truthühner 12 (AGR) — p/st
0105 99 50 Perlhühner 12 (AGR) — p/st

010600 Andere Tiere, lebend :
01060010 — Hauskaninchen 10 6 —

0106 00 20 - Tauben 12 10 —

— andere:

0106 00 91 häuptsächlich für die menschliche Ernährung . frei frei —
0106 00 99 andere frei frei —
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KAPITEL 2

FLEISCH UND GENIESSBARE SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE

Anmerkung

1 . Zu Kapitel 2 gehören nicht:

a) Waren der in den Positionen 0201 bis 02 08 und 0210 erfaßten Art, ungenießbar ;

b) Därme, Blasen und Magen von Tieren (Position 0504) und tierisches Blut (Position 05 1 1 oder 3002);

c) tierische Fette, andere als Waren der Position 0209 (Kapitel 15).

Zusätzliche Anmerkungen
)

L A. In den Positionen 0201 und 0202 gelten als:

a) „ganze Tierkörper von Rindern " im Sinne der Unterpositionen 0201 10 und 0202 10 die ganzen Tierkörper von
Schlachtrindern nach dem Ausbluten, Ausweiden und Enthäuten, ohne oder mit Kopf, ohne oder mit Füßen und ohne
oder mit den anderen vom Körper nicht getrennten Schlachtnebenerzeugnissen . Werden die Tierkörper ohne Kopfgestellt,
muß letzterer vom Tierkörper zwischen dem Hinterhauptbein und dem ersten Halswirbel abgetrennt sein . Werden die
Tierkörper ohne Füße gestellt, so müssen die Vorderfüße zwischen Carpus und Metacarpus, die Hinterfüße zwischen
Tarsus und Metatarsus abgetrennt sein; als „ganzer Tierkörper" gilt auch der vordere Teil des Tierkörpers mit allen
Knochen, Hals und Schultern, mit mehr als zehn Rippenpaaren;

b) „halbe Tierkörper von Rindern " im Sinne der Unterpositionen 0201 10 und 0202 10 die beim symmetrischen Trennen
durch die Mitte aller Hals-, Brust-, Lenden- und Beckenwirbel anfallenden Erzeugnisse; als „halber Tierkörper" gilt auch
der vordere Teil des halben Tierkörpers mit allen Knochen, Hals und Schulter, mit mehr als zehn Rippen;

c) „quartiers compensis " im Sinne der Unterpositionen 020120 21, 020120 29 und 0202 2010 Warensendungen, die
bestehen aus:

— den Vordervierteln mit allen Knochen, Hals und Schulter, mit zehn Rippen, und den Hintervierteln mit allen Knochen,
Keule, Roastbeef und Filet, mit drei Rippen,

— oder den Vordervierteln mit allen Knochen, Hals und Schulter, mit fünf Rippen, mit Bauchlappen und Brust, und den
Hintervierteln mit allen Knochen, Keule, Roastbeef und Filet, mit acht Rippen, abgeschnitten .

Die die „quartiers compenses" bildenden Vorderviertel und Hinterviertel müssen gleichzeitig und in gleicher Anzahl
gestellt werden; hierbei müssen die Vorderviertel das gleiche Gesamtgewicht aufweisen wie die Hinterviertel. Die
zugelassene Toleranz zwischen den Gewichten der beiden Teile der Sendung beträgt höchstens 5 % des Gesamtgewichts
des schwereren Teils (Vorderviertel oder Hinterviertel);

d) „ Vorderviertel, zusammen " im Sinne der Unterpositionen 020120 31, 020120 39 und 0202 20 30 der vordere Teil des
Tierkörpers mit allen Knochen, Hals und Schultern, mit mindestens vier und höchstens zehn Rippehpaaren (wobei die
ersten vier Rippenpaare ganz sein müssen, die übrigen Rippenpaare teilweise abgeschnitten sein können), auch mit
Fleisch- und Knochendünnung;

e) „ Vorderviertel, getrennt" im Sinne der Unterpositionen 0201 20 31 , 0201 20 39 und 0202 20 30 der vordere Teil des
halben Tierkörpers mit allen Knochen, mit Hals und Schulter, mit mindestens vier und höchstens zehn Rippen (wobei die
ersten vier Rippen ganz sein müssen, die übrigen Rippen teilweise abgeschnitten sein können), auch mit Fleisch- und
Knochendünnung;

f) „ Hinterviertel, zusammen " im Sinne der Unterpositionen 0201 20 51, 0201 20 59 und 0202 20 50 der hintere Teil des
Tierkörpers mit allen Knochen, Keulen, Roastbeef und Filet, mit mindestens drei ganzen oder teilweise abgeschnittenen
Rippenpaaren, auch ohne Hesse, Fleisch- und Knochendünnung;
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g) „ Hinterviertel, getrennt" im Sinne der Unterpositionen 0201 20 51 , 0201 20 59 und 0202 20 50 der hintere Teil des halben
Tierkörpers mit allen Knochen, Keule, Roastbeef und Filet, mit mindestens drei ganzen oder teilweise abgeschnittenen
Rippen, auch ohne Hesse, Fleisch- und Knochendünnung;

h) 11 . „ crops" und „ chucks and blades " bezeichnete Teile im Sinne der Unterposition 0202 30 50 das Rückenstück des
Vorderviertels einschließlich des oberen Teils der Schulter, das von einem Vorderviertel mit mindestens vier und
höchstens zehn Rippen bei einem geraden Schnitt durch den Berührungspunkt der ersten Rippe mit der Brustbein
spitze und dem Ansatzpunkt des Zwerchfellpfeilers bei der zehnten Rippe anfällt;

22. „ briskets " bezeichnete Teilstücke im Sinne der Unterposition 0202 30 50 der untere Teil des Vorderviertels mit
Brustspitze, Brustmitte und Querrippe.

B. Zur Festlegung der in der zusätzlichen Anmerkung 1 A genannten ganzen oder teilweise abgeschnittenen Rippen werden nur
die ganzen oder teilweise abgeschnittenen Rippen an der Wirbelsäule berücksichtigt.

2 . A. Es gelten als:

a) „ganze oder halbe Tierkörper " im Sinne der Unterpositionen 0203 11 10 und 0203 21 10 die Tierkörper von Hausschwei
nen, entblutet und ausgeweidet, von denen die Borsten und Klauen entfernt sind. Halbe Tierkörper sind die beim
Trennen der ganzen Tierkörper durch die Mitte aller Hals-, Brust-, Lenden- und Beckenwirbel und durch die Mitte des
Brustbeins und der Symphysis pubica anfallenden Erzeugnisse. Diese ganzen oder halben Tierkörper können mit oder
ohne Kopf, Pfoten (Spitzbeine), Flomen, Nieren, Schwanz oder Zwerchfell gestellt werden . Halbe Tierkörper können mit
oder ohne Rückenmark, Gehirn oder Zunge gestellt werden . Bei ganzen und halben Tierkörpern von Sauen kann auch
das Gesäuge (Milchdrüsen) entfernt sein;

b) „ Schinken " im Sinne der Unterpositionen 0203 12 11, 0203 22 11 , 0210 11 11 und 0210 11 31 der hintere (kaudale) Teil
des halben Tierkörpers mit Knochen, mit oder ohne Pfote, Eisbein, Schwarte oder Speck.
Der Schinken wird vom Rest des halben Tierkörpers derart getrennt, daß er höchstens den letzten Lendenwirbel umfaßt;

c) „ Vorderteile " im Sinne der Unterpositionen 0203 19 11 , 0203 2911 , 021019 30 und 0210 19 60 der vordere (kraniale)
Teil des halben Tierkörpers ohne Kopf, mit Knochen, mit oder ohne Pfote, Eisbein, Schwarte oder Speck.
Das Vorderteil wird vom Rest des halben Tierkörpers derart getrennt, daß es höchstens den fünften Brustwirbel umfaßt.

Der obere (dorsale) Teil des Vorderteils (Nacken oder Kamm), auch mit Schulterblatt und der diesem anhaftenden
Muskulatur, gilt als Teil des Kotelettstrangs, wenn er vom unteren (ventralen) Teil des Vorderteils höchstens kurz
unterhalb der Wirbelsäule getrennt wurde;

d) „Schultern " im Sinne der Unterpositionen 02031219, 0203 2219, 021011 19 und 02101139 der untere Teil des
Vorderteils, auch mit Schulterblatt und der diesem anhaftenden Muskulatur, mit Knochen, mit oder ohne Pfote, Eisbein,
Schwarte oder Speck.
Das Schulterblatt mit der ihm anhaftenden Muskulatur, allein gestellt, gilt als Teil der Schulter;

e) „ Kotelettstränge " im Sinne der Unterpositionen 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 und 021019 70 der obere Teil des
halben Tierkörpers vom ersten Halswirbel bis zu den Schwanzwirbeln, mit Knochen, mit oder ohne Filet, Schulterblatt,
Schwarte oder Speck.
Der Kotelettstrang wird vom unteren Teil des halben Tierkörpers kurz unterhalb der Wirbelsäule getrennt;

f) „Bäuche " im Sinne der Unterpositionen 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 und 0210 12 19 der auch als Bauchspeck oder
durchwachsener Speck bezeichnete untere Teil des halben Tierkörpers zwischen Schinken und Schulter, mit oder ohne
Knochen, jedoch mit Schwarte und Speck;

g) „ bacon "-Hälften im Sinne der Unterposition 02101910 die Schweinehälfte ohne Kopf, Backe, Fettbacke, Pfoten,
Schwanz, Flomen, Niere, Filet, Schulterblatt, Brustbein, Wirbelsäule, Hüftknochen und Zwerchfell;

h) „spencers" im Sinne der Unterposition 0210 19 10 die „bacon'-Hälfte ohne Schinken, mit oder ohne Knochen;

ij) „ 3/4-sides" im Sinne der Unterposition 0210 19 20 die „bacon'-Hälfte ohne Vorderteil, mit oder ohne Knochen;
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k) „ middles" im Sinne der Unterposition 0210 19 20 die „ bacon'-Hälfte ohne Schinken und ohne Vorderteil, mit oder ohne
Knochen.

Zu dieser Unterposition gehören auch Teile von „ middles ", die Gewebe des Kotelettstrangs und des Bauches entsprechend
dem natürlichen Verhältnis in den vollständigen „middles" enthalten .

B. Teile von den in der Zusätzlichen Anmerkung 2 A Buchstaben b), c), d) und e) beschriebenen Teilstücken gehören nur zu
denselben Unterpositionen, wenn sie Muskelgewebe und Knochen entsprechend dem natürlichen Verhältnis in den
vollständigen Teilstücken enthalten . Teile von den in der Zusätzlichen Anmerkung 2A Buchstabe f) beschriebenen
Teilstücken gehören nur dann zu denselben Unterpositionen, wenn sie auch die Schwarte und den Speck enthalten .
Werden die zu den Unterpositionen 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31 , 0210 11 39, 0210 19 30 und 0210 19 60 gehörenden
Teilstücke von „ bacon"-Hälften gewonnen, von denen die in der Zusätzlichen Anmerkung 2 A Buchstabe g) aufgeführten
Knochen bereits entfernt wurden, so folgt die Schnittführung den in der Zusätzlichen Anmerkung 2 A Buchstaben b), c) und
d) beschriebenen Linien entsprechend; diese Teilstücke oder Teile davon müssen in jedem Fall Knochen enthalten .

C. Zu den Unterpositionen 0206 30 31, 0206 49 91 und 0210 90 39 gehören auch Köpfe, d.h . ganze oder halbe Köpfe von
Hausschweinen, mit oder ohne Gehirn, Backen oder Zunge, sowie Teile davon.

. Der Kopf wird durch einen geraden Schnitt parallel zum Hinterhaupt vom Rest des halben Tierkörpers getrennt.

Als Teile des Kopfes gelten auch Backen, Rüssel und Ohren sowie das am Kopf verbleibende Fleisch insbesondere des
Hinterhauptes und des Schlundes (Fettbacken). Die knochenlosen Teile des Vorderteils (einschließlich der Brustspitze)
gehören jedoch je nach Beschaffenheit zu den Unterpositionen 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 oder 0210 19 81 .

D. Als „ Schweinespeck" im Sinne der Unterpositionen 0209 00 11 und 0209 00 19 gilt das unter der Schwarte befindliche und
mit dieser verbundene Fettgewebe von allen Körperteilen des Schweines. In jedem Fall muß das Gewicht des Fettgewebes
größer sein als das der Schwarte.
Zu diesen Unterpositionen gehört auch Schweinespeck, von dem die Schwarte entfernt wurde.

E. Als „getrocknet oder geräuchert" im Sinne der Unterpositionen 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 und 0210 19 60 bis
0210 19 89 gelten Erzeugnisse, bei denen das Verhältnis Wasser/Protein (Stickstoffgehalt x 6,25) im Fleisch 2,8 oder
weniger beträgt. Der Stickstoffgehalt ist nach dem ISO-Verfahren 937-1978 zu bestimmen .

3. A. Es gelten als:

a) „ganze Tierkörper" im Sinne der Unterpositionen 0204 10, 0204 21 , 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 und 0204 50 51 die
ganzen Tierkörper von Schafen oder Ziegen nach dem Ausbluten, Ausweiden und Enthäuten, ohne oder mit Kopf, ohne
oder mit Füßen und ohne oder mit den anderen vom Körper nicht getrennten Schlachtnebenerzeugnissen . Werden die
Tierkörper ohne Kopf gestellt, muß letzterer vom Tierkörper zwischen dem Hinterhauptbein und dem ersten Halswirbel
abgetrennt sein . Werden die Tierkörper ohne Füße gestellt, so müssen die Vorderfüße zwischen Corpus und Metacarpus,
die Hinterfüße zwischen Tarsus und Metatarsus abgetrennt sein;

b) „ halbe Tierkörper" im Sinne der Unterpositionen 0204 10, 0204 21 , 0204 30, 0204 41 , 0204 50 11 und 0204 50 51 die beim
symmetrischen Trennen durch die Mitte aller Hals-, Brust-, Lenden- und Beckenwirbel und durch die Mitte des
Brustbeins und der Symphysis pubica anfallenden Erzeugnisse;

c) „ Vorderteile" im Sinne der Unterpositionen 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 und 0204 50 53 der vordere Teil des
ganzen Tierkörpers, mit oder ohne Brust, mit allen Knochen sowie Schultern, Hals und Rippenspitzen, senkrecht zur
Wirbelsäule durchgeschnitten, mit mindestens fünf und höchstens sieben ganzen oder teilweise abgeschnittenen Rippen

paaren;

d) „halbe Vorderteile" im Sinne der Unterpositionen 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 und 0204 50 53 der vordere Teil des
halben Tierkörpers, mit oder ohne Brust, mit allen Knochen sowie Schulter, Hals und Rippenspitzen, senkrecht zur
Wirbelsäule durchgeschnitten, mit mindestens fünf und höchstens sieben ganzen oder teilweise abgeschnittenen Rippen;

e) „ Rippenstücke " und/oder „Keulenenden " im Sinne der Unterpositionen 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 und
0204 50 55 der nach dem Abtrennen des Schwanzstücks und des Vorderteils verbleibende Teil des ganzen Tierkörpers, mit
oder ohne Nieren; das von dem Rippenstück getrennte Keulenende muß mindestens fünf Lendenwirbel aufweisen; das
vom Keulenende getrennte Rippenstück muß mindestens fünf ganze oder teilweise abgeschnittene Rippenpaare aufweisen;
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f) halbe „Rippenstücke" und/oder „Keulenenden " im Sinne der Unterpositionen 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15, und
0204 50 55 der nach dem Abtrennen des halben Schwanzstücks und des halben Vorderteils verbleibende Teil des halben
Tierkörpers, mit oder ohne Niere; das von dem halben Rippenstück getrennte halbe Keulenende muß mindestens fünf
Lendenwirbel aufweisen; das vom halben Keulenende getrennte halbe Rippenstück muß mindestens fünf ganze oder
teilweise abgeschnittene Rippen aufweisen;

g) „Schwanzstücke" im Sinne der Unterpositionen 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 und 0204 50 59 der hintere Teil des
ganzen Tierkörpers mit sämtlichen Knochen einschließlich Keulen, in Höhe des sechsten Lendenwirbels leicht unterhalb
des Hüftknochens oder in Höhe des vierten Beckenwirbels durch den Hüftknochen vor der Symphysis pubica senkrecht zur
Wirbelsäule durchgeschnitten;

h) „halbe Schwanzstücke" im Sinne der Unterpositionen 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 und 0204 50 59 der hintere Teil
des halben Tierkörpers mit sämtlichen Knochen einschließlich Keule, in Höhe des sechsten Lendenwirbels leicht unterhalb
des Hüftknochens oder in Höhe des vierten Beckenwirbels durch den Hüftknochen vor der Symphysis pubica senkrecht zur
Wirbelsäule durchgeschnitten .

B. Zur Festlegung der in der zusätzlichen Anmerkung 3 A genannten ganzen oder teilweise abgeschnittenen Rippen werden nur
die ganzen oder; teilweise abgeschnittenen Rippen an der Wirbelsäule berücksichtigt.

4. Als „ Gänserümpfe oder Entenrümpfe" im Sinne der Unterpositionen 0207 39 81 und 020743 71 gelten teilweise entbeinte
Gänserümpfe oder Entenrümpfe („paletots d'oie" oder „paletots de canard"), bestehend aus gerupften, gänzlich ausgenommenen
Gänsen oder Enten, ohne Kopf und Paddeln, von denen die Knochen des Rumpfes (Bmstbein, Rippen, Wirbelsäule und
Kreuzbein) entfernt wurden, deren Oberschenkelknochen, Unterschenkelknochen und Flügelknochen jedoch noch vorhanden sind.

5. Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3324/80 werden für Mischungen dieses Kapitels die Eingangsabgaben wie folgt berechnet:

a) für Mischungen, bei denen ein Bestandteil mindestens 90 GHT ausmacht, sind die Abgabensätze dieses Bestandteils
anzuwenden;

b) für andere Mischungen sind die Abgabensätze des Bestandteils anzuwenden, die den höchsten Abgabenbetrag ergeben.

6. a) Nichtgegartes, gewürztes Fleisch gehört zu Kapitel 16. Als „gewürzt " gilt nichtgegartes Fleisch, bei dem die Würzstoffe in das
Innere eingedrungen oder auf allen Flächen des Erzeugnisses verteilt und mit bloßem Auge oder deutlich durch Geschmack
wahrnehmbar sind.

b) Erzeugnisse der Position 0210 verbleiben auch dann in dieser Position, wenn ihnen bei ihrer Herstellung Würzstoffe zugesetzt
worden sind, sofern dadurch ihr Charakter als Erzeugnis der Position 0210 nicht verändert wird.

7. a) Als „ Teile von Geflügel,nicht entbeint", im Sinne der Unterpositionen 0207 39 13 bis 0207 39 23, 0207 39 33 bis 0207 39 45,
0207 39 57 bis 020739 77, 0207 41 11 bis 0207 41 51 , 0207 42 11 bis 0207 42 59 und 0207 43 21 bis 020743 63 gelten die
dort genannten Teile, die alle Knochen enthalten .

b) Die unter Buchstabe a) bezeichneten Teile von Geflügel,bei denen ein Teil der Knochen entfernt wurde; gehören zu den
Unterpositionen 020739 25, 020739 47, 020739 83, 020741 71 , 020742 71 oder 020743 81 . .
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l Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0201 Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt :
0201 10 — ganze oder halbe Tierkörper :

0201 10 10 mit einem Gewicht von 136 kg oder weniger für ganze Tierkörper und
von 68 kg oder weniger für halbe Tierkörper 20 + AGR (2) —

0)

0201 10 90 mit einem Gewicht von mehr als 136 kg für ganze Tierkörper und von
mehr als 68 kg für halbe Tierkörper 20 + AGR (2) —

(»)

0201 20 — andere Teile, mit Knochen :

— — „quartiere compenses":

0201 20 21 mit einem Gewicht von 68 kg oder weniger 20 + AGR (2) —
0)

0201 20 29 — — — mit einem Gewicht von mehr als 68 kg .... 20 + AGR (2) —
( l)

Vorderviertel, zusammen oder getrennt:

0201 20 31 mit einem Gewicht von 60 kg oder weniger für Vorderviertel ,
zusammen, und von 30 kg oder weniger für Vorderviertel, getrennt . 20 + AGR (2) —

0)

0201 20 39 mit einem Gewicht von mehr als 60 kg für Vorderviertel, zusam
men, und von mehr als 30 kg für Vorderviertel, getrennt 20 + AGR (2) —

0

Hinterviertel, zusammen oder getrennt:

0201 20 51 mit einem Gewicht von 75 kg oder weniger für Hinterviertel ,
zusammen, und von 40 kg oder weniger für Hinterviertel , getrennt . 20 + AGR (2) —

■< l>

0201 20 59 mit einem Gewicht von mehr als 75 kg für Hinterviertel, zusammen,
und von mehr als 40 kg für Hinterviertel, getrennt 20 + AGR (2) —

(»)

0201 20 90 anderes 20 + AGR (2) —
(1)

0201 30 00 - ohne Knochen . . 20 + AGR (2) —
(»)

0202 Fleisch von Rindern, gefroren :

0202 10 00 — ganze oder halbe Tierkörper 20 +^ AGR (2) (3) —
0202 20 — andere Teile, mit Knochen :

0202 20 10 „quartiere compenses" 20 + AGR (2) (3) —
0)

0202 20 30 Vorderviertel , zusammen oder getrennt 20 + AGR (2) (3) —
0) (4)

(') Unter gewissen Voraussetzungen wird eine Abschöpfung neben dem Zoll erhoben.
(2) Zollsatz von 20% für Fleisch von „hoher Qualität", mit oder ohne Knochen, der Positionen 0201 und 0202 oder der Unterpositionen 0206 10 95 und

0206 29 91 im Rahmen eines jährlichen Zollkontingents von 34 300 Tonnen, unbeschadet des für die Position 0202 und die Unterposition 0206 29 91
vorgesehenen Zollkontingents . Die Gewährung der Zollbegünstigung im Rahmen dieses Kontingents erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbe
stimmungen festgesetzten Voraussetzungen.

(3) Zollsatz von 20 % im Rahmen eines jährlichen Zollkontingents von insgesamt 53 000 Tonnen (ohne Knochen), von denen 16 500 Tonnen der Anwendung
der im Zusammenhang mit den Wechselkursschwankungen festgesetzten Ausgleichsbeträge unterworfen werden können .

(4) Unter bestimmten in Artikel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 des Rates vom 27 . Juni 1968 vorgesehenen Bedingungen kann die Abschöpfung für
gefrorenes zur Verarbeitung bestimmtes Fleisch vollständig oder teilweise ausgesetzt werden.



10. 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 31

I \ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0202 20 50 — — Hinterviertel, zusammen oder getrennt 20 + AGR (2) (3) —
(1)

0202 20 90 anderes 20 + AGR (2) (3) —
< ! >

0202 30 — ohne Knochen :

0202 30 10 Vorderviertel, ganz oder in höchstens fünf Teile zerlegt, jedes Vorder
viertel in einem einzigen Gefrierblock aufgemacht; „quartiere com
penses" in zwei Gefrierblöcken aufgemacht, der eine das Vorderviertel
enthaltend, ganz oder in höchstens fünf Teile zerlegt, fier andere das
Hinterviertel enthaltend, in einem Stück, ohne Filet 20 + AGR (2) (3) —

0) (4)

0202 30 50 als „crops", „chucks and blades" und „briskets" bezeichnete Teile (5) . 20 + AGR (2) (3) —
0) (4)

0202 30 90 anderes 20 + AGR (2) (3) (6) _
0 (4)-

0203 Fleisch von Schweinen, frisch, gekühlt oder gefroren :
— frisch öder gekühlt :

0203 11 ganze oder halbe Tierkörper :

02031110 — — — von Hausschweinen 20 (AGR) — —
0203 11 90 andere 7 3 —

0203 12 — — Schinken oder Schultern und Teile davon, mit Knochen :

— — — von Hausschweinen:

0203 12 11 Schinken und Teile davon ! 20 (AGR) — —

0203 12 19 Schultern und Teile davon 20 (AGR) — —
0203 12 90 andere 7 3 —

0203 19 — — anderes :

— — — von Hausschweinen:

0203 19 11 Vorderteile und Teile davon . 20 (AGR) — —

0203 19 13 Kotelettstränge und Teile davon 20 (AGR) — —

0203 19 15 Bäuche (Bauchspeck) und Teile davon 20 (AGR) — —
anderes:

0203 19 55 — — — — — ohne Knochen 20 (AGR) — —

0203 19 59 anderes 20 (AGR) — —

(') Unter gewissen Voraussetzungen wird eine Abschöpfung neben dem Zoll erhoben.
(2) Zollsatz von 20 % für Fleisch von „hoher Qualität", mit oder ohne Knochen, der Positionen 0201 und 0202 oder der Unterpositionen 0206 10 95 und

0206 29 91 im Rahmen eines jährlichen Zollkontingents von 34 300 Tonnen, unbeschadet des für die Position 0202 und die Unterposition 0206 29 91
vorgesehenen Zollkontingents . Die Gewährung der Zollbegünstigung im Rahmen dieses Kontingents erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbe
stimmungen festgesetzten Voraussetzungen .

(3) Zollsatz von 20% im Rahmen eines jährlichen Zollkontingents von insgesamt 53 000 Tonnen (ohne Knochen), von denen 16 500 Tonnen der Anwendung
der im Zusammenhang mit den Wechselkursschwankungen festgesetzten Ausgleichsbeträge unterworfen werden können .

(4) Unter bestimmten in Artikel 14 der Verordnung (EWG) Hr. 805/68 des Rates vom 27 . Juni 1968 vorgesehenen Bedingungen kann die Abschöpfung für
gefrorenes zur Verarbeitung bestimmtes Fleisch vollständig oder teilweise ausgesetzt werden.

(s) Die Zulassung zu dieser Unterposition ist abhängig von der Vorlage einer Bescheinigung, die den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen
festgesetzten Voraussetzungen entspricht.

(6) Zollsatz von 20 % für Büffelfleisch , ohne Knochen, im Rahmen eines jährlichen Zollkontingents von 2 250 Tonnen, unbeschadet des für die Position 0202
und für die Unterposition 0206 29 91 vorgesehenen Zollkontingents . Die Gewährung der Zollbegünstigung im Rahmen dieses Kontingents erfolgt nach den
in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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l Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0203 19 90 anderes 7 3 —

— gefroren :

0203 21 — — ganze oder halbe Tierkörper :
0203 21 10 von Hausschweinen 20 (AGR) — —
0203 21 90 andere 7 3 —

0203 22 Schinken oder Schultern und Teile davon, mit Knochen :

— — — von Hausschweinen:

0203 2211 Schinken und Teile davon 20 (AGR)

0203 22 19 — — — — Schultern und Teile davon 20 (AGR) — —

0203 22 90 andere 7 3 —

0203 29 anderes :

von Hausschweinen:

0203 2911 Vorderteile und Teile davon . . . 20 (AGR) — —

0203 29 13 — — — — Kotelettstränge und Teile davon 20 (AGR) — —
0203 29 15 Bäuche (Bauchspeck) und Teile davon 20 (AGR) — —

— — — — anderes:

0203 29 55 ohne Knochen 20 (AGR) — —

0203 29 59 . - anderes 20 (AGR) — —
0203 29 90 anderes 7 3 —

0204 Fleisch von Schafen oder Ziegen, frisch, gekühlt oder gefroren :
0204 10 00 — ganze oder halbe Tierkörper von Lämmern, frisch oder gekühlt 20 (AGR) 20 —

— anderes Fleisch von Schafen, frisch oder gekühlt :

0204 21 00 ganze oder halbe Tierkörper 20 (AGR) 20 —
0204 22 andere Teile mit Knochen :

0204 22 10 — — — Vorderteile oder halbe Vorderteile 20 (AGR) 20 —

0204 22 30 Rippenstücke und/oder Keulenenden oder halbe Rippenstücke
und/oder halbe Keulenenden 20 (AGR) 20 —

0204 22 50 Schwanzstücke oder halbe Schwanzstücke . . . 20 (AGR) 20 —

0204 22 90 - - andere 20 (AGR) 20 —

0204 23 00 ohne Knochen 20 (AGR) 20 —

0204 30 00 — ganze oder halbe Tierkörper von Lämmern, gefroren . . 20 (AGR) 20 —
— anderes Fleisch von Schafen, gefroren :

0204 41 00 — — ganze oder halbe Tierkörper 20 (AGR) 20 —
020442 — — andere Teile mit Knochen :

0204 42 10 Vorderteile oder halbe Vorderteile 20 (AGR) 20 —

0204 42 30 Rippenstücke und/oder Keulenenden oder halbe Rippenstücke
und/oder halbe Keulenenden . . . 20 (AGR) 20 —

0204 42 50 Schwanzstücke oder halbe Schwanzstücke 20 (AGR) 20 —

0204 42 90 andere 20 (AGR) 20 —

0204 43 00 ohne Knochen 20 (AGR) 20 —
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0204 50 - Fleisch von Ziegen :
frisch oder gekühlt:

0204 50 11 ganze oder halbe Tierkörper 20 (AGR) 20 —
0204 50 13 Vorderteile oder halbe Vorderteile 20 (AGR) 20 —
0204 50 15 Rippenstücke und/oder Keulenenden oder halbe Rippenstücke

und/oder halbe Keulenenden 20 (AGR) 20 —
0204 50 19 Schwanzstücke oder halbe Schwanzstücke 20 (AGR) 20 —

— anderes:

0204 50 31 Teile mit Knochen . 20 (AGR) 20 —
0204 5039 Teile ohne Knochen . . . 20 (AGR) 20 —

gefroren:
0204 50 51 ganze oder halbe Tierkörper 20 (AGR) 20 —
0204 50 53 Vorderteile oder halbe Vorderteile 20 (AGR) 20 —
0204 50 55 Rippenstücke und/oder Keulenenden oder halbe Rippenstücke

und/oder halbe Keulenenden 20 (AGR) 20 —
0204 50 59 Schwanzstücke oder halbe Schwanzstücke . 20 (AGR) 20 —

anderes:

02045071 Teile mit Knochen 20 (AGR) 20 —
0204 50 79 Teile ohne Knochen 20 (AGR) 20 —

0205 0000 Fleisch von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, frisch, ge
kühlt oder gefroren . . . 16 8 —

0206 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, Schweinen, Scha
fen, Ziegen, Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, frisch,
gekühlt oder gefroren :

0206 10 — von Rindern, frisch oder gekühlt :
0206 10 10 zum Herstellen von pharmazeutischen Erzeugnissen (') frei frei —

andere:

02061091 Lebern .......... J 20 7 —

0206 10 95 Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und Saumfleisch . 20 + AGR (3) —
(2)

02061099 — andere 20 4 —

— von Rindern, gefroren :
0206 21 00 — — Zungen ; 20 4 —
0206 22 — — Lebern :

0206 22 10 — zum Herstellen von pharmazeutischen Erzeugnissen (') frei frei —
0206 22 90 - andere 20 7 —

020629 andere :

0206 29 10 zum Herstellen von pharmazeutischen Erzeugnissen (•) frei frei —

(>) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(2) Unter gewissen Voraussetzungen wird eine Abschöpfung neben dem Zoll erhoben.
(3) Zollsatz von 20% für Fleisch von „hoher Qualität", mit oder ohne Knochen, der Positionen 0201 und 0202 oder der Unterpositionen 0206 10 95 und

0206 29 91 im Rahmen eines jährlichen Zollkontingents von 34 300 Tonnen, unbeschadet des fttr die Position 0202 und die Unterposition 0206 29 91
vorgesehenen Zollkontingents . Die Gewährung der Zollbegünstigung im Rahmen dieses Kontingents erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbe
stimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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andere:

0206 29 91 Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und Saumfleisch ......... 20 + AGR (2) (3) —
0

0206 29 99 ändere . . ! 20 4 —

0206 30 — von Schweinen, frisch oder gekühlt :

0206 3010 zum Herstellen von pharmazeutischen Erzeugnissen (4) . . . frei frei —
— — andere:

von Hausschweinen:

02063021 Lebern 20 (AGR) 7 —

0206 30 31 - andere . .. 20 (AGR) 4 —
0206 30 90 andere : . . , . 12 3 —

— von Schweinen, gefroren :

0206 41 Lebern :

0206 41 W zum Herstellen von pharmazeutischen Erzeugnissen (4) . . frei frei —

— — — andere:

02064191 von Hausschweinen . 20 (AGR) 7 —

0206 41 99 andere 12 3 —

0206 49 — — andere :

0206 49 10 — — — zum Herstellen von pharmazeutischen Erzeugnissen (4) frei frei —
— — — andere:

020649 91 — von Hausschweinen 20 (AGR) 4 —

02064999 - - - - andere 12 3 —

020680 — andere, frisch oder gekühlt :

02068010 — — zum Herstellen von pharmazeutischen Erzeugnissen (4) . . . frei frei —

andere:

0206 80 91 von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln 16 10 —

0206 80 99 von Schafen oder Ziegen 12 3 —

020690 — andere, gefroren :

0206 90 10 — — zum Herstellen von pharmazeutischen Erzeugnissen (4) frei frei —

— — andere:

0206 90 91 — von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln 16 10 —

0206 90 99 von Schafen oder Ziegen . . 12 3 —

(>) Unter gewissen Voraussetzungen wird eine Abschöpfung neben dem Zoll erhoben.
(2) Zollsatz von 20% für Fleisch von „hoher Qualität", mit oder ohne Knochen, der Positionen 0201 und 0202 oder der Unterpositionen 0206 10 95 und

0206 29 91 im Rahmen eines jährlichen Zollkontingents von 34 300 Tonnen, unbeschadet des für die Position 0202 und die Unterposition 0206 29 91
vorgesehenen Zollkontingents . Die Gewährung der Zollbegünstigung im Rahmen dieses Kontingents erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbe
stimmungen festgesetzten Voraussetzungen.

(3) Zollsatz von 20% im Rahmen eines jährlichen Zollkontingents von insgesamt 53 000 Tonnen (ohne Knochen), von denen 16 500 Tonnen der Anwendung
der im Zusammenhang mit den Wechselkursschwankungen festgesetzten Ausgleichsbeträge unterworfen werden können.

(4) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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0207 Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgeflügel
der Position 0105, frisch, gekühlt oder gefroren :

0207 10 — Geflügel, unzerteilt, frisch oder gekühlt :

Hühner:

0207 10 11 gerupft, entdarmt, mit Kopf und Ständern, genannt „Hühner
83 v.H." 18 (AGR) — —

0207 10 15 gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz,
Leber und Muskelmagen, genannt „Hühner 70 v.H." 18 (AGR) — —

0207 10 19 gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz,
Leber und Muskelmagen, genannt „Hühner 65 v.H."; andere Ange
botsformen 18 (AGR) — —

Truthühner:

0207 1031 — gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz,
Leber und Muskelmagen, genannt „Truthühner 80 v.H." . 18 (AGR) — —

0207 10 39 gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz,
Leber und Muskelmagen, genannt „Truthühner 73 v.H."; andere
Angebotsformen 18 (AGR) — —

Enten:

0207 10 51 gerupft, ausgeblutet, geschlossen oder entdarmt, mit Kopf und
Paddeln, genannt „Enten 85 v.H." 18 (AGR) — —

0207 10 55 gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit Hals, Herz,
Leber und Muskelmagen, genannt „ Eliten 70 v.H." . 18 (AGR) — —

0207 10 59 gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, ohne Hals, Herz,
Leber und Muskelmagen, genannt „Enten 63 v.H."; andere Ange
botsformen 18 (AGR) — —

Gänse:

0207 10 71 gerupft, ausgeblutet, geschlossen, mit Kopf und Paddeln, genannt
„Gänse 82 v.H." 18 (AGR) — —

0207 10 79 — gerupft, ausgenommen, ohnie Kopf und Paddeln, mit oder ohne
Herz und Muskelmagen, genannt „Gänse 75 v.H."; andere Ange
botsformen . 18 (AGR) — —

02071090 Perlhühner , 18 (AGR) — —

— Geflügel, unzerteilt, gefroren :

0207 21 Hühner :

0207 2110 gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz,
Leber und Muskelmagen, genannt „Hühner 70 v.H." 18 (AGR) — —

0207 2190 gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz,
Leber und Muskelmagen, genannt „Hühner 65 v.H."; andere Ange
botsformen . 18 (AGR) — . —

0207 22 Truthühner :

0207 22 10 gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz,
Leber und Muskelmagen, genannt „Truthühner 80 v.H." 18 (AGR) — —

0207 22 90 — gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz,
Leber und Muskelmagen, genannt „Truthühner 73 v.H."; andere
Angebotsformen . 18 (AGR) — —
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0207 23 — — Enten, Gänse und Perlhühner :
Enten: <

0207 23 11 -! gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit Hals, Herz,
Leber und Muskelmagen, genannt „Enten 70 v.H." 18 (AGR) — —

0207 23 19 gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, ohne Hals,
Herz, Leber und Muskelmagen, genannt „Enten 63 v.H."; andere
Angebotsformen 18 (AGR) — —

— — — Gänse:

0207 23 51 gerupft, ausgeblutet, geschlossen, mit Kopf und Paddeln, ge
nannt „Gänse 82 v.H." 18 (AGR) — —

0207 23 59 gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit oder ohne
Herz und Muskelmagen, genannt „Gänse 75 v.H."; andere Ange
botsformen 18 (AGR) — ' —

0207 23 90 --- Perlhühner 18 (AGR) — —

— Teile und Schlachtnebenerzeugnisse (einschließlich Lebern) Von Geflügel,
frisch oder gekühlt :

0207 31 00 Fettlebern von Gänsen oder Enten 5 (AGR) 3 —
0207 39 andere :

— von Hühnern:

— Teile:

0207 3911 entbeint 18 (AGR) — —
— — nicht entbeint:

0207 3913 Hälften oder Viertel .....' 18 (AGR) — —
0207 3915 ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen 18 (AGR) — —
0207 39 17 1 Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspit

zen 18 (AGR) — —

0207 39 21 Brüste und Teile davon 18 (AGR) — —

0207 39 23 Schenkel und Teile davon . 18 (AGR) — —

0207 39 25 andere 18 (AGR) — —

0207 39 27 — — — — Schlachtnebenerzeugnisse (ausgenommen Lebern) 18 (AGR) — —
— von Truthühnern:

— — Teile:

0207 39 31 entbeint • • 18 (AGR) — —
nicht entbeint:

0207 39 33 - Hälften oder Viertel . 18 (AGR) — —

0207 39 35 ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen 18 (AGR) — —
0207 39 37 Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspit

zen 18 (AGR) — —

0207 39 41 — — — — — — Brüste und Teile davon 18 (AGR) — —
Schenkel und Teile davon:

0207 39 43 Unterschenkel und Teile davon 18 (AGR) — —

0207 39 45 andere 18 (AGR) — —

0207 39 47 andere ...... 18 (AGR) — —

0207 39 51 Schlachtnebenerzeugnisse (ausgenommen Lebern) 18 (AGR) — —
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— von Enten, Gänsen oder Perlhühnern:
Teile:

— entbeint:

0207 39 53 - von Gänsen 18 (AGR) — —
0207 39 55 von Enten oder Perlhühnern 18 (AGR) — —

nicht entbeint:

Hälften oder Viertel :

0207 39 57 von Enten . 18 (AGR) — —
0207 39 61 von Gänsen . . . 18 (AGR) — —
0207 39 63 _____ von Perlhühnern 18 (AGR) — —

0207 39 65 ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen 18 (AGR) — —
0207 39 67 Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspit

zen 18 (AGR) — —
Brüste und Teile davon:

0207 39 71 von Gänsen 18 (AGR) — —
0207 39 73 von Enten oder Perlhühnern 18 (AGR) — —

— — Schenkel und Teile davon:

0207 39 75 _______ von Gänsen . 18 (AGR) — —■
0207 39 77 von Enten oder Perlhühnern 18 (AGR) —

0207 39 81 Gänserümpfe oder Entenrümpfe 18 (AGR) — —
0207 39 83 andere 18 (AGR) — —

0207 39 85 — — Schlachtnebenerzeugnisse (ausgenommen Lebern) . . 18 (AGR) — —
0207 39 90 — — — Geflügellebern (ausgenommen Fettlebern von Gänsen oder Enten) . 16 (AGR) 10 —

— Teile und Schlachtnebenerzeugnisse (ausgenommen Lebern) von Geflügel,
gefroren :

0207 41 von Huhnern :

— — — Teile:

0207 4110 entbeint 18 (AGR) — —
— nicht entbeint:

0207 41 11 Hälften oder Viertel 18 (AGR) — —

0207 41 21 ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen . . 18 (AGR) — —
0207 41 31 Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen . 18 (AGR) — —
0207 4141 Brüste und Teile davon 18 (AGR) — —
0207 41 51 Schenkel und Teile davon 18 (AGR) — —
02074171 andere 18 (AGR) — —

0207 41 90 Schlachtnebenerzeugnisse (ausgenommen Lebern) 18 (AGR) — —
0207 42 von Truthühnern :

— Teile:

02074210 entbeint ; 18 (AGR) — —
— — — — nicht entbeint:

0207 4211 ; Hälften oder Viertel 18 (AGR) — —

0207 42 21 — ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen 18 (AGR) — —
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0207 42 31 Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen . 18 (AGR) — —
02074241 Brüste und Teile davon 18 (AGR) — —

Schenkel und Teile davon:

0207 42 51 Unterschenkel und Teile davon . 18 (AGR) — —
0207 42 59 andere 18 (AGR) — —
020742 71 - - andere . . . . . 18 (AGR) — —

0207 42 90 Schlachtnebenerzeugnisse (ausgenommen Lebern) 18 (AGR) — —
020743 von Enten, Gänsen oder Perlhühnern :

Teile:

entbeint:

02074311 von Gänsen . 18 (AGR) — —

02074315 — _ — — — von Enten oder Perlhühnern 18 (AGR) — —
v nicht entbeint:

— — — Hälften oder Viertel:

0207 43 21 von Enten 18 (AGR) — —

0207 43 23 — — von Gänsen 18 (AGR) — —

0207 43 25 — — — von Perlhühnern 18 (AGR) — —

0207 43 31 ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen 18 (AGR) — —
020743 41 Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen , Sterze oder Flügelspitzen . 18 (AGR) — —

Brüste und Teile davon:

02074351 von Gänsen ... 18 (AGR) — —

02074353 von Enten oder Perlhühnern 18 (AGR) — —
— — — Schenkel und Teile davon:

0207 43 61 von Gänsen 18 (AGR) — —

0207 43 63 von Enten oder Perlhühnern 18 (AGR) — —

020743 71 — Gänserümpfö oder Entenrümpfe 18 (AGR) — —
02074381 andere 18 (AGR) — —

0207 43 90 Schlachtnebenerzeugnisse (ausgenommen Lebern) 18 (AGR) — —
0207 50 — Geflügellebern, gefroren :
0207 50 10 Fettlebern von Gänsen oder Enten 5 (AGR) 3 —

0207 50 90 -- andere 16 (AGR) 10 —

0208 Anderes Fleisch und andere genießbare Schlachtnebenerzeugnisse,
frisch, gekühlt oder gefroren :

0208 10 - von Kaninchen oder Hasen :

0208 10 10 — — von Hauskaninchen 13 10 —

02081090 andere 7 3 —

0208 2000 — Froschschenkel * ... . . 19 10 —

0208 90 — andere :

0208 90 10 von Haustauben 13 10 —

0208 90 30 von Wild (ausgenommen von Kaninchen und Hasen) 7 3 —
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0208 90 50 Fleisch von Walen und Robben 19 10 —

0208 90 90 andere . 19 14 —

0209 00 Schweinespeck ohne magere Teile, Schweinefett und Geflügelfett,
nicht ausgeschmolzen, frisch, gekühlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake,
getrocknet oder geräuchert :
— Schweinespeck:

0209 0011 frisch, gekühlt, gefroren, gesalzen oder in Salzlake 22 (AGR) —^ —
0209 00 19 getrocknet oder geräuchert 22 (AGR) ' — —
0209 00 30 — Schweinefett 22 (AGR) , — —

0209 00 90 - Geflügelfett , . 22 (AGR) — —

0210 Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, gesalzen, in Salz
lake, getrocknet oder geräuchert ; genießbares Mehl von Fleisch oder
yon Schlachtnebenerzeugnissen :
— Fleisch von Schweinen :

0210 11 Schinken oder Schultern und Teile davon, mit Knochen :

yon Hausschweinen:

— gesalzen oder in Salzlake:
02101111 Schinken und Teile davon 25 (AGR) — —
02101119 — — Schultern und Teile davon 25 (AGR) — —

getrocknet oder geräuchert:
0210 11 31 Schinken und Teile davon ?5 (AGR) — —
02101139 Schultern und Teile davon 25 (AGR) — —
02101190 andere . 24 —

0210 12 Bäuche (Bauchspeck) und Teile davon :
von Hausschweinen:

0210 12 11 — — — — gesalzen oder in Salzlake 25 (AGR) — —
0210 12 19 - getrocknet oder geräuchert 25 (AGR) — —
0210 12 90 andere . .... 24 — —

0210 19 anderes :

von Hausschweinen:

— gesalzen oder in Salzlake:
0210 19 10 „bacon"-Hälften oder „spencers" . 25 (AGR) — —
021019 20 „3/4-sides" oder „middles" 25 (AGR) — —
0210 19 30 Vorderteile und Teile davon 25 (AGR) — —

0210 19 40 _____ Kotelettstränge und Teile davon 25 (AGR) — —
_____ anderes:

0210 19 51 ohne Knochen 25 (AGR) — —
02101959 -- - anderes 25 (AGR) ' —» —

getrocknet oder geräuchert:
021019 60 Vorderteile und Teile davon 25 (AGR) — —
0210 19 70 Kotelettstränge und Teile davon 25 (AGR) — —
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anderes:

02101981 ohne Knochen 25 (AGR) — —
02101989 — — — anderes 25 (AGR) — —
02101990 anderes 24 —

021020 — Fleisch von Rindern :

0210 20 10 mit Knochen 24 + AGR — —
0

0210 20 90 ohne Knochen » 24 + AGR — —
0)

0210 90 — andere, einschliefilich genießbares Mehl von Fleisch oder von Schlachtneben
erzeugnissen :

Fleisch:

02109010 — von Pferden, gesalzen, in Salzlake oder getrocknet . . 16 10 —
von Schafen oder Ziegen:

02109011 mit Knochen . 24 (AGR) — —
02109019 - ohne Knochen 24 (AGR) — —
0210 90 20 anderes 24 — —

Schlachtnebenerzeugnisse:
— von Hausschweinen:

0210 90 31 Lebern 25 (AGR) — —
02109039 andere 25 (AGR) — —

von Rindern:

0210 90 41 Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) lind Saumfleisch 24 + AGR — —
( ! )

02109049 andere 24 20 —

0210 90 60 von Schafen oder Ziegen 24 — —
andere:

Geflügellebern:
0210 90 71 Fettlebern von Gänsen oder Enten, gesalzen oder in Salzlake . 5 (AGR) 3 —
0210 90 79 andere 16 (AGR) 10 —
02109080 andere .: 24 — —

0210 90 9Q genießbares Mehl von Fleisch oder von Schlachtnebenerzeugnissen . . 24 + AGR — —
(')

(') Unter gewissen Voraussetzungen wird eine Abschöpfung neben dem Zoll erhoben .
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KAPITEL 3

FISCHE UND KREBSTIERE, WEICHTIERE UND ANDERE WIRBELLOSE WASSERTIERE

Anmerkung

1 . Zu Kapitel 3 gehören nicht:

a) Meeressäugetiere (Position 0106) und Fleisch davon (Position 0208 oder 0210);

b) Fische (einschließlich Fiscjblebern, Fischrogen und Fischmilch) und Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose
Wassertiere, nicht lebend und nach Art oder Beschaffenheit ungenießbar (Kapitel 5); Mehl und Pellets voh Fischen oder
von Krebstieren, von Weichtieren oder andereh wirbellosen Wassertieren, ungenießbar (Position 2301);

c) Kaviar und Kaviarersatz, aus Fischeiern gewonnen (Position 1604).

Zollsatz ll
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
<%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0301 Fische, lebend :

0301 10 - Zierfische :

0301 10 10 Süßwasserfische 10 frei —

03011090 - - Seefische 15 15 —

— andere Fische, lebend :

0301 91 00 - - Forellen (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabo
nita, Salmo gilae) . . . 16 12 —

0301 92 00 Aäle (Anguilla-Arten) 10 3 —

03019300 Karpfen 10 8 —
0301 99 andere :

— Süßwasserfische:

0301 99 11 Pazifischer Lachs (Oncorhynchus-Arten), Atlantischer Lachs
(Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) 16 2 —

03019919 andere 10 8 —

03019990 Seefische 17 16 —

0302 Fische, frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes
Fischfleisch der Position 0304 :

— Salmoniden, ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch :

0302 11 00 Förellen (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo claHd, Salmo aguabo
nita, Salmo gilae) 16 12 —

0302 12 00 - Pazifischer Lachs .(Oncorhynchus-Arten), Atlantischer Lachs (Salmo sa
lar) und Donaulaens (Hucho hucho) 16 2 —

03021900 andere 16 8 —
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung •

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— Plattfische (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthal
midae und Citharidae), ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fisch
milch ;

0302 21 — — Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hip
poglossus stenolepis):

0302 21 10 — Schwarzer Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides) 15 8 —

0302 21 30 Atlantischer Heilbutt (Hippoglossus hippoglossus) . 15 8 —
0302 21 90 Pazifischer Heilbutt (Hippoglossus stenolepis) . 15 15 —

0302 22 00 — — Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa) . . . 15 15 —

0302 23 00 Seezungen (Solea-Arten) . 15 15 —
0302 29 andere :

0302 29 10 — Scheefschnut (Lepidorhombus-Arten) . . 15 15 —
0302 29 90 andere 15 15 —

— Thunfische (der Gattung Thunnus), echter Bonito (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis), ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch :

0302 31 Weißer Thun (Thunnus alaltanga):

0302 31 10 — — — zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 (*) . . 25 (2)(3) 22 (2)(4) —

0302 31 90 - - - anderer . . 25 0 . 22 0(4) —
0302 32 Gelbflossenthun (Thunnus albacares):

0302 32 10 zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 (') ... 25 (2)(3) 22 (2)(4) —

0302 32 90 - - - anderer 25 (2) 22 (2)(4) —
0302 33 — — echter Bonito :

0302 33 10 — zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 (!) ... 25 (2) (3) 22 (2) (4) —

0302 33 90 anderer 25 (2) 22 (2)(4) —

0302 39 andere :

0302 39 10 — — — zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 (•) ... 25 (2) (3) 22 (2) (4) —

0302 39 90 andere . 25 (2) 22 (2)(4) —

0302 40 — Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), ausgenommen Fischlebern,
Fischrogen und Fischmilch :

0302 40 10 vom 15 . Februar bis 15 . Juni frei frei —

0302 40 90 vom 16. Juni bis 14. Februar 20 (2) 15 (2)(5) —

0302 50 - Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), ausgenom
men Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch :

0302 50 10 der Art Gadus morhua 15 12 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
(2) Unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises . Falls der Referenzpreis nicht eingehalten wird, ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe

vorgesehen .
(3) Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit vollständig ausgesetzt.
(4) Zollfreiheit für Thunfische und Fische der Euthynnus-Arten der Positionen 0302 und 0303 für die Konservenindustrie, im Rahmen eines von den zuständigen

Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 17 250 Tonnen unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises . Die
Gewährung der Zöllbegünstigung im Rahmen dieses Kontingents erfolgt außerdem nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten
Voraussetzungen .

(5) Zollfreiheit für Heringe der Unterpositionen 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 und 0304 90 25 im Rahmen eines von den zuständigen
Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 34 000 Tonnen unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises .
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\ Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

030250 90 - anderer . 15 15 —

— andere Fische, ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch :
0302 61 Sardinen (Sardina pilchardus, Sardinops-Arten), Sardineller (Sardinella

Arten), Sprotten (Sprattus sprattus):
0302 61 10 — Sardinen der Art Sardina pilchardus 25 23 —
0302 61 30 Sardinen der Gattung Sardinops; Sardinellen (Sardinella-Arten) ..15 15 —

— Sprotten (Sprattus sprattus):
0302 6191 vom 15 . Februar bis 15 . Juni frei frei —

0302 6199 vom 16. Juni bis 14. Februar 20 13 —

0302 62 00 Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) . . 15 15 —
0302 63 00 Köhler (Pollachius virens) 15 15 —
0302 64 Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni

cus):
0302 64 10 vom 15 . Februar bis 15 . Juni frei frei —

0302 64 90 vom 16. Juni bis 14. Februar 20 20 —

0302 65 Haie :

0302 65 20 Dornhaie (Squalus acanthias) . 15 8 (') —
0302 65 50 Katzenhaie (Scyliorhinus-Arten) 15 8
0302 65 90 andere . ....;. 15 ' 8 —

0302 66 00 Aale (Anguilla-Arten) 10 3 —
030269 andere :

— Süßwasserfische:

0302 6911 Karpfen . 10 8 —
0302 69 19 andere • • • 10 8 —

— — — Seefische:

— — — — Fische der Euthynnus-Arten, andere als der echte Bonito (Eu
thynnus (Katsuwonus) pelamis) der Unterposition 0302 33 :

0302 69 21 zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 (2) 25 (3)(4) 22 (3)(5) —
0302 69 25 andere 25 (3) 22 (3) (5) —

— — — — Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche (Sebastes-Arten):
0302 69 31 — — — — — der Art Sebastes marinus : 15 8 —

0302 69 33 andere . 15 15 —

0302 69 35 — — Fische der Art Boreogadus saida 15 12 —
0302 6941 Merlan (Merlangus merlangus) 15 15
0302 69 45 Leng (Molva-Arten) 15 15 —

( 1 ) Zollsatz von 6 % für Dornhaie (Squalus acanthias) der Unterpositionen 0302 65 20 und 0303 75 20 im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschaftsbe
hörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 5 000 Tonnen.

(2) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(J) Unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises. Falls der Referenzpreis nicht eingehalten wird, ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe

vorgesehen.
(4) Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit vollständig ausgesetzt.
(5) Zollfreiheit für Thunfische und Fische der Euthynnus-Arten der Positionen 0302 und 0303 für die Konservenindustrie, im Rahmen eines von den zuständigen

Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 17 250 Tonnen unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises. Die
Gewährung der Zollbegünstigung im Rahmen dieses Kontingents erfolgt außerdem nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten
Voraussetzungen.
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0302 69 51 Pazifischer Pollack (Theragra chalcogramma) und Pollack (Polla
chius pollachius) 15 15 —

0302 69 55 Sardellen (Engraulis-Arten) 15 15 —

0302 69 61 — Seebrassen (Dentex dentex und Pagellus-Arten) 15 15 —

0302 69 65 Seehechte (Merluccius-Arten, Urophyeis-Arten) 15 15 0 —

0302 69 75 — — Brachsenmakrelen (Brama-Arten) . 15 15 —

03026981 — Seeteufel (Lophius-Arten) 15 15 — -

0302 69 85 — — Blauer Wittling (Micromesistius poutassou oder Gadus poutas
soü) 15 15 —

0302 6987 Schwertfisch (Xiphias gladius) 15 15 —'

0302 69 98 andere : . . . . 15 15 —

0302 7000 — Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch 14 10 —

0303 Fische, gefroren, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch
der Position 0304 :

0303 10 00 - Pazifischer Lachs (Oncorhynchus-Arten), ausgenommen Fischlebern, Fisch
rogen und Fischmilch 16 2

— andere Salmoniden, ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch :

0303 21 00 Forellen (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabo
nita, Salmo gilae) 16 12 ;—

0303 22 00 Atlantischer Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) ... .16 2 —

0303 29 00 andere 16 9 —

— Plattfische (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthal
midae und Citharidae), ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fisch
milch :

0303 31 Heilbutte (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hip
poglossus stenolepis):

0303 3110 Schwarzer Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides) 15 8

0303 31 30 Atlantischer Heilbutt (Hippoglossus hippoglossus) . 15 8 —

0303 31 90 Pazifischer Heilbutt (Hippoglossus stenolepis) 15 15 —

0303 32 00 Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa) 15 15 —

0303 3300 Seezungen (Solea-Arten) 15 15 —

0303 39 andere :

0303 3910 — Flundern (Platichtys flesus) 15 15 —

0303 39 20 - Scheefschnut (Lepidorhombus-Arten) 15 15 —

0303 3990 andere . . . 15 15 —

(!) Zollsatz von 8% für nordamerikanische Seehechte (Merluccius bilinearis) der Unterpositionen 0302 69 65, 0303 78 10 und 0304 90 47 im Rahmen eines von
den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 2 000 Tonnen.
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— Thunfische (der Gattung Thunnus), echter Bonito (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis), ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch :

0303 41 Weißer Thun (Thunnus alalunga):

— zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 0:

0303 41 11 - - - ^ ganz 25 00 22 0(4) —
0303 41 13 — ausgenommen, ohne Kiemen 25 0 (3) 22 0 (4) —
0303 41 19 anderer (z.B. ohne Kopf) 25 00 22 0 (4) —
0303 4190 anderer 25 0 22 00 —

0303 42 — — Gelbflossenthun (Thunnus albacares):

— — — zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 0:

— ganz:

0303 42 12 mit einem Stückgewicht von mehr als 10 kg . .......... 25 00 20 00 —
0303 42 18 -- anderer 25 00 20 00 —

— ausgenommen, ohne Kiemen:
0303 42 32 mit einem Stückgewicht von mehr als 10 kg .. 25 00 22 00 —
0303 42 38 anderer 25 00 22 00 —

— anderer (z.B. ohne Kopf):

0303 42 52 mit einem Stückgewicht von mehr als 10 kg . 25 00 22 00 —
0303 42 58 - anderer .. . .. 25 00 2? 00 —
0303 42 90 anderer 25 ' 0 22 00 —
0303 43 echter Bonito :

— — — zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 0:

0303 4311 „ ganz . 25 00 22 00 —
0303 43 13 ausgenommen, ohne Kiemen . . 25 00 22 00 —
0303 43 19 anderer (z.B. ohne Kopf) . 25 0 0 22 0 (4) —
03034390 anderer 25 0 . 22 00 —

0303 49 andere :

— — — zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 (•):

0303 4911 ganz . 25 00 22 00 —
0303 49 13 ausgenommen, ohne Kiemen 25 0 0 22 (2) 0 —
0303 49 19 andere (z.B. ohne Kopf) 25 0 0 22 0 0 —
0303 49 90 andere . . . ... . 25 0 22 00 —

(!) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(2) Unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises . Falls der Referenzpreis nicht eingehalten wird, ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe

vorgesehen .
(3) Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit vollständig ausgesetzt.
(4) Zollfreiheit für Thunfische und Fische der Euthynnus-Arten der Positionen 0302 und 0303 für die Konservenindustrie, im Rahmen eines von den zuständigen

Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 17 250 Tonnen unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises . Die
Gewährung der Zollbegünstigung im Rahmen dieses Kontingents erfolgt außerdem nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten
Voraussetzungen. - . . .
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Zollsatz 1
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 ,345

0303 50 — Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), ausgenommen Fischlebern,
Fischrogen und Fischmilch :

0303 50 10 vom 15 . Februar bis 15 . Juni . frei frei —

0303 50 90 — — vom 16. Juni bis 14. Februar 20 ( l) 15 0 (2) —
030360 — Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), ausgenom

men Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch :

0303 6011 — — der Art Gadus morhua 15 12 (3) —
03036019 der Art Gadus ogac .. 15 15 (3) —

0303 60 90 — — der Art Gadus macrocephalus 15 15 —

— andere Fische, ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch :

0303 71 Sardinen (Sardina pilchardus, Sardinops-Arten), Sardinellen (Sardinella
Arten), Sprotten (Sprattus sprattus):

0303 71 10 Sardinen der Art Sardina pilchardus : 25 23 —
0303 7130 — — — Sardinen der Gattung Sardinops ; Sardinellen (Sardinella-Arten) 15 15 —

— Sprotten (Sprattus sprattus):
0303 7191 vom 15 . Februar bis 15 . Juni . frei frei —

0303 7199 — — — — vom 16. Juni bis 14. Februar 20 , 13 —

0303 72 00 Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) 15 15 —

0303 73 00 Köhler (Pollachius virens) 15 15 —

0303 74 — — Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni
cus):

— — — der Arten Scomber scombrus und Scomber japonicus:
0303 7411 — — — — vom 15 . Februar bis 15 . Juni frei frei —

0303 74 19 — — — — vom 16. Juni bis 14. Februar 20 20 —

0303 74 90 — der Art Scomber australasicus 15 15 —

0303 75 - - Haie :

0303 75 20 : Dornhaie (Squalus acanthias) 15 8 (4) —

0303 75 50 — — — Katzenhaie (Scyliorhinus-Arten) 15 8 —
0303 75 90 andere 15 8 —

0303 76 00 Aale (Anguilla-Arten) 10 3 —

0303 77 00 — — Meerbarsche (Wolfsbarsche) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus
punctatus) 15 15 —

0303 78 — — Seehechte (Merluccius-Arten, Urophycis-Arten):
0303 7810 — — — Seehechte der Merluccius-Arten . 15 15 (5) —

03037890 Seehechte der Urophycfs-Arten . . . 15 15 —

(•) Unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises . Falls der Referenzpreis nicht eingehalten wird, ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe
vorgesehen .

(2) Zollfreiheit für Heringe der Unterpositionen 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 und 0304 90 25 im Rahmen eines von den zuständigen
Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 34 000 Tonnen unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises .

(3) Unter den von den zuständigen Behörden festzulegenden Einschränkungen und Bedingungen.
(4) Zollsatz von 6 % für Dornhaie (Squalus acanthias) der Unterpositionen 0302 65 20 und 0303 75 20 im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschaftsbe

hörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 5 000 Tonnen .
(s) Zollsatz von 8 % für nordamerikanische Seehechte (Merluccius bilinearis) der Unterpositionen 0302 69 65, 0303 78 10 und 0304 90 47 im Rahmen eines von

den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 2 000 Tonnen.
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0303 79 andere :

— Süßwasserfische:

0303 7911 . Karpfen 10 8 —

0303 79 19 andere . • 10 8 —

— Seefische:

, Fische der Euthynnus-Arten, andere als der echte Bonito (Eu
thynnus (Katsuwonus) pelamis) der Unterposition 0303 43 :

zum industriellen Herstellen von Waren der Position 1604 (-1 ):

0303 79 21 ganz \ 25 (2) (3) . 22 0(4) —
0303 79 23 — — ausgenommen, ohne Kiemen 25 (2)(3) 22 (2)(4) —

0303 79 29 ___ andere (z.B. ohne Kopf) ... 25 (2) (3) 22 (2)(4) —
0303 79 31 - andere . 25 (2) 22 0(4) _

— — Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche (Sebastes-Arten):

0303 79 35 der Art Sebastes marinus . 15 8 —

0303 79 37 andere . . 15 15 —

0303 79 41 — : — Fische der Art Boreogadus saida 15 12 (5) —

0303 7945 — Merlan (Merlangus merlangus) 15 15 —

0303 79 51 - Leng (Molva-Arten) 15 15 —

0303 79 55 Pazifischer Pollack (Theragra chalcogramma) und Pollack (Polla
chius pollachius) 15 15 —

Fische der Art Orcynopsis unicolor:
0303 79 61 — — — vom 15 . Februar bis 15. Juni frei frei —

0303 79 63 vom 16 . Juni bis 14. Februar 20 20 —

0303 79 65 — — Sardellen (Engraulis-Arten) 15 15 —

0303 79 71 Seebrassen (Dentex dentex und Pagellus-Arten) 15 15 —

0303 79 75 Brachsenmakrelen (Brama-Arten) . . . 15 15 —

0303 79 81 — Seeteufel (Lophius-Arten) . . 15 15 —

0303 79 83 — — Blauer Wittling (Micromesistius poutassou oder Gadus poutas- ,
sou) : . 15 15 —

0303 79 87 Schwertfisch (Xiphias gladius) 15 15 —

0303 79 98 andere 15 15 —

0303 80 00 — Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch . 14 10 —

(<) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
(2) Unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises . Falls der Referenzpreis nicht eingehalten wird , ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe

vorgesehen .
(3) Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit vollständig ausgesetzt.
(4) Zollfreiheit für Thunfische und Fische der Euthynnus-Arten der Positionen 0302 und 0303 für die Konservenindustrie, im Rahmen eines von den zuständigen

Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 17 250 Tonnen unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises. Die
Gewährung der Zollbegünstigung im Rahmen dieses Kontingents erfolgt außerdem nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten
Voraussetzungen.

(5) Unter den von den zuständigen Behörden festzulegenden Einschränkungen und Bedingungen .
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0304 Fischfilets und anderes Fischfleisch (auch fein zerkleinert), frisch,
gekühlt oder gefroren :

0304 10 — frisch oder gekühlt :
Filets:

von Süßwasserfischen:

0304 10 11 — von Forellen (Salmo trutta, Salmo gairdneri , Salmo clarki, Salmo
aguabonitä, Salmo gilae) 16 12 —

0304 10 13 — vom Pazifischen Lachs (Oncorhynchus-Arten), Atlantischen
Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) 16 2 —

03041019 — — von anderen Süßwasserfischen . 13 9 —

andere:

0304 1031 vom Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
lus) und von Fischen der Art Boreogadus saida 18 18 —

030410 39 andere 18 18 —

anderes Fischfleisch (auch fein zerkleinert):
0304 10 91 von Süßwasserfischen 8 8 —

andere:

Heringslappen:
0304 10 92 vom 15 . Februar bis 15 . Juni frei frei —

0304 10 93 — vom 16 . Juni bis 14. Februar 20 15 ( l) —
03041098 anderes 18 15 (') —
0304 20 — gefrorene Fischfilets :

von Süßwasserfischen:

0304 2011 von Forellen (Salmo trutta, Salmo gairdneri , Salmo clarki, Salmo
aguabonita, Salmo gilae) 16 12 —

0304 20 13 vom Pazifischen Lachs (Oncorhynchus-Arten), Atlantischen Lachs
(Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) 16 2 —

0304 20 19 von anderen Süßwasserfischen 13 9 —

vom Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
und von Fischen der Art Boreogadus saida:

0304 20 21 — vom Kabeljau der Art Gadus macrocephalus 18 15 —
0304 20 29 andere 18 15 (2) (3) —
0304 20 31 vom Köhler (Pollachius virens) 18 15
0304 20 33 vom Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) 18 15 —

vom Rotbarsch, Goldbarsch oder Tiefenbarsch (Sebastes-Arten):
0304 20 35 der Art Sebastes marinus 18 12 —

0304 20 37 andere 18 15 —

0304 20 41 - - vom Merlan (Merlangus merlangus) . 18 15 —
0304 20 43 vom Leng (Molva-Arten) 18 15 —

(') Zollfreiheit für Heringe der Unterpositionen 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 und 0304 90 25 im Rahmen eines von den zuständigen
Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 34 000 Tonnen unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises.

(2) Zollsatz von 8 % für Kabeljau (Gadus morhua) im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents
von 10 000 Tonnen.

(3) Unter den von den zuständig«) Behörden festzulegenden Einschränkungen und Bedingungen . '
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I \ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

| -. 1 2 3 4 5
0304 20 45 von Thunfischen (der Gattung Thunnus) und von Fischen der Euthyn

nus-Arten . 18 18 —

von Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus) und von Fischen der Art Orcynopsis unicolor:

03042051 der Art Scomber australasicus . . 18 15 —
i •

0304 20 53 andere 18 15 —

von Seehechten (Merluccius-Arten, Urophycis-Arten):
0304 20 57 der Merluccius-Arten 18 15 0)(2) —
0304 20 59 der Urophycis-Arten . 18 15 —

von Haien:

0304 20 61 von Dornhaien und Katzenhaien (Squalus acanthias und Scylio
rhinus-Arten) 18 15 —

0304 20 69 — von anderen Haien 18 15 —

0304 20 71 von Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa) 18 15 —
0304 20 73 von Flundern (Platichthys flesus) 18 15 —
0304 20 75 von Heringen (Clupea harengus, Clupea pallasii) 18 15 —
0304 20 79 vom Scheefschnut (Lepidorhömbus-Arten) 18 15 —
0304 20 81 von Brachsenmakrelen (Brama-Arten) 18 15 —
0304 2083 vom Seeteufel (Lophius-Arten) 18 15 —
0304 2085 vom Pazifischen Pollack (Theragra chalcogramma) 18 15 —
0304 20 87 vom Schwertfisch (Xiphias gladius) 18 15 —
0304 20 97 andere 18 15 —

0304 90 - anderes :

0304 90 10 von Süßwasserfischen 8 8 —

anderes:

von Heringen (Clupea harengus, Clupea pallasii):
03049021 vom 15. Februar bis 15 . Juni . frei frei —

0304 90 25 vom 16. Juni bis 14. Februar 20 (3) 15 (3)(4) —
0304 9031 vom Rotbarsch, Goldbarsch oder Tiefenbarsch (Sebastes-Arten) . . . 15 8 —

vom Kabeljau der Arten Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus und von Fischen der Art Boreogadus saida:

03049035 vom Kabeljau der Art Gadus macrocephalus 15 15 —
030490 38 -— vom Kabeljau der Art Gadus morhua 15 12 (5) —
03049039 anderes 15 15 (5) —
03049041 vom Köhler (Pollachius virens) 15 15 —
03049045 — vom Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) 15 15 —

(') Unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises .
(2) Zollsatz von 10 % für gefrorene Filets in Form von Verarbeitungsblöcken mit Gräten („Standard") im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschaftsbe

hörden für den Zeitraum vom 1 . Juli bis 31 . Dezember gewährten jährlichen Zollkontingents von 5 000 Tonnen unter der Bedingung der Einhaltung des
Referenzpreises.

(J) Unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises. Falls der Referenzpreis nicht eingehalten wird, ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe
vorgesehen.

(4) Zollfreiheit für Heringe der Unterpositionen 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 und 0304 90 25 im Rahmen eines von den zuständigen
Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 34 000 Tonnen unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises.

(s) Unter den von den zuständigen Behörden festzulegenden Einschränkungen und Bedingungen.
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ll \ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— von Seehechten (Merluccius-Arten und Urophycis-Arten):

03049047 — der Merluccius-Arten . 15 15 (•) —

0304 9049 der Urophycis-Arten 15 15 —

03049051 - voih Scheefschnut (Lepidorhombus-Arten) . . 15 15 —
0304 90 55 von Brachsenmakrelen (Brama-Arten) 15 15 —

0304 90 57 — vom Seeteufel (Lophius-Arten) 15 15 —

0304 90 59 — vom Blauen Wittling (Micromesistius poutassou oder Gadus poutassou) . f . . . 15 15 -
03049061 vom Pazifischen Pollack (Therag'ra chalcogramma) 15 15 —
0304 90 65 vom Schwertfisch (Xiphias gladius) 15 15 —
0304 90 97 anderes 15 15 —

0305 Fische, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake ; Fische, geräuchert,
auch vor oder während des Säucherns gegart ; Fischmehl, genießbar :

0305 10 00 — Fischmehl, genießbar 15 13 —

0305 20 00 — Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch, getrocknet, geräuchert, gesalzen
oder in Salzlake 15 11 —

0305 30 — Fischfilets, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake, jedoch nicht geräuchert :
, vom Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

und von Fischen der Art Boreogadus saida:

0305 3011 vom Kabeljau der Art Gadus macrocephalus 18 16 —
0305 30 19 — andere . . 20 20 —

0305 30 30 voih Pazifischen Lachs (Oncorhynchus-Arten), Atlantischen Lachs
(Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho), gesalzen oder in Salz
lake 18 15 —

0305 30 50 vom Schwarzen Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides), gesalzen oder
iti Salzlake 18 15 —

03053090 andere . . 18 16 —

— Fische, geräuchert, einschließlich Fischfilets :

0305 41 00 Pazifischer Lachs (Oiicorhynchus-Arten), Atlantischer Lachs (Salmo sa
lar) und bonaulachs (Hucho hucho) 16 13 —

03054200 Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) 16 10 —
0305 49 andere :

Ö305 49 10 Schwarzer Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides) 16 15 —
0305 49 20 Atlantischer Heilbutt (Hippoglossus hippoglossus) . . . 16 16 —

0305 49 30 Makrelen (Scomber scombrus, Scomber australasicüs, Scomber ja
ponicus) . 16 14 —

0305 49 40 Forellen (Salmo trutta, Salmo gairdneri , Salmo clarki, Salmo agua
bonita, Salmo gilae) 16 14 —

0305 49 50 — Aale (Anguilla-Arten) 16 14 —
0305 49 90 andere 16 14 —

(') Zollsatz von 8% für nordamerikanische Seehechte (Merluccius bilinearis) der Unterpositionen 0302 69 65, 0303 78 10 und 0304 90 47 im Rahmen eines von
den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 2 000 Tonnen .
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\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— Fische, getrocknet, auch gesalzen, jedoch nicht geräuchert :
0305 51 Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
0305 51 10 getrocknet, nicht gesalzen (Stockfisch) 13 13 (*) —
0305 51 90 getrocknet und gesalzen (Klippfisch) 13 13 0 —
0305 59 andere :

Fische der Art Boreogadus saida:
0305 59 11 :— getrocknet, nicht gesalzen (Stockfisch) 13 13 (•) —
0305 59 19 getrocknet und gesalzen (Klippfisch) 13 13 ( ! ) —
0305 59 30 Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 12 —
0305 59 50 Sardellen (Engraulis-Arten) 15 10 —
0305 59 60 Schwarzer Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides) und Pazifischer

Heilbutt Hippoglossus stenolepis) . . . 15 12 —
0305 59 70 Atlantischer Heilbutt (Hippoglossus hippoglossus) 15 — —
0305 59 90 andere ..... 15 12 —

— Fische, gesalzen, jedoch weder getrocknet noch geräuchert, und Fische in
Salzlake :

0305 6100 Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 12 —
0305 62 00 — — Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 13 13 0) ' —
0305 63 00 Sardellen (Engraulis-Arten) 15 10 —
0305 69 andere :

0305 69 10 — — — Fische der Art Boreogadus saida 13 13 (') —
0305 69 20 — ^ Schwarzer Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides) und Pazifischer

Heilbutt (Hippoglossus stenolepis) 15 12 —
0305 69 30 Atlantischer Heilbutt (Hippoglossus hippoglossus) 15 — —
0305 69 50 — — — Pazifischer Lachs (Oncorhynchus-Arten), Atlantischer Lachs (Salmo

salar) und Donaulachs (Hucho hucho) 15 11 —
0305 69 90 andere 15 12 —

0306 Krebstiere, auch ohne Panzer, lebend, frisch, gekühlt, gefroren, ge
trocknet, gesalzen oder in Salzlake ; Krebstiere in ihrem Panzer, in
Wasser oder Dampf gekocht, auch gekühlt, gefroren, getrocknet,
gesalzen oder in Salzlake :
— gefroren :

0306 11 00 Langusten (Palinurus-Arten, Panulirus-Arten, Jasus-Arten) . 25 (2) —
0306 12 Hummer (Homarus-Arten):
0306 12 10 ganz . .... 25 8 (3) —
0306 12 90 , andere 25 16 —
0306 13 Garnelen :

0306 13 10 Garnelen der Familie Pandalidae 18 12 —

0306 13 30 Garnelen der Gattung Crangon . 18 18 —

(') Zollfreiheit für Fische der Art Gadus morhua und Gadus ogac der Unterpositionen 0305 51 10, 0305 51 90 und 0305 62 00 und für Fische der Art
Boreogadus saida der Unterpositionen 0305 59 11 , 0305 59 19 und 0305 69 10, im Rahmen eines von den zuständigen Behörden zu gewährenden jährlichen
Zollkontingents von 25 000 Tonnen.

(2) Siehe Anhang.
P) Unter den von den zuständigen Behörden festzulegenden Einschränkungen und Bedingungen .
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0306 13 90 — andere 18 18 —

030614 — — Krabben :

0306 14 10 Krabben der Arten Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus
und der Chionoecetes-Arten . 18 8 —

030614 30 Taschenkrebse (Cancer pagurus) 18 15 —
03061490 andere . 18 15 —

030619 andere :

03061910 — Süßwasserkrebse 18 15 —

030619 30 Kaisergranate (Nephrops norvegicus) 14 12 —
03061990 andere ... 14 12 —

— nicht gefroren :
0306 21 00 Langusten (Palinurus-Arten, Panulirus-Arten, Jasus-Arten) 25 (*) —
030622 Hummer (Homarus-Arten):
03062210 lebend 25 8 (2) —

andere:

0306 22 91 ganz . 25 8 (2) —
0306 22 99 . - andere 25 20 —

0306 23 Garnelen :

03062310 Garnelen der Familie Pandalidae 18 12

Garnelen der Gattung Crangon: /
030623 31 — frisch, gekühlt oder nur in Wasser oder Dampf gekocht . ..... 18 18 —
0306 23 39 andere 18 18 —

0306 23 90 andere 18 18 —

030624 Krabben :

0306 24 10 — — — Krabben der Arten Paralithodes camchaticus, Callinectes säpidus
und der Chionoecetes-Arten 18 8 —

0306 24 30 Taschenkrebse (Cancer pagurus) 18 15 —
0306 24 90 — andere 18 15 —

0306 29 andere :

03062910 Süßwasserkrebse . . . : ; 18 15 —

0306 29 30 Kaisergranate (Nephrops norvegicus) 14 12 —
0306 29 90 andere . 14 12 —

0307 Weichtiere, auch ohne Schale, lebend, frisch, gekühlt, gefroren, ge
trocknet, gesalzen oder in Salzlake ; wirbellose Wassertiere, andere als
Krebstiere und Weichtiere, lebend, frisch, gekühlt, gefroren, getrock
net, gesalzen oder in Salzlake :

0307 10 — Austern :

03071010 flache Austern (Ostrea-Arten), lebend, mit einem Stückgewicht ein
schließlich Schale von 40 g oder weniger frei frei —

0307 10 90 andere 18 18 —

( 1 ) Siehe Anhang.
(2) Unter den von den zuständigen Behörden festzulegenden Einschränkungen und Bedingungen .
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
öder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— Kamm-Muscheln und Pilger-Muscheln der Gattungen Pecten, Chlamys oder
Placopecten :

0307 21 00 lebend, frisch oder gekühlt 8 8 —
0307 29 -- andere :

0307 29 10 große Pilger-Muscheln (Pecten maximus), gefroren 8 8 —
03072990 andere . . 8 8 —

— Miesmuscheln (Mytilus-Arten, Perna-Arten):

0307 31 lebend, frisch oder gekühlt :
0307 3110 Mytilus-Arten ... 10 10 —
0307 31 90 Perna-Arten 8 8 —

030739 andere :

0307 39 10 — Mytilus-Arten 10 10 —
0307 3990 — — — Perna-Arten 8 8 —

— Tintenfische (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola-Arten); Kalmare
(Ommastrephes-Arten, Loligo-Arten, Nototodarus-Arten, Sepioteuthis-Ar
ten):

0307 41 lebend, frisch oder gekiihlt :

0307 41 10 Tintenfische (Sepia officinalis , Rossia macrosoma, Sepiola-Arten) 8 8 —
Kalmare (Ommastrephes-Arten, Loligo-Arten, Nototodarus-Arten,
Sepioteuthis-Arten):

0307 41 91 — Loligo-Arten, Ommastrephes sagittatus 8 6 —
0307 41 99 andere 8 8 —

030749 andere :

— — — gefroren:
Tintenfische (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola-Ar
ten):

03074911 der Sepiola-Arten, ausgenommen Sepiola rondeleti 8 8 —
0307 49 19 andere 8 8 —

Kalmare (Ommastrephes-Arten, Loligo-Arten, Nototodarus-Ar
ten, Sepioteuthis-Arten):

— — — — — Loligo-Arten:

03074931 — Loligo vulgaris . 8 6 ' —
0307 49 33 Loligo pealei 8 6 — v
0307 49 35 Loligo patagonica 8 6 —
0307 49 38 andere . 8 6 —

0307 49 51 Ommastrephes sagittatus 8 6 —
03074959 - andere . . . 8 8 —

— andere:

0307 49 71 Tintenfische (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola-Arten) 8 8 —
Kalmare (Ommastrephes-Arten, Loligo-Arten, Nototodarus-Ar
ten, Sepioteuthis-Arten):

0307 49 91 — Loligo-Arten, Ommastrephes sagittatus 8 6 —
0307 49 99 andere 8 8 —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— Kraken (Octopus-Arten):
0307 51 00 lebend, frisch oder gekühlt . . . . 8 8 —
030759 -- andere :

0307 5910 gefroren . 8 8 —
03075990 andere 8 8 —

0307 60 00 — Schnecken, ausgenommen Meeresschnecken 6 frei —
— andere :

0307 91 (Nl -— lebend, frisch oder gekühlt . . . . 11 11 —
0307 99 andere :

gefroren:
03079911 Illex-Arten . . 8 8 —

0307 99 13 Sandklaffmuscheln und andere Weichtiere der Familie Veneridae 8 8 —

0307 9919 - - - - andere wirbellose Wassertiere 14 11 —

03079990 andere 16 11 —
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KAPITEL 4

MILCH UND MILCHERZEUGNISSE ; VOGELEIER ; NATÜRLICHER HÖNIÖ ;
GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, ANDERWEIT WEDER GENANNT NOCH INBEGRIFFEN

Anmerkungen

1 . Als Milch gelten Vollmilch sowie teilweise oder vollständig entrahmte Milch.

2. Erzeugnisse, die durch Eindicken von Molke mit Zusatz von Milch oder Milchfett gewonnen werden, gehören als Käse zu
Position 0406, wenn sie die nachstehenden drei Merkmale aufweisen:

a) einen Milchfettgehalt, bezogen auf den Trockenstoff, von 5 GHT oder mehr;

b) einen Trockenstoffgehalt von 70 bis 85 GHT;

c) sie geformt sind oder geformt werden können.

Zusatzliche Anmerkungen

1 . Bei der Berechnung des Fettgehaltes der Erzeugnisse der Unterpositionen 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29 15 bis 0402 29 99,
0402 9911 bis 0402 99 99, 04031012 bis 0403 10 16, 0403 10 32 bis 040310 36, 0403 90 31 bis 0403 90 39, 0403 90 61 bis
0403 90 69 und 0404 90 51 bis 0404 90 99 wird das Gewicht des zugesetzten Zuckers oder anderer Süßmittel nicht berücksich
tigt.

2. Abschöpfungssatz für bestimmte Mischungen des Kapitels 4: Für Mischungen, die zu Kapitel 4 gehören und die aus
Erzeugnissen der Positionen oder Unterpositionen 0401 30, 0402, 0403 10 02 bis 0403 10 36, 0403 9011 bis 0403 90 69, 0404,
0405, 0406, 1702 10 oder 2106 90 51 bestehen, ist der Abschöpfungssatz anzuwenden, der für den Bestandteil mit dem höchsten
Abschöpfungssatz anwendbar ist, sofern dieser Bestandteil 10 GHT oder mehr der Mischung ausmacht. Falls diese Methode zur
Festsetzung des Abschöpfungssatzes nicht angewendet werden kann, ist für die Mischung der Abschöpfungssatt anzuwenden, der
sich aus der Einreihung dieser Mischung in die Nomenklatur ergibt.

I Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

l 2 3 4 5

0401 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder
anderen Süflmitteln :

0401 10 — mit einem Milchfettgehalt von 1 GHT oder weniger :
0401 10 10 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 1 oder

weniger . 16 (AGR) — —
040110 90 andere . . : 16 (AGR) — —
0401 20 — mit einem Milchfettgehalt von mehr als i bis 6 GHT :

mit einem Milchfettgehalt von 3 GHT oder weniger:
0401 2011 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 1 oder

weniger 16 (AGR) — —
0401 20 19 andere 16 (AGR) — —

mit einem Milchfettgehalt von mehr als 3 GHT:
040120 91 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 1 oder

weniger . 16 (AGR) — —
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l Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

04012099 andere 16 (AGR) — —

040130 — mit einem Milchfettgehalt von mehr als 6 GHT:

mit einem Milchfettgehalt von 21 GHT oder weniger:

0401 30 11 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 1 oder
weniger 16 (AGR) — —

04013019 andere .. 16 (AGR) — —

mit einem Milchfettgehalt von mehr als 21 bis 45 GHT:

040130 3l in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 1 oder
weniger . 16 (AGR) — —

04013039 - - - andere 16 (AGR) — —

mit einem Milchfettgehalt von mehr als 45 GHT:

0401 30 91 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 1 oder
weniger . . . 16 (AGR) — —

04013099 andere 16 (AGR) — —

0402 Milch und Rahm, angedickt oder mit Zusatz von Zucker oder
anderen SfiDmitteln :

040210 — in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem Milchfett
gehalt von 13 GHT oder weniger :

ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln:

0402 10 11 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 2,5 kg oder weniger 18 (AGR) — —

0402 10 19 andere . . 18 (AGR) — —

andere:

0402 10 91 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 2,5 kg oder weniger 23 (AGR) — —

0402 1099 andere 23 (AGR) — — '

— in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem Milchfett
gehalt von mehr als 1,5 GHT:

0402 21 ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln :

mit einem Milchfettgehalt von 27 GHT öder weniger:

0402 21 11 — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 2,5 kg oder weniger 18 (AGR) — —

ändere:

0402 21 17 mit einem Milchfettgehalt von mehr als 1,5 bis 11 GHT .... 18 (AGR) — —

0402 2119 mit einem Milchfettgehalt von mehr als 1 1 bis 27 GHT .... 18 (AGR) — —

mit einem Milchfettgehalt von mehr als 27 GHT:

0402 21 91 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 2,5 kg oder weniger 18 (AGR) — —

0402 21 99 - - - - andere 18 (AGR) — —
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\ L Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%) .
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 ■-— — ■ — - ■ ■■ ■ ■ . ■ .i —

1 2 3 4 5

040229 andere :

mit einem Milchfettgehalt von 27 GHT oder weniger:
040229 11 : Milch zur Ernährung von Säuglingen, in luftdicht verschlossenen

Behältnissen mit einem Gewicht des Inhalts von 500 g oder
weniger und mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 GHT . . 23 (AGR) (•) — —
andere:

0402 29 15 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des
Inhalts von 2,5 kg oder weniger 23 (AGR) — —•

0402 29 19 andere 23 (AGR) — —
mit einem Milchfettgehalt von mehr als 27 GHT:

0402 29 91 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 2,5 kg oder weniger . . . . 23 (AGR) — —

04022999 andere 23 (AGR) — —
— andere :

040291 ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln :

mit einem Milchfettgehalt von 8 GHT oder weniger:

04029111 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 2,5 kg oder weniger 18 (AGR) — —:

04029119 , - - - - andere 18 (AGR) — —
mit einem Milchfettgehalt von mehr als 8 bis 10 GHT:

0402 91 31 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 2,5 kg oder weniger 18 (AGR) — —

04029139 — andere 18 (AGR) — — i

mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 bis 45 GHT:

0402 91 51 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 2,5 kg oder weniger .' 18 (AGR) — —

04029159 andere .. 18 (AGR) — —

mit einem Milchfettgehalt von mehr als 45 GHT:

0402 91 91 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 2,5 kg oder weniger 18 (AGR) — —

04029199 andere . 18 (AGR) — —
0402 99 andere :

mit einem Milchfettgehalt von 9,5 GHT oder weniger:

040299 11 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 2,5 kg oder weniger 23 (AGR) — —

04029919 andere . 23 (AGR) — —

mit einem Milchfettgehalt von mehr als 9,5 bis 45 GHT:

0402 99 31 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 2,5 kg oder weniger 23 (AGR) — —

0402 99 39 andere . 23 (AGR) — . —

(>) Für aus Drittländern im Rahmen eines zwischen dem betreffenden Drittland und der Gemeinschaft geschlossenen besonderen Abkommens eingeführte
Milch, für die eine Bescheinigung IMA 1 vorgelegt wird, die gemäß den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Bedingungen erteilt
worden ist, ist ein ermäßigter Abschöpfungssatz vorgesehen .
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

mit einem Milchfettgehalt von mehr als 45 GHT:
0402 99 91 — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts

von 2,5 kg oder weniger 23 (AGR) — —
04029999 andere 23 (AGR) — —

0403 Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Joghurt, Kefir und
andere fermentierte oder gesäuerte Milch (einschließlich Rahm), auch
eingedickt oder aromatisiert, auch mit Zusatz von Zucker, anderen
Süßmjtteln, Frachten, Nüssen oder Kakao :

040310 — Joghurt :

— - weder aromatisiert noch mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao:

— — — in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form:

ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem
Milchfettgehalt von:

04031002 1,5 GHT oder weniger . . 18 (AGR) — —

04031004 mehr als 1,5 bis 27 GHT 18 (AGR) — —

0403 1006 - mehr als 27 GHT . . 18 (AGR) — —

anderer, mit einem Milchfettgehalt von: (
0403 10 12 1,5 GHT oder weniger 23 (AGR) — —
0403 10 14 - piehr als 1,5 bis 27 GHT 23 (AGR) — —

0403 10 16 - mehr als 27 GHT 23 (AGR) — —

anderer:

ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem
Milchfettgehalt von:

04031022 — 3 GHT oder weniger 18 (AGR) — —
0403 10 24 mehr als 3 bis 6 GHT 18 (AGR) — —
0403 10 26 - mehr als 6 GHT . 18 (AGR) — —

— — anderer, mit einem Milchfettgehalt von:

0403 10 32 - 3 GHT oder weniger 23 (AGR) — —
0403 10 34 mehr als 3 bis 6 GHT 23 (AGR) — —

04031036 mehr als 6 GHT 23 (AGR) — —
aromatisiert oder mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao:

in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem
Milchfettgehalt von:

0403 1051 1,5 GHT oder weniger 20,8 + MOB 13 + MOB —
0403 10 53 mehr als 1,5 bis 27 GHT 20,8 + MÖB 13 + MOB —
0403 1059 • - mehr als 27 GHT 20,8 + MOB 13 + MOB —

anderer, mit einem Milchfettgehalt von:

04031091 3 GHT oder weniger 20,8 + MOB 13 + MOB —
04031093 mehr als 3 bis 6 GHT 20,8 + MOB 13 + MOB —
0403 10 99 mehr als 6 GHT . . 20,8 + MOB 13 + MOB —
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0403 90 — andere :

weder aromatisiert noch mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao:
in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form:

ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem
Milchfettgehalt von:

0403 9011 - 1,5 GHT oder weniger . 18 (AGR) — —
0403 90 13 mehr als 1,5 bis 27 GHT ......... .. . 18 (AGR) — —
0403 90 19 mehr als 27 GHT ... 18 (AGR) — —

andere, mit einem Milchfettgehalt von:
0403 90 31 1,5 GHT oder weniger 23 (AGR) — —
0403 90 33 mehr als 1,5 bis 27 GHT 23 (AGR) — —
0403 90 39 mehr als 27 GHT . . . 23 (AGR) — —

— andere:

ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem
Milchfettgehalt von:

0403 90 51 3 GHT oder weniger 18 (AGR) — —-
0403 90 53 mehr als 3 bis 6 GHT 18 (AGR) —
0403 90 59 ----- mehr als 6 GHT 18 (AGR) — —

andere, mit einem Milchfettgehalt -von:
0403 90 61 3 GHT oder weniger 23 (AGR) — —
0403 90 63 mehr als 3 bis 6 GHT 23 (AGR) — —
0403 90 69 mehr als 6 GHT . 23 (AGR) — —

aromatisiert oder mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao:

— in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem
Milchfettgehalt von:

0403 90 71 1,5 GHT oder weniger 20,8 + MOB 13 + MOB —
0403 90 73 mehr als 1,5 bis 27 GHT 20,8 + MOB 13 + MOB —
0403 90 79 mehr als 27 GHT 20,8 -f MOB 13 + MOB —

— andere, mit einem Milchfettgehalt von:
0403 90 91 3 GHT oder weniger 20,8 + MOB 13 + MOB —
0403 90 93 mehr als 3 bis 6 GHT 20,8 + MOB 13 + MOB —

0403 90 99 mehr als 6 GHT 20,8 + MOB 13 + MOB —

0404 Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen
Sfißmitteln ; Erzeugnisse, die aus natürlichen Milchbestandteilen be
stehen, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Sfißmitteln, ander
weit weder genannt noch inbegriffen :

0404 10 - Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Sfißmit
teln :

in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form:
0404 10 11 ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln 18 (AGR) — —
0404 10 19 andere ..... 23 (AGR) — —

— — andere: «

0404 10 91 , ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln 18 (AGR) — —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

©404 10 99 andere . . . 23 (AGR) — —

0404 90 — andere :

ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Protein
gehalt (Stickstoffgehalt x 6,38) von:

42 GHT oder weniger und mit einem Milchfettgehalt von:

0404 9011 1,5 GHT oder weniger 18 (AGR) — —

0404 90 13 mehr als 1,5 bis 27 GHT 18 (AGR) — —

0404 90 19 mehr als 27 GHT :••• 18 (AGR) — —

— — — mehr als 42 GHT und mit einem Milchfettgehalt von:

0404 90 31 1,5 GHT oder weniger 18 (AGR) — —

0404 90 33 mehr als 1,5 bis 27 GHT 18 (AGR) — —

0404 90 39 mehr als 27 GHT 18 (AGR) — —

andere, mit einem Proteingehalt (Stickstoffgehalt x 6,38) von:

42 GHT oder weniger und mit einem Milchfettgehalt von:

0404 90 51 1,5 GHT oder weniger 23 (AGR) — —

.0404 90 53 - mehr als 1,5 bis 27 GHT ....;. 23 (AGR) — —
0404 90 59 mehr als 27 GHT 23 (AGR) — —

— mehr als 42 GHT und mit einem Milchfettgehalt von:

0404 90 91 1,5 GHT oder weniger ... 23 (AGR) — —

0404 90 93 mehr als 1,5 bis 27 GHT 23 (AGR) — —

0404 90 99 mehr als 27 GHT 23 (AGR) — —

0405 00 Butter und andere Fettstoffe aus der Milch :

0405 00 10 — mit einem Fettgehalt von 85 GHT oder weniger . 24 (AGR) — —

0405 00 90 — andere 24 (AGR) — —

0406 Käse und Quark :

0406 10 - Frischkäse (einschließlich Molkenkäse), nicht fermentiert» und Quark :

0406 10 10 — — mit einem Fettgehalt von 40 GHT oder weniger 23 (AGR) — —

0406 10 90 anderer 23 (AGR) — —

0406 20 — Käse aller Art, gerieben oder in Pulverform :

0406 20 10 Glarner Kräuterkäse (sog. Schabziger), aus entrahmter Milch mit
Zusatz von feinvermahlenen Kräutern hergestellt 23 (AGR) (') (•) —

0406 20 90 andere 23 (AGR) — —

(') Für Käse, der aus Drittländern im Rahmen eines zwischen dem betreffenden Drittland und der Gemeinschaft geschlossenen besonderen Abkommens
eingeführt und für den eine Bescheinigung IMA 1 vorgelegt wird, die gemäß den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten
Bedingungen erteilt worden ist, darf die in der Spalte „autonomer Zollsatz" vorgesehene Abschöpfung 6 % des Zollwertes nicht überschreiten und ist ejn
vertragmäßiger Zollsatz von 12 % festgesetzt.

I
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0406 30 — Schmelzkäse, weder gerieben noch in Pulverform :
0406 30 10 zu dessen Herstellung keine anderen Käseserten als Emmentaler,

Greyerzer und Appenzeller und gegebenenfalls als Zusatz Glarner
Kräuterkäse (sog. Schabziger) verwendet worden sind in Aufmachun
gen für den Einzelverkauf, mit einem Fettgehalt im Trockenstoff von
56 GHT oder weniger 23 (AGR) (•) — —
andere:

mit einem Fettgehalt von 36 GHT oder weniger und mit einem
Fettgehalt im Trockenstoff von:

0406 30 31 48 GHT oder weniger 23 (AGR) — —
0406 30 39 mehr als 48 GHT 23 (AGR) — —
0406 30 90 mit einem Fettgehalt von mehr als 36 GHT 23 (AGR) — —
0406 40 00 — Käse mit Schimmelbildung im Teig 23 (AGR) (>) — —
040690 — andere Käse :

0406 90 11 für die Verarbeitung 23 (AGR) (2) —
andere:

0406 9013 Emmentaler 23 (AGR) 0) (3) —
0406 90 15 Greyerzerj Sbrinz . . . . 23 (AGR) (') (3) —
04069017 . — Bergkäse, Appenzeller, Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or

und Tete de Moine 23 (AGR) (») 0 —
0406 90 19 Glarner Kräuterkäse (sog. Schabziger), aus entrahmter Milch mit

Zusatz von feinvermahlenen Kräutern hergestellt 23 (AGR) (4) (4) —
0406 90 21 Cheddar 23 (AGR) (>) (2) —
0406 90 23 Edamer • • • 23 (AGR) (i ) — —
0406 90 25 Tilsiter . . . 23 (AGR) 0) — —
0406 90 27 Butterkäse 23 (AGR) ( i ) — —
0406 90 29 Kashkaval 23 (AGR) (>) — —

— Feta:

0406 90 31 — vom Schaf oder Büffel , in Behältern, die Salzlake enthalten, oder
in Beuteln aus Schaf- oder Ziegenfell 23 (AGR) (') — —

0406 90 33 anderer 23 (AGR) 0) — —
0406 90 35 Kefalo-Tyri 23 (AGR) ( i ) — —
0406 90 37 Finlandia . 23 (AGR) 0) — —
0406 90 39 Jarlsberg 23 (AGR) 0) — —

andere:

0406 90 50 Schaf- oder Büffelkäse in Behältern, die Salzlake enthalten, oder
in Beuteln aus Schaf- oder Ziegenfell 23 (AGR) (!) — —

(') Für Käse, der aus Drittländern im Rahmen eines zwischen dem betreffenden Drittland und der Gemeinschaft geschlossenen besonderen Abkommens
eingeführt und für den eine Bescheinigung IMA 1 vorgelegt wird, die gemäß den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten
Bedingungen erteilt worden ist, ist eine gesonderte Abschöpfung vorgesehen .

(2) Siehe Anhang.
(3) Für Käse, der aus Drittländern im Rahmen eines zwischen dem betreffenden Drittland und der Gemeinschaft geschlossenen besonderen Abkommens

eingeführt und für den eine Bescheinigung INfA 1 vorgelegt Wird, die gemäß den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten
Bedingungen erteilt worden ist, siehe Anhang.

(4) Für Käse, der aus Drittländern im Rahmen eines zwischen dem betreffenden Drittland und der Gemeinschaft geschlossenen besonderen Abkommens
eingeführt und für den eine Bescheinigung IMA 1 vorgelegt wird, die gemäß den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten
Bedingungen erteilt worden ist, darf die in der Spalte „autonomer Zollsatz" vorgesehene Abschöpfung 6 % des Zollwertes nicht überschreiten und ist ein
vertragmäßiger Zollsatz von 12% festgesetzt.
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I Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

andere:

— — — mit einem Fettgehalt von 40 GHT oder weniger upd mit
einem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse von:

— 47 GHT oder weniger:

0406 90 61 . Grana Padano, Parmigiano Reggiano 23 (AGR) — —
0406 90 63 Fiore Sardo, Pecorino 23 (AGR) — —
040690 69 andere 23 (AGR) — —

mehr als 47 bis 72 GHT:,

040690 71 Frischkäse, fermentiert 23 (AGR) — —
0406 90 73 Provolone 23 (AGR) — —

0406 90 75 Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 23 (AGR) — —
04069077 Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Ma

ribo, Samsö » 23 (AGR) — —
0406 90 79 — ____ Esrom, Italico, Kernhem, St. Nectaire, St . Paulin, Taleg

gio 23 (AGR) — —
0406 90 81 — Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double

Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 23 (AGR) — —
040690 83 Ricotta, gesalzen 23 (AGR) — —
0406 90 85 — - Kefalograviera, Kasseri 23 (AGR) — —
0406 90 89 andere 23 (AGR) — —

— — — mehr als 72 GHT:

0406 90 91 Frischkäse, fermentiert 23 (AGR) — —
0406 90 93 andere . 23 (AGR) — —

andere:

0406 90 97 Frischkäse, fermentiert 23 (AGR) — —
0406 90 99 andere 23 (AGR) — —

0407 00 Vogeleier in der Schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht :
— von Hausgeflügel :

Bruteier (!):
0407 00 11 — von Truthühnern oder Gänsen 12 (AGR) — 1 000 p/st
0407 00 19 andere 12 (AGR) — 1 000 p/st
0407 00 30 - - andere 12 (AGR) — 1 000 p/st
0407 00 90 - andere 12 — 1 000 p/st

0408 Vogeleier, nicht in der Schale, und Eigelb, frisch, getrocknet, in
Wasser oder Dampf gekocht, geformt, gefroren oder anders haltbar
gemacht, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln :
— Eigelb :

0408 11 getrocknet :
0408 11 10 genießbar 22 (AGR) — —

( i ) Hierher gehören nur Eier von Hausgeflügel, die den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen entsprechen.
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Code Warenbezeichnung

t
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Abschöpfung
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-Maßeinheit

1 2 3 4 5

0408 11 90 — — — anderes (') ...... frei frei —
0408 19 anderes :

— genießbar:
0408 1911 flüssig 22 (AGR) — —
0408 19 19 - gefrören 22 (AGR) — —
0408 19 90 anderes (') frei frei —

— andere :

0408 91 getrocknet :
0408 91 10 genießbar . . . . 22 (AGR) — —
0408 91 90 andere (!) frei frei —
0408 99 andere :

0408 99 10 — — — genießbar 22 (AGR) — —
0408 99 90 andere (') frei frei —

0409 0000 Natürlicher Honig 30 27 —

041000 00 Genießbare Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt
noch inbegriffen 12 — —

(•) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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KAPITEL 5

ANDERE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS,
ANDERWEIT WEDER GENANNT NOCH INBEGRIFFEN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 5 gehören nicht:

a) genießbare Waren (ausgenommen flüssiges oder getrocknetes Tierblut und ganze oder geteilte Därme, Blasen und Magen
von Tieren);

b) Häute, Felle und Pelzfelle (ausgenommen Waren der Position 0505) sowie Schnitzel und ähnliche Abfälle roher Häute
oder Felle der Position 0511 (Kapitel 41 oder 43);

c) Spinnstoffe tierischen Ursprungs, ausgenommen Roßhaar und Roßhaarabfälle (Abschnitt XI);

d) Pinselköpfe (Position 9603).

2 . Menschenhaare, nach Längen ausgehechelt, nicht gleichgerichtet, gelten als roh (Position 0501).

3 . In der Nomenklatur gelten als „Elfenbein" Stoffe aus den Stoßzähnen, Hörnern oder Hauern der Elefanten, des Walrosses,
des Narwals, des Nashorns oder des Wildschweines sowie alle Tierzähne.

4 . In der Nomenklatur gelten als „Roßhaar" die Haare aus Mähne oder Schweif der Tiere von der Art. der Pferde oder Rinder.

,
Zollsatz \

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0501 0000 Menschenhaare, roh, auch gewaschen oder entfettet ; Abfälle von
Menschenhaar . frei frei —

0502 Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen ; Dachshaare und
andere Tierhaare zur Herstellung von Besen, Bürsten oder Pinseln ;
Abfälle dieser Borsten oder Haare :

0502 10 — Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen und Abfälle dieser Borsten :

0502 10 10 rohe Borsten, auch gewaschen, entfettet oder desinfiziert ; Borstenab
fälle frei frei —

0502 10 90 andere Borsten frei frei —

0502 90 00 - andere . . . < frei frei —

0503 00 00 Roßhaar und Roßhaarabfälle, auch in Lagen, mit oder ohne Unterlage frei frei —

0504 00 00 Därme, Blasen und Mägen von anderen Tieren als Fischen, ganz oder
geteilt frei frei —
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0505 Vogelbälge und andere Vogelteile, mit ihren Federn oder Daunen,
Federn und Teile von Federn (auch beschnitten), Daunen, roh oder nur
gereinigt, desinfiziert oder zum Haltbarmachen behandelt ; Mehl und
Abfälle von Federn oder Federteilen :

0505 10 — Federn von der zum Füllen verwendeten Art ; Daunen : -

0505 10 10 — — roh frei frei —

0505 10 90 andere 4 3,5 —

0505 90 00 — andere 3 2 —

0506 Knochen und Stirnbeinzapfen, roh, entfettet, einfach bearbeitet (aber
nicht zugeschnitten), mit Säure behandelt oder entleimt ; Mehl und
Abfälle davon :

0506 10 00 — Ossein und mit Säure behandelte Knochen frei frei —

0506 90 00 - andere . . ; frei frei —

0507 Elfenbein, Schildpatt, Fischbein (einschließlich Bartenfransen), Hör
ner, Geweihe, Hufe, Klauen, Krallen und Schnäbel, roh oder einfach
bearbeitet, aber nicht zugeschnitten ; Mehl und Abfälle davon :

0507 10 00 — Elfenbein ; Mehl und Abfälle von Elfenbein frei — —

0507 90 00 — andere frei frei —

0508 00 00 Korallen und ähnliche Stoffe, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht
weiterverarbeitet ; Schalen und Panzer von Weichtieren, Krebstieren
oder Stachelhäutern und Schulp von Tintenfischen, roh oder einfach
bearbeitet, aber nicht zugeschnitten, Mehl und Abfälle davon frei frei —

0509 00 Natürliche Schwämme tierischen Ursprungs :
0509 00 10 - roh frei — —

0509 00 90 — andere 8 — —

0510 00 00 Graue Ambra, Bibergeil, Zibet und Moschus ; Kanthariden ; Galle,
auch getrocknet ; Drüsen und andere tierische Stoffe, die zur Herstel
lung von Arzneiwaren verwendet werden, frisch, gekühlt, gefroren oder
auf andere Weise vorläufig haltbar gemacht frei frei —

0511 Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegrif
fen ; nichtlebende Tiere des Kapitels 1 oder 3, ungenießbar :

0511 10 00 — Rindersperma frei frei —
— andere :

0511 91 Waren aus Fischen oder Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbello
sen Wassertieren ; nichtlebende Tiere des Kapitels 3 :

0511 91 10 Abfälle von Fischen frei frei —

051191 90 --- andere ..... frei 0) —

(') Siehe Anhang.
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Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
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Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0511 99 andere :

05119910 — ; Flechsen und Sehnen ; Schnitzel und ähnliche Abfälle roher Häute
oder Felle frei frei —

05119990 andere frei frei —
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ABSCHNITT II

WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS

Anmerkung

1 . In diesem Abschnitt gelten als „Pellets" Erzeugnisse, die entweder unmittelbar durch Pressen oder durch Zusatz eines
Bindemittels in einer Menge von nicht mehr als 3 GHT zu Zylindern, Kügelchen usw. agglomeriert worden sind.

KAPITEL 6

LEBENDE PFLANZEN UND WAREN DES BLUMENHANDELS

Anmerkungen

1 . Zu diesem Kapitel gehören, vorbehaltlich des zweiten Teils des Wortlauts der Position 0601 , nur Waren, die gewöhnlich von
Gärtnereien, von Baumschulen oder vom Blumenhandel zu Pflanz- oder Zierzwecken geliefert werden . Zu Kapitel 6 gehören
jedoch nicht Kartoffeln, Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch und andere Waren des Kapitels 7 .

2 . Sträuße, Blumenkörbe, Kränze und ähnliche Waren werden wie Blüten, Blattwerk usw. der Position 0603 oder 0604
eingereiht. Zutaten aus anderen Stoffen bleiben außer Betracht. Zu diesen Positionen gehören jedoch nicht Collagen und
ähnliche dekorative Bildwerke der Position 9701 .

l Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%) .

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0601 Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, ruhend,
im Wachstum oder in Blüte ; Zichorienpflanzen und -wurzeln (ausge- '
nommen Zichorienwurzeln der Position 1212):

0601 10 — Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, ruhend :

0601 10 10 Hyazinthen 10 8 p/st

060110 20 Narzissen 10 8 p/st

060110 30 Tulpen . 10 8 p/st

06011040 Gladiolen 10 8 p/st

060110 90 andere 10 8 —

0601 20 — Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, im Wachstum
oder in Blüte ; Zichorienpflanzen und -wurzeln :

0601 20 10 Zichorienpflanzen und -wurzeln 2 2 —

0601 20 30 — — Orchideen, Hyazinthen, Narzissen und Tulpen 18 15 —
0601 20 90 andere 15 10 —

0602 Andere lebende Pflanzen (einschließlich ihrer Wurzeln), Stecklinge
und Pfropfreiser ; Pilzmycel :

0602 10 — Stecklinge, unbewurzelt, und Pfropfreiser :
0602 10 10 von Reben frei — —
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I Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

06021090 andere . 12 8 —

0602 20 — Bäume, Sträucher und Büsche von genießbaren Früchten oder Nüssen, auch
veredelt :

0602 20 10 Reben, bewurzelt, auch gepfropft 3 — —
andere:

0602 2091 unveredelt 15 13 —

0602 20 99 veredelt 15 13 —

0602 30 — Rhododendren (Azaleen), auch veredelt :

0602 30 10 Rhododendron simsii (Azalea indica) 15 13 —

0602 30 90 andere 15 13 —

0602 40 — Rosen, auch veredelt :

unveredelt:

0602 4011 mit einem Wurzelhalsdurchmesser von 10 mm oder weniger ..... 15 13 p/st

06024019 andere 15 13 p/st

0602 40 90 veredelt 15 13 p/st

— andere :

06029100 Pilzmycel 15 13 —
0602 99 andere :

0602 99 10 Ananaspflänzlinge frei frei —
andere:

0602 99 30 Gemüsepflanzen und Erdbeerpflanzen 15 13 —
andere:

— — — — — Freilandpflanzen:
Bäume und Sträucher:

0602 99 41 Forstgehölze 15 13 —
andere:

0602 9945 bewurzelte Stecklinge und Jungpflanzen 15 13 —

06029949 andere 15 13 —

— — — — — — andere Freilandpflanzen:

0602 99 51 Freilandstauden 15 13 —

0602 99 59 - andere 15 13 —

— — — — — Zimmerpflanzen:

0602 99 70 bewurzelte Stecklinge und Jungpflanzen (ausgenommen
Kakteen) 15 13 —

andere:
\

0602 9991 ^ —v Blütenpflanzen mit Knospen oder Blüten (ausgenommen
\ Kakteen) 15 13 —

0602 99 99 andere 15 13 —

\
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llI Zöllsatz l
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0603 Blumen und Blüten sowie deren Knospen, geschnitten, zu Binde- oder
Zierzwecken, frisch, getrocknet, gebleicht, gefärbt, imprägniert oder
anders bearbeitet :

060310 - frisch :

-— vom 1 . Juni bis 31 . Oktober:

0603 10 11 Rosen 20 24 p/st
0603 10 13 Nelken 20 24 p/st
0603 10 15 Orchideen 20 24 p/st
060310 21 Gladiolen 20 24 p/st
0603 10 25 Chrysanthemen 20 24 p/st
0603 10 29 andere 20 24 —

vom 1 . November bis 31 . Mai:

06031051 Rosen 15 17 p/st
060310 53 Nelken 15 17 p/st
06031055 Orchideen 15 17 p/st
06031061 Gladiolen 15 17 p/st
06031065 Chrysanthemen .. 15 17 p/st
060310 69 andere 15 17 —

0603 90 00 — andere 20 — —

0604 Blattwerk, Blätter, Zweige und andere Pflanzenteile, ohne Blüten und
Blütenknospen, sowie Gräser, Moose und Flechten, zu Binde- oder
Zierzwecken, frisch, getrocknet, gebleicht, gefärbt, imprägniert oder
anders bearbeitet :

0604 10 — Moose und Flechten :

0604 10 10 Rentierflechte 10 frei —

06041090 andere . . . 13 10 —

— andere :

0604 91 frisch :

0604 9110 Weihnachtsbäume und Zweige von Nadelgehölzen 12 10 —
0604 91 90 - andere 12 10 —

0504 99 andere :

06049910 nur getrocknet 10 4 —
06049990 andere 17 — —
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KAPITEL 7

GEMÜSE, PFLANZEN, WURZELN UND KNOLLEN, DIE Zy ERNÄHRUNGSZWECKEN VERWENDET WERDEN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 7 gehören nicht Erzeugnisse zu, Futterzwecken der Position 1214.

2 . In den Positionen 0709 bis 0712 umfaßt der Begriff „Gemüse" auch genießbare Pilze, Trüffeln, Oliven, Kapern, Zucchini
(Courgettes), Kürbisse, Auberginen, Zuckermais (Zea mays var. saccharata), Früchte der Gattungen „Capsicum" und
„Pimenta", Fenchel und Küchenkräuter wie Petersilie, Kerbel , Estragon, Kresse und Majoran (Majorana hortensis oder
Origanum majorana).

3 . Zu Position 0712 gehören alle getrockneten Gemüse der in den Positionen 0701 bis 0711 erfaßten Arten, ausgenommen:

a) trockene ausgelöste Hülsenfrüchte (Position 0713);

b) Zuckermais in Form von Waren der Positionen 1102 bis 1104;

c) Mehl, Grieß und Flocken von Kartoffeln (Position 1105);

d) Mehl und Grieß von trockenen Hülsenfrüchten der Position 0713 (Position 1106).

4 . Zu diesem Kapitel gehören jedoch nicht getrocknete oder gemahlene oder sonst zerkleinerte Früchte der Gattungen
„Capsicum" oder „Pimenta" (Position 0904).

Zusätzliche Anmerkungen

1 . Als „Zuchtpilze" im Sinne der Unterposition 0709 51 10 gelten nur folgende gezüchtete Pilze der Gattung Psalliota (Agaricus):
hortensis, alba oder bispora und subedulis. Andere Pilzarten, wie z. B. Blaufuß (Rhodopaxillus nudus) und Fleischporlinge
(Polypurus tuberaster), auch künstlich gezüchtet, gehören zu Unterposition 0709 51 90.

2. Als „ Pellets von Mehl oder Grieß" im Sinne der Unterposition 0714 10 10 gelten Pellets, die nach Dispersion in Wasser mit
einem Anteil von mindestens 95 GHT, bezogen auf den Trockenstoff, durch ein Sieb aus Metalldrahtgewebe mit einer lichten
Maschenweite von 2 mm hindurchgehen .

Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0701 Kartoffeln, frisch oder gekühlt :
070110 00 - Pflanzkartoffeln (») 10 7 —
0701 90 — andere :

0701 90 10 — — zum Herstellen von Stärke ( 1 ) 9 — —
andere:

Frühkartoffeln:

0701 90 51 — — — — vom 1 . Januar bis 15 . Mai 15 — —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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\ I Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0701 9059 vom 16. Mai bis 30. Juni 21 — —

07019090 andere 18 — —

0702 00 Tomaten, frisch oder gekühlt :
070200 10 - vom 1 . November bis 14. Mai 11 — —

MIN 2 Ecu/
100 kg/net 0 )

07020090 — vom 15 . Mai bis 31 . Oktober 18 — —
MIN 3,5 Ecu/
100 kg/net (*)

0703 Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Porree und andere Gemüse
der Allium-Arten, frisch oder gekühlt :

0703 10 — Speisezwiebeln und Schalotten :
Speisezwiebeln:

0703 10 11 für Saatzwecke (Steckzwiebeln) 12 12 —
0703 10 19 andere 12 12 —

07031090 Schalotten 12 12 —

0703 20 00 - Knoblauch 12 12 —

0703 90 00 - Porree und andere Gemüse der Allium-Arten 13 — —

0704 Kohl, Blumenkohl, Kohlrabi, Wirsingkohl und ähnliche genießbare
Kohlarten der Gattung Brassica, frisch oder gekühlt :

0704 10 — Blumenkohl :

0704 10 10 vom 15 . April bis 30. November 17 — —
MIN 2 Ecu/

100 kg/net

0704 10 90 vom 1 . Dezember bis 14. April 12 — —
MIN 1,4 Ecu/

100 kg/net
07042000 - Rosenkohl 15 — —

070490 - anderer :

07049010 Weißkohl und Rotkohl 15 — —
MIN 0,5 Ecu/

100 kg/net
07049090 anderer 15 — —

0705 Salate (Lactuca sativa) und Chicoree (Cichorium-Arten), frisch oder
gekühlt :
— Salate :

0705 11 Kopfsalat :
0705 11 10 vom 1 . April bis 30. November . 15 — —

MIN 2,5 Ecu/
100 kg/br (!)

07051190 vom 1 . Dezember bis 31 . März 13 — —
MIN 1,6 Ecu/
100 kg/br 0)

(') Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe neben dem Zoll vorgesehen .
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l Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0705 1900 andere 13 — —

— Chicoree :

0705 21 00 Chicoree-Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 13 — —
0705 29 00 andere 13 (*) — —

0706 Karotten und Speisemöhren, Speiserüben, Rote Rüben, Schwarzwur
zeln, Knollensellerie, Rettiche und ähnliche genießbare Wurzeln,
frisch oder gekühlt :

0706 10 00 — Karotten und Speisemöhren, Speiserüben 17 — —
070690 — andere :

— — Knollensellerie:

0706 90 11 vom 1 . Mai bis 30. September 13 — —
0706 90 19 — — — vom 1 . Oktober bis 30. April 17 — —
0706 90 30 Meerrettich (Cochlearia armoracia) 17 15 —
07069090 andere 17 — —

0707 00 Gurken und Cornichons, frisch oder gekühlt :
— Gurken:

0707 0011 — — vom 1 . November bis 15 . Mai 16 (') — —
0707 00 19 vom 16. Mai bis 31 . Oktober 20 (») 20 —
0707 00 90 — Cornichons . 16 — —

0708 Hülsenfrüchte, auch ausgelöst, frisch oder gekühlt :
0708 10 — Erbsen (Pisum sativum):
0708 10 10 — — vom 1 . September bis 3 1 . Mai 12 10 —
0708 10 90 — — vom 1 . Juni bis 31 . August 17 — —
0708 20 — Bohnen (Vlgna-Arten, Phaseolus-Arten):
0708 20 10 vom 1 . Oktober bis 30 . Juni 13 — —

MIN 2 Ecu/
100 kg/net

0708 20 90 vom 1 . Juli bis 30 . September 17 — —
MIN 2 Ecu/

100 kg/net
0708 90 00 — andere Hülsenfrüchte 17 14 —

0709 Anderes Gemüse, frisch oder gekühlt :
0709 10 00 — Artischocken 13 C 1 ) — —

0709 20 00 - Spargel 16 16 —
0709 30 00 - Auberginen 16 (>) — —
0709 40 00 - Sellerie, ausgenommen Knollensellerie 16 — —

— Pilze und Trüffeln :

070951 Pilze :

0709 5110 Zuchtpilze 16 — —
0709 51 30 Pfifferlinge 10 4 —

(') Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe neben dem Zoll vorgesehen.
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\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

07095150 Steinpilze 10 7 —
0709 51 90 - - - andere 10 8 —

0709 52 00 Trüffeln 10 8 —

0709 60 — Früchte der Gattungen „Capsicum" oder „Pimenta" :
0709 60 10 Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack 11 9 —

andere:

0709 60 91 der Gattung „Capsicum", zum industriellen Herstellen von Capsicin
oder von alkoholhaltigen Capsicum-Oleoresinen (') frei frei —

0709 60 95 zum industriellen Herstellen von etherischen ölen oder von Resi
noiden (•) frei frei —

0709 60 99 andere 20 10 —

0709 70 00 — Gartenspinat, Neuseelandspinat und Gartenmelde 13 — —
0709 90 - anderes :

0709 90 10 Salate (ausgenommen solche der Art Lactuca sativa sowie Chicoree
(Cichorium-Arten) ) 13 — —

0709 90 20 Mangold und Karde 13 — —
— — Oliven:

0709 90 31 zu anderen Zwecken als zur ölgewinnung bestimmt (') 7 — —
0709 90 39 andere 7 (AGR) — —

0709 90 40 Kapern 7 — —
0709 90 50 Fenchel 12 10 —

0709 90 60 Zuckermais . 9 (AGR) — —

0709 90 70 Zucchini (Courgettes) 16 (2) — —
0709 90 90 anderes 16 — —

0710 Gemüse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren :
0710 10 00 - Kartoffeln 19 18 —

— Hülsengemüse, auch ausgelöst :
0710 2100 Erbsen (Pisum sativum) . 19 18 —
0710 22 00 Bohnen (Vigna-Arten, Phaseolus-Arten) 19 18 —
0710 29 00 anderes 19 18 —

0710 30 00 — Gartenspinat, Neuseelandspinat und Gartenmelde 19 18 —
0710 40 00 - Zuckermais 20,8 + MOB 8 + MOB —

0710 90 — anderes Gemüse :

0710 80 10 Oliven 19 19 —

Früchte der Gattungen „Capsicum" oder „ Pimenta":
0710 80 51 — Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack 19 18 —
0710 80 59 andere 20 10 —

0710 80 60 Pilze 19 18 —

0710 80 70 - - Tomaten 19 18 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
(2) Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe neben dem Zoll vorgesehen .
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I Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

07108080 Artischocken 19 18 —

0710 80 90 andere 19 18 —

07109000 — Mischungen von Gemüsen 19 18 —

0711 Gemüse, vorläufig haltbar gemacht (z.B. durch Schwefeldioxid oder in
Wasser, dem Sab, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservie
rend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren Genuß nicht
geeignet :

07111000 - Speisezwiebeln 9 9 —
0711 20 - Oliven :

0711 20 10 zu anderen Zwecken als zur ölgewinnung bestimmt (•) 8 — —
07112090 -- andere 8 (AGR) — —
07113000 - Kapern 8 6 —
071140 00 — Gurken und Cornichons 15 15 —

0711 90 — anderes Gemüse ; Mischungen von Gemüsen :
Gemüse:

0711 90 10 Früchte der Gattungen „Capsicum" oder „Pimenta", ausgenommen
Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack ..... 20 10 —

071190 30 Zuckermais . . 20,8 + MOB 8 + MOB —

07119050 Pilze 12 — —

071190 70 anderes 12 — —

071190 90 Mischungen von Gemüsen 15 — —

0712 Gemüse, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als
Pulver oder sonst zerkleinert, jedoch nicht weiter zubereitet :

0712 10 00 - Kartoffeln, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, jedoch nicht weiter
zubereitet 16 16 —

0712 20 00 - Speisezwiebeln 20 16 —
0712 30 00 - Pilze und Trüffeln 16 16 —

0712 90 — anderes Gemüse ; Mischungen von Gemüsen :

Zuckermais (Zea mays var. saccharata):
0712 9011 Hybriden zur Aussaat (}) frei (2) 4 —
0712 90 19 andere 9 (AGR) — —
0712 90 30 Tomaten 16 16 —

0712 90 50 Karotten und Speisemöhren 16 16 —
0712 90 90 andere 16 16 —

0713 Trockene, ausgelöste Hülsenfrüchte, auch geschält oder zerkleinert :
0713 10 — Erbsen (Pisum sativum):

zur Aussaat:

0713 10 11 Futtererbsen (Pisum arvense L.) 10 3 —

(')
(2>

Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe neben dem Zoll vorgesehen.
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\ Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0713 10 19 andere 10 3 —

07131090 andere . : 10 3 —

0713 20 - Kichererbsen :

0713 2010 zur Aussaat 10 3 —

0713 20 90 andere 10 3 —

— Bohnen (Vigna-Arten, Phaseolus-Arten):
0713 31 Bohnen der Art Vigna mungo (L.) Hepper oder Vigna radiata (L.)

Wilczek :

0713 31 10 — zur Aussaat 10 3 —

0713 3190 andere 10 3 —

071332 Adzukibohnen (Phaseolus oder Vigna angularis):
07133210 — — — zur Aussaat 10 3 —

0713 32 90 andere 10 3 —

0713 33 Gartenbohnen (Phaseolus vulgaris):
0713 3310 — zur Aussaat 10 3 —

0713 33 90 andere 10 3 —

0713 39 andere :

0713 39 10 zur Aussaat 10 3 —

0713 39 90 andere 10 3 —

071340 - Linsen :

0713 40 10 — — zur Aussaat 7 2 —

07134090 andere 7 2 —

0713 50 — Puffbohnen (Dicke Bohnen) (Vicia faba var. major), Pferdebohnen und
Ackerbohnen (Vicia faba var. equina und Vicia faba var. minor):

0713 50 10 zur Aussaat r . . . . 7 5 —
0713 50 90 andere 7 5 —

071390 - andere :

0713 90 10 — — zur Aussaat 7 5 —

0713 90 90 andere 7 5 —

0714 Wurzeln oder Knollen von Maniok, Maranta und Salep, Topinambur,
Süßkartoffeln und ähnliche Wurzeln und Knollen mit hohem Gehalt
an Stärke oder Inulin, frisch oder getrocknet, auch in Stücken oder in
Form von Pellets ; Mark des Sagobaumes :

0714 10 — Wurzeln oder Knollen von Maniok : \
0714 10 10 - - Pellets von Mehl oder Grieß 28 (AGR) — —

— — andere:

0714 10 91 von den zum menschlichen Verzehr verwendeten Arten, in unmittel
baren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 28 kg
oder weniger, entweder frisch und ganz, oder gefroren ohne Haut,
auch in Stücke geschnitten 6 (AGR) 0 ) —

07141099 andere 6 (AGR) (') —

(') 6 % des Zollwerts unter bestimmten Voraussetzungen.
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\ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0714 20 - Süßkartoffeln :

0714 20 10 — — frisch,ganz, zum menschlichen Verzehr (•) 6 (2) 6 —
07142090 andere 10 Ecu/ (4) —

100 kg/net (3)
0714 90 — andere :

Wurzeln oder Knollen von Maranta und Salep und ähnliche Wurzeln
und Knollen mit hohem Stärkegehalt:

071490 11 von den zum menschlichen Verzehr verwendeten Arten, in unmittel
baren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 28 kg
oder weniger, entweder frisch und ganz, oder gefroren ohne Haut,
auch in Stücke geschnitten 6 (AGR) (5) —

0714 90 19 andere 6 (AGR) (5) —
07149090 andere 6 (2) 6 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
(2) Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit auf 3 % ermäßigt (Aussetzung).
(3) Frei im Rahmen eines jährlichen Zollkontingents von 600 000 Tonnen mit Ursprung in der Volksrepublik China. Die Zulassung zu diesem Zollkontingent

erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(4) Frei im Rahmen eines jährlichen Zollkontingents von 5 000 Tonnen mit Ursprung in anderen Drittländern als der Volksrepublik China. Die Zulassung zu

diesem Zollkontingent erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(5) 6 % des Zollwerts unter bestimmten Voraussetzungen.
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KAPITEL 8

GENIESSBARE FRÜCHTE ; SCHALEN VON ZITRUSFRÜCHTEN ODER VON MELONEN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 8 gehören keine ungenießbaren Früchte .

2. Gekohlte Früchte werden wie frische Früchte eingereiht.

Zusätzliche Anmerkung

1 . Als Gehalt an verschiedenen Zuckern, berechnet als Saccharose („Zuckergehalt ") der Waren des Kapitels 8 gilt der bei 20° C
refraktometrisch — nach der im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 543/86 vorgesehenen Methode — ermittelte Wert,
multipliziert mit dem Faktor 0,95.

Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0801 Kokosnüsse, Paranüsse und Kaschu-Nüsse, frisch oder getrocknet,
auch ohne Schalen oder enthäutet :

080110 — Kokosnüsse :
\

0801 10 10 getrocknetes Kokosfleisch frei 2 —
0801 10 90 andere frei 2 —

0801 20 00 — Paranüsse 5 frei —

0801 30 00 — Kaschu-Nüsse 5 frei —

0802 Andere Schalenfrüchte, frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen
oder enthäutet :

— Mandeln :

0802 11 in der Schale :

0802 11 10 bittere Mandeln frei frei —

08021190 andere .... V 7 7 (») —
0802 12 ohne Schale :

0802 12 10 bittere Mandeln frei frei —

0802 12 90 andere 7 7 (>) —

— Haselnüsse (Corylus-Arten):
0802 21 00 in der Schale 4 — —

0802 22 00 - - ohne Schale 4 — —

— Walnüsse :

0802 31 00 in der Schale 8 8 —

0802 32 00 ohne Schale 8 8 —

(') Zollsatz von 2 % im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 45 000 Tonnen.
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*

Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0802 40 00 — Eßkastanien (Castanea-Arten) 7 — —
0802 SO 00 — Pistazien 2 — —

0802 90 — andere :

0802 90 10 Pekan-(Hickory-)nüsse 4 frei —
0802 90 30 Areka-(Betel-)niisse und Kolanüsse frei 1,5 —
0802 90 90 andere 2 — —

0803 00 Bananen, einschließlich Mehlbananen, frisch oder getrocknet :
0803 00 10 - frisch 20 (*) 20 —

0803 00 90 - getrocknet 20 0 20 —

0804 Datteln, Feigen, Ananas, Avocadofrächte, Guaven, Mangofrächte und
Mangostanfrächte, frisch oder getrocknet :

0804 10 00 - Datteln 12 — —

0804 20 — Feigen :
0804 20 10 frisch . 7 — —

0804 20 90 — — getrocknet 10 — —
0804 30 00 — Ananas 9 9 —

0804 40 — Avocadofrächte :

08044010 vom 1 . Dezember bis 3 1 . Mai . 12 8 —

0804 40 90 vom 1 . Juni bis 30. November 12 8 —

0804 50 00 — Guaven, Mangofrüchte und Mangostanfrffichte 4 6 —

0805 Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet :
0805 10 - Orangen :

• Süßorangen, frisch:
— — — vom 1 . April bis 30. April:

08051011 Blut- und Halbblutorangen 15 (2) 13 (3) —
andere:

0805 10 15 Navel, Navelinen, Navelate, Salustiana, Verna, Valencia late,
Maltaise, Shamoutis, Ovalis , Trovita und Hamlins 15 (2) 13 (3) —

0805 10 19 andere 15 (2) 13 (3) —
— — — vom 1 . Mai bis 15 . Mai:

0805 10 21 Blut- und Halbblutorangen 15 (2) 6 —
— — — — andere:

0805 10 25 Navel, Navelinen, Navelate, Salustiana, Verna, Valencia late,
Maltaise, Shamoutis, Ovalis, Trovita und Hamlins 15 (2) 6 —

0805 10 29 andere 15 (2) t 6 —

(') Zollfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen eines Zollkontingents . .
(2) Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe neben dem Zoll vorgesehen .
(3) Zollsatz von 10% für Süßorangen hoher Qualität in der Zeit vom 1 . Februar bis 30 . April im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu

gewährenden jährlichen Zoükontingents von 20 000 Tonnen . Die Gewährung der ZollbegUnstigung im Rahmen dieses Kontingents erfolgt außerdem nach
den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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Zollsatz l
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

vom 16 . Mai bis 15 . Oktober:

080510 31 Blut- und Halbblutorangen 15 (') 4 —
andere:

0805 10 35 Navel, Navelinen, Navelate, Salustiana, Verna, Valencia late,
Maltaise, Shamoutis, Ovalis, Trovita und Hamlins 15 (•) 4 —

0805 10 39 andere 15 (») 4 —
vom 16 . Oktober bis 31 . März:

0805 10 41 Blut- und Halbblutorangen 20 (') (2) —
andere:

0805 10 45 Navel, Navelinen, Navelate, Salustiana, Verna, Valencia late,
Maltaise, Shamoutis, Ovalis , Trovita und Hamlins 20 (*) (2) —

0805 10 49 andere 20 (») (2) —
andere:

0805 10 70 — vom 1 . April bis 15 . Oktober 15 15 —
0805 1090 — — — vom 16 . Oktober bis 31 . März 20 — —

0805 20 — Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas); Clementinen, Wil
kings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten :

0805 20 10 Clementinen 20 (*) — —
0805 20 30 Monreales und Satsumas 20 (') — —
0805 20 50 Mandarinen und Wilkings 20 (}) — —
0805 20 70 -- Tangerinen ... 20 ( i ) — —
0805 20 90 andere 20 (0 (3) —
0805 30 — Zitronen (Citrus limon, Citrus limonum) und Limetten (Citrus aurantifo

lia):
0805 30 10 Zitronen (Citrus limon, Citrus limonum) 8 ( ! ) (4) —
0805 30 90 Limetten (Citrus aurantifolia) 16 — —
0805 40 00 — Pampelmusen und Grapefruits 12 3 (5) —
0805 90 00 — andere 16 — —

0806 Weintrauben, frisch oder getrocknet :
0806 10 — frisch :

Tafeltrauben:

vom 1 . November bis 14. Juli:

08061011 — — — — der Sorte „Empereur" (Vitis vinifera cv.) vom 1 . Dezember bis
31 . Januar (6) 18 0 10 —

0806 10 15 andere 18 (') — —

(') Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe neben dem Zoll vorgesehen.
(2) Zollsatz von 10% für Süßorangen hoher Qualität in der Zeit vom 1 . Februar bis 30. April im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu

gewährenden jährlichen Zollkontingents von 20 000 Tonnen. Die Gewährung der Zollbegünstigung im Rahmen dieses Kontingents erfolgt außerdem nach
den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.

(3) Zollsatz von 2% für als „Minneolas" bezeichnete Kreuzungen von Zitrusfrüchten in der Zeit vom 1 . Februar bis 30 April im Rahmen eines von den
zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 15 000 Tonnen . Die Gewährung der Zollbegünstigung im Rahmen dieses
Kontingents erfolgt außerdem nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.

(4) Zollsatz von 6% in der Zeit vom 15 . Januar bis 14. Juni im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen
Zollkontingents von 10 000 Tonnen .

(5) Zollsatz von 1,5 % in der Zeit vom 1 . November bis 30. April .
(6) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0806 10 19 vom 15 . Juli bis 31 . Oktober . 22 ( i ) — —
— — andere:

0806 10 91 vom 1 . November bis 14. Juli 18 (') — —

080610 99 vom 15 . Juli bis 31 . Oktober : 22 (') — —

0806 20 — getrocknet :

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von
2 kg oder weniger:

0806 2011 Korinthen 9 (') 3 —
0806 2012 Sultaninen 9 (») 3 —

0806 20 18 andere 9 0 3 —
— — andere:

0806 20 91 Korinthen 9 (») 3 —
080620 92 — Sultaninen 9 (») 3 —
0806 20 98 andere 9 (>) 3 —

0807 Melonen (einschließlich Wassermelonen) und Papaya-Früchte, frisch :
0807 10 — Melonen (einschlieBlich Wassermelonen):
0807 10 10 Wassermelonen 11 — —

0807 10 90 andere 11 — —

0807 20 00 — Papaya-Früchte 2 6 —

0808 Äpfel, Birnen und Quitten, frisch :
0808 10 - Äpfel :
0808 10 10 Mostäpfel , lose geschüttet ohne Zwischenlagen, vom 16 . September bis

15 . Dezember 10 9 —
MIN 0,5 Ecu/ MIN 0,45

100 kg/net Ecu/
100 kg/net

andere:

0808 10 91 — — — vom 1 . August bis 31 . Dezember 14 14 —
MIN 2,4 Ecu/ MIN 2,4 Ecu/
100 kg/net (!) 100 kg/net

0808 10 93 — — — vom 1 . Januar bis 31 . März 10 8 —
MIN 2,3 Ecu/ MIN 2,3 Ecu/
100 kg/net (') 100 kg/net

0808 10 99 — vom 1 . April bis 3 1 . Juli 8 6 —
MIN 1,4 Ecu/ MIN 1,4 Ecu/
100 kg/net (!) 100 kg/net

0808 20 — Birnen und Quitten :
— — Birnen:

0808 20 10 Mostbirnen, lose geschüttet ohne Zwischenlagen, vom 1 . August bis
31 . Dezember 13 9 —

MIN 2 Ecu/ MIN 0,45
100 kg/net Ecu/

100 kg/net

(') Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe neben dem Zoll vorgesehen.
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| I Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2-3 4 5

andere:

0808 20 31 vom i . Januar bis 3 1 . März 10 10 —
MIN 1,5 Ecu/ MIN 1,5 Ecu/
100 kg/net (! ) 100 kg/net

0808 20 33 vom 1 . April bis 15 . Juli 10 5 —
MIN 2 Ecu/ MIN 2 Ecu/

100 kg/net 0 100 kg/net
0808 20 35 vom 16. Juli bis 31 . Juli 10 10 —

MIN 1,5 Ecu/ MIN 1,5 Ecu/
100 kg/net (') 100 kg/net

0808 20 39 vom 1 . August bis 3 1 . Dezember 13 13 —
MIN 2 Ecu/ MIN 2 Ecu/

100 kg/net (•) 100 kg/net

08082090 Quitten 9 — —

0809 Aprikosen, Kirschen, Pfirsiche (einschließlich Brugnolen und Nektari
nen), Pflaumen und Schlehen, frisch :

0809 10 00 — Aprikosen 25 — —
0809 20 — Kirschen :

0809 20 10 vom 1 . Mai bis 15 . Juli 15 -, —
MIN 3 Ecu/

100 kg/net (•)
0809 2090 vom 16 . Juli bis 30. April 15 ( i) 15 —
0809 30 00 — Pfirsiche, einschließlich Brugnolen und Nektarinen 22 (J) — —
0809 40 — Pflaumen und Schlehen :

Pflaumen:

080940 11 vom 1 . Juli bis 30. September 15 — —
MIN 3 Ecu/

100 kg/net (')

080940 19 vom 1 . Oktober bis 30. Juni 10 (*) 8 —
0809 40 90 Schlehen 15 — —

0810 Andere Früchte, frisch :
081010 — Erdbeeren :

0810 10 10 vom 1 . Mai bis 31 . Juli 16 — —
MIN 3 Ecu/

100 kg/net

081010 90 vom 1 . August bis 30. April 16 14 —
0810 20 — Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren und Loganbeeren :
0810 2010 — — Himbeeren 12 11 —

0810 2090 andere 12 — —

0810 30 — schwarze, weiße oder rote Johannisbeeren und Stachelbeeren :
0810 3010 schwarze Johannisbeeren 12 11 —

0810 30 30 rote Johannisbeeren 12 11 —

08103090 andere 12 — —

(') Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe neben dem Zoll vorgesehen .
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l Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0810 40 — Preiselbeeren, Heidelbeeren und andere Früchte der Gattung Vaccinium :
0810 40 10 — — Preiselbeeren der Art Vaccinium vitis-idaea 9 frei —

0810 40 30 Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus 9 4 —
0810 40 50 Früchte der Arten Vaccinium macrocarpon und Vaccinium corymbo

sum 12 4 —

0810 40 90 andere 12 — —

0810 90 — andere :

0810 90 10 — — Kiwifrüchte (Actinidia chinensis Planch.) 11 — —
0810 90 30 — — Tamarinden, Kaschu-Äpfel, Jackfrüchte, Litschis und Sapotpflaumen .7,5 — —
0810 90 80 andere 11 — —

0811 Früchte und Nüsse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren,
auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln :

0811 10 — Erdbeeren :

— — mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln:

0811 10 11 mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT 26 + AGR 26 + AD S/Z —
0811 10 19 andere . . 26 26 —

081110 90 andere 20 18 —

0811 20 — Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren, Loganbeeren, schwarze, weiße oder
rote Johannisbeeren und Stachelbeeren :

mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln:

0811 20 11 — — — mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT 26 + AGR 26 + AD S/Z —
0811 20 19 andere 26 26 —

— — andere:

081120 31 — — — Himbeeren 20 18 —

081120 39 schwarze Johannisbeeren . 20 18 —

081120 51 rote Johannisbeeren 20 15 —

081120 59 — — Brombeeren und Maulbeeren 20 15 —

081120 90 andere 20 18 —

0811 90 — andere :

mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln:

0811 90 10 — — — mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT 26 + AGR 26 + AD S/Z —
081190 30 andere 26 26 —

andere:

081190 50 — — — Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus 20 15 —
081190 70 Heidelbeeren der Arten Vaccinium myrtilloides und Vaccinium

angustifolium 20 4 —
081190 90 --- andere 20 18 —

0812 Früchte und Nüsse, vorläufig haltbar gemacht (z.B. durch Schwefel
dioxid oder in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläu
fig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren
Genuß nicht geeignet :

08121000 - Kirschen 11 — —
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0812 20 00 - Erdbeeren 11 — —

081290 — andere :

08129010 — — Aprikosen . 16 — —
0812 90 20 Orangen 16 —
0812 9030 Papaya-Früchte 3 5,5 —
0812 90 40 — — Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus 11 8 —
0812 90 50 schwarze Johannisbeeren 11 — —

0812 90 60 Himbeeren 11 — —

0812 90 90 -- andere 11 — —

0813 Früchte (ausgenommen solche der Positionen 0801 bis 0806), getrock
net ; Mischlingen von getrockneten Früchten oder von Schalenfrüchten
dieses Kapitels :

0813 10 00 — Aprikosen 9 7 —
0813 20 00 - Pflaumen 18 12 —

0813 30 00 - Äpfel 10 8 —
081340 - andere Früchte :

0813 40 10 — — Pfirsiche, einschließlich Brugnolen und Nektarinen 9 7 —
0813 40 30 Birnen 10 8 —

08134050 Papaya-Früchte 2 4 —
08134060 — — Tamarinden frei 6 —

0813 40 80 andere 8 6 —

0813 50 — Mischungen von getrockneten Früchten oder von Schalenfrüchten dieses
Kapitels :

— — Mischungen von getrockneten Früchten, anderen als solchen der Posi
tionen 0801 bis 0806:

0813 5011 — — — ohne Pflaumen 9 8 —

0813 5019 mit Pflaumen 12 12 —

0813 50 30 Mischungen ausschließlich von Schalenfrüchten der Positionen
0801 und 0802 8 8 —

andere Mischungen von getrockneten Früchten:
081350 91 ohne Pflaumen oder Feigen 10 10 —
0813 50 99 - andere 12 12 —

0814 00 00 Schalen von Zitrusfrüchten oder von Melonen (einschließlich Wasser
melonen), frisch, gefroren, getrocknet oder zum vorläufigen Haltbar
machen in Salzlake oder in Wasser mit einem Zusatz von anderen
Stoffen eingelegt 2 2 —
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KAPITEL 9

KAFFEE, TEE, MATE UND GEWÜRZE

Anmerkungen

1 . Miteinander gemischte Waren der Positionen 0904 bis 0910 werden wie folgt eingereiht:

a) miteinander gemischte Waren einer Position bleiben in dieser Position ;

b) miteinander gemischte Waren verschiedener Positionen gehören zu Position 0910.

Waren der Positionen 0904 bis 0910 (einschließlich der unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten Mischungen), die
andere Stoffe enthalten, bleiben in Kapitel 9 , vorausgesetzt, daß derartige Mischungen den Charakter der Waren dieser
Positionen behalten haben ; andernfalls sind diese Mischungen von Kapitel 9 ausgeschlossen ; sie gehören zu Position 2103 ,
wenn sie zusammengesetzte Würzmittel sind .

2 . Zu Kapitel 9 gehören nicht Kubebenpfeffer (Piper cubeba) und andere Waren der Position 1211 .

Zusatzliche Anmerkung

1 . Für die in Anmerkung 1 Büchstabe a) zu Kapitel 9 genannten Mischungen ist der Zollsatz des Bestandteils der Mischung
anzuwenden, der den höchsten Zollsatz hat.

II Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0901 Kaffee, auch geröstet oder entkoffeiniert ; Kaffeeschalen und Kaffee
häutchen ; Kaffeemittel mit beliebigem Kaffeegehalt :

— Kaffee, nicht geröstet :
0901 11 00 — — nicht entkoffeiniert 4 5 —

090112 00 — — entkoffeiniert • • • 10 13 —

— Kaffee, geröstet :
0901 21 00 — — nicht entkoffeiniert 12 15 —

0901 22 00 — — entkoffeiniert IS 18 —

0901 30 00 — Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen 7 13 —

0901 40 00 — Kaffeemittel mit Kaffeegehalt 30 18 —

0902 Tee :

0902 10 00 — grüner Tee (nicht fermentiert) in unmittelbaren Umschließungen mit einem
Inhalt von 3 kg oder weniger 23 5 —

0902 20 00 — anderer grüner Tee (nicht fermentiert) 10,8 frei —
0902 30 00 — schwarzer Tee (fermentiert) und teilweise fermentierter Tee, in unmittelba

ren Umschließungen mit einem Inhalt von 3 kg oder weniger frei 5 —
0902 40 00 - anderer schwarzer Tee (fermentiert) und anderer teilweise fermentierter Tee 10,8 frei —
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II Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
• (%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

09030000 Mate 25 frei —

0904 Pfeffer der Gattung „Piper"; Früchte der Gattungen „Capsicum"
oder „Pimenta", getrocknet oder gemahlen oder sonst zerkleinert :
- Pfeffer :

0904 11 weder gemahlen noch sonst zerkleinert :
0904 11 10 — zum industriellen Herstellen von etherischen ölen oder von Resi

noiden (!) * . frei frei —
0904 11 90 anderer » frei 10 —

0904 12 00 gemahlen oder sonst zerkleinert 4 12,5 —
0904 20 — Früchte der Gattungen „Capsicum" oder „Pimenta", getrocknet oder ge

mahlen oder sonst zerkleinert :

weder gemahlen noch sonst zerkleinert:
0904 20 10 Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack ..... 16 12 —

andere:

0904 20 31 der Gattung „Capsicum", zum industriellen Herstellen von Cap
sicin oder von alkoholhaltigen Capsicum-Oleoresinen (•) .... frei frei —

0904 20 35 zum industriellen Herstellen von etherischen ölen oder von
Resinoiden (•) frei frei —

0904 20 39 andere 5 10 —

0904 20 90 gemahlen oder sonst zerkleinert 5 12 —

0905 0000 Vanille 11,5 11,5 —

0906 Zimt und Zimtblüten :

0906 10 00 — weder gemahlen noch sonst zerkleinert frei 8 —
0906 20 00 — gemahlen oder sonst zerkleinert frei 8 —

0907 0000 Gewürznelken, Mutternelken und Nelkenstiele 10 15 —

0908 Muskatnüsse, Muskatblüte, Amomen und Kardamomen :
0908 10 — Muskatnüsse :

0908 10 10 weder gemahlen noch sonst zerkleinert, zum industriellen Herstellen
von etherischen ölen oder von Resinoiden (•)..... frei frei —

0908 10 90 andere 5 10 —

0908 20 — Muskatblüte :

0908 20 10 weder gemahlen noch sonst zerkleinert 20 frei —
0908 20 90 — — gemahlen oder sonst zerkleinert 4 8 —
0908 30 00 — Amomen und Kardamomen 20 frei —

0909 Anis-, Sternanis-, Fenchel-, Koriander-, Kreuzkümmel- und Kümmel
früchte ; Wacholderbeeren :

0909 10 — Anis- und Sternanisfrüchte :

0909 10 10 Anisfrüchte frei 10 —

090910 90 Sternanisfrüchte 10 — —

(■) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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II Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

0909 20 00 — Korianderfrüchte 5 frei —

090930 — Kreuzkümmelfrächte :

— — weder gemahlen noch sonst zerkleinert:
0909 3011 — — — zum industriellen Herstellen von etherischen ölen oder von Resi

noiden 0 frei — —
0909 30 19 andere frei — —

0909 3090 gemahlen oder sonst zerkleinert frei 10 —
090940 — Kümmelfrüchte :

— — weder gemahlen noch sonst zerkleinert:
09094011 zum industriellen Herstellen von etherischen ölen oder von Resi

noiden ( l ) frei — —
0909 40 19 andere frei — —

0909 40 90 gemahlen oder sonst zerkleinert frei 10 —
0909 50 — Fenchelfrüchte und Wacholderbeeren :

weder gemahlen noch sonst zerkleinert:
09095011 zum industriellen Herstellen von etherischen ölen oder von Resi

noiden (!) frei — —
0909 50 19 andere frei — —

0909 50 90 gemahlen oder sonst zerkleinert frei 10 —

0910 Ingwer, Safran, Kurkuma, Thymian, Lorbeerblätter, Curry und an
dere Gewürze :

0910 10 00 — Ingwer frei (2) —
0910 20 - Safran :

09102010 -- weder gemahlen noch sonst zerkleinert 10 — —
0910 20 90 — — gemahlen oder sonst zerkleinert 10 — —
0910 30 00 - Kurkuma frei frei —

091040 — Thymian ; Lorbeerblätter :
— — Thymian:
— — — weder gemahlen noch sonst zerkleinert:

09104011 Feldthymian (Thymus serpyllum) frei — —
09104013 anderer 7 — —

09104019 gemahlen oder sonst zerkleinert 8,5 — —
091040 90 Lorbeerblätter 7 — —

09105000 - Curry 25 frei —
— andere Gewüp-ze :

0910 91 Mischungen im Sinne der Anmerkung 1 b) zu diesem Kapitel :
0910 9110 weder gemahlen noch sonst zerkleinert 12,5 20 —
09109190 gemahlen oder sonst zerkleinert 12,5 25 —
0910 99 andere :

0910 99 10 Samen von Bockshornklee frei frei —

(1 ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(2) Siehe Anhang.
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Il\ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
<%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
<*>

Besondere
MaBeinheit

! 2 3 4 5

andere:

09109991 weder gemahlen noch sonst zerkleinert 12,5 20 —
0910 99 99 gemahlen oder sonst zerkleinert 12,5 25 —
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KAPITEL 10

GETREIDE

Anmerkungen

1 . a) Die in den Positionen dieses Kapitels genannten Erzeugnisse gehören nur dann zu der jeweiligen Position, wenn sie als
Körner, auch in Kolben oder auf dem Halm, gestellt werden .

b) Zu diesem Kapitel gehören nicht Getreidekörner, die geschält oder anders bearbeitet wurden. Jedoch bleiben geschälter,
geschliffener, polierter, glasierter und parboiled Reis sowie Bruchreis in Position 1006.

2. Zu Position 1005 gehört nicht Zuckermais (Kapitel 7).

Unterpositions-Anmerkung

1 . Hartweizen sind Weizen der Art „Triticum durum" und die Hybridsorten aus der Sortenkreuzung des „Triticum durum",
welche die gleiche Chromosomenanzahl (28) enthalten :

Zusätzliche Anmerkungen

1 . Es gelten als:

a) „rundkörniger Reis" im Sinne der Unterpositionen 1006 1021 , 1006 10 92, 1006 20 11 , 1006 20 92, 1006 30 21 , 1006 30 42,
1006 30 61 und 1006 30 92: Reis, dessen Körner eine Länge von 5,2 mm oder weniger haben und bei denen das Verhältnis
der Länge zur Breite weniger als 2 beträgt;

b) „mittelkörniger Reis" im Sinne der Unterpositionen 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 2013, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44,
1006 30 63 und 1006 30 94: Reis, dessen Körner eine Länge von mehr als 5,2 mm und 6,0 mm oder weniger haben und bei
denen das Verhältnis der Länge zur Breite weniger als 3 beträgt;

c) „langkörniger Reis " im Sinne der Unterpositionen 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 1 7,
1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 und 1006 30 98:
Reis, dessen Körner eine Länge von mehr als 6,0 mm haben;

d) „Rohreis (Paddy-Reis)" im Sinne der Unterpositionen 100610 21, 100610 23, 100610 25, 1006 10 27, 1006 10 92,
1006 10 94, 1006 10 96 und 1006 10 98: Reis in der Strohhülse, gedroschen;

e) „geschälter Reis " im Sinne der Unterpositionen 1006 2011, 1006 2013, 1006 2015, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94,
1006 20 96 und 1006 20 98: Reis, bei dem nur die Strohhülse entfernt worden ist. Hierunter fällt insbesondere Reis, der unter
den Handelsbezeichnungen „ Braunreis ", „ Cargo-Reis ", „ Loonzain-Reis" und „ riso sbramato " bekannt ist;

f) „halbgeschliffener Reis" im Sinne der Unterpositionen 1006 30 21, 1006 3023, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42,
1006 30 44, 1006 30 46 und 1006 30 48: Reis, bei dem die Strohhülse, ein Teil des Keimes und ganz oder teilweise die
äußeren Schichten des Perikarps, nicht jedoch die inneren Schichten, entfernt worden sind;

g) „ vollständig geschliffener Reis" im Sinne der Unterpositionen 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92,
1006 30 94, 1006 30 96 und 1006 30 98: Reis, bei dem die Strohhülse, die äußeren und inneren Schichten des Perikarps und
der Keim bei mittel- und langkörnigem Reis vollständig, bei rundkörnigem Reis zumindest teilweise, entfernt worden sind,
bei dem jedoch bis zu 10 GHT der Körner weiße Längsrillen aufweisen können;

h) „ Bruchreis " im Sinne der Unterposition 1006 40 00 gebrochene Körner, die dreiviertel oder weniger der durchschnittlichen
Länge ganzer Körner haben .
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2. Abschöpfungssatz für Mischungen von Getreidearten:

A. Für Mischungen aus zwei der in den Positionen 1001 bis 1005, 1007 und 1008 erfaßten Getreidearten ist der
Abschöpfungssatz anzuwenden, der

a) für den gewichtsmäßig überwiegenden Bestandteil anwendbar ist, wenn dieser Bestandteil 90 GHT oder mehr des
Gesamtgewichts ausmacht;

b) für den Bestandteil mit dem höheren Abschöpfungssatz anwendbar ist, wenn keiner der Bestandteile 90 GHT oder mehr
des Gesamtgewichts ausmacht.

B. Für Mischungen aus mehr als zwei der in den Positionen 1001 bis 1005, 1007 und 1008 erfaßten Getreidearten, bei denen
mehrere der Getreidearten je mehr als 10 GHT des Gesamtgewichts ausmachen, ist der höchste der für diese Getreidearten
anwendbaren Abschopfungssätze anzuwenden, auch wenn dieser Satz für mehrere dieser Getreidearten gleich ist. Sofern nur
eine Getreideart mehr als 10 GHT des Gesamtgewichts ausmacht, ist der dafür anwendbare Abschöpfungssatz anzuwenden.

C. Für Mischungen aus den in den Positionen 1001 bis 1005, 1007 und 1008 erfaßten Getreidearten, die nicht nach den oben
genannten Bestimmungen zu behandeln sind, ist der höchste der für die in der Mischung enthaltenen Getreidearten
anwendbaren Abschöpfungssätze anzuwenden, auch wenn dieser Satz für mehrere dieser Getreidearten gleich ist.

D. Für Mischungen, die einerseits aus einer oder mehreren der in den Positionen 1001 bis 1005, 1007 und 1008 erfaßten
Getreidearten und andererseits aus einem oder mehreren der in den Unterpositionen 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25,
1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20, 1006 30 und 1006 40 00 erfaßten Erzeugnisse beste
hen, ist derjenige Abschöpfungssatz anzuwenden, der für den Bestandteil mit dem höchsten Abschöpfungssatz anwendbar ist.

E. Für Mischungen, die entweder aus Reis der Unterpositionen 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92,
1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 und 1006 30 verschiedener Gruppen oder Verarbeitungsstufen oder aus
Reisarten, die zu einer oder mehreren Gruppen bzw. zu verschiedenen Verarbeitungsstufen gehören, und aus Bruchreis
bestehen, ist derjenige Abschöpfungssatz anzuwenden, der

a) für den gewichtsmäßig überwiegenden Bestandteil anwendbar ist, wenn dieser Bestandteil gewichtsmäßig 90 GHT oder
mehr der Mischung ausmacht;

b) für den Bestandteil mit dem höchsten Abschöpfungssatz anwendbar ist, wenn keiner der Bestandteile gewichtsmäßig
90 GHT oder mehr der Mischung ausmacht.

F. Falls die oben vorgesehene Methode der Festsetzung des Abschöpfungssatzes nicht angewendet werden kann, ist für die
Mischungen der Abschöpfungssatz anzuwenden, der sich aus der Einreihung dieser Mischungen in die Nomenklatur ergibt.

\\l Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1001 Weizen und Mengkorn :
1001 10 — Hartweizen :

1001 10 10 zur Aussaat 20 (AGR) — t—

1001 1090 anderer . ... 20 (AGR) — —
1001 90 — andere :

1001 90 10 — — Spelz zur Aussaat (') 20 — —

anderer Spelz, Weichweizen und Mengkorn:

1001 90 91 — — — Weichweizen und Mengkorn, zur Aussaat 20 (AGR) — —

1001 90 99 andere 20 (AGR) — —

(!) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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Ill Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

10020000 Roggen 16(AGR) — —

100300 Gerate :

10030010 - zur Aussaat 13 (AGR) — —

10030090 - andere 13 (AGR) — —

100400 Hafer :

1004 00 10 - zur Aussaat . 13 (AGR) — —

10040090 - anderer 13 (AGR) — —

1005 Mais:

1005 10 - zur Aussaat :

Hybridmais ('):

1005 10 11 Doppelhybriden und Top-Cross-Hybriden Frei (2) 4 —
1005 10 13 Dreiweghybriden . frei (2) 4 —
10051015 Einfachhybriden ............................. frei (2) 4 —
1005 10 19 andere frei (*) 4 —

10051090 -- anderer .. 9 (AGR) — —

10059000 - anderer 9 (AGR) — —

1006 Reis :

1006 10 - Rohreis (Paddy-Rels):
1006 10 10 zur Aussaat (') 12 — —

anderer:

parboiled:
1006 10 21 rundkörniger 12 (AGR) — —
10061023 mittelkörniger 12 (AGR) — —

langkörniger:
1006 10 25 mit einem Verhältnis der Lfinge zur Breite von mehr als 2,

jedoch weniger als 3 12 (AGR) — —
1006 10 27 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr . . 12 (AGR) — —

anderen

10061092 rundkörniger 12 (AGR) — —
10061094 mittelkörniger . 12 (AGR) — —

langkörniger.
1006 10 96 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von mehr als 2,

jedoch weniger als 3 12 (AGR) — —
1006 1098 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr . . 12 (AGR) — —

(>) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(2) Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe neben dem Zoll vorgesehen.
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\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1006 20 — geschälter Reis („Cargo-Reis" oder „Braunreis"):

parboiled::
1006 2011 — — — tundkörniger 12 (AGR) — —
1006 2013 mittelkörniger 12 (AGR) — —

langkörniger:
1006 20 15 — — — — mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von mehr als 2, jedoch

weniger als 3 12 (AGR) — —
1006 20 17 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr ... 12 (AGR) — —

anderer::

1006 20 92 rundkörniger 12 (AGR) — —

1006 20 94 — mittelkörniger 12 (AGR) — —

langkörniger:
1006 20 96 — — mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von mehr als 2, jedoch

weniger als 3 12 (AGR) — —

1006 20 98 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr . . 1 12 (AGR) — —
1006 30 — halbgeschliffener oder vollständig geschliffener Reis, auch poliert oder

glasiert :

halbgeschliffener Reis:

parboiled:

1006 30 21 rundkörniger 16 (AGR) — —
100630 23 — — mittelkörniger 16 (AGR) — —

— — langkörniger:
1006 30 25 — — — mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von mehr als 2,

jedoch weniger als 3 16 (AGR) — —
1006 30 27 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr . . 16 (AGR) —

anderer:

1006 3042 — — — — rundkörniger 16 (AGR) — —

10063044 — — mittelkörniger 16 (AGR) — —
— — — — langkörniger:

1006 3046 — mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von mehr als 2,
jedoch weniger als 3 16 (AGR) — —

1006 30 48 — — — mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr . . 16 (AGR) — —

— — vollständig geschliffener Reis:
parboiled:

1006 30 61 — — rundkörniger 16 (AGR) — —
1006 30 63 — — — — mittelkörniger 16 (AGR) — —

— — — — langkörniger:
1006 30 65 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von mehr als 2,

jedoch weniger als 3 . . 16 (AGR) — —
1006 30 67 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr . . 16 (AGR) — —

— — — anderer:

1006 30 92 — — — — rundkörniger 16 (AGR) — —
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
<%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

10063094 mittelkörniger 16 (AGR) — —
langkörniger:

1006 30 96 mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von mehr als 2,
jedoch weniger als 3 16 (AGR) — —

1006 3098 — mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr . . 16 (AGR) — —
10064000 — Bruchreis . 16 (AGR) — —

100700 Körner-Sorghum :
1007 00 10 — Hybrid-Körner-Sorghum zur Aussaat (') 10 —
1007 00 90 - anderer 8 (AGR) — —

1008 Buchweizen, Hirse (ausgenommen Körner-Sorghum) und Kanarien
saat ; anderes Getreide :

100810 00 - Buchweizen 10 (AGR) — —
1008 20 00 — Hirse (ausgenommen Körner-Sorghum) . . 8 (AGR) — —
10083000 - Kanariensaat 8 (AGR) — —
1008 90 — anderes Getreide :

10089010 — — Triticale 8 (AGR) — —
1008 90 90 anderes 8 (AGR) — —

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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KAPITEL 11

MÜLLEREIERZEUGNISSE ; MALZ ;
STÄRKE ; INULIN ; KLEBER VON WEIZEN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 11 gehören nicht: ,

a) geröstetes Malz, als Kaffeemittel aufgemacht (nach Beschaffenheit Position 0901 oder 2101);

b) zubereitetes Mehl, zubereiteter Grieß und zubereitete Stärke der Position 1901 ;

c) Corn Flakes und andere Waren der Position 1904;

d) zubereitetes oder haltbar gemachtes Gemüse der Position 2001 , 2004 oder 2005 ;

e) pharmazeutische Erzeugnisse (Kapitel 30);

f) Stärke als zubereitetes Riech-, Körperpflege- oder Schönheitsmittel (Kapitel 33).

2 . A. Müllereierzeugnisse aus den in der nachstehenden Übersicht genannten Getreidearten gehören zu Kapitel 11 , wenn sie,
in Gewichtshundertteilen ausgedrückt und auf den Trockenstoff bezogen, gleichzeitig folgendes aufweisen:

a) einen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgewandelten polarimetrischen Ewers-Verfahren), der höher ist als der in
Spalte 2 angegebene Wert ;

b) einen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der gleich oder geringer ist als der in Spalte 3
angegebene Wert .

Waren, die die vorstehenden Voraussetzungen nicht erfüllen, gehören zu Position 2302 .

Jedoch gehören Getreidekeime, ganz, gequetscht, als Flocken oder gemahlen, zu Position 1104.

B. Waren, die nach den vorstehenden Bestimmungen zu Kapitel 11 gehören, sind der Position 1101 oder 1102 zuzuweisen,
wenn ihr Siebdurchgang (in Gewichtshundertteilen) durch ein Sieb mit einer Bespannung aus Metalldrahtgewebe mit
einer lichten Maschenweite gemäß Spalte 4 oder 5 gleich oder größer ist als der jeweils bei den einzelnen Getreidearten
angegebene Wert.
Im änderen Falle sind sie der Position 1103 oder 1104 zuzuweisen .
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Art des Getreides Stärkegehalt Aschegehalt

Siebdurchgang durch ein Sieb mit einer
lichten Maschenweite von

315 Mikrometern 500 Mikrometern

1 2 3 4 5

Weizen und Roggen 45 % 2,5 % 80 % —
Gerste 45% 3 % 80% —

Hafer 45% 5 % 80% —

Mais und Körner-Sorghum 45 % 2 % — 90 %

Reis 45% 1,6% 80% —

Buchweizen 45 % 4 % 80 % —

andere Getreidearten 45 % 2 % 50% —

3 . Als Grobgrieß und Feingrieß im Sinne der Position 1 103 gelten Erzeugnisse aus der Zerkleinerung von Getreidekörnern, die
jeweils folgende Bedingungen erfüllen:

a) Erzeugnisse aus Mais müssen mit einem Anteil von 95 GHT oder mehr durch ein Sieb mit einer Bespannung aus
Metalldrahtgewebe mit einer lichten Maschenweite von 2 mm hindurchgehen;

b) Erzeugnisse aus anderen Getreidearten müssen mit einem Anteil von 95 GHT oder mehr durch ein Sieb mit einer
Bespannung aus Metalldrahtgewebe mit einer lichten Maschenweite von 1,25 mm hindurchgehen .

Zusätzliche Anmerkung

1 . Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3324/80 werden für Mischungen dieses Kapitels die Eingangsabgaben wie folgt berechnet:

a) für Mischungen, bei denen ein Bestandteil 90 GHT oder mehr ausmacht, sind die Abgabensätze dieses Bestandteils
anzuwenden;

b) für andere Mischungen sind die Abgabensätze des Bestandteils anzuwenden, die den höchsten Abgabenbetrag ergeben .

Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

110100 00 Mehl von Weizen oder Mengkorn 30 (AGR) (') — —

1102 Mehl von anderem Getreide als Weizen oder Mengkorn :

1102 10 00 — von Roggen 8 (AGR) — —

(•) Der autonome Zollsatz für Mehl von Mengkorn beträgt 13 % .
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I Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1102 20 — von Mais :

110220 10 — — mit einem Fettgehalt von 1,5 GHT oder weniger 8 (AGR) — . —

1102 20 90 anderes 8 (AGR) — —

1102 30 00 - von Reis 14 (AGR) — —

1102 90 ■<- anderes :

1102 90 10 von Gerste 8 (AGR) — —

110290 30 -- von Hafer 8 (AGR) — —

1102 90 90 anderes 8 (AGR) — —

1103 Grobgrieß, Feingrieß und Pellets von Getreide :

— Grobgrieß und Feingrieß :

1103 11 — — von Weizen :

1103 11 10 von Hartweizen 30 (AGR) — —

1103 11 90 von Weichweizen und Spelz 30 (AGR) — —

110312 00 von Hafer 23 (AGR) — —

1103 13 — — von Mais :

mit einem Fettgehalt von 1,5 GHT oder weniger:

1103 13 11 — — — — für die Brauereiindustrie bestimmt (l ) 23 (AGR) — —

1103 13 19 anderer 23 (AGR) — —

1103 13 90 anderer 23 (AGR) — —

11031400 von Reis 23 (AGR) — —

1103 19 — — von anderem Getreide :

1103 19 10 — — — von Roggen 25 (AGR) — —

110319 30 — — — von Gerste 23 (AGR) — —

1103 19 90 anderer 23 (AGR) — —

— Pellets :

1103 21 00 — — von Weizen 30 (AGR) — —

1103 29 von anderem Getreide :

1103 2910 von Roggen 25 (AGR) — —

1103 29 20 von Gerste 23 (AGR) — —

1103 29 30 von Hafer 23 (AGR) — —

1103 29 40 von Mais 23 (AGR) — —

1103 29 50 von Reis 23 (AGR) —

1103 29 90 andere 23 (AGR) — —

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1104 Getreidekörner, anders bearbeitet (z.B. geschält, gequetscht, als Flok
ken, periförmig geschliffen, geschnitten oder geschrotet), ausgenom
men Reis der Position 1006 ; Getreidekeime, ganz, gequetscht, als
Flocken oder gemahlen :

- Getreidekörner, gequetscht oder als Flocken :

1104 11 von Gerate :

11041110 gequetscht . . . 23 (AGR) — —

1104 11 90 - als Hocken 28 (AGR) — —

1104 12 von Hafer :

11041210 gequetscht , • • • 23 (AGR) — —

1104 1290 als Flocken 28 (AGR) — —

1104 19 von anderem Getreide :

1104 19 10 von Weizen , . . . . 30 (AGR) — —

1104 19 30 von Roggen 25 (AGR) — —

1104 19 50 --- von Mais 23 (AGR) — —

andere:

110419 91 Reisflocken 23 (AGR) — —

1104 19 99 andere 23 (AGR) — —

— Getreidekörner, anders bearbeitet (z.B. geschält, periförmig geschliffen,
geschnitten oder geschrotet):

1104 21 von Gerste :

1104 21 10 geschält (entspelzt) . 23 (AGR) — —

1104 21 30 1 geschält (entspelzt) und geschnitten oder geschrotet (Grütze) 23 (AGR) — —

1104 21 50 periförmig geschliffen 23 (AGR) — —

1104 21 90 nur geschrotet 23 (AGR) — —
1104 22 von Hafer :

1104 22 10 geschält (entspelzt) . 23 (AGR) — —

1104 22 30 geschält (entspelzt) und geschnitten oder geschrotet (Grütze) 23 (AGR) — —
11042250 perlförmig geschliffen 23 (AGR) — —

1104 22 90 nur geschrotet 23 (AGR) — —
1104 23 von Mais :

1104 23 10 geschält, auch geschnitten oder geschrotet 23 (AGR) — —
1104 23 30 — periförmig geschliffen 23 (AGR) — —

1104 23 90 nur geschrotet 23 (AGR) — —
1104 29 von anderem Getreide :

geschält (entspelzt), auch geschnitten oder geschrotet:
1104 2911 von Weizen 25 (AGR) — —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1104 29 15 von Roggen .... 25 (AGR) — —
1104 29 19 andere 25 (AGR) — —

— periförmig geschliffen:
1104 29 31 von Weizen 25 (AGR) — __

1104 29 35 von Roggen . 25 (AGR) — —
1104 29 39 andere 25 (AGR) — —

— — — nur geschrotet:
1104 29 91 von Weizen 30 (AGR) — —

1104 29 95 von Roggen 25 (AGR) — —
1104 29 99 andere 23 (AGR) — —

1104 30 — Getreidekeime, ganz, gequetscht, als Flocken oder gemahlen :
1104 30 10 von Weizen 30 (AGR) — —
1104 30 90 andere . . . 30 (AGR) — —

1105 Mehl, Grieß und Flocken von Kartoffeln :
1105 10 00 - Mehl und Grieß 19 — —

1105 20 00 - Flocken 19 — —

1106 Mehl und Grieß von trockenen Hülsenfrüchten der Position 0713, von
Sagomark und von Wurzeln oder Knollen der Position 0714 ; Mehl,
Grieß und Pulver von Erzeugnissen des Kapitels 8 :

1106 10 00 — Mehl und Grieß von trockenen Hülsenfrüchten der Position 0713 12 (') —

1106 20 — Mehl und Grieß von Sagomark und von Wurzeln oder Knollen der
Position 0714 :

1106 20 10 — — für die menschliche Ernährung ungenießbar gemacht (2) 28 (AGR) — —
andere:

1106 20 91 zur Gewinnung von Stärke (2) 28 (AGR) — —
1106 20 99 andere 28 (AGR) — —
1106 30 — Mehl, Grieß und Pulver von Erzeugnissen des Kapitels 8 :
1106 3010 — — von Bananen 17 17 —

1106 30 90 andere 13 — —

1107 Malz, auch geröstet :
1107 10 — uiigeröstet :

— — von Weizen:

1107 10 11 in Form von Mehl 20 (AGR) — —•

1107 10 19 — anderes 20 (AGR) — —
anderes:

1107 10 91 in Form von Mehl 20 (AGR) — . —
1107 10 99 anderes 20 (AGR) — —

1107 20 00 - geröstet 20 (AGR) — —

(') Siehe Anhang.
(2) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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l Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 , 34 5

1108 Stärke ; Inulin :
— Stärke :

11081100 von Weizen 28 (AGR) — —
11081200 von Mais 27 (AGR) — —
1108 13 00 von Kartoffeln . . . 25 (AGR) — —
110814 00 von Maniok 28 (AGR) (») (2) —
110819 andere Stirke :

1108 19 10 — von Reis 25 (AGR) — —
11081990 andere .... 28 (AGR) — —
1108 20 00 - Inulin 30 — —

1109 00 00 Kleber von Weizen, auch getrocknet 27 (AGR) — —

(•) 150 ECU je Tonne im Rahmen eines jährlichen Gemeinschaftszollkontingents von 8 000 Tonnen für Stärke von Maniok zur Herstellung folgender Waren:
— Lebensmittelzubereitungen, in Aufmachungen für den Einzelverkauf, der Position 1901 oder
— Tapiokasago in Form von Granulat öder Perlen, in Aufmachungen für den Einzelverkauf, der Unterposition 1903 00.
Die Zulassung zu diesem Zollkontingent erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.

(J) 150 ECU je Tonne im Rahmen eines jährlichen Gemeinschaftszollkontingents von 2 000 Tonnen für Tapiokasago zur Herstellung von Arzneiwaren der
Position 3003 oder 3004. Die Zulassung zu diesem Zollkontingent erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten
Voraussetzungen .
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KAPITEL 12

ÖLSAMEN UND ÖLHALTIGE FRÜCHTE ; VERSCHIEDENE SAMEN UND FRÜCHTE ;
PFLANZEN ZUM GEWERBE- ODER HEILGEBRAUCH ; STROH UND FUTTER

Anmerkungen
/

1 . Zu Position 1207 gehören insbesondere Palmnüsse und Palmkerne, Baumwollsamen, Rizinussamen, Sesamsamen, Senfsa
men, Saflorsamen, Mohnsamen und Sheanüsse (Karitenüsse). Zu dieser Position gehören jedoch nicht Waren der Position
0801 oder 0802 und Oliven (Kapitel 7 oder Kapitel 20).

2. Zu Position 1208 gehören sowohl nichtentfettete als auch teilweise entfettete Mehle sowie Mehle, die entfettet, sodann
vollständig oder teilweise mit ihren ursprünglichen ölen aufgefettet worden sind. Ausgenommen sind jedoch Rückstände der
Positionen 2304 bis 2306.

3 . Samen von Rüben, Samen für Wiesen, Samen von Zierblumen, Samen von Gemüse, Samen von Waldbäumen, Samen von
Obstbäumen, Samen von Wicken (ausgenommen solche der Art Vicia faba) oder Samen von Lupinen gelten als Samen zur
Aussaat im Sinne der Position 1209 .

Zu dieser Position gehören jedoch nicht, auch wenn sie zur Aussaat verwendet werden sollen:

a) Hülsenfrüchte und Zuckermais (Kapitel 7);

b) Gewürze und andere Waren des Kapitels 9 ;

c) Getreide (Kapitel 10);

d) Waren der Positionen 1201 bis 1207 oder der Position 121 1 .

4. Zu Position 1211 gehören insbesondere folgende Pflanzen und Teile davon: Basilikum, Borretsch, Ginseng, Ysop, Süßholz,
Minzen aller Art, Rosmarin, Raute, Salbei und Wermut .

Zu dieser Position gehören jedoch nicht:

a) pharmazeutische Erzeugnisse des Kapitels 30;

b) Riech-, Körperpflege- und Schönheitsmittel des Kapitels 33 ;

c) Insekticide, Fungicide, Herbicide, Desinfektionsmittel und ähnliche Waren der Position 3808 .

5 . Als Algen und Tange im Sinne der Position 1212 gelten nicht:

a) Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend, der Position 2102 ;

b) Kulturen von Mikroorganismen der Position 3002;

c) Düngemittel der Position 3101 oder 3105.
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Zollsatz l
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%) '

Besondere
Maßeinheit

I 2 3 4 5

120100 Sojabohnen, auch geschrotet :
1201 00 10 — zur Aussaat (!) . . . . r frei frei —
1201 00 90 - andere frei (2) frei —

1202 Erdnüsse, weder geröstet noch auf andere Weise hitzebehandelt, auch
geschält oder geschrotet :

1202 10 — ungeschält :
12021010 — — zur Aussaat (') . . frei frei —
12021090 andere frei (2) frei —

1202 20 00 - geschält, auch geschrotet . . frei (2) frei —

120300 00 Kopra frei (2) frei —

1204 00 Leinsamen, auch geschrotet :
1204 00 10 — zur Aussaat (!) frei frei —
1204 00 90 - andere frei (2) frei —

1205 00 Raps- oder Rübsensamen, auch geschrotet :
1205 00 10 — zur Aussaat (!) frei frei —
1205 00 90 - andere frei (2) frei -r

120600 Sonnenblumenkerne, auch geschrotet :
1206 00 10 - zur Aussaat (>) frei frei —
1206 00 90 - andere frei (2) frei —

1207 Andere ölsamen und ölhaltige Früchte, auch geschrotet :
1207 10 — Palmnüsse und Palmkerne :

120710 10 zur Aussaat C 1 ) frei frei —
1207 10 90 andere frei (2) frei —
1207 20 — Baumwollsamen :

1207 2010 zur Aussaat (')... frei frei —
1207 20 90 andere . frei (2) frei —
1207 30 - Rizinussamen :

1207 30 10 — — zur Aussaat (•) frei — —
1207 30 90 andere frei (2) — —
1207 40 — Sesamsamen :

1207 40 10 zur Aussaat (!) - frei frei —
1207 40 90 andere frei (2) frei —
1207 50 - Senfsamen :

1207 50 10 zur Aussaat (*) frei frei —
1207 50 90 andere frei (2) frei —

( 1 ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
(2) Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung eines Ausgleichsbetrags neben dem Zoll vorgesehen.
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Zollsatz il
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1207 60 — Saflorsamen :

1207 60 10 zur Aussaat (•)... frei frei —
1207 60 90 andere . . frei (2) frei —

— andere :

1207 91 Mohnsamen :

1207 91 10 zur Aussaat (') ............. . frei frei —
1207 91 90 — — — andere frei (2) frei —
1207 92 Sheanüsse (Karitenüsse):
1207 9210 — zur Aussaat (') frei frei —
1207 92 90 — andere frei (2) frei —
1207 99 andere :

1207 99 10 . — zur Aussaat (') frei frei —
— - andere:

1207 9991 — — — — Hanfsamen . . frei (2) frei —
1207 99 99 andere .....; frei (2) frei —

1208 Mehl VOD ölsamen oder ölhaltigen Früchten, ausgenommen Senfmehl :
12081000 - von Sojabohnen . 10 0 7 —
1208 90 00 — anderes frei (2) — —

1209 Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat :
— Samen von Rüben :

12091100 Samen von Zuckerrüben 15 13 —

1209 1900 andere 15 13 —

— Samen von Futterpflanzen, ausgenommen Samen von Rüben :
1209 21 00 — — Samen von Luzernen 10 5 —

1209 22 — — Samen von Klee (Trifolium-Arten):
1209 22 10 — — — Samen von Rotklee (Trifolium pratense L.) 10 4 —
1209 22 30 — Samen von Weißklee (Trifolium repens L.) . 10 4 ■—
1209 22 90 andere 10 4 —

1209 23 Samen von Schwingel :
1209 2311 Samen von Wiesenschwingel (Festuca pratensis Huds.) 10 4 —
1209 23 15 Samen von Rotschwingel (Festuca rubra L.) 10 4 —
1209 2330 Samen von Schafschwingel (Festuca ovina L.) . 10 5 —
1209 23 90 andere . . 10 5 —

1209 24 00 Samen von Wiesenrispengras (Poa pratensis L.) 10 4 —
1209 25 Samen von Weidelgras (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):
1209 25 10 Samen von Einjährigem und Welschem Weidelgras (Lolium multi

florum Lam.) 10 4 —
1209 25 90 — — Samen von Deutschem Weidelgras (Lolium perenne L.) 10 4 —

') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
2) Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung eines Ausgleichsbetrags neben dem Zoll vorgesehen.
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Zollsatz il
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1209 26 00 Samen von Wiesenlieschgras 10 4 —
1209 29 — — andere :

Samen von Wicken:

1209 29 11 der Art Vicia sätiva L 10 4 —

1209 29 19 andere 10 4 —

1209 29 20 Samen von Rispengras der Arten Poa palustris L. und Poa trivialis
L . . . . 10 4 —

1209 29 30 Samen von Gemeinem Knaulgras (Dactylis glomerata L.) 10 4 —
1209 29 40 Samen von Straußgras (Agrostis-Arten) 10 4 —
1209 29 50 Samen von Lupinen 10 5 —
1209 29 60 Samen von Bastardweidelgras (Lolium x hybridum Hausskn.) .... 10 5 —
1209 29 71 Samen von Hainrispe (Poa nemoralis L.) 10 5 —
1209 29 75 Samen von Glatthafer (Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl.) . . 10 5 —
1209 29 90 andere . . 10 5 —

1209 30 00 — Samen von krautartigen Pflanzen, die hauptsächlich wegen der Blüten dieser
Pflanzen gezogen werden 10 6 —

— andere :

1209 91 — — Samen von Gemüsen :

1209 91 10 Samen von Kohlrabi (Brassica oleracea, var. caulorapa und gongy
lodesL.) 10 6 —

120991 90 andere 10 7 —

1209 99 andere :

1209 99 10 Forstsamen 10 frei —

andere:

1209 99 91 Samen von Pflanzen, die hauptsächlich wegen der Blüten dieser
Pflanzen gezogen werden, ausgenommen solche der Unterposi
tion 1209 30 00 10 6 —

1209 99 99 andere 10 7 —

1210 Hopfen (Blütenzapfen), frisch oder getrocknet, auch gemahlen, sonst
zerkleinert oder in Form von Pellets ; Lupulin :

1210 10 00 — Hopfen (Blütenzapfen), weder gemahlen, sonst zerkleinert noch in Form von
Pellets 12 9 —

1210 20 00 — Hopfen (Blütenzapfen), gemahlen, sonst zerkleinert oder in Form von
Pellets ; Lupulin 12 9 —

■ j

1211 Pflanzen, Pflanzenteile, Samen und Früchte der hauptsächlich zur
Herstellung von Riechmitteln oder zu Zwecken der Medizin, Insekten
vertilgung, Schädlingsbekämpfung und dergleichen verwendeten Art,
frisch oder getrocknet, auch in Stücken, als Pulver oder sonst zerklei
nert :

121110 00 — Süßholzwurzeln 2 — —

12112000 — Ginsengwurzeln frei frei —
1211 90 - andere :

1211 90 10 Pyrethrum (Blüten, Blätter, Stiele, Rinde und Wurzeln) frei 3 —
121190 30 Tonkabohnen 3 8 —

121190 50 Chinarinde frei frei —
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|| Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

121190 90 — — andere frei frei —

1212 Johannisbrot, Algen, Tange, Zuckerrüben und Zuckerrohr, frisch oder
getrocknet, auch gemahlen ; Steine und Kerne von Früchten sowie
andere pflanzliche Waren (einschließlich nichtgerösteter Zichorienwur
zeln der Varietät Cichorium intybus sativum) der hauptsächlich zur
menschlichen Ernährung verwendeten Art, anderweit weder genannt
noch inbegriffen :

1212 10 — Johannisbrot, einschließlich Johannisbrotkerne :
1212 10 10 Johannisbrot 8 — —

— — Johannisbrotkerne:

1212 10 91 — — — ungeschält, weder gemahlen noch sonst zerkleinert 2 — —
1212 10 99 — — — andere 9 — —

1212 20 00 — Algen und Tange 4 2 —
1212 30 00 — Steine und Kerne von Aprikosen, Pfirsichen oder Pflaumen 5 4 —

— andere :

1212 91 — — Zuckerrüben :

1212 91 10 frisch 12 (AGR) — —
1212 91 90 — — — getrocknet oder gemahlen 12 (AGR) — —
1212 92 00 Zuckerrohr . frei (AGR) — —
1212 99 — — andere :

1212 99 10 — — — Zichorienwurzeln 2 2 —

1212 99 90 andere frei frei —

1213 0000 Stroh und Spreu von Getreide, roh, auch gehäckselt, gemahlen,
gepreßt oder in Form von Pellets frei frei —

1214 Kohlrüben, Runkelrüben, Wurzeln zu Futterzwecken, Heu, Luzerne,
Klee, Esparsette, Futterkohl, Lupinen, Wicken und ähnliches Futter,
auch in Form von Pellets :

1214 10 00 — Mehl und Pellets von Luzerne ' frei frei —

1214 90 — andere :

1214 90 10 Kohlrüben, Runkelrüben, Wurzeln zu Futterzwecken 9 — —
1214 90 90 andere frei frei —
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KAPITEL 13

SCHELLACK; GUMMEN, HARZE UND ANDERE PFLANZENSÄFTE UND PFLANZENAUSZÜGE

Anmerkung

1 . Zu Position 1302 gehören insbesondere Süßholz-Auszug, Pyrethrum-Auszug, Hopfen-Auszug, Aloe-Auszug und Opium.

Zu dieser Position gehören dagegen nicht:

a) Süßholz-Auszug mit einem Saccharosegehalt von mehr als 10.GHT oder als Zuckerware aufgemacht (Position 1704);

b) Malzextrakt (Position 1901);

c) Kaffee-, Tee- und Mate-Auszüge (Position 2101 );

d) Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge, die alkoholhaltige Getränke sind, sowie zusammengesetzte alkoholhaltige Zubereitun
gen der zum Herstellen von Getränken verwendeten Art (Kapitel 22);

e) natürlicher Campher, Glycyrrhicin und andere Waren der Positionen 2914 und 2938 ;

f) Arzneiwaren der Position 3003 oder 3004 und Reagenzien zum Bestimmen der Blutgruppen oder Blutfaktoren (Position
3006);

g) Gert>stoffauszüge und Farbstoffauszüge (Position 3201 oder 3203);

h) etherische öle, flüssig oder fest, und Resinoide sowie destillierte aromatische Wässer und wäßrige Lösungen etherischer
Öle (Kapitel 33);

ij) Naturkautschuk, Balata, Guttapercha, Guayule, Chicle gum und ähnliche natürliche Kautschukarten (Position 4001).

Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung Besondere

Maßeinheit
autonom

(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

1 2 3 4 5

1301 Schellack ; natürliche Gummen, Harze, Gummiharze und Balsame :
130110 00 - Schellack frei frei —

1301 20 00 — Gummi arabicum frei frei —

1301 90 00 - andere frei frei —
/

1302 Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge ; Pektinstoffe, Pektinate und Pek
tate ; Agar-Agar und andere Schleime und Verdickungsstoffe von
Pflanzen, auch modifiziert :
— Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge :

1302 11 00 Opium . frei frei —
1302 12 00 von Süßholzwurzeln 10 5 —

1302 13 00 von Hopfen 6 5 —
1302 14 00 von Pyrethrum und rotenonhaltigen Wurzeln frei 5 —
1302 19 andere :

1302 19 10 • von Quassiaholz; Aloe und Manna frei frei —
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I \ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1302 19 30 — — — zusammengesetzte Pflanzenauszfige zum Herstellen von Getränken
oder Lebensmittelzubereitungen frei 5 —

— — — andere:

1302 19 91 — — — zu medizinischen Zwecken . frei 2,5 —
1302 19 99 ■ andere frei frei —

1302 20 — Pektinstoffe, Pektinate and Pektate :

1302 20 10 trocken 24 (!) —
1302 20 90 — — andere 14 — —

— Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch modifiziert :
1302 31 00 Agar-Agar ; . . . 4 2,5 —
1302 32 — — Schleime und Verdickungsstoffe aus Johannisbrot, Johannisbrotkernen

oder Guarsamen, auch modifiziert :
1302 32 10 — — — aus Johannisbrot oder Johannisbrotkernen 6 3 —

1302 32 90 aus Guarsamen frei frei —

1302 39 00 andere frei frei —

(') Siehe Anhang.
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KAPITEL 14

FLECHTSTOFFE UND ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS,
ANDERWEIT WEDER GENANNT NOCH INBEGRIFFEN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 14 gehören nicht pflanzliche Stoffe und Fasern von der hauptsächlich zum Herstellen von Spinnstoffwaren
verwendeten Art, auch beliebig bearbeitet, und andere pflanzliche Stoffe, die im Hinblick auf ihre ausschließliche
Verwendung zur Herstellung von Spinnstoffen besonders bearbeitet sind (Abschnitt XI).

2 . Zu Position 1401 gehören insbesondere Bambus (auch gespalten, in der Längsrichtung gesägt, auf bestimmte Längen
zugeschnitten, mit abgerundeten Enden, gebleicht, feuerwiderstandsfähig gemacht, poliert oder gefärbt), Flechtweiden, Schilf
und dergleichen, gespalten, Peddig und Stuhlrohr. Zu Position 1401 gehört nicht Holzspan aller Art (Position 4404).

3 . Zu Position 1402 gehört nicht Holzwolle (Position 4405).

4. Zu Position 1403 gehören nicht Pinselköpfe (Position 9603).

Zollsatz l
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1401 Pflanzliche Stoffe von der hauptsächlich zum Herstellen von Korb
oder Flechtwaren verwendeten Art (z.B. Bambus, Peddig und Stuhl
rohr, Schilf, Binsen, Korbweiden, Raffiabast, gereinigtes, gebleichtes
oder gefärbtes Getreidestroh, Lindenbast):

1401 10 00 — Bambus frei frei —

1401 20 00 — Peddig und Stuhlrohr frei frei —

1401 90 00 - andere frei frei —

1402 Pflanzliche Stoffe von der hauptsächlich zu Polsterzwecken verwende
ten Art (z.B. Kapok, Pflanzenhaar und Seegras), auch in Lagen, mit
oder ohne Unterlage aus anderen Stoffen :

1402 10 00 - Kapok frei ( i ) —
— andere :

1402 91 00 Pflanzenhaar frei frei —

1402 99 00 andere frei frei —

1403 Pflanzliche Stoffe von der hauptsächlich zum Herstellen von Besen,
Bürsten oder Pinseln verwendeten Art (z.B. Besensorgho, Piassava,
Reiswurzeln, Istel), auch in Strängen oder Bündeln :

1403 10 00 — Besensorgho (Sorghum vulgare var. technicum) frei frei —
1403 90 00 - andere . frei frei —

(') Siehe Anhang.
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III Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1404 Pflanzliche Erzeugnisse, anderweit weder genannt noch inbegriffen :
1404 10 00 — pflanzliche Rohstoffe von der hauptsächlich zum Färben oder Gerben

verwendeten Art frei frei —

1404 2000 — Baumwoll-Linters . . . frei frei —

1404 90 00 — andere . . . — ' frei —
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ABSCHNITT III

, TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND ÖLE ;
ERZEUGNISSE IHRER SPALTUNG ; GENIESSBARE VERARBEITETE FETTE ;

WACHSE TIERISCHEN UND PFLANZLICHEN URSPRUNGS

KAPITEL 15

TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND ÖLE ;
ERZEUGNISSE IHRER SPALTUNG ; GENIESSBARE VERARBEITETE FETTE ;

WACHSE TIERISCHEN UND PFLANZLICHEN URSPRUNGS

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 15 gehören nicht:

a) Schweinespeck und Schweinefett und Geflügelfett der Position 0209 ;

b) Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl (Position 1804);

c) Lebensmittelzubereitungen mit einem Gehalt an Erzeugnissen der Position 0405 von mehr als 15 GHT (im allgemeinen
Kapitel 21);

d) Grieben (Position 2301) und Rückstände der Positionen 2304 bis 2306;

e) isolierte Fettsäuren, zubereitete Wachse, pharmazeutische Erzeugnisse, Farben, Lacke, Seifen, zubereitete Riech-,
Körperpflege- und Schönheitsmittel, sulfonierte öle und andere Waren des Abschnitts VI ;

f) Faktis (Position 4002).

2 . Zu Position 1509 gehört nicht öl, das aus Oliven mit Hilfe von Lösungsmitteln gewonnen worden ist (Position 1510).

3 . Zu Position 1518 gehören nicht Fette und Öle sowie deren Fraktionen, die lediglich denaturiert worden sind. Diese bleiben
in der Position, zu der die entsprechenden nicht denaturierten Fette und öle sowie deren Fraktionen gehören .

4. Zu Position 1522 gehören auch Soapstock, öldraß, Stearinpech, Wollpech und Glycerinpech.

Zusätzliche Anmerkungen

1 . Für die Anwendung der Unterpositionen 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21 , 1513 11, 1513 21 , 1514 10,
151511, 1515 21 , 1515 5011, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 bis 1515 90 59 und 1518 0031 gilt
folgendes:

a) Durch Pressen gewonnene fette pflanzliche Öle, flüssig oder fest, gelten als „ roh ", wenn sie keine andere Behandlung
erfahren haben als

— Absetzenlassen in allgemein üblichen Zeiträumen;

— Abschleudern (Zentrifugieren) oder auch Filtrieren, bei dem zur Trennung des Öls von festen Bestandteilen nur
„mechanische" Kräfte, wie Schwerkraft, Druck oder Fliehkraft, jedoch keine adsorptiv wirkenden Filterhilfsmittel oder
andere physikalische oder chemische Verfahren angewendet worden sind.

b) Durch Extraktion gewonnene fette pflanzliche öle, flüssig oder fest, gelten als „ roh ", wenn sich ihre Beschaffenheit weder
nach Farbe, Geruch und Geschmack noch durch besondere anerkannte analytische Daten von den entsprechenden durch
Pressen gewonnenen fetten pflanzlichen Ölen unterscheidet.

c) Entschleimtes Sojaöl und von Gossypol befreites Baumwollsaatöl gelten ebenfalls als „ rohe" öle.
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2. A. Als Olivenöl im Sinne der Positionen 1509 und 1510 gilt nur das ausschließlich aus der Verarbeitung von Oliven gewonnene
öl, nicht jedoch wiederverestertes Olivenöl und Mischungen von Olivenöl mit anderen Ölen .

B. Als nicht behandeltes Olivenöl gilt öl mit den nachstehend in I und II beschriebenen Merkmalen .
I. Als „Lampantöl" im Sinne der Unterposition 1509 10 10 gilt unabhängig von seinem Gehalt an freien Fettsäuren

Olivenöl, das

— entwederfolgende Merkmale aufweist:
a) Extinktionskoeffizient K270 0) von mehr als 0,25, nach Behandlung der Ölprobe mit aktiviertem Aluminiumoxid

0,11 oder weniger, öle mit einem Gehalt an freien Fettsäuren, berechnet als Ölsäure, von mehr als 3,3 GHT
können nach Behandlung mit aktiviertem Aluminiumoxid einen Extinktionskoeffizienten K270 von mehr als 0,11
haben. In diesem Fall muß das Öl, nach Neutralisieren und Bleichen im Laboratorium,
— einen Extinktionskoeffizienten K270 von 1,10 oder weniger,
— eine Schwankung (2) des Extinktionskoeffizienten im Bereich von 270 nm von mehr als 0,01 bis 0,16

aufweisen;
b) negative Reaktionen bei Anwendung der Bellier-Methode und der modifizierten Vizern-Methode;
c) Nachweis von Seife negativ;

— oder die in Absatz II Buchstaben a), b), c), d) und e) vorgesehenen Merkmale aufweist, aber geschmacklich nicht
zum unmittelbaren Genuß geeignet ist,

— oder die in Absatz II a), b), c), d), e) und f) vorgesehenen Merkmale und einen Gehalt an Tetrachloroethylen von
mehr als 0,1 mg/kg aufweist.

II. Als „anderes Olivenöl" im Sinne der Unterposition 1509 10 90 gilt Olivenöl, das nur durch mechanische Verfahren,
einschließlich Pressen, gewonnen wurde — ausgenommen jede Mischung mit Olivenöl, das auf andere Weise gewonnen
wurde — und das folgende Merkmale aufweist:
a) Gehalt an freien Fettsäuren, berechnet als Ölsäure, von 3,3 GHT oder weniger;
b) Extinktionskoeffizient K270 0) von 0,25 oder weniger, nach Behandlung der Ölprobe mit aktiviertem Aluminiumoxid

0,11 oder weniger; !
c) Schwankung (2) des Extinktionskoeffizienten im Bereich von 270 nm von 0,01 oder weniger;
d) negative Reaktionen bei Anwendung der Bellier-Methode und der modifizierten Vizern-Methode;
e) Nachweis von Seife negativ;
f) geschmacklich zum unmittelbaren Genuß geeignet;
g) Gehalt an Tetrachloroethylen von nicht mehr als 0,1 mg/kg.

C. Als Olivenöl im Sinne der Unterposition 1509 90 gilt Olivenöl, das durch Behandeln von Olivenölen der Unterposition
1509 10 10 oder 1509 10 90 gewonnen wurde, auch mit unbehandeltem Olivenöl verschnitten, und das folgende Merkmale
aufweist:

a) Gehalt an freien Fettsäuren, berechnet als Ölsäure, von 3 GHT oder weniger;

b) Nachweis von Seife positiv
oder

— Extinktionskoeffizient K270 0) von mehr als 0,25 bis 1,10, nach Behandlung der ölprobe mit aktiviertem Aluminium
oxid mehr als 0,11,
und

— Schwankung (2) des Extinktionskoeffizienten im Bereich von 270 nm von mehr als 0,01 bis 0,16;

c) negative Reaktionen bei Anwendung der Bellier-Methode und der modifizierten Vizern-Methode.

(>) Extinktion einer auf 100 ml aufgefüllten Lösung von 1 g öl in Isooktan (2,2,4-Trimethylpentan) bei einer Schichtdicke von 1 cm im Wellenlängenbereich von
270 nm.

(2) Diese Schwankung ist wie folgt definiert: >
AK = Km - 0,5 (Km -4 + Km+4)

Km bezeichnet den Extinktionskoefiflzienten für die im Bereich von 270 nm liegende Wellenlänge, die im Maximum der Absorptions
kurve liegt,

Km-4 und Km+4 bezeichnen die Extinktionskoeffizienten für eine um 4 nm niedriger bzw. höher liegende Wellenlänge als Km -
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D. Als rohe öle im Sinne der Unterposition 1510 00 10 gelten Öle, insbesondere „ Tresteröl", die folgende Merkmale aufweisen:
a) Gehalt an freien Fettsäuren, berechnet als Ölsäure, von mehr als 3 GHT;

b) positive Reaktion bei Anwendung der Bellier-Methode und/oder der modifizierten Vizem-Methode;

c) Nachweis von Seife negativ.

3. Zu den Unterpositionen 1522 00 31 und 1522 00 39 gehören nicht:

a) Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen, die Öl enthalten, dessen Jodzahl nach der Methode Wijs ohne Katalysator
weniger als 70 und mehr als 100 beträgt;

b) Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen, die öl enthalten, dessen Jodzahl zwischen 70 und 100 liegt, bei dem
jedoch die Fläche des Peaks, der dem Retentionsvolumen des beta-Sitosterins entspricht und der gemäß Anhang VIII der in
der nachstehenden Zusätzlichen Anmerkung 4 genannten Verordnung bestimmt worden ist, weniger als 93 % der
Gesamtfläche des Sterinpeaks ausmacht.

4. Für die Bestimmung der Merkmale der oben genannten Waren sind die in den Anhängen der Verordnung (EWG) Nr. 1058/77
beschriebenen Analysemethoden anzuwenden.

-

1 ™ -

Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
. (%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1501 00 Schweineschmalz ; anderes Schweinefett und Geflügelfett, ausge
schmolzen, auch ausgepreßt oder mit Lösungsmitteln ausgezogen :
— Schweineschmalz und anderes Schweinefett:

1501 00 11 zu industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebens
mitteln (!) 4 (AGR) 3 —

1501 00 19 anderes 20 (AGR) — —

1501 00 90 - Geflügelfett . 18 (AGR) 18 —

1502 00 Fett von Rindern, Schafen oder Ziegen, roh oder ausgeschmolzen,
auch ausgepreßt oder mit Lösungsmitteln ausgezogen :

1502 00 10 — zu industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmit
teln (») 2 frei —

— anderes:

1502 00 91 von Rindern 10 5 —
\

1502 00 99 von Schafen oder Ziegen 10 5 —

1503 00 Schmalzstearin, Schmalzöl, Oleostearin, Oleomargarin und Talgöl, ,
weder emulgiert, vermischt noch anders verarbeitet :
— Schmalzstearin und Oleostearin:

1503 00 11 zu industriellen Zwecken (') frei frei —
1503 00 19 andere 8 8 —

1503 00 30 - Talgöl zu industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von
Lebensmitteln (•) 12 4 —

1503 00 90 - andere 12 10 —

0 Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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\ ,
Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 , 2 3 4 5

1504 Fette und öle sowie deren Fraktionen, von Fischen oder Meeressäuge
tieren, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifinert :

1504 10 — Leberöle sowie deren Fraktionen, von Fischen :

1504 10 10 mit einem Gehalt an Vitamin A von 2 S00 internationalen Einheiten je
Gramm oder weniger 6 (') 6

15041090 andere frei (>) (2) —
1504 20 — Fette und öle sowie deren Fraktionen, von Fischen, ausgenommen Leberöle :
1504 20 10 feste Fraktionen 17 (*) — —
1504 20 90 andere frei (') frei —
1504 30 — Fette und öle sowie deren Fraktionen, von Meeressäugetieren :

feste Fraktionen:

1504 3011 vonWalöl .... 17 (») — —
1504 30 19 — — — andere 17 (') — —
1504 30 90 - - andere 2 (i ) frei —

1505 Wollfett und daraus stammende Fettstoffe, einschließlich Lanolin :
1505 10 00 - Wollfett, roh 6 5 —

1505 90 00 - andere 10 4 —

150600 00 Andere tierische Fette und öle sowie deren Fraktionen, auch raffi
niert, jedoch nicht chemisch modifiziert 4 2 —

1507 Sojaöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch
modifiziert : '

1507 10 — rohes öl, auch entschleimt :
1507 10 10 — — zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstel

len von Lebensmitteln (3) 5 ( !) — —
1507 10 90 anderes 10 (*) io —
1507 90 — andere :

1507 90 10 — — zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstel
len von Lebensmitteln (3) . 8 (•) — —

1507 90 90 andere 15 (») 15 —

1508 Erdnußöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch
modifiziert :

1508 10 — rohes öl :

1508 10 10 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstel
len von Lebensmitteln (3) 5 0) 5 —

15081090 -- anderes 10 ( i ) 10 —
1508 90 - andere :

1508 90 10 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstel
len von Lebensmitteln (3) . 8 (*) — —

1508 90 90 andere 15 (») 15 —

[') Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung eines Ausgleichsbetrags neben dem Zoll vorgesehen.
(2) Siehe Anhang.
(3) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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\ Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1509 Olivenöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch
modifiziert :

1509 10 — nicht behandelt :

1509 10 10 Lampantöl 20 (AGR) — —
15091090 andere 20 (AGR) — —

1509 90 00 - andere • • • 20 (AGR) — —

1510 00 Andere öle und ihre Fraktionen, ausschließlich aus Oliven gewonnen,
auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert, einschließlich Mi
schungen dieser öle oder Fraktionen mit ölen oder Fraktionen der
Position 1509 :

1510 00 10 - rohe öle 20 (AGR) — —
1510 00 90 . - andere 20 (AGR) — —

1511 Palmöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch
modifiziert :

1511 10 — rohes öl :

1511 10 10 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstel
len von Lebensmitteln (*) 5 (2) 4 —

1511 10 90 anderes 9 (2) 6 —
1511 90 — andere :

feste Fraktionen:

1511 90 11 — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 1 kg oder weniger 20 (2) — —

1511 90 19 in anderer Aufmachung 17 (2) — —
andere:

1511 90 91 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Her
stellen von Lebensmitteln (•) . . . . 8 (2) — —

151190 99 andere . 14 (2) 14 —

1512 Sonnenblumenöl, Safloröl und Baumwollsaatöl sowie deren Fraktio
nen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert :
— Sonnenblumenöl und Safloröl sowie deren Fraktionen :

1512 11 rohe öle :

1512 11 10 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Her
stellen von Lebensmitteln (•) 5 (2) (3) —
andere:

15121191 Sonnenblumenöl . 10 (2) 10 —

1512 11 99 Safloröl 10 (2) — —
1512 19 andere :

1512 19 10 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Her
stellen von Lebensmitteln ( 1 ) 8 (2) (3) —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(2) Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung eines Ausgleichsbetrags neben dem Zoll vorgesehen .
(3) Siehe Anhang.
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,

Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— andere:

151219 91 — Sonnenblumenöl 15 (J) 15 —
15121999 Safloröl 15 (») (2) —

— Baumwollsaatöl und seine Fraktionen :

1512 21 rohes öl, auch von Gossypol befreit :
1512 21 10 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Her

stellen von Lebensmitteln (3) 5 (*) — —
1512 21 90 anderes 10 (») 10 —
1512 29 — — andere :

1512 29 10 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Her
stellen von Lebensmitteln (3) 8 0 — —

1512 29 90 andere 15 (») 15 —

1513 Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl und Babassuöl sowie deren Fraktio
nen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert :
— Kokosöl (Kopraöl) und seine Fraktionen :

151311 rohes öl :

1513 11 10 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Her
stellen von Lebensmitteln (3) 4 5 —
anderes:

1513 11 91 — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 1 kg oder weniger 20 (') — —

15131199 in anderer Aufmachung 10 (•) 10 —
1513 19 andere :

— feste Fraktionen:

1513 19 11 — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 1 kg oder weniger 20 (') —

1513 19 19 in anderer Aufmachung 17 (!) — —
andere:

1513 19 30 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum
Herstellen von Lebensmitteln (3) 8 (•) — —
andere:

1513 19 91 — — — — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des
Inhalts von 1 kg oder weniger 20 (!) — —

1513 19 99 in anderer Aufmachung 15 C 1) — —
— Palmkernöl und Babassuöl sowie deren Fraktionen :

1513 21 rohe öle :

zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Her
stellen von Lebensmitteln (3):

15132111 Palmkernöl 5 0 — ' —
1513 2119 Babassuöl 5 C 1 ) 5 —

(') Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung eines Ausgleichsbetrags neben dem Zoll vorgesehen.
(2) Siehe Anhang.
(3 ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in ddn einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungeri festgesetzten Voraussetzungen.
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l Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 v 5

andere:

1513 21 30 — — iri unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts

von 1 kg oder weniger j 20 (! ) — —
in anderer Aufmachung:

15132191 Palmkernöl 10 (>) — —

1513 2199 Babassuöl . 10 (*) — —
151329 andere :

feste Fraktionen:

1513 29 11 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 1 kg oder weniger 20 (') — —

1513 29 19 — — in anderer Aufmachung . 17 (*) — —
andere:

1513 29 30 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum
Herstellen von Lebensmitteln (2) 8 (') ' (3) —
andere:

1513 29 50 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des
Inhalts von 1 kg oder weniger 20 ( l ) — —

in anderer Aufmachung:

1513 29 91 Palmkernöl 15 (>) — —

1513 29 99 Babassuöl 15 (») (3) —

1514 Rfiböl (Raps- und Rübsenöl) und Senfsaatöl sowie deren Fraktionen,
auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert :

1514 10 — rohe öle :

1514 10 10 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstel
len vön Lebensmitteln (2) 5 ( J ) (3) —

15141090 andere 10 (>) 10 —
1514 90 — andere :

1514 90 10 — — zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstel
len von Lebensmitteln (2) 8 (•) (3) —

1514 9090 andere 15 (») (3) —

1515 Andere pflanzliche Fette und fette öle (einschließlich Jojobaol) sowie
deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert :
— Leinöl und seine Fraktionen :

1515 11 00 rohes öl 5 (») 5 —
15l5 19 andere :

1515 19 10 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Her
stellen von Lebensmitteln (2) 8 0 8 —

15151990 andere 15 (>) (3) —

(') Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung eines Ausgleichsbetrags neben dem Zoll vorgesehen.
(2) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungeii festgesetzten Voraussetzungen.
(3) Siehe Anhang.



10. 9 . 90 1 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 115

||\ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— Maisöl und seine Fraktionen :

1515 21 rohes öl :

1515 21 10 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Her
stellen von Lebensmitteln (! ) 5 (2) — —

1515 21 90 anderes 10 (2) — —

1515 29 andere :

1515 29 10 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Her
stellen von Lebensmitteln (') 8 (2) — —

1515 29 90 andere 15 (2) (3) —
1515 30 — Rizinusöl und seine Fraktionen :

1515 30 10 zum Herstellen von Aminoundecansäure zum Erzeugen von syntheti
schen Chemiefasern oder Kunststoffen frei (2) frei —

1515 30 90 andere . . . , 8 (2) 8 —

15154000 — Tungöl (Holzöl) und seine Fraktionen 3 (2) 3 — .
1515 50 — Sesamöl und seine Fraktionen :

rohes öl:

1515 50 11 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Her
stellen von Lebensmitteln (') 5 (2) — —

1515 50 19 anderes 10 (2) — —

andere:

1515 50 91 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Her
stellen von Lebensmitteln (•) 8 (2) — —

1515 50 99 andere 15 (2) (3) —

1515 60 — Jojobaöl und seine Fraktionen :
1515 6010 . -- rohes öl frei frei —

1515 6090 andere 8 4 —

1515 90 — andere :

1515 9010 Oiticicaöl, Myrtenwachs und Japanwachs ; deren Fraktionen ...... 3 (2) (3) —
Tabaksamenöl und seine Fraktionen:

— — — rohes öl:

1515 90 21 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum
Herstellen von Lebensmitteln 5 (2) frei —

1515 90 29 anderes 10 (2) — —

andere:

1515 90 31 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum
Herstellen von Lebensmitteln (') 8 (2) frei —

1515 90 39 - andere 15 (2) (3) —

(!) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(2) Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung eines Ausgleichsbetrags neben dem Zoll vorgesehen.
(3) Siehe Anhang.
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\ Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

andere Fette und öle sowie deren Fraktionen:

rohe Fette und Öle:

1515 90 40 zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum
Herstellen von Lebensmitteln (') 5 (2) (3) —
andere:

1515 90 51 fest, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des
Inhalts von 1 kg oder weniger 20 (2) — —

1515 90 59 fest, in anderen Aufmachungen; flüssig 10 (2) — —
— andere:

1515 90 60 ^ zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum
Herstellen von Lebensmitteln 0 ) 8 (2) (3) —
andere:

1515 90 91 — — — fest, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des
Inhalts von 1 kg oder weniger 20 (2) — —

1515 90 99 fest, in anderen Aufmachungen; flüssig 15 (2) (3) —

1516 Tierische und pflanzliche Fette und öle sowie deren Fraktionen, ganz
oder teilweise hydriert, umgeestert, wiederverestert oder elaidiniert,
auch raffiniert, jedoch nicht weiterverarbeitet :

1516 10 — tierische Fette und öle sowie deren Fraktionen :

1516 10 10 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von
1 kg oder weniger 20 (2) — —

1516 10 90 in anderer Aufmachung 17 (2) (3) —
151620 — pflanzliche Fette und öle sowie deren Fraktionen :
1516 20 10 hydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs) 12 5,3 —

andere:

1516 20 91 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 1 kg oder weniger 20 (2) — —

1516 20 99 in anderer Aufmachung 17 (2) (3) —

1517 Margarine ; genießbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen
oder pflanzlichen Fetten und ölen sowie von Fraktionen verschiedener
Fette und öle dieses Kapitels, ausgenommen genießbare Fette und
öle sowie deren Fraktionen der Position 1516 :

1517 10 — Margarine, ausgenommen flüssige Margarine :

1517 10 10 mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 bis 15 GHT 20,8 + MOB 13 + MOB —
15171090 andere 25 (2) 25 —
1517 90 — andere :

151790 10 — — mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 bis 15 GHT 20,8 + MOB 13 + MOB —
andere:

1517 90 91 - Mischungen von flüssigen, fetten pflanzlichen ölen ......... 15 (2) 15 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(2) Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung eines Ausgleichsbetrags neben dem Zoll vorgesehen.
(3) Siehe Anhang.
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l Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1517 90 93 genießbare Mischungen und Zubereitungen der als Form- und
Trennöle verwendeten Art 10 4,6 —

1517 90 99 andere 25 (») 25 —

1518 00 Tierische und pflanzliche Fette und öle sowie deren Fraktionen,
gekocht, oxidiert, dehydratisiert, geschwefelt, geblasen, durch Hitze
im Vakuum oder in inertem Gas polymerisiert oder anders chemisch
modifiziert, ausgenommen Waren der Position 1516 ; ungenießbare
Mischungen und Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen Fet
ten und ölen sowie von Fraktionen verschiedener Fette und öle dieses
Kapitels, anderweit weder genannt noch inbegriffen :

15180010 - Linoxyn . . 20 12 —
— Mischungen von flüssigen, fetten pflanzlichen ölen, zu technischen oder

industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln
(2) :

15180031 - - roh ... 5 (») 5 —
15180039 andere 8 0) 8 —
1518 00 90 - andere 15 12 —

1519 Technische einbasische Fettsäuren ; saure öle aus der Raffination ;
technische Fettalkohole :

— technische einbasische Fettsäuren :

15191100 Stearinsäure 12 8 —

1519 12 00 -- Ölsäure 10 7 —

1519 13 00 Tallölfettsäuren 8 4,5 —

1519 19 andere :

1519 19 10 destillierte Fettsäuren 8 4,5 —

151919 30 Destillationsfettsäuren 8 4,5 —

1519 19 90 andere 8 4,5 —

1519 20 00 — saure öle aus der Raffination . 8 4,5 —
1519 30 00 — technische Fettalkohole 13 6 —

1520 Glycerin, auch rein ; Glycerinwasser und Glycerinunterlaugen :
1520 10 00 — Glycerin, roh ; Glycerinwasser und Glycerinunterlaugen 3 1,5 —
15209000 - andere, einschließlich synthetisches Glycerin 10 6 —

1521 Pflanzenwachse (ausgenommen Triglyceride), Bienenwachs, andere In
sektenwachse und Walrat, auch raffiniert oder gefärbt :

1521 10 — Pflanzenwachse :

15211010 - — roh frei frei —

15211090 andere 3 4 —

152190 — andere :

15219010 Walrat, auch raffiniert oder gefärbt . . . . frei 3,5 —

( 1 ) Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung eines Ausgleichsbetrags neben dem Zoll vorgesehen.
(2) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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I \ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

Bienenwachs und andere Insektenwachse, auch raffiniert oder gefärbt:
15219091 roh frei frei —

1521 90 99 andere 2,5 5 —

1522 00 Degras ; Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von
tierischen oder pflanzlichen Wachsen :

1522 0010 - Degras 9 6 —
— Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder

pflanzlichen Wachsen:
öl enthaltend, das die Merkmale von Olivenöl aufweist:

1522 00 31 Soapstock 7 (AGR) — —
15220039 andere 2 (AGR) — —

andere:

1522 00 91 öldraß und Soapstock 7 (») 5 —
1522 00 99 andere . 2 (») 2 —

(!) Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung eines Ausgleichsbetrags neben dem Zoll vorgesehen.
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ABSCHNITT IV

WAREN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE ;
GETRÄNKE, ALKOHOLHALTIGE FLÜSSIGKEITEN UND ESSIG ;

TABAK UND VERARBEITETE TABAKERSATZSTOFFE

Anmerkung

1 . In diesem Abschnitt gelten als „Pellets" Erzeugnisse, die entweder unmittelbar durch Pressen oder durch Zusatz eines
Bindemittels in einer Menge von 3 GHT oder weniger zu Zylindern, Kügelchen usw. agglomeriert worden sind .

KAPITEL 16

ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN ODER VON KREBSTIEREN, WEICHTIEREN
UND ANDEREN WIRBELLOSEN WASSERTIEREN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 16 gehören nicht Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse, Fische, Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose
Wassertiere, zubereitet oder haltbar gemacht nach den Verfahren, die in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführt sind .

2 . Zu Kapitel 16 gehören auch Lebensmittelzubereitungen, wenn ihr Gehalt an Wurst, Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen,
Blut, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren — einzeln oder zusammen — mehr als
20 GHT beträgt . Enthalten diese Zubereitungen zwei oder mehr der vorgenannten Waren, werden sie derjenigen Position
des Kapitels 16 zugewiesen, die dem gewichtsmäßig vorherrschenden Bestandteil entspricht . Diese Bestimmungen gelten
weder für gefüllte Waren der Position 1902 noch für Zubereitungen der Positionen 2103 und 2104.

Bei Leber enthaltenden Zubereitungen gilt der vorstehende zweite Satz jedoch nicht für die Bestimmung von Unterpositionen
innerhalb der Positionen 1601 und 1602.

Unterposition-Anmerkungen

1 . Als „homogenisierte Zubereitungen" im Sinne der Unterposition 1602 10 gelten Zubereitungen aus Fleisch, Schlachtnebener
zeugnissen oder Blut, fein homogenisiert, aufgemacht für den Einzelverkauf zur Ernährung von Kindern oder zum
Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von 250 g oder weniger. Bei Anwendung dieser Begriffsbestimmung bleiben
Zutaten, die der Zubereitung ggf. zum Würzen, Haltbarmachen oder zu anderen Zwecken in geringer Menge zugesetzt sind,
außer Betracht. Diese Zubereitungen können in geringer Menge sichtbare Stückchen von Fleisch oder Schlachtnebenerzeug
nissen enthalten . Die Unterposition 1602 10 hat Vorrang vor allen anderen Unterpositionen der Position 1602 .

2 . Die in den Unterpositionen der Positionen 1604 und 1605 lediglich mit ihren allgemeinen Bezeichnungen aufgeführten
Fische und Krebstiere gehören zu den gleichen in Kapitel 3 unter diesen Bezeichnungen aufgeführten Arten .

Zusätzliche Anmerkungen ,

1 . Als „nicht gegart " im Sinne der Unterpositionen 1602 31 11 , 1602 3911 , 1602 50 10, 1602 90 61 und 1602 90 71 gelten
Erzeugnisse, die keiner Wärmebehandlung oder einer Wärmebehandlung unterzogen wurden, die nicht ausreichte, um die
Proteine im Fleisch bis ins Innere zu koagulieren und die bei den Erzeugnissen der Unterpositionen 1602 50 10, 1602 90 61 und
1602 90 71 dementsprechend Spuren einer rötlichen Flüssigkeit aufweisen, wenn sie an der dicksten Stelle durchgeschnitten
werden .

2. Der Begriff „ Teile " im Sinne der Unterpositionen 1602 41 10, 1602 42 10 und 1602 4911 bis 1602 49 15 bezieht sich nur auf
zubereitetes oder haltbar gemachtes Fleisch, bei dem aufgrund der Größe und Beschaffenheit des zusammenhängenden
Muskelgewebes ersichtlich ist, daß es von Schinken, Schultern , Kotelettsträngen oder Nacken von Hausschweinen stammt.
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1601 00 Würste und ähnliche Erzeugnisse, aus Fleisch, Schlachtnebenerzeug
nissen oder Blut ; Lebensmittelzubereitungen auf der Grundlage dieser
Erzeugnisse :

1601 00 10 — aus Lebern 24 (AGR) 24 —

— andere ('):

1601 00 91 Rohwürste, nicht gekocht * 21 (AGR) — —

1601 00 99 -- andere 21 (AGR) — —

1602 Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut, anders zubereitet oder
haltbar gemacht :

1602 10 00 — homogenisierte Zubereitungen 26 (AGR) 26 —
1602 20 — aus Lebern aller Tierarten :

1602 20 10 von Gänsen oder Enten 20 16 —

1602 20 90 andere 25 (AGR) 25 —

— von Geflügel der Position 0105 :

1602 31 von Truthuhnern :

mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von
57 GHT oder mehr (2):

1602 31 11 ausschließlich nicht gegartes Fleisch von Truthühnern enthaltend 21 (AGR) 17 —

1602 3119 ändere 21 (AGR) 17 —

1602 31 30 mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von
25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 57 GHT (2) 21 (AGR) 17 —

1602 3190 andere •••• 21 (AGR) 17 —
1602 39 andere:

mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von
57 GHT oder mehr (2):

1602 3911 nicht gegart 21 (AGR) — —
1602 39 19 andere ' 4 21 (AGR) 17 —

1602 39 30 mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von
25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 57 GHT (2) . 21 (AGR) 17 —

1602 3990 andere . 21 (AGR) 17 —

— von Schweinen :

1602 41 Schinken und Teile davon :

1602 41 10 von Hausschweinen 26 (AGR) — —

1602 4190 andere 21 17 —

1602 42 - - Schultern und Teile davon :

1602 42 10 — von Hausschweinen 26 (AGR) — —

1602 42 90 andere . 21 17 —

(') Bei der Anwendung der Abschöpfung auf Würstchen in Behältnissen, die auch Konservierungsfiassigkeit enthalten, wird nur das Gewicht der - Würstchen
zugrunde gelegt .

(2) Bei der Bestimmung des Vomhundertsatzes an Geflügelfleisch wird das Gewicht der Knochen nicht mitgerechnet.
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 ' 3 4 5

1602 49 — — andere, einschließlich Mischungen :
von Hausschweinen:

— — — — mit einem Gehalt an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen
aller Art, einschließlich Schweinespeck und Fette jeder Art oder
Herkunft, von 80 GHT oder mehr:

1602 49 11 — — — Kotelettstränge (ausgenommen Nacken) und Teile davon, ein
schließlich Mischungen aus Kotelettsträngen und Schinken . . 26 (AGR) — —

1602 49 13 — — — Nacken und Teile davon, einschließlich Mischungen aus Nak
ken und Schultern 26 (AGR) — —

1602 49 15 andere Mischungen aus Schinken, Schultern, Kotelettsträngen,
Nacken und Teilen davon . 26 (AGR) — —

1602 49 19 andere . . . . i 26 (AGR) — —
1602 49 30 mit einem Gehalt an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen

aller Art, einschließlich Schweinespeck und Fette jeder Axt oder
Herkunft, von 40 GHT öder mehr, jedoch weniger als 80 GHT . 26 (AGR) — —

1602 49 50 mit einem Gehalt an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen
aller Art, einschließlich Schweinespeck und Fette jeder Art oder
Herkunft, von weniger als 40 GHT 26 (AGR) — —

1602 49 90 andere 21 17 —

1602 50 — von Rindern :

1602 50 10 nicht gegart ; Mischungen aus gegartem Fleisch oder gegarten Schlacht
nebenerzeugnissen und nicht gegartem Fleisch oder nicht gegarten
Schlachtnebenerzeugnissen 20 + AGR — —

( 1 )
1602 50 90 — — andere 26 26 —

1602 90 — andere, einschließlich Zubereitungen aus Blut aller Tierarten :
1602 90 10 Zubereitungen aus Blut aller Tierarten 26 (AGR) 26 —

— — andere:

1602 90 31 — . von Wild oder Kaninchen 21 17 —

andere:

1602 90 51 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Hausschweinen ent
haltend 26 (AGR) — —

— — — — andere:

Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern enthal
tend: ,

1602 90 61 — nicht gegart ; .Mischungen aus gegartem Fleisch oder
Schlachtnebenerzeugnissen und nicht gegartem Fleisch oder
Schlachtnebenerzeugnissen 20 + AGR — —

<»>
1602 90 69 andere 26 26 —

— — — —, — andere: '

von Schafen oder Ziegen:
1602 90 71 — — nicht gegart; Mischungen aus gegartem Fleisch oder

Schlachtnebenerzeugnissen und nicht gegartem Fleisch
oder Schlachtnebenerzeugnissen 20 (2) —

1602 90 79 andere 20 (2) —

:•) Unter gewissen Voraussetzungen wird eine Abschöpfung neben dem Zoll erhoben .
I2) Siehe Anhang.
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1602 90 99 andere 26 26 —

1603 00 Extrakte und Säfte von Fleisch, Fischen, Krebstieren, Weichtieren und
anderen wirbellosen Wassertieren :

1603 00 10 — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von
1 kg oder weniger 24 20 —

1603 00 30 — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von
mehr als 1 kg, jedoch weniger als 20 kg 9 4 —

1603 00 90 - andere frei frei —

1604 Fische, zubereitet oder haltbar gemacht ; Kaviar und Kaviarersatz, aus
Fischeiern gewonnen :
- Fische, ganz oder in Stücken, jedoch nicht fein zerkleinert :

1604 11 00 Lachse 20 5,5 —

1604 12 Heringe :

1604 12 10 Filets, roh, lediglich mit Teig umhüllt oder mit Paniermehl bestreut
(paniert), auch in Öl vorgebacken, gefroren 18 15 —

1604 12 90 andere 23 20 —

1604 13 — — Sardinen, Sardinellen und Sprotten :
1604 1310 Sardinen 25 25 —

1604 13 90 andere . 25 20 —

1604 14 Thunfische, echter Bonito und Pelamide (Sarda spp.):
1604 14 10 Thunfische und echter Bonito . . 25 24 —

1604 14 90 Pelamide (Sarda spp.) 25 25 —
1604 15 — — Makrelen :

1604 15 10 der Arten Scomber scombrus und Scomber japonicus 25 25 —
1604 15 90 — — — der Art Scomber australasicus 25 20 —

1604 16 00 - r- Sardellen 25 — —

1604 19 andere :

1604 19 10 Salmoniden, ausgenommen Lachse 20 7 —
1604 19 30 Fische der Euthynnus-Arten , andere als echter Bonito (Euthynnus

(Katsuwonus) pelamis) 25 24 —
1604 19 50 Fische der Art Ocrynopsis unicolor 25 25 —

— — — andere:

1604 19 91 Filets , roh, lediglich mit Teig umhüllt oder mit Paniermehl
bestreut (paniert), auch in Öl vorgebacken, gefroren 18 15 —

1604 19 99 andere . 25 20 —

1604 20 — Fische, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht :
1604 20 10 Lachse 20 5,5 —

1604 20 30 Salmoniden, ausgenommen Lachse 20 7 —
1604 20 40 Sardellen 25 — —

1604 20 50 Sardinen, Boniten , Makrelen der Arten Scomber scombrus und Scom
ber japonicus, Fische der Art Orcynopsis unicolor 25 25 —

1604 20 70 - - Thunfische, echter Bonito und andere Fische der Euthynnus-Arten ... 25 24 —
1604 20 90 andere 25 20 —
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1604 30 — Kaviar und Kaviarersatz :

1604 30 10 Kaviar (Störrogen) 30 30 —
1604 30 90 Kaviarersatz 30 30 —

1605 Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere, zubereitet
oder haltbar gemacht :

16051000 - Krabben 20 16 —

1605 20 00 - Gameten 20 20 —

1605 3000 — Hummer . 20 20 -r

1605 4000 — andere Krebstiere . . 20 20 —

1605 90 — andere :

16059010 Weichtiere 20 20 —

1605 90 JH) andere wirbellose Wassertiere 26 26 —
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KAPITEL 17

ZUCKER UND ZUCKERWAREN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 17 gehören nicht:

a) kakaohaltige Zuckerwaren (Position 1806);

b) chemisch reine Zucker (ausgenommen Saccharose, Lactose, Maltose, Glucose und Fructose) und andere Waren der
Position 2940;

c) Arzneiwaren und andere Waren des Kapitels 30.

Unterpositions-Annierkung

1 . Als „Rohzucker" im Sinne der Unterpositionen 1701 11 und 1701 12 gilt Zucker, dessen Gewichtsaftteil an Saccharose,
bezogen auf den Trockenstoff, einer Polarisation von weniger als 99,5° entspricht.

Zusätzliche Anmerkungen

1 . Als „Rohzucker" im Sinne der Unterpositionen 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 und 1701 12 90 gilt Zucker (ohne Zusatz von
Aroma-, Färb- oder anderen Stoffen), mit einem nach der polarimetrischen Methode ermittelten Saccharosegehalt, bezogen auf
den Trockenstoff, von weniger als 99,5 GHT.

2. Als „ Weißzucker" im Sinne der Unterposition 1701 99 10 gilt Zucker (ohne Zusatz von Aroma-, Färb- oder anderen Stoffen),
dessen Gewichtsanteil an Saccharose, bezogen aufden Trockenstoff, einer Polarisation von 99,5° oder mehr entspricht.

3. Als „ Isoglucose" im Sinne der Unterpositionen 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 und 1702 90 30 gilt das aus Glucose oder
Glucosepolymeren gewonnene Erzeugnis mit einem Gehalt, bezogen auf den Trockenstoff, von 10 GHT oder mehr an Fructose.

4. Waren der Unterposition 1 704 90, die in Warenzusammenstellungen gestellt werden, unterliegen einem beweglichen Teilbetrag
(MOB) nach dem durchschnittlichen Gehalt der gesamten Warenzusammenstellung an Milchfett, Milchprotein, Saccharose,
Isoglucose, Glucose und Stärke.

\\ Zollsatz \
KN
Co<}e Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1701 Rohr- und Rübenzucker und chemisch reine Saccharose, fest :

— Rohzucker, ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen :

1701 11 — — Rohrzucker :

1701 11 10 — — — zur Raffination bestimmt (! ) 80 (AGR) — —

1701 11 90 anderer 80 (AGR) — —

(*) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . „
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%),

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1701 12 Rübenzucker :

1701 12 10 zur Raffination bestimmt (') 80 (AGR) — —
1701 12 90 anderer 80 (AGR) — —

— andere :

1701 91 00 mit Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen 80 (AGR) — —
1701 99 andere :

1701 99 10 Weißzucker . 80 (AGR) — —
170199 90 andere . 80 (AGR) — —

1702 Andere Zucker, einschließlich chemisch reine Lactose, Maltose, Glu
cose und Fructose, fest ; Zuckersirupe, ohne Zusatz von Aroma- oder
Farbstoffen ; Invertzuckercreme, auch mit natürlichem Honig ver
mischt ; Zucker und Melassen, karamelisiert :

1702 10 — Lactose und Lactosesirup :
1702 10 10 — — mit einem Gehalt an Lactose, bezogen auf den Trockenstoff, von

99 GHT oder mehr (2) 24 (AGR) — —
1702 1090 -- andere 24 (AGR) — —
1702 20 — Ahornzucker und Ahornsirup :
1702 20 10 fester Ahornzucker, mit Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen 67 (AGR) — —
1702 20 90 anderer ... 42 (AGR) 10 —
1702 30 — Glucose und Glucosesirup, keine Fructose enthaltend oder mit einem Gehalt

an Fructose, bezogen auf den Trockenstoff, von weniger als 20 GHT :

1702 30 10 Isoglucose 80 (AGR) — —
andere:

— mit einem Gehalt an Glucose, bezogen auf den Trockenstoff, von
99 GHT oder mehr (3):

1702 30 51 Glucose (Dextrose) als weißes, kristallines Pulver, auch agglome
riert 25 (AGR) — —

1702 30 59 andere 25 (AGR) — —
— — — andere:

1702 30 91 — — Glucose (Dextrose) als weißes, kristallines Pulver, auch agglome
riert 50 (AGR) — —

1702 30 99 andere 50 (AGR) — —

1702 40 — Glucose und Glucosesirup, mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf den
Trockenstoff, von 20 GHT oder mehr, jedoch weniger als 50 GHT :

1702 40 10 Isoglucose ... 80 (AGR) — —
1702 40 90 andere .... ... 50 (AGR) — —
1702 50 00 — chemisch reine Fructose 20 4- MOB — —

1702 60 — andere Fructose und anderer Fructosesirup, mit einem Gehalt an Fructose,
bezogen auf den Trockenstoff, von mehr als 50 GHT:

1702 60 10 Isoglucose 80 (AGR) . — —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(2) Die für Lactose und Lactosesirup der Unterposition 1702 10 90 eingeführte Regelung wird auf Lactose und Lactosesirup der Unterposition 1702 10 10

ausgedehnt.
(3) Die für Glucose und Glucosesirup der Unterpositionen 1702 30 91 , 1702 30 99 und 1702 40 90 eingeführte Regelung wird auf Glucose und Glucosesirup der

Unterpositionen 1702 30 51 und 1702 30 59 ausgedehnt.
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1702 60 90 andere 80 (AGR) — —

1702 90 — andere, einschließlich Invertzucker :

1702 90 10 chemisch reine Maltose .... : 20 — —

17029030 Isoglucose 80 (AGR) — —

1702 90 50 Maltodextrin und Maltodextrinsirup 50 (AGR) — —

1702 90 60 Invertzuckercreme, auch mit natürlichem Honig gemischt 50 (AGR) — —

Zucker und Melassen, karamelisiert:

1702 90 71 mit einem Gehalt an Saccharose, bezogen auf den Trockenstoff, von
50 GHT oder mehr . 47 (AGR) — —

andere:

1702 90 75 als Pulver, auch agglomeriert 47 (AGR) — —

17029079 andere ..... 47 (AGR) — —

17029090 -- andere ... 80 (AGR) — —

1703 Melassen aus der Gewinnung oder Raffination von Zucker :
1703 10 00 — Rohrzuckermelasse 65 (AGR) (') — —

17039000 - andere 65 (AGR) (>) — —

1704 Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschließlich weifie Schokolade):

1704 10 — Kaugummi, auch mit Zucker überzogen :

mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Sac
charose berechnet) von weniger als 60 GHT:

1704 10 11 in Streifen 16,5 + MOB 8 + MOB —
MAX 23

17041019 andere . . . . 16,5 + MOB 8 + MOB —
MAX 23

mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Sac
charose berechnet) von 60 GHT oder mehr:

1704 10 91 in Streifen 16,5 + MOB 8 + MOB —
MAX 23

1704 1099 andere 16,5 + MOB 8 4- MOB —
MAX 23

1704 90 — andere :

17049010 Süßholz-Auszug mit einem Gehalt an Saccharose von mehr als
10 GHT, ohne Zusatz anderer Stoffe 21 — —

17049030 weiße Schokolade 20,7 + MOB 13 + MOB —
MAX 27 +

AD S/Z

auiviiuitiv ^uiisau. uviiagi.
— „frei" für nicht entfärbte Melassen zum Herstellen von melassiertem Futter;
— 9 % für nicht entfärbte Rohrzuckermelassen mit einem Saccharosegehalt, bezogen auf den Trockenstoff, von weniger als 3 GHT, zum Herstellen von
Kaffeemitteln ;
— 19 % für nicht entfärbte Melassen zum Herstellen von Zitronensäure;
— 67 % für aromatisierte oder gefärbte Melassen .
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li Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

12 3 4 5
/ :

/ . (

andere:

1704 90 51 Fondantmassen und andere Rohmassen sowie Marzipan, in unmit
telbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg
oder mehr 20,7 + MOB 13 + MOB —

MAX 27 +
' ADS/Z

1704 90 55 — Husten- und Kräuterbonbons und -pastillen 20,7 + MOB 13 + MOB —
/ MAX 27 +/ AD S/Z

1704 90 61 ü/agees 20,7 + MOB 13 + MOB —
MAX 27 +

/ AP S/Z
andere:

1704 90 65 Gummibonbons und Gelee-Erzeugnisse, einschließlich Fruchtpa
sten in Form von Zuckerwaren ~. 20,7 + MOB 13 + MOB —

MAX 27 +
AD S/Z

1704 90 71 — — Hartkaramellen, auch gefüllt 20,7 + MOB 13 + MOB —
MAX 27 +

AD S/Z

1704 90 75 Weichkaramellen 20,7 + MOB 13 + MOB —
MAX 27 +

AD S/Z

/ andere:

1704 90 81 Komprimate 20,7 + MOB 13 + MOB —
' / MAX 27 +
/ AD S/Z

1704 9(9 99 andere 20,7 + MOB 13 + MOB —
7 MAX 27 +
/ AD S/Z

/•

/
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KAPITEL 18

KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS KAKAO

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 18 gehören nicht Zubereitungen der Positionen 0403 , 1901 , 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 und 3004.

2 . Zu Position 1806 gehören kakaohaltige Zuckerwaren und — vorbehaltlich der Anmerkung 1 — andere kakaohaltige
Lebensmittelzubereitungen.

Zusätzliche Anmerkungen

1 . Waren der Unterpositionen 1806 20, 1806 31, 1806 32 und 1806 90, die in Warenzusammenstellungen gestellt werden,
unterliegen einem beweglichen Teilbetrag (MOB) nach dem durchschnittlichen Gehalt der gesamten Warenzusammenstellung an
Milchfett, Milchprotein, Saccharose, Isoglucose, Glucose und Stärke.

2. Nicht zu den Unterpositionen 1806 90 11 und 1806 90 19 gehören Erzeugnisse, die ausschließlich aus einer Schokoladeart
bestehen .

Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3.4 5

1801 00 00 Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch, roh oder geröstet ........ 6,7 3 —

1802 0000 Kakaoschalen, Kakaohäutchen und anderer Kakaoabfall frei 3 —

1803 Kakaomasse, auch entfettet :
180310 00 - nicht entfettet . . 12 15 —

1803 20 00 — ganz oder teilweise entfettet 12 15 —

1804 00 00 Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl 9 12 —

18050000 Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln .... 12 16 —

1806 Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen :
1806 10 — Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Siißmitteln :
1806 10 10 keine Saccharose enthaltend oder mit einem Gehalt an Saccharose

(einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) oder Isoglucose
(als Saccharose berechnet) von weniger als 65 GHT 29,6 + MOB 10 + MOB —

(») 0

1806 10 30 mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Sac
charose berechnet) oder Isoglucose (als Saccharose berechnet) von
65 GHT oder mehr, jedoch w.eniger als 80 GHT 29,6 + MOB 10 + MOB —

(') Der bewegliche Teilbetrag (MOB) wird bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose
berechnet) oder Isoglucose als Saccharose berechnet von weniger als 5 GHT nicht erhoben.
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1806 10 90 mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Sac
charose berechnet) oder Isoglucose (als Saccharose berechnet) von
80 GHT oder mehr 29,6 + MOB 10 + MOB —

1806 20 — andere Zubereitungen in Blöcken oder Stangen mit einem Gewicht von mehr
als 2 kg oder flussig, pastenförmig, als Pulver, Granulat oder in ähnlicher
Form, in Behältnissen oder unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt
von mehr als 2 kg :

1806 20 10 — — mit einem Gehalt an Kakaobutter von 31 GHT oder mehr oder mit
einem Gesamtgehalt an Kakaobutter und Milchfett von 31 GHT oder
mehr 22,3 + MOB 12 + MOB —

MAX 27 +
AD S/Z

1806 20 30 mit einem Gesamtgehalt an Kakaobutter und . Milchfett von 25 GHT
oder mehr, jedoch weniger als 3 1 GHT 22,3 + MOB 12 + MOB —

MAX 27 +
ADS/Z

andere:

1806 20 50 mit einem Gehalt an Kakaobutter von 18 GHT oder mehr 22,3 + MOB 12 + MOB —
MAX 27 +

AD S/Z

1806 20 70 „chocolate-milk-crumb" genannte Zubereitungen 22,3 + MOB — —
(»)

1806 20 80 Kakaoglasur 22,3 + MOB 12 + MOB —
MAX 27 +

AD S/Z

1806 20 95 andere 22,3 + MOB 12 + MOB —
MAX 27 +

AD S/Z

— andere, in Form von Tafeln, Stangen oder Riegeln :

18063100 gefällt 22,3 + MOB 12 + MOB —
MAX 27 +

AD S/Z

1806 32 nicht gefüllt :

1806 32 10 mit Zusatz von Getreide, Früchten oder Nüssen 22,3 4- MOB 12 + MOB —
MAX 27 +

AD S/Z

1806 32 90 andere 22,3 + MOB 12 + MOB —
MAX 27 +

AD S/Z

180690 — andere :

— — Schokolade und Schokoladeerzeugnisse:

Pralinen, auch gefüllt:

18069011 alkoholhaltig 22,3 + MOB 12 + MOB —
MAX 27 +

AD S/Z

18069019 andere 22,3 + MOB 12 + MOB —
MAX 27 +

ADS/Z

(!) Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit auf 19 % ermäßigt (Aussetzung).
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

andere:

1806 90 31 gefüllt 22,3 + MOB 12 + MOB —
MAX 27 +

ADS/Z

1806 90 39 - nicht gefüllt 22,3 + MOB 12 + MOB —
MAX 27 +

AD S/Z

1806 90 50 kakaohaltige Zuckerwaren und entsprechende kakaohaltige Zuberei
tungen auf der Grundlage von Zuckeraustauschstoffen ......... 22,3 + MOB 12 4- MOB —

MAX 27 +
AD S/Z

1806 90 60 kakaohaltige Brotaufstriche 22,3 + MOB 12 + MOB —
MAX 27 +

AD S/Z

1806 90 70 kakaohaltige Zubereitungen zum Herstellen von Getränken 22,3 + MOB 12 + MOB —
MAX 27 +

AD S/Z

1806 90 90 andere 22,3 + MOB 12 + MOB —
MAX 27 +

ADS/Z
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KAPITEL 19

ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL,
STÄRKE ODER MILCH ; BACKWAREN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 19 gehören nicht:

a) Lebensmittelzubereitungen (ausgenommen gefüllte Waren der Position 1902) mit einem Gehalt an Wurst, Fleisch,
Schlachtnebenerzeugnissen, Blut, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren von —
einzeln oder zusammen — mehr als 20 GHT (Kapitel 16);

b) Erzeugnisse aus Mehl oder Stärke (z.B. Kekse), die zur Tierfütterung besonders zubereitet sind (Position 2309);

c) Arzneiwaren und andere Waren des Kapitels 30.

2 . Als „Mehl" und „Grieß" im Sinne des Kapitels 19 gelten Mehl und Grieß von Getreide des Kapitels 1 1 sowie Mehl, Grieß
und Pulver pflanzlichen Ursprungs anderer Kapitel .

3 . Zu Position 1904 gehören nicht Zubereitungen, die mehr als 8 GHT Kakaopulver enthalten oder mit Schokolade oder
anderen kakaohaltigen Lebensmittelzubereitungen der Position 1806 überzogen sind.

4. Der Begriff „in anderer Weise zubereitet" im Sinne der Position 1904 bedeutet, daß das Getreide eine weitergehende
Behandlüng erfahren hat als in den Positionen oder Anmerkungen zu den Kapiteln 10 und 11 vorgesehen ist .

Zusätzliche Anmerkungen

1 . WareH der Unterpositionen 1905 30, 1905 40 und 1905 90, die in Warenzusammenstellungen gestellt werden, unterliegen einem
beweglichen Teilbetrag (MOB) nach dem durchschnittlichen Gehalt der gesamten Warenzusammenstellung an Milchfett,
Milchprotein, Saccharose, Isoglucose, Glucose und Stärke.

2. Als Kekse und ähnliches Kleingebäck, gesüßt, im Sinne der Unterposition 1905 30 gelten nur Erzeugnisse mit einem
Wassergehalt von 12 GHT oder . weniger und einem Fettgehalt von 35 GHT oder weniger (Füllungen und Überzüge bleiben bei
der Bestimmung dieser Gehalte außer Betracht).

3. Zu Unterposition 1905 30 gehören nicht Waffeln mit einem Wassergehalt von mehr als 10 GHT (Unterposition 1905 90 40).
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1901 Malzextrakt ; Lebensmittelzubereitungen aus Mehl, Grieß, Stärke
oder Malzextrakt, ohne Gehalt an Kakaopulver oder mit einem
Gehalt an Kakaopulver von weniger als 50 GHT, anderweit weder
genannt noch inbegriffen ; Lebensmittelzubereitungen aus Waren der
Positionen 0401 bis 0404, ohne Gehalt an Kakaopulver oder mit einem
Gehalt an Kakaopulver von weniger als 10 GHT, anderweit weder
genannt noch inbegriffen :

1901 10 00 — Zubereitungen zur Ernährung von Kindern, in Aufmachungen für den
Einzelverkauf 19,6 + MOB 11 + MOB —

1901 20 00 — Mischungen und Teig, zum Herstellen voü Backwaren der Position 1905 . . 19,6 + MOB 1 1 + MOB —
1901 90 — andere :

— — Malzextrakt:

1901 90 11 — mit einem Gehalt an Trockenstoff von 90 GHT oder mehr . 16,3 + MOB 8 + MOB —

1901 90 19 anderer 16,3 + MOB 8 + MOB —

19019090 andere 19,6 + MOB 11 + MOB —

1902 Teigwaren, auch gekocht oder gefällt (mit Fleisch oder anderen
Stoffen) oder in anderer Weise zubereitet, z.B. Spaghetti, Makkaroni,
Nudeln, Lasagne, Gnocchi, Ravioli, Cannelloni ; Couscous, auch zube
reitet :

— Teigwaren, weder gekocht oder gefüllt noch in anderer Weise zubereitet :
190211 Eier enthaltend :

1902 11 10 nur Eier und Hartweizengrieß oder Hartweizenmehl enthaltend ... 17,3 + MOB 12 + MOB —
19021190 andere 17,3 + MOB 12 + MOB —

190219 andere :

— — — keinen Weichweizengrieß oder kein Weichweizenmehl enthaltend:

19021911 — — — — nur Hartweizengrieß oder Hartweizenmehl enthaltend 17,3 + MOB 12 + MOB —
19021919 _ - - - andere 17,3 + MOB 12 + MOB —

1902 19 90 andere 17,3 + MOB 12 + MOB —

1902 20 — Teigwaren, gefüllt (auch gekocht oder in anderer Weise zubereitet):
1902 20 10 — — mehr als 20 GHT Fische, Krebstiere oder andere wirbellose Wasser

tiere enthaltend 17 17 —

1902 20 30 — — mehr als 20 GHT Wurst und ähnliche Erzeugnisse, Fleisch und
Schlachtnebenerzeugnisse jeder Art, einschließlich Fette jeder Art oder
Herkunft, enthaltend 26 (AGR) — —

— — andere:

1902 20 91 gekocht 20,8 + MOB 13 + MOB —
1902 20 99 andere 20,8 + MOB 13 + MOB —

1902 30 — andere Teigwaren :

1902 30 10 — — getrocknet 20,8 + MOB 10 + MOB —
1902 30 90 andere i 20,8 + MOB 10 + MOB —
1902 40 — Couscous :

1902 4010 — — nicht zubereitet 17,3 + MOB 12 + MOB —

1902 40 90 - - anderer 20,8 + MOB 10 + MOB —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

1903 00 00 Tapiokasago und Sago aus anderen Stärken, in Form von Flocken,
Graupen, Perlen, Krümeln und dergleichen 15,4 + MOB 10 + MOB —

1904 Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide oder Getrei
deerzeugnissen hergestellt (z.B. Com Flakes); Getreidekörner, ausge
nommen Mais, vorgekocht oder in anderer Weise zubereitet :

1904 10 — Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide oder Getreideer
zeugnissen hergestellt :

1904 10 10 auf der Grundlage von Mais 14,3 + MOB 6 + MOB —

1904 10 30 — — auf der Grundlage von Reis 14,3 + MOB 8 + MOB —
1904 10 90 andere 14,3 + MOB 8 + MOB —

1904 90 — andere :

1904 90 10 Reis . 20,8 + MOB 13 + MOB —

1904 90 90 - - andere 20,8 + MOB 13 + MOB —

1905 Backwaren, auch kakaohaltig ; Hostien, leere Oblatenkapseln von der
für Arzneiwaren verwendeten Art, Siegeloblaten, getrocknete Teigblät
ter aus Mehl oder Stärke und ähnliche Waren :

1905 10 00 - Knäckebrot . . . . 24 + MOB 9 + MOB —
MAX 24 +

AD F/M

1905 20 — Leb- und Honigkuchen und ähnliche Waren :

1905 20 10 — — mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Sac
charose berechnet) von weniger als 30 GHT 29,2 + MOB 13 + MOB —

1905 20 30 mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Sac
charose berechnet) von 30 GHT oder mehr, jedoch weniger als
50 GHT 29,2 + MOB 13 + MOB —

1905 20 90 — — mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Sac
charose berechnet) von 50 GHT oder mehr 29,2 + MOB 13 + MOB —

1905 30 — Kekse und ähnliches Kleingebäck, gesüßt ; Waffeln :

— — ganz oder teilweise mit Schokolade oder kakaohaltigen Überzugsmas
sen überzogen oder bedeckt:

1905 3011 — — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 85 g oder weniger 28,5 + MOB 13 + MOB —

MAX 35 +
AD S/Z

1905 30 19 andere . . . 28,5 + MOB 13 + MOB —
MAX 35 +

AD S/Z

andere:

— — — Kekse und ähnliches Kleingebäck, gesüßt:

1905 30 30 — — — — mit einem Gehalt an Milchfett von 8 GHT oder mehr 28,5 + MOB 13 + MOB —
MAX 35 +

ADS/Z

— — — — andere:

1905 30 51 - - Doppelkekse mit Füllung 28,5 + MOB 13 + MOB —
MAX 35 +

AD S/Z
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

l 2 3 4 5

1905 3059 andere 28,5 + MOB 13 + MOB —
MAX 35 +

AD S/Z

Waffeln: _ ■ " . ,
19053091 gesalzen, auch gefüllt 28,5 + MOB 13 + MOB — >

MAX 30 +
AD F/M

1905 30 99 andere 28,5 + MOB 13 + MOB —
MAX 35 +

ADS/Z

1905 4000 — Zwieback, geröstetes Brot und ähnliche geröstete Waren 28,5 + MOB 14 + MOB —
1905 90 — andere :

1905 90 10 — — ungesäuertes Brot (Matzen) 20 + MOB 6 + MOB —
MAX 20 +

AD F/M

1905 90 20 Hostien, leere Oblatenkapseln der für Arzneiwaren verwendeten Art,
Siegeloblaten, getrocknete .Teigblätter aus Mehl , oder Stärke und ähnli
che Waren 19,5 + MOB 7 + MOB —
andere:

1905 90 30 — — — Brot ohne Zusatz von Honig, Eiern, Käse oder Früchten, auch mit
einem Gehalt an Zuckern oder Fetten, bezogen auf den Trocken
stoff, von jeweils 5 GHT oder weniger 28,5 + MOB 14 + MOB —

1905 9040 — Waffeln mit einem Wassergehalt von mehr als 10 GHT 28,5 + MOB 13 + MOB —
MAX 30 +

AD F/M

1905 90 45 Kekse und ähnliches Kleingebäck 28,5 + MOB 13 + MOB —
< MAX 30 +

AD F/M

1905 90 55 — extrudierte und expandierte Erzeugnisse, gesalzen oder aromatisiert . 28,5 + MOB 13 + MOB —
MAX 30 +

AD F/M

— — — andere:

1905 90 60 gesüßt . . . . 28,5 + MOB 13 + MOB —
MAX 35 +

AD S/Z

1905 90 90 andere 28,5 + MOB 13 + MOB —
MAX 30 +

AD F/M

_ I



10. 9 .. 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 135

KAPITEL 20

ZUBEREITUNGEN VON GEMÜSE, FRÜCHTEN
UND ANDEREN PFLANZENTEILEN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 20 gehören nicht:

a) Gemüse und Früchte, zubereitet oder haltbar gemacht nach den Verfahren, die in den Kapiteln 7, 8 oder 1 1 aufgeführt
sind ;

b) Lebensmittelzubereitungen mit einem Gehalt an Wurst, Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen, Blut, Fischen, Krebstieren,
Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren von — einzeln oder zusammen — mehr als 20 GHT (Kapitel 16);

c) zusammengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen der Position 2104.

2 . Zu den Positionen 2007 und 2008 gehören nicht Fruchtgelees, Fruchtpasten, dragierte Mandeln und dergleichen, in Form
von Zuckerwaren (Position 1704) oder von Schokoladewaren (Position 1806).

3 . Zu den Positionen 2001 , 2004 und 2005 gehören, je nach Beschaffenheit, nur solche Erzeugnisse des Kapitels 7 oder der
Position 1105 oder 1106 (ausgenommen Mehl, Grieß und Pulver von Erzeugnissen des Kapitels 8), die durch andere als die
in Anmerkung 1 Buchstabe a) aufgeführten Verfahren zubereitet oder haltbar gemacht worden sind.

4 . Zu Position 2002 gehört auch Tomatensaft mit einem Trockenstoffgehalt von 7 GHT oder mehr.

5 . Für die Anwendung der Position 2009 gelten als „Säfte, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol" Säfte mit einem
Alkoholgehalt (siehe Anmerkung 2 zu Kapitel 22) von 0,5 % vol oder weniger.

Unterpositions-Anmerkungen

1 . Als „Gemüse, homogenisiert" im Sinne der Unterposition 2005 10 gelten Zubereitungen aus fein homogenisiertem Gemüse,
aufgemacht für den Einzelverkauf zur Ernährung von Kindern oder zum Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von
250 g oder weniger. Bei Anwendung dieser Begriffsbestimmung bleiben Zutaten, die der Zubereitung ggf. zum Würzen,
Haltbarmachen oder zu anderen Zwecken in geringer Menge zugesetzt sind, außer Betracht. Diese Zubereitungen können in
geringer Menge sichtbare Stückchen von Gemüse enthalten. Die Unterposition 2005 10 hat Vorrang vor allen anderen
Unterpositionen der Position 2005 .

2 . Als „homogeniserte Zubereitungen" im Sinne der Unterposition 2007 10 gelten Zubereitungen aus fein homogenisierten
Früchten, aufgemacht für den Einzelverkauf zur Ernährung von Kindern oder zum Diätgebrauch in Behältnissen mit einem
Inhalt von 250 g oder weniger. Bei Anwendung dieser Begriffsbestimmung bleiben Zutaten, die der Zubereitung ggf. zum
Würzen, Haltbarmachen oder zu anderen Zwecken in geringer Menge zugesetzt sind, außer Betracht. Diese Zubereitungen
können in geringer Menge sichtbare Stückchen von Früchten enthalten. Die Unterposition 2007 10 hat Vorrang vor allen
anderen Unterpositionen der Position 2007 .

Zusätzliche Anmerkungen

1 . Als Zuchtpilze im Sinne der Unterposition 2003 10 10 gelten Pilze der folgenden Arten:
Agaricus-Arten, Volvaria esculenta, Lentinus edodes, Flammulina velutipes, Pholiota aegerita, Pholiota nameko, Pleurotus
ostreatus, Pleurotus florida, Pleurotus pulmonarius, Pleurotus cornucopiae, Pleurotus abalonae, Pleurotus colombinus, Pleurotus
eringii, Stropharia rugoso-annulata, Tremaila fuciformis, Auricularia auricula-judae, Auricularia polytricha, Auricularia
porphyria, Coprinus comatus, Rhodopaxillus nudus, Lepiota pudica, Lepiota personata, Agrocyte aegerita, Agrocyte cylindracea.
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2. Als Gehalt an verschiedenen Zuckern, berechnet als Saccharose („Zuckergehalt "), der Waren dieses Kapitels gilt der bei 20° C
refraktometrisch — nach der im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 543/86 vorgesehenen Methode — ermittelte Wert,
multipliziert mit dem Faktor:

— 0,93 bei Waren der Unterpositionen 2008 20 bis 2008 80, 2008 92 und 2008 99,

— 0,95 bei Waren der anderen Positionen.

3. Erzeugnisse der Unterpositionen 2008 20 bis 2008 80, 2008 92 und 2008 99 gelten als „Früchte oder andere genießbare
Pflanzenteile mit Zusatz von Zucker", wenn ihr „Zuckergehalt " höher ist als die folgenden für die verschiedenen Fruchtarten
oderfür andere genießbare Pflanzenteile aufgeführten Gewichtshundertteile:

— Ananas, Weintrauben: 13 GHT,

— andere Früchte, einschließlich Mischungen von Früchten oder andere genießbare Pflanzenteile:9 GHT.

4. Für die Anwendung der Unterpositionen 2008 3011 bis 2008 30 39, 2008 4011 bis 2008 40 39, 2008 5011 bis 2008 50 59,
2008 60 11 bis 2008 60 39> 2008 70 11 bis 2008 70 59, 2008 80 11 bis 2008 80 39, 2008 92 11 bis 2008 92 39 und 2008 99 11 bis
2008 99 39 versteht man unter:

— vorhandenem Alkohol (in % mas) die Masseneinheiten reinen Alkohols, die in 100 Masseneinheiten des Erzeugnisses
enthalten sind;

— % mas: die Abkürzung für den Massengehalt.

5. Als Gehalt an zugesetztem Zucker gilt bei Waren der Position 2009 der „ Zuckergehalt ", vermindert um die folgenden für die
verschiedenen Säfte aufgeführten Werte:

— Säfte aus Zitronen oder Tomaten: 3,

— Säfte aus Äpfeln: 11 ,

— Säfte aus Weintrauben : 15,

— Säfte aus anderen Früchten oder Gemüsen, einschließlich Mischungen von Säften: 13.

6. Als „konzentrierter Traubensaft (einschließlich Traubenmost)" (Unterpositionen 2009 60 51 und 2009 60 71) gilt der Traubensaft
(einschließlich Traubenmost), bei dem der — unter Verwendung der im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 543/86
vorgesehenen Methode — bei einer Temperatur von 20° C auf dem Refraktometer abgelesene Trockenstoffgehalt nicht unter
50,9 % liegt.

II Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2001 Gemüse, Früchte und andere genießbare Pflanzenteile, mit Essig
zubereitet oder haltbar gemacht :

2001 10 00 — Gurken und Cornichons 22 22 —

2001 20 00 — Speisezwiebeln 22 20
2001 90 — andere :

2001 90 10 Mango-Chutney 22 frei —
2001 90 20 Früchte der Gattung „Capsicum", mit brennendem Geschmack 7,5 10 —
2001 90 30 Zuckermais (Zea mays var. saccharata) . . 20,8 + MOB 8 + MOB —
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l Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder.
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2001 90 40 Yamswurzeln, Süßkartoffeln und ähnliche genießbare Pflanzenteile,
mit einem Stärkegehalt von 5 GHT oder mehr 20,8 + MOB 13 + MOB —

2001 90 50 Pilze 22 20 —

2001 90 60 Palmherzen 15 20 —

2001 90 80 -- andere 22 20 —

2002 Tomaten, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht :

2002 10 — Tomaten, ganz oder in Stücken :

2002 10 10 geschält 18 18 —
2002 10 90 andere . . . . 18 18 —

2002 90 — andere :

2002 90 10 — — mit einem Trockenstoffgehalt von weniger als 12 GHT . . . 18 18 —
2002 90 30 mit einem Trockenstoffgehalt von 12 bis 30 GHT 18 18 —

2002 90 90 mit einem Trockenstoffgehalt von mehr als 30 GHT 18 18 —

2003 Pilze und Trüffeln, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht :
2003 10 — Pilze :

20031010 Zuchtpilze . 23 ( ! ) — —
2003 10 90 andere 23 — —

2003 20 00 - Trüffeln 20 18 —

2004 Anderes Gemüse, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht, gefro
ren :

2004 10 — Kartoffeln :

2004 10 10 gegart, jedoch nicht weiter zubereitet 19 18 —
— — andere:

2004 10 91 in Form von Mehl, Grieß oder Flocken 19,6 + MOB 11 + MOB —

2004 10 99 andere 24 22 —

2004 90 — anderes Gemüse und Mischungen von Gemüsen :

2004 90 10 Zuckermais (Zea mays var. saccharata) 20,8 + MOB 8 + MOB —
2004 90 30 Sauerkraut, Kapern und Oliven 20 — —

2004 90 50 — — Erbsen (Pisum sativum) und grüne Bohnen (Phaseolus-Arten) ..... 24 24 —
andere, einschließlich Mischungen:

2004 90 91 Zwiebeln, nur gegart 19 18 —
2004 90 95 Artischocken 24 22 —

2004 90 99 andere 24 22

(!) Unter bestimmten Voraussetzungen wird neben dem Zoll ein Zusatzbetrag erhoben.
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I l Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2005 Anderes Gemüse, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht, nicht
gefroren :

2005 10 00 — Gemüse, homogenisiert 24 22 —
2005 20 - Kartoffeln :

2005 20 10 in Form von Mehl, Grieß oder Flocken . . . . 19,6 + MOB 11 + MOB —

2005 20 90 andere , 24 22 —

2005 30 00 - Sauerkraut 20 — —

2005 40 00 — Erbsen (Pisum sativum) 24 24 —

— Bohnen (Vigna-Arten, Phaseolus-Arten):

2005 51 00 Bohnen, ausgelöst 24 22 —
2005 59 00 andere 24 24 —

2005 60 00 - Spargel 22 22 —
2005 70 00 - Oliven 20 — —

2005 8000 — Zuckermais (Zea niays var. saccharata) 20,8 + MOB 8 + MOB —

2005 90 — anderes Gemüse und Mischungen von Gemüsen :

2005 90 10 Früchte der Gattung „Capsicum", mit brennendem Geschmack 20 10 —

2005 90 30 Kapern 20 — —
2005 90 50 Artischocken 24 22 —

2005 90 90 andere > 24 22 —

2006 00 Früchte, Fruchtschalen und andere Pflanzenteile, mit Zucker haltbar
gemacht (durchtränkt und abgetropft, glasiert oder kandiert):

2006 00 10 — Ingwer 25 frei —
— andere:

mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT:
20060031 Kirschen 25 + AGR 25 + AD S/Z —

2006 00 39 andere . 25 + AGR 25 + AD S/Z —

2006 00 90 andere 25 25 —

2007 Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmuse und Fruchtpasten,
durch Kochen hergestellt, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen
Süßmitteln :

2007 10 - homogenisierte Zubereitungen :

2007 10 10 — — mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT 30 + AGR 30 + AD S/Z —
2007 10 90 andere 30 30 —

— andere :

2007 91 von Zitrusfrüchten :

2007 91 10 — — — mit einem Zuckergehalt von mehr als 30 GHT 30 + AGR 25 + AD S/Z —
2007 91 30 — — — mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 bis 30 GHT 30 + AGR 25 4- AD S/Z —
2007 91 90 andere 30 27 —
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l Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2007 99 andere :

mit einem Zuckergehalt von mehr als 30 GHT:

2007 99 10 — Pflaumenmus und Pflaumenpaste, in unmittelbaren Umschlie- -
ßungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 100 kg, zur
industriellen Verarbeitung (') 30 28 + AD S/Z —

2007 99 20 Maronenpaste und Maronenmus 30 4- AGR 30 + AD S/Z -r
andere:

20079931 von Kirschen 30 + AGR 30 + AD S/Z —

2007 99 33 — — — von Erdbeeren 30 + AGR 30 + AD S/Z —

2007 99 35 von Himbeeren 30 + AGR 30 + AD S/Z —

2007 99 39 andere . . . . 30 + AGR 30 + AD S/Z —

mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 bis 30 GHT:
2007 99 51 Maronenpaste und Maronenmus 30 + AGR 30 4- AD S/Z —
2007 99 59 andere 30 + AGR 30 + ADS/Z —

2007 99 90 andere 30 30 —

2008 Früchte und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zube
reitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen
Süßmitteln oder Alkohol, anderweit weder genannt noch inbegriffen :
— Schalenfrüchte, Erdnüsse und andere Samen, auch miteinander vermischt :

2008 11 Erdnüsse :

2008 11 10 Erdnußmark 25 20 —

andere, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des
Inhalts von:

2008 1191 mehr als 1 kg . 17 14 (2) —
2008 11 99 1 kg oder weniger 22 16 (3) —
2008 19 andere, einschließlich Mischungen :

2008 19 10 — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von mehr als 1 kg 17 14 —

2008 19 90 — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
' von 1 kg oder weniger 22 16 —

2008 20 — Ananas :

mit Zusatz von Alkohol:

— — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von mehr als 1 kg:

2008 20 11 — — — — mit einem Zuckergehalt von mehr als 17 GHT 32 + AGR — —
2008 20 19 andere 32 — —

— — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von I kg oder weniger:

2008 20 31 mit einem Zuckergehalt von mehr als 19 GHT 32 + AGR — —
2008 20 39 andere 32 — —

(•) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
(2) Zollsatz von 12% für geröstete Erdnüsse .
(3) Zollsatz von 14% für geröstete Erdnüsse .
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l Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

ohne Zusatz von Alkohol:

— — — mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg:

2008 20 51 mit einem Zuckergehalt von mehr als 17 GHT 23 + AGR 22 + 2 —
, AD S/Z

2008 20 59 andere 23 22 —

mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder wenigen

2008 20 71 — — — — mit einem Zuckergehalt von mehr als 19 GHT 27 + AGR 24 + 2 —
AD S/Z

2008 20 79 andere 27 24 —

ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von:

2008 20 91 4,5 kg oder mehr . 23 (') —
2008 20 99 weniger als 4,5 kg 25 23 —
2008 30 — Zitrusfrüchte :

mit Zusatz von Alkohol:

mit einem Zuckergehalt von mehr als 9 GHT:
2008 3011 — — — — mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder

weniger . 32 + AGR 30 + 2 —
AD S/Z

2008 30 19 andere . . . 32 + AGR — —

andere:

2008 30 31 mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder
weniger 32 30 — .

2008 30 39 — — — — andere 32 — —

— — ohne Zusatz von Alkohol :

mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit ,
einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg:

2008 30 51 Segmente von Pampelmusen und Grapefruits 23 + AGR 17 + 2 —
AD S/Z

2008 30 55 — — Mandarinen, einschließlich Tangerinen und Satsumas ; Clementi- ■
nen, Wilkings und andere ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüch
ten 23 + AGR 21+2 —

AD S/Z

2008 30 59 ^ andere 23 + AGR 20 + 2 —
AD S/Z

— — — mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger: ,

2008 30 71 — — — _ Segmente von Pampelmusen und Grapefruits 27 + AGR 17 + 2 —
AD S/Z

2008 30 75 Mandarinen, einschließlich Tangerinen und Satsumas ; Clementi
nen, Wilkings und andere ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüch
ten ..... 27 + AGR 20 + 2 —

ADS/Z

2008 30 79 andere . 27 + AGR 24 + 2 —
AD S/Z

l ) Siehe Anhang.
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1 Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von:

2008 30 91 4,5 kg oder mehr 23 0) —
2008 30 99 — — — — weniger als 4,5 kg 25 23 —
2008 40 — Birnen :

mit Zusatz von Alkohol:

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von mehr als 1 kg:

— — — — mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT:
2008 40 11 mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder

weniger 32 + AGR 30 + 2 —
AD S/Z

2008 40 19 andere 32 + AGR — —

— — — — andere:

2008 40 21 mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder
weniger 32 30 —

2008 40 29 — — — — — andere 32 — —

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 1 kg oder weniger:

2008 40 31 — — — — mit einem Zuckergehalt von mehr als 15 GHT 32 + AGR — —
2008 40 39 — — — — andere 32 — — ,

— — ohne Zusatz von Alkohol:

— — — mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg:

2008 40 51 mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT 23 + AGR 20 + 2 —
AD S/Z

2008 40 59 andere 23 20 —

— — — mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger:

2008 40 71 — — — — mit einem Zuckergehalt von mehr als 15 GHT 27 + AGR 22 + 2 —
AD S/Z

2008 40 79 -- andere 27 22 —

ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von:

2008 40 91 — 4,5 kg oder mehr 23 21 —
2008 40 99 — — — — weniger als 4,5 kg ... 25 21 —
2008 50 - Aprikosen :

— — mit Zusatz von Alkohol:

— — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von mehr als 1 kg:

— — — — mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT:
2008 5011 mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder

weniger 32 + AGR 30 + 2 —
AD S/Z

2008 50 19 andere 32 + AGR — —

(') Siehe Anhang.
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lil Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

andere:

20085031 — mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder
weniger v 32 30 —

2008 50 39 andere 32 — —

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 1 kg oder weniger:

2008 50 51 mit einem Zuckergehalt von mehr als 15 GHT 32 + AGR — —
2008 50 59 andere 32 — —

ohne Zusatz von Alkohol:
/

mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg:

2008 50 61 - mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT . . . 23 + AGR 22 + 2 —
AD S/Z

2008 50 69 andere 23 22 —

— mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger:

2008 50 71 — mit einem Zuckergehalt von mehr als 15 GHT 27 + AGR 24 + 2 —
ADS/Z

2008 50 79 andere 27 24 —

ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von:

2008 50 91 4,5 kg oder mehr 17 (') —
2008 50 99 — — weniger als 4,5 kg 25 23 —
2008 60 - Kirschen :

mit Zusatz von Alkohol:

mit einem Zuckergehalt von mehr als 9 GHT:
2008 6011 mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder

weniger 32 + AGR 30 + 2 —
AD S/Z

2008 60 19 - andere 32 + AGR — —

— — — andere:

2008 60 31 mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder
weniger 32 30 —

2008 60 39 andere 32 — —

ohne Zusatz von Alkohol:

mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg:

2008 60 51 — — Sauerkirschen (Prunus cerasus) 23 + AGR 20 + 2 —
AD S/Z

2008 60 59 andere 23 + AGR 20 + 2 —
AD S/Z

mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger:

2008 60 61 Sauerkirschen (Prunus cerasus) 27 + AGR 24 + 2 —
AD S/Z

;') Siehe Anhang.
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IlI Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2008 60 69 andere . 27 + AGR 24 + 2 —
AD S/Z

ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit .
einem Gewicht des Inhalts von:

4,5 kg oder mehr:
2008 60 71 Sauerkirschen (Prunus cerasus) 23 (') —
2008 60 79 andere 23 (») —

weniger als 4,5 kg:
2008 60 91 — Sauerkirschen (Prunus cerasus) . 25 23 —
2008 60 99 andere 25 23 —

2008 70 - Pfirsiche :

mit Zusatz von Alkohol:

— in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von mehr als 1 kg:

— mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT:
2008 7011 mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder

weniger 32 + AGR 30 + 2 —
AD S/Z

2008 70 19 andere 32 + AGR — —

— andere:

2008 70 31 _____ mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder
weniger 32 30 —

2008 70 39 andere 32 — —

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts
von 1 kg oder weniger:

2008 70 51 mit einem Zuckergehalt von mehr als 15 GHT 32 + AGR — —
2008 70 59 andere 32 — —

ohne Zusatz von Alkohol:

mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg:

2008 70 61 mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT 23 + AGR 22 + 2 —
AD S/Z

2008 70 69 andere 23 22 —

mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger:

2008 70 71 mit einem Zuckergehalt von mehr als 15 GHT 27 + AGR 22 + 2 —
AD S/Z

2008 70 79 andere . 27 22 —
ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von:

2008 70 91 4,5 kg oder mehr 19 (') —
2008 70 99 weniger als 4,5 kg ... 25 23 —

(') Siehe Anhang.
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I l Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

200880 — Erdbeeren :

mit Zusatz von Alkohol:

mit einem Zuckergehalt von mehr als 9 GHT:
2008 8011 mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder

weniger 32 + AGR 30 + 2 ■—
AD S/Z

2008 80 19 andere . 32 + AGR . — —

andere:

2008 80 31 mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder
weniger 32 30 —

2008 80 39 andere 32 — —

— — ohne Zusatz von Alkohol :

2008 80 50 — mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg 23 4- AGR 20 + 2 —

ADS/Z

2008 80 70 — mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger 27 + AGR 24 + 2 —

AD S/Z

ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von:

2008 80 91 4,5 kg oder mehr 23 Ö) —
2008 80 99 — — weniger als 4,5 kg .... 25 23 —

— andere, einschließlich Mischungen, ausgenommen Mischungen der Unterpo
sition 2008 19 :

20089100 Palmherzen 16 20 —

2008 92 Mischungen :
mit Zusatz von Alkohol:

mit einem Zuckergehalt von mehr als 9 GHT:
2008 92 11 — — — — — mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder

weniger 32 + AGR 30 + 2 —
AD S/Z

20089219 andere 32 + AGR — —

— — andere:

2008 92 31 — — — — — mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder
weniger 32 30 —

2008 92 39 andere 32 — —

ohne Zusatz von Alkohol:

mit Zusatz von Zucker:

2008 92 50 in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des
Inhalts von mehr als 1 kg 23 + AGR 20 + 2 —

AD S/Z

_ andere:

2008 92 71 — — — Mischungen von Früchten, bei denen das Gewicht keines
Anteils mehr als 50 GHT des Gesamtgewichts der Früchte
beträgt 27 + AGR 15 + 2 —

AD S/Z

(!) Siehe Anhang.
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l Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 .5

2008 92 79 andere 27 + AGR 22 + 2 —
ADS/Z

ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von:

2008 92 91 4,5 kg oder mehr 23 0) —
2008 92 99 weniger als 4,5 kg 25 23 —
2008 99 andere :

— mit Zusatz von Alkohol:

Ingwer:

2008 9911 mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder
weniger 16 20 —

2008 99 19 anderer 24 — —

Weintrauben:

2008 99 21 — — — — — mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT 32 + AGR . — —
2008 99 23 andere 32 — —

andere:

mit einem Zuckergehalt von mehr als 9 GHT:
— — — — mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85% mas

oder weniger:
2008 99 25 Passionsfrüchte und Guaven 20 + 2 30 + 2 —

AD S/Z AD S/Z

2008 99 27 andere 32 + AGR 30 + 2 —
AD S/Z

— — — — andere:

2008 99 32 Passionsfrüchte und Guaven 20 + AGR — —

2008 99 34 ____ andere 32 + AGR — —

— — — — — andere: ,

2008 99 35 — — — — mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas
oder weniger 32 30 —

2008 99 39 andere 32 — —

— ohne Zusatz von Alkohol :

mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg:

2008 99 41 Ingwer 23 frei —
2008 99 43 — — Weintrauben 23 + AGR 22 + 2 —

AD S/Z

2008 99 45 — — — Pflaumen 23 + AGR 20 + 2 —
AD S/Z

_ _ andere:

2008 99 46 — Passionsfrüchte, Guaven und Tamarinden 10 + 2 20 + 2 —
ADS/Z ADS/Z

2008 99 48 andere . . 23 + AGR 20 + 2 —
AD S/Z

(') Siehe Anhang.
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li\ Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%>

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger:

2008 99 51 Ingwer 27 frei —
2008 99 53 - Weintrauben 27 + AGR 24 + 2 —

AD S/Z

2008 99 55 Pflaumen . . . . 27 + AGR 24 + 2 —
ADS/Z

andere:

2008 99 61 Passionsfrüchte und, Guaven 12 + 2 24 + 2 —
AD S/Z AD S/Z

200899 69 andere 27 + AGR 24 + 2 —
ADS/Z

ohne Zusatz von Zucker:

Pflaumen in unmittelbaren Umschließungen mit einem Ge
wicht des Inhalts von:

2Ö08 99 71 4,5 kg oder mehr 19 (i ) —
2008 99 79 — weniger als 4,5 kg 25 23 —
2008 99 85 Mais, ausgenommen Zuckermais (Zea mays var. Saccharata) . 20,8 + MOB 8 + MOB —
20089991 Yamswurzeln, Süßkartoffeln und ähnliche genießbare Pflan

zenteile, mit einem Stärkegehalt von 5 GHT oder mehr .... 20,8 + MOB 13 + MOB —
2008 99 99 andere 23 (i ) —

2009 Fruchtsäfte (einschließlich Traubenmost) und Gemüsesäfte, nicht ge
goren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker oder
anderen Süßmitteln :

— Orangensaft :
2009 11 — — gefroren :

— ■ mit einer Dichte von mehr als 1,33 g/cm3 bei 20 0 C:
2009 11 11 mit einem Wert von 30 ECU oder weniger für 100 kg Eigenge

wicht 42 + AGR — —

2009 11 19 anderer 42 — —

mit einer Dichte von 1,33 g/cm3 oder weniger bei 20 0 C:
2009 11 91 mit einem Wert von 30 ECU oder weniger für 100 kg Eigenge

wicht und mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als
30 GHT 21 + AGR 19 + AD S/Z —

20091199 anderer 21 19 + AD S/Z —
(2)

2009 19 — — anderer :

— mit einer Dichte von mehr als 1,33 g/cm3 bei 20 ° C:
2009 19 11 mit einem Wert von 30 ECU oder weniger für 100 kg Eigenge

wicht 42 + AGR — —

2009 19 19 anderer 42 — —

'•) Siehe Anhang.
?) Zollsatz von 13% für gefrorenen konzentrierten Orangensaft, keinen zugesetzten Zucker enthaltend, mit einer Konzentratjofi von bis zu SO Brix-Graden, in

Behältnissen von 2 1 oder weniger, keinen konzentrierten Blutorangensaft enthaltend, im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu
gewährenden jährlichen Zollkontingents von 1 500 Tonnen. Die Gewährung der Zollbegünstigung im Rahmen dieses Kontingents erfolgt außerdem nach den
in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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l \ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

mit einer Dichte von 1,33 g/cm3 oder weniger bei 20 ° C:
2009 1991 mit einem Wert von 30 ECU oder weniger für 100 kg Eigenge

wicht und mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als
30 GHT 21 + AGR 19 + AD S/Z —

2009 19 99 anderer 21 19 + AD S/Z —

2009 20 — Saft aus Pampelmusen oder Grapefruits :
mit einer Dichte von mehr als 1,33 g/cm3 bei 20 ° C:

2009 20 11 mit einem Wert von 30 ECU oder weniger für 100 kg Eigengewicht 42 + AGR — —
2009 20 19 - anderer 42 — —

mit einer Dichte von 1,33 g/cm3 oder weniger bei 20 0 C:
2009 20 91 mit einem Wert von 30 ECU oder weniger für 100 kg Eigengewicht

und mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als 30 GHT 21 + AGR 15 + AD S/Z —
2009 20 99 anderer 21 15 + AD S/Z —

2009 30 — Saft aus anderen Zitrusfrüchten (ausgenommen Mischungen):

mit einer Dichte von mehr als 1,33 g/cm3 bei 20 0 C:
2009 30 11 mit einem Wert von 30 ECU oder weniger für 100 kg Eigengewicht 42 + AGR — —
2009 30 19 - - - anderer 42 — —

mit einer Dichte von 1,33 g/cm3 oder weniger bei 20 ° C:

mit einem Wert von mehr als 30 ECU für 100 kg Eigengewicht:

2009 30 31 zugesetzten Zucker enthaltend 21 18 + AD S/Z —
2009 30 39 anderer 21 19 —

mit einem Wert von 30 ECU oder weniger für 100 kg Eigengewicht:
— — aus Zitronen:

2009 30 51 mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als
30 GHT 21 + AGR 18 + AD S/Z —

2009 30 55 — mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von 30 GHT oder
weniger 21 18 .+ ADS/Z —

2009 30 59 keinen zugesetzten Zucker enthaltend 21 19 —
— — . aus anderen Zitrusfrüchten:

2009 30 91 mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als
30 GHT 21 + AGR 18 + AD S/Z —

2009 30 95 — — — — — mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von 30 GHT oder
weniger . 21 18 + ADS/Z —

2009 30 99 keinen zugesetzten Zucker enthaltend 21 19 —
200940 - Ananassaft :

mit einer Dichte von mehr als 1,33 g/cm3 bei 20 ° C:
200940 11 mit einem Wert von 30 ECU oder weniger für 100 kg Eigengewicht 42 + AGR — —
2009 40 19 anderer 42 — —

— — mit einer Dichte von 1,33 g/cm3 oder weniger bei 20 0 C:
2009 40 30 — — — mit einem Wert von mehr als 30 ECU für 100 kg Eigengewicht,

zugesetzten Zucker enthaltend 22 19 + ADS/Z —
— anderer:

2009 40 91 mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als 30 GHT . 22 + AGR 19 + AD S/Z —
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l Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2009 40 93 mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von 30 GHT oder
weniger 22 19 + AD S/Z —

2009 40 99 ■>- - keinen zugesetzten Zucker enthaltend 22 20 —
2009 50 — Tomatensaft :

2009 50 10 zugesetzten Zucker enthaltend 21 20 + AD S/Z —
2009 50 90 anderer 21 21 —

2009 60 — Traubensaft (einschließlich Traubenmost):

— — mit einer Dichte von mehr als 1,33 g/cm3 bei 20 0 C:

2009 60 11 mit einem Wert von 22 ECU oder weniger für 100 kg Eigengewicht 50 + AGR — —

2009 60 19 — anderer 50 (!) — —
— — mit einer Dichte von 1,33 g/cm3 oder weniger bei 20 0 C:

mit einem Wert von mehr als 18 ECU für 100 kg Eigengewicht:

2009 60 51 — — konzentriert 28 (*) 28 + ADS/Z —

2009 60 59 anderer . 28 0) 28 + AD S/Z —

— mit einem Wert von 18 ECU oder weniger für 100 kg Eigengewicht:

mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als 30 GHT:
2009 60 71 — — — — — konzentriert ' 28 + AGR 28 + AD S/Z —

2009 60 79 anderer 28 + AGR 28 + AD S/Z —
(•)

2009 60 90 anderer 28 0 28 + AD S/Z —

2009 70 - Apfelsaft :

— — mit einer Dichte von mehr als 1,33 g/cm3 bei 20 0 C:

2009 70 11 — — — mit einem Wert von 22 ECU oder weniger für 100 kg Eigengewicht 42 + AGR — —
2009 70 19 anderer 42 — —

— — mit einer Dichte von 1,33 g/cm3 oder weniger bei 20 0 C:

2009 70 30 — — — mit einem Wert von mehr als 18 ECU für 100 kg Eigengewicht,
zugesetzten Zucker enthaltend 25 24 + AD S/Z —

— — — anderer:

2009 70 91 — — — — mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als 30 GHT . 25 4- AGR 24 + AD S/Z —

2009 70 93 — — mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von 30 GHT oder
weniger 25 24 + AD S/Z —

2009 70 99 — — keinen zugesetzten Zucker enthaltend 25 25 —

2009 80 — Saft aus anderen Früchten oder Gemüsen (ausgenommen Mischungen):

— — mit einer Dichte von mehr als 1,33 g/cm3 bei 20° C:
Birnensaft:

2009 80 11 — — — — mit einem Wert von 22 ECU oder weniger für 100 kg Eigenge
wicht 42 + AGR — —

2009 80 19 anderer 42 — —

(!) Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe heben dem Zoll vorgesehen.
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\ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— — — anderer:

mit einem Wert von 30 ECU oder weniger für 100 kg Eigenge
wicht:

2009 80 32 — — — aus Passionsfrüchten und Guaven 21 + AGR — —

2009 80 34 — andere . 42 + AGR — —

2009 80 39 anderer . . 42 — —

— — mit einer Dichte von 1,33 g/cm3 oder weniger bei 20 0 C:
Birnensaft:

2009 80 50 mit einem Wert von mehr als 18 ECU für 100 kg Eigengewicht,
zugesetzten Zucker enthaltend 25 24 + AD S/Z —
anderer: .

2009 80 61 — — — mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als
30 GHT 25 + AGR 24 + AD S/Z —

2009 80 63 mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von 30 GHT oder
weniger 25 24 + AD S/Z —

2009 80 69 — — — — — keinen zugesetzten Zucker enthaltend 25 25 —
anderer:

2009 80 80 mit einem Wert von mehr als 30 ECU für 100 kg Eigengewicht,
zugesetzten Zucker enthaltend 24 21 + ADS/Z —

— — — — anderer:

mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als
30 GHT:

2009 80 83 — — — — aus Passionsfrüchten und Guaven 15-1- AGR 21 + AD S/Z —

2009 80 85 - - andere 24 + AGR 21 + AD S/Z —

2009 80 93 _____ mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von 30 GHT oder
weniger 24 21 + AD S/Z —

— — — — — keinen zugesetzten Zucker enthaltend:
2009 80 95 _______ aus der Frucht der Art Vaccinium macrocarpon 24 . 22 —
2009 80 99 - andere 24 22 . —

2009 90 " - Mischungen von Saften :
— — mit einer Dichte von mehr als 1,33 g/cm3 bei 20 0 C:
— — — Mischungen aus Apfel- und Birnensäft:

2009 9011 mit einem Wert von 22 ECU oder weniger für 100 kg Eigenge
wicht 42 + AGR — —

20099019 andere 42 — —

— — — andere:

2009 90 21 mit einem Wert von 30 ECU oder weniger für 100 kg Eigenge
wicht 42 + AGR . — —

200990 29 andere 42 — —

— — mit einer Dichte von 1,33 g/cm3 oder weniger bei 20 ° C:
— Mischungen aus Apfel- und Birnensaft:

2009 90 31 mit einem Wert von 18 ECU oder weniger für 100 kg Eigenge
wicht und mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als
30 GHT 25 + AGR — —

2009 90 39 andere 25 — —
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||l Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

pder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

andere:

mit einem Wert von mehr als 30 ECU für 100 kg Eigengewicht:
Mischungen aus Zitrusfrucht- und Ananassaft:

20099041 zugesetzten Zucker enthaltend 22 19 + AD S/Z —
20099049 --- andere .. 22 , 20 —

— — — — — andere:

2009 90 51 — — — — — — zugesetzten Zucker enthaltend 24 21 + AD S/Z —
20099059 andere . . 24 22 —

mit einem Wert von 30 ECU oder weniger für 100 kg Eigenge
wicht:

— — Mischungen aus Zitrusfrucht- und Ananassaft:
2009 90 71 — — mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als

30 GHT 22 + AGR 19 + AD S/Z —

2009 90 73 mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von 30 GHT oder
weniger . 22 19 + AD S/Z —

2009 90 79 _ — — keinen zugesetzten Zucker enthaltend 22 20 .—
andere:

2009 90 91 — mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als
30 GHT ...... 24 + AGR 21 + AD S/Z —

2009 90 93 -—• — mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von 30 GHT oder
t weniger 24 21 + AD S/iZ —

2009 90 99 — — keinen zugesetzten Zucker enthaltend 24 22 —
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KAPITEL 21

VERSCHIEDENE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 21 gehören nicht:

a) Gemüsemischungen der Position 0712;

b) geröstete Kaffeemittel mit beliebigem Gehalt an Kaffee (Position 0901 );

c) Gewürze und andere Waren der Positionen 0904 bis 0910;

d) Lebensmittelzubereitungen, ausgenommen Waren der Positionen 2103 und 2104, mit einem Gehalt an Wurst, Fleisch,
Schlachtnebenerzeugnissen, Blut, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren — einzeln
oder zusammen — von mehr als 20 GHT (Kapitel 16);

e) zusammengesetzte alkoholhaltige Zubereitungen von der zum Herstellen von Getränken verwendeten Art, mit einem
Alkoholgehalt (siehe Anmerkung 2 zu Kapitel 22) von mehr als 0,5 % vol ;

f) Hefen, als Arzneiwaren aufgemacht, und andere Waren der Position 3003 oder 3004;

g) zubereitete Enzyme der Position 3507 .

2 . Zu Position 2101 gehören auch Auszüge aus den in der Anmerkung 1 Buchstabe b) genannten Kaffeemitteln .

3 . Im Sinne der Position 2104 gelten als „zusammengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen" Zubereitungen aus
einer fein homogenisierten Mischung mehrerer Grundstoffe, wie Fleisch, Fisch, Gemüse oder Früchten, aufgemacht für den
Einzelverkauf zur Ernährung von Kindern oder zum Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von 250 g oder weniger.
Bei Anwendung dieser Begriffsbestimmung bleiben Zutaten, die der Mischung ggf. zum Würzen, Haltbarmachen oder zu
anderen Zwecken in geringer Menge zugesetzt sind, außer Betracht. Diese Zubereitungen können in geringer Menge
sichtbare Stückchen der Bestandteile enthalten .

Zusätzliche Anmerkungen

1 . Im Sinne der Unterposition 2106 90 10 gelten als „ Käsefondue " Zubereitungen aus Schmelzkäse mit einem Gehalt an Milchfett
von 12 GHT oder mehr, jedoch weniger als 18 GHT, zu dessen Herstellung keine anderen Käsesorten als Emmentaler und
Greyerzer verwendet wurden, mit Zusatz von Weißwein, Kirschwasser, Stärke und Gewürzen, in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger.

Die Zulassung zu dieser Unterposition ist außerdem abhängig von der Vorlage einer Bescheinigung, die den in den
einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen entspricht.

2. Im Sinne der Unterposition 2106 90 30 gilt als „ Isoglucose " das aus Glucose oder Glucosepolymeren gewonnene Erzeugnis mit
einem Gehalt, bezogen auf den Trockenstoff, von 10 GHT oder mehr Fructose.
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2101 Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, Tee oder Mate und
Zubereitungen auf der Grundlage dieser Waren oder auf der Grund
lage von Kaffee, Tee oder Mate ; geröstete Zichorien und andere
geröstete Kaffeemittel sowie Auszüge, Essenzen und Konzentrate
hieraus :

2101 10 — Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee und Zubereitungen auf der
Grundlage dieser Auszüge, Essenzen und Konzentrate oder auf der Grund
lage von Kaffee :

— — Auszüge, Essenzen und Konzentrate:
2101 10 11 mit einem Gehalt an aus Kaffee stammender Trockenmasse von 95

GHT oder mehr 30 18 —

21011019 andere 30 18 —

Zubereitungen:

2101 10 91 kein Milchfett, Milchprotein und keine Saccharose, Isoglucose,
Stärke oder Glucose enthaltend, oder weniger als 1,5 GHT Milch
fett, 2,5 GHT Milchprotein, 5 GHT Saccharose oder Isoglucose,
5 GHT Glucose oder Stärke enthaltend 30 18 —

2101 10 99 andere 20,8 13 + MOB

2101 20 — Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Tee oder Mate und Zubereitungen
auf der Grundlage dieser Auszüge, Essenzen und Konzentrate oder auf der
Grundlage von Tee oder Mate :

2101 20 10 — — kein Milchfett, Milchprotein und keine Saccharose, Isoglucose, Stärke
oder Glucose enthaltend, oder weniger als 1,5 GHT Milchfett,
2,5 GHT Milchprotein, 5 GHT Saccharose oder Isoglucose, 5 GHT
Glucose oder Stärke enthaltend 6 12 —

2101 20 90 andere 20,8 13 + MOB , —

210130 — geröstete Zichorienwurzeln und andere geröstete Kaffeemittel sowie Aus
züge, Essenzen und Konzentrate hieraus :

— — geröstete Zichorienwurzeln und andere geröstete Kaffeemittel:

2101 30 11 geröstete Zichorienwurzeln 18 — —
21013019 andere 16,9 + MOB 8 + MOB —

Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus gerösteten Zichorienwurzeln
oder aus anderen gerösteten Kaflfeemitteln:

2101 30 91 aus gerösteten Zichorienwurzeln 22 — —
2101 30 99 — — — andere 16,9 + MOB — —

0)

2102 Hefen (lebend oder nicht lebend); andere Einzeller-Mikroorganismen,
nicht lebend (ausgenommen Vaccine der Position 3002); zubereitete
Backtriebmittel in Pulverform :

2102 10 - Hefen, lebend :

2102 10 10 ausgewählte Mutterhefen (Hefekulturen) 23 17 —
— — Backhefen:

2102 10 31 — — — getrocknet 22,1 + MOB 15 4- MOB —
210210 39 andere 22,1 + MOB 15 + MOB —

(') Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit auf 14 % ermäßigt (Aussetzung).
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5
1 : 1

21021090 andere 31 23 —

210220 — Hefen, nicht lebend ; andere Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend :
— — Hefen, nicht lebend:

2102 2011 — — — in Form von Tabletten, Würfeln oder ähnlichen Aufmachungen,
oder in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des
Inhalts von 1 kg oder weniger 17 13 —

2102 20 19 andere 10 8 —

2102 20 90 — — andere 4 2 —

2102 3000 — zubereitete Backtriebmittel in Pulverform . 19 9,5 —

2103 Zubereitungen zum Herstellen von Würzsoßen und zubereitete Würz
soßen ; zusammengesetzte Würzmittel ; Senfmehl, auch zubereitet, und
Senf :

2103 10 00 - Sojasoße . 20 12 —
2103 20 00 — Tomatenketchup und andere Tomatensoßen . 20 16 —
2103 30 — Senfmehl, auch zubereitet, und Senf :
2103 3010 Senfmehl . 5 4 —

2103 30 90 — — Senf (einschließlich zubereites Senfmehl) 17 14 —
2103 90 — andere :

2103 90 10 Mango-Chutney, flüssig 20 frei —
2103 90 90 - - andere 20 12 —

2104 Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder Brühen ; Suppen und
Brühen ; zusammengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen :

210410 00 — Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder Brühen ; Suppen und
Brühen 22 18 —

2104 20 00 - zusammengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen 24 22 —

2105 00 Speiseeis, auch kakaohaltig :
2105 00 10 — kein Milchfett enthaltend oder mit einem Gehalt an Milchfett von

weniger als 3 GHT 22 + MOB 12 + MOB —
MAX 27 +

AD S/Z

— mit einem Gehalt an Milchfett von:

2105 00 91 — — 3 GHT oder mehr, jedoch weniger als 7 GHT 22 + MOB 12 + MOB —
MAX 27 +

AD S/Z

21050099 7 GHT oder mehr 22 + MOB 12 + MOB —
MAX 27 +

AD S/Z

2106 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen :
2106 10 — Eiweißkonzentrate und texturierte Eiweißstoffe :

21061010 kein Milchfett, Milchprotein und keine Saccharose, Isoglucose, Stärke
oder Glucose enthaltend, oder weniger als 1,5 GHT Milchfett,
2,5 GHT Milchprotein, 5 GHT Saccharose oder Isoglucose, 5 GHT
Glucose oder Stärke enthaltend 25 20 —

210610 90 ändere 20,8 + MOB 13 + MOB —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2106 90 — andere :

2106 90 10 — — „Käsefondue" genannte Zubereitungen 20,8 + MOB 13 + MOB —
MAX 35 Ecu/

100 kg/net

Zuckersirupe, aromatisiert oder gefärbt:
2106 90 30 Isoglucosesirup 67 (AGR) — —

andere:

2106 90 51 Lactosesirup 67 (AGR) — —
2106 90 55 — — — ' — Glucose- und Maltodextrinsirup 67 (AGR) — —
2106 90 59 andere 67 (AGR) —

andere:

21069091 — — — kein Milchfett, Milchprotein und keine Saccharose, Isoglucose,
Stärke oder Glucose enthaltend, oder weniger als 1,5 GHT Milch
fett, 2,5 GHT Milchprotein, 5 GHT Saccharose oder Isoglucose,
5 GHT Glucose oder Stärke enthaltend 25 20 —

2106 90 99 andere 20,8 + MOB 13 + MOB —



10. 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 155

KAPITEL 22

GETRÄNKE, ALKOHOLHALTIGE FLÜSSIGKEITEN UND ESSIG

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 22 gehören nicht:

a) Meerwasser (Position 2501);
/

b) destilliertes Wasser, Leitfähigkeitswasser oder Wasser von gleicher Reinheit (Position 2851);

c) Lösungen von Essigsäure in Wasser, mit einem Gehalt an Essigsäure von mehr als 10 .GHT (Position 2915);

d) Arzneiwaren der Position 3003 oder 3004;

e) Riech-, Körperpflege- und Schönheitsmittel (Kapitel 33).

2 . Für die Anwendung dieses Kapitels sowie der Kapitel 20 und 21 ist der Alkoholgehalt bei einer Temperatur von 20° C zu
bestimmen.

3 . Für die Anwendung der Position 2202 gelten als „nichtalkoholhaltige Getränke" Getränke mit einem Alkoholgehalt von
0,5 % vol oder weniger. Alkoholhaltige Getränke gehören, je nach Beschaffenheit, zu den Positionen 2203 bis 2206 oder zu
Position 2208.

Unterpositions-Anmerkung

1 . Für die Anwendung der Unterposition 2204 10 gilt als Schaumwein solcher Wein, der in geschlossenen Behältnissen bei
einer Temperatur von 20 0 C einen Überdruck von 3 bar oder mehr aufweist .

Zusätzliche Anmerkungen

1 . Für die Anwendung der Positionen 2204 und 2205 sowie der Unterposition 2206 00 10 versteht man jeweils unter:

a) vorhandenem Alkoholgehalt (in % vol) die Volumeneinheiten reinen Alkohols, die bei einer Temperatur von 20° C in
100 Volumeneinheiten des Erzeugnisses enthalten sind;

b) potentiellem Alkoholgehalt (in % vol) die Volumeneinheiten reinen Alkohols bei einer Temperatur von 20 ° C, die durch
vollständiges Vergären des in 100 Volumeneinheiten des Erzeugnisses enthaltenen Zuckers gebildet werden können;

c) Gesamtalkoholgehalt (in % vol) die Summe des vorhandenen und des potentiellen Alkoholgehalts;

d) natürlichem Alkoholgehalt (in % vol) den Gesamtalkoholgehalt des betreffenden Erzeugnisses vor jeglicher Anreicherung;

e) % vol die Abkürzungfür die Volumenkonzentration bei 20° C

2. Für die Anwendung der Unterposition 2204 30 10 gilt als „anderer Traubenmost, teilweise gegoren " das aus der Gärung eines
Traubenmosts hervorgehende Erzeugnis mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 1 % vol und von weniger als drei
Fünfteln seines Gesamtalkoholgehalts.
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3. Für die Anwendung der Unterpositionen 2204 21 und 2204 29:

A. Versteht man unter „ Gesamttrockenstoff' die Summe an Stoffen, ausgedrückt in Gramm und bezogen auf einen Liter, die —
unter bestimmten physikalischen Voraussetzungen — sich nicht verflüchtigen:
Der Gesamttrockenstoff ist durch Dichtemessung bei einer Temperatur von 20° C zu ermitteln .

B. a) Waren der Unterpositionen 2204 21 21 bis 2204 21 90 und 2204 29 21 bis 2204 29 90 verbleiben in der jeweiligen
Unterposition, sofern der vorhandene Gesamttrockenstoff, bezogen auf einen Liter, die nachstehend angegebenen Mengen
nicht übersteigt:

I. 90 g oder weniger Gesamttrockenstoffje Liter, für Waren mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13% Vol oder
weniger;

II. 130 g oder weniger Gesamttrockenstoff je Liter, für Waren mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als
13 % vol bis 15 % vol;

III. 130 g oder weniger Gesamttrockenstoff je Liter, für Waren mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als
15 % vol bis 18 % vol;

IV. 330 g oder weniger Gesamttrockenstoff je Liter, für Waren mit einem vorhandenen Alkoholgehalt , von mehr als
18 % vol bis 22 % vol.

Waren , deren Gehalt an Gesamttrockenstoff die in den Ziffern I, II, III und IV entsprechend detn jeweiligen
Alkoholgehalt vorgesehenen Höchstmengen übersteigt, sind der jeweils nächstfolgenden Ziffer zuzuweisen . Waren, deren
Gehalt an Gesamttrockenstoff 330 g je Liter übersteigt, sind der Unterposition 2204 21 90 oder 2204 29 90 zuzuweisen .

b) Die Bestimmungen des Absatzes a) gelten nicht für Waren der Unterpositionen 2204 21 41 , 2204 21 51 , 2204 29 41,
2204 29 45, 2204 29 51 und 2204 29 55.

4. Zu den Unterpositionen 2204 21 21 bis 2204 21 90 und 2204 29 21 bis 2204 29 90 gehören z. B. :

a) Most aus frischen Weintrauben, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist, d. h . das
Erzeugnis, das

— einen vorhandenen Alkoholgehalt von 12 % vol oder mehr, jedoch weniger als 15 % vol aufweist,
und

— durch Zusatz eines Erzeugnisses, das aus der Destillation von Wein gewonnen wurde, zu einem ungegorenen
Traubenmost mit einem natürlichen Alkoholgehalt von 8,5 % vol oder mehr gewonnen wird;

b) Brennwein, d. h . das Erzeugnis, das

— einen vorhandenen Alkoholgehalt von 18 % vol bis 24 % vol aufweist,

— ausschließlich dadurch gewonnen wird, daß einem Wein ohne Restzucker ein nicht rektifiziertes,aus der Destillation von
Wein hervorgegangenes Erzeugnis mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 86 % vol oder weniger zugesetzt wird,
und

— einen Gehalt an flüchtiger Säure von 1,50 g/l oder weniger, berechnet als Essigsäure, aufweist;

c) Likörwein, d. h . das Erzeugnis, das

— einen Gesamtalkoholgehalt von 17,5 % vol oder mehr sowie einen vorhandenen Alkoholgehalt von 15 % vol bis 22 % vol
aufweist,
und

— aus Traubenmost oder Wein gewonnen wird, wobei diese Erzeugnisse von Rebsorten, die in dem Drittland ihrer Herkunft
für die Herstellung von Likörwein zugelassen sind, stammen und einen natürlichen Alkoholgehalt von 12 % vol oder mehr
aufweisen müssen :
— durch Anwendung von Kälte

oder

— durch den Zusatz folgender Erzeugnisse während oder nach der Gärung:
— eines Erzeugnisses, das aus der Destillation von Wein gewonnen wurde,
— eines konzentrierten Traubenmostes oder im Falle bestimmter Qualitätslikörweine einer noch festzulegenden Liste,

bei denen ein solches Verfahren von jeher angewandt wird, eines Traubenmostes, der durch unmittelbare
Einwirkung von Feuerwärme konzentriert worden ist und, abgesehen von diesem Vorgang, der Definition von
konzentriertem Traubenmost entspricht,
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— einer Mischung dieser Erzeugnisse.
Bestimmte Qualitätslikörweine einer noch festzulegenden Liste können jedoch aus frischem, ungegorenem Traubenmost
gewonnen werden, ohne daß dieser einen natürlichen Alkoholgehalt von 12 % vol oder mehr aufweisen muß.

5. Für die Anwendung der Unterposition 2206 00 10 gilt als „ Tresterwein " das Erzeugnis, das durch die Gärung von nicht
behandeltem, in Wasser aufgeschwemmtem Traubentrester oder durch Auslaugen von gegorenem Traubentrester mit Wasser
gewonnen wird.

6. Für die Anwendung der Unterposition 2206 00 91 gelten als „schäumend":

— gegorene Getränke in Flaschen mit Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen befestigt sind;

— gegorene Getränke in anderer Aufmachung mit einem Überdruck von 1,5 bar oder mehr, gemessen bei einer Temperatur von
20 oC.

7. Für die Anwendung der Unterpositionen 2209 00 11 und 2209 00 19 gilt als „ Weinessig " der Essig, der ausschließlich durch
Essigsäuregärung aus Wein hergestellt wird und einen Säuregehalt, berechnet als Essigsäure, von mindestens 60 g/l aufweist.

8. Für die Anwendung der Unterpositionen 2204 21 21, 2204 21 23, 2204 21 31, 2204 21 33, 2204 29 21 , 2204 29 23, 2204 29 31
und 2204 29 33 gelten als „ Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete" Weine mit Ursprung aus der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft, die den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 823/87 des Rates vom 16. März 1987 zur Festlegung besonderer
Vorschriften für Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete (ABl. Nr. L 84 vom 27. 3. 1987, S. 59) sowie den zur Durchführung
dieser Verordnung erlassenen Bestimmungen entsprechen und die in den einzelstaatlichen Regelungen definiert sind.

Zollsatz 1
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(•/»)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2201 Wasser, einschließlich natürliches oder künstliches Mineralwasser und
kohlensäurehaltiges Wasser, ohne Zusatz von Zucker, anderen Süß
mitteln oder Aromastoffen ; Eis und Schnee :

2201 10 00 — Mineralwasser und kohlensaurehaltiges Wasser 8 4 —

2201 90 00 - andere frei frei —

2202 Wasser, einschließlich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser,
mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Aromastoffen, und
andere nichtalkoholhaltige Getränke, ausgenommen Frucht- und Ge
müsesäfte der Position 2009 :

22021000 — Wasser, einschließlich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, mit
Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Aromastoffen 20 IS 1

2202 90 — andere :

22029010 — — keine Erzeugnisse der Positionen 0401 bis 0404 und keine Fette aus
Erzeugnissen der Positionen 0401 bis 0404 enthaltend 20 15 1

— — andere, mit einem Gehalt an Fetten aus Erzeugnissen der
Positionen 0401 bis 0404 von:

2202 90 91 weniger als 0,2 GHT 12,7 + MOB 8 + MOB 1

2202 90 95 0,2 oder mehr, jedoch weniger als 2 GHT 12,7 + MOB 8 + MOB 1
2202 90 99 2 GHT oder mehr 12,7 + MOB 8 + MOB 1

220300 Bier aus M^lz :

2203 00 10 — in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 10 1 30 24 1
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I l Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2203 0090 — in Behältnissen mit einem Inhalt von 10 1 oder weniger 30 24 1

2204 Wein aus frischen Weintrauben, einschließlich mit Alkohol angerei
cherter Wein ; Traubenmost, ausgenommen solcher der Position 2009 :

2204 10 - Schaumwein :

— — mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 8,5 % vol oder mehr:

2204 10 11 Champagner 40 Ecu/hl — 1
2204 10 19 anderer 40 Ecu/hl — 1

2204 10 90 anderer 40 Ecu/hl — 1

— anderer Wein ; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol
verhindert oder unterbrochen worden ist :

2204 21 in Behaltnissen mit einem Inhalt von 2 1 oder weniger :

2204 2110 Wein, ausgenommen Wein der Unterposition 2204 10, in Flaschen
mit Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen
befestigt sind; Wein in anderen Umschließungen, mit einem auf
gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von 1 bar
oder mehr, jedoch weniger als 3 bar, gemessen bei einer Temperatur
von 20 0 C 40 Ecu/hl — 1

andere:

mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13 % vol oder weni
ger:

Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete:
2204 21 21 - Weißwein 14,5 — 1

Ecu/hl C 1 ) (2)
2204 21 23 andere 14,5 — 1

Ecu/hl ( i) (2)
andere:

2204 21 25 Weißwein 14,5 — 1
Ecu/hl (») (2)

2204 21 29 andere . 14,5 — 1
Ecu/hl ( i) (2)

— — — — mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13 % vol bis
15% vol: ■

r Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete:
2204 2131 Weißwein 16,9 — 1

Ecu/hl C 1 ) (2)

2204 21 33 andere 16,9 — 1
Ecu/hl (*) (2)

— — — andere:

2204 21 35 Weißwein 16,9 — 1
Ecu/hl ( i ) (2)

2204 21 39 andere . . . 16,9 — 1
Ecu/hl ( i) (2)

(') Der für die Umrechnung des Ecu — in dem der Zollsatz ausgedrückt ist — in die nationalen Währungen anzuwendende Umrechnungskurs ist in
Abweichung von der Allgemeinen Vorschrift C 3 in Teil I Titel I (KN) der für Wein geltende repräsentative Umrechnungskurs, wenn ein solcher Kurs im
Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik festgesetzt ist .

(2) Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe neben dem Zoll vorgesehen.
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l Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%>

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5
! _

mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol bis
18 % vol:

2204 21 41 Port, Madeira, Sherry, Tokayer (Aszu und Szamorodni) und
Moscatel de Setubal (*) 18,1 16,3 1

Ecu/hl (2) Ecu/hl (2)
2204 21 49 andere 20,6 — 1

Ecu/hl (2) (3)

mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18 % vol bis
22% vol:

2204 21 51 Port, Madeira, Sherry, Tokayer (Aszu und Szamorodni) und
Moscatel de Setubal (') ' 19,3 17,5 1

Ecu/hl (2) Ecu/hl (2)

2204 21 59 andere 23 23 Ecu/hl (2) 1
Ecu/hl (2) (3)

2204 21 90 mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22 % vol . . 1,93 Ecu/ — 1
% vol/hl +

12,1
Ecu/hl (2) (3)

2204 29 andere :

2204 2910 Wein, ausgenommen Wein der Unterposition 2204 10, in Flaschen
mit Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen
befestigt sind; Wein in anderen Umschließungen, mit einem auf
gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von 1 bar
oder mehr, jedoch weniger als 3 bar, gemessen bei einer Temperatur
von 20 °C . . . . .•'••• 40 Ecu/hl — 1

— — — andere:

— — mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13 % vol oder weni
ger:

Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete:

2204 29 21 , Weißwein 10,9 10,9 1
Ecu/hl (2) (3) Ecu/hl (2)

2204 29 23 andere 10,9 10,9 1
Ecu/hl (2) (3) Ecu/hl (2)

— — — andere:

2204 29 25 Weißwein 10,9 10,9 1
Ecu/hl (2) (3) Ecu/hl (2)

2204 29 29 andere 10,9 10,9 1
Ecu/hl (2) (3) Ecu/hl (2)

mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13 % vol bis
15% vol: . ,

— — — — — Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete:

2204 29 31 Weißwein 13,3 13,3 1
Ecu/hl (2) (3) Ecu/hl (2)

2204 29 33 andere 13,3 13,3 1
Ecu/hl (2) (3) Ecu/hl (2)

1 ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
2) Der für die Umrechnung des Ecu — in dem der . Zollsatz ausgedrückt ist — in die nationalen Währungen anzuwendende Umrechnungskurs ist in

Abweichung von der Allgemeinen Vorschrift C 3 in Teil I Titel I (KN) der für Wein geltende repräsentative Umrechnungskurs, wenn ein solcher Kurs im
Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik festgesetzt ist.

3) Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe neben dem Zoll vorgesehen.
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\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

andere:

2204 29 35 Weißwein 13,3 13,3 1
Ecu/hl ( i ) (2), Ecu/hl 0)

2204 29 39 andere 13,3 13,3 1
Ecu/hl ( i) (2) Ecu/hl (»)

— mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol bis
18 % vol:

2204 29 41 Port, Madeira, Sherry und Moscatel de Setubal (3) 14,5 13,3 1
Ecu/hl (i ) Ecu/hl C 1 )

2204 29 45 Tokayer (Aszu und Szamorodni) (3) 14,5 — 1
Ecu/hl ( i )

2204 2949 andere 16,9 — 1
Ecu/hl ( i ) (2)

mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18 % vol bis
22 % vol:

2204 29 51 Port, Madeira, Sherry und Moscatel de Setubal (3) ..... . 15,7 14,5 1
Ecu/hl (!) Ecu/hl ( ! )

2204 29 55 Tokayer (Aszu und Szamorodni) (3) 15,7 — 1
Ecu/hl (i )

2204 29 59 andere 23 23 Ecu/hl («) 1
Ecu/hl ( i ) (2)

2204 29 90 — mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22 % vol . . 1,93 Ecu/ — 1
%

vol/hl ( i ) (2)
2204 30 — anderer Traubenmost :

2204 30 10 teilweise gegoren, auch ohne Alkohol stummgemacht 40 (2) — 1
anderer:

2204 30 91 mit einer Dichte von 1,33 g/cm3 oder weniger bei 20 0 C und einem
vorhandenen Alkoholgehalt von 1 % vol oder weniger 28 (2) 28 + AD S/Z 1

2204 30 99 anderer 50 + AGR — 1
(2)

2205 Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflan
zen oder anderen Stoffen aromatisiert :

2205 10 — in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 1 oder weniger :

2205 10 10 mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 18 % vol oder weniger ... 17 Ecu/hl — 1
2205 10 90 -— mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18 % vol 1,4 Ecu/ — 1

% vol/hl + 10
Ecu/hl

2205 90 - andere :

2205 90 10 mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 18 % vol oder weniger . . . 14 Ecu/hl — 1
2205 90 90 mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18 % vol 1,4 Ecu/ — 1

% vol/hl

( 1 ) Der für die Umrechnung des Ecu — in dem der Zollsatz ausgedrückt ist — in die nationalen Währungen anzuwendende Umrechnungskurs ist in
Abweichung von der Allgemeinen Vorschrift C 3 in Teil I Titel I (KN) der für Wein geltende repräsentative Umrechnungskurs, wenn ein solcher Kurs im
Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik festgesetzt ist .

(2) Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe neben dem Zoll vorgesehen.
(3) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschafltsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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l Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2206 00 Andere gegorene Getränke (z.B. Apfelwein, Birnenwein und Met):
22060010 — Tresterwein 1,6 Ecu/ — 1

% vol/hl
MIN 9

Ecu/hl ( i )

— andere:

2206 00 91 — — schäumend 30 Ecu/hl — 1

andere, in Behältnissen mit einem Inhalt von:

2206 00 93 2 1 oder weniger 12 Ecu/hl — 1
2206 00 99 mehr als 2 1 9 Ecu/hl — 1

2207 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder mehr,
unvergällt ; Ethylalkohol und Branntwein mit beliebigem Alkoholge
halt, vergällt :

2207 10 00 - Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder mehr, unvergällt . 30 Ecu/hl — 1
2207 20 00 - Ethylalkohol und Branntwein mit beliebigem Alkoholgehalt, vergällt .... 16 Ecu/hl — 1

2208 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol,
unvergällt ; Branntwein, Likör und andere Spirituosen ; zusammenge
setzte alkoholhaltige Zubereitungen der zum Herstellen von Geträn
ken verwendeten Art :

2208 10 - zusammengesetzte alkoholhaltige Zubereitungen der zum Herstellen von
Getränken verwendeten Art :

2208 10 10 — — aromatische Bitter, mit einem Alkoholgehalt von 44,2 % vol bis 49,2 %
vol, zubereitet unter Verwendung von 1,5 bis 6 GHT Enzian, Gewür
zen und anderen Zutaten sowie 4 bis 10 GHT Zucker enthaltend, in
Behältnissen mit einem Inhalt von 0,5 1 oder weniger 30 frei 1 alc . 100 %

MIN 1,6 Ecu/
% vol/hl

220810 90 andere 30 27 1 alc. 100%
MIN 1,6 Ecu/ MIN 1,6 Ecu/

% vol/hl % vol/hl

2208 20 — Branntwein aus Wein oder Traubentrester :

2208 20 10 — — in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 1 oder weniger . 1,6 Ecu/ — 1 alc. 100%
% vol/hl + 10

Ecu/hl

2208 20 90 in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 1 1,6 Ecu/ — 1 alc. 100%
% vol/hl

2208 30 - Whisky :

„ Bourbon"-Whiskey, in Behältnissen mit einem Inhalt von:

2208 3011 2 1 oder weniger (2) 1,2 Ecu/ 0,4 Ecu/ 1 alc. 100%
% vol/hl + 10 % vol/hl + 3

Ecu/hl Ecu/hl

2208 30 19 mehr als 2 1 (2) 1,2 Ecu/ 0,4 Ecu/ 1 alc . 100%
% vol/hl % vol/hl

(') Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe neben dem Zoll vorgesehen .
(2 ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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l Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— — anderer, in Behältnissen mit einem Inhalt von:

2208 30 91 — — — 2 1 oder weniger 1,2 Ecu/ 0,4 Ecu/ 1 alc. 100%
% vol/hl + 10 % vol/hl + 3

Ecu/hl Ecu/hl

2208 30 99 mehr als 2 1 1,2 Ecu/ 0,4 Ecu/ 1 alc. 100 %
% vol/hl % vol/hl

220840 — Rum und Taffia :

220840 10 in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 1 oder weniger 1,1 Ecu/ 1 Ecu/ 1 alc. 100 %
% vol/hl + 10 % vol/hl +5

Ecu/hl Ecu/hl

22084090 in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 1 1,1 Ecu/ 1 Ecu/ 1 alc. 100 %
% vol/hl % vol/hl

2208 50 - Gin und Genever :

Gin, in Behältnissen mit einem Inhalt von:

2208 5011 2 1 oder weniger 1,2 Ecu/ 1 Ecu/ 1 alc. 100%
% vol/hl + 10 % vol/hl + 5

Ecu/hl Ecu/hl

220850 19 mehr als 2 1 1,2 Ecu/ 1 Ecu/ 1 alc. 100 %
% vol/hl % vol/hl

— — Genever, in Behältnissen mit einem Inhalt von:

2208 5091 2 1 oder weniger 1,6 Ecu/ (') 1 alc. 100%
% vol/hl + 10

Ecu/hl

2208 50 99 mehr als 2 1 1,6 Ecu/ (») 1 alc. 100 %
% vol/hl

2208 90 - andere :

Arrak, in Behältnissen mit einem Inhalt von:

22089011 — — — 2 1 oder weniger 1,1 Ecu/ 1 Ecu/
% vol/hl + 10 % vol/hl + 5

Ecu/hl Ecu/hl

220890 19 mehr als 2 1 1,1 Ecu/ 1 Ecu/ 1 alc. 100%
% vol/hl % vol/hl

Wodka mit einem Alkoholgehalt von 45,4 % vol oder weniger sowie
Pflaumenbranntwein, Birnenbranntwein und Kirschbranntwein, in Be
hältnissen mit einem Inhalt von:

2 1 oder weniger:

2208 90 31 Wodka 1,6 Ecu/ 1,3 Ecu/ 1 alc. 100%
% vol/hl + 10 % vol/hl + 5

Ecu/hl Ecu/hl

2208 90 33 Pflaumenbranntwein, Birnenbranntwein und Kirschbranntwein . 1,6 Ecu/ 1,3 Ecu/ 1 alc. 100%
% vol/hl + 10 % vol/hl 4- 5

Ecu/hl Ecu/hl

2208 90 39 mehr als 2 1 1,6 Ecu/ 1,3 Ecu/ 1 alc. 100%
% vol/hl % vol/hl

(') Siehe Anhang.
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l Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

anderer Branntwein, Likör und andere Spirituosen, in Behältnissen mit
einem Inhalt von:

— 2 1 oder weniger:
— — — — Branntwein:

2208 9051 — Obstbranntwein 1,6 Ecu/ (') 1 alc. 100%
% vol/hl 4- 10

Ecu/hl

2208 90 53 anderer 1,6 Ecu/ (») 1 alc. 100%
% vol/hl + 10

Ecu/hl

2208 90 55 Likör 1,6 Ecu/ (>) 1 alc. 100%
% vol/hl + 10

Ecu/hl

2208 90 59 andere Spirituosen 1,6 Ecu/ — 1 alc. 100%
% vol/hl + 10

Ecu/hl

— — — mehr als 2 1:

Branntwein:

2208 % 71 Obstbranntwein • • • 1,6 Ecu/ (') 1 alc. 100%
% vol/hl

2208 90 73 anderer 1,6 Ecu/ (>) 1 alc. 100%
% vol/hl

2208 90 79 >— Likör und andere Spirituosen 1,6 Ecu/ (') 1 alc. 100%
% vol/hl

Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol ,
unvergällt, in Behältnissen mit einem Inhalt von:

2208 90 91 — — — 2 1 oder weniger 1,6 Ecu/ (') 1 alc. 100%
% vol/hl + 10

Ecu/hl

2208 90 99 mehr als 2 1 . . . . 1,6 Ecu/ (») 1 alc. 100%
% vol/hl

2209 00 Speiseessig :
— Weinessig, in Behältnissen mit einem Inhalt von:

2209 00 11 2 1 oder weniger . 8 Ecu/hl (2) — 1
2209 00 19 . mehr als 2 1 6 Ecu/hl (2) — 1

— anderer, in Behältnissen mit einem Inhalt von:
2209 00 91 — — 2 1 oder weniger 8 Ecu/hl — 1

1 2209 00 99 mehr als 2 1 6 Ecu/hl — 1

(') Siehe Anhang.
(2) Unter gewissen Voraussetzungen ist die Erhebung einer Ausgleichsabgabe neben dem Zoll vorgesehen.
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KAPITEL 23

RÜCKSTÄNDE UND ABFÄLLE DER LEBENSMITTELINDUSTRIE ;
ZUBEREITETES FUTTER

Anmerkung

1 . Zu Position 2309 gehören auch Erzeugnisse der zur Fütterung verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen,
die aus der Verarbeitung von pflanzlichen oder tierischen Stoffen stammen und die durch die Verarbeitung die wesentlichen
Merkmale der Ausgangsstoffe verloren haben. Dies gilt nicht für pflanzliche Abfälle, pflanzliche Rückstände und
Nebenerzeugnisse aus dieser Verarbeitung.

Zusätzliche Anmerkungen

1 . Für die Anwendung der Unterpositionen 2307 00 11 , 2307 00 19, 2308 90 11 und 2308 90 19 versteht man jeweils unter:

— vorhandenem Alkoholgehalt (in % mas) die Masseneinheiten reinen Alkohols, die in 100 Masseneinheiten des Erzeugnisses
enthalten sind;

— potentiellem Alkoholgehalt (in % mas) die Masseneinheiten reinen Alkohols, die durch vollständiges Vergären des in
100 Masseneinheiten des Erzeugnisses enthaltenen Zuckers gebildet werden können;

— Gesamtalkoholgehalt (in % mas) die Summe des vorhandenen Alkoholgehalts und des potentiellen Alkoholgehalts;

— % mas: die Abkürzung für den Massengehalt.

2. Für die Anwendung der Unterpositionen 2309 10 11 bis 2309 10 70 und 2309 90 31 bis 2309 90 70 gelten als Milcherzeugnisse
die Waren der Positionen 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 und der Unterpositionen 0403 10 02 bis 0403 10 36, 0403 9011 bis
0403 90 69, 170210 und 2106 90 51 .

Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2301 Mehl und Pellets von Fleisch, von Schlachtnebenerzeugnissen, von
Fischen oder von Krebstieren, von Weichtieren oder anderen wirbello
sen Wassertieren, ungenießbar ; Grieben :

2301 10 00 — Mehl und Pellets von Fleisch oder von Schlachtnebenerzeugnissen ; Grieben . 4 frei —

2301 20 00 — Mehl und Pellets von Fischen oder von Krebstieren, von Weichtieren oder
anderen wirbellosen Wassertieren S 2 —

2302 Kleie und andere Rückstände, auch in Form von Pellets, vom Sichten,
Mahlen oder von anderen Bearbeitungen von Getreide oder Hülsen
früchten :

2302 10 — von Mais :

2302 10 10 mit einem Gehalt an Stärke von 35 GHT oder weniger 21 (AGR) — —

2302 10 90 andere 21 (AGR) — —
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\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2302 20 - von Reis :

2302 2Q|10 mit einem Gehalt an Stärke von 35 GHT oder weniger 21 (AGR) — —
2302 20 90 andere 21 (AGR) — —
2302 30 — von Weizen :

2302 30 10 mit einem Gehalt an Stärke von 28 GHT oder weniger, vorausgesetzt,
daß entweder 10 GHT oder weniger der Ware durch ein Sieb mit einer
Maschenweite von 0,2 mm hindurchgehen oder bei einem Siebdurch
gang von mehr als 10 GHT der auf den Trockenstoff bezogene
Aschegehalt des Siebdurchgangs 1,5 GHT oder mehr beträgt 21 (AGR) (*) —

2302 30 90 andere 21 (AGR) (») —

2302 40 — von anderem Getreide :

2302 40 10 mit einem Gehalt an Stärke von 28 GHT oder weniger, vorausgesetzt,
daß entweder 10 GHT oder weniger der Ware durch ein Sieb mit einer
Maschenweite von 0,2 mm hindurchgehen oder bei einem Siebdurch
gang von mehr als 10 GHT der auf den Trockenstoff bezogene
Aschegehalt des Siebdurchgangs 1,5 GHT oder mehr beträgt 21 (AGR) (') —

2302 40 90 andere • • • 21 (AGR) (») —

2302 50 00 — von Hülsenfrüchten 8 — —

2303 Rückstände von der Stärkegewinnung und ähnliche Rückstände, ausge
laugte Rübenschnitzel, Bagasse und andere Abfälle von der Zuckerge
winnung, Treber, Schlempen und Abfälle aus Brauereien oder Brenne
reien, auch in Form von Pellets :

2303 10 — Rückstände von der Stärkegewinnung und ähnliche Rückstände :

Rückstände von der Maisstärkegewinnung (ausgenommen eingedicktes
Maisquellwasser) mit einem auf den Trockenstoff bezogenen Protein
gehalt von:

2303 10 11 mehr als 40 GHT 27 (AGR) — —

2303 10 19 40 GHT oder weniger frei frei —
2303 10 90 aridere frei frei —

2303 20 — ausgelaugte Rübenschnitzel, Bagasse und andere Abfälle von der Zuckerge
winnung :

— — ausgelaugte Rübenschnitzel mit einem Trockenstoffgehalt von:
2303 2011 87 GHT oder mehr frei frei —

2303 20 13 18 oder mehr, jedoch weniger als 87 GHT frei frei —
2303 20 19 weniger als 18 GHT frei frei —
2303 20 90 andere frei frei —

2303 30 00 — Treber, Schlempen und Abfälle aus Brauereien oder Brennereien frei frei —

2304 00 00 Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von
Sojaöl, auch gemahlen oder in Form von Pellets . frei frei —

2305 00 00 Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von
Erdnußöl, auch gemahlen oder in Form von Pellets frei frei —

( i ) Eine verminderte Abschöpfung ist anwendbar im Rahmen eines jährlichen Zollkontingents von 550 000 Tonnen . Die Gewährung dieser Zollbegünstigung
erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 . 5

2306 Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung pflanzli
cher Fette oder öle, auch gemahlen oder in Form von Pellets,
ausgenommen Waren der Positionen 2304 und 2305 :

2306 10 00 — aus Baumwollgarnen frei frei —

2306 20 00 — aus Leinsamen frei frei —

2306 30 00 — aus Sonnenblumenkernen frei frei —

2306 40 00 — aus Raps- oder Rübsensamen frei frei —

2306 50 00 — aus Kokosnüssen (Kopra) frei frei —

2306 60 00 — aus Palmnüssen oder Palmkernen . . frei frei —

2306 90 — andere :

Olivenölkuchen und andere Rückstände aus der Gewinnung von Oli
venöl :

2306 9011 mit einem Gehalt an Olivenöl von 3 GHT oder weniger . . frei — —

2306 90 19 — — — mit einem Gehalt an Olivenöl von mehr als 3 GHT frei (AGR) — —

— — andere:

2306 90 91 aus Maiskeimen frei frei —

2306 90 93 aus Sesamsamen frei frei —

2306 90 99 andere frei frei —

230700 Weintrub; Weinstein, roh :

— Weintrub:

2307 00 11 mit einem Gesamtalkoholgehalt von 7,9 . % mas oder weniger und
einem Trockenstoffgehalt von 25 GHT oder mehr frei — ■—

2307 00 19 anderer 2,03 Ecu/ — —
kg/tot/alc.

2307 00 90 — Weinstein, roh frei — —

2308 Pflanzliche Stoffe und pflanzliche Abfälle, pflanzliche Rückstände
und pflanzliche Nebenerzeugnisse der zur Fütterung verwendeten Art,
auch in Form von Pellets, anderweit weder genannt noch inbegriffen :

2308 10 00 — Eicheln und Roßkastanien frei frei —

2308 90 - andere :

— — Traubentrester:

2308 90 11 mit einem Gesamtalkoholgehalt von 4,3 % mas oder weniger und
einem Trockenstoffgehalt von 40 GHT oder mehr frei frei —

2308 90 19 — — — anderer 2,03 Ecu/ — —
kg/tot/alc.

2308 90 30 — — Trester (ausgenommen Traubentrester) frei frei —
2308 90 90 andere 4 2 —
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2309 Zubereitungen von der zur Fütterung verwendeten Art :
2309 10 — Hunde- und Katzenfutter, in Aufmachungen für den Einzelverkauf :

Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin oder Maltodextrinsirup der Un
terpositionen 1702 30 51 bis 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 und
2106 90 55 oder Stärke oder Milcherzeugnisse enthaltend:

Stärke, Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin oder Maltodextrinsirup
enthaltend:

keine Stärke enthaltend oder mit einem Gehalt an Stärke von
10 GHT oder weniger:

2309 10 11 — — — keine Milcherzeugnisse enthaltend oder mit einem Gehalt an
Milcherzeugnissen von weniger als 10 GHT 15 (AGR) — —

2309 10 13 — — mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 10 oder mehr,
jedoch weniger als 50 GHT . . . 15 (AGR) — —

2309 10 15 mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 50 oder mehr,
jedoch weniger als 75 GHT 15 (AGR) — —

2309 10 19 mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 75 GHT oder
mehr 15 (AGR) — —

mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 10 bis 30 GHT:

2309 10 31 keine Milcherzeugnisse enthaltend oder mit einem Gehalt an
Milcherzeugnissen von weniger als 10 GHT 15 (AGR) —: —

2309 10 33 mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 10 oder mehr,
jedoch weniger als 50 GHT 15 (AGR) — —

2309 10 39 mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 50 GHT oder
mehr 15 (AGR) — —

— — — — mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 30 GHT:

2309 10 51 keine Milcherzeugnisse enthaltend oder mit einem Gehalt an
Milcherzeugnissen von weniger als 10 GHT 15 (AGR) — —

2309 1053 mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 10 oder mehr,
jedoch weniger als 50 GHT 15 (AGR) — —

2309 10 59 mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 50 GHT oder
mehr 15 (AGR) — —

2309 10 70 — weder Stärke, Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin noch Maltodex
trinsirup, jedoch Milcherzeugnisse enthaltend 15 (AGR) — —

2309 10 90 andere 15 — —

2309 90 — andere :

2309 90 10 — — Solubles von Fischen oder Meeressäugetieren 9 6 —

— — andere:

Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin oder Maltodextrinsirup der
Unterpositionen 1702 30 51 bis 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50 und 2106 90 55 oder Stärke oder Milcherzeugnisse
enthaltend:

_ _ _ _ Stärke, Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin oder Maltodextrin
sirup enthaltend:

keine Stärke enthaltend oder mit einem Gehalt an Stärke von
10 GHT oder weniger:

2309 90 31 keine Milcherzeugnisse enthaltend oder mit einem Gehalt
an Milcherzeugnissen von weniger als 10 GHT 15 (AGR) — —
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\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2309 90 33 — : — — — mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 10 oder mehr,
jedoch weniger als 50 GHT 15 (AGR) — —

2309 90 35 ______ mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 50 oder mehr,
jedoch weniger als 75 GHT 15 (AGR) — —

2309 90 39 _ — — mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 75 GHT oder
mehr 15 (AGR) — —

mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 10 bis 30 GHT:

2309 90 41 — — keine Milcherzeugnisse enthaltend oder mit einem Gehalt
an Milcherzeugnissen von weniger als 10 GHT 15 (AGR) — —

23099043 mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 10 oder mehr,
jedoch weniger als 50 GHT 15 (AGR) — —

2309 90 49 ______ mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 50 GHT oder
mehr 15 (AGR) — —

mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 30 GHT:

2309 90 51 keine Milcherzeugnisse enthaltend oder mit einem Gehalt
an Milcherzeugnissen von weniger als 10 GHT 15 (AGR) — —

2309 90 53 — — — mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 10 oder mehr,
jedoch weniger als 50 GHT 15 (AGR) — —

2309 90 59 mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 50 GHT oder
mehr , 15 (AGR) — —

2309 90 70 — — — — weder Stärke, Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin noch Malto
dextrinsirup, jedoch Milcherzeugnisse enthaltend 15 (AGR) — —

— — — andere:

2309 90 91 ausgelaugte Rübenschnitzel , melassiert 15 — —
2309 90 99 andere 15 — —



10 . 9. 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 169

KAPITEL 24

TABAK UND VERARBEITETE TABAKERSATZSTOFFE

Anmerkung

1 . Zu Kapitel 24 gehören nicht Zigaretten für medizinische Zwecke (Kapitel 30).

Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%).

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4.5 I

2401 Tabak, unverarbeitet ; Tabakabfälle :

2401 10 - Tabak, nicht entrippt :

„flue-cured" Virginia und „light-air-cured" Burley, einschließlich Bur
leyhybriden ; „light-air-cured" Maryland und „fire-cured" Tabak ('):

2401 10 10 — „flue-cured" Virginia 30 23 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 30 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

2401 10 20 — „light-air-cured" Burley, einschließlich Burleyhybriden 30 23 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 30 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

2401 10 30 „light-air-cured" Maryland 30 23 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 30 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

— — — „fire-cured" Tabak:

24011041 - Kentucky 30 23 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 30 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

2401 10 49 anderer 30 23 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 30 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

anderer:

2401 10 50 „light-air-cured" Tabak 30 14 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 70 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

2401 10 60 „sun-cured" Orienttabak 30 14 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 70 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

240110 70 — — — „dark-air-cured" Tabak 30 14 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 70 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
<%)
oder

Abschöpfung
(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2401 10 TO . — „flue-cured" Tabak 30 14 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 70 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

24011090 anderer Tabak . 30 14 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 70 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

2401 20 — Tabak, teilweise oder ganz entrippt :

„flue-cured" Virginia und „light-air-cured" Burley, einschließlich Bur
leyhybriden ; „light-air-cured" Maryland und „flre-cured" Tabak (•):

2401 20 10 — „flue-cured" Virginia 30 23 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 30 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

2401 20 20 „light-air-cured" Burley, einschließlich Burleyhybriden 30 23 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 30 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

2401 20 30 „light-air-cured" Maryland 30 23 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 30 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

— — — „fire-cured" Tabak:

2401 20 41 — — Kentucky 30 23 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 30 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

24012049 anderer 30 23 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 30 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

— — anderer:

2401 20 50 „light-air-cured" Tabak 30 14 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 70 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

2401 20 60 — — — „sun-cured" Orienttabak 30 14 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 70 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

2401 20 70 — — — „dark-air-cured" Tabak 30 14 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 70 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

2401 20 80 — — — „flue-cured" Tabak '. . 30 14 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 70 Ecu/ ,
100 kg/net 100 kg/net

2401 20 90 — — — anderer Tabak 30 14 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 70 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

oder
Abschöpfung

(AGR)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2401 30 00 - Tabakabfälle 30 14 —
MIN 29 Ecu MIN 28 Ecu

MAX 70 Ecu/ MAX 70 Ecu/
100 kg/net 100 kg/net

2402 Zigarren (einschließlich Stumpen), Zigarillos und Zigaretten, aus
Tabak oder Tabakersatzstoffen :

2402 10 00 - Zigarren (einschließlich Stumpen) und Zigarillos, Tabak enthaltend 80 52 100 p/st
2402 20 00 - Zigaretten, Tabak enthaltend 180 90 1 000 p/st
2402 90 00 - andere 180 90 —

2403 Anderer verarbeiteter Tabak und andere verarbeitete Tabakersatz
stoffe ; „homogenisierter" oder „rekonstituierter" Tabak ; Tabakaus
züge und Tabaksoßen :

240310 00 — Rauchtabak, auch teilweise oder ganz aus Tabakersatzstoffen 180 117 —
— andere :

2403 91 00 „homogenisierter" oder „rekonstituierter" Tabak 40 26 —
2403 99 andere :

2403 99 10 - Kautabak und Schnupftabak 100 65 —
2403 9990 andere 40 26 —
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ABSCHNITT V

MINERALISCHE STOFFE

KAPITEL 25

SALZ ; SCHWEFEL ; STEINE UND ERDEN ; GIPS, KALK UND ZEMENT

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 25 gehören, soweit sich aus den einzelnen Positionen oder der nachstehenden Anmerkung 4 nichts anderes
ergibt, nur Stoffe im Rohzustand sowie Stoffe, die geschlämmt (auch mit Hilfe chemischer Mittel, die Verunreinigungen
ausscheiden, ohne die Struktur der Stoffe zu verändern), gebrochen, gemahlen, zerrieben, gesichtet, gesiebt oder durch
Flotation, magnetische Trennung oder andere mechanische oder physikalische Verfahren (ausgenommen Kristallisation)
angereichert sind, jedoch nicht geröstete, gebrannte oder durch Mischen gewonnene Stoffe und Stoffe, die eine weiterge
hende Bearbeitung erfahren haben, als bei den einzelnen Positionen angegeben ist .

Den Stoffen dieses Kapitels kann ein Antistaubmittel zugesetzt sein, vorausgesetzt, daß dieser Zusatz die Ware nicht für
bestimmte Verwendungszwecke geeigneter macht als für den allgemeinen Gebrauch.

2 . Zu Kapitel 25 gehören nicht:

a) sublimierter Schwefel, gefällter Schwefel und kolloider Schwefel (Position 2802);

b) Farberden mit einem Gehalt an gebundenem Eisen, berechnet als Fe2C>3 , von 70 GHT oder mehr (Position 2821 );

c) Arzneiwaren und andere Erzeugnisse des Kapitels 30;

d) zubereitete Riech-, Körperpflege- und Schönheitsmittel (Kapitel 33);

e) Pflastersteine, Bordsteine und Pflasterplatten (Position 6801 ), Würfel und dergleichen für Mosaike (Position 6802),
Tonschieferplatten zum Dachdecken oder zum Verkleiden von Gebäuden (Position 6803);

f) Edelsteine und Schmucksteine (Position 7102 oder 7103);

g) künstliche Kristalle des Natriumchlorids oder des Magnesiumoxids (ausgenommen optische Elemente) mit einem
Stückgewicht von 2,5 g oder mehr der Position 3823 ; optische Elemente aus Natriumchlorid oder Magnesiumoxid
(Position 9001);

h) Billardkreide (Position 9504);

ij) Schreib- und Zeichenkreide, Schneiderkreide (Position 9609).

3 . Kommt für die Einreihung einer Ware sowohl die Position 2517 als auch eine andere Position dieses Kapitels in Betracht, so
ist die Ware der Position 2517 zuzuweisen .

4 . Zu Position 2530 gehören insbesondere: Vermiculit, Perlit und Chlorite, nicht gebläht ; Farberden, auch gebrannt oder
untereinander gemischt ; natürlicher Eisenglimmer, natürlicher Meerschaum (auch in polierten Stücken) und natürlicher
Bernstein ; wiedergewonnener Meerschaum und wiedergewonnener Bernstein, in Platten, Stäben, Stangen und ähnlichen
Formen, nicht weiter bearbeitet ; Gagat (Jett); Strontiumcarbonat (Strontianit), auch gebrannt, ausgenommen Strontiumoxid ;
Scherben und Bruch von keramisch hergestellten Waren .
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2501 00 Salz (einschließlich präpariertes Speisesalz und denaturiertes Salz)
und reines Natriumchlorid, auch in wäßriger Lösung ; Meerwasser :

2501 00 10 — Meerwasser und Salinen-Mutterlauge frei frei —

— Salz (einschließlich präpariertes Speisesalz und denaturiertes Salz) und
reines Natriumchlorid, auch in wäßriger Lösung:

2501 00 31 — — zur chemischen Umwandlung (Spaltung in Na und Cl) zum Herstellen
anderer Erzeugnisse (!) 1 Ecu/ — —

1 000 kg/net

— — anderes:

2501 00 51 vergällt oder zu anderen industriellen Zwecken (einschließlich Raffi
nage), ausgenommen das Haltbarmachen oder Zubereiten von Le
bensmitteln oder Futtermitteln (•) . . . 5 Ecu/ 2,5 Ecu/ —

1 000 kg/net 1 000 kg/net

— — — anderes:

2501 00 91 Speisesalz 16 Ecu/ 5,2 Ecu/ —
1 000 kg/net 1 000 kg/net

25010099 — — — — anderes 16 Ecu/ 5,2 Ecu/ —
1 000 kg/net 1 000 kg/net

250200 00 Schwefelkies, nicht geröstet frei frei —

2503 Schwefel aller Art, ausgenommen sublimierter Schwefel, gefällter
Schwefel und kolloider Schwefel :

2503 10 00 - roh oder nicht raffiniert frei frei —

2503 90 00 — anderer . 10 3,2 —

2504 Natürlicher Graphit :
2504 10 00 — in Pulverform oder in Flocken frei frei - —

2504 90 00 — anderer „ . . frei frei —

2505 Natürliche Sande aller Art, auch gefärbt, ausgenommen metallhaltige
Sande des Kapitels 26 :

2505 10 00 — kieselsaure Sande und Quarzsande frei frei —
/

2505 90 00 - andere frei frei —

2506 Quarz (ausgenommen natürliche Sande); Quarzite, auch grob be
hauen oder durch Sägen oder auf andere Weise lediglich zerteilt, in
Blöcken oder in quadratischen oder rechteckigen Platten :

2506 10 00 - Quarz 1 frei —

— Quarzite :

2506 21 00 — — roh oder grob behauen 1 frei —
2506 29 00 andere 1 frei —

(■) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2507 00 Kaolin und anderer kaolinhaltiger Ton und Lehm, auch gebrannt :
2507 00 10 — roh frei frei —

2507 00 90 — anderer frei frei —

2508 Anderer Ton und Lehm (ausgenommen geblähter Ton der
Position 6806), Andalusit, Cyanit, Sillimanit, auch gebrannt ; Mullit ;
Schamotte-Körnungen und Ton-Dinasmassen :

2508 10 00 — Bentonit frei frei —

2508 20 00 — Bleich- und Walkerden frei frei —■

2508 30 00 — feuerfester Ton und Lehm frei frei —

2508 40 00 — anderer Ton und Lehm . . . frei frei —

2508 5000 — Andalusit, Cyanit und Sillimanit frei frei —

2508 60 00 - Mullit . frei frei —

2508 70 00 — Schamotte-Körnungen und Ton-Dinasmassen frei frei —

2509 00 00 Kreide . . . ' frei frei —

2510 Natürliche Calciumphosphate, natürliche Aluminiumcalciumphosphate
und Phosphatkreiden :

251010 00 — nicht gemahlen frei frei —

2510 20 00 — gemahlen frei frei , —

2511 Natürliches Bariumsulfat (Baryt); natürliches Bariumcarbonat (Wi
therit), auch gebrannt, ausgenommen Bariumoxid der Position 2816 :

2511 10 00 — natürliches Bariumsulfat (Baryt) . frei frei —

2511 20 00 — natürliches Bariumcarbonat (Witherit), auch gebrannt 3 1 —

2512 00 00 Kieselsäurehaltige Fossilienmehle (z.B. Kieselgur, Tripel und Diato
mit) und ähnliche kieselsäurehaltige Erden, auch gebrannt, mit einem
Schüttgewicht von 1 oder weniger frei 0,5 —

2513 Bimsstein ; Schmirgel ; natürlicher Korund, natürlicher Granat und
andere natürliche SchleifStoffe, auch wärmebehandelt :

— Bimsstein :

2513 11 00 — — roh oder in ungleichmäßigen Stücken, einschließlich gebrochener Bims
stein (Bimskies) frei frei —

2513 19 00 anderer 3 0,9 —

— Schmirgel, natürlicher Korund, natürlicher Granat und andere natürliche
Schleifstoffe :

2513 21 00 — — roh oder in ungleichmäßigen Stücken frei frei —

2513 29 00 andere 3 0,9 —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

251400 00 Tonschiefer, auch grob behauen oder durch Sägen oder auf andere
Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder in quadratischen oder recht
eckigen Platten frei frei —

2515 Marmor, Travertin, Ecaussine und andere Werksteine aus Kalkstein,
mit einem Schüttgewicht von 2,5 oder mehr, und Alabaster, auch grob
behauen oder durch Sägen oder auf andere Weise lediglich zerteilt, in
Blöcken oder in quadratischen oder rechteckigen Platten :

— Marmor und Travertin :

2515 11 00 roh oder grob behauen frei frei —

2515 12 00 durch Sägen oder auf andere Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder in
quadratischen oder rechteckigen Platten frei frei —

2515 20 00 - Ecaussine und andere Werksteine aus Kalkstein ; Alabaster . frei frei —

2516 Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein und andere Werksteine, auch grob
behauen oder durch Sägen oder auf andere Weise lediglich zerteilt, in
Blöcken oder in quadratischen oder rechteckigen Platten :

— Granit :

2516 11 00 roh oder grob behauen frei frei —

2516 12 — — durch Sägen oder in anderer Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder in
quadratischen oder rechteckigen Platten :

2516 12 10 — mit einer Dicke von 25 cm oder weniger 7 3,5 —

2516 12 90 andere frei frei —

— Sandstein :

2516 21 00 roh oder grob behauen frei frei —

2516 22 — — durch Sägen oder auf andere Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder in
quadratischen oder rechteckigen Platten :

2516 22 10 — — — mit einer Dicke von 25 cm oder weniger 7 3,5 —

2516 22 90 andere frei frei —

2516 90 — andere Werksteine :

251690 10 Porphyr, Syenit, Lava, Basalt, Gneis, Trachyt und ähnliche harte
Steine, durch Sägen oder auf andere Weise lediglich zerteilt, in
Blöcken oder in quadratischen oder rechteckigen Platten, mit einer
Dicke von 25 cm oder weniger 7 3,5 —

andere:

251690 91 Porphyr und Basalt frei frei —

2516 90 99 andere frei frei —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 x 2 3 4 5

2517 Feldsteine, Kies und zerkleinerte Steine, von der beim Betonbau oder
als Steinmaterial im Wege- und Bahnbau verwendeten Art, Feuerstein
(Flintstein) und Kiesel, auch wärmebehandelt ; Makadam aus Schlak
ken und ähnlichen Industrieabfällen, auch mit den im ersten Teil
dieser Position aufgeführten Stoffen vermischt ; Teermakadam ; Kör
nungen, Splitter und Mehl von Steinen der Positionen 2515 und 2516,
auch wärmebehandelt :

2517 10 — Feldsteine, Kies, zerkleinerte Steine, von der beim Betonbau oder als
Steinmaterial im Wege- und Bahnbau verwendeten Art, Feuerstein (Flint
stein) und Kiesel, auch wärmebehandelt :

2517 10 10 — — Feldsteine, Kies, Feuerstein (Flintstein) und Kiesel frei frei —

2517 10 90 — — andere frei frei —

2517 20 00 — Makadam aus Schlacken und ähnlichen Industrieabfällen, auch mit den in
der Unterposition 2517 10 aufgeführten Stoffen vermischt frei frei —

2517 30 00 — Teermakadam frei frei —

— Körnungen, Splitter und Mehl von Steinen der Positionen 2515 und 2516,
auch wärmebehandelt :

2517 41 00 — — aus Marmor . frei frei —

2517 49 00 . andere frei frei —

2518 Dolomit, auch gebrannt oder gesintert ; Dolomit, grob behauen oder
durch Sägen oder auf andere Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder
in quadratischen oder rechteckigen Platten ; Dolomitstampfmasse :

2518 10 00 — Dolomit, weder gebrannt noch gesintert frei frei —

2518 20 00 — Dolomit, gebrannt oder gesintert . . 4 1,8 —

2518 30 00 — Dolomitstampfmasse 5 2,2 —

2519 Natürliches Magnesiumcarbonat (Magnesit); geschmolzene Magnesia ;
totgebrannte (gesinterte) Magnesia, auch mit Zusatz von geringen
Mengen anderer Oxide vor dem Sintern ; anderes Magnesiumoxid,
auch chemisch rein :

2519 10 00 — natürliches Magnesiumcarbonat (Magnesit) frei frei —

2519 90 — andere :

2519 90 10 — — Magnesiumoxid, ausgenommen gebranntes natürliches Magnesiumcar
bonat 9 4,1 —

2519 90 30 totgebrannte (gesinterte) Magnesia frei frei —
2519 90 90 andere frei frei —

2520 Gipsstein ; Anhydrit ; Gips (aus gebranntem Gipsstein oder aus Cal
ciumsulfat), auch gefärbt oder mit geringen Zusätzen von Abbindebe
schleunigern oder -verzögerern :

2520 10 00 — Gipsstein ; Anhydrit frei frei —

2520 20 - Gips :

2520 20 10 Baugips frei frei —

2520 20 90 anderer frei frei —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2521 00 00 Kalksteine von der als Hochofenzuschläge oder zum Herstellen von
Kalk oder Zement verwendeten Art frei frei —

2522 Luftkalk, auch gelöscht, und hydraulischer Kalk, ausgenommen reines
Calciumoxid und Calciumhydroxid der Position 2825 :

252210 00 — Luftkalk, ungelöscht 4 3,5 —
2522 20 00 - Luftkalk, gelöscht 4 3,5 —
2522 30 00 — hydraulischer Kalk 4 3,5 —

2523 Zement (einschließlich Zementklinker), auch gefärbt :
2523 10 00 — Zementklinker 8 3,2 —

— Portlandzement :

2523 21 00 weißer Zement, auch künstlich gefärbt 8 3,2 —
2523 29 00 anderer 8 3,2 —

2523 30 00 — Tonerdeschmelzzement 8 3,2 —

2523 90 — anderer Zement :

2523 90 10 — — Hochofenzement 8 3,2 —

2523 90 30 — — Puzzolanzement 8 3,2 —

2523 90 90 anderer 8 3,2 —

2524 00 Asbest :

2524 00 10 — Asbestgesteine, auch angereichert . frei frei —
2524 00 30 — Asbest in Form von Fasern, Flocken oder Pulver frei frei —
2524 00 90 - anderer frei frei —

2525 Glimmer, auch in ungleichmäßige Blätter oder Scheiben gespalten
(Schuppen); Glimmerabfall :

2525 10 00 — Glimmer, roh oder in ungleichmäOige Blätter oder Scheiben gespalten . . . frei frei —
2525 20 00 — Glimmerpulver frei frei —
2525 30 00 - Glimmerabfall frei frei —

2526 Natürlicher Speckstein und Talk, auch grob behauen oder durch
Sägen oder auf andere Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder
quadratischen oder rechteckigen Platten ; Talkum :

2526 10 00 — weder gemahlen noch sonst zerkleinert frei frei —
2526 20 00 — gemahlen oder sonst zerkleinert . 3 0,9 —

2527 00 00 Natürlicher Kryolith ; natürlicher Chiolith frei frei —

2528 Natürliche Borate und ihre Konzentrate (auch kalciniert), ausgenom
men aus natürlichen Solen ausgeschiedene Borate ; natürliche Bor
säure mit einem Gehalt an H3BO3 von nicht mehr als 85 GHT in der
Trockensubstanz :

2528 10 00 — natürliche Natriumborate frei frei '—
2528 90 00 - andere frei frei —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2529 Feldspat ; Leuzit, Nephelin und Nephelinsyenit ; Flußspat :
2529 10 00 — Feldspat . frei frei —

— Flußspat :
2529 21 00 mit einem Gehalt an Calciumfluorid von 97 GHT oder weniger 3 frei —
2529 2200 — — mit einem Gehalt an Calciumfluorid von mehr als 97 GHT ........ 3 frei —

2529 30 00 — Leuzit, Nephelin und Nephelinsyenit frei frei —

2530 Mineralische Stoffe, anderweit weder genannt noch inbegriffen :
2530 10 00 — Vermiculit, Perlit und Chlorite, nicht gebläht frei frei —
2530 20 00 — Kieserit und Epsomit (natürliche Magnesiumsulfate) frei frei —
2530 30 00 - Farberden frei frei —

2530 40 00 — natürlicher Eisenglimmer 3 1,8 —
2530 90 00 — andere frei frei —
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KAPITEL 26

ERZE SOWIE SCHLACKEN UND ASCHEN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 26 gehören nicht:

a) Schlacken und andere ähnliche Industrieabfälle, als Makadam aufbereitet (Position 2517);

b) natürliches Magnesiumcarbonat (Magnesit), auch gebrannt (Position 2519);

c) Dephosphorationsschlacken des Kapitels 3 1 ;

d) Hüttenwolle, Steinwolle und ähnliche mineralische Wollen (Position 6806);

e) Bearbeitungsabfälle und Schrott, von, Edelmetallen oder Edelmetallplattierungeri (Position 7112);

f) aus Erzen erschmolzene Kupfer-, Nickel- und Kobaltmatten (Abschnitt XV).

2 . Erze der Positionen 2601 bis 2617 sind Mineralien, die die metallurgische Industrie zum Gewinnen von Quecksilber, von
Metallen der Position 2844 oder von Metallen der Abschnitte XIV oder XV verwendet, auch wenn sie zu nichtmetallurgi
schen Zwecken bestimmt sind. Sie dürfen jedoch nicht anders aufbereitet sein, als es bei Erzen für die metallurgische
Industrie üblich ist.

3 . Zu Position 2620 gehören nur die Aschen und Rückstände, die von der Industrie zum Gewinnen von Metall oder zum
Herstellen von MetallVerbindungen verwendet werden .

l Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2601 Eisenerze und ihre Konzentrate, einschließlich Schwefelkiesabbrände :
— Eisenerze und ihre Konzentrate, ausgenommen Schwefelkiesabbrände :

2601 11 00 nicht agglomeriert (EGKS) frei —
2601 12 00 — — agglomeriert (EGKS) frei —
2601 20 00 — Schwefelkiesabbrände frei frei —

2602 00 00 Manganerze und ihre Konzentrate, einschließlich manganhaltige Ei
senerze und ihre Konzentrate, mit einem Gehalt an Mangan von
20 GHT oder mehr, bezogen auf die Trockensubstanz (EGKS) .... frei —

2603 00 00 Kupfererze und ihre Konzentrate . frei frei —

2604 00 00 Nickelerze und ihre Konzentrate frei frei —

2605 00 00 Cobalterze und ihre Konzentrate frei frei —

2606 00 00 Aluminiumerze und ihre Konzentrate frei frei —
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2607 00 00 Bleierze und ihre Konzentrate frei frei —

2608 00 00 Zinkerze und ihre Konzentrate frei frei —

2609 00 00 Zinnerze und ihre Konzentrate frei frei —

2610 00 00 Chromerze und ihre Konzentrate frei frei —

261100 00 Wolframerze und ihre Konzentrate frei frei —

2612 Uran- oder Thoriumerze und deren Konzentrate :

2612 10 — Uranerze und ihre Konzentrate :

2612 10 10 Uranerze und Pechblende, mit einem Gehalt an Uran von mehr als
5 GHT (Euratom) frei frei —

2612 10 90 andere frei frei —

2612 20 — Thoriumerze und ihre Konzentrate :

2612 20 10 — — Monazit ; Uran-Thorianit und andere Thoriumerze, mit einem Gehalt
an Thorium von mehr als 20 GHT (Euratom) frei frei —

2612 20 90 andere frei frei —

2613 Molybdänerze und ihre Konzentrate :
2613 10 00 — geröstet frei frei —
2613 90 00 - andere frei frei —

2614 00 Titanerze und ihre Konzentrate :

2614 00 10 — Ilmenit und seine Konzentrate frei frei —

2614 00 90 - andere frei frei —

2615 Niobium-, Tantal-, Vanadium- oder Zirkonerze und deren Konzen
trate :

2615 10 00 — Zirkonerze und ihre Konzentrate frei frei —

2615 90 — andere :

2615 90 10 Niobium- und Tantalerze und deren Konzentrate frei frei —

2615 90 90 — — Vanadiumerze und ihre Konzentrate frei frei —

2616 Edelmetallerze und ihre Konzentrate :

2616 10 00 - Silbererze und ihre Konzentrate frei frei —

2616 90 00 - andere frei frei —

2617 Andere Erze und ihre Konzentrate :

2617 10 00 - Antimonerze und ihre Konzentrate • • • frei frei —

2617 90 00 - andere frei frei —

2618 00 00 Granulierte Schlacke (Schlackensand) aus der Eisen- und Stahlher
stellung frei frei —
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I Zollsatz l
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

261900 Schlacken (ausgenommen granulierte Schlacke), Zunder und andere
Abfälle der Eisen- und Stahlherstellung :

2619 00 10 — Hochofenstaub (Gichtstaub) (EGKS) frei —
— andere:

2619 00 91 — — Abfölle , geeignet zur Wiedergewinnung von Eisen oder Mangan .... frei frei —
2619 00 93 — — Schlacken, geeignet zur Gewinnung von Titanoxid . . frei frei —
2619 00 95 — — Abfälle, geeignet zur Gewinnung von Vanadium frei frei —
2619 00 99 andere frei frei —

2620 Aschen und Rückstände (ausgenommen solche der Eisen- und Stahl
herstellung), die Metall oder Metallverbindungen enthalten :
— überwiegend Zink enthaltend :

2620 11 00 Galvanisationsmatte (Hartzink) frei frei —
2620 19 00 andere frei frei —

2620 20 00 — überwiegend Blei enthaltend frei frei —
2620 30 00 — überwiegend Kupfer enthaltend frei frei —
2620 40 00 — überwiegend Aluminium enthaltend frei frei —
2620 50 00 — überwiegend Vanadium enthaltend frei frei —
2620 90 — andere :

2620 90 10 — — überwiegend Nickel enthaltend frei frei —
2620 90 20 — — überwiegend Niob oder Tantal enthaltend frei frei —
2620 90 30 — — überwiegend Wolfram enthaltend frei frei —
2620 90 40 — — überwiegend Zinn enthaltend frei frei —
2620 90 50 überwiegend Molybdän enthaltend frei frei —
2620 90 60 — — überwiegend Titan enthaltend frei frei —
2620 90 70 — — überwiegend Antimon enthaltend frei frei —
2620 90 80 — — überwiegend Cobalt enthaltend frei frei —
2620 90 91 — — überwiegend Zirkon enthaltend frei frei —
2620 90 99 andere frei frei —

2621 00 00 Andere Schlacken und Aschen, einschließlich Seetangasche frei frei —
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KAPITEL 27

MINERALISCHE BRENNSTOFFE, MINERALÖLE UND ERZEUGNISSE IHRER DESTILLATION ;
BITUMINÖSE STOFFE : MINERALWACHSE

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 27 gehören nicht:

a) isolierte chemisch einheitliche organische Verbindungen ; chemisch reines Methan und Propan gehören jedoch zu
Position 271 1 ;

b) Arzneiwaren der Position 3003 oder 3004;

c) Mischungen ungesättigter Kohlenwasserstoffe der Position 3301 , 3302 oder 3805 .

2 . Unter der Bezeichnung „Erdöl und öl aus bituminösen Mineralien" in der Position 2710 sind neben Erdöl und öl aus
bituminösen Mineralien auch ähnliche öle sowie vorwiegend aus Mischungen ungesättigter Kohlenwasserstoffe bestehende
öle ohne Rücksicht auf das Herstellungsverfahren zu verstehen, in denen die nicht-aromatischen Bestandteile im Gewicht
gegenüber den aromatischen Bestandteilen überwiegen.

Die Bezeichnung gilt jedoch nicht für die flüssigen synthetischen Polyolefine, von denen bei der Vakuumdestillation bei
300 0 C — bezogen auf 1 013 Millibar — weniger als 60 RHT übergehen (Kapitel 39).

Unterpositions-Anmerkungen

1 . Als „Anthrazit" im Sinne der Unterposition 2701 11 gilt Steinkohle mit einem Gehalt an flüchtigen Bestandteilen von
14 RHT oder weniger (bezogen auf die trockene, mineralstofffreie Substanz).

2 . Als „bitumenhaltige Steinkohle" im Sinne der Unterposition 2701 12 gilt Steinkohle mit einem Gehalt an flüchtigen
Bestandteilen von mehr als 14 RHT (bezogen auf die trockene, mineralstofffreie Substanz) und einem Heizwert von 5 833
kcal/kg oder mehr (bezogen auf die feuchte, mineralstofffreie Substanz).

3 . Als „Benzole", „Toluole", „Xylole", „Naphthalin" und „Phenole" im Sinne der Unterpositionen 2707 10, 2707 20, 2707 30,
2707 40 und 2707 60 gelten Erzeugnisse, die mehr als 50 GHT Benzol bzw . Toluol, Xylol, Naphthalin oder Phenol enthalten.

Zusätzliche Anmerkungen (')

1 . Im Sinne der Position 2710 gelten als:

a) „ Leichtöle " (Unterpositionen 2710 00 11 bis 2710 00 39) die öle und Zubereitungen, bei deren Destillation nach ASTM D 86
bis 210° C einschließlich der Destillationsverluste mindestens 90 RHT übergehen;

b) „ Spezialbenzine" (Unterpositionen 2710 00 21 und 2710 00 25) die Leichtöle nach Buchstabe a), die keine Antiklopfmittel
enthalten, mit einer Spanne von höchstens 60° C zwischen den beiden Temperaturen, bei denen einschließlich der
Destillationsverluste 5 und 90 RHT übergehen;

c) „ Testbenzin " — white spirit — (Unterposition 2710 00 21) die Spezialbenzine nach Buchstabe b) mit einem Flammpunkt nach
Abel-Pensky über 21 ° C (2);

(') Sofern nicht anders angegeben, sind ASTM-Methoden die Methoden, die die „American Society for Testing and Materials" festgelegt hat und die in der
Ausgabe 1976 Ober die Standarddefinitionen und -Spezifikationen für Erdölerzeugnisse und Schmieröle veröffentlicht worden sind .

(2) Die Methode Abel-Pensky ist die vom Deutschen Normenausschuß (DNA), Berlin 15 , veröffentlichte Methode nach DIN 51755 - März 1974 (Deutsche
Industrienorm).
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d) „ mittelschwere Ole " (Unterpositionen 2710 00 41 bis 2710 00 59) die Öle und Zubereitungen, bei deren Destillation nach
ASTM D 86 bis 210 ° C einschließlich der Destillationsverluste weniger als 90 RHT und bis 250 ° C mindestens 65 RHT
übergehen;

e) „ Schweröle " (Unterpositionen 2710 00 61 bis 2710 00 99) die öle und Zubereitungen, bei deren Destillation nach ASTM D
86 bis 250 0 C einschließlich der Destillationsverluste weniger als 65 RHT übergehen oder bei denen der Hundertsatz der
Destillation bei 250 0 C nach dieser Methode nicht ermittelt werden kann;

f) „ Gasöl" (Unterpositionen 2710 00 61 bis 2710 00 69) die Schweröle nach Buchstabe e), bei deren Destillation nach ASTM D
86 bis 350 ° C einschließlich der Destillationsverluste mindestens 85 RHT übergehen;

g) „ Heizöl" (Unterpositionen 2710 00 71 bis 2710 00 79) die Schweröle nach Buchstabe e), ausgenommen das Gasöl nach
Buchstabef), deren Viskosität V bei einer Farbe C nach Verdünnung:

— den Wert der Zeile I der nachstehenden Tabelle nicht übersteigt, wenn die Sulfatasche nach ASTM D 874 weniger als
1 % und die Verseifungszahl nach ASTM D 939-54 weniger als 4 beträgt;

— den Wert der Zeile II übersteigt, wenn ihr Pourpoint nach ASTM D 97 10° C oder mehr beträgt;

— zwischen den Werten der Zeilen I und II liegt oder dem Wert der Zeile II gleich ist, wenn bei ihrer Destillation nach
ASTM D 86 bei 300 ° C mindestens 25 RHT übergehen oder, falls dabei weniger als 25 RHT übergehen, wenn ihr
Pourpoint nach ASTM D 97 mehr als minus 10° C beträgt. Dies gilt nur für öle mit einer Farbe C nach Verdünnung
von weniger als 2.

Vergleichstabeile Farbe C nach Verdünnung/Viskosität V

Farbe C 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
und mehr

Viskosität
I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1 580 2 650

V
II 7 7 7 7 9 15,1 ' 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1 580 2650

Die „ Viskosität V" im Sinne dieser Anmerkung ist die kinematische Viskosität bei 50° C in 10~° m2s~ I nach ASTM D 445.
Die „ Farbe C nach Verdünnung" im Sinne dieser Anmerkung ist die Farbe nach ASTM D 1500 nach Verdünnung eines
Raumhundertteils des Erzeugnisses mit 99 RHT Tetrachlorkohlenstoff Die Farbe muß unmittelbar nach der Verdünnung
ermittelt werden .

Zu den Unterpositionen 2710 00 71 bis 2710 00 79 gehören nur Erzeugnisse von natürlicher Farbe.
Zu den Unterpositionen 2710 00 71 bis 2710 00 79 gehören nicht die Schweröle nach Buchstabe e), bei denen sich nicht
ermitteln läßt:

— der Hundertsatz der Destillation bei 250 ° C nach ASTM D 86 (Null gilt als ein Hundertsatz);
— oder die kinematische Viskosität bei 50° C nach ASTM D 445;

— oder die Farbe C nach Verdünnung nach ASTM D 1500.

Diese Erzeugnisse gehören zu den Unterpositionen 2710 00 91 bis 2710 00 99.

2. Im Sinne der Position 2712 gilt als „ rohes Vaselin " (Unterposition 2712 10 10) Vaselin mit einer natürlichen Farbe dunkler als
4,5 nach ASTM D 1500.

3. Im Sinne der Unterpositionen 2712 90 31 bis 2712 90 39 gelten als „ roh " die Erzeugnisse:

a) deren Ölgehalt nach ASTM D 721 mindestens 3,5 beträgt und deren Viskosität bei 100 0 C nach ASTM D 445 weniger als
9x 10~6 m2s _1 beträgt;
oder
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b) deren natürliche Farbe nach ASTM D 1500 dunkler als 3 ist und deren Viskosität bei 100 0 C nach ASTM D 445
mindestens 9x 10~6 m2 s " 1 beträgt.

4. Als „begünstigte Verfahren " im Sinne der Positionen 2710, 2711 und 2712 gelten:

a) die Vakuumdestillation;

b) die Redestillation zur weitgehenden Zerlegung;

c) das Kracken;

d) das Reformieren;

e) die Raffination mit Selektiv-Lösungsmitteln;

f) die Behandlung mit konzentrierter Schwefelsäure, Oleum oder Schwefelsäureanhydrid und anschließender Neutralisation mit
Alkalien sowie Bleichen und Reinigen mit von Natur aus aktiven Erden, mit Bleicherde oder Aktivkohle oder Bauxit;

g) die Polymerisation;

h) die Alkylierung;

ij) die Isomerisation;

k) nur für Erzeugnisse der Unterpositionen 2710 00 61 bis 2710 00 99: das Entschwefeln unter Verwendung von Wasserstoff,
wenn dabei der Schwefelgehalt der Erzeugnisse um mindestens 85 % vermindert wird (Methode ASTM D 1266-59T);

l) nurfür Erzeugnisse der Position 2710: das Entparaffinieren,ausgenommen einfaches Filtern;

m) nur für Erzeugnisse der Unterpositionen 2710 00 61 bis 271000 99: die Behandlung mit Wasserstoff bei einem Druck über
20 bar und bei einer Temperatur über 250 ° C mit Hilfe eines Katalysators zu anderen Zwecken als zum Entschwefeln, wenn
dabei der Wasserstoff aktiv an einer chemischen Reaktion beteiligt ist. Die Nachbehandlung von Schmierölen der
Unterpositionen 2710 00 91 bis 2710 00 99 mit Wasserstoff (z. B. Hydrofinishing oder Entfärbung) zur Verbesserung
insbesondere der Farbe oder der Stabilität gilt jedoch nicht als begünstigtes Verfahren;

n) nur für Erzeugnisse der Unterpositionen 2710 00 71 bis 2710 00 79: die atmosphärische Destillation, wenn bei der
Destillation der Erzeugnisse nach ASTM D 86 bis 300 ° C einschließlich der Destillationsverluste weniger als 30 RHT
übergehen . Gehen bei der Destillation nach ASTM D 86 bis 300 ° C einschließlich der Destillationsverluste 30 RHT oder
mehr über und fallen bei der atmosphärischen Destillation Erzeugnisse der Unterpositionen 2710 00 11 bis 2710 00 39 oder
2710 00 41 bis 2710 00 59 an, so ist die Teilmenge des Einsatzproduktes, die der Gesamtmenge der angefallenen
Erzeugnisse gleich ist, nach der Beschaffenheit und dem Zollwert bei der Abfertigung zur Bearbeitung in begünstigten
Verfahren und nach dem Zollsatz der Unterposition 2710 00 79 zu verzollen . In die Gesamtmenge der angefallenen
Erzeugnisse werden die Erzeugnisse nicht eingerechnet, die innerhalb von sechs Monaten unter den von den zuständigen
Behörden festzusetzenden Voraussetzungen in begünstigten Verfahren weiter bearbeitet oder in einem anderen Verfahren
chemisch umgewandelt werden;

o) nur für Erzeugnisse der Unterpositionen 2710 00 91 bis 2710 00 99: die Bearbeitung durch elektrische Hochfrequenz-Entla
dung.

Ist vor diesen Verfahren aus technischen Gründen eine Vorbehandlung erforderlich, so gilt die Zollfreiheit nur für die Menge der
Erzeugnisse, die den oben genannten Verfahren tatsächlich unterzogen werden; bei der Vorbehandlung auftretende Verluste
bleiben unverzollt.

\

5. Fallen bei der chemischen Umwandlung oder bei einer technisch notwendigen Vorbehandlung Erzeugnisse der Positionen oder
Unterpositionen 27071010, 27072010, 27073010, 27075010, 2710, 2711 , 271210, 2712 20, 2712 90 31 bis 2712 90 90,
2713 90, 2901 10 10, 2902 20 10, 2902 30 10 und 2902 44 10 an, so ist die Teilmenge des Einsatzproduktes, die der
Gesamtmenge dieser Erzeugnisse gleich ist, nach der Beschaffenheit und dem Zollwert bei der Abfertigung zur chemischen
Umwandlung und nach dem Zollsatz „zu anderer Verwendung " zu verzollen . In die Gesamtmenge werden die Erzeugnisse der
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Positionen 2710 bis 2712 nicht eingerechnet, die innerhalb von sechs Monaten unter den von den zuständigen Behörden
festzusetzenden Voraussetzungen in begünstigten Verfahren weiter bearbeitet oder einer weiteren chemischen Umwandlung
unterworfen werden .

6. Die Unterposition 2710 00 95 gilt nur für Öle, die zum Mischen mit anderen Ölen, Erzeugnissen der Position 3811 oder
Verdickungsstoffen zum Herstellen von Ölen, Fetten oder Schmiermitteln für den Absatz bestimmt sind. Die Unterposition
2710 00 95 gilt nicht für Unternehmen, die nach ihrer Ausstattung die Zollfreiheit zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren
(Zusätzliche Anmerkung 5) in Anspruch nehmen können. Das Unternehmen muß:

— mit mindestens zwei Lagerbehältern für lose Grundöle,

— mindestens einem Mischbehälter mit Motorenantrieb, gegebenenfalls mit Heizvorrichtung, und der Möglichkeit zur Beigabe
von Additives

— und mit den erforderlichen Konditionierungsgeräten ausgestattet sein .

Wenn das Mischen in gemieteten Anlagen oder durch Lohnverarbeiter durchgeführt wird, sind die vorgenannten Voraussetzun
gen hinsichtlich der Ausstattung ebenfalls erforderlich .

Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2701 Steinkohle ; Steinkohlenbriketts und ähnliche aus Steinkohle gewon
nene feste Brennstoffe :

— Steinkohle, auch in Pulverform, jedoch nicht agglomeriert :

2701 11 Anthrazit (EGKS):

2701 11 10 — — — mit einem Gehalt an flüchtigen Bestandteilen von 10 RHT oder
weniger (bezogen auf die trockene, mineralstofffreie Substanz) ... Bundes- —

republik
Deutschland:

6 DM/
1 000 kg/net
Andere: frei

27011190 andere Bundes- —
republik

Deutschland:
6 DM/

1 000 kg/net
Andere: frei

2701 12 — — bitumenhaltige Steinkohle (EGKS):

2701 12 10 Kokskohle Bundes- —
republik

Deutschland:
6 DM/

1 000 kg/net
Andere: frei

2701 12 90 — — — andere Bundes- —
republik

Deutschland:
6 DM/

1 000 kg/net
Andere: frei
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2701 19 00 andere Steinkohle (EGKS) Bundes- —
republik

Deutschland:
6 DM/

1 000 kg/net
Andere: frei

2701 20 00 — Steinkohlenbriketts und ähnliche aus Steinkohle gewonnene feste Brenn
stoffe (EGKS) Italien: 1,8 —

Bundes
republik

Deutschland:
6 DM/

1 000 kg/net
Andere: frei

2702 Braunkohle, auch agglomeriert, ausgenommen Gagat (Jett):
2702 10 00 — Braunkohle, auch in Pulverform, jedoch nicht agglomeriert (EGKS) Griechenland: —

5
Frankreich: 2,2

andere: frei

2702 20 00 — Braunkohle, agglomeriert (EGKS) Griechenland: —
Italien: 1,8

Frankreich: 2,2
andere: frei

2703 00 00 Torf (einschließlich Torfstreu), auch agglomeriert frei frei —

2704 00 Koks und Schwelkoks, aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf, auch
agglomeriert ; Retortenkohle :
— Koks und Schwelkoks, aus Steinkohle:

2704 0011 zum Herstellen von Elektroden 3 1,4 —

2704 00 19 anderer (EGKS) Italien: 3,8 —
Andere: frei

2704 00 30 — Koks und Schwelkoks, aus Braunkohle (EGKS) Italien: 3,8 —
Andere: frei

270400 90 — andere 3 1,4 —

2705 00 00 Steinkohlengas, Wassergas, Generatorgas, Schwachgas und ähnliche
Gase, ausgenommen Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasser
stoffe frei frei 1 000 m3

2706 00 00 Teer aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf und andere Mineralteere,
auch entwässert oder teilweise destilliert, einschließlich rekonstituierte
Teere frei frei —

2707 öle und andere Erzeugnisse der Destillation des Hochtemperatur
Steinkohlenteers ; ähnliche Erzeugnisse, in denen die aromatischen
Bestandteile in bezug auf das Gewicht gegenüber den nichtaromati
schen Bestandteilen überwiegen :

2707 10 - Benzole :

2707 10 10 — — zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe 10 5 —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2707 10 90 zu anderer Verwendung ( ! ) frei frei —
2707 20 — Toluole :

2707 20 10 — — zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe 10 5 —
2707 20 90 zu anderer Verwendung (') frei frei —
2707 30 - Xylole :

2707 30 10 — — zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe 10 5 —

2707 30 90 zu anderer Verwendung (') frei frei —

2707 40 00 - Naphthalin frei 1,5 —
2707 50 — andere Mischungen aromatischer Kohlenwasserstoffe, bei deren Destillation

nach ASTM D 86 bis 250 0 C einschließlich der Destillationsverluste
mindestens 65 RHT übergehen :

2707 50 10 — — zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe 10 5 —

zu anderer Verwendung 0:

2707 50 91 Solventnaphtha frei frei —
2707 50 99 andere frei frei —

2707 60 - Phenole :

2707 60 10 - - Kresole . . 3 2,5 —

2707 60 30 Xylenole 3 2,5 —
2707 60 90 andere, einschließlich Mischungen von Phenolen 3 2,5 —

— andere :

2707 91 00 Kreosotöle 5 3,5 —

2707 99 andere :

— — — rohe öle:

2707 99 11 — — — — rohe Leichtöle, bei deren Destillation 90 RHT oder mehr bis
200 ° C übergehen 10 3,2 ' —

2707 99 19 - andere 2 1 —

2707 99 30 — — — schwefelhaltige Kopfprodukte frei frei —
2707 99 50 basische Erzeugnisse 6 3 —
2707 99 70 Anthracen frei frei —

— andere:

2707 99 91 — — — — zum Herstellen von Waren der Position 2803 (') frei 2,9 —

[ 2707 99 99 andere 5 3,5 —

2708 Pech und Pechkoks aus Steinkohlenteer oder anderen Mineralteeren :

270810 00 - Pech ... frei frei —

2708 20 00 - Pechkoks frei frei —

270900 Erdöl und öl aus bituminösen Mineralien, roh :
2709 00 10 — Erdgaskondensate frei frei —

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4' 5

2709 00 90 - anderes frei frei —

271000 Erdöl und öl aus bituminösen Mineralien, ausgenommen rohe öle ;
Zubereitungen mit einem Gehalt an Erdöl oder öl aus bituminösen
Mineralien von 70 GHT oder mehr, in denen diese öle den Charakter
der Waren bestimmen, anderweit weder genannt noch inbegriffen :
— Leichtöle:

27100011 zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren (') 14 (2) 7 —
2710 00 15 — — zur chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Unterposi

tion 2710 00 11 (>) 14 (2) (3) 7 (3) —
zu anderer Verwendung:

— — — Spezialbenzine:
2710 00 21 Testbenzin (white spirit) . 14 (4) 7 —
2710 00 25 andere . . . 14 (4) 7 —

— andere:

— — Motorenbenzin:

2710 0031 — Flugbenzin . . 14 (4) 7 —
— — — anderes, mit einem Bleigehalt von:

271000 33 0,013 g/1 oder weniger 14 (4) 7 —
2710 00 35 = mehr als 0,013 g/1 14 (4) 7 —
2710 00 37 leichter Flugturbinenkraftstoff 14 (4) 7 —
2710 00 39 andere Leichtöle 14 (4) 7 —

— mittelschwere Öle:

27100041 zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren (!) . 14 (2) 7 —
2710 00 45 zur chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Unterposi

tion 2710 00 41 ( i ) 14 (2) (3) 7 (3) —
— — zu anderer Verwendung:

— — — Leuchtöl (Kerosin):

2710 00 51 Flugturbinenkraftstoff 14 (4) 7 —
271000 55 anderes 14 (4) 7 —

2710 00 59 andere 14 (4) 7 —

— Schweröle:

Gasöl :

271000 61 zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren ( l ) 10 (2) 5 —
2710 00 65 zur chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Unter

position 2710 00 61 (») 10 (2) (3) 5 (3) —
2710 00 69 — zu anderer Verwendung 10 (5) 5 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(2) Die Anwendung dieses Zollsatzes ist auf unbestimmte Zeit ausgesetzt .
(3) Siehe Zusätzliche Vorschrift 5 (KN).
(4) Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit auf 6 % ermäßigt (Aussetzung).
(s) Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit auf 3,5 % ermäßigt (Aussetzung).
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4.5

— — Heizöle:

2710 00 71 — — — zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren (*) 10 (2) 5 —

2710 00 75 — — — zur chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Unter
position 2710 00 71 ( i ) 10 (2) (3) 5 (3) —

271000 79 — — — zu anderer Verwendung 10 (4) 5 —
Schmieröle; andere Öle:

2710 00 91 — — — zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren (•) . . . . 12 (2) 6 —

2710 00 93 — zur chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Unter
position 2710 00 91 (0 12 (2) (3) 6 (3) —

2710 00 95 — — — zum Mischen unter den Bedingungen der Zusätzlichen Anmerkung
6 zu Kapitel 27 (i ) , 12 (5) 6 —

2710 00 99 — — — zu anderer Verwendung 1 2 (6) 6 —

2711 Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe :

— verflüssigt :

27111100 Erdgas 3,5 (2) 1,5 —

2711 12 Propan :

Propan mit einem Reinheitsgrad von 99 Hundertteilen oder mehr:

2711 12 11 zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoff 25 16 —

2711 12 19 zu anderer Verwendung (•) frei frei —

— — — anderes :

2711 12 91 zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren ( ! ) 3,5 (2) 1,5 —

2711 12 93 — — — — zur. chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Un
terposition 2711 12 91 ( i ) 3,5 (2) (3) 1,5 (3) —

2711 12 99 zu anderer Verwendung 3,5 1,5 —
2711 13 Butane :

27111310 zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren (!) 3,5 (2) 1,5 —
2711 13 30 zur chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Unter

position 2711 13 10 ( i ) 3,5 (2) (3) 1,5 (3) —

271113 90 — — — zu anderer Verwendung 3,5 1,5 —

271114 00 Ethylen, Propylen, Butylen und Butadien 3,5 (2) 1,5 —
2711 19 00 andere 3,5 (2) 1,5 —

— in gasförmigem Zustand :

27112100 Erdgas 3,5 (2) 1,5 —
271129 00 andere 3,5 (2) 1,5 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschattsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
(2) Die Anwendung dieses Zollsatzes ist auf unbestimmte Zeit ausgesetzt .
(3) Siehe Zusätzliche Vorschrift 5 (KN).
(4) Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit auf 3,5 % ermäßigt (Aussetzung).
(5) Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit auf 4 % ermäßigt (Aussetzung).
(6) Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit auf 7 % ermäßigt (Aussetzung).



190 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10 . 9 . 90

Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2712 Vaselin ; Paraffin, mikrokristallines Erdölwachs, paraffinische Rück
stände („slack wax"), Ozokerit, Montanwachs, Torfwachs, andere
Mineralwachse und ähnliche durch Synthese oder andere Verfahren
gewonnene Erzeugnisse, auch gefärbt :

2712 10 - Vaselin :

27121010 roh 2,5 ( i )(2) 1,8 (») —
2712 10 90 andere 10 4,9 —

2712 20 00 — Paraffin mit einem Gehalt an öl von weniger als 0,75 GHT ......... 10 4,4 —
2712 90 — andere :

Ozokerit, Montanwachs oder Torfwachs (natürliche Erzeugnisse):
2712 9011 roh 3 1,5 —

2712 9019 andere 10 3,8 —

— — andere:

roh:

2712 90 31 zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren (3) 2,5 (2) 1,8 —
2712 90 33 — zur chemischen Umwandlung, ausgenommen Verfahren der Un

terposition 2712 90 31 (3) 2,5 ( i ) (2) 1,8 (•) —
2712 90 39 zu anderer Verwendung ^ 2,5 1,8 —
2712 90 90 andere 10 4,4 —

2713 Petrolkoks, Bitumen aus Erdöl und andere Rückstände aus Erdöl oder
öl aus bituminösen Mineralien :
— Petrolkoks :

27131100 nicht kalciniert frei frei —

2713 12 00 kalciniert frei frei —
2713 20 00 - Bitumen aus Erdöl frei frei —

2713 90 — andere Rückstände aus Erdöl oder öl aus bituminösen Mineralien :

2713 90 10 — — zum Herstellen von Waren der Position 2803 (3) . . . frei 1,8 —
2713 90 90 andere 4 1,8 —

2714 Naturbitumen und Naturasphalt ; bituminöse oder ölhaltige Schiefer
und Sande ; Asphaltite und Asphaltgestein :

2714 1000 — bituminöse oder ölhaltige Schiefer und Sande frei frei —
2714 90 00 - andere frei frei —

2715 00 00 Bituminöse Mischungen auf der Grundlage von Naturasphalt oder
Naturbitumen, Bitumen aus Erdöl, Mineralteer oder Mineralteerpech
(z.B. Asphaltmastix, Verschnittbitumen) 0,9 (4) —

2716 00 00 Elektrischer Strom . frei frei 1 000 kWh

(•) Siehe Zusätzliche Vorschrift 5 (KN).
(2) Die Anwendung dieses Zollsatzes ist auf unbestimmte Zeit ausgesetzt .
(3) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
(4) Siehe Anhang.
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ABSCHNITT VI

ERZEUGNISSE DER CHEMISCHEN INDUSTRIE UND VERWANDTER INDUSTRIEN

Anmerkungen

1 . a) Erzeugnisse (ausgenommen radioaktive Erze), die der Warenbeschreibung der Position 2844 oder 2845 entsprechen,
gehören zu diesen Positionen, auch wenn andere Positionen der Nomenklatur in Betracht kommen .

b) Vorbehaltlich des Buchstaben a) gehören Erzeugnisse, die der Warenbeschreibung der Position 2843 oder 2846
entsprechen, zu diesen Positionen, auch wenn andere Positionen dieses Abschnitts in Betracht kommen.

2 . Vorbehaltlich der Anmerkung 1 sind Waren, die wegen ihrer Dosierung oder wegen ihrer Aufmachung für den
Einzelverkauf zu einer der Positionen 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 oder 3808 gehören
können, dieser Position zuzuweisen, auch wenn andere Positionen der Nomenklatur in Betracht kommen.

3 . Warenzusammenstellungen, die aus zwei oder mehreren voneinander getrennten Bestandteilen bestehen, von denen einige
oder alle zu diesem Abschnitt gehören, und die erkennbar dazu bestimmt sind, durch Mischen ein Erzeugnis des
Abschnitts VI oder VII herzustellen, sind der für dieses Erzeugnis zutreffenden Position zuzuweisen unter der Vorausset
zung, daß die Einzelbestandteile:

a) ohne weiteres Umpacken aufgrund ihrer Aufmachung eindeutig erkennbar dazu bestimmt sind, zusammen verwendet zu
werden,

b) zusammen gestellt werden und v

c) entweder aufgrund ihrer Beschaffenheit oder ihrer entsprechenden Mengen als einander ergänzend erkennbar sind .

KAPITEL 28

ANORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE ; ANORGANISCHE ODER ORGANISCHE
VERBINDUNGEN VON EDELMETALLEN, VON SELTENERDMETALLEN,

VON RADIOAKTIVEN ELEMENTEN ODER VON ISOTOPEN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 28 gehören, soweit nichts anderes bestimmt ist, nur:

a) isolierte chemische Elemente und isolierte chemisch einheitliche Verbindungen, auch wenn sie Verunreinigungen
enthalten ;

b) wäßrige Lösungen der unter Buchstabe a) genannten Erzeugnisse ;

c) andere Lösungen der unter Buchstabe a) genannten Erzeugnisse, sofern die Aufmachung in derartigen Lösungen
ausschließlich aus Sicherheits- oder Transportgründen üblich und erforderlich ist, vorausgesetzt, daß der Zusatz des
Lösungsmittels das Erzeugnis nicht für bestimmte Verwendungszwecke geeigneter macht als für den allgemeinen
Gebrauch ;

d) die unter den Buchstaben a) bis c) genannten Erzeugnisse mit Zusatz eines zu ihrer Erhaltung oder ihrem Transport
notwendigen Stabilisierungsmittels ;

e) die unter den Buchstaben a) bis d) genannten Erzeugnisse, denen ein Antistaubmittel oder zum leichteren Erkennen oder
aus Sicherheitsgründen ein Farbmittel zugesetzt worden ist, vorausgesetzt, daß diese Zusätze das Erzeugnis nicht für
bestimmte Verwendungszwecke geeigneter machen als für den allgemeinen Gebrauch.

2 . Zu Kapitel 28 gehören außer den durch organische Stoffe stabilisierten Dithioniten und Sulfoxylaten (Position 2831), den
Carbonaten und Peroxocarbonaten anorganischer Basen (Position 2836), den Cyaniden, Cyanidoxiden und komplexen
Cyaniden anorganischer Basen (Position 2837), den Fulminaten, Cyanaten und Thiocyanaten anorganischer Basen (Position
2838), den organischen Erzeugnissen der Positionen 2843 bis 2846 und den Carbiden (Position 2849), nur folgende
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Kohlenstoffverbindungen:

a) Kohlenoxide, Hydrogencyanid, Knallsäure, Isocyansäure, Thiocyansäure und andere einfache oder komplexe Cyanogen
säuren (Position 2811 );

b) Kohlenstoffhalogenidoxide (Position 2812);

c) Kohlenstoffdisulfld (Position 2813);

d) Thiocarbonate, Selenocarbonate, Tellurocarbonate, Selenocyanate, Tellurocyanate, Tetrathiocyanatodiamminochromate
(Reineckate) und andere komplexe Cyanate anorganischer Basen (Position 2842);

e) mit Harnstoff verfestigtes Wasserstoffperoxid (Position 2847), Kohlenstoffoxysulfid, Thiocarbonylhalogenide, Cyan,
Cyanhalogenide und Cyanamid und seine Metallderivate (Position 2851), ausgenommen Calciumcyanamid, auch rein
(Kapitel 31 ).

3 . Nicht zu diesem Kapitel gehören unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Anmerkung 1 zu Abschnitt VI:

a) Natriumchlorid und Magnesiumoxid, auch rein, und andere Erzeugnisse des Abschnitts V;

b) organisch-anorganische Verbindungen, ausgenommen die in Anmerkung 2 genannten Verbindungen ;

c) die in den Anmerkungen 2, 3 , 4 oder 5 zu Kapitel 3 1 genannten Erzeugnisse ;

d) anorganische Erzeugnisse, die als Luminophore verwendet werden und zu Position 3206 gehören;

e) künstlicher Graphit (Position 3801); Feuerlöschmittel, aufgemacht als Ladungen für Feuerlöschgeräte oder als Feuer
löschgranaten oder -bomben der Position 3813 ; Tintenentferner in Aufmachungen für den Einzelverkauf der Position
3823 ; künstliche Kristalle aus Halogensalzen der Alkali- oder Erdalkalimetalle (ausgenommen optische Elemente) mit
einem Stückgewicht von 2,5 g oder mehr der Position 3823 ;

f) Edelsteine, Schmucksteine, synthetische oder rekonstituierte Steine, Pulver von Edelsteinen, Schmucksteinen oder
synthetischen Steinen (Positionen 7102 bis 7105) sowie Edelmetalle und deren Legierungen des Kapitels 71 ;

g) Metalle, auch rein, und Metallegierungen des Abschnitts XV;

h) optische Elemente, z.B. aus Halogensalzen der Alkali- oder Erdalkalimetalle (Position 9001 ).

4. Zu Position 2811 gehören chemisch einheitliche komplexe Säuren, die aus einer nichtmetallischen Säure des Teilkapitels II
und einer metallischen Säure des Teilkapitels IV bestehen.

5 . Zu den Positionen 2826 bis 2842 gehören nur Salze und Peroxosalze (Persalze) von Metallen und von Ammonium .

Zu Position 2842 gehören Doppel- oder Komplexsalze, soweit nichts anderes bestimmt ist .

6 . Zu Position 2844 gehören nur:

a) Technetium (Atomzahl 43), Promethium (Atomzahl 61 ), Polonium (Atomzahl 84) und alle Elemente mit einer höheren
Atömzahl als 84 ;

b) natürliche oder künstliche radioaktive Isotope (einschließlich derjenigen der Edelmetalle oder der unedlen Metalle der
Abschnitte XIV und XV), auch untereinander gemischt ;

c) anorganische oder organische Verbindungen dieser Elemente oder Isotope, auch chemisch nicht einheitlich, auch
untereinander gemischt ;

d) Legierungen, Dispersionen (einschließlich Germets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die diese Elemente oder
Isotope oder deren anorganische oder organische Verbindungen enthalten und die eine spezifische Radioaktivität von
mehr als 74 Bq/g (0,002 ^Ci/g) aufweisen;

e) verbrauchte (bestrahlte) Brennstoffelemente (Stäbe, Kartuschen) von Kernreaktoren ;



10. 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 193

f) radioaktive Rückstände, auch wenn sie nicht verwertbar sind.

Als „ Isotope" im Sinne dieser Anmerkung und des Wortlauts der Positionen 2844 und 2845 gelten:

— isolierte Nuklide, ausgenommen solche, die in der Natur als Mono-Isotope vorliegen ;

— Mischungen von Isotopen ein und desselben Elements, die an einem oder mehreren dieser Isotope angereichert sind, also
Elemente, bei denen das natürliche Isotopenverhältnis künstlich verändert worden ist .

7 . Zu Position 2848 gehören Verbindungen von Phosphor und Kupfer (Kupferphosphide) mit einem Gehalt an Phosphor von
mehr als 15 GHT.

8 . Zu diesem Kapitel gehören chemische Elemente, z.B. Silicium und Selen, zur Verwendung in der Elektronik dotiert, wenn
sie in rohen gezogenen Formen oder in Form von Zylindern oder Stäben vorliegen. Zu Scheiben, Plättchen oder ähnlichen
Formen geschnitten gehören sie zu Position 3818 .

Zusatzliche Anmerkung

1 . Soweit nichts anderes bestimmt ist, gehören zu den in einer Unterposition genannten Salzen auch die sauren und basischen
Salze.

Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

I. CHEMISCHE ELEMENTE

2801 Fluor, Chlor, Brom und Iod :
280110 00 - Chlor 14 11 —

2801 20 00 - Iod . frei frei —

280130 — Fluor ; Brom :
2801 30 10 - - Fluor 9 5 —

2801 30 90 Brom 15 9 —

2802 00 00 Sublimierter oder gefällter Schwefel ; kolloider Schwefel 10 4,6 —

2803 00 Kohlenstoff (Ruß und andere Formen von Kohlenstoff, anderweit
weder genannt noch inbegriffen):

2803 00 10 - Gasruß 5 frei —

2803 00 30 - Acetylenruß 5 frei —
2803 00 90 - anderer 5 frei —

2804 Wasserstoff, Edelgase und andere Nichtmetalle :
2804 10 00 - Wasserstoff . . 7 3,7 m3 ( i )

— Edelgase :
2804 21 00 Argon 11 5 m3 ( i )
2804 29 00 andere 11 5 m* 0
2804 30 00 - Stickstoff 8 6 m3 ( i )

(') Bei einem Druck von 1 013 mbar und einer Temperatur von 15 ° C.
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2804 40 00 - Sauerstoff 9 5 m3(i )

2804 50 - Bor ; Tellur :

2804 50 10 Bor 8 6 —

2804 50 90 -- Tellur 4 2,1 — x
— Silicium :

2804 61 00 mit einem Gehalt an Silicium von 99,99 GHT oder mehr 8 6 —
2804 69 00 anderes 8 6 —

2804 70 00 - Phosphor 15 6 —
2804 80 00 - Arsen 4 2,1 —

2804 90 00 - Selen frei frei —

2805 Alkali- oder Erdalkalimetalle ; Seltenerdmetalle, Scandium und Yt
trium, auch untereinander gemischt oder miteinander legiert ; Queck
silber :

— Alkalimetalle :

2805 11 00 Natrium 7 5 —

2805 19 00 andere 9 4,1 —

— Erdalkalimetalle :

2805 21 00 Calcium 11 5,7 —

2805 22 00 Strontium und Barium 11 5,7 —

2805 30 - Seltenerdmetalle; Scandium und Yttrium, auch untereinander gemischt oder
miteinander legiert :

2805 30 10 — — untereinander gemischt oder miteinander legiert 18 12 —
2805 30 90 andere 5 2,7 —

2805 40 - Quecksilber :

2805 40 10 in Flaschen, mit einem Gewicht des Inhalts von 34,5 kg (Standard-Ge
wicht) und mit einem fob-Wert von 224 ECU oder weniger für 1 Fla
sche 8,4 Ecu b/f 6,72 Ecu b/f —

2805 40 90 anderes . . . . . frei frei —

II . ANORGANISCHE SÄUREN UND ANORGANISCHE SAU
ERSTOFFVERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE

2806 Chlorwasserstoff (Salzsäure); Chloroschwefelsäure :
280610 00 — Chlorwasserstoff (Salzsäure) 12 6 —
2806 20 00 — Chloroschwefelsäure 12 6 —

2807 00 Schwefelsäure ; Oleum :
2807 00 10 — Schwefelsäure 4 3 —

2807 00 90 - Oleum 4 3 —

2808 00 00 Salpetersäure ; Nitriersäuren . 15 6 —

( ! ) Bei einem Druck von 1 013 mbar und einer Temperatur von 15 ° C.
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\ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
. (%)

Besondere
Maßeinheit

I 2 3 4 5

2809 Diphösphorpentaoxid ; Phosphorsaure und Polyphosphorsäuren :
2809 10 00 — Diphosphorpentaoxid 14 11 kg P2O5
2809 20 00 — Phosphorsäure und Polyphosphorsäuren 14 11 kg P2O5

2810 00 00 Boroxide ; Borsäuren . 8 3,7 —

2811 Andere anorganische Säuren und andere anorganische Sauerstoffver
bindungen der Nichtmetalle :
— andere anorganische Säuren :

28111100 Fluorwasserstoff (Flußsäure) 13 7 —
281119 00 andere 12 5,3 —

— andere anorganische SauerstoffVerbindungen der Nichtmetalle :
281121 00 Kohlenstoffdioxid 15 8 —

281122 00 — — Siliciumdioxid 10 4,6 —

281123 00 Schwefeldioxid 15 12 —

2811 29 andere :

2811 29 10 Schwefeltrioxid (Schwefelsäureanhydrid); Diarsentrioxid (Arsenig
säureanhydrid) 8 4,6 —

281129 30 Stickstoffoxide 11 5 —

281129 90 andere 12 5,3 —

III . HALOGEN- ODER SCHWEFELVERBINDUNGEN DER
NICHTMETALLE

2812 Halogenide und Halogenoxide der Nichtmetalle :
2812 10 — Chloride und Chloridoxide :

des Phosphors:

2812 10 11 Phosphortrichloridoxid (Phosphoryltrichlorid) 12 6 —
28121015 Phosphortrichlorid 12 6 —
2812 10 19 andere 12 6 —

2812 10 90 andere 12 6 —

2812 90 00 - andere ... 14 5,7 —

2813 Sulfide der Nichtmetalle ; handelsübliches Phosphortrisulfid :
2813 10 00 — Kohlenstoffdisulfid 8 6 —

2813 90 — andere :

281390 10 Phosphorsulfide, einschließlich handelsübliches Phosphortrisulfid ... 13 5,3 —
2813 90 90 andere 8 3,7 —

IV. ANORGANISCHE BASEN SOWIE METALLOXIDE, -HY
DROXIDE UND -PEROXIDE

2814 Ammoniak, wasserfrei oder in wäßriger Lösung :
2814 10 00 — Ammoniak, wasserfrei 15 11 —
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|| Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2814 20 00 — Ammoniak in wäßriger Lösung IS 11

2815 Natriumhydroxid (Ätznatron); Kaliumhydroxid (Ätzkali); Peroxide
des Natriums oder des Kaliums :

— Natriumhydroxid (Ätznatron):
28151100 fest 14 12 —

2815 12 00 — — in wäßriger Lösung (Natronlauge) 14 12 kg NaOH

2815 20 — Kaliumhydroxid (Ätzkali):
2815 20 10 fest 13 11 —

2815 20 90 — — in wäßriger Lösung (Kalilauge) 13 11 kg KOH
2815 30 00 — Peroxide des Natriums oder des Kaliums 13 8 —

2816 Magnesiumhydroxid und -peroxid ; Oxide, Hydroxide und Peroxide
des Strontiums oder des Bariums :

2816 10 00 — Magnesiumhydroxid und -peroxid 9 4, 1 —

2816 20 00 — Strontiumoxid, -hydroxid und -peroxid 12 6 —

2816 30 00 — Bariumoxid, -hydroxid und -peroxid 11 8,8 —

2817 00 00 Zinkoxid ; Zinkperoxid 14 11 —

2818 Aluminiumoxid (einschließlich künstlicher Korund); Aluminiumhydro
xid :

2818 10 00 — künstlicher Korund . 10 5,2 —

2818 20 00 — anderes Aluminiumoxid 11 (•) 5,7 —

2818 30 00 — Aluminiumhydroxid 1 1 ( ! ) 5,7 —

2819 Chromoxide und -hydroxide :
2819 10 00 — Chromtrioxid . 15 13,4 —

2819 90 00 - andere 15 13,4 —

2820 Manganoxide :
2820 10 00 - Mangandioxid 12 5,3 —
2820 90 00 - andere 15 6,9 —

2821 Eisenoxide und -hydroxide ; Farberden mit einem Gehalt an gebunde
nem Eisen von 70 GHT oder mehr, berechnet als Fe203 :

282110 00 — Eisenoxide und -hydroxide \ 10 4,6 —
2821 20 00 - Farberden 10 4,6 —

2822 00 00 Cobaltoxide und -hydroxide ; handelsübliche Cobaltoxide 10 4,6 —

2823 00 00 Titanoxide « . 15 6 —

(!) Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit bis auf 5,5 % ausgesetzt.
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\ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung' autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2824 Bleioxide ; Mennige und Orangemennige :
2824 1000 — Bleimonoxid (Lithargyrum, Massicot) 13 10,5 —
2824 20 00 — Mennige und Orangemennige 13 10,5 —
2824 9000 - andere 13 10,5 —

2825 Hydrazin und Hydroxylamin und ihre anorganischen Salze ; andere
anorganische Basen ; andere Metalloxide, -hydroxide und -peroxide :

2825 10 00 — Hydrazin und Hydroxylamin und ihre anorganischen Salze 15 6 —
2825 2000 — Lithiumoxid und -hydroxid . 13 5,3 —
2825 30 00 — Vanadiumoxide und -hydroxide • • • 9 5,5 —
2825 40 00 - Nickeloxide und -hydroxide frei frei —
2825 5000 — Kupferoxide und -hydroxide 5 3,2 —
2825 60 - Germaniumoxide und Zirconiumdioxid :

2825 60 10 Germaniumoxide 10 7 —
2825 60 90 Zirconiumdioxid 10 7 —

2825 70 00 - Molybdänoxide und -hydroxide 13 5,3 —
2825 80 00 — Antimonoxide 14 11 —

2825 90 — andere :

2825 9010 — — Calciumoxid, -hydroxid und -peroxid 10 4,6 —
2825 90 20 Berylliumoxid und -hydroxid 10 5,3 —
2825 90 30 Zinnoxide 11 5,7 —

2825 90 40 Wolframoxide und -hydroxide 8 4,6 —
2825 90 50 — — Quecksilberoxide 7 4,1 —
2825 90 90 andere 14 11 —

V. METALLSALZE UND -PEROXOSALZE DER ANORGANI
SCHEN SÄUREN

2826 Fluoride ; Fluorosilicate, Fluoroaluminate und andere komplexe Fluo
rosalze :

— Fluoride :

28261100 — — des Ammoniums oder des Natriums . . 14 10 —
282612 00 — — des Aluminiums 12 5,3 —
282619 00 andere 12 5,3 —
2826 20 00 — Natrium- oder Kaliumfluorosilicate 15 12 —
2826 30 00 — Natriumhexafluoroaluminat (synthetischer Kryolith) 11 8 —
2826 90 - andere :

2826 90 10 — — Dikaliumhexafluorozirconat 9 ' 5 —
2826 90 90 andere 13 8 —

2827 Chloride, Chloridoxide und Chloridhydroxide ; Bromide und Bromid
oxide ; Iodide und Iodidoxide :

2827 10 00 — Ammoniumchlorid 14 6,6 —
2827 20 00 — Calciumchlorid . 10 4,6 —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%>

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— andere Chloride :

2827 31 00 des Magnesiums 10 4,6 —
2827 32 00 — — des Aluminiums 14 6,6 —

2827 33 00 des Eisens 3 2,1 —

2827 34 00 des Cobalts 13 10,4 —

2827 35 00 des Nickels 13 10,4 —

2827 36 00 des Zinks . . 12 6 —

2827 37 00 des Zinns . . 9 4,1 —

2827 38 00 - - des Bariums 11 5,7 —

2827 39 00 andere 12 6 —

— Chloridoxide und Chloridhydroxide :
2827 41 00 des Kupfers . 5 3,2 —
2827 49 — — andere :

2827 49 10 des Bleis 5 3,2 —

2827 49 90 andere 12 5,3 —

— Bromide und Bromidoxide :

2827 5100 Bromide des Natriums oder des Kaliums 15 6,9 —

2827 59 00 andere . . 15 6,9 —

2827 60 00 — Iodide und Iodidoxide 15 6,9 —

2828 Hypochlorite ; handelsübliches Calciumhypochlorit ; Chlorite ; Hypo
bromite :

2828 10 — handelsübliches Calciumhypochlorit und andere Calciumhypochlorite :
2828 10 10 handelsübliches Calciumhypochlorit 15 6,9 —
2828 10 90 — — andere . . . 15 6,9 —

2828 90 00 — andere 14 6,6 —

2829 Chlorate und Perchlorate ; Bromate und Perbromate ; Iodate und
Periodate :

— Chlorate :

2829 11 00 — — des Natriums 10 8 —

2829 19 00 — — andere 10 8 —

2829 90 — andere :

2829 90 10 — — Perchlorate 7 4,8 —

2829 90 90 andere 15 6,9 —

2830 Sulfide ; Polysulfide :
2830 10 00 — Natriumsulfide 15 6,9 —

2830 20 00 - Zinksulfid 15 6,9 —

2830 30 00 — Cadmiumsulfid 15 6,9 —

2830 90 - andere :

Sulfide:

2830 90 11 des Calciums, des Antimons, des Eisens 8 4,6 —
2830 90 19 andere 15 6,9 —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%>

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2830 90 90 Polysulfide 15 6,9 —

2831 Dithionite und Sulfoxylate :
28311000 — des Natriums 15 12 —
28319000 - andere 15 12 —

2832 Sulfite ; Thiosulfate :
283210 00 — Natriumsulfite 12 8 . —
2832 20 00 — andere Sulfite 12 8 —

2832 30 00 - Thiosulfate . 12 8 —

2833 Sulfate ; Alaune ; Peroxosulfate (Persulfate):
— Natriumsulfate :

28331100 Dinatriumsulfat 11 7,2 —
283319 00 andere 11 7,2 —

— andere Sulfate :

2833 2100 des Magnesiums 15 9 —
2833 22 00 des Aluminiums . .15 9 —
2833 2300 des Chroms .. . 15 9 —
2833 24 00 - - des Nickels 9 5 —

28332500 des Kupfers 5 3,2 —
2833 2600 des Zinks 14 9 —
2833 27 00 des Bariums 14 9 —
2833 29 andere :

2833 29 10 des Cadmiums 11 7,2 —
2833 29 30 des Cobalts, des Titans 10 5,3 —
2833 29 50 des Eisens 9 5 —
2833 29 70 — des Quecksilbers, des Bleis 8 4,6 —
2833 29 90 andere . . '. . . 13 5,3 —
2833 30 - Alaune :

2833 3010 — — Aluminiumammoniumbis(sulfat) 12 6 —
28333090 andere 13 10 —
283340 00 — Peroxosulfate (Persulfate) 13 6,3 —

2834 Nitrite ; Nitrate :
2834 10 00 - Nitrite 12 7 —

— Nitrate :

2834 2100 des Kaliums 10 8 —
2834 22 00 des Bismuts 14 3 —
2834 29 andere :

2834 29 10 des Bariums, des Berylliums, des Cadmiums, des Cobalts, des
Nickels 11 8 —

2834 29 30 — des Kupfers, des Quecksilbers 8 4,6 —
2834 29 50 des Bleis 15 6,9 —
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2834 29 90 andere 14 3 —

2835 Phosphinate (Hypophosphite), Phosphonate (Phosphite), Phosphate
und Polyphosphate :

2835 10 00 — Phosphinate (Hypophosphite) und Phosphonate (Phosphite) 15 6 —
— Phosphate :

2835 21 00 Triammoniumphosphat 12 5,3 —
2835 22 Mononatriumdihydrogenphosphat oder Dinatriumhydrogenphosphat :
2835 22 10 Mononatriumdihydrogenphosphat 15 10 —
2835 22 90 — — — Dinatriumhydrogenphosphat 15 10 —
2835 23 00 — — Trinatriumphosphat 15 10 —
2835 24 00 des Kaliums 15 10 —

2835 25 — — Calciumhydrogenorthophosphat (Dicalciumphosphat):
2835 25 10 — mit einem Gehalt an Fluor von weniger als 0,005 GHT, bezogen auf

den wasserfreien Stoff 15 10 —

2835 25 90 mit einem Gehalt an Fluor von 0,005 GHT oder mehr, jedoch
weniger als 0,2 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff 15 10 —

2835 26 andere Calciumphosphate :
2835 26 10 mit einem Gehalt an Fluor von weniger als 0,005 GHT, bezogen auf

den wasserfreien Stoff 15 10 —

2835 26 90 mit einem Gehalt an Fluor von 0,005 GHT oder mehr, bezogen auf
den wasserfreien Stoff 15 10 —

2835 29 00 andere 15 10 —

— Polyphosphate :
2835 3100 — — Natriumtriphosphat (Natriumtripolyphosphat) 15 10 —
2835 39 — — andere :

2835 3910 — — — des Ammoniums 15 6,6 —

2835 39 30 — des Natriums 15 10 —

2835 39 50 des Kaliums 15 10 —

2835 39 80 andere 15 10 —

2836 Carbonate ; Peroxocarbonate (Percarbonate); handelsübliches Ammo
niumcarbonat, Ammoniumcarbamat enthaltend :

283610 00 — handelsübliches Ammoniumcarbonat und andere Ammoniumcarbonate ... 12 6 —

2836 20 00 — Dinatriumcarbonat 13 10 —

2836 30 00 — Natriumhydrogencarbonat (Natriumbicarbonat) 13 10 —
2836 40 00 — Kaliumcarbonate 14 8 —

2836 50 00 — Calciumcarbonat 9 5 —

2836 60 00 — Bariumcarbonat 14 8 —

2836 70 00 — Bleicarbonat 14 8 —

— andere :

2836 91 00 — — Lithiumcarbonate 14 6,2 —
283692 00 Strontiumcarbonat 14 8 —

2836 93 00 — — Bismutcarbonat 10 8 —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3.4 5

283699 andere :

Carbonate:

28369911 des Magnesiums, des Kupfers 6 3,7 —
283699 19 andere 10 8 —

2836 99 90 Peroxocarbonate (Percarbonate) 14 6,6 —

2837 Cyanide, Cyanidoxide und komplexe Cyanide :
- Cyanide und Cyanidoxide :

2837 1100 des Natriums 15 6,9 —
2837 19 00 andere 13 6,2 —

2837 20 00 - komplexe Cyanide . . . . 15 12 —

2838 00 00 Fulminate, Cyanate und Thiocyanate 12 6,3 —

2839 Silicate ; handelsübliche Silicate der Alkalimetalle :
- des Natriums :

28391100 — — Natriummetasilicate 15 5 —
283919 00 andere 15 5 —
2839 20 00 — des Kaliums 15 5 —
2839 90 - andere :

2839 9010 des Bleis 15 5 —
2839 90 90 andere 15 5 —

2840 Borate ; Peroxoborate (Perborate):
- Dinatriumtetraborat (raffinierter Borax):

2840 11 00 — — wasserfrei 7 3,7 —
284019 00 anderes 12 5,3 —
2840 20 — andere Borate :

2840 20 10 Natriumborate, wasserfrei 7 3,7 —
2840 20 90 — — andere ' 12 5,3 —
2840 30 00 — Peroxoborate (Perborate) . . . . 15 6,9 —

2841 Salze der Säuren der Metalloxide oder Metallperoxide :
284110 00 — Aluminate 15 6,9
2841 2000 — Zink- oder Bleichromate , 15 13 —
2841 30 00 — Natriumdichromat 14 12,4 —
2841 4000 - Kaliumdichromat 14 12,4 —
2841 50 00 - andere Chromate und Dichromate ; Peroxochromate 15 13 —
2841 6000 - Manganite, Manganate und Permanganate 15 6,9 —
2841 70 00 — Molybdate • 14 6,6
2841 8000 - Wolframate 13 6,3 —
2841 90 - andere :

2841 90 10 — — Antimonate 14 6,6
2841 90 30 — — Zinkate und Vanadate 10 4,6
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(%)
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1 2 3 4 5

2841 90 90 andere 13 6,3 —

2842 Andere Salze der anorganischen Säuren oder Peroxosäuren, ausge
nommen Azide :

2842 10 00 — Doppelsilicate oder komplexe Silicate 14 6 —
2842 90 - andere :

2842 90 10 Einfach-, Doppel- oder Komplexsalze der Säuren des Selens oder des
Tellurs 10 5,3 —

2842 90 90 andere 12 6,2 —

VI. VERSCHIEDENES

2843 Edelmetalle in kolloidem Zustand ; anorganische oder organische
Verbindungen der Edelmetalle, auch chemisch nicht einheitlich ; Edel
metallamalgame :

2843 10 - Edelmetalle in kolloidem Zustand :

2843 10 10 Silber . 10 5,3 —

2843 10 90 andere 8 3,7 —

— Silberverbindungen :
2843 2100 Silbernitrat ..... 12 6 —

2843 29 00 andere 12 6 —

2843 30 00 — Goldverbindungen 5 3 g
2843 90 — andere Verbindungen ; Amalgame :
2843 90 10 — — Amalgame 12 5,3 —
2843 90 90 andere 5 3 g

2844 Radioaktive chemische Elemente und radioaktive Isotope (einschließ
lich der spaltbaren und brütbaren chemischen Elemente oder Isotope)
und ihre Verbindungen ; Mischungen und Rückstände, die diese Er
zeugnisse enthalten :

2844 10 00 — natürliches Uran und seine Verbindungen ; Legierungen, Dispersionen (ein
schließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die natürli
ches Uran oder Verbindungen von natürlichem Uran enthalten (Euratom) . . frei (') kg U

2844 20 - an U 235 angereichertes Uran und seine Verbindungen ; Plutonium und
seine Verbindungen ; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets),
keramische Erzeugnisse und Mischungen, die an U 235 angereichertes Uran,
Plutonium oder Verbindungen dieser Erzeugnisse enthalten (Euratom)'.

an U 235 angereichertes Uran und seine Verbindungen ; Legierungen,
Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und
Mischungen, die an U 235 angereichertes Uran enthalten, mit einem
Gehalt an U 235 von:

2844 2011 weniger als 20 GHT frei (•) gi F/S
2844 20 19 20 GHT oder mehr . frei (') gi F/S

Plutonium und seine Verbindungen ; Legierungen, Dispersionen (ein
schließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die
Plutonium oder Verbindungen dieser Erzeugnisse enthalten:

2844 20 91 — — — Mischungen von Uran und Plutonium frei (') gi F/S

f 1 ) Siehe Anhang .
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Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2844 20 99 — andere frei (•) gi F/S
2844 30 — an U 235 abgereichertes Uran und seine Verbindungen ; Thorium und seine

Verbindungen ; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), kerami
sche Erzeugnisse und Mischungen, die an U 235 abgereichertes Uran,
Thorium oder Verbindungen dieser Erzeugnisse enthalten :

an U 235 abgereichertes Uran ; Legierungen, Dispersionen (einschließ
lich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die an
U 235 abgereichertes Uran oder Verbindungen dieses Erzeugnisses
enthalten:

2844 3011 Cermets 12 7,5 —

2844 30 19 andere 7 2,9 —

Thorium; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), kerami
sche Erzeugnisse und Mischungen, die Thorium oder Verbindungen
dieses Erzeugnisses enthalten:

2844 30 51 — Cermets 12 7,5 —

2844 30 59 andere (Euratom) frei 0 ) —
2844 30 90 Verbindungen des Thoriums, des an U 235 abgereicherten Urans, auch

untereinander gemischt (Euratom) frei (') —
2844 40 00 — andere radioaktive Elemente, Isotope und Verbindungen als die der Unter

positionen 2844 10, 2844 20 oder 2844 30 ; Legierungen, Dispersionen
(einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die diese
Elemente, Isotope oder Verbindungen enthalten ; radioaktive Rückstände (2) frei (') —

2844 50 00 — verbrauchte (bestrahlte) Brennstoffelemente (Stäbe, Kartuschen) von Kern
reaktoren (Euratom) frei — gi F/S

2845 Isotope (ausgenommen Isotope der Position 2844); anorganische oder
organische Verbindungen dieser Isotope, auch chemisch nicht einheit
lich :

2845 10 00 — schweres Wasser (Deuteriumoxid) (Euratom) 10 — —
2845 90 — andere :

2845 90 10 Deuterium und andere Deuteriumverbindungen ; Wasserstoff und seine
Verbindungen, mit Deuterium angereichert ; Mischungen und Lösun
gen, die diese Erzeugnisse enthalten (Euratorti) 10 — —

2845 90 90 andere 15 6 —

2846 Anorganische oder organische Verbindungen der Seltenerdmetalle, des
Yttriums oder des Scandiums oder der Mischungen dieser Metalle :

284610 00 — Cerverbindungen 6 3,2 —
2846 9000 - andere 6 3,2 —

2847 0000 Wasserstoffperoxid, auch mit Harnstoff verfestigt 15 6,9 kg H2O2

2848 Phosphide, auch chemisch nicht einheitlich, ausgenommen Ferro
phosphor :

2848 10 00 — des Kupfers (Phosphorkupfer) mit einem Gehalt an Phosphor von mehr
als 15 GHT 14 6,6 —

2848 90 00 — von anderen Metallen oder Nichtmetallen 14 6,6 —

(') Siehe Anhang.
(2) Ex 2844 40 00: künstliche radioaktive Isotope und ihre Verbindungen (Euratom).
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2849 Carbide, auch chemisch nicht einheitlich :
284910 00 — des Calciums . . IS 14 —

2849 20 00 — des Siliciums 9 8 —

2849 90 — andere :

2849 90 10 des Bors 7 4,1 —
2849 90 30 des Wolframs 12 8 —

2849 90 50 des Aluminiums, des Chroms, des Molybdäns, des Vanadiums, des
Tantals, des Titans 12 8 —

2849 90 90 andere 13 5,3 —

2850 00 Hydride, Nitride, Azide, Silicide und Boride, auch chemisch nicht
einheitlich :

2850 00 10 - Hydride 10 4,6 —
2850 00 30 - Nitride 10 4,6 —

2850 00 50 - Azide 13 6,3 —
2850 00 70 - Silicide 11 8,8 —

2850 00 90 - Boride 13 5,3 —

2851 00 Andere anorganische Verbindungen (einschließlich destilliertes Was
ser, Leitfähigkeitswasser oder Wasser von gleicher Reinheit); flüssige
Luft (einschließlich von Edelgasen befreite flüssige Luft); Preßluft ;
Amalgame von anderen Metallen als Edelmetallen :

2851 00 10 — destilliertes Wasser, Leitfähigkeitswasser oder Wasser von gleicher Rein
heit 4 2,7 —

2851 00 30 - flüssige Luft (einschließlich der von Edelgasen befreiten flüssigen Luft);
Preßluft 7 4,1 —

2851 00 90 — andere 15 6 —
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KAPITEL 29

ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 29 gehören, soweit nichts anderes bestimmt ist, nur:

a) isolierte chemisch einheitliche organische Verbindungen, auch wenn sie Verunreinigungen enthalten ;

b) Isomerengemische der gleichen organischen Verbindung (auch wenn sie Verunreinigungen enthalten), ausgenommen
Isomerengemische (andere als Stereoisomere) gesättigter oder ungesättigter acyclischer Kohlenwasserstoffe (Kapitel 27);

c) Erzeugnisse der Positionen 2936 bis 2939, Ether und Ester von Zuckern und ihre Salze der Position 2940 und die
Erzeugnisse der Position 2941 , auch wenn sie chemisch nicht einheitlich sind;

d) wäßrige Lösungen der unter den Buchstaben a), b) oder c) genannten Erzeugnisse ;

e) andere Lösungen der unter den Buchstaben a), b) oder c) genannten Erzeugnisse, sofern die Aufmachung in derartigen
Lösungen ausschließlich aus Sicherheits- oder Transportgründen üblich und erforderlich ist , vorausgesetzt, daß der
Zusatz des Lösungsmittels das Erzeugnis nicht für bestimmte Verwendungszwecke geeigneter macht als für den
allgemeinen Gebrauch;

f) die unter den Buchstaben a), b), c), d) oder e) genannten Erzeugnisse mit Zusatz eines zu ihrer Erhaltung oder ihrem
Transport notwendigen Stabilisierungsmittels ;

g) die unter den Buchstaben a), b), c), d), e) oder f) genannten Erzeugnisse, denen ein Antistaubmittel oder zum leichteren
Erkennen oder aus Sicherheitsgründen ein Farbmittel oder ein Riechstoff zugesetzt worden ist, vorausgesetzt, daß diese
Zusätze das Erzeugnis nicht für bestimmte Verwendungszwecke geeigneter machen als für den allgemeinen Gebrauch;

h) folgende standardisierte Erzeugnisse zum Herstellen von Azofarbstoffen: Diazoniumsalze, für diese Salze dienende
Kupplungskomponenten und diazotierbare Amine und deren Salze .

2 . Zu Kapitel 29 gehören nicht:

a) Waren der Position 1504 oder Glycerin (Position 1520);

b) Ethylalkohol (Position 2207 oder 2208);

c) Methan und Propan (Position 2711 );

d) die in der Anmerkung 2 zu Kapitel 28 aufgeführten Kohlenstoffverbindungen ;

e) Harnstoff (Position 3102 oder 3105);

f) Farbmittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs (Position 3203), synthetische organische Farbmittel, synthetische
organische Erzeugnisse von der als fluoreszierende Aufheller oder als Luminophore verwendeten Art (Position 3204)
sowie Färbemittel in Formen oder Packungen für den Einzelverkauf (Position 3212);

*

g) Enzyme (Position 3507);

h) Metaldehyd, Hexamethylentetramin und ähnliche Erzeugnisse, in Täfelchen, Stäbchen oder ähnlichen Formen, aus denen
sich ihre Verwendung als Brennstoff ergibt, sowie flüssige Brennstoffe und brennbare Flüssiggase in Behältnissen von der
zum Auffüllen oder Wiederauffüllen von Feuerzeugen oder Feueranzündern verwendeten Art, mit einem Fassungsvermö
gen von 300 cm3 oder weniger (Position 3606);

ij) Feuerlöschmittel, aufgemacht als Ladungen für Feuerlöschgeräte oder als Feuerlöschgranaten oder -bomben der Position
3813 ; Tintenentferner in Aufmachungen für den Einzelverkauf der Position 3823 ;
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k) optische Elemente, z.B. aus Ethylendiamintartrat (Position 9001 ).

3 . Kommen für ein Erzeugnis zwei oder mehr Positionen dieses Kapitels in Betracht, so ist es der letzten dieser Positionen
zuzuweisen .

4. In den Positionen 2904 bis 2906, 2908 bis 2911 und 2913 bis 2920 umfaßt jede Erwähnung der Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder
Nitrosoderivate auch die Mischderivate, wie Sulfohalogen-, Nitrohalogen-, Nitrosulfo- und Nitrosulfohalogenderivate .
Nitro- oder Nitrosogruppen gelten nicht als „Stickstoffunktionen" im Sinne der Position 2929.

Im Sinne der Positionen 2911 , 2912, 2914, 2918 und 2922 ist der Begriff „Sauerstoffunktionen" auf diejenigen Funktionen
(die charakteristischen organischen Gruppen, die Sauerstoff enthalten) beschränkt, die in den Positionen 2905 bis 2920
genannt sind .

5 . a) Aus organischen Verbindungen mit Säurefunktion der Teilkapitel I bis VII mit organischen Verbindungen der gleichen
Teilkapitel gebildete Ester sind der letzten Position dieser Teilkapitel zuzuweisen, die für eine ihrer Komponenten in
Betracht kommt;

b) aus Ethanol oder Glycerin mit organischen Verbindungen mit Säurefunktion der Teilkapitel I bis VII gebildete Ester sind
wie die entsprechende Verbindung mit Säurefunktion einzureihen;

c) vorbehaltlich der Anmerkung 1 zu Abschnitt VI und der Anmerkung 2 zu Kapitel 28 sind:

1 ) anorganische Salze organischer Verbindungen, wie solche mit Säure-, Phenol- oder Enolfunktion oder organische
Basen, der Teilkapitel I bis X oder der Position 2942, der für die organische Verbindung in Betracht zu ziehenden
Position zuzuweisen;

2) Salze, die durch Reaktion von organischen Verbindungen der Teilkapitel I bis X oder der Position 2942 miteinander
entstanden sind, der letzten Position dieses Kapitels zuzuweisen, die für die Base oder die Säure (einschließlich von
Verbindungen mit Phenol- oder Enolfunktion), aus der sie gebildet sind, in Betracht kommt;

d) Metallalkoholate sind wie die entsprechenden Alkohole einzureihen, ausgenommen solche von Ethanol und Glycerin
(Position 2905);

e) die Halogenide der Carbonsäuren sind derselben Position zuzuweisen wie die entsprechenden Säuren.

6 . Die Verbindungen der Positionen 2930 und 2931 sind organische Verbindungen, deren Moleküle außer Wasserstoff-,
Sauerstoff- oder Stickstoffatomen unmittelbar an den Kohlenstoff gebundene andere Nichtmetallatome oder Metallatome
(z.B. Schwefel, Arsen, Quecksilber oder Blei) enthalten .

Zu den Positionen 2930 (organische Thioverbindungen) und 2931 (andere organisch-anorganische Verbindungen) gehören
nicht solche Sulfo- oder Halogenderivate (einschließlich Mischderivate), die, abgesehen von Wasserstoff, Sauerstoff oder
Stickstoff, in unmittelbarer Bindung an den Kohlenstoff nur Schwefel- oder Halogenatome enthalten, die ihnen den
Charakter von Sulfo- oder Halogenderivaten (einschließlich Mischderivate) verleihen .

7 . Zu den Positionen 2932, 2933 und 2934 gehören nicht Epoxide.mit dreigliedrigem Ring, Ketonperoxide, cyclische Polymere
der Aldehyde oder der Thioaldehyde, Anhydride mehrbasischer Carbonsäuren, cyclische Ester mehrwertiger Alkohole oder
mehrwertiger Phenole mit mehrbasischen Säuren und Imide mehrbasischer Säuren.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten nur, wenn die im Ring sich befindenden Heteroatome ausschließlich aus den hier
aufgezählten Cyclisierungsfunktionen stammen .

Unterpositions-Anmerkung

1 . Innerhalb einer Position dieses Kapitels sind die Derivate einer chemischen Verbindung (oder einer Gruppe chemischer
Verbindungen) derselben Unterposition wie diese Verbindung (oder Gruppe von Verbindungen) zuzuweisen, wenn sie nicht
durch eine andere Unterposition genauer erfaßt werden und in der gleichen Gliederungsstufe von Unterpositionen keine
Unterposition „andere" besteht .
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Zollsatz l
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

I. KOHLENWASSERSTOFFE UND IHRE HALOGEN-, SULFO-,
NITRO- ODER NITROSODERIVATE

2901 Acyclische Kohlenwasserstoffe :
2901 10 - gesättigt :

2901 10 10 zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe 25 12 —
2901 10 90 zu anderer Verwendung ( ! ) frei frei —

— ungesättigt :

2901 21 00 Ethylen frei (2) —
2901 22 00 Propen (Propylen) frei (2) —
2901 23 00 Buten (Butylen) und seine Isomeren frei (2) —
2901 24 00 Buta-l,3-dien und Isopren frei (2) —
2901 29 andere :

2901 29 10 Buta-l,2-dien und 3-Methylbuta-l,2-dien frei (2) —
2901 29 90 andere frei (2) —

2902 Cyclische Kohlenwasserstoffe :
— alicyclische :

2902 11 00 Cyclohexan frei (2) —
2902 19 andere :

2902 19 10 — Cycloterpene 13 6 —
2902 19 30 Azulen und seine Alkylderivate 16 7,1 —
2902 19 90 andere frei (2) —
2902 20 — Benzol :

2902 20 10 — — zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe 25 8 —
2902 20 90 zu anderer Verwendung (•) frei frei —
2902 30 - Toluol :

2902 30 10 zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe 25 8 —
2902 30 90 - - zu anderer Verwendung (>) frei frei —

— Xylole :
2902 41 00 o-Xylol frei frei —
2902 42 00 m-Xylol frei frei —
2902 43 00 p-XyloI frei frei —
2902 44 Xylol-Isomerenmischungen :
2902 44 10 — zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe 25 8 —
2902 44 90 — zu anderer Verwendung (') frei frei —
2902 50 00 - Styrol 8 6 —
2902 60 00 - Ethylbenzol . . . 8 4,6 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
(2) Siehe Anhang.
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

2902 70 00 - Cumol 8 8 —

2902 90 — andere :

2902 90 10 — — Naphthalin und Anthracen frei 2,5 —
2902 90 30 — — Biphenyl und Terphenyle 15 6,9 —
2902 90 90 andere . 16 6,3 —

2903 Halogenderivate der Kohlenwasserstoffe :
— gesättigte Chlorderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe :

29031100 — — Chlormethan (Methylchlorid) und Chlorethan (Ethylchlorid) 18 12 —
2903 12 00 — — Dichlörmethan (Methylenchlorid) . 16 12 —
290313 00 — — Chloroform (Trichlormethan) 16 12 —
290314 00 — — Kohlenstofftetrachlorid (Tetrachlorkohlenstoff) 16 12 —

290315 00 1,2-Dichlorethan (Ethylendichlorid) 16 12 —
2903 16 00 1,2-Dichlorpropan (Propylendichlorid) und Dichlorbutane 16 12 —
2903 19 00 andere 16 12 —

— ungesättigte Chlorderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe :

2903 21 00 — — Vinylchlorid (Chlorethylen) 19 12 —
2903 22 00 Trichlorethylen 19 12 —

2903 23 00 — — Tetrachlorethylen (Perchlorethylen) 19 12 —
2903 29 00 andere 19 12 —

2903 30 — Fluor-, Brom- oder Iodderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe :
2903 3010 Fluoride 18 7,6 —

— — Bromide:

2903 30 31 Dibromethan und Vinylbromid 23 8,6 —
2903 30 39 andere 23 8,6 —

2903 30 90 Iodide 25 8,4 —

2903 40 — Halogenderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe mit zwei oder mehr
verschiedenen Halogenen :

— — nur fluoriert und chloriert:

2903 40 10 — — — Trichlorfluormethan . . . 17 7,4 —

2903 40 20 — — — Dichlordifluormethan 17 7,4 —

2903 40 30 — — — Trichlortrifluorethan 17 7,4 —

2903 40 40 — — — Dichlortetrafluorethan 17 7,4 —

2903 40 50 — — — Chlorpentafluorethan 17 7,4 —
— — — andere:

2903 40 61 — — — — perhalogeniert 17 7,4 —
2903 40 69 andere 17 7,4 —

— — andere:

2903 40 70 — — — Bromtrifluormethan • • •. 17 7,4 —
2903 40 80 — — — Dibromtetrafluorethan 17 7,4 —

2903 40 91 — — — Bromchlordifluormethan 17 7,4 —
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vertragsmäßig
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Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— — — andere:

2903 40 92 perhalogeniert 17 7,4 —
2903 40 98 andere 17 7,4 —

— Halogenderivate der alicyclischen Kohlenwasserstoffe :

2903 51 00 - - 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan 17 7,4 —
2903 59 00 -- andere 17 7,4 —

— Halogenderivate der aromatischen Kohlenwasserstoffe :
2903 6100 - - Chlorbenzol, o-Dichlorbenzol und p-Dichlorbenzol 18 7,6 —
2903 62 00 Hexachlorbenzol und DDT (l,l,l-Trichlor-2,2-bis(p-chlorphenyl)ethan) . 18 7,6 —
2903 69 00 -- andere 18 7,6 —

2904 Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate der Kohlenwasserstoffe, auch
halogeniert :

2904 10 00 . — nur Sulfogruppen enthaltende Derivate, ihre Salze und ihre Ethylester ... 16 7,1 —
2904 20 — nur Nitro- oder nur Nitrosogruppen enthaltende Derivate :
2904 20 10 Trinitrotoluole und Dinitronaphthaline 10 8 —
2904 20 90 andere 16 7,1 —

2904 90 — andere :

2904 90 10 Sulfohalogenderivate 14 6,6 —
2904 90 90 andere 16 11 —

II . ALKOHOLE, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ODER
NITROSODERIVATE

2905 Acyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderi
vate :

— einwertige gesättigte Alkohole :
29051100 Methanol (Methylalkohol) 18 13 —
290512 00 Propan-l-ol (Propylalkohol) und Propan-2-ol (Isopropylalkohol) 15 6,9 —
2905 13 00 Butan-l-ol (n-Butylalkohol) 14 6,6 —
2905 14 — — andere Butanole :

2905 14 10 2-Methylpropan-2-ol (tert-Butylalkohol) . 8 4,6 —
2905 14 90 andere 14 6,6 —

2905 15 00 Pentanol (Amylalkohol) und seine Isomere 20 8 —
2905 16 Octanol (Octylalkohol) und seine Isomere :
2905 16 10 2-Ethylhexan-l-ol 18 7,9 —
2905 16 90 ändere 18 7,9 —

2905 17 00 — — Dodecan-l-ol (Laurylalkohol), Hexadecan-l-ol (Cetylalkohol) und Octa
decan-l-ol (Stearylalkohol) 18 7,9 —

2905 19 andere :

2905 19 10 — — — Metallalkoholate 20 10 —
2905 19 90 andere 18 7,9 —
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— einwertige ungesättigte Alkohole :
2905 21 00 Allylalkohol 14 6,6 —
2905 22 — - acyclische Terpenalkohole :
2905 22 10 Geraniol, Citronellol, Linalol , Rhodinol und Nerol 16 6,9 —
2905 22 90 andere 16 6,9 —

2905 29 00 andere 16 6,9 —

— zweiwertige Alkohole :
2905 31 00 Ethylenglykol (Ethandiol) 19 13 —
2905 32 00 Propylenglykol (Propan-l,2-diol) 19 13 —
2905 39 andere :

2905 39 10 2-Methylpentan-2,4-diol (Hexylenglykol) 19 13 —
2905 39 90 andere 19 13 —

— andere mehrwertige Alkohole :
2905 41 00 2-Ethyl-2-(hydroxyinethyl)propan-l,3-diol (Trimethylolpropan) 19 13 —
2905 42 00 Pentaerythritol 19 13 —
29054300 Mannitol 12 + MOB — —

2905 44 D-Glucitol (Sorbit):

— in wäßriger Lösung:
2905 44 11 — — — — mit einem Gehalt an D-Mannitol, bezogen auf den Gehalt an

D-Glucitol, von 2 GHT oder weniger 12 + MOB — —
2905 44 19 anderer 12 + MOB — —

c 1 )
anderer:

2905 44 91 mit einem Gehalt an D-Mannitol, bezogen auf den Gehalt an
D-Glucitol , von 2 GHT oder weniger 12 + MOB — —

2905 44 99 anderer 12 + MOB — —
0

2905 49 andere :

2905 49 10 — — — dreiwertige Alkohole ; vierwertige Alkohole 19 13 —
2905 49 90 andere 14 6,6 —

2905 50 — Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate der acyclischen Alkohole :
2905 50 10 der einwertigen gesättigten Alkohole 18 7,9 —
2905 50 30 — — der einwertigen ungesättigten Alkohole 16 6,9 —
2905 50 90 der mehrwertigen Alkohole 18 7,6 —

2906 Cyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderi
vate :

— alicyclische :
2906 11 00 Menthol 11 8,5 —
2906 12 00 - - Cyclohexanol, Methylcyclohexanole, Dimethylcyclohexanole 20 8 —
2906 13 00 — — Sterine und Inosite 14 6,6 —

290614 00 — — Terpineole 16 7,1 —

( l ) Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit auf 9 % ermäßigt (Aussetzung).
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2906 19 00 andere 16 7,1 —

— aromatische :

2906 2100 Benzylalkohol 17 7,4 —
2906 29 andere :

2906 2910 — — — Cinnamylälkohol 13 6,3 —
2906 29 90 andere ! 17 7,4 —

III . PHENOLE, PHENOLALKOHOLE UND IHRE HALOGEN-,
SULFO-, NITRO- ODER NITROSODERIVATE

2907 Phenole ; Phenolalkohole :
— einwertige Phenole :

2907 11 00 — — Phenol (Hydroxybenzol) und seine Salze 4 3 —
2907 12 00 Kresole und ihre Salze 3 2,1 —

2907 13 00 Octylphenol, Nonylphenol und ihre Isomere ; Salze dieser Erzeugnisse . . 17 7,4 —
2907 14 00 — — Xylenole und ihre Salze 3 2,1 —
2907 15 00 — — Naphthole und ihre Salze 18 14 —
2907 19 andere :

2907 19 10 p-tert-Butylphenol 17 7,4 —
2907 19 90 andere 17 7 >4 —

— mehrwertige Phenole :
2907 21 00 — — Resorcin und seine Salze 17 7,4 —

2907 22 — — Hydrochinon und seine Salze :
2907 22 10 Hydrochinon 18 7,6 —
2907 22 90 andere . , .* 15 6,9 —
2907 23 4,4'-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A, Diphenylolpropan) und seine

Salze :

2907 2310 — — — 4,4'-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A, Diphenylolpropan) .... 15 6 —
2907 23 90 andere 15 6,9 —

2907 29 andere :

2907 29 10 — — — Dihydroxynaphthaline und ihre Salze . 17 7,4 —
2907 29 90 andere 15 6,9 —
2907 30 00 - Phenolalkohole 18 7,6 —

2908 Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate der Phenole oder Phe
nolalkohole :

2908 10 — nur Halogengruppen enthaltende Derivate und ihre Salze :
2908 10 10 — — Bromderivate 15 6,9 —

2908 10 90 andere 15 6,9 —

2908 20 00 — nur Sulfogruppen enthaltende Derivate, ihre Salze und Ester 18 7,6 —
2908 90 — andere :

2908 90 10 Dinoseb (ISO) 18 7,6 —
2908 90 90 andere 18 7,6 —
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IV. ETHER, ALKOHOLPEROXIDE, ETHERPEROXIDE, KE
TONPEROXIDE, EPOXIDE MIT DREIGLIEDRIGEM RING,
ACETALE UND HALBACETALE ; IHRE HALOGEN-, SULFO-,

NITRO- ODER NITROSODERIVATE

2909 Ether, Etheralkohole, Etherphenole, Etheralkoholphenole, Alkohol
peroxide, Etherperoxide, Ketonperoxide (auch chemisch nicht einheit
lich); ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate :

— acyclische Ether und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate :

2909 11 00 Diethylether 25 8,4 —

2909 19 00 andere 17 7,4 —

2909 20 00 — alicyclische Ether und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate . . 17 7,4 —

2909 30 — aromatische Ether und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate :

2909 30 10 Diphenylether 17 12 —

2909 30 30 Bromderivate 16 7,1 —

2909 30 90 andere 16 7,1 —

— Etheralkohole und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate :

2909 41 00 2,2'-Oxydiethanol (Diethylenglykol, Digol) 20 8 —

2909 42 00 — — Monomethylether des Ethylenglykols oder des Diethylenglykols ..... 20 8 —

2909 43 00 — — Monohutylether des Ethylenglykols oder des Diethylenglykols 20 8 —

2909 44 00 andere Monoalkylether des Ethylenglykols oder des Diethylenglykols . . 20 8 —

2909 49 andere :

2909 49 10 acyclische 20 8 —

2909 49 90 — — — cyclische 14 6,6 —

2909 50 — Etherphenole, Etheralkoholphenole und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder
Nitrosoderivate :

2909 50 10 Guajacol und Kaliumguajacolsulfonate 19 11 —
2909 50 90 andere 15 6,9 —

2909 60 — Alkoholperoxide, Etherperoxide, Ketonperoxide und ihre Halogen-, Sulfo-,
Nitro- oder Nitrosoderivate :

2909 60 10 Dicumylperoxid 17 6,6 —
2909 60 90 andere 17 6,6 —

2910 Epoxide, Epoxyalkohole, Epoxyphenole und Epoxyether mit dreiglied
rigem Ring ; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate :

2910 10 00 — Oxiran (Ethylenoxid) 18 7,9 —

2910 20 00 — Methyloxiran (Propylenoxid) 18 7,9 —
2910 30 00 - l-Chlor-2,3-epoxypropan (Epichlorhydrin) 18 12 —
2910 9000 - andere 18 7,9 —
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2911 00 00 Acetale und Halbacetale, auch mit anderen Sauerstoffunktionen, und
ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 18 5 —

V. VERBINDUNGEN MIT ALDEHYDFUNKTION

2912 Aldehyde, auch mit anderen Sauerstoffunktionen ; cyclische Polymere
der Aldehyde ; Paraformaldehyd :
— «cyclische Aldehyde ohne andere Sauerstoffunktionen :

29121100 Methanal (Formaldehyd) 18 7,6 —

2912 12 00 Ethanal (Acetaldehyd) f 24 19,2 —
2912 13 00 Butanal (Butyraldehyd, normales Isomer) 19 7,8 —
2912 19 00 andere 16 7,1 —

— cyclische Aldehyde ohne andere Sauerstoffunktionen :
2912 2100 Benzaldehyd 16 7,1 —
2912 29 00 andere . 16 7,1 —

2912 30 00 — Aldehydalkohole 16 7,1 —
— Aldehydether, Aldehydphenole und Aldehyde mit anderen Sauerstoffunk

tionen:

2912 41 00 — — Vanillin (4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd) 20 8 —
2912 42 00 Ethylvanillin (3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) 20 8 —
2912 49 00 andere 17 6,9 —

2912 5000 — cyclische Polymere der Aldehyde . . . ; 17 7,4 —
2912 60 00 — Paraformaldehyd 18 7,6 —

2913 00 00 Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate der Erzeugnisse der
Position 2912 16 7,1 —

VI. VERBINDUNGEN MIT KETON- ODER CHINONFUNK
TION

2914 Ketone und Chinone, auch mit anderen Sauerstoffunktionen ; ihre
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate :
— acyclische Ketone ohne andere Sauerstoffunktionen :

29141100 Aceton 15 6,6 —

2914 12 00 Butanon (Methylethylketon) 15 6,6 —
2914 1300 4-MethyIpentan-2-on (Methylisobutylketon) 15 6,6 —
2914 1900 andere 15 6,6 —

— alicyclische Ketone ohne andere Sauerstoffunktionen :
2914 21 00 Campher 16 7,1 —
2914 22 00 Cyclohexanon, Methylcyclohexanone . . . 15 6,9 —
2914 23 00 Jonone und Methyljonone 15 6,9 —
2914 29 00 — — andere . 15 6,9 —

2914 30 00 - aromatische Ketone ohne andere Sauerstoffunktionen 18 7,6 —

— Ketonalkohole und Ketonaldehyde :

2914 41 00 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on (Diacetonalkohol) 14 7 —
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2914 49 00 andere 14 3 —

2914 50 00 — Ketonphenole und Ketone mit anderen SauerstoffMiktionen 18 7,6 —
— Chinone :

2914 61 00 — — Anthrachinon 17 7,4 —

2914 69 00 andere , 17 7,4 —

2914 70 — Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate :
2914 70 10 4'-tert-Butyl-2', 6'-dimethyl-3', 5'-dinitroacetophenon (Ketonmoschus) . 14 11,2 —
2914 70 90 andere 16 7,1 —

VII . CARBONSÄUREN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE,
PEROXIDE UND PEROXYSÄUREN ; IHRE HALOGEN-,

SULFO-, NITRO- ODER NITROSODERIVATE

2915 Gesättigte acyclische einbasische Carbonsäuren und ihre Anhydride,
Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren ; ihre Halogen-, Sulfo-, Ni
tro- oder Nitrosoderivate :

— Ameisensäure, ihre Salze und Ester :
29151100 — — Ameisensäure . 19 7,8 —

2915 12 00 — — Salze der Ameisensäure . 19 7,8 —

2915 13 00 Ester der Ameisensäure 19 7,8 —

— Essigsäure und ihre Salze ; Essigsäureanhydrid :
2915 21 00 — — Essigsäure 21 16,8 —
2915 22 00 — — Natriumacetat 19 15,2 —

2915 23 00 Cobaltacetate 14 11 —

2915 24 00 Essigsäureanhydrid 20 8 —
2915 29 00 andere 17 7,4 —

— Ester der Essigsäure :
2915 31 00 Ethylacetat 20 11,5 —
2915 32 00 Vinylacetat 20 11,5 —
2915 33 00 n-Butylacetat 19 7,8 —
2915 34 00 Isobutylacetat . . . 19 7,8 —
2915 35 00 2-Ethoxyethylacetat 17 7,4 —
2915 39 — — andere :

2915 39 10 Propylacetat und Isopropylacetat 20 11,5 —
2915 39 30 Methylacetat, Pentylacetat (Amylacetat), Isopentylacetat (Isoamyl

acetat), Glycerinacetate . . 19 7,8 —
2915 39 50 p-Tolylacetat, Phenylpropylacetate, Benzylacetat, Rhodinylacetat,

Santalylacetat und die Acetate des Phenylethan-l,2-diols 13 10 —
2915 39 90 andere 17 7,4 —
2915 40 00 — Mono-, Di- oder Trichloressigsäure, ihre Salze und Ester 16 7,1 —
2915 50 00 — Propionsäure, ihre Salze und Ester , 14 4,2 —
2915 60 - Buttersäuren, Valeriansäuren, ihre Salze und Ester :
2915 60 10 Buttersäure und Isobuttersäure, ihre Salze und Ester 15 6,9 —
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2915 60 90 — — Valeriansäure und ihre Isomere, ihre Salze und Ester 13 6,3 —

2915 70 — Palmitinsäure, Stearinsäure, ihre Salze und Ester :

2915 7015 Palmitinsäure 13 6,5 —

2915 7020 Salze und Ester der Palmitinsäure 13 6,5 —

2915 70 25 — — Stearinsäure 13 6 —

2915 70 30 — — Salze der Stearinsäure 13 6,5 —

2915 70 80 Ester der Stearinsäure 13 6 —

2915 90 — andere :

2915 90 10 Laurinsäure 16 7,1 —

2915 90 90 andere 16 7,1 —

2916 Ungesättigte acyclische einbasische Carbonsäuren, cyclische einbasi
sche Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide und Per
oxysäuren ; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate :

— ungesättigte acyclische einbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Haloge
nide, Peroxide, Peroxysäuren und ihre Derivate :

2916 11 Acrylsäure und ihre Salze :

2916 11 10 Acrylsäure 15 8 —

29161190 Salze der Acrylsäure . . . 15 10 —

2916 12 00 — — Ester der Acrylsäure 15 10 —

291613 00 — — Methacrylsäure und ihre Salze 17 7,4 —

2916 14 00 — — Ester der Methacrylsäure 17 7,4 —

2916 15 00 Ölsäure, Linolsäure oder Linolensäure, ihre Salze und Ester 15 10 —

291619 andere :

2916 19 10 Undecensäuren, ihre Salze und Ester 15 5,9 —

291619 30 Hexa-2,4-diensäure (Sorbinsäure) 15 8 —

29161990 andere 15 10 —

2916 20 00 — alicyclische einbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Per
oxide, Peroxysäuren und ihre Derivate . 17 7,4 —

— aromatische einbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Per
oxide, Peroxysäuren und ihre Derivate :

29163100 Benzoesäure, ihre Salze und Ester 17 7,4 —

2916 32 — — Benzoylperoxid und Benzoylchlorid :

2916 3210 Benzoylperoxid 16 7,1 —

291632 90 Benzoylchlorid 18 7,6 —

291633 00 — — Phenylessigsäure, ihre Salze und Ester 19 7,8 —

2916 39 00 andere 16 7,1 —
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2917 Mehrbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide
und Peroxysäuren ; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderi
vate :

— acyclische mehrbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Per
oxide, Peroxysäuren und ihre Derivate :

29171100 Oxalsäure, ihre Salze und Ester 19 7,8 —

2917 12 Adipinsäure, ihre Salze und Ester :
2917 12 10 — — — Adipinsäure und ihre Salze 17 13 —
2917 12 90 — Ester der Adipinsäure 17 13 —
2917 1300 Azelainsäure, Sebacinsäure, ihre Salze und Ester 14 6 —

2917 14 00 — — Maleinsäureanhydrid 15 6,9 —
2917 19 andere :

2917 19 10 Malonsäure, ihre Salze und Ester 17 13 —
2917 19 90 — andere 16 6,3 —

2917 20 00 — alicyclische mehrbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Per
oxide, Peroxysäuren und ihre Derivate 17 6 —

— aromatische mehrbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Per
oxide, Peroxysäuren und ihre Derivate :

291731 00 Dibutylorthophthalate 18 13 —
2917 32 00 Dioctylorthophthalate 18 13 —
2917 33 00 — — Dinonyl- oder Didecylorthophthalate 18 13 —
2917 34 andere Ester der Orthophthalsäure :

2917 34 10 Diisooctyl-, Diisononyl- oder Diisodecylorthophthalate 18 13 —
2917 34 90 andere 18 13 —

2917 35 00 Phthalsäureanhydrid 18 13 —
2917 36 00 — — Terephthalsäure und ihre Salze 18 10 —
2917 37 00 Dimethylterephthalat 18 10 —
2917 39 andere :

2917 3910 Bromderivate 18 13 —

2917 39 90 andere 18 13 —

2918 Carbonsäuren mit zusätzlichen Sauerstoffunktionen und ihre An
hydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren ; ihre Halogen-,
Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate :
— Carbonsäuren mit Alkoholfunktion, jedoch ohne andere Sauerstoffunktion,

ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und ihre Derivate :
2918 11 00 — — Milchsäure, ihre Salze und Ester . . 17 6,5 —
2918 12 00 — — Weinsäure 18 7,6 —

2918 13 00 Salze und Ester der Weinsäure 18 7,6 —

2918 14 00 Citronensäure 19 13 —
2918 15 00 - - Salze und Ester der Citronensäure 20 8 —

2918 16 00 — — Gluconsäure, ihre Salze und Ester 23 8,6 —
2918 17 00 Phenylglykolsäure (Mandelsäure), ihre Salze und Ester 20 8 —
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2918 19 — — andere :

2918 19 10 — — — Apfelsäure, ihre Salze und Ester 15 6,5 —
2918 19 30 — — — Cholsäure und 3a, 12a-Dihydroxy-5ß;-cholan-24-säure (Desoxychol

säure), ihre Salze und Ester 13 6,3 —
2918 19 90 andere 15 6,9 —

— Carbonsäuren mit Phenolfunktion, jedoch ohne andere Sauerstoffunktion,
ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und ihre Derivate :

2918 21 00 — — Salicylsäure und ihre Salze 21 8,2

2918 22 00 — — O-Acetylsalicylsäure, ihre Salze und Ester . 21 12 —
2918 23 — — andere Ester der Salicylsäure und ihre Salze :

2918 23 10 — — — Methylsalicylat, Phenylsalicylat (Salol) 22 17,6 —
2918 23 90 andere 18 7,6 —

2918 29 — — andere :

2918 29 10 — — — Sulfosalicylsäuren, Hydroxynaphthoesäuren, ihre Salze und Ester . .18 7,6 —
2918 29 30 4-Hydroxybenzoesäure, ihre Salze und Ester 16 7,1 —
2918 29 50 Gallussäure (3,4,5-Trihydroxybenzoesäure), ihre Salze und Ester . . 14 6,6 —
2918 29 90 andere 17 7,4 —

2918 30 00 — Carbonsäuren mit Aldehyd- oder Ketonfunktion, jedoch ohne andere Sauer
stoffunktion, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und ihre
Derivate . 19 7,4 —

2918 90 00 - andere 17 7,4 —

VIII . ESTER DER ANORGANISCHEN SÄUREN, IHRE SALZE
UND IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ODER NITROSO

DERIVATE

2919 00 Ester der Phosphorsäuren und ihre Salze, einschließlich Lacto
phosphate ; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate :
— Tributylphosphate, Triphenylphosphat, Tritolylphosphate, Trixylylphos

phate, Tris(2-chlorethyl)phosphat:

2919 0011 Tritolylphosphate 15 6,6 —
2919 00 19 Tributylphosphate, Triphenylphosphat, Trixylylphosphate, Tris(2-chlo

rethyl)phosphat 15 6,6 —
— andere:

2919 00 91 — — Glycerophosphorsäure und -phosphate ; o-Methoxyphenylphosphat
(Guajacolphosphat) . 17 7,4 —

291900 99 andere 17 7,4 —

2920 Ester der anderen anorganischen Säuren (ausgenommen Ester der
Halogenwasserstoffsäuren) und ihre Salze ; ihre Halogen-, Sulfo-,
Nitro- oder Nitrosoderivate :

2920 10 00 — Thiophosphorsäureester (Phosphorothioate) und ihre Salze ; ihre Halogen-,
Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate . . t . . . 17 7,4 —

2920 90 — andere :

2920 90 10 Ester der Schwefelsäure und Ester der Kohlensäure, ihre Salze und
ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 18 7,6 —
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2920 90 20 Dimethylphosphonat (Dimethylphosphit) . 17 7,4 —

2920 90 30 Trimethylphosphit (Trimethoxyphosphin) 17 7,4 —
2920 90 80 andere 17 7,4 —

IX. VERBINDUNGEN MIT STICKSTOFFUNKTIONEN

2921 Verbindungen mit Aminofunktion :
— acyclische Monoamine und ihre Derivate ; Salze dieser Erzeugnisse :

2921 II Mono-, Di- und Trimethylamin und ihre Salze :

Mono-, Di- und Trimethylamin:

2921 11 11 — — — — in wäßriger Lösung 16 12 —
29211119 andere 16 12 —

29211190 Salze 16 12 —

2921 12 00 Diethylamin und seine Salze 11 5,7 —
2921 19 — — andere :

2921 19 10 — Triethylamin und seine Salze 14 6,6 —
292119 30 Isopropylamin und seine Salze 14 6,6 —
29211990 andere . 14 6,6 —

— acyclische Poiyamine und ihre Derivate ; Salze dieser Erzeugnisse :
l

292121 00 Ethylendiamin und seine Salze 15 6 —
292122 00 Hexamethylendiamin und seine Salze 16 7,1 —
292129 00 andere 15 6 —

2921 30 — alicyclische Mono- oder Poiyamine und ihre Derivate ; Salze dieser Erzeug
nisse :

292130 10 Cyclohexylamin, Cyclohexyldimethylamin und ihre Salze 13 6,3 —
2921 30 90 andere 16 7,1 —

— aromatische Monoamine und ihre Derivate ; Salze dieser Erzeugnisse :

292141 00 — — Anilin und seine Salze 16 12 —

2921 42 Anilinderivate und ihre Salze :

2921 42 10 Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate des Anilins und ihre
Salze 16 12 —

292142 90 andere 16 7,1 —

2921 43 Toluidine und ihre Derivate ; Salze dieser Erzeugnisse :

29214310 — Toluidine und ihre Salze 16 7,1 —

292143 90 andere 16 7,1 —

292144 00 Diphenylamin und seine Derivate ; Salze dieser Erzeugnisse 16 7,1 —
292145 00 1-Naphthylamin, 2-Naphthylamin, und ihre Derivate ; Salze dieser Er

zeugnisse 16 7,1 —
2921 49 andere :

29214910 Xylidine und ihre Derivate ; Salze dieser Erzeugnisse 15 6,9 —
292149 90 andere * 16 7,1 —
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— aromatische Polyamine und ihre Derivate ; Salze dieser Erzeugnisse :

2921 51 — — o-, m-, p-Phenylendiamin, Diaminotoluole, und ihre Derivate ; Salze
dieser Erzeugnisse :

2921 51 10 — — — o-, m-, p-Phenylendiamin, Diaminotoluole, und ihre Halogen-,
Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate; Salze dieser Erzeugnisse .... 14 6,6 —

2921 51 90 — — — andere . 16 10 —

292159 00 andere 16 10 —

2922 Amine mit Sauerstoffunktionen .

— Aminoalkohole, ihre Ether und Ester, ausgenommen solche mit unterschied
lichen Sauerstoffunktionen ; Salze dieser Erzeugnisse :

2922 11 00 — — Monoethanolamin und seine Salze 14 6,6 —

292212 00 Diethanolamin und seine Salze 16 7,1 —

2922 13 00 — — Triethanolamin und seine Salze 16 7,1 —

2922 19 00 andere 16 7,1 —

— Aminonaphthole und andere Aminophenole, ihre Ether und Ester, ausge
nommen solche mit unterschiedlichen Sauerstoffunktionen ; Salze dieser
Erzeugnisse :

2922 21 00 — — Aminohydroxynaphthalinsulfonsäuren und ihre Salze 16 10 —

2922 22 00 — — Anisidine, Dianisidine, Phenetidine und ihre Salze 18 7,6 —

2922 2900 andere 16 10 —

2922 30 00 — Aminoaldehyde, Aminoketone , und Aminochinone, ausgenommen solche mit
unterschiedlichen Sauerstoffunktionen ; Salze dieser Erzeugnisse 16 7,1 —

— Aminosäuren und ihre Ester, ausgenommen solche mit unterschiedlichen
Sauerstoffunktionen ; Salze dieser Erzeugnisse :

2922 41 00 Lysin und seine Ester ; Salze dieser Erzeugnisse 13 6,3 —
2922 4200 — — Glutaminsäure und ihre Salze 19 15 —

292249 andere :

2922 49 10 Glycin 17 6,6 —

2922 49 30 4-Aminobenzoesäure (p-Aminobenzoesäure) und ihre Salze und
Ester 17 7,4 —

2922 49 90 — — — andere 17 7,4 —

2922 50 00 — Aminoalkoholphenole, Aminophenolsäuren und andere Aminoverbindungen
mit Sauerstoffunktionen 17 7,4 —

2923 Quartäre organische Ammoniumsalze und -hydroxide ; Lecithine und
andere Phosphoaminolipoide :

2923 10 — Cholin und seine Salze :

2923 10 10 Cholirtchlorid 17 7,4 —

2923 10 90 andere 17 7,4 —

2923 20 00 — Lecithine und andere Phosphoaminolipoide 14 5,7 —
2923 90 00 - andere 17 7,4 —
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2924 Verbindungen mit Carbonsäureamidfunktion ; Verbindungen mit Koh
lensäureamidfunktion :

2924 10 00 - acyclische Amide (einschließlich acyclischer Carbamate) und ihre Derivate ;
Salze dieser Erzeugnisse 18 7,6 —

— cyclische Amide (einschließlich cyclischer Carbamate) und ihre Derivate ;
Salze dieser Erzeugnisse :

2924 2100 Ureine und ihre Derivate ; Salze dieser Erzeugnisse 15 6,9 —
2924 29 andere :

2924 2910 Lidocain (INN) 17 12 —
2924 2930 Paracetamol (INN) 17 7,4 —
2924 29 90 andere 17 7,4 —

2925 Verbindungen mit Carbonsäureimidfunktion (einschließlich Saccharin
und seine Salze) oder Verbindungen mit Iminfunktion :
- Imide und ihre Derivate ; Salze dieser Erzeugnisse :

2925 11 00 Saccharin und seine Salze 15 6,9 —
2925 19 ( — — andere :

2925 19 10 3,3',4,4',5,5\6,6'-Octabrom N,N'-ethylendiphthalimid 17 7 —
29251990 andere 17 7 —
2925 20 — Imine und ihre Derivate ; Salze dieser Erzeugnisse :
2925 2010 Guänidin und seine Salze . 17 7,4 —
2925 20 90 andere 17 7,4 —

2926 Verbindungen mit Nitrilfunktion :
292610 00 - Acrylnitril 17 13 —
2926 20 00 — 1-Cyanoguanidin (Dicyandiamid) 17 13 —
292690 — andere :

2926 90 10 - - 2-Hydroxy-2-methylpropionitril (Acetoncyanhydrin) 17 . 13 —
29269090 andere .... ! 17 13 —

2927 0000 Diazo-, Azo- oder Azoxyverbindungen . . 16 7,1 —

2928 00 00 Organische Derivate des Hydrazins oder des Hydroxylamins ..... 17 7,4 —

2929 Verbindungen mit anderen Stickstoffunktionen :
292910 00 - Isocyanate 17 13 —
2929 90 00 - andere 17 13 —

X. ORGANISCH-ANORGANISCHE VERBINDUNGEN, HETE
ROCYCLISCHE VERBINDUNGEN, NUCLEINSÄUREN UND

IHRE SALZE, UND SULFONAMIDE

2930 Organische Thioverbindungen :
2930 10 00 — Dithiocarbonate (Xanthate) 14 6,6
2930 2000 — Thiocarbamate und Dithiocarbamate 18 7,6
2930 30 00 — Thiurammono-, -di- oder -tetrasulfide 18 7,6 x —
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2930 40 00 — Methionin 18 7,6 —
2930 90 — andere :

2930 90 10 Cystein, Cystin, und ihre Derivate 18 7,6 —
2930 90 20 Thiodiglycol (INN) (2,2'-Thiodiethanol) 18 7,6 —
2930 90 80 andere 18 7,6 —

293100 Andere organisch-anorganische Verbindungen :
2931 00 10 — Dimethylmethylphosphonat 18 7,6 —

293100 20 - Methylphosphonoyldifluorid (Methylphosphonsäuredifluorid) 18 7,6
293100 30 - Methylphosphonoyldichlorid (Methylphosphonsäuredichlorid) 18 7,6 —
293100 90 — andere 18 7,6 —

2932 Heterocyclische Verbindungen, nur mit Sauerstoff als Heteroatom(e):
— Verbindungen, die einen nichtkondensierten Furanring (auch hydriert) in der

Struktur enthalten :

2932 11 00 Tetrahydrofuran 16 8 —
2932 12 00 2-Furaldehyd (Furfuraldehyd) 14 6,6 —
2932 1300 Furfurylalkohol und Tetrahydrofurfuryialkohol 17 7,4 —
2932 19 00 andere 16 8 —

— Lactone :

2932 21 00 Cumarin, Methylcumarine und Ethylcumarine 18 7,6 —
2932 29 andere Lactone :

2932 2910 Phenolphthalein 18 14 —
2932 29 90 andere 16 8 —

2932 90 — andere :

2932 90 10 Benzofuran (Cumaron) 14 6,6 —
2932 90 30 — — innere Ether 17 7,4 —

2932 90 50 Epoxide mit viergliedrigem Ring 18 7,9 —
2932 90 70 — — cyclische Acetale und innere Halbacetale, auch mit anderen Sauer

stoffunktionen, und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 17 6,9 —
2932 90 90 andere 16 8 —

2933 Heterocyclische Verbindungen, nur mit Stickstoff als Heteroatom(e);
Nucleinsäuren und ihre Salze :

— Verbindungen, die einen nichtkondensierten Pyrazolring (auch hydriert) in
der Struktur enthalten :

2933 11 Phenazon (Antipyrin) und seine Derivate :

29331110 Propyphenazon (INN) 15 10 —
2933 11 90 andere 25 17 —

2933 19 _ — andere :

2933 19 10 — — — Phenylbutazon (INN) 16 5,5 —
2933 19 90 andere 16 8 —
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— Verbindungen, die einen nichtkondensierten Imidazolring (auch hydriert) in
der Struktur enthalten :

2933 21 00 — — Hydantoin und seine Derivate 17 7,4 —
2933 29 — — andere :

2933 29 10 Naphazolin-Hydrochlorid (INNM) und Naphazolin-Nitrat
(INNM); Phentolamin (INN); Tolazolin-Hydrochlorid (INNM) . . 16 5,5 —

2933 29 90 andere 16 8 —

— Verbindungen, die einen nichtkondensierten Pyridinring (auch hydriert) in
der Struktur enthalten :

2933 31 00 Pyridin und seine Salze 10 5,3 —
2933 39 andere :

2933 39 10 — Iproniazid (INN); Cetobemidon-Hydrochlorid (INNM); Pyridostig
minbromid (INN) 16 5,5 —

2933 39 90 andere 16 8 —

293340 — Verbindungen, die ein Chinolinringsystem oder Isochinolinringsystem (auch
hydriert) enthalten, nicht weiter kondensiert :

2933 40 10 — — Halogenderivate des Chinolins ; Chinolincarbonsäurederivate 16 5,5 —
29334090 andere 16 8 —

— Verbindungen, die einen Pyrimidinring (auch hydriert) oder Piperazinring in
der Struktur enthalten ; Nucleinsäuren und ihre Salze :

293351 — — Malonylharnstoff (Barbitursäure) und seine Derivate ; Salze dieser Er
zeugnisse :

2933 51 10 Phenobarbital (INN) und seine Salze 22 17,5 —
2933 51 30 Barbital (INN) und seine Salze 19 15,2 —
2933 5190 andere 17 .7,4 —
2933 59 andere :

2933 59 10 Diazinon (ISO) 16 5,5 —
2933 59 90 andere 18 7,6 —

— Verbindungen, die einen nichtkondensierten Triazinring (auch hydriert) in
der Struktur enthalten :

2933 6100 Melamin . . ; . 16 8 —

2933 69 andere :

2933 69 10 Atrazin (ISO); Propazin (ISO); Simazin (ISO); Hexahydro-l,3,5-tri
nitro-l,3,5-triazin (Hexogen, Trimethylentrinitramin) 16 5,5 —

2933 69 90 , andere 16 8 —

— Lactame :

2933 71 00 6-Hexanlactam (epsilon-Caprolactam) 16 8 —
2933 79 00 — — andere Lactame 16 8 —

2933 90 - andere :

2933 90 10 Methenamin (INN) (Hexamethylentetramin); Benzimidazol-2-thiol
(Mercaptobenzimidazol) 18 14 —

2933 90 30 Indol, 3-Methylindol (Skatol), 6-Allyl-6,7-dihydro-5 H-dibenz(c, e)aze
pin (Azapetin) und seine Salze ; Chlordiazepoxid (INN) und seine
Salze ; Dextromethorphan (INN) und seine Salze; Phenindamin (INN)
und seine Salze ; Imipramin-Hydrochlorid (INNM) 16 5,5 —

29339050 — — Monoazepine 16 8 —
293390 60 Diazepine 16 8 —
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2933 90 70 Azocine, auch hydriert 16 8 —
2933 90 90 andere 16 8 —

2934 Andere heterocyclische Verbindungen :
2934 10 00 — Verbindungen, die einen nichtkondensierten Thiazolring (auch hydriert) in

der Struktur enthalten 16 8 —

2934 20 — Verbindungen, die ein Benzothiazolringsystem (auch hydriert) enthalten,
nicht weiter kondensiert :

2934 20 10 Di(benzothiazol-2-yl)disulfid 18 14 —
2934 20 30 Benzothiazol-2-thiol (Mercaptobenzthiazol) und seine Salze 18 14 —
2934 20 50 Derivate (andere als Salze) des Benzothiazol-2-thiols (Mercaptobenz

thiazol) 16 8 —
2934 20 90 andere 16 8 —

2934 30 — Verbindungen, die ein Phenothiazinringsystem (auch hydriert) enthalten,
nicht weiter kondensiert :

2934 30 10 — — Thiethylperazin (INN); Thioridazin (INN) und seine Salze 16 5,5 —
2934 30 90 andere 16 8 —

2934 90 — andere :

2934 90 10 Thiophen . 14 6,6 —
2934 90 30 Chlorprothixen (INN); Thenalidin (INN) und seine Tartrate und

Maleate 16 5,5 —

2934 90 40 Furazolidon (INN) 16 8 —
2934 90 50 Monothiamonoazepine, auch hydriert 16 8 —
2934 90 60 Monothiole, auch hydriert . . . 16 8 —
2934 SN) 70 Monooxamonoazine, auch hydriert 16 8 —
2934 90 80 — — Monothiine 16 8 —

2934 90 90 andere 16 8 —

2935 00 00 Sulfonamide 18 6,6 —

Xi pROVITAMINE yITAMINE UND HORMONE

2936 Natürliche, auch synthetisch hergestellte Provftamine und Vitamine
(einschließlich natürliche Konzentrate) und ihre hauptsächlich als
Vitamine gebrauchten Derivate, auch untereinander gemischt, auch in \
Losungsmitteln aller Art :

293610 00 — Provitamine, ungemischt . 14 4,9 —
— Vitamine und ihre Derivate, ungemischt :

2936 21 00 — — Vitamine A und ihre Derivate 9 3,5 —

2936 22 00 Vitamin Bi und seine Derivate 14 5 —

2936 23 00 Vitamin B2 und seine Derivate 9 4,3 —

2936 24 00 D- oder DL-Pantothensäure (Vitamin B3 oder Vitamin B5) und ihre
Derivate 9 4,3 —

2936 25 00 Vitamin B6 und seine Derivate 9 4,3 —

2936 26 00 Vitamin B12 und seine Derivate 9 4,3 —
293627 00 Vitamin C und seine Derivate 12 4 —
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2936 28 00 Vitamin E und seine Derivate 14 5 —

2936 29 — — andere Vitamine und ihre Derivate :

2936 2910 — — — Vitamin B9 und seine Derivate 18 7,6 —

2936 29 30 Vitamin H und seine Derivate 9 4,3 —

2936 29 90 andere 14 5 —

2936 90 — andere, einschlieOlich natürliche Konzentrate :
natürliche Konzentrate von Vitaminen:

2936 9011 natürliche A+D-Konzentrate 9 4,1 —

293690 19 andere 14 6,6 —

293690 90 Mischungen, auch in Lösungsmitteln aller Art . . 18 6,8 —

2937 Natürliche, auch synthetisch hergestellte Hormone ; ihre hauptsächlich
als Hormone gebrauchten Derivate ; andere hauptsächlich als Hor
mone gebrauchte Steroide :

2937 10 — Hormone des Hypophysenvorderlappens und ähnliche Hormone, und ihre
Derivate :

2937 10 10 gonadotrope Hormone 11 5,7 g
293710 90 - - andere 15 6,9 g

— Hormone der Nebennierenrinde und ihre Derivate : ,

2937 21 00 — - Cortison, Hydrocortison, Prednison (Dehydrocortison) und Prednisolon
(Dehydrohydrocortison) 11 5,7 g

2937 22 00 Halogenderivate der Hormone der Nebennierenrinde i . . 14 6,6 g
2937 29 — — andere :

2937 29 10 — Acetate des Cortisons oder des Hydrocortisons v 11 5,7 g
2937 29 90 --- andere 14 6,6 g

— andere Hormone und ihre Derivate ; andere hauptsächlich als Hormone
gebrauchte Steroide :

2937 91 00 Insulin und seine Salze 16 6,5 g
2937 92 00 Östrogene und Gestagene 14 6,6 g
2937 99 00 andere . . . 14 6,6 g

XII . NATÜRLICHE, AUCH SYNTHETISCH HERGESTELLTE
GLYKOSIDE UND PFLANZLICHE ALKALOIDE, IHRE SALZE,

ETHER, ESTER UND ANDEREN DERIVATE

2938 Natürliche, auch synthetisch hergestellte Glykoside, ihre Salze, Ether,
Ester und anderen Derivate :

2938 10 00 — Rutosid (Rutin) und seine Derivate 18 7,6 —
2938 90 — andere :

293890 10 Digitalis-Glykoside 12 6 —
2938 90 30 — — Glycyrrhizin und Glycyrrhizinate 11 5,7 —
2938 90 90 andere 14 6,6 —

2939 Natürliche, auch synthetisch hergestellte pflanzliche Alkaloide, ihre
Salze, Ether, Ester und anderen Derivate :

293910 00 - Opiumalkaloide und ihre Derivate ; Salze dieser Erzeugnisse ... . 17 7,4 g
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— Chinaalkaloide und ihre Derivate ; Salze dieser Erzeugnisse :
2939 21 Chinin und seine Salze :

2939 21 10 — Chinin und Chininsulfat 9 4 —

2939 21 90 - andere 12 9,6 —

2939 29 00 andere . .. 12 9,6 —

2939 30 00 — Coffein und seine Salze 13 10,4 —
\

2939 40 00 — Ephedrine und ihre Salze 16 7,1 —
2939 50 — Theophyllin und Aminophyllin (Theophyllin-Ethylendiamin) und ihre Deri

vate ; Salze dieser Erzeugnisse :
2939 50 10 Theophyllin, Aminophyllin, und ihre Salze 17 13,6 —
2939 50 90 andere 13 8 —

2939 60 00 - Mutterkornalkaloide und ihre Derivate ; Salze dieser Erzeugnisse 13 8 —
2939 70 00 — Nicotin und seine Salze 13 8 —

2939 90 — andere :

— — Cocain und seine Salze:

2939 9011 Cocain, roh 5 frei g
2939 90 19 andere 17 6,6 g

2939 90 30 — — Emetin und seine Salze 10 5,3 —
2939 90 90 andere 13 8 —

XIII . ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN

294000 Chemisch reine Zucker, ausgenommen Saccharose, Lactose, Maltose,
Glucose und Fructose (Lävulose); Ether und Ester von Zuckern und
ihre Salze, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2937,
2938 oder 2939 :

2940 00 10 — Rhamnose, Raffinose,Mannose . 15 — —
2940 00 90 - andere 20 — —

2941 Antibiotika :

2941 10 00 - Penicilline und ihre Derivate mit Penicillansäurestruktur ; Salze dieser
Erzeugnisse 21 8,2 —

2941 20 — Streptomycine und ihre Derivate ; Salze dieser Erzeugnisse :
2941 20 10 — — Dihydrostreptomycin . . 9 5,3 —
2941 20 90 andere 9 5,3 —

2941 30 00 — Tetracycline und ihre Derivate ; Salze dieser Erzeugnisse 9 5,3 —
2941 40 00 — Chloramphenicol und seine Derivate ; Salze dieser Erzeugnisse 13 10 —
2941 50 00 — Erythromycin und seine Derivate ; Salze dieser Erzeugnisse 9 5,3 —
2941 90 00 - andere 9 5,3 —

2942 00 00 Andere organische Verbindungen 20 10 —
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KAPITEL 30

PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 30 gehören nicht:

a) Nahrungsmittel oder Getränke (wie diätetische, diabetische oder angereicherte Lebensmittel, Ergänzungslebensmittel,
tonische Getränke und Mineralwasser) (Abschnitt IV);

b) besonders gebrannter oder fein gemahlener Gips, von der in der Zahnheilkunde verwendeten Art (Position 2520);

c) destillierte aromatische Wässer und wäßrige Lösungen etherischer öle, von der für medizinische Zwecke verwendeten Art
(Position 3301 );

d) Zubereitungen der Positionen 3303 bis 3307, auch mit therapeutischen oder prophylaktischen Eigenschaften ;

e) Seifen oder andere Erzeugnisse der Position 3401 mit medikamentösen Zusätzen;

f) Zubereitungen auf der Grundlage von Gips, von der in der Zahnheilkunde verwendeten Art (Position 3407);

g) Blutalbumin, nicht zu therapeutischen oder prophylaktischen Zwecken zubereitet (Position 3502).

2 . Bei Anwendung der Positionen 3003 und 3004 und der Anmerkung 3 Buchstabe d) dieses Kapitels gelten:

a) als ungemischte Erzeugnisse:

1 ) wäßrige Lösungen ungemischter Erzeugnisse ;

2) alle Erzeugnisse der Kapitel 28 oder 29 ;

3) einfache Pflanzenauszüge der Position 1302, nur auf einen bestimmten Wirkungswert eingestellt oder in einem
beliebigen Lösungsmittel gelöst;

b) als gemischte Erzeugnisse:

1 ) kolloide Lösungen und kolloide Suspensionen (ausgenommen kolloider Schwefel);

2) Pflanzenauszüge, durch Behandlung von Mischungen pflanzlicher Stoffe erhalten ;

3) Salze und konzentrierte Wässer, durch Eindampfen natürlicher Mineralwässer erhalten .

3 . Zu Position 3006 gehören nur die nachstehend aufgeführten Erzeugnisse, die dieser Position und keiner anderen Position der
Nomenklatur zuzuweisen sind:

a) steriles Catgut, ähnliches steriles Nahtmaterial und sterile Klebstoffe für organische Gewebe, die in der Chirurgie zum
Schließen von Wunden verwendet werden;

b) stenle Lammariastifte und -tampons;

c) sterile resorbierbare blutstillende Einlagen zu chirurgischen oder zahnärztlichen Zwecken ;

d) Röntgenkontrastmittel sowie diagnostische Mittel zur Verwendung am Patienten, soweit es sich um ungemischte dosierte
oder für die gleichen Zwecke verwendbare, aus zwei oder mehr Stoffen gemischte Erzeugnisse handelt ;

e) Reagenzien zum Bestimmen der Blutgruppen oder Blutfaktoren ;

f) Zahnzement und andere Zahnfüllstoffe ; Zement zum Wiederherstellen von Knochen ;

g) Taschen und andere Behältnisse mit Apothekenausstattung für Erste Hilfe ;

h) empfängnisverhütende chemische Zubereitungen auf der Grundlage von Hormonen oder Spermiziden .
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Zollsatz l
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3001 Drüsen und andere Organe zu organotherapeutischen Zwecken, ge
trocknet, auch als Pulver ; Auszüge aus Drüsen oder anderen Organen
oder ihren Absonderungen zu organotherapeutischen Zwecken ; Hepa
rin und seine Salze ; andere menschliche oder tierische Stoffe zu
therapeutischen oder prophylaktischen Zwecken zubereitet, anderweit
weder genannt noch inbegriffen :

3001 10 - Drüsen und andere Organe, getrocknet, auch als Pulver :

3001 10 10 als Pulver . . . 10 5,3 —

30011090 andere 8 4,6 —

3001 20 — Auszüge aus Drüsen oder anderen Organen oder ihren Absonderungen :

3001 20 10 von Menschen . . . . . frei 5,7 —

30012090 andere 11 5,7 —

3001 90 - andere :

3001 90 10 von Menschen frei 5,7 —

— — andere:

3001 90 91 Heparin und seine Salze . . 20 12 —
30019099 andere ... 11 5,7 —

3002 Menschliches Blut ; tierisches Blut, zu therapeutischen, prophylakti
schen oder diagnostischen Zwecken zubereitet ; Antisera und andere
Blutfraktionen ; Vaccine, Toxine, Kulturen von Mikroorganismen
(ausgenommen Hefen) und ähnliche Erzeugnisse :

3002 10 — Antisera und andere Blutfraktionen :

3002 10 10 — — Antisera 15 6 —

— — andere Blutfraktionen:

3002 1091 Hämoglobin, Blutglobuline und Serumglobuline 12 5,3 —
— — — andere:

3002 10 95 von Menschen frei 5,7 —

3002 10 99 andere 11 5,7 —

3002 20 00 — Vaccine für die Humanmedizin . . 15 6 —

— Vaccine für die Veterinärmedizin :

3002 31 00 — — Vaccine gegen Maul- und Klauenseuche 15 6 —
30023900 - - andere 15 6 —

3002 90 - andere :

3002 90 10 menschliches Blut . . frei 5,7 —

3002 90 30 tierisches Blut, zu therapeutischen, prophylaktischen oder diagnosti
schen Zwecken zubereitet 11 5,7 —

3002 90 50 Kulturen von Mikroorganismen 17 7 —
3002 90 90 andere 14 6,6 —
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3003 Arzneiwaren (ausgenommen Erzeugnisse der Position 3002,
3005 oder 3006), die aus zwei oder mehr zu therapeutischen oder
prophylaktischen Zwecken gemischten Bestandteilen bestehen, weder
dosiert noch in Aufmachungen für den Einzelverkauf :

3003 10 00 — Penicilline oder ihre Derivate (mit Penicillansäuregerüst) oder Streptomy
cine oder ihre Derivate enthaltend 17 6,3 —

3003 20 00 - andere Antibiotika enthaltend 15 5,2 —

— Hormone oder andere Erzeugnisse der Position 2937, jedoch keine Antibio
tika enthaltend :

3003 31 00 — — Insulin enthaltend 15 5,2 —

3003 39 00 andere 15 5,2 —

3003 40 00 - Alkaloide oder ihre Derivate, jedoch weder Hormone noch andere Erzeug
nisse der Position 2937 noch Antibiotika enthaltend . . 15 5,2 —

3003 90 — andere :

3003 90 10 Iod oder Iodverbindungen enthaltend 29 8,9 —
3003 90 90 andere 15 5,2 —

3004 Arzneiwaren (ausgenommen Erzeugnisse der Position 3002,
3005 oder 3006), die aus gemischten oder ungemischten Erzeugnissen
zu therapeutischen oder prophylaktischen Zwecken bestehen, dosiert
oder in Aufmachungen für den Einzelverkauf :

3004 10 - Penicilline oder ihre Derivate (mit Penicillansäuregerüst) oder Streptomy
cine oder ihre Derivate enthaltend :

3004 10 10 nur Penicilline oder ihre Derivate (mit Penicillansäuregerüst) als Wirk
stoff enthaltend 17 6,3 —

3004 10 90 andere 17 6,3 —
3004 20 — andere Antibiotika enthaltend :

3004 20 10 in Aufmachungen für den Einzelverkauf 20 6,3 —
3004 20 90 andere ..... . 15 5,2 —

— Hormone oder andere Erzeugnisse der Position 2937, jedoch keine Antibio
tika enthaltend :

3004 31 — — Insulin enthaltend :

3004 31 10 in Aufmachungen für den Einzelverkauf 20 6,3 —
3004 31 90 andere 15 5,2 —

3004 32 — — Hormone der Nebennierenrinde enthaltend :

3004 32 10 in Aufmachungen für den Einzelverkauf 20 6,3 —
3004 32 90 andere 15 5,2 —

3004 39 — — andere :

3004 39 10 in Aufmachungen für den Einzelverkauf 20 6,3 —
3004 39 90 andere 15 5,2 —

3004 40 - Alkaloide oder ihre Derivate, jedoch weder Hormone noch andere Erzeug
nisse der Position 2937 noch Antibiotika enthaltend :

3004 40 10 in Aufmachungen für den Einzelverkauf 20 6,3 —
3004 40 90 andere 15 5,2 —

3004 50 — andere Arzneiwaren, Vitamine oder andere Erzeugnisse der
Position 2936 enthaltend :

3004 50 10 — — in Aufmachungen für den Einzelverkauf 20 6,3 —
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Il Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3004 50 90 andere 15 5,2 —
3004 90 — andere :

— — in Aufmachungen für den Einzelverkauf:
3004 9011 Iod oder Iodverbindungen enthaltend 34 9,6 —
3004 90 19 andere 20 6,3 —

— — andere:

3004 90 91 Iod oder Iodverbindungen enthaltend 29 8,9 —
3004 90 99 andere 15 5,2 —

3005 Watte, Mull, Binden und dergleichen (z.B. Verbandzeug, Pflaster zum
Heilgebrauch, Senfpflaster), mit medikamentösen Stoffen getränkt
oder überzogen oder in Aufmachungen für den Einzelverkauf zu
medizinischen, chirurgischen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Zwek
ken :

3005 10 00 — Heftpflaster und andere Waren mit Klebeschicht 17 6,6 —
3005 90 — andere :

Watte und Waren daraus:

3005 9011 — — — aus Viskose oder aus hydrophiler Baumwolle 17 6,6 —
3005 90 19 andere 17 6,6 —

— — andere:

— — — aus Spinnstoffen:
3005 90 31 Mull und Waren daraus 17 6,6 —

— — andere:

3005 90 51 — — — — — aus Vliesstoffen 17 6,6 —

3005 90 55 andere 17 6,6 —
3005 90 99 andere 17 6,6 —

3006 Pharmazeutische Zubereitungen und Waren im Sinne der Anmer
kung 3 zu Kapitel 30 :

3006 10 - steriles Catgut, ähnliches steriles Nahtmaterial und sterile Klebstoffe für
organische Gewebe, die in der Chirurgie zum Schließen von Wunden
verwendet werden ; sterile Laminariastifte und -tampons ; sterile resorbier
bare blutstillende Einlagen zu chirurgischen oder zahnärztlichen Zwecken :

3006 10 10 steriles Catgut 15 6,9 —
300610 90 andere 15 6,9 —

3006 20 00 - Reagenzien zum Bestimmen der Blutgruppen oder Blutfaktoren 15 6,9 —
3006 30 00 - Röntgenkontrastmittel ; diagnostische Reagenzien zur Verwendung am Pa

tienten 15 6,9 —

3006 40 00 - Zahnzement und andere Zahnfüllstoffe ; Zement zum Wiederherstellen von
Knochen 15 6,9 —

3006 50 00 - Taschen und andere Behältnisse mit Apothekenausstattung für Erste Hilfe . 15 6,9 —
3006 60 - empfängnisverhütende chemische Zubereitungen auf der Grundlage von

Hormonen oder Spermiziden :
auf der Grundlage von Hormonen:

3006 6011 in Aufmachungen für den Einzelverkauf 20 6,3 —
3006 60 19 andere 15 5,2 —
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|| Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3006 60 90 auf der Grundlage von Spermiziden ; 18 7,6 —
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KAPITEL 31

DÜNGEMITTEL

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 31 gehören nicht:

a) Tierblut der Position 0511 ;

b) isolierte chemisch einheitliche Verbindungen, ausgenommen die in den nachstehenden Anmerkungen 2 A, 3 A, 4 A oder
5 genannten Erzeugnisse ;

c) künstliche Kristalle aus Kaliumchlorid (ausgenommen optische Elemente) mit einem Stückgewicht von 2,5 g oder mehr
der Position 3823 ; optische Elemente aus Kaliumchlorid (Position 9001).

2 . Zu Position 3102 gehören — vorausgesetzt, daß die Erzeugnisse nicht wie in Position 3105 vorgesehen aufgemacht sind —
nur:

A. folgende Erzeugnisse:

1 ) Natriumnitrat (Natronsalpeter), auch rein;

2) Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), auch rein ;

3) Doppelsalze aus Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), auch rein;

4) Ammoniumsulfat, auch rein ;

5) Doppelsalze (auch rein) oder Mischungen aus Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter);
6) Doppelsalze (auch rein) oder Mischungen aus Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Magnesiumnitrat (Magnesiumsalpe

ter);

7) Calciumcyanamid (Kalkstickstoff), auch rein, auch mit Öl getränkt ;
8) Harnstoff, auch rein;

B. Düngemittel, die aus untereinander gemischten Erzeugnissen des Absatzes A bestehen;

C. Düngemittel, die aus Mischungen von Ammoniumchlorid oder von Erzeugnissen der Absätze A und B mit Kreide, Gips
oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen bestehen;

D. flüssige Düngemittel, die aus wäßrigen oder ammoniakalischen Lösungen von Erzeugnissen der Absätze A 2 oder A 8
oder von Mischungen dieser Erzeugnisse bestehen.

3 . Zu Position 3103 gehören — vorausgesetzt, daß die Erzeugnisse nicht wie in Position 3105 vorgesehen aufgemacht sind —
nur:

A. folgende Erzeugnisse:

1 ) Dephosphorationsschlacken;

2) natürliche Phosphate der Position 2510, geröstet, gebrannt oder weitergehend thermisch behandelt, als zum Entfernen
von Verunreinigungen erforderlich;

3) Superphosphate (einfache, doppelte oder dreifache);

4) Calciumhydrogenorthophosphat mit einem Gehalt an Fluor, bezogen auf den wasserfreien Stoff, von 0,2 GHT oder
mehr;

B. Düngemittel, die aus untereinander gemischten Erzeugnissen des Absatzes A bestehen, ohne Rücksicht auf den
Fluorgehalt;
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C. Düngemittel, die aus Mischungen von Erzeugnissen der Absätze A und B mit Kreide, Gips oder anderen nichtdüngen
den anorganischen Stoffen bestehen, ohne Berücksichtigung des Fluorgehalts .

4. Zu Position 3104 gehören — vorausgesetzt, daß die Erzeugnisse nicht wie in Position 3105 vorgesehen aufgemacht sind —
nur:

A. folgende Erzeugnisse:

1 ) natürliche rohe Kalisalze (z.B. Carnallit, Kainit, Sylvinit);

2) Kaliumchlorid, auch rein, vorbehaltlich der Anmerkung 1 Buchstabe c);

3) Kaliumsulfat, auch rein ;

4) Kaliummagnesiumsulfat, auch rein ;

B. Düngemittel, die aus untereinander gemischten Erzeugnissen des Absatzes A bestehen.

5 . Ammoniumdihydrogenorthophosphat (Monoammoniumphosphat) und Diammoniumhydrogenorthophosphat (Diammoni
umphosphat), auch rein, und Mischungen dieser Erzeugnisse untereinander gehören zu Position 3105 .

6 . Als „andere Düngemittel" im Sinne der Position 3105 gelten nur Erzeugnisse von der als Düngemittel verwendeten Art, die
als Hauptbestandteil einen oder mehrere der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor oder Kalium enthalten .

Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3101 00 00 Tierische oder pflanzliche Düngemittel, auch untereinander gemischt
oder chemisch behandelt ; durch Mischen oder chemische Behandlung
von tierischen oder pflanzlichen Erzeugnissen gewonnene Düngemittel frei frei —

3102 Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel :
3102 10 — Harnstoff, auch in wäßriger Lösung :

3102 10 10 Harnstoff mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT,
bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes 16 11 kg N

— — anderer:

310210 91 — — — in wäßriger Lösung 10 8 kg N
310210 99 - anderer 10 8 kg N

— Ammoniumsulfat ; Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und
Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter):

3102 21 00 — — Ammoniumsulfat 10 8 kg N
3102 29 — — andere :

3102 29 10 Ammoniumsulfonitrat 10 8 kg N

3102 29 90 andere 10 8 kg N

3102 30 — Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), auch in wäßriger Losung :
3102 30 10 — — in wäßriger Lösung 10 8 kg N

3102 30 90 anderes 10 8 kg N

3102 40 — Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat
oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen :

3102 4010 mit einem Gehalt an Stickstoff von 28 GHT oder weniger 10 8 kg N

3102 40 90 — — mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 28 GHT 10 8 kg N
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|| Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%>

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3102 50 — Natriumnitrat (Natronsalpeter):
3102 5010 natürliches Natriumnitrat (natürlicher Natronsalpeter) (*) frei frei —
3102 50 90 — — anderes 10 8 kg N

3102 60 00 - Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammo
niumnitrat (Ammonsalpeter) 10 8 kg N

3102 70 00 — Calciumcyanamid (Kalkstickstoff) 10 8 kg N
3102 80 00 — Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wäßri

ger oder ammoniakalischer Losung 10 8 kg N
3102 90 00 - andere, einschließlich der in den vorhergehenden Unterpositionen nicht

genannten Mischungen 10 8 kg N

3103 Mineralische oder chemische Phosphatdfingemittel :
3103 10 00 — Superphosphate . 6 4,8 kg P2O5
3103 20 00 — Dephosphorationsschlacken frei ' frei kg P2O5
3103 90 00 - andere .. frei frei kg P2O5

3104 Mineralische oder chemische Kalidüngemittel :
3104 10 00 - Carnallit, Sylvinit und andere natürliche rohe Kalisalze frei frei kg K2O
3104 20 - Kaliumchlorid :

3104 20 10 — — mit einem Gehalt an Kalium, berechnet als K2O , von 40 GHT oder
weniger, bezogen auf den wasserfreien Stoff frei frei kg K2O

3104 20 50 mit einem Gehalt an Kalium, berechnet als K2O, von mehr
als 40 bis 62 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff frei frei kg K2O

3104 20 90 mit einem Gehalt an Kalium, berechnet als K2O, von mehr
als 62 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff frei frei kg K2O

3104 30 00 - Kaliumsulfat frei frei kg K2O
3104 90 00 - andere frei frei ,kg K2O

3105 Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngen
den Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend ; andere Dün
gemittel ; Erzeugnisse dieses Kapitels in Tabletten oder ähnlichen
Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von 10 kg oder
weniger :

3105 10 00 - Erzeugnisse dieses Kapitels in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in
Packungen mit einem Rohgewicht von 10 kg oder weniger 11 8,8 —

3105 20 — mineralische oder chemische Düngemittel, die drei düngenden Stoffe Stick
stoff, Phosphor und Kalium enthaltend :

3105 20 10 mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT, bezogen auf den
wasserfreien Stoff 7 6,6 —

3105 20 90 -- andere 7 6,6 —

3105 30 - Diammoniumhydrogenorthophosphat (Diammoniumphosphat):
3105 30 10 — — mit einem Gehalt an Eisen von 0,03 GHT oder weniger, bezogen auf

den wasserfreien Stoff 7 6,6 —

3105 30 90 mit einem Gehalt an Eisen von mehr als 0,03 GHT, bezogen auf den
wasserfreien Stoff 7 6,6 —

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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\\ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3105 40 - Ammoniumdihydrogenorthophosphat (Monoammoniumphosphat), auch mit
Diammoniumhydrogenorthophosphat (Diammoniumphosphat) gemischt :

3105 40 10 mit einem Gehalt an Eisen von 0,03 GHT oder weniger, bezogen auf
den wasserfreien Stoff 7 6,6 —

31054090 mit einem Gehalt an Eisen von mehr als 0,03 GHT, bezogen auf den
wasserfreien Stoff 7 6,6 —

— andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden dungenden
Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend :

3105 51 00 Nitrate und Phosphate enthaltend 7 6,6 —
3105 5900 andere 10 8 —

3105 60 — mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe
Phosphor und Kalium enthaltend :

3105 60 10 Kaliumsuperphosphate 4 3,2 —
3105 60 90 andere 4 3,2 —
3105 90 — andere :

3105 90 10 natürliches Kaliumnatriumnitrat, bestehend aus natürlichen Mischun
gen von Natriumnitrat und Kaliumnitrat (mit einem Anteil an Kalium
nitrat von 44 GHT oder weniger), mit einem Gesamtgehalt an Stick
stoff von 16,3 GHT oder weniger), bezogen auf den wasserfreien Stoff
(!) 10 frei —

— — andere:

3105 9091 mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT, bezogen auf
den wasserfreien Stoff . . 10 8 —

3105 90 99 andere .... 4 3,2 . —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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KAPITEL 32

GERB- UND FARBSTOFFAUSZÜGE ; TANNINE UND IHRE
DERIVATE ; FARBSTOFFE, PIGMENTE UND ANDERE FARBMITTEL ;

ANSTRICHFARBEN UND LACKE ; KITTE ; TINTEN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 32 gehören nicht:

a) isolierte chemisch einheitliche Elemente und Verbindungen (ausgenommen Waren der Position 3203 oder 3204,
anorganische Erzeugnisse von der als Luminophore verwendeten Art (Position 3206), Glas aus geschmolzenem Quarz
oder aus anderem geschmolzenen Siliciumdioxid in Formen im Sinne der Position 3207 und Färbemittel sowie andere
Farbmittel in Formen oder Packungen für den Einzelverkauf der Position 3212);

b) Tannate und andere Tanninderivate der in den Positionen 2936 bis 2939, 2941 oder 3501 bis 3504 erfaßten Erzeugnisse ;

c) Asphaltmastix und andere bituminöse Mastix (Position 2715).

2 . Zu Position 3204 gehören Mischungen von stabilisierten Diazoniumsalzen und Kupplungskomponenten für diese Salze, zum
Herstellen von Azofarbstoffen .

3 . Zu den Positionen 3203, 3204, 3205 und 3206 gehören auch Zubereitungen auf der Grundlage von Farbmitteln
(einschließlich, soweit es die Position 3206 betrifft, Pigmente der Position 2530 oder des Kapitels 28 , Metallflitter und
Metallpulver) von der zum Färben beliebiger Stoffe oder zum Herstellen von Farbzubereitungen verwendeten Art. Zu diesen
Positionen gehören jedoch weder in nichtwäßrigen Medien dispergierte flüssige oder pastenförmige Pigmente von der zum
Herstellen von Anstrichfarben verwendeten Art (Position 3212) noch die anderen Zubereitungen der Positionen 3207, 3208,
3209, 3210, 3212, 3213 oder 3215 .

4. Zu Position 3208 gehören Lösungen von Erzeugnissen der Positionen 3901 bis 3913 (ausgenommen Collodium) in flüchtigen
organischen Lösungsmitteln, wenn der Anteil des Lösungsmittels 50 GHT der Lösung übersteigt.

5 . Zu den „Farbmitteln" im Sinne dieses Kapitels gehören nicht Erzeugnisse, die als Füllstoffe in Ölfarben verwendet werden,
auch wenn sie als Farbpigmente in Wasserfarben dienen können .

6 . Im Sinne der Position 3212 sind „Prägefolien" nur Folien von der zum Bedrucken von Bucheinbänden oder Hutschweißle
dern verwendeten Art, bestehend aus:

a) Metallpulver (auch Edelmetallpulver) oder Pigmenten in dünnen Blättern, die durch Leim, Gelatine oder andere
Bindemittel zusammengehalten werden ; oder

b) Metallen (auch Edelmetallen) oder Pigmenten, die auf eine als Unterlage dienende Folie aus Stoffen aller Art aufgebracht
sind.

Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3201 Pflanzliche Gerbstoffauszüge ; Tannine und ihre Salze, Ether, Ester
und anderen Derivate :

3201 10 00 - Quebrachoauszug frei frei —
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\ Zollsatz l
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3201 20 00 — Mimosaauszug 10 (') 9 —
3201 30 00 — Eichen- oder Kastanienauszug 9 5,8 —
3201 90 — andere :

3201 90 10 — — Sumachauszug, Valoneaauszug 9 5,8 —
3201 90 90 andere 9 5,3 (2) —

3202 Synthetische organische Gerbstoffe ; anorganische Gerbstoffe ; Gerb
stoffZubereitungen, auch natürliche Gerbstoffe enthaltend ; Enzymzu
bereitungen zum Vorgerben :

3202 10 00 — synthetische organische Gerbstoffe 10 5,3 —
3202 90 00 - andere . 10 5,3 —

3203 00 Farbmittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs (einschließlich
Farbstoffauszüge, ausgenommen Tierisches Schwarz), auch chemisch
einheitlich ; Zubereitungen im Sinne der Anmerkung 3 zu diesem
Kapitel auf der Grundlage von Farbmitteln pflanzlichen oder tieri
schen Ursprungs :
- pflanzliche Farbstoffe und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Farb

stoffe:

3203 0011 Katechu frei frei —

3203 0019 — — andere frei 4,1 —

3203 00 90 — tierische Farbstoffe und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Farb
stoffe . 2,5 5,3 —

3204 Synthetische organische Farbmittel, auch chemisch einheitlich ; Zube
reitungen im Sinne der Anmerkung 3 zu diesem Kapitel auf der
Grundlage synthetischer organischer Farbmittel ; synthetische organi
sche Erzeugnisse von der als fluoreszierende Aufheller oder als
Luminophore verwendeten Art, auch chemisch einheitlich :
— synthetische organische Farbmittel und Zubereitungen im Sinne der Anmer

kung 3 zu diesem Kapitel auf der Grundlage dieser Farbmittel :

3204 11 00 — — Dispersionsfarbstoffe und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Farb
stoffe 17 10 —

3204 12 00 — — Säurefarbstoffe, auch metallisiert, und Zubereitungen auf der Grundlage
dieser Farbstoffe ; Beizenfarbstoffe und Zubereitungen auf der Grund
lage dieser Farbstoffe 17 10 —

3204 13 00 — — basische Farbstoffe und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Farb
stoffe 17 10 —

3204 14 00 — — Direktfarbstoffe und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Farbstoffe 17 10 —
3204 15 00 — — Küpenfarbstoffe (einschließlich der in diesem Zustand als Pigmente

verwendbaren) und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Farbstoffe .17 10 —
3204 16 00 — — Reaktivfarbstoffe und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Farb

stoffe . ' 17 10 —

3204 17 00 — — Pigmente (organische) und Zubereitungen auf der Grundlage dieser
Farbmittel 17 10 —

3204 19 00 — — andere, einschließlich der Mischungen von Farbmitteln aus mehreren der
| Unterpositionen 3204 11 bis 3204 19 17 10 —

(') Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit auf 3 % ermäßigt (Aussetzung).
(2) Zollsatz von 3,2 % für Eukalyptusgerbstoffauszug im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents

von 250 Tonnen.
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3204 20 00 — synthetische organische Erzeugnisse von der als fluoreszierende Aufheller
verwendeten Art . . 17 6 —

3204 90 00 - andere 19 10 —

3205 0000 Farblacke ; Zubereitungen im Sinne der Anmerkung 3 zu diesem
Kapitel auf der Grundlage von Farblacken 16 10 —

3206 Andere Farbmittel ; Zubereitungen im Sinne der Anmerkung 3 zu
diesem Kapitel, ausgenommen solche der Position 3203,
3204 oder 3205 ; anorganische Erzeugnisse von der als Luminophore
verwendeten Art, auch chemisch einheitlich :

3206 10 — Pigmente und Zubereitungen, auf der Grundlage von Titandioxid :
3206 10 10 mit einem Gehalt an Titandioxid von 80 GHT oder mehr 15 6 —

3206 10 90 andere 16 6,9 —

3206 20 - Pigmente und Zubereitungen, auf der Grundlage von Chromverbindungen :
3206 20 10 mit einem Gehalt an Bleichromat von 85 GHT oder mehr 15 6,9 —

3206 20 90 andere 15 6,9 —

3206 30 00 — Pigmente und Zubereitungen, auf der Grundlage von Cadmiumverbindungen 15 6,9 —
- andere Farbmittel und andere Zubereitungen :

32064100 Ultramarin und seine Zubereitungen 15 6,9 —
3206 42 00 — — Lithopone und andere Pigmente und Zubereitungen, auf der Grundlage

von Zinksulfid 15 6,9 —

3206 43 00 — — Pigmente und Zubereitungen, auf der Grundlage von Hexacyanoferraten
(Ferrocyanide oder Ferricyanide) 15 6,9 —

320649 andere :

32064910 Magnetit frei 4,9 —
3206 49 90 andere 15 6,9 —

3206 50 00 — anorganische Erzeugnisse von der als Luminophore verwendeten Art 12 5,3 —

3207 Zubereitete Pigmente, zubereitete Triibungsmittel und zubereitete Far
ben, Schmelzglasuren und andere verglasbare Massen, Engoben, flüs
sige Glanzmittel und ähnliche Zubereitungen von der in der Keramik-,
Emaillier- oder Glasindustrie verwendeten Art ; Glasfritte und anderes
Glas in Form von Pulver, Granalien, Schuppen oder Flocken :

3207 10 — zubereitete Pigmente, zubereitete Triibungsmittel, zubereitete Farben und
ähnliche Zubereitungen :

32071010 Edelmetalle oder Edelmetallverbindungen enthaltend 15 6,9 —
32071090 andere 15 6,9 —

3207 20 - Schmelzglasuren und andere verglasbare Massen, Engoben und ähnliche
Zubereitungen :

3207 20 10 Engoben 13 5,3 —
3207 20 90 andere 16 6,3 —

3207 30 00 - flüssige Glanzmittel und ähnliche Zubereitungen 13 5,3 —
3207 40 - Glasfritte und anderes Glas in Form von Pulver, Granalien, Schuppen oder

Flocken :

3207 40 10 Überfangglas 8 3,7 —
3207 40 90 anderes 8 3,7 —
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Zollsatz I
KN*
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4,5

3208 Anstrichfarben und Lacke auf der Grundlage von synthetischen Poly
meren oder chemisch modifizierten natürlichen Polymeren, in einem
nichtwäfirigen Medium dispergiert oder gelöst ; Lösungen im Sinne der
Anmerkung 4 zu diesem Kapitel :

3208 10 — auf der Grundlage von Polyestern :
3208 10 10 — — Lösungen im Sinne der Anmerkung 4 zu diesem Kapitel 19 10 —
3208 10 90 andere 19 10 —

3208 20 — auf der Grundlage von Acryl- oder Vinylpolymeren :
3208 20 10 : Lösungen im Sinne der Anmerkung 4 zu diesem Kapitel 19 10 —
3208 20 90 andere 19 10 —

3208 90 — andere :

3208 90 10 — — Lösungen im Sinne der Anmerkung 4 zu diesem Kapitel 19 10 —
— — andere:

3208 90 91 auf der Grundlage von synthetischen Polymeren 19 10 —
3208 90 99 auf der Grundlage von chemisch modifizierten natürlichen Polyme

ren 19 10 —

3209 Anstrichfarben und Lacke auf der Grundlage von synthetischen Poly
meren oder chemisch modifizierten natürlichen Polymeren, in einem
wäßrigen Medium dispergiert oder gelöst :

3209 10 00 — auf der Grundlage von Acryl- oder Vinylpolymeren 19 10 —
3209 90 00 - andere 19 10 —

3210 00 Andere Anstrichfarben und Lacke ; zubereitete Wasserpigmentfarben
von der für die Lederzurichtung verwendeten Art :

3210 00 10 — Anstrichfarben und Lacke auf der Grundlage von trocknenden ölen ... 19 10 —
3210 00 90 - andere 19 10 —

3211 00 00 Zubereitete Sikkative 17 6,6 —

3212 Pigmente (einschließlich Metallpulver und -flitter), in nichtwäßrigen
Medien dispergiert, flüssig oder pastenförmig, von der zum Herstellen
von Anstrichfarben verwendeten Art ; Prägefolien ; Färbemittel und
andere Farbmittel, in Formen oder Packungen für den Einzelverkauf :

3212 10 — Prägefolien :
3212 10 10 auf der Grundlage von unedlen Metallen 17 6,6 —
321210 90 andere • • • 17 6>6 ~

321290 — andere :

— — Pigmente (einschließlich Metallpulver und -flitter), in nichtwäßrigen
Medien dispergiert , flüssig oder pastenförmig, von der zum Herstellen
von Anstrichfarben verwendeten Art:

3212 90 10 — — — Perlenessenz 16 7,1 —

— — — andere:

3212 90 31 — — — — auf der Grundlage von Aluminiumpulver 19 10 —
3212 90 39 andere 19 10 —

3212 90 90 Färbemittel und andere Farbmittel , in Formen oder Packungen für den
Einzelverkauf 16 7,1 —
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4-5

3213 Farben für Kunstmaler, für den Unterricht, für die Plakatmalerei, für
Farbtönungen, zur Unterhaltung und ähnliche Farben, in Täfelchen,
Tuben, Töpfchen, Fläschchen, Näpfchen oder ähnlichen Aufmachun
gen :

3213 10 00 — Farben In Zusammenstellungen 22 7,6 —
3213 90 00 — andere 22 7,6 —

3214 Glaserkitt, Harzzement und andere Kitte ; Spachtelmassen für An
streicherarbeiten ; nichtfeuerfeste Spachtel- und Verputzmassen für
Fassaden, Innenwände, Fußböden, Decken und dergleichen :

3214 10 - Kitte ; Spachtelmassen für Anstreicherarbeiten :
32141010 Kitte 11 5 —

3214 10 90 Spachtelmassen für Anstreicherarbeiten 11 5 —
3214 90 00 - andere . 11 5 —

3215 Druckfarben, Tinte und Tusche zum Schreiben oder Zeichnen und
andere Tinten und Tuschen, auch konzentriert oder in fester Form :
— Druckfarben :

32151100 — — schwarz 18 6,6 —
3215 19 00 andere 18 6,6 —
3215 90 — andere :

3215 90 10 Tinte und Tusche zum Schreiben oder Zeichnen 15 6,9 —
3215 90 80 andere . 16 7,1 —
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KAPITEL 33

ETHERISCHE ÖLE UND RESINOIDE ; ZUBEREITETE RIECH-,
KÖRPERPFLEGE- ODER SCHÖNHEITSMITTEL

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 33 gehören nicht:

a) zusammengesetzte alkoholhaltige Zubereitungen von der zum Herstellen von Getränken verwendeten Art (Position 2208);

b) Seifen und andere Erzeugnisse der Position 3401 ;

c) Balsam-, Holz- oder Sulfatterpentinöl und andere Erzeugnisse der Position 3805 .

2 . Zu den Positionen 3303 bis 3307 gehören insbesondere Erzeugnisse, auch ungemischt (ausgenommen destillierte aromatische
Wässer und wäßrige Lösungen etherischer öle), die zur Verwendung als Erzeugnisse dieser Positionen geeignet und zu
diesem Zweck für den Einzelverkauf aufgemacht sind.

3 . Als „zubereitete Riech-, Körperpflege- oder Schönheitsmittel" im Sinne der Position 3307 gelten — unter anderem —
folgende Erzeugnisse: kleine Säckchen mit Teilen von Aromapflanzen; duftende zubereitete Räuchermittel ; parfümierte
Papiere oder Schminkpapiere ; Lösungen für Kontaktlinsen oder künstliche Augen ; mit Riechmitteln oder Schminken
getränkte, bestrichene oder überzogene Watte, Filze oder Vliesstoffe ; zubereitete Körperpflegemittel für Tiere.

I Zollsatz Il
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 .2 3 4 5

3301 Etherische öle (auch terpenfrei gemacht), einschließlich „konkrete"
oder „absolute" Öle ; Resinoide ; Konzentrate etherischer öle in
Fetten, nichtflüchtigen ölen, Wachsen oder ähnlichen Stoffen, durch
Enfleurage oder Mazeration gewonnen ; terpenhaltige Nebenerzeug
nisse aus etherischen ölen : destillierte aromatische Wässer und wäß
rige Lösungen etherischer öle :
— etherische öle von Citrusfrächten :

3301 11 — — Bergamotteöl :

3301 11 10 — — — terpenhaltig 12 11 —

33011190 terpenfrei 12 6,9 —

3301 12 — — Süß- und Bitterorangenöl :

3301 1210 — — — terpenhaltig 12 11 —

330112 90 — — — terpenfrei 12 6,9 —
3301 13 — — Citronenöl :

3301 13 10 — terpenhaltig 12 11 —

330113 90 — — — terpenfrei 12 6,9 —
3301 14 — — Limetteöl :

33011410 — — — terpenhaltig 12 11 —
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3301 14 90 terpenfrei 12 6,9 —
3301 19 andere :

3301 1910 terpenhaltig 12 Ii —
330119 90 terpenfrei 12 6,9 —

— andere etherische öle als von Citrusfrächten :

3301 21 Geraniumöl :

3301 21 10 terpenhaltig . . . . frei 2,7 —
3301 21 90 terpenfrei 2,3 4,6 —
3301 22 Jasminöl :

3301 22 10 terpenhaltig . frei frei —
3301 22 90 terpenfrei 2,3 4,6 —
3301 23 Lavendelöl und Lavandinöl :

3301 23 10 terpenhaltig frei frei —
3301 23 90 terpenfrei 10 4,6 —
3301 24 Pfefferminzöl (Mentha piperita):

3301 24 10 terpenhaltig frei frei —
3301 24 90 terpenfrei 10 4,6 —
3301 25 andere Minzenöle :

3301 25 10 terpenhaltig frei frei —
3301 25 90 terpenfrei 10 4,6 —
3301 26 Vetlveröl :

3301 26 10 terpenhaltig .. frei frei —
3301 26 90 terpenfrei 2,3 4,6 —
3301 29 andere :

— — — Gewürznelkenöl, Niaouliöl, Ylang-Ylang-Öl:
3301 29 11 terpenhaltig frei 2,7 —
3301 29 31 terpenfrei 2,3 4,6 —

— — — andere: \
terpenhaltig:

3301 29 51 - Citronellöl frei frei —

3301 29 53 Eukalyptusöl . . . frei frei —
3301 29 55 Rosenöl frei frei —
3301 29 57 Koniferennadelöl frei frei —
33012959 andere frei frei —

3301 29 91 terpenfrei 2,3 4,6 —
3301 30 00 - Resinoide 2 4,1 —
3301 90 — andere :

3301 90 10 terpenhaltige Nebenerzeugnisse aus etherischen ölen 2,3 4,6 —
3301 90 90 andere 3 6 —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3302 Mischungen von Riechstoffen und Mischungen (einschließlich alkoho
lische Losungen) auf der Grundlage eines oder mehrerer dieser Stoffe,
von der als Rohstoffe für die Industrie verwendeten Art :

3302 10 00 — von der in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie verwendeten Art .... 10 5,3 —

3302 90 00 - andere 10 5,3 —

3303 (Kl Duftstoffe (Parfüms) und Duftwässer (Toilettewässer):
33030010 — Duftstoffe (Parfüms) 18 6,6 —
3303 00 90 — Duftwässer (Toilettewässer) 18 6,6 —

3304 Zubereitete Schönheitsmittel oder Erzeugnisse zum Schminken und
Zubereitungen zur Hautpflege (ausgenommen Arzneiwaren), ein
schließlich Sonnenschutz- und Bräunungsmittel ; Zubereitungen zur
Hand- oder Fußpflege :

3304 10 00 - Schminkmittel (Make-up) für die Lippen . 18 6,6 —
3304 20 00 — Schminkmittel (Make-up) für die Augen 18 6,6 —
3304 30 00 — Zubereitungen zur Hand- oder Fußpflege 18 6,6 —

— andere :

3304 91 00 Puder, lose oder fest 18 6,6 —
3304 99 00 andere 18 6,6 —

3305 Zubereitete Haarbehandlungsmittel :
3305 10 00 — Haarwaschmittel (Shampoo) 18 6,6 —
3305 20 00 — Dauerwellmittel und Entkrausungsmittel (Zubereitungen zur Haardauerver

formung) 18 6,6 —
3305 30 00 - Haarlacke 18 6,6 —

3305 90 - andere :

3305 90 10 Haarwässer . ... 18 6,6 —
3305 90 90 andere 18 6,6 —

3306 Zubereitete Zahn- und Mundpflegemittel, einschließlich Haftpuder
und -pasten für Zahnprothesen :

3306 1000 — Zahnputzmittel 18 6,6 —
3306 90 00 - andere 18 6,6 —

3307 Zubereitete Rasiermittel (einschließlich Vor- und Nachbehandlungs
mittel), Körperdesodorierungsmittel, zubereitete Bad- und Duschzu
sätze, Haarentfernungsmittel und andere zubereitete Riech-, Körper
pflege- oder Schönheitsmittel, anderweit weder genannt noch inbegrif
fen ; zubereitete Raumdesodorierungsmittel, auch nicht parfümiert,
auch mit desinfizierenden Eigenschaften :

3307 10 00 — zubereitete Rasiermittel (einschließlich Vor- und Nachbehandlungsmittel) . . 18 6,6 —
3307 20 00 — Körperdesodorierungs- und Antitranspirationsmittel 18 6,6 —
3307 30 00 — parfümierte Badesalze und andere zubereitete Bad- und Duschzusätze .... 18 6,6 —

— Zubereitungen zum Parfümieren oder Desodorieren von Räumen, einschließ
lich duftende Zubereitungen für religiöse Zeremonien :

3307 41 00 — — „Agarbatti" und andere duftende zubereitete Räuchermittel 18 6,6 —
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\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

l 2 3 4 5

3307 49 00 andere 18 6,6 —

3307 90 00 - andere 18 6,6 — ■
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KAPITEL 34

SEIFEN, ORGANISCHE GRENZFLÄCHENAKTIVE STOFFE,
ZUBEREITETE WASCHMITTEL, ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL,

KÜNSTLICHE WACHSE, ZUBEREITETE WACHSE,
SCHUHCREME, SCHEUERPULVER UND DERGLEICHEN,

KERZEN UND ÄHNLICHE ERZEUGNISSE, MODELLIERMASSEN, „DENTALWACHS« UND ZUBEREITUNGEN
FÜR ZAHNÄRZTLICHE ZWECKE AUF DER GRUNDLAGE VON GIPS

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 34 gehören nicht:

a) genießbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen Fetten oder ölen von der als Form- oder
Trennöle verwendeten Art (Position 1517);

b) isolierte chemisch einheitliche Verbindungen ;

c) Haarwaschmittel (Shampoo), Zahnpflegemittel, Rasiercreme und -schäum und Badezusatzmittel , Seife oder andere
organische grenzflächenaktive Stoffe enthaltend (Position 3305, 3306 oder 3307). .

2 . Im Sinne der Position 3401 umfaßt die Bezeichnung „Seifen" nur wasserlösliche Seifen . Die Seifen und anderen Erzeugnisse
dieser Position können auch Zusätze enthalten (z.B. Stoffe mit desinfizierenden oder scheuernden Eigenschaften, Füllstoffe,
Heilmittel). Erzeugnisse, die Stoffe mit scheuernden Eigenschaften enthalten, gehören jedoch nur dann zu dieser Position,
wenn sie in Form von Tafeln, Riegeln oder geformten Stücken oder Figuren vorliegen. In anderen Formen sind sie als
Scheuerpasten oder -pulver oder ähnliche Zubereitungen der Position 3405 zuzuweisen .

3 . „Grenzflächenaktive Stoffe" im Sinne der Position 3402 sind Erzeugnisse, die, wenn man sie in einer Konzentration von
0,5 % bei einer Temperatur von 20 0 C mit Wasser mischt und eine Stunde bei derselben Temperatur stehenläßt,

a) eine durchsichtige oder durchscheinende Flüssigkeit oder eine stabile Emulsion ohne Abscheidung unlöslicher Stoffe
geben
und

b) die Oberflächenspannung des Wassers auf 4,5 x 10-2 N/m (45 dyn/cm) oder weniger herabsetzen.

4. „Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien" im Sinne der Position 3403 sind die in der Anmerkung 2 zu Kapitel 27
beschriebenen Erzeugnisse .

5 . Vorbehaltlich der nachstehend aufgeführten Ausnahmen sind „künstliche Wachse und zubereitete Wachse" im Sinne der
Position 3404 nur:

A. durch ein chemisches Verfahren hergestellte organische Erzeugnisse mit den Eigenschaften von Wachsen, auch
wasserlöslich ;

B. durch Mischen verschiedener Wachse untereinander hergestellte Erzeugnisse ;

C. Erzeugnisse mit den Eigenschaften von Wachsen auf der Grundlage von Wachsen oder Paraffin,die außerdem Fette,
Harze, mineralische oder andere Stoffe enthalten .

Zu Position 3404 gehören jedoch nicht:

a) Erzeugnisse der Positionen 1516, 1519 oder 3402, auch wenn sie die Eigenschaften von Wachsen aufweisen ;

b) ungemischte tierische oder pflanzliche Wachse, auch gefärbt, der Position 1521 ;

c) Mineralwachse und ähnliche Erzeugnisse der Position 2712, auch untereinander gemischt oder nur gefärbt ;

d) mit einer Flüssigkeit gemischte oder in einem flüssigen Medium dispergierte oder gelöste Wachse (Positionen 3405, 3809
usw.).
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Zollsatz 1
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3401 Seifen ; als Seife verwendbare organische grenzflächenaktive Stoffe
und Zubereitungen, in Form von Tafeln, Riegeln, geformten Stücken
oder Figuren, auch ohne Gehalt an Seife ; Papier, Watte, Filz und
Vliesstoffe, mit Seife oder Reinigungsmitteln getränkt oder überzo
gen :

— Seifen, organische grenzflächenaktive Stoffe und Zubereitungen, in Form
von Tafeln, Riegeln, geformten Stücken oder Figuren, und Papier, Watte,
Filz und Vliesstoffe, mit Seife oder Reinigungsmitteln getränkt oder überzo
gen :

3401 11 00 — — zur Körperpflege (einschließlich solcher zu medizinischen Zwecken) ... 19 6,9 —

3401 19 00 andere 19 6,9 —

3401 20 — Seifen in anderen Formen :

3401 20 10 — — Flocken, Körner oder Pulver 19 6,9 —

34012090 andere 19 6,9 —

3402 Organische grenzflächenaktive Stoffe (ausgenommen Seifen); grenz
flächenaktive Zubereitungen, zubereitete Waschmittel (einschließlich
zubereitete Waschhilfsmittel) und zubereitete Reinigungsmittel, auch
Seife enthaltend, ausgenommen solche der Position 3401 :
— organische grenzflächenaktive Stoffe, auch in Aufmachungen für den Ein

zelverkauf :

3402 11 00 — — anionisch wirkend 17 6,9 —

3402 12 00 kationisch wirkend 17 6,9 —

3402 13 00 nichtionogen wirkend 17 6,9 —
3402 19 00 andere 17 6,9 —

3402 20 — Zubereitungen in Aufmachung für den Einzelverkauf :
3402 20 10 — — grenzflächenaktive Zubereitungen 17 6,9 —
3402 20 90 zubereitete Waschmittel , Waschhilfsmittel und zubereitete Reinigungs

mittel 17 6,9 —

3402 90 — andere :

3402 90 10 grenzflächenaktive Zubereitungen 17 6,9 —
3402 90 90 zubereitete Waschmittel, Waschhilfsmittel und zubereitete Reinigungs

mittel 17 6,9 —

3403 Zubereitete Schmiermittel (einschließlich Schneidöle, Zubereitungen
zum Lösen von Schrauben oder Bolzen, zubereitete Rostschutzmittel
oder Korrosionsschutzmittel und zubereitete Form- und Trennöle, auf
der Grundlage von Schmierstoffen) und Zubereitungen nach Art der
Schmalzmittel für Spinnstoffe oder der Mittel zum ölen oder Fetten
von Leder, Pelzfellen oder anderen Stoffen, ausgenommen solche, die
als charakterbestimmenden Bestandteil 70 GHT oder mehr an Erdöl
oder öl aus bituminösen Mineralien enthalten :
— Erdöl oder öl aus bituminösen Mineralien enthaltend :

3403 11 00 Zubereitungen zum Behandeln von Spinnstoffen, Leder, Pelzfellen oder
anderen Stoffen . 10 4,6 —

3403 19 andere :

3403 19 10 mit einem nicht charakterbestimmenden Gehalt an Erdöl oder öl
aus bituminösen Mineralien von 70 GHT oder mehr 18 7,6 —



246 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10 . 9 . 90

Zollsatz ll
KN
Code

1

Warenbezeichnung
autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— — — andere:

3403 19 91 — zubereitete Schmiermittel für Maschinen, Apparate und Fahr
zeuge 10 4,6 —

3403 1999 andere ... 10 4,6 —

— andere :

3403 91 00 — — Zubereitungen zum Behandeln von Spinnstoffen, Leder, Pelzfellen oder
anderen Stoffen , 10 4,6 —

3403 99 andere :

3403 99 10 — — — zubereitete Schmiermittel für Maschinen, Apparate und Fahrzeuge .10 4,6 —
3403 99 90 andere 10 4,6 —

3404 Künstliche Wachse und zubereitete Wachse :

3404 10 00 - chemisch modifiziertes Montanwachs 12 5,3 —

3404 20 00 — Polyethylenglykolwachs 12 5,3 —
340490 — andere :

3404 90 10 — — zubereitete Wachse, einschließlich Siegellack 12 5,3 —
3404 90 90 andere 12 5,3 —

3405 Schuhcreme, Möbel- und Bohnerwachs, Poliermittel für Karosserien,
Glas oder Metall, Scheuerpasten und -pulver und ähnliche Zuberei
tungen (auch in Form von Papier, Watte, Filz, Vliesstoff, Schaum-,
Schwamm-, Zellkunststoff oder Zellkautschuk, mit diesen Zubereitun
gen getränkt oder überzogen), ausgenommen Wachse der Posi
tion 3404 :

3405 10 00 — Schuhcreme und ähnliche Schuh- oder Lederpflegemittel 15 6 —
3405 20 00 — Möbel- und Bohnerwachs und ähnliche Zubereitungen 15 6 —
3405 30 00 — Poliermittel für Karosserien und ähnliche Autopflegemittel, ausgenommen

Poliermittel für Metall 15 6 —

3405 40 00 — Scheuerpasten und -pulver und ähnliche Zubereitungen 15 6 —
3405 90 - andere :

3405 MIO zum Polieren von Metall 15 6 —
3405 90 90 andere 15 6 —

3406 00 Kerzen (Lichte) aller Art und dergleichen :
— Kerzen aller Art:

3406 00 11 glatt, nicht parfümiert 16 7,1 —
3406 00 19 -- andere 16 7,1 —
3406 00 90 - andere . 16 7,1 —

3407 0000 Modelliermassen, auch zur Unterhaltung für Kinder ; zubereitetes
„Dentalwachs" oder „Zahnabdruckmassen" in Zusammenstellungen,
in Packungen für den Einzelverkauf oder in Tafeln, Hufeisenform,
Stäben oder ähnlichen Formen ; andere Zubereitungen für zahnärztli
che Zwecke auf der Grundlage von Gips 16 6,9 —
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KAPITEL 35

EIWEISSSTOFFE ; MODIFIZIERTE STÄRKE ;
KLEBSTOFFE ; ENZYME

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 35 gehören nicht:

a) Hefen (Position 2102);

b) Bestandteile (Fraktionen) des Blutes (ausgenommen nicht zu therapeutischen oder prophylaktischen Zwecken zubereitetes
Blutalbumin), Arzneiwaren und andere Erzeugnisse des Kapitels 30;

c) Enzymzubereitungen zum Vorgerben (Position 3202);

d) zubereitete enzymatische Waschmittel und Waschhilfsmittel und andere Erzeugnisse des Kapitels 34;

e) gehärtete Eiweißstoffe (Position 3913);

f) Druckerzeugnisse auf Gelatine als Trägermaterial (Kapitel 49).

2 . „Dextrine" im Sinne der Position 3505 sind Stärkeabbauprodukte mit einem Gehalt an reduzierenden Zuckern, berechnet als
Dextrose, von 10 % oder weniger, bezogen auf die Trockensubstanz.

Erzeugnisse mit einem Gehalt an reduzierenden Zuckern von mehr als 10 % gehören zu Position 1702.

II Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3501 Casein, Caseinate und andere Caseinderivate ; Caseinleime;
3501 10 — Casein :

3501 10 10 zum Herstellen von künstlichen Spinnstoffen (') 2 2 —

3501 10 50 zu industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebens
und Futtermitteln (•) 6 5 —

35011090 anderes 14 — —

3501 90 — andere :

3501 90 10 Caseinleime 13 — —

35019090 andere 10 10 —

3502 Albumine, Albuminate und andere Albuminderivate :
3502 10 — Eieralbumin :

3502 10 10 ungenießbar oder ungenießbar gemacht (2) frei frei

(!) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(2) Die Zulassung der ungenießbar zu machenden Albumine zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen

festgesetzten Voraussetzungen.
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.\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

anderes:

3502 10 91 getrocknet (in Blättern, Flocken, Kristallen, Pulver usw.) 10 (*) — —

3502 10 99 anderes 10 (») — —

3502 90 - andere :

Albumine, ausgenommen Eieralbumin:
3502 90 10 ungenießbar oder ungenießbar gemacht (2) frei frei —

andere:

Molkenproteine (Lactalbumin):

3502 90 51 getrocknet (in Blättern, Flocken, Kristallen, Pulver usw.) ... 10 (! ) — —
3502 90 59 andere 10 («) — —

3502 90 70 andere 10 — —

3502 90 90 Albuminate und andere Albuminderivate 12 12 —

3503 00 Gelatine (auch in quadratischen oder rechteckigen Blättern, auch an
der Oberfläche bearbeitet oder gefärbt) und ihre Derivate ; Hausen
blase ; andere Leime tierischen Ursprungs, ausgenommen Caseinleime
der Position 3501 :

3503 00 10 — Gelatine und ihre Derivate . . . . 15 12 —

3503 00 50 — Knochenleim 15 12 —

350300 90 - andere .' 15 12 —

3504 0000 Peptone und ihre Derivate ; andere Eiweißstoffe und ihre Derivate,
anderweit weder genannt noch inbegriffen ; Hautpulver, auch chro
miert 12 5,3 —

3505 Dextrine und andere modifizierte Stärken (z.B. Quellstärke oder
veresterte Stärke); Leime auf der Grundlage von Stärken, Dextrinen
oder anderen modifizierten Stärken :

3505 10 — Dextrine und andere modifizierte Stärken :

3505 10 10 - - Dextrine 23,9 + MOB 14 + MOB —

* andere modifizierte Stärken:

350510 50 veretherte Stärken und veresterte Stärken 20 12 —

3505 10 90 andere 23,9 + MOB 14 + MOB —

3505 20 — Leime :

3505 20 10 mit einem Gehalt an Stärken, Dextrinen oder anderen modifizierten
Stärken von weniger als 25 GHT 16,3 + MOB 13 + MOB —

MAX 18

3505 20 30 mit einem Gehalt an Stärken, Dextrinen oder anderen modifizierten
Stärken von 25 oder mehr, jedoch weniger als 55 GHT 16,3 + MOB 13 + MOB —

MAX 18

(') Bei der Einfuhr dieser Waren werden anstelle von Zöllen Abgaben erhoben, die in der Verordnung (EWG) Nr. 2783/75 des Rates (ABl . Nr. L 282 vom
1 . 11 . 1975, S. 104) bestimmt sind.

(2) Die Zulassung der ungenießbar zu machenden Albumine zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen
festgesetzten Voraussetzungen.
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%>

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3505 20 50 mit einem Gehalt an Stärken, Dextrinen oder anderen modifizierten
Stärken von 55 oder mehr, jedoch weniger als 80 GHT 16,3 + MOB 13 + MOB —

MAX 18

3505 20 90 mit einem Gehalt an Stärken, Dextrinen oder anderen modifizierten
Stärken von 80 GHT oder mehr 16,3 + MOB 13 + MOB —

MAX 18

3506 Zubereitete Leime und andere zubereitete Klebstoffe» anderweit weder
genannt noch inbegriffen ; zur Verwendung als Klebstoff geeignete
Erzeugnisse aller Art in Aufmachungen für den Einzelverkauf mit
einem Gewicht des Inhalts von t kg oder weniger :

3506 10 — zur Verwendung als Klebstoff geeignete Erzeugnisse aller Art in Aufma
chungen für den Einzelverkauf mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder
weniger :

3506 10 10 Celluloseklebstoffe 19 7,8 —
3506 10 90 andere 19 7,8 —

— andere :

3506 91 00 Klebstoffe auf der Grundlage von Kautschuk oder Kunststoffen (ein
schließlich Kunstharzen) 16 7,1 —

350699 andere :

3506 9910 — aus natürlichen Harzen . . . 16 7 —

3506 99 90 andere 16 7 —

3507 Enzyme ; zubereitete Enzyme» anderweit weder genannt noch inbegrif
fen :

3507 10 00 — Lab und seine Konzentrate 13 6,3 —

3507 90 00 - andere 13 6,3 —
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KAPITEL 36

PULVER UND SPRENGSTOFFE ; PYROTECHNISCHE ARTIKEL; ZÜNDHÖLZER ;
ZÜNDMETALLEGIERUNGEN ; LEICHT ENTZÜNDLICHE STOFFE

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 36 gehören nicht isolierte chemisch einheitliche Verbindungen, ausgenommen die in der Anmerkung 2
Buchstabe a) oder b) aufgeführten Erzeugnisse.

2 . Als „Waren aus leicht entzündlichen Stoffen" im Sinne der Position 3606 gelten ausschließlich:

a) Metaldehyd, Hexamethylentetramin und ähnliche Erzeugnisse in Tabletten, Stäbchen oder ähnlichen Formen, aus denen
sich ihre Verwendung als Brennstoff ergibt; Brennstoffe auf der Grundlage von Alkohol und ähnliche zubereitete
Brennstoffe, fest oder pastenförmig;

b) flüssige Brennstoffe und brennbare Flüssiggase, in Behältnissen von der zum Auffüllen oder Wiederauffüllen von
Feuerzeugen oder Anzündern verwendeten Art mit einem Fassungsvermögen von 300 cm3 oder weniger;

c) Pech- und Harzfackeln, Kohlenanzünder und ähnliche Erzeugnisse .

Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

36010000 Schießpulver 11 5,7 —

3602 0000 Zubereitete Sprengstoffe, ausgenommen Schießpulver 16 7,1 —

360300 Sicherheitszündschnfire ; Sprengzündschnüre ; Zündhütchen, Spreng
kapseln ; Zünder, elektrische Sprengzünder :

360300 10 - Sicherheitszündschnüre; Sprengzündschnüre 15 6 —
36030090 - andere 24 8,7 —

3604 Feuerwerkskörper, Signalraketen, Raketen zum Wetterschießen und
dergleichen, Knallkörper und andere pyrotechnische Artikel :

360410 00 - Feuerwerkskörper 18 6,6 —
3604 90 00 - andere 18 6,6 —

3605 00 00 Zündhölzer, ausgenommen pyrotechnische Waren der Position 3604 . 14 10 —

3606 Cer-Eisen und andere Zündmetallegierungen in jeder Form ; Waren
aus leicht entzündlichen Stoffen im Sinne der Anmerkung 2 zu diesem
Kapitel :

3606 10 00 - flüssige Brennstoffe und brennbare Flüssiggase, in Behältnissen von der zum
Auffüllen oder Wiederauffiillen von Feuerzeugen oder Anzündern verwende
ten Art mit einem Fassungsvermögen von 300 cm3 oder weniger 19 7,8 —

360690 - andere :

360690 10 Cer-Eisen und andere Zündmetallegierungen in jeder Form 15 6 —
3606 90 90 andere 19 7,8 —
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KAPITEL 37

ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN ODER KINEMATOGRAPHISCHEN ZWECKEN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 37 gehören weder Abfälle noch Ausschußwaren .

2 . Im Kapitel 37 bezieht sich der Begriff „photographisch" auf ein Verfahren zum Herstellen sichtbarer Bilder durch
unmittelbares oder mittelbares Einwirken von Licht oder anderen Strahlenarten auf lichtempfindliche Oberflächen .

Zusätzliche Anmerkungen

1 . Bei Tonfilmen,die getrennt als Bild- und Tonband eingehen, ist jedes Band für sich getrennt nach seiner Beschaffenheit
einzureihen.

2. Als „ Wochenschaufilme " im Sinne der Unterposition 3706 90 51 gelten Filme mit einer Länge von weniger als 330 m, die
aktuelle Ereignisse, z.B. politischen, geschichtlichen, sozialen, wirtschaftlichen, sportlichen, militärischen, wissenschaftlichen,
literarischen, volkskundlichen, touristischen oder gesellschaftlichen Charakters, darstellen.

|| Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3701 Lichtempfindliche photographische Platten und Planfilme, nicht be
lichtet, aus Stoffen aller Art (ausgenommen Papier, Pappe oder
Spinnstoffe); lichtempfindliche photographische Sofortbild-Planfilme,
nicht belichtet, auch in Kassetten :

3701 10 — für Röntgenaufnahmen :

3701 10 10 — — für medizinische, zahnärztliche oder tierärztliche Zwecke 21 7,4 m2
3701 10 90 andere 21 7,4 m2

3701 20 00 — Sofortbild-Planfilme 23 7,6 p/st
3701 30 00 — andere Platten und Planfilme, bei denen mindestens eine Seite mehr

als 255 mm mißt 21 7,4 m2
— andere :

3701 91 00 — — für mehrfarbige Aufnahmen 21 7,4 —
3701 99 00 andere 21 7,4 —

3702 Lichtempfindliche photographische Filme in Rollen, nicht belichtet,
aus Stoffen aller Art (ausgenommen Papier, Pappe oder Spinnstoffe);
lichtempfindliche photographische Sofortbild-Rollfilme, nicht belich
tet :

3702 10 00 — für Röntgenaufnahmen 20 7,1 m2
3702 20 00 — Sofortbild-Rollfilme 20 7,1 p/st

— andere Filme, nicht gelocht, mit einer Breite von 105 mm oder weniger :
3702 31 — — für mehrfarbige Aufnahmen :
3702 31 10 mit einer Länge von 30 m oder weniger 20 7,1 p/st
3702 31 90 mit einer Länge von mehr als 30 m 20 7,1 m
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%>

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3702 32 — — andere, mit einer Silberhalogenid-Emulsion :
mit einer Breite von 35 mm oder weniger:

3702 3211 Mikrofilme ; Filme für graphische Zwecke 20 7,1 —
3702 32 19 andere 20 5,3 —

— ; mit einer Breite von mehr als 35 mm:
3702 32 31 Mikrofilme 20 7,1 —

3702 32 51 Filme für graphische Zwecke 20 7,1 —
andere, mit einer Länge von:

3702 32 91 30 m oder weniger 20 7,1 p/st
3702 32 99 mehr als 30 m 20 7,1 m

3702 39 00 andere 20 7,1 —

— andere Filme, nicht gelocht, mit einer Breite von mehr als 105 mm :
3702 41 00 mit einer Breite von mehr als 610 mm und einer Länge von mehr

als 200 m, für mehrfarbige Aufnahmen 20 7,1 m2
3702 42 00 mit einer Breite von mehr als 610 mm und einer Lange von mehr

als 200 m, ausgenommen für mehrfarbige Aufnahmen 20 7,1 m2
3702 43 00 mit einer Breite von mehr als 610 mm und einer Länge von 200 m oder

weniger ; 20 7,1 m2
3702 44 00 mit einer Breite von mehr als 105 mm bis 610 mm 20 7, 1 m2

— andere Filme, für mehrfarbige Aufnahmen :
3702 51 mit einer Breite von 16 mm oder weniger und einer Länge von 14 m oder

weniger :
3702 51 10 mit einer Länge von 5 m oder weniger . . . 20 5,3 p/st
3702 51 90 mit einer Länge von mehr als 5 m 20 5,3 p/st
3702 52 — — mit einer Breite von 16 mm oder weniger und einer Länge von mehr

als 14 m :

3702 5210 mit einer Länge von 30 m oder weniger 20 5'^ P/st
3702 52 90 — — — mit einer Länge von mehr als 30 m 20 5,3 m
3702 53 00 mit einer Breite von mehr als 16 mm bis 35 mm und einer Länge

von 30 m oder weniger, für Diapositive 20 5,3 p/st
3702 54 00 mit einer Breite von mehr als 16 mm bis 35 mm und einer Länge

von 30 m oder weniger, ausgenommen für Diapositive 20 5,3 p/st
3702 55 00 mit einer Breite von mehr als 16 mm bis 35 mm und einer Länge von

mehr als 30 m ; ... . 20 5,3 m

3702 56 mit einer Breite von mehr als 35 mm :

37025610 — mit einer Länge von 30 m oder weniger 20 7,1 p/st
3702 56 90 — mit einer Länge von mehr als 30 m 20 7, 1 m

— andere :

3702 91 mit einer Breite von 16 mm oder weniger und einer Länge von 14 m oder
weniger :

3702 91 10 — Filme für graphische Zwecke 20 7,1 —
3702 91 90 andere 20 5,3 p/st
3702 92 mit einer Breite von 16 mm oder weniger und einer Länge von mehr

als 14 m :

3702 9210 Filme für graphische Zwecke 20 7,1 —
3702 92 90 andere 20 5,3 m
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\ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3702 93 mit einer Breite von mehr als 16 mm bis 35 mm und einer Länge
von 30 m oder weniger :

3702 93 10 — — — Mikrofilme ; Filme für graphische Zwecke 20 7,1 —
3702 93 90 andere 20 5,3 p/st
370294 mit einer Breite von mehr als 16 mm bis 35 mm und einer Länge von

mehr als 30 m :

3702 94 10 Mikrofilme ; Filme für graphische Zwecke 20 7,1 —
3702 94 90 andere 20 5,3 m

3702 95 00 — — mit einer Breite von mehr als 35 mm 20 7 ,1 —

3703 Lichtempfindliche photographische Papiere, Pappen und Spinnstoffwa
ren, nicht belichtet :

3703 10 00 — in Rollen, mit einer Breite von mehr als 610 mm 23 7,6 —

3703 20 — andere, für mehrfarbige Aufnahmen :
3703 20 10 für Abzüge von Umkehrfilmen 23 7,6 —
3703 20 90 andere 23 7,6 —

3703 90 — andere :

3703 90 10 mit Silber- oder Platinsalzen lichtempfindlich gemacht 23 7,6
3703 90 90 — — andere 23 7,6 —

3704 00 Photographische Platten, Filme, Papiere, Pappen und Spinnstoffwa
ren, belichtet, jedoch nicht entwickelt :

3704 00 10 — Platten und Filme frei frei —

3704 00 90 - andere 23 7,6 —

3705 Photographische Platten und Filme, belichtet und entwickelt, ausge
nommen kinematographische Filme :

3705 10 00 — für Offsetreproduktionen 12 5,3 —
3705 20 00 - Mikrofilme . 5 3,2 —

3705 90 - andere :
\

3705 90 10 — — für graphische Zwecke 12 5,3 —
3705 90 90 andere 12 5,3 —

3706 Kinematographische Filme, belichtet und entwickelt, auch mit Tonauf
zeichnung oder nur mit Tonaufzeichnung :

3706 10 — mit einer Breite von 35 mm oder mehr :

3706 10 10 nur mit Tonaufzeichnung frei (*) m
— — andere:

3706 10 91 — — — Negative ; Zwischenpositive frei frei m
3706 10 99 — — — andere Positive 5 Ecu/ 1,9 Ecu/ m

100 m 100 m

3706 90 — andere :

3706 90 10 - - nur mit Tonaufzeichnung frei 0) m

(') Siehe Anhang.
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— — andere:

370690 31 Negative ; Zwischenpositive frei frei m
andere Positive:

3706 90 51 ; - Wochenschaufilme 2,25 Ecu/ 1,07 Ecu/ m
100 m 100 m

andere, mit einer Breite von:
3706 90 91 — — — — — von weniger als 10 mm . 0,5 Ecu/ 0,28 Ecu/ m

100 m 100 m

370690 99 — — — von 10 mm oder mehr 3,5 Ecu/ 1,6 Ecu/ m
100 m 100 m

3707 Zubereitete chemische Erzeugnisse zu photographischen Zwecken (aus
genommen Lacke, Klebstoffe und ähnliche Zubereitungen); unge
mischte Erzeugnisse zu photographischen Zwecken, dosiert oder ge
brauchsfertig in Aufmachung für den Einzelverkauf :

3707 10 00 — lichtempfindliche Emulsionen 15 6 —
3707 90 - andere :

Entwickler und Fixierer:

— für mehrfarbige Aufnahmen:
3707 9011 — — für Filme und photographische Platten . . . , 15 6 —
3707 90 19 - andere 15 6 —
3707 90 30 andere 15 6 —

3707 90 90 andere .1 15 6 —
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KAPITEL 38

VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER CHEMISCHEN INDUSTRIE

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 38 gehören nicht:

a) isolierte chemisch einheitliche Elemente oder Verbindungen, ausgenommen die nachstehend aufgeführten :

1 ) künstlicher Graphit (Position 3801 );

2) Insektizide, Rodentizide, Fungizide, Herbizide, Keimhemmungsmittel und Pflanzenwuchsregulatoren, Desinfektions
mittel und ähnliche Erzeugnisse, in Formen oder Aufmachungen der in Position 3808 beschriebenen Art ;

3) Feuerlöschmittel in Form von Ladungen für Feuerlöschgeräte oder von Feuerlöschgranaten oder Feuerlöschbomben
(Position 3813);

4) die nachstehend in der Anmerkung 2 Buchstabe a) oder c) aufgeführten Erzeugnisse ;

b) Mischungen von chemischen Erzeugnissen und Lebensmitteln oder anderen Stoffen mit Nährwert, von der zum
Zubereiten von Lebensmitteln für die menschliche Ernährung verwendeten Art (im allgemeinen Position 2106);

c) Arzneiwaren (Position 3003 oder 3004).

2 . Zu Position 3823 und nicht zu anderen Positionen der Nomenklatur gehören:

a) künstliche Kristalle aus Magnesiumoxid oder aus Halogensalzen der Alkali- oder Erdalkalimetalle (ausgenommen
optische Elemente) mit einem Stückgewicht von 2,5 g oder mehr;

b) Fuselöle ; Dippelöl ;

c) Tintenentferner in Aufmachungen für den Einzelverkauf;

d) Korrekturlacke für Dauerschablonen und andere Korrekturflüssigkeiten, in Aufmachungen für den Einzelverkauf;

e) schmelzbare Temperaturmesser für Öfen (z.B. Segerkegel).

Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3801 Künstlicher Graphit ; kolloider oder halbkolloider Graphit ; Zuberei
tungen auf der Grundlage von Graphit oder anderem Kohlenstoff, in
Form von Pasten, Blöcken, Platten oder anderen Halbfertigerzeugnis
sen :

3801 10 00 — künstlicher Graphit 6 3,6 —
3801 20 — kolloider und halbkolloider Graphit :

3801 20 10 — — kolloider Graphit in öliger Suspension ; halbkolloider Graphit 18 7,6 —
3801 20 90 anderer 9 4,1 —

3801 30 00 — kohlenstoffhaltige Pasten für Elektroden und ähnliche Pasten für die
Innenauskleidung von Öfen 10 5,3 —

3801 90 00 - andere 6 3,7 —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3802 Aktivkohle ; aktivierte naturliche mineralische Stoffe ; Tierisches
Schwarz, auch ausgebräucht :

3802 1000 - Aktivkohle 5 6,3 —

3802 90 00 - andere 14 5,7 —

3803 00 Tallöl, auch raffiniert :

380300 10 - roh 4 frei —

3803 00 90 — anderes 7 4,1 —

3804 00 Ablaugen aus der Zellstoffherstellung, auch konzentriert, entzuckert
oder chemisch behandelt, einschließlich Ligninsulfonate, jedoch ausge
nommen Tallöl der Position 3803 :

3804 00 10 — Sulfitablaugen 9 5 —
3804 00 90 - andere 18 7,6 —

3805 Balsamterpentinöl, Holzterpentinöl, Sulfatterpentinöl und andere ter
penhaltige öle aus der Destillation oder einer anderen Behandlung
der Nadelhölzer ; Dipenten, roh ; Sulfitterpentinöl und anderes rohes
para-Cymol ; Pine-Oil, alpha-Terpineol als Hauptbestandteil enthal
tend :

3805 10 — Balsamterpentinöl, Holzterpentinöl und Sulfatterpentinöl :

3805 10 10 Balsamterpentinöl 5 4 —
3805 10 30 — - Holzterpentinöl 7 3,7 —
38O5 io 90 Sulfatterpentinöl 7 3,2 —
3805 20 00 - Pine-Oil 7 3,7 —

3805 90 00 - andere 7 3,4 —

3806 Kolophonium und Harzsäuren, und deren Derivate ; leichte und
schwere Harzöle ; durch Schmelzen modifizierte natürliche Harze
(Schmelzharze):

3806 10 — Kolophonium :

3806 10 10 Balsamharz 6 5 —

3806 10 90 anderes 6 5 —

380620 00 — Salze des Kolophoniums oder der Harzsauren 10 4,6 —
3806 30 00 - Harzester 17 6,6 —

380690 00 - andere 10 4,6 —

3807 00 Holzteere ; Holzteeröle ; Holzkreosot ; Holzgeist ; pflanzliches Pech ;
Brauerpech und ähnliche Zubereitungen auf der Grundlage von Kolo
phonium, Harzsäuren oder pflanzlichem Pech :

3807 00 10 - Holzteere 4 2,1 —

3807 00 90 - andere 6 4,6 —
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3808 Insektizide, Rodentizide, Fungizide, Herbizide, Keimhemmungsmittel
und Pflanzenwuchsregulatoren, Desinfektionsmittel und ähnliche Er
zeugnisse, in Formen oder Aufmachungen für den Einzelverkauf oder
als Zubereitungen oder Waren (z.B. Schwefelbänder, Schwefelfäden,
Schwefelkerzen und Fliegenfänger):

380810 00 — Insektizide 15 6 —

3808 20 — Fungizide :

3808 20 10 Zubereitungen auf der Grundlage von Kupferverbindungen ....... 8 4,6 —

3808 20 90 andere 15 6 —

3808 30 — Herbizide, Keimhemmungsmittel und Pflanzenwuchsregulatoren :

3808 30 10 Herbizide 15 6 —

3808 30 30 — — Keimhemmungsmittel 15 6 —

3808 30 90 — — Pflanzenwuchsregulatoren 18 7,6 —

3808 40 00 — Desinfektionsmittel 15 6 —

3808 90 00 - andere 15 6 —

3809 Appretur- oder Endausrüstungsmittel, Beschleuniger zum Färben oder
Fixieren von Farbstoffen und andere Erzeugnisse und Zubereitungen
(z.B. zubereitete Schlichtemittel und Zubereitungen zum Beizen), von
der in der Textilindustrie, Papierindustrie, Lederindustrie oder ähnli
chen Industrien verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbe
griffen :

3809 10 — auf der Grundlage von Stärke oder Stärkederivaten :

3809 10 10 — — mit einem Gehalt an diesen Stoffen von weniger als 55 GHT 18,8 + MOB 13 4- MOB —
MAX 20

3809 10 30 mit einem Gehalt an diesen Stoffen von 55 oder mehr, jedoch weniger
als 70 GHT 18,8 + MOB 13 + MOB —

MAX 20

3809 10 50 mit einem Gehalt an diesen Stoffen von 70 oder mehr, jedoch weniger
als 83 GHT 18,8 + MOB 13 + MOB —

MAX 20

3809 10 90 mit einem Gehalt an diesen Stoffen von 83 GHT oder mehr ...... 18,8 + MOB 13 + MOB —
MAX 20

— andere :

3809 91 00 von der in der Textilindustrie verwendeten Art 16 6,3 —

3809 92 00 von der in der Papierindustrie verwendeten Art 16 6,3 —
3809 99 00 andere 16 6,3 —

3810 Zubereitungen zum Abbeizen von Metallen ; Flußmittel und andere
Hilfsmittel zum Schweißen oder Löten von Metallen ; Pasten und
Pulver zum Schweißen oder Löten, aus Metall und anderen Stoffen ;
Zubereitungen von der als Überzugs- oder Füllmasse für Schweißelek
troden oder Schweißstäbe verwendeten Art :

3810 10 00 - Zubereitungen zum Abbeizen von Metallen ; Pasten und Pulver zum Schwei
ßen oder Löten, aus Metall und anderen Stoffen 14 6,6 —
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li Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3810 90 — andere :

3810 90 10 Zubereitungen von der als Überzugs- oder Füllmasse für Schweißelek
troden oder Schweißstäbe verwendeten Art 9 4,1 —

andere:

3810 90 91 Flußmittel zum Schweißen oder Löten von Metallen 9 5 —

3810 90 99 andere Hilfsmittel zum Schweißen oder Löten von Metallen ..... 9 5 —

3811 Zubereitete Antiklopfmittel, Antioxidantien, Antigums, Viskositätsver
besserer, Antikorrosivadditives und andere zubereitete Additives für
Mineralöle (einschließlich Kraftstoffe) oder für andere, zu denselben
Zwecken wie Mineralöle verwendete Flüssigkeiten :

— zubereitete Antiklopfmittel :

3811 11 — — auf der Grundlage von Bleiverbindungen :

3811 11 10 auf der Grundlage von Tetraethylblei (Ethylfluid) 19 7,2 —

3811 1190 andere 17 5,8 —

38111900 — — andere 17 5,8 —

— Additives für Schmieröle :

3811 21 00 — — Erdöl oder öl aus bituminösen Mineralien enthaltend 13 5,3 —

381129 00 andere 16 5,8 —

381190 00 - andere 17 5,8 —

3812 Zubereitete Vulkanisationsbeschleuniger ; zusammengesetzte Weich
macher für Kautschuk oder Kunststoffe, anderweit weder genannt
noch inbegriffen ; zubereitete Antioxidationsmittel und andere zusam
mengesetzte Stabilisatoren für Kautschuk oder Kunststoffe :

3812 10 00 — zubereitete Vulkanisationsbeschleuniger 16 6,3 —

3812 20 00 — zusammengesetzte Weichmacher für Kautschuk oder Kunststoffe 18 7,6 —

3812 30 - zubereitete Antioxidationsmittel und andere zusammengesetzte Stabilisato
ren für Kautschuk oder Kunststoffe :

3812 30 20 zubereitete Antioxidationsmittel 18 7,6 —

3812 30 80 andere 18 7,6 —

3813 00 00 Gemische und Ladungen für Feuerlöschgeräte ; Feuerlöschgranaten
und Feuerlöschbomben 15 6,9 —

3814 00 Zusammengesetzte organische Lösungs- und Verdünnungsmittel, an
derweit weder genannt noch inbegriffen ; Zubereitungen zum Entfernen
von Farben oder Lacken :

3814 00 10 - auf der Grundlage von Butylacetat 18 6,6 —

3814 00 90 - andere 18 6,6 —
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ll Zollsatz 1
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3815 Reaktionsauslöser, Reaktionsbeschleuniger und katalytische Zuberei
tungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen :
— auf Trägern fixierte Katalysatoren :

3815 11 00 mit Nickel oder einer Nickelverbindung als aktiver Substanz 14 6,6 —
3815 12 00 mit Edelmetall oder einer Edelmetallverbindung als aktiver Substanz ... 14 6,6 —
381519 00 andere 14 6,6 —

3815 90 00 — andere 14 6,6 —

3816 0000 Feuerfeste Zemente, feuerfeste Mörtel, feuerfester Beton und ähnli
che feuerfeste Mischungen, ausgenommen Erzeugnisse der
Position 3801 4 2,7 —

3817 Alkylbenzol-Gemische und Alkylnaphthalin-Gemische, ausgenommen
Waren der Position 2707 oder 2902 :

3817 10 — Alkylbenzol-Gemische :
3817 10 10 Dodecylbenzol 13 6,3 —
3817 10 50 — — lineares Alkylbenzol 13 6,3 —
381710 80 andere 13 6,3 —

3817 20 00 — Alkylnaphthalin-Gemische 13 6,3 —

3818 00 Chemische Elemente, zur Verwendung in der Elektronik dotiert, in
Scheiben, Plättchen oder ähnlichen Formen ; chemische Verbindungen,
zur Verwendung in der Elektronik dotiert :

3818 00 10 — dotiertes Silicium 9 7,6 —

3818 00 90 - andere . 9 7,6 —

381900 00 Flüssigkeiten für hydraulische Bremsen und andere zubereitete Flüs
sigkeiten für hydraulische Kraftübertragung, kein Erdöl oder öl aus
bituminösen Mineralien enthaltend oder mit einem Gehalt an Erdöl
oder öl aus bituminösen Mineralien von weniger als 70 GHT 18 7,1 —

3820 00 00 Zubereitete Gefrierschutzmittel und zubereitete Flüssigkeiten zum
Enteisen 18 7,6 —

3821 00 00 Zubereitete Nährsubstrate zum Züchten von Mikroorganismen .... 11 5 —

3822 00 00 Zusammengesetzte Diagnostik- oder Laborreagenzien, ausgenommen
Waren der Position 3002 oder 3006 18 7,6 —

3823 Zubereitete Bindemittel für Gießereiformen oder -kerne ; chemische
Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen Industrie oder ver
wandter Industrien (einschließlich Mischungen von Naturprodukten),
anderweit weder genannt noch inbegriffen ; Rückstände der chemischen
Industrie oder verwandter Industrien, anderweit weder genannt noch
inbegriffen :

382310 00 — zubereitete Bindemittel für Gießereiformen oder -kerne 18 7,6 —

3823 20 00 - Naphthensauren, ihre wasserunlöslichen Salze und ihre Ester 6 3,2 —
3823 30 00 - nicht gesinterte Metallcarbide, untereinander oder mit metallischen Binde

mitteln gemischt 12 5,3 —
3823 40 00 — zubereitete Additive für Zement, Mörtel oder Beton 18 7,6 —
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I Zollsatz \
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Code Warenbezeichnung

autonom .
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vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

3823 50 — Mörtel und Beton, nicht feuerfest :
3823 5010 Frischbeton 18 7,6 —

3823 50 90 anderer 18 7,6 —

3823 60 — Sorbit, ausgenommen Waren der Unterposition 2905 44 :
— — in wäßriger Lösung:

3823 60 11 — mit einem Gehalt an D-Mannitol von 2 GHT oder weniger, bezo
gen auf den Gehalt an D-Glucitol 12 + MOB — —

3823 60 19 anderer 12 + MOB — —
( l )

anderer:

3823 60 91 mit einem Gehalt an D-Mannitol von 2 GHT oder weniger, bezo
gen auf den Gehalt an D-Glucitol 12 + MOB — —

3823 60 99 anderer 12 -I- MOB — —
0)

382390 — andere :

3823 90 10 Petroleumsulfonate, ausgenommen solche des Ammoniums, der Alkali
metalle oder der Ethanolamine ; thiophenhaltige Sulfosäuren von öl
aus bituminösen Mineralien und ihre Salze 14 5,7 —

3823 90 20 Ionenaustauscher 12 6,6 —

3823 90 30 Absorbentien zum Vervollständigen des Vakuums in elektrischen Röh
ren . . . . 12 6 —

3823 90 40 Pyrolignite (z.B. Calciumpyrolignit); rohes Calciumtartrat ; rohes Calci
umcitrat , 7 5,1 —

3823 90 50 Gasreinigungsmasse 9 5
3823 90 60 zubereitete Rostschutzmittel , Amine als wirksame Bestandteile enthal

tend 18 7,1 —

3823 90 70 — — zusammengesetzte anorganische Lösungs- und Verdünnungsmittel für
Lacke und ähnliche Erzeugnisse . 18 6,6 —

— — andere:

38239081 Kesselsteinentfernungsmittel und dergleichen 18 7,6 —
3823 90 83 Zubereitungen für die Galvanotechnik 18 7,6 —
3823 90 85 flüssige Polychlordiphenyle, flüssige Chlorparaffine, Polyethylengly

kolgemische ■■ 18 7,6 —
3823 90 87 Mischungen von Glycerinmono-, -di- und -trifettsäureestern (Emul

giermittel für Fettstoffe) 18 7,6 —
3823 90 91 Erzeugnisse und Zubereitungen zu pharmazeutischen oder chirurgi

schen Zwecken 18 7,6 —

3823 90 93 Hilfsmittel von der in der Gießereiindustrie verwendeten Art (ausge
nommen Waren der Unterposition 3823 10 00) 18 7,6

3823 90 95 Flammschutz-, Wasserschutzmittel und ähnliche Zubereitungen für
den Schutz von Bauwerken 18 7,6 —

Mischungen, die mit zwei oder mehr verschiedenen Halogenen
perhalogenierte acyclische Kohlenwasserstoffe enthalten:

3823 90 96 acyclische Kohlenwasserstoffe enthaltend, die nur mit Fluor und
Chlor perhalogeniert sind 18 7,6 —

3823 90 97 andere ' 18 7,6 —

( l) Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit auf 9 % ermäßigt (Aussetzung).
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(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

38239098 andere 18 7,6 —
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ABSCHNITT VII

KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS ;
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS

Anmerkungen

1 . Warenzusammenstellungen, die aus zwei oder mehreren voneinander getrennten Bestandteilen bestehen, von denen einige
oder alle zu diesem Abschnitt gehören, und die erkennbar dazu bestimmt sind, durch Vermischen ein Erzeugnis des
Abschnitts VI oder VII herzustellen, sind der für dieses Erzeugnis zutreffenden Position zuzuweisen unter der Vorausset
zung, daß die Einzelbestandteile:

a) ohne weiteres Umpacken aufgrund ihrer Aufmachung eindeutig erkennbar dazu bestimmt sind, zusammen verwendet zu
werden,

b) zusammen gestellt werden und

c) entweder aufgrund ihrer Beschaffenheit oder ihrer entsprechenden Mengen als einander ergänzend erkennbar sind .

2 . Mit Ausnahme der Waren der Position 3918 oder 3919 sind Kunststoffe, Kautschuk und Waren daraus, mit Motiven,
Buchstaben oder bildlichen Darstellungen bedruckt, die im Hinblick auf den eigentlichen (ursprünglichen) Gebrauch der
Waren nicht nur nebensächlich sind, dem Kapitel 49 zuzuweisen.

KAPITEL 39

KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS

Anmerkungen

1 . Als „Kunststoffe" gelten in der Nomenklatur die Stoffe der Positionen 3901 bis 3914, die im Zeitpunkt der Polymerisation
oder in einem späteren Stadium unter einer äußeren Einwirkung (im allgemeinen Wärme und Druck, falls erforderlich
auch unter Zuhilfenahme von Lösungsmitteln oder Weichmachern) durch Gießen, Pressen, Strangpressen, Walzen oder ein
anderes Verfahren eine Form erhalten können oder erhalten haben, die auch nach Beendigung der äußeren Einwirkung
erhalten bleibt .

Der Begriff „Kunststoffe" umfaßt in der Nomenklatur auch Vulkanfiber. Dagegen ist dieser Begriff nicht anwendbar auf
Stoffe, die als Spinnstoffe des Abschnitts XI gelten .

2 . Zu Kapitel 39 gehören nicht:

a) Wachse der Position 2712 oder 3404;

b) isolierte chemisch einheitliche organische Verbindungen (Kapitel 29);

c) Heparin oder seine Salze (Position 3001 );

d) Prägefolien der Position 3212 ;

e) organische grenzflächenaktive Stoffe oder Zubereitungen der Position 3402 ;

f) Schmelzharze und Harzester (Position 3806);

g) synthetischer Kautschuk im Sinne des Kapitels 40 und Waren daraus;

h) Sattlerwaren (Position 4201 ), Koffer, Handtaschen oder andere Behältnisse der Position 4202 ;

ij) Flechtwaren und Korbmacherwaren des Kapitels 46 ;

k) Wandverkleidungen der Position 4814;



10 . 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 263

1) Erzeugnisse des Abschnitts XI (Spinnstoffe und Waren daraus);

m) Waren des Abschnitts XII (z.B. Schuhe und Schuhteile, Kopfbedeckungen und Teile davon, Regenschirme, Sonnen
schirme, Spazierstöcke, Peitschen, Reitpeitschen und Teile davon);

n) Phantasieschmuck der Position 7117 ;

o) Waren des Abschnitts XVI (Maschinen und Apparate, elektrotechnische Waren);

p) Teile von Beförderungsmitteln des Abschnitts XVII ;

q) Waren des Kapitels 90 (z.B. optische Elemente, Brillenfassungen, Zeicheninstrumente);

r) Waren des Kapitels 91 (z.B. Gehäuse für Uhren und andere Uhrmacherwaren);

s) Waren des Kapitels 92 (z.B. Musikinstrumente und Teile davon);

t) Waren des Kapitels 94 (z.B. Möbel, Beleuchtungskörper, Reklameleuchten, vorgefertigte Gebäude);

u) Waren des Kapitels 95 (z.B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte);

v) Waren des Kapitels 96 (z.B. Bürsten, Knöpfe, Reißverschlüsse, Kämme, Mundstücke und Rohre für Tabakpfeifen,
Zigarettenspitzen oder dergleichen, Teile von Isolierflaschen, Kugelschreiber, Füllhalter, Drehbleistifte).

3 . Zu den Positionen 3901 bis 3911 gehören nur durch chemische Synthese hergestellte Erzeugnisse der folgenden Kategorien:

a) flüssige synthetische Polyolefine, bei deren Destillation weniger als 6Q RHT bis 300 ° C übergehen, nach Umrechnung
auf 1 013 mbar, wenn eine Vakuumdestillation durchgeführt wird (Positionen 3901 und 3902);

b) niedrig polymerisierte Harze vom Cumaron-Inden-Typ (Position 3911);

c) andere synthetische Polymere aus durchschnittlich fünf oder mehr monomeren Einheiten ;

d) Silicone (Position 3910);

e) Resole (Position 3909) und andere Prepolymere.

4. Im Sinne des Kapitels 39 sind, wenn nichts anderes bestimmt ist, Copolymere (einschließlich Copolykondensate,
Copolyadditionserzeugnisse, Blockcopolymere und Pfropfcopolymere) und Polymergemische der Position zuzuweisen, .
welche die Polymere desjenigen Comonomers erfaßt, das gewichtsmäßig überwiegt gegenüber jedem anderen einzelnen
Comonomeren, wobei Comonomere, deren Polymere zu derselben Position gehören, so betrachtet werden, als bestünden
sie nur aus einem einzigen Comonomer.

Wenn kein einzelnes Comonomer überwiegt, sind Copolymere oder Polymergemische der letzten der in Betracht
kommenden Position zuzuweisen .

Als „Copolymere" gelten alle Polymere, bei denen kein einzelnes Monomer 95 GHT oder mehr zum Gesamtpolymergehalt
beiträgt .

5 . Chemisch modifizierte Polymere — das sind solche, bei denen nur an den Seiten der Hauptpolymerkette Änderungen
durch chemische Reaktionen vorgenommen wurden — sind derjenigen Position zuzuweisen, die das nichtmodifizierte
Polymer erfaßt. Diese Bestimmung gilt nicht für Pfropfcopolymere .

6. Als „Primärformen" im Sinne der Positionen 3901 bis 3914 gelten nur folgende Formen:

a) Flüssigkeiten und Pasten, einschließlich Dispersionen (Emulsionen und Suspensionen) und Lösungen ;

b) Blöcke von unregelmäßiger Form, Brocken, Krümel, Pulver (einschließlich Formmassen), Granulate, Flocken und
ähnliche lose Formen .
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7 . Zu Position 3915 gehören nicht Abfälle, Schnitzel und Bruch eines einzelnen thermoplastischen Stoffes, die in Primärfor
men umgewandelt wurden (Positionen 3901 bis 3914).

8 . Als „Rohre und Schläuche" im Sinne der Position 3917 gelten Hohlprodukte, die Halb- oder Fertigerzeugnisse sind (z.B.
gerippte Gartenschläuche, perforierte Rohre), wie sie üblicherweise zum Leiten, Befördern und Verteilen von Gasen oder
Flüssigkeiten dienen. Diese Bezeichnungen erfassen auch schlauchförmige Wursthüllen und andere flachliegende Rohre
und Schläuche . Mit Ausnahme der letztgenannten Erzeugnisse gelten jedoch solche mit einem anderen als runden, ovalen,
rechteckigen (mit einer Länge von nicht mehr als dem 1,5-fachen der Breite) oder ein regelmäßiges Vieleck aufweisenden
Innenquerschnitt als Profile und nicht als Rohre oder Schläuche.

9 . Als „Wand- oder Deckenverkleidungen aus Kunststoffen" im Sinne der Position 3918 gelten zur Verschönerung von
Wänden oder Decken geeignete Erzeugnisse in Rollen mit einer Breite von 45 cm oder mehr, die aus dauerhaft auf einem
Träger aus anderen Stoffen als Papier befestigtem Kunststoff bestehen und deren Kunststoffschicht (auf der Schauseite)
gemasert, geprägt, farbig gemustert, mit Motiven bedruckt oder anders verziert ist .

10. Als „Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen" im Sinne der Positionen 3920 und 3921 gelten ausschließlich
Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen (ausgenommen solche des Kapitels 54) und Blöcke von regelmäßiger
geometrischer Form, auch bedruckt oder anders oberflächenbearbeitet, nicht geschnitten oder lediglich rechteckig oder
quadratisch geschnitten (auch wenn sie dadurch den Charakter von Fertigwaren erhalten haben), aber nicht weiter
bearbeitet .

11 . Zu Position 3925 gehören nur die nachstehend aufgeführten Waren, soweit sie nicht in vorhergehenden Positionen des
Teilkapitels II erfaßt sind:

a) Sammelbehälter, Tanks (einschließlich Klärtanks), Bottiche und ähnliche Behälter, mit einem Fassungsvermögen von
mehr als 300 1 ;

b) Bauelemente, wie sie z.B. zum Herstellen von Fußböden, Mauern, Trennwänden, Decken und Bedachungen verwendet
werden ;

c) Regenrinnen und deren Zubehör;

d) Türen, Fenster und deren Rahmen, Verkleidungen und Schwellen ;

e) Geländer, Zäune und ähnliche Absperrungen;

f) Fensterläden, Jalousien (einschließlich Jalousetten) und ähnliche Waren, und deren Teile und Zubehör;

g) große Regale, zur Montage und zum festen Einbau z.B. in Läden, Werkstätten oder Lagerräumen bestimmt;

h) architektonische Ornamente, z.B. Kannelierungen, Gewölbe, Friese ;

ij) Beschläge und ähnliche Waren zur bleibenden Befestigung an Türen, Fenstern, Treppen, Wänden oder anderen
Gebäudeteilen, z.B. Knöpfe, Griffe, Haken, Konsolen, Handtuchhalter, Schalterplatten und andere Abdeckplatten.

Unterpositions-Anmerkung

1 . Innerhalb einer Position des Kapitels 39 sind Copolymere (einschließlich Copolykondensate, Copolyadditionserzeugnisse,
Blockcopolymere und Pfropfcopolymere) derselben Unterposition zuzuweisen wie die Homopolymeren des vorherrschenden
Comonomers, und chemisch modifizierte Polymere von der Art, wie sie in Anmerkung 5 zu Kapitel 39 beschrieben sind,
derselben Unterposition wie das entsprechende unmodifizierte Polymer, vorausgesetzt, daß derartige Copolymere oder
chemisch modifizierte Polymere von einer anderen Unterposition nicht genauer erfaßt werden und in der gleichen
Gliederungsstufe von Unterpositionen keine Unterposition „andere" besteht . Mischungen von Polymeren sind derselben
Unterposition zuzuweisen wie die Copolymere (oder Homopolymere, je nachdem), die aus den gleichen Monomeren im
selben Verhältnis erhalten wurden.
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Besondere
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I. PRIMÄRFORMEN

3901 Polymere des Ethylens, in Primärformen :
3901 10 — Polyethylen mit einer Dichte von weniger als 0,94 :
3901 10 10 lineares Polyethylen 20 12,5 —
3901 10 90 anderes . . . ; 20 12,5 —

3901 20 00 - Polyethylen mit einer Dichte von 0,94 oder mehr 20 12,5 —
3901 30 00 — Ethylen-Vinylacetat-Copolymere 21 12,5 —
3901 90 00 - andere 1 21 12,5 —

3902 Polyihere des Propylens oder anderer Oiefine, in Primärformen :
3902 10 00 — Polypropylen 23 12,5 —
3902 20 00 — Polyisobutylen 23 12,5 —
3902 30 00 — Propylen-Copolymere 21 12,5 —
3902 90 00 - andere 21 12,5 —

3903 Polymere des Styrols, in Primärformen :
— Polystyrol :

39031100 expändierbar . . . . 20 12,5 —
390319 00 -- anderes .... 20 12,5 —

3903 20 00 — Styrol-Acrylnitril-Copolymere (SAN) 20 12,5 —
3903 30 00 - Acrylnitril-ihitadien-Styrol-Copolymere (ABS) 20 12,5 —
3903 90 00 - andere 20 12,5 —

3904 Polymere des Vinylchlorids oder anderer halogenierter Olefine, in
Primärformen :

3904 10 00 — Polyvinylchlond, nicht mit anderen Stoffen gemischt 20 12,5 —
— anderes Polyvinylchlorid :

3904 21 00 nicht weichgemacht 20 12,5 —
3904 22 00 weichgemacht 20 12,5 —
3904 30 00 - Vinylchlorid-Vinylacetat-Copolymere 21 12,5 —
3904 40 00 - andere Copolymere des Vinylchlorids 20 12,5 —
3904 50 00 — Polymere des Vinylidenchlorids 20 12,5 —

— fluorierte Polymere :
3904 61 00 Polytetrafluorethylen . . 23 12,5 —
3904 69 00 andere • • 22 12,5 —
3904 90 00 - andere 22 12,5 —

3905 Polymere des Vinylacetats oder anderer Vinylester, in Primärformen ;
andere Vinylpolymere, in Primärformen :
— Polymere des Vinylacetats :

3905 11 00 — — in wäßriger Dispersion 20 12 —
3905 19 00 andere 20 12 —
3905 20 00 - Polyvinylalkohole, auch nichthydrolisierte Acetatgruppen enthaltend ..... 21 12,5 —
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3905 90 00 - andere 21 12,5 —

3906 Acrylpolymere in Primärformen :
39061000 — Polymethyl-Methacrylat 21 12,5 —
3906 90 00 - andere . 21 12,5 —

3907 Polyacetale, andere Polyether und Epoxidharze, in Primärformen ;
Polycarbonate, Alkydharze, Allylpolyester und andere Polyester, in
Primärformen :

3907 10 00 - Polyacetale 20 7,6 —
3907 20 — andere Polyether :

Polyetheralkohole:
3907 2011 — Polyethylenglykole 20 7,6 —
3907 20 19 andere 20 7,6 —

3907 20 90 andere 20 7,6 —

3907 30 00 — Epoxidharze : - 20 7,6 —
3907 40 00 — Polycarbonate 20 8 —
3907 50 00 - Alkydharze 20 8 —
3907 60 00 — Polyethylenterephthalat . 20 8 —

— andere Polyester :

3907 91 — — ungesättigt :

3907 91 10 flüssig 20 8 —
3907 91 90 andere 20 8 —

3907 9900 andere 20 s 8 —

3908 Polyamide in Primärformen :
3908 10 00 - Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 oder -6,12 22 8 —
3908 90 00 - andere . . 22 8 —

3909 Aminoharze, Phenolharze und Polyurethane, in Primärformen :
3909 10 00 — Harnstoffharze ; Thioharnstoffharze 15 6,9 —
3909 20 00 — Melaminharze . 15 6,9 —

3909 30 00 — andere Aminoharze 15 6,9 —

3909 40 00 - Phenolharze 15 6,9 —

3909 50 00 - Polyurethane . 22 8,4 —

3910 00 00 Silicone in Primärformen 20 8,4 —

3911 Petroleumharze, Cumaron-Inden-Harze, Polyterpene, Polysulfide, Po
lysulfone und andere Erzeugnisse im Sinne der Anmerkung 3 zu
diesem Kapitel, anderweit weder genannt noch inbegriffen, in Primär
formen :

3911 10 00 - Petroleumharze, Cumaronharze, Indenharze oder Cumaron-Inden-Harze
und Polyterpene - 20 12,5 —
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3911 90 — andere :

39II9010 —— Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisationser
zeugnisse, auch chemisch modifiziert 20 7,6 —

391190 90 andere 21 12,5 —

3912 Cellulose und ihre chemischen Derivate, anderweit weder genannt noch
inbegriffen, in Primärformen :
— Celluloseacetate :

3912 11 00 nicht weichgemacht 19 7,8 —
3912 12 00 — — weichgemacht 16 7 —
3912 20 — Cellulosenitrate (einschließlich Collodium):

nicht weichgemacht:
3912 2011 Collodium und Celloidin 20 16 —
3912 2019 andere 12 6 —

3912 20 90 weichgemacht 17 7,4 —
— Celluloseether :

3912 3100 — — Carboxymethylcellulose und ihre Salze 19 7,8 —
391239 andere :

3912 3910 Ethylcellulose 15 6,9 —
3912 3990 andere 19 7,8 —
3912 90 — andere :

3912 9010 Celluloseester 16 6,4 —
3912 90 90 — — andere 19 7,8 —

3913 Natürliche Polymere (z.B. Alginsäure) und modifizierte natürliche
Polymere (z.B. gehärtete Eiweißstoffe, chemische Derivate von Natur
kautschuk), anderweit weder genannt noch inbegriffen, in Primärfor
mcn •

3913 10 00 - Alginsäure, ihre Salze und Ester 11 5 —
3913 90 - andere :

3913 90 10 chemische Derivate des Naturkautschuks 17 6,6 —
3913 90 90 andere 20 12 —

3914 00 00 Ionenaustauscher auf der Grundlage von Polymeren der
Positionen 3901 bis 3913, in Primärformen 22 7,6 —

II . ABFÄLLE, SCHNITZEL UND BRUCH ; HALBERZEUG
NISSE ; FERTIGERZEUGNISSE

3915 Abfälle, Schnitzel und Bruch von Kunststoffen :
39151000 — von Polymeren des Ethylens 23 12,5 —
3915 20 00 — von Polymeren des Styrols 23 12,5 —
3915 30 00 — von Polymeren des Vinylchlorids 23 12,5 —
3915 90 — von anderen Kunststoffen :

— — von Additionspolymerisationserzeugnissen:
3915 90 11 von Polymeren des Propylens 23 12,5 —
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3915 90 13 von Acrylpolymeren 23 12,5 —
3915 90 19 andere 23 12,5 —

— — andere:

3915 90 91 von Epoxidharzen 14 6,6 —
3915 90 93 von Cellulose und ihren chemischen Derivaten 14 6,6 —

3915 90 99 andere 14 6,6 —

3916 Monofile mit einem größten Durchmesser von mehr als 1 mm, Stäbe,
Stangen und Profile, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht
weiter bearbeitet, aus Kunststoffen :

3916 10 00 — aus Polymeren des Ethylens 23 12,5 —
3916 20 00 - aus Polymeren des Vinylchlorids 23 12,5 —
3916 90 — aus anderen Kunststoffen :

aus Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisations
erzeugnissen, auch chemisch modifiziert:

3916 90 11 aus Polyester 20 8 —
3916 90 13 aus Polyamiden 20 8 —
3916 90 15 — aus Epoxidharzen 20 8 —
3916 90 19 andere 20 8 —

aus Additionspolymerisationserzeugnissen:
3916 90 51 aus Polymeren des Propylens 21 12,5 —
3916 90 59 andere 21 12,5 —

3916 90 90 andere 16 7 —

3917 Rohre und Schläuche sowie Formstücke, Verschlußstücke und Verbin
dungsstöcke (Kniestücke, Flansche und dergleichen), aus Kunststof
fen :

3917 10 — Kunstdarme aus gehärteten Eiweißstoffen oder aus Cellulosekunststoffen :
3917 10 10 aus gehärteten Eiweißstoffen . 10 5,3 —
3917 10 90 — — aus Cellulosekunststoffen . 21 8,6 —

- Rohre und Schläuche, nicht biegsam :

3917 21 aus Polymeren des Ethylens :
3917 21 10 nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser über

schreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter
bearbeitet 23 12,5 —

— andere:

3917 21 91 für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschluß
stücken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahrzeuge (•) . . 22 frei —

3917 21 99 - andere 22 8,4 —

3917 22 aus Polymeren des Propylens :
3917 22 10 nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser über

schreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter
bearbeitet 23 12,5 —

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften.
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— — — andere:

3917 22 91 — — für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschluß
stücken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahrzeuge (!) \ . 22 frei —

3917 22 99 andere 22 8,4 —

3917 23 aus Polymeren des Vinylchlorids :
3917 23 10 — nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser über

schreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter
bearbeitet 23 12,5 —

andere:

3917 23 91 für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschluß
stücken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahrzeuge (') . . 22 frei —

3917 23 99 andere 22 8,4 —

3917 29 aus anderen Kunststoffen :

— nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser über
schreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter
bearbeitet:

aus Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisa
tionserzeugnissen, auch chemisch modifiziert:

3917 2911 aus Epoxidharzen 20 8 —
3917 29 13 andere 20 8 —

3917 2915 aus Additionspolymerisationserzeugnissen 21 12,5 —
3917 29 19 andere 16 7 —

— andere:

3917 29 91 — — für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschluß
stücken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahrzeuge (!) . . 22 frei —

3917 29 99 andere 22 8,4 —

— andere Rohre und Schläuche :

3917 31 biegsame Rohre und Schläuche, die einem Druck von 27,6 MPa oder
mehr standhalten :

3917 31 10 mit Formstücken, Verschlußstücken oder Verbindungsstücken, für
zivile Luftfahrzeuge 0 22 frei —

3917 31 90 andere 22 8 —

3917 32 — — andere, weder mit anderen Stoffen verstärkt noch in Verbindung mit
anderen Stoffen, ohne Formstücke, Verschlußstücke oder Verbindungs
stücke :

— nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser über
schreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter
bearbeitet:

— — aus Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisa
tionserzeugnissen, auch chemisch modifiziert:

3917 3211 aus Epoxidharzen . . . 20 8 —
3917 32 19 andere 20 8 —

— — — — aus Additionspolymerisationserzeugnissen:
3917 32 31 — — — — — aus Polymeren des Ethylens 21 12,5 —
3917 32 35 aus Polymeren des Vinylchlorids 21 12,5 —

(!) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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3917 32 39 andere 21 12,5 —
3917 32 51 andere 16 7 —

andere:

3917 32 91 Kunstdärme 22 8,4 —

3917 32 99 andere 22 8,4 —

3917 33 andere, weder mit anderen Stoffen verstärkt noch in Verbindung mit
anderen Stoffen, mit Formstücken, Verschlußstiicken oder Verbindungs
stücken :

3917 33 10 — — — für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschluß
stücken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahrzeuge (•) ... 22 frei —

3917 33 90 andere 22 8,4 —

3917 39 andere :

— — — nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser über
schreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter
bearbeitet:

— — aus Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisa
tionserzeugnissen, auch chemisch modifiziert:

3917 39 11 aus Epoxidharzen 20 8 —
3917 39 13 andere 20 8 —

3917 39 15 aus Additionspolymerisationserzeugnissen 21 12,5 —
3917 39 19 andere 16 7 —

andere:

3917 39 91 für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen , mit Formstücken , Verschluß
stücken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahrzeuge (') . . 22 frei —

3917 39 99 andere . 22 8,4 —

3917 40 — Formstücke, Verschlußstücke oder Verbindungsstücke :

3917 40 10 — — für zivile Luftfahrzeuge ( ! ) 22 frei —
3917 40 90 andere 22 8,4 —

3918 Bodenbeläge aus Kunststoffen, auch selbstklebend, in Rollen oder in
Form von Fliesen oder Platten ; Wand- oder Deckenverkleidungen aus
Kunststoffen, im Sinne der Anmerkung 9 zu diesem Kapitel :

3918 10 — aus Polymeren des Vinylchiorids :
3918 10 10 — — bestehend aus einem Träger, mit Polyvinylchlorid getränkt, bestrichen

oder überzogen 23 12,5 m2
3918 10 90 andere 23 12,5 m2

3918 90 00 — aus anderen Kunststoffen 23 12,5 m2

3919 Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder, Streifen und andere Flacher
zeugnisse, selbstklebend, aus Kunststoffen, auch in Rollen :

3919 10 — in Rollen mit einer Breite von 20 cm oder weniger :

3919 10 10 — — Bänder (Streifen), mit nichtvulkanisiertem Naturkautschuk oder nicht
vulkanisiertem synthetischem Kautschuk bestrichen 16 6,3 —

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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andere:

— — — aus Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisa
tionserzeugnissen, auch chemisch modifiziert:

3919 10 31 aus Polyester 20 13 —
3919 10 35 — — — — aus Epoxidharzen 20 8 —
3919 10 39 andere 20 8 —

aus Additionspolymerisationserzeugnissen:
3919 1051 aus Polymeren des Vinylchlorids . . 21 12,5 —
391910 59 - andere 21 12,5 —

391910 90 andere 16 7 —

3919 90 — andere :

3919 90 10 — — weiter bearbeitet als nur mit Oberflächenbearbeitung oder anders als
nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten 22 8,4 —

— — andere:

— — — aus Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisa
tionserzeugnissen, auch chemisch modifiziert:

3919 90 31 — — — — aus Polyester 20 13 —
3919 90 35 — -- aus Epoxidharzen 20 8 —
3919 90 39 andere 20 8 - —

3919 90 50 aus Additionspolymerisationserzeugnissen . 21 12,5 —
3919 90 90 andere 16 7 —

3920 Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus nicht
geschäumten Kunststoffen, weder verstärkt noch geschichtet (lami
niert) oder auf ähnliche Weise mit anderen Stoffen verbunden, ohne
Unterlage :

3920 10 — aus Polymeren des Ethylens :
mit einer Dicke von 0,1 mm oder weniger und mit einer Dichte von:

3920 10 11 — — — weniger als 0,94 . . 23 12,5 —
3920 1019 — 0,94 oder mehr 23 12,5 —
3920 10 90 mit einer Dicke von mehr als 0,1 mm 23 12,5 —

3920 20 — aus Polymeren des Propylens :
— — mit einer Dicke von 0,1 mm oder weniger:

3920 20 21 — — — biaxial orientiert 23 12,5 —
3920 20 29 andere 23 12,5 —

— — mit einer Dicke von mehr als 0, 1 mm:

Bänder mit einer Breite von mehr als 5 mm bis 20 mm von der für
Verpackungszwecke verwendeten Art:

3920 20 71 Zierbänder 23 12,5 —
3920 20 79 andere . . . 23 12,5 —
3920 20 90 andere 23 12,5 —

3920 30 00 — aus Polymeren des Styrols 23 12,5 —
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— aus Polymeren des Vinylchlorids :
3920 41 — — nicht biegsam :

nicht weichgemacht, mit einer Dicke von:
392041 11 1 mm oder weniger 23 12,5 —
39204119 mehr als 1mm 23 12,5 —

weichgemacht, mit einer Dicke von:

3920 41 91 1 mm oder weniger 23 12,5 —
3920 41 99 mehr als 1mm 23 12,5 —

392042 biegsam :
nicht weichgemacht, mit einer Dicke von:

39204211 1 mm oder weniger 23 12,5 —
39204219 — — — — mehr als 1 mm 23 12,5 —

weichgemacht, mit einer Dicke von:
3920 42 91 1 mm oder weniger 23 12,5 —
3920 42 99 mehr als 1 mm 23 12,5 —

— aus Acrylpolymeren :

3920 51 00 aus Polymethyl-Methacrylat 21 12,5 —
3920 59 00 andere 21 12,5 —

— aus Polycarbonaten, Alkydharzen, Allylpolyestern oder anderen Polyestern :
3920 61 00 aus Polycarbonaten 20 13 —

3920 62 00 aus Polyethylenterephthalat 20 13 —
3920 63 00 — — aus ungesättigten Polyestern 20 13 —
3920 69 00 — — aus anderen Polyestern 20 13 —

— aus Cellulose oder ihren chemischen Derivaten :

3920 71 aus regenerierter Cellulose :
Folien, Filme, Bänder oder Streifen, auch in Rollen, mit einer
Dicke von weniger als 0,75 mm:

3920 7111 nicht bedruckt . . . 23 13 —

3920 71 19 bedruckt 23 13 —

3920 71 90 andere 19 6,9 —

3920 72 00 -- aus Vulkanfiber 14 5,7 —

3920 73 — — aus Celluloseacetaten :

3920 73 10 Filmunterlagen in Rollen oder Streifen 13 6,3 —
3920 73 50 Folien, Filme, Bänder oder Streifen, auch in Rollen, mit einer

Dicke von weniger als 0,75 mm 19 13 —
3920 73 90 andere 17 7,4 —

3920 79 00 aus anderen Cellulosederivaten 16 7,1 —

— aus anderen Kunststoffen :

3920 91 00 aus Polyvinylbutyral 23 12,5 —
3920 92 00 aus Polyamiden 22 8 —
3920 93 00 aus Aminoharzen 17 7,4 —
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3920 9400 — — aus Phenolharzen 17 7,1 —

3920 99 — — aus anderen Kunststoffen :

aus Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisa
tionserzeugnissen , auch chemisch modifiziert:

3920 9911 — — aus Epoxidharzen 20 8 —
3920 99 19 andere 20 8 —

3920 99 50 aus Additionspolymerisationserzeugnisseri . 21 12,5 —
3920 99 90 andere 16 7 —

3921 Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus
Kunststoffen :

— aus Zellkunststoff :

3921 11 00 aus Polymeren des Styrols 23 12,5 —
392112 00 aus Polymeren des Vinylchlorids . 23 12,5 —
39211300 aus Polyurethanen 22 8,4 —
3921 14 00 aus regenerierter Cellulose 22 8,4 —
3921 19 — — aus anderen Kunststoffen :

3921 19 10 -s aus Epoxidharzen 21 12,5 —
3921 19 90 andere 21 12,5 —

3921 90 - andere :

— — aus Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisations
erzeugnissen, auch chemisch modifiziert:

aus Polyester:
3921 90 11 — gewellte Folien und Platten . . 20 13 —
3921 90 19 andere 20 13 —

3921 90 20 — aus Epoxidharzen 20 8 —
3921 90 30 aus Phenolharzen 20 8 —

aus Aminoharzen:

— — — — geschichtet:
3921 90 41 _____ Hochdruckschichtpreßstoffe mit Dekorschicht auf einer oder

auf beiden Seiten 20 8 —

392190 43 andere 20 8 —

3921 90 49 andere 20 8 —

39219050 andere 20 8 —

392190 60 aus Additionspolymerisationserzeugnissen 21 12,5 —
392190 90 andere 16 7 —

3922 Badewannen, Duschen, Waschbecken, Bidets, Klosettschüsseln, -sitze
und -deckel, Spülkästen und ähnliche Waren zu sanitären oder hygie
nischen Zwecken, aus Kunststoffen :

3922 10 00 - Badewannen, Duschen und Waschbecken 22 8,4 —
3922 20 00 — Klosettsitze und -deckel . 22 8,4 —
3922 90 00 - andere 22 8,4 —
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3923 Transport- oder Verpackungsmittel, aus Kunststoffen ; Stöpsel, Dek
kel, Kapseln und andere Verschlüsse, aus Kunststoffen :

3923 10 00 — Dosen, Kisten, Verschlage und ähnliche Waren 22 8,4 —

— Säcke und Beutel (einschließlich Tüten):

3923 21 00 — — aus Polymeren des Ethylens 22 8,4 —
3923 29 — — aus anderen Kunststoffen :

3923 29 10 aus Polyvinylchlorid 22 8,4 —

3923 29 90 andere 22 8,4 —

3923 30 — Ballons, Flaschen, Flakons und ähnliche Waren :

3923 30 10 — — mit einem Fassungsvermögen von 2 1 oder weniger 22 8,4 —
3923 30 90 — — mit einem Fassungsvermögen von mehr als 2 1 22 8,4 —

3923 40 — Spulen, Spindeln, Hülsen und ähnliche Warenträger :

3923 40 10 Spulen und ähnliche Unterlagen für photographische und kinemato
graphische Filme oder für Bänder, Filme und dergleichen der Positio
nen 8523 und 8524 16 5,3 —

3923 40 90 andere 22 8,4 —

3923 50 — Stöpsel, Deckel, Kapseln und andere Verschlüsse :
3923 50 10 — — Verschluß- oder Flaschenkapseln 22 8,4 —
3923 50 90 andere 22 8,4 —

3923 90 - andere :

3923 90 10 — — gespritzte Netze in Schlauchform 22 8,4 —
3923 90 90 andere 22 8,4 —

3924 Geschirr, andere Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel und Toilette
artikel, aus Kunststoffen :

3924 10 00 — Geschirr und andere Artikel für den Tisch- oder Küchengebrauch 22 8,4 —

3924 90 — andere :

aus regenerierter Cellulose:
3924 9011 — — — Schwämme 23 8,6 —

3924 90 19 andere 23 8,6 —

3924 90 90 andere 22 8,4 —

3925 Baubedarfsartikel aus Kunststoffen, anderweit weder genannt noch
inbegriffen :

392510 00 — Sammelbehälter, Tanks, Bottiche und ähnliche Behälter, mit einem Fas
sungsvermögen von mehr als 300 1 . 22 8,4 —

3925 20 00 — Türen, Fenster und deren Rahmen, Verkleidungen und Schwellen 22 8,4 —

3925 30 00 — Fensterläden, Jalousien (einschließlich Jalousetten) und ähnliche Waren,
und Teile davon 22 8,4 —

3925 90 — andere :

3925 90 10 Beschläge und ähnliche Waren zur bleibenden Befestigung an Türen,
Fenstern, Treppen, Wänden oder anderen Gebäudeteilen 22 8,4 -—

392590 90 andere 22 8,4 —
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3926 Andere Waren aus Kunststoffen und Waren aus anderen Stoffen der
Positionen 3901 bis 3914 :

3926 10 00 — Büro- oder Schalartikel 22 8,4 —

3926 20 00 — Bekleidung und Bekleidungszubehör (einschließlich Handschuhe) 22 8,4 —
3926 30 00 — Beschläge für Möbel, Karosserien und dergleichen 22 8,4 —
3926 40 00 - Statuetten und andere Ziergegenstände 22 8,4 —
3926 90 — andere :

3926 90 10 Waren des technischen Bedarfs, für zivile Luftfahrzeuge (') ...... 22 frei —
andere:

3926 90 50 Schmutzkörbe und ähnliche Abwassersiebe, für Kanalisationsab
flüsse 22 8,4 —
andere:

3926 90 91 aus Folien hergestellt 22 8,4 —
3926 90 99 andere 22 8,4 —

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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KAPITEL 40

KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS

Anmerkungen

1 . Als „Kautschuk" im Sinne der Nomenklatur gelten, wenn nichts anderes bestimmt ist, die folgenden Erzeugnisse, auch
weich oder hart vulkanisiert: Naturkautschuk, Balata, Guttapercha, Guayule, Chicle und ähnliche natürliche Kautschukar
ten; synthetischer Kautschuk, Faktis und deren Regenerate.

2. Zu Kapitel 40 gehören nicht:

a) Waren des Abschnittes XI (Spinnstoffe und Waren daraus);

b) Schuhe und Schuhteile des Kapitels 64;

c) Kopfbedeckungen und Teile davon (einschließlich Badekappen) des Kapitels 65 ;

d) Hartkautschukteile für Maschinen, mechanische oder elektrische Apparate sowie alle Gegenstände und Teile aus
Hartkautschuk zu elektrotechnischen Zwecken des Abschnitts XVI ;

e) Waren der Kapitel 90, 92, 94 oder 96 ;

0 Waren des Kapitels 95, ausgenommen Sporthandschuhe und Waren der Positionen 4011 bis 4013 .

3 . Als „Primärformen" im Sinne der Positionen 4001 bis 4003 und 4005 gelten ausschließlich:

a) Flüssigkeiten und Pasten (einschließlich Latex, auch vorvulkanisiert, sowie andere Dispersionen und Lösungen);

b) unregelmäßige Blöcke, Stücke, Ballen, Pulver, Granulate, Krümel und ähnliche lose Formen .

4. Als „synthetischer Kautschuk" im Sinne der Anmerkung 1 zu Kapitel 40 und der Position 4002 gelten:

a) ungesättigte synthetische Stoffe, die durch Vulkanisation mit Schwefel irreversibel in nichtthermoplastische Stoffe
umgewandelt werden können, welche bei einer Temperatur zwischen 18 0 C und 29 ° C eine Dehnung bis zum Dreifachen
ihrer ursprünglichen Länge aushalten ohne zu reißen, und die sich nach einer Dehnung auf das Doppelte ihrer
ursprünglichen Länge innerhalb von fünf Minuten auf das Eineinhalbfache ihrer ursprünglichen Länge zusammenziehen.
Für die Durchführung dieser Prüfung dürfen Stoffe zugesetzt werden, die für die Vernetzung erforderlich sind, wie
Vulkanisationsaktivatoren oder -beschleuniger; erlaubt ist auch die Anwesenheit solcher Stoffe, die in Anmerkung 5
Buchstabe b) 2) und 3) genannt sind. Dagegen ist die Anwesenheit anderer Stoffe, die für die Vernetzung nicht
erforderlich sind, wie Streckmittel, Weichmacher und Füllstoffe, nicht erlaubt ;

b) Thioplaste (TM);

c) Naturkautschuk, modifiziert durch Pfropfen oder Mischen mit Kunststoffen, depolymerisierter Naturkautschuk sowie
Mischungen von ungesättigten synthetischen Stoffen mit gesättigten synthetischen Hochpolymeren, sofern diese Erzeug
nisse den unter Buchstabe a) festgelegten Bedingungen der Vulkanisations-, der Dehnungs- und der Kontraktionsfähig
keit entsprechen.

5 . a) Zu den Positionen 4001 und 4002 gehören nicht Kautschuk oder Mischungen von Kautschuken, denen vor oder nach der
Koagulation zugesetzt worden sind:

1 ) Vulkanisationsmittel, Vulkanisationsbeschleuniger, Vulkanisationsverzögerer, Vulkanisationsaktivatoren (ausgenom
men solche, die zum Herstellen von vorvulkanisiertem Kautschuklatex zugefügt wurden);

2) Pigmente oder andere Farbmittel, ausgenommen solche, die nur zur Kennzeichnung zugefügt wurden ;
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3) Weichmacher oder Streckmittel (ausgenommen Mineralöl bei ölgestreckten Kautschuken), inerte oder aktive Füll
stoffe, organische Lösungsmittel oder andere Stoffe, ausgenommen Waren, die nach Buchstabe b) erlaubt sind;

b) Zu Position 4001 oder 4002 gehören auch Kautschuk oder Mischungen von Kautschuken, die die folgenden Stoffe
enthalten, wenn der Kautschuk oder die Mischungen von Kautschuken ihren wesentlichen Charakter als Rohstoff
behalten haben:

1 ) Emulgiermittel und Mittel zum Verhindern des Zusammenklebens;

2) geringe Mengen der Zersetzungsprodukte von Emulgiermitteln ;

3) sehr geringe Mengen von wärmeempfindlichen Stoffen (im allgemeinen, um wärmeempfindlichen Kautschuklatex zu
erhalten), kationischen grenzflächenaktiven Stoffen (im allgemeinen, um elektropositiven Kautschuklatex zu erhalten),
Antioxidantien, Koagulantien, Stoffen zum Zerkrümeln, kältebeständig machenden Stoffen, Peptisiermitteln , Konser
vierungsmitteln, Stabilisierungsmitteln, Mitteln zum Beeinflussen der Viskosität oder anderen Additiven für spezielle
Zwecke.

6.- Als „Abfälle, Bruch und Schnitzel" im Sinne der Position 4004 gelten Abfälle, Altwaren und Schnitzel , die beim Herstellen
oder Bearbeiten von Kautschuk oder von Kautschukwaren anfallen, und Waren aus Kautschuk, die als solche infolge
Zerschnitt, Verschleiß oder aus anderen Gründen endgültig unbrauchbar geworden sind.

7 . Zu Position 4008 gehören nichtumsponnene Fäden jeden Profils aus Weichkautschuk, deren größter Durchmesser mehr als
5 mm beträgt.

8 . Zu Position 4010 gehören auch Förderbänder und Treibriemen aus Geweben, die mit Kautschuk getränkt, bestrichen oder
überzogen oder mit Lagen aus Kautschuk versehen sind, sowie solche, die unter Verwendung von mit Kautschuk getränkten
oder bestrichenen Garnen oder Bindfäden aus Spinnstoffen hergestellt sind.

9 . Als „Platten, Blätter und Streifen" im Sinne der Positionen 4001 , 4002, 4003 , 4005 und 4008 gelten nur Platten, Blätter und
Streifen sowie Blöcke von regelmäßiger Form, die nicht geschnitten sind oder die durch einfaches Schneiden eine
quadratische oder rechteckige Form erhalten haben (auch wenn sie dadurch zu Fertigwaren geworden sind), die jedoch,
abgesehen von einer einfachen Oberflächenbearbeitung (z.B. Bedrucken), nicht weiterbearbeitet sind.

Stäbe, Stangen und Profile der Position 4008 dürfen auch auf bestimmte Längen zugeschnitten, jedoch — abgesehen von
einer einfachen Oberflächenbearbeitung — nicht weiterbearbeitet sein .

Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

4001 Naturkautschuk, Balata, Guttapercha, Guayule, Chicle und ähnliche
natürliche Kautschukarten, in Primärformen oder in Platten, Blättern
oder Streifen :

4001 10 00 — Latex von Naturkautschuk, auch vorvulkanisiert frei frei —

— Naturkautschuk in anderen Formen :

4001 21 00 geräucherte Blätter (smoked sheets) frei frei —

4001 22 00 — — technisch spezifizierter Naturkautschuk (TSNR) frei frei —
4001 29 andere :

4001 29 10 — — — Krepp (crepe sheets) frei frei —
4001 29 90 andere frei frei —

4001 30 00 — Balata, Guttapercha, Guayule, Chicle und ähnliche natürliche Kautschukar
ten frei frei —
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

4002 Synthetischer Kautschuk und Faktis, in Primärformen oder in Platten,
Blättern oder Streifen ; Mischungen von Erzeugnissen der
Position 4001 mit Erzeugnissen dieser Position, in Primärformen oder
in Platten, Blättern oder Streifen :

— Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR); carboxylierter Styrol-Butadien-Kau
tschuk (XSBR):

4002 11 00 — — Latex frei frei —

4002 19 00 —— andere frei frei —

4002 20 00 — Butadien-Kautschuk (BR) frei frei —

— Butylkautschuk (HR); Chlorbutylkautschuk und Brombutylkautschuk (CUR
oder BIIR):

4002 31 00 Butylkautschuk (HR) frei frei —

4002 39 00 — — andere frei frei —

— Chloropren (Chlorbutadien)-Kautschuk (CR):

4002 4100 Latex frei frei —

4002 49 00 andere frei frei —

— Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR):

4002 51 00 Latex frei frei —

4002 59 00 andere frei frei —

4002 60 00 — Isopren-Kautschuk (IR) frei frei —

4002 70 00 — Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk, nicht konjugiert (EPDM) . . frei frei —

4002 80 00 - Mischungen von Erzeugnissen der Position 4001 mit Erzeugnissen dieser
Position frei frei —

— andere :

4002 91 00 Latex frei frei —

4002 99 andere :

4002 99 10 — — — durch Zusatz von Kunststoffen modifizierte Erzeugnisse 10 3,8 —

4002 99 90 andere frei frei —

4003 00 00 Regenerierter Kautschuk in Primärformen oder in Platten, Blättern
oder Streifen frei 1 —

4004 00 00 Abfälle, Bruch und Schnitzel von Weichkautschuk, auch zu Pulver
oder Granulat zerkleinert frei frei —

4005 Kautschukmischungen (sog. Masterbatches), nicht vulkanisiert, in Pri
märformen oder in Platten, Blättern oder Streifen :

4005 10 00 — Kautschuk mit Zusatz von Ruß oder Siliciumdioxid 6,5 2,5 —

4005 20 00 — Lösungen ; Dispersionen, ausgenommen solche der Unterposition 4005 10 00 18 2,5 —
— andere :

4005 91 00 — — Platten, Blätter und Streifen 10 2,5 —

4005 99 00 andere frei frei —
i
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\ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

4006 Andere Formen (z.B. Stäbe, Stangen, Rohre, Profile) und Waren
(z.B. Scheiben, Ringe), aus nichtvulkanisiertem Kautschuk :

4006 10 00 — Rohlaufprofile 14 2,5 —
4006 90 00 — andere 14 2,5 —

4007 00 00 Fäden und Kordeln, aus vulkanisiertem Kautschuk 4 ' 6,2 —

4008 Platten, Blätter, Streifen, Stäbe, Stangen und Profile, aus vulkani
siertem Weichkautschuk :

— aus Zellkautschuk:

40081100 Platten, Blätter und Streifen . 18 5,8 —
4008 19 00 andere 15 4,4 —

— aus Vollkautschuk :

4008 21 Platten, Blätter und Streifen :

4008 21 10 Bodenbelag und Fußmatten 17 4,9 m2
4008 21 90 andere 17 4,9 —

4008 29 andere :

4008 29 10 zugeschnittene Profile für zivile Luftfahrzeuge (') 15 frei —
4008 29 90 andere 15 4,4 —

4009 Rohre und Schläuche, aus vulkanisiertem Weichkautschuk, auch mit
Formstücken, Verschlußstücken oder Verbindungsstücken (z.B. Nip
pel, Bögen):

4009 10 00 - nicht mit anderen Stoffen verstärkt oder ausgerüstet, ohne Formstücke,
Verschlußstücke oder Verbindungsstücke . 18 4,9 —

4009 20 00 - nur mit Metall verstärkt oder ausgerüstet, ohne Formstücke, Verschluß
stücke oder Verbindungsstücke 18 4,9 —

4009 30 00 - nur mit textilen Spinnstoffen verstärkt oder ausgerüstet, ohne Formstücke,
Verschlußstücke oder Verbindungsstücke 18 4,9 —

4009 40 00 - mit anderen Stoffen verstärkt oder ausgerüstet, ohne Formstücke, Ver
schlußstücke oder Verbindungsstücke 18 4,9 —

4009 50 - mit Formstücken, Verschlußstücken oder Verbindungsstücken :

4009 50 10 für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, für zivile Luftfahrzeuge 0 .... 18 frei —
— — andere:

4009 50 91 metallbewehrt 18 4,9 —

4009 50 99 andere 18 4,9 —

4010 Förderbänder und Treibriemen, aus vulkanisiertem Kautschuk :
4010 10 00 — Keilriemen 15 10 —

— andere :

4010 9100 mit einer Breite von mehr als 20 cm 15 10 —
4010 99 00 andere 15 10 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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I *
Zollsatz \

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

4011 Luftreifen aus Kautschuk, neu :

40111000 — von der für Personenkraftwagen (einschließlich Kombinationskraftwagen
und Rennwagen) verwendeten Art . 22 5,8 p/st

4011 20 00 — von der für Omnibusse und Lastkraftwagen verwendeten Art 22 5,8 p/st

4011 30 — von der für Luftfahrzeuge verwendeten Art :
4011 30 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (•) 22 frei p/st

4011 30 90 andere 22 5,8 p/st

4011 4000 — von der für Motorräder und Motorroller verwendeten Art 22 5,8 p/st

4011 50 — von der für Fahrräder verwendeten Art :

4011 50 10 Schlauchreifen 22 5,8 p/st

4011 50 90 — — andere 22 5,8 p/st
— andere :

4011 91 00 — — mit Stollen-, Winkel- oder ähnlichen Profilen 22 5,8 p/st

40119900 andere 22 5,8 p/st

4012 Luftreifen aus Kautschuk, runderneuert oder gebraucht ; Vollreifen
oder Hohlkammerreifen, auswechselbare Überreifen und Felgenbän
der, aus Kautschuk :

4012 10 - Luftreifen, runderneuert :

4012 10 10 für zivile Luftfahrzeuge 0 22 frei —

4012 10 90 andere 22 5,8 —

4012 20 — Luftreifen, gebraucht :

4012 20 10 für zivile Luftfahrzeuge (•) 22 frei —
4012 20 90 andere 22 5,8 —

4012 90 — andere :

4012 9010 — — Voll- oder Hohlkammerreifen und auswechselbare Überreifen 19 5,1 —

4012 90 90 -r - Felgenbänder 22 5,8 —

4013 Luftschlüuche aus Kautschuk :

4013 10 - von der für Personenkraftwagen (einschießlich Kombinationskraftwagen und
Rennwagen), Omnibusse und Lastkraftwagen verwendeten Art :

4013 10 10 — — von der für Personenkraftwagen verwendeten Art 22 5,8 p/st

4013 10 90 — — von der für Omnibusse und Lastkraftwagen verwendeten Art 22 5,8 p/st

4013 20 00 — von der für Fahrräder verwendeten Art 22 5,8 p/st

4013 90 — andere :

4013 9010 — — von der für Motorräder und Motorroller verwendeten Art 22 5,8 p/st

4013 90 90 andere 22 5,8 p/st

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .



10. 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 281

I Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

4014 Waren zu hygienischen oder medizinischen Zwecken (einschließlich
Sauger), aus vulkanisiertem Weichkautschuk, auch in Verbindung mit
Hartkautschukteilen :

4014 10 00 — Präservative frei 3 —

4014 90 — andere :

4014 90 10 Sauger, Brusthütchen und ähnliche Waren für Kleinkinder frei 3 —
4014 90 90 — — andere frei 3 —

4015 Bekleidung und Bekleidungszubehör (einschließlich Handschuhe) für
alle Zwecke, aus vulkanisiertem Weichkautschuk :
— Handschuhe :

4015 11 00 — — für chirurgische Zwecke 2,7 5,3 pa
4015 19 andere :

4015 19 10 für den Haushalt 2,7 5,3 pa

4015 19 90 — — — andere 2,7 5,3 pa
4015 90 00 - andere 5 6,2 —

4016 Andere Waren aus vulkanisiertem Weichkautschuk :

4016 10 — aus Zellkautschuk :

4016 10 10 — — Waren des technischen Bedarfs, für zivile Luftfahrzeuge (') 20 frei —
4016 10 90 andere 20 (2) 5,3 —

— andere :

40169100 — — Bodenbeläge und Fußmatten 15 (3) 4,4 —
4016 92 00 — — Radiergummi 15 (3) 4,4 —
401693 Dichtungen :

401693 10 — — — Waren des technischen Bedarfs, für zivile Luftfahrzeuge (') 20 frei —
4016 93 90 andere 15 (3) 4,4 —

4016 94 00 — — Fender, auch aufblasbar 15 (3) 4,4 —
4016 95 00 andere aufblasbare Waren 15 (3) 4,4 —
4016 99 andere :

40169910 — — — Waren des technischen Bedarfs, für zivile Luftfahrzeuge (') 20 frei —
401699 90 — — — andere . . 15 (3) 4,4 —

4017 00 Hartkautschuk (z.B. Ebonit) in allen Formen, einschließlich Abfälle
und Bruch ; Waren aus Hartkautschuk :
— Hartkautschuk in allen Formen, einschließlich Abfälle und Bruch:

4017 00 11 Hartkautschuk in Massen, Platten, Blättern, Streifen , Stäben, Profilen
oder Rohren 10 3,2 —

4017 00 19 Abfälle, Staub und Bruch, aus Hartkautschuk frei frei —

( 1 ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .

(2) Zollsatz von 4,5 % unter bestimmten Voraussetzungen .
(3) Zollsatz von 3,5 % unter bestimmten Voraussetzungen .
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l Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— Waren aus Hartkautschuk:

4017 0091 Rohre und Schläuche für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen , mit Form
stücken, Verschlußstücken oder Verbindungsstücken, für zivile Luft
fahrzeuge (!) 19 frei —

4017 00 99 andere 19 2,5 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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ABSCHNITT VIII

HÄUTE, FELLE, LEDER, PELZFELLE UND WAREN DARAUS ;
SATTLERWAREN ; REISEARTIKEL, HANDTASCHEN UND ÄHNLICHE BEHÄLTNISSE ;

WAREN AUS DÄRMEN

KAPITEL 41

HÄUTE, FELLE (ANDERE ALS PELZFELLE) UND LEDER

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 41 gehören nicht:

a) Schnitzel und ähnliche Abfälle roher Häute oder Felle (Position 0511 );

b) Vogelbälge und Teile davon, mit ihren Federn oder Daunen (Position 0505 oder 6701 );

c) nichtenthaarte, rohe, gegerbte oder zugerichtete Häute und Felle (Kapitel 43). Jedoch gehören zu Kapitel 41 rohe,
nichtenthaarte Häute und Felle von Rindern oder Kälbern (auch von Büffeln), von Pferden oder anderen Einhufern, von
Schafen oder Lämmern (ausgenommen Felle von sogenannten Astrachan-, Karakul-, Persianer-, Breitschwanz- und
ähnlichen Lämmern und von indischen, chinesischen, mongolischen oder tibetanischen Lämmern), von Ziegen oder
Zickeln (ausgenommen Felle von Ziegen oder Zickeln aus dem Jemen oder von mongolischen oder tibetanischen Ziegen
oder Zickeln), von Schweinen (einschließlich Pekaris), von Gemsen, Gazellen, Rentieren, Elchen, Hirschen, Rehen oder
Hunden.

2 . Der Begriff „rekonstituiertes Leder" umfaßt in allen Teilen der Nomenklatur nur Stoffe der in Position 4111 erfaßten Art.

Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

4101 Rohe Häute und Felle von Rindern und Kälbern oder Pferden und
anderen Einhufern (frisch oder gesalzen, getrocknet, geäschert, gepik
kelt oder anders konserviert, jedoch weder gegerbt noch zu Perga
ment- oder Rohhautleder konserviert, noch zugerichtet), auch enthaart
oder gespalten :

4101 10 — ganze Häute und Felle von Rindern und Kälbern, mit einem Stückgewicht
von 8 kg oder weniger, wenn sie nur getrocknet, von 10 kg oder weniger,
wenn sie trocken gesalzen und von 14 kg oder weniger, wenn sie frisch, nafi
gesalzen oder anders konserviert sind :

4101 10 10 — — frisch oder naß gesalzen frei frei —
4101 10 90 andere frei frei —

— andere Häute und Felle von Rindern und Kälbern, frisch oder naß gesalzen :

4101 21 00 ganze Häute und Felle frei frei —
4101 22 00 Croupons und Halbcroupons frei frei —
4101 29 00 andere frei frei —

4101 30 — andere Häute und Felle von Rindern und Kälbern, anders konserviert :

4101 30 10 — — getrocknet oder trocken gesalzen frei frei —
4101 30 90 andere frei frei —

4101 40 00 — Häute und Felle von Pferden oder anderen Einhufern frei frei —
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\ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

4102 Rohe Häute und Felle von Schafen und Lämmern (frisch oder
gesalzen, getrocknet, geäschert, gepickelt oder anders konserviert,
jedoch weder gegerbt noch zu Pergament- oder Rohhautleder konser
viert, noch zugerichtet), auch enthaart oder gespalten, ausgenommen
solche, die aufgrund der Anmerkung 1 c) zu Kapitel 41 ausgeschlossen
sind :

4102 10 — nicht enthaart :

41021010 von Lämmern frei frei p/st

41021090 -- andere frei frei p/st

— enthaart :

4102 2100 gepickelt frei frei p/st
4102 29 00 andere frei frei p/st

4103 Andere rohe Häute und Felle (frisch oder gesalzen, getrocknet,
geäschert, gepickelt oder anders konserviert, jedoch weder gegerbt
noch zu Pergament- oder Rohhautleder konserviert, noch zugerichtet),
auch enthaart oder gespalten, ausgenommen solche, die aufgrund der
Anmerkungen 1 b) und 1 c) zu Kapitel 41 ausgeschlossen sind :

4103 10 — von Ziegen oder Zickeln :

4103 10 10 frisch, gesalzen oder getrocknet frei frei p/st
4103 10 90 andere frei frei p/st

4103 20 00 — von Kriechtieren . frei frei —

4103 90 00 - andere frei frei —

4104 Rind- und Kalbleder, Roßleder und Leder von anderen Einhufern,
enthaart, ausgenommen Leder der Position 4108 oder 4109 :

4104 10 — Leder aus ganzen Häuten von Rindern und Kalbern, mit einer Oberfläche
von 2,6 m2 oder weniger :

4104 10 10 — — indisches Kipsleder, ganz, auch ohne Kopf und Füße, mit einem
Stückgewicht von 4,5 kg oder weniger, nur pflanzlich gegerbt, auch
weiterbearbeitet, jedoch augenscheinlich zur unmittelbaren Herstellung
von Lederwaren nicht verwendbar frei frei —

4104 10 30 andere Leder, nur chromgegerbt, in nassem Zustand (wet blue) 9 frei —
andere:

4104 10 91 nur gegerbt 9 7 —
— — — anders bearbeitet:

4104 10 95 Boxcalf «■. 9 7 m2

4104 10 99 anderes 9 7 m2

— anderes Rind- und Kalbleder, Roßleder und Leder von anderen Einhufern,
gegerbt oder nachgegerbt, jedoch nicht zugerichtet, auch gespalten :

4104 2100 Rind- und Kalbleder, pflanzlich vorgegerbt 9 7 —
4104 22 Rind- und Kalbleder, anders vorgegerbt :

4104 22 10 — — — nur chromgegerbt, in nassem Zustand (wet blue) 9 frei —
4104 22 90 andere 9 7 —

4104 29 00 andere 9 7 —
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||I Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— anderes Rind- und Kalbleder, Roßleder und Leder von anderen Einhufern,
nach dem Gerben zugerichtet ; Pergament- oder Rohhautleder, zugerichtet :

410431 — — VoIIeder und Narbenspalt :

Rind- und Kalbleder:

Volleder:

4104 3111 Sohlenleder 9 7 —

4104 31 19 andere 9 7 —

4104 31 30 — — — — Narbenspalt 9 7 m2
4104 31 90 — Roßleder und Leder von anderen Einhufern 9 7 m2

4104 39 anderes :

4104 39 10 Rind- und Kalbleder 9 7 m2

4104 39 90 Roßleder und Leder von anderen Einhufern 9 7 m2

4105 Schaf- oder Lammleder, enthaart, ausgenommen Leder der
Position 4108 oder 4109 :

— gegerbt oder nachgegerbt, jedoch nicht zugerichtet, auch gespalten :

4105 11 pflanzlich vorgegerbt :

4105 11 10 — von indischen Metis, auch weiterbearbeitet, jedoch augenscheinlich
zur unmittelbaren Herstellung von Lederwaren nicht verwendbar . . frei frei —
anderes: '

4105 11 91 - Volleder 6 2,5 —

41051199 Spaltleder 6 2,5 —
4105 12 anders vorgegerbt :

4105 12 10 Volleder 6 2,5 —

410512 90 Spaltleder . 6 2,5 —
4105 19 anderes :

4105 19 10 Volleder 6 2,5 —

410519 90 Spaltleder 6 2,5 —
4105 20 00 - nach dem Gerben zugerichtet ; Pergament- oder Rohhautleder 10 3,8 m2

4106 Ziegen- oder Zickelleder, enthaart, ausgenommen Leder der
Position 4108 oder 4109 :

— gegerbt oder nachgegerbt, jedoch nicht zugerichtet, auch gespalten :
4106 11 pflanzlich vorgegerbt :

4106 11 10 — von indischen Ziegen, auch weiterbearbeitet, jedoch augenscheinlich
zur unmittelbaren Herstellung von Lederwaren nicht verwendbar . . frei frei —

4106 11 90 anderes 7 2,9 —

4106 12 00 anders vorgegerbt ? 7 2,9 —
4106 19 00 anderes • • 7 2,9 —

4106 20 00 — nach dem Gerben zugerichtet ; Pergament- oder Rohhautleder 10 3,8 m2
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 . 3 4 5

4107 Leder von anderen Tieren, enthaart, und Leder von haarlosen Tieren,
ausgenommen Leder der Position 4108 oder 4109 :

4107 10 — von Schweinen :

4107 10 10 nur gegerbt 8 3,2 —
410710 90 anderes 9 3,5 m*

— von Kriechtieren :

4107 21 00 — — pflanzlich vorgegerbt frei frei —
4107 29 anderes :

4107 29 10 nur gegerbt 8 3,2 —
4107 29 90 anderes 9 3,5 —

4107 90 — von anderen Tieren :

4107 90 10 nur gegerbt 8 3,2 —
4107 90 90 anderes . . 9 3,5 m*

410800 Sämischleder (einschließlich Neusämischleder):
4108 0010 — von Schafen und Lämmern 10 3,8 —
410800 90 — von anderen Tieren . 10 3,8 —

4109 00 00 Lackleder und folien-kaschierte Lackleder; metallisierte Leder .... 12 3,8 m2

4110 00 00 Schnitzel und andere Abfälle von Leder, Pergament« oder Rohhautle
der oder rekonstituiertem Leder, nicht zur Herstellung von Waren aus
Leder verwendbar ; Lederspäne, Lederpulver und Ledermehl frei frei —

4111 00 00 Rekonstituiertes Leder auf der Grundlage von Leder oder Lederfasern
hergestellt, in Platten, Blättern oder Streifen, auch in Rollen 10 3,8 —
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KAPITEL 42

LEDERWAREN ; SATTLERWAREN ; REISEARTIKEL,
HANDTASCHEN UND ÄHNLICHE BEHÄLTNISSE ;

WAREN AUS DÄRMEN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 42 gehören nicht:

a) steriles Catgut und anderes steriles chirurgisches Nahtmaterial (Position 3006);

b) Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Leder (ausgenommen Handschuhe), mit Futter aus Pelzfellen oder künstlichem
Pelzwerk oder mit äußeren Teilen aus Pelzfellen oder künstlichem Pelzwerk, wenn diese äußeren Teile über den Umfang
eines einfachen Besatzes hinausgehen (Position 4303 oder 4304);

c) konfektionierte Waren aus Netzstoffen der Position 5608 ;

d) Waren des Kapitels 64;

e) Kopfbedeckungen und Teile davon des Kapitels 65 ;

f) Peitschen, Reitpeitschen und andere Waren der Position 6602 ;

g) Manschettenknöpfe, Armbänder und anderer Phantasieschmuck (Position 7117);

h) Zubehör und Ausstattung für Sattlerwaren (z.B. Gebisse, Steigbügel , Schnallen), gesondert gestellt (im allgemeinen
Abschnitt XV);

ij) Saiten für Musikinstrumente, Felle für Trommeln und für ähnliche Instrumente sowie andere Teile von Musikinstrumen
ten (Position 9209);

k) Waren des Kapitels 94 (z.B. Möbel, Beleuchtungskörper);

1) Waren des Kapitels 95 (z.B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte);

m) Knöpfe, Druckknöpfe, Knopfformen und andere Teile von Knöpfen und Druckknöpfen, Knopf-Rohlinge, der
Position 9606.

2 . In Ergänzung der vorstehenden Anmerkung 1 gehören zu Position 4202 nicht:

a) Einkaufstaschen, mit Griffen, aus Kunststoffolie, auch bedruckt, für eine längere Verwendung nicht vorgesehen
(Position 3923);

b) Waren aus Flechtstoffen (Position 4602);

c) Waren aus Edelmetallen, Edelmetallplattierungen, echten Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteinen, Schmucksteinen oder
synthetischen oder rekonstituierten Steinen (Kapitel 71 ).

3 . Im Sinne der Position 4203 gelten als „Bekleidung und Bekleidungszubehör" insbesondere Handschuhe (einschließlich
Sport- und Schutzhandschuhe), Schürzen und andere Schutzbekleidung für alle Berufe, Hosenträger, Gürtel, Koppel aller
Art, Schulterriemen, Handgelenkbänder, ausgenommen Uhrarmbänder (Position 9113).
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l Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5 '

4201 00 00 Sattlerwaren für alle Tiere (einschließlich Zugtaue, Leinen, Kniekap
pen, Maulkörbe, Satteldecken, Satteltaschen, Hundedecken und der
gleichen), aus Stoffen aller Art 18 5,8 —

4202 Reisekoffer, Handkoffer, Kosmetikkoffer und Dokumentenkoffer,
Aktentaschen, Schulranzen, Brillenetuis, Etuis für Ferngläser, Fotoap
parate, Filmkameras, Musikinstrumente oder Waffen und ähnliche
Behältnisse ; Reisetaschen, Toilettentaschen (Necessaires), Rucksäcke,
Handtaschen, Einkaufstaschen, Brieftaschen, Geldbörsen, Kartenta
schen, Zigarettenetuis, Tabakbeutel, Werkzeugtaschen, Taschen für
Sportartikel, Schachteln für Flakons oder Schmuckwaren, Puderdo
sen, Besteckkästen und ähnliche Behältnisse, aus Leder, rekonstituier
tem Leder, Kunststoffolien, Spinnstoffen, Vulkanfiber oder Pappe,
oder ganz oder überwiegend mit diesen Stoffen überzogen :
— Reisekoffer, Handkoffer, Kosmetikkoffer und Dokumentenkoffer, Aktenta

schen, Schulranzen und ähnliche Behältnisse :

4202 11 mit Außenseite aus Leder, rekonstituiertem Leder oder Lackleder :

4202 11 10 Dokumentenkoffer, Aktentaschen, Aktenmappen, Schulranzen und
ähnliche Behältnisse 19 5,1 p/st

42021190 andere 19 5,1 —

4202 12 — — mit Außenseite aus Kunststoff oder aus Spinnstoffen :

: — aus Kunststoffolien:

4202 12 11 Dokumentenkoffer, Aktentaschen, Aktenmappen, Schulranzen
und ähnliche Behältnisse . 21 12 p/st

4202 12 19 andere 21 12 —

4202 12 50 aus formgepreßtem Kunststoff 22 8,4 —
— — — aus anderen Stoffen, einschließlich Vulkanfiber:

4202 12 91 Dokumentenkoffer, Aktentaschen, Aktenmappen, Schulranzen
und ähnliche Behältnisse 19 5,1 p/st

4202 12 99 andere 19 5,1 —

4202 19 andere :

4202 19 10 aus Aluminium 19 7 —

— — — aus anderen Stoffen:

4202 19 91 Dokumentenkoffer, Aktentaschen, Aktenmappen, Schulranzen
und ähnliche Behältnisse : 19 5,1 p/st

420219 99 andere 19 5,1 —

— Handtaschen, auch mit Schulterriemen, einschließlich solcher ohne Hand
griff :

4202 2100 mit Außenseite aus Leder, rekonstituiertem Leder oder Lackleder .... 19 5,1 p/st

4202 22 mit Außenseite aus Kunststoffolien oder Spinnstoffen :

4202 22 10 aus Kunststoffolien • • • • 21 12 P/st

4202 22 90 aus Spinnstoffen 19 5,1 p/st
4202 29 00 andere 19 5,1 p/st

— Taschen- oder Handtaschenartikel :

4202 31 00 mit Außenseite aus Leder, rekonstituiertem Leder oder Lackleder .... 19 5,1 —
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\ Zollsatz l
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

4202 32 mit Außenseite aus Kunststoffolien oder Spinnstoffen :
4202 32 10 aus Kunststoffolien 21 12 —

4202 32 90 aus Spinnstoffen .' 19 5,1 —
4202 39 00 andere 19 5,1 —

— andere :

4202 91 mit Außenseite aus Leder, rekonstituiertem Leder oder Lackleder :

4202 91 10 Reisetaschen, Toilettentaschen (Necessaires), Rucksäcke und Ta
schen für Sportartikel 19 5,1 —

4202 91 50 — — — Behältnisse für Musikinstrumente 19 5,1 —

4202 9190 andere 19 5,1 —

4202 92 mit Außenseite aus Kunststoffolien oder Spinnstoffen :
aus Kunststoffolien:

4202 9211 Reisetaschen, Toilettentaschen (Necessaires), Rucksäcke und Ta
schen für Sportartikel 21 12 —

4202 92 15 Behältnisse für Musikinstrumente 21 12 —

4202 92 19 andere 21 12 —

— aus Spinnstoffen:
4202 92 91 — Reisetaschen, Toilettentaschen (Necessaires), Rucksäcke und Ta

schen für Sportartikel 19 5,1 —
4202 92 95 Behältnisse für Musikinstrumente 19 5,1 —

4202 92 99 andere 19 5,1 —

4202 99 andere :

4202 99 10 Behältnisse für Musikinstrumente 19 6 —

4202 99 90 andere 19 6 —

4203 Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Leder oder rekonstituiertem
Leder :

420310 00 - Bekleidung 20 7 —
— Handschuhe und Fausthandschuhe :

4203 21 00 Spezialsporthandschuhe 19 10 pa
4203 29 andere :

4203 29 10 — — — Schutzhandschuhe für alle Berufe 17 10 pa

andere:

4203 29 91 für Männer oder Knaben 19 10 pa

4203 29 99 andere 19 10 pa

4203 30 00 — Gürtel, Koppel und Schulterriemen 19 7 —
4203 40 00 — anderes Bekleidungszubehör 19 7 —

4204 00 Waren zu technischen Zwecken, aus Leder oder rekonstituiertem
Leder :

4204 00 10 — Treibriemen und Förderbänder 10 3,8 —

4204 00 90 - andere 13 5,3 —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

4205 00 00 Andere Waren aus Leder oder rekonstituiertem Leder 17 4 —

4206 Waren aus Därmen, Goldschlägerhäutchen, Blasen oder Sehnen :
420610 00 — Darmsaiten 8 4,4 —

4206 90 00 - andere 8 4,4 —
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KAPITEL 43

PELZFELLE UND KÜNSTLICHES PELZWERK ; WAREN DARAUS

Anmerkungen

1 . Als „Pelzfelle" im Sinne der Nomenklatur gelten, abgesehen von den rohen Pelzfellen der Position 4301 , die mit dem
Haarkleid gegerbten oder zugerichteten Häute und Felle von Tieren aller Art.

2 . Zu Kapitel 43 gehören nicht:

a) Vogelbälge und Teile davon, mit ihren Federn oder Daunen (Position 0505 oder 6701 , je nach Beschaffenheit);

b) nichtenthaarte, rohe Häute und Felle des Kapitels 41 (siehe Anmerkung 1 Buchstabe c) zu Kapitel 41 );
!

c) Handschuhe, die aus Leder und Pelzfellen oder aus Leder und künstlichem Pelzwerk bestehen (Position 4203);

d) Waren des Kapitels 64;

e) Kopfbedeckungen und Teile davon des Kapitels 65 ;

f) Waren des Kapitels 95 (z.B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte).

3 . Zu Position 4303 gehören Pelzfelle oder Teile davon, die unter Zusatz anderer Stoffe zusammengesetzt worden sind, sowie
Pelzfelle oder Teile davon, die zu Bekleidung, Teilen davon oder zu Bekleidungszubehör oder anderen Waren zusammenge
näht worden sind.

4. Bekleidung und Bekleidungszubehör aller Art (ausgenommen Waren der Anmerkung 2 zu Kapitel 43), mit Pelzfellen oder
künstlichem Pelzwerk gefüttert, gehören je nach Beschaffenheit des Futters zu Position 4303 oder 4304. Das gleiche gilt für
Bekleidung und Bekleidungszubehör, mit äußeren Teilen aus Pelzfellen oder künstlichem Pelzwerk, wenn diese Teile über
den Umfang eines einfachen Besatzes hinausgehen .

5 . Als „künstliches Pelzwerk" im Sinne der Nomenklatur gelten Nachahmungen von Pelzfellen, die durch Aufkleben oder
Aufnähen von Wolle, anderen Tierhaaren oder anderen Fasern auf Leder, Gewebe oder andere Stoffe hergestellt worden
sind . Jedoch gelten Nachahmungen, die durch Weben oder Wirken hergestellt worden sind, nicht als „künstliches Pelzwerk"
(im allgemeinen Position 5801 oder 6001 ).

Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

4301 Rohe Pelzfelle (einschließlich Köpf, Schwanz, Klauen und andere zu
Kürschnerzwecken verwendbare Teile), ausgenommen rohe Häute und
Felle der Position 4101, 4102 oder 4103 :

430110 00 — von Nerzen, ganz, auch ohne Kopf, Schwanz oder Klauen frei frei p/st
4301 20 00 — von Kaninchen oder Hasen, ganz, auch ohne Kopf, Schwanz oder Klauen . . frei frei p/st
4301 30 00 — von Astrachan-, Karakul-, Persianer-, Breitschwanz- oder ähnlichen Lämr

mern, von Indischen, chinesischen, mongolischen oder tibetanischen Läm
mern, ganz, auch ohne Kopf, Schwanz oder Klauen frei frei p/st

4301 40 00 — von Bibern, ganz, auch ohne Kopf, Schwanz oder Klauen frei frei p/st
4301 50 00 - von Bisamratten, ganz, auch ohne Kopf, Schwanz oder Klauen frei frei p/st
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l Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

4301 60 00 — von Füchsen, ganz, auch ohne Kopf, Schwanz oder Klauen frei frei p/st
4301 70 — von Hundsrobben oder Ohrenrobben, ganz, auch ohne Kopf, Schwanz oder

Klauen :

4301 70 10 von Jungtieren der Sattelrobbe (whitecoats) oder von Jungtieren der
Mützenrobbe (bluebacks) ; frei frei p/st

43017090 andere frei frei p/st
4301 80 — andere Pelzfelle, ganz, auch ohne Kopf, Schwanz oder Klauen :
4301 80 10 von Seeottern oder Nutrias frei frei p/st
4301 80 30 — — von Murmeltieren frei frei p/st
4301 80 50 von Wildkatzen aller Art frei frei p/st
4301 80 90 -- andere frei frei —

4301 90 00 — Köpfe, Schwänze, Klauen und andere zu Kürschnerzwecken verwendbare
Teile frei frei —

4302 Gegerbte oder zugerichtete Pelzfelle (einschließlich Kopf, Schwanz,
Klauen und andere Teile, Abfälle und Überreste), auch zusammenge
setzt (ohne Zusatz anderer Stoffe), ausgenommen solche der
Position 4303 :

— ganze Pelzfelle, auch ohne Kopf, Schwanz oder Klauen, nicht zusammenge
setzt :

43021100 — — von Nerzen 9 3,5 p/st
430212 00 — — von Kaninchen oder Hasen 9 3,5 p/st

4302 13 00 von Astrachan-, Karakul-, Persianer-, Breitschwanz- oder ähnlichen Läm
mern, von indischen, chinesischen, mongolischen oder tibetanischen Läm
mern 9 3,5 p/st

4302 19 andere :

4302 19 10 von Bibern . 9 3,5 p/st

4302 19 20 von Bisamratten 9 3,5 p/st
4302 19 30 von Füchsen 9 3,5 p/st

von Hundsrobben oder Ohrenrobben:

4302 19 41 von Jungtieren der Sattelrobbe (whitecoats) oder von Jungtieren
der Mützenrobbe (bluebacks) 9 3,5 p/st

43021949 andere 9 3,5 p/st
4302 19 50 von Seeottern oder Nutrias 9 3,5 p/st

4302 19 60 von Murmeltieren . 9 3,5 p/st
430219 70 — — — von Wildkatzen aller Art 9 3,5 p/st
4302 19 90 andere 9 3,5 —

4302 20 00 — Köpfe, Schwänze, Klauen und andere Teile, Abfälle und Überreste, nicht
zusammengesetzt frei 2,9 —

4302 30 — ganze Pelzfelle, Teile und Überreste davon, zusammengesetzt :
4302 30 10 „ausgelassene" Pelzfelle . 24 6 —

andere:

4302 30 21 von Nerzen 9 3,5 p/st
4302 30 25 von Kaninchen oder Hasen 9 3,5 p/st
4302 30 31 — — — von Astrachan-, Karakul-, Persianer-, Breitschwanz- oder ähnlichen

Lämmern, von indischen, chinesischen, mongolischen oder tibetani
schen Lämmern . 9 3,5 p/st
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

4302 30 35 von Bibern 9 3,5 p/st

4302 30 41 von Bisamratten 9 3,5 p/st
4302 3045 von Füchsen . . 9 3,5 p/st

von Hundsrobben oder Ohrenrobben:

4302 30 51 von Jungtieren der Sattelrobbe (whitecoats) oder von Jungtieren
der Mützenrobbe (bluebacks) 9 3,5 p/st

4302 30 55 andere 9 3,5 p/st
4302 30 61 von Seeottern oder Nutrias 9 3,5 p/st
4302 30 65 — — — von Murmeltieren 9 3,5 p/st
4302 30 71 von Wildkatzen aller Art . 9 3,5 p/st
4302 30 75 andere 9 3,5 —

4303 Bekleidung, Bekleidungszubehör und andere Waren, aus Pelzfellen :
4303 10 - Bekleidung und Bekleidungszubehör :
4303 10 10 — — aus Pelzfellen von Jungtieren der Sattelrobbe (whitecoats) oder von

Jungtieren der Mützenrobbe (bluebacks) 24 6 —
4303 10 90 andere 24 6 —
43039000 - andere 24 6 —

4304 00 00 Künstliches Pelzwerk und Waren daraus 22 5,8 —
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ABSCHNITT IX

HOLZ UND HOLZWAREN ; HOLZKOHLE ; KORK UND KORKWAREN ;
FLECHTWAREN UND KORBMACHERWAREN

KAPITEL 44

HOLZ UND HOLZWAREN ; HOLZKOHLE

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 44 gehören nicht:

a) Holz in Form von Spänen, Plättchen oder Schnitzeln, zerkleinert, gemahlen oder pulverisiert, von der hauptsächlich zur
Riechmittelherstellung oder zu Zwecken der Medizin , Insektenvertilgung, Schädlingsbekämpfung und dergleichen
verwendeten Art (Position 1211 );

b) Bambus und andere Flechtstoffe der Position 1401 ;

c) Holz, in Form von Spänen, Plättchen oder Schnitzeln, gemahlen oder pulverisiert, von der hauptsächlich zum Färben
oder Gerben verwendeten Art (Position 1404);

d) Aktivkohle (Position 3802);

e) Waren der Position 4202 ;

f) Waren des Kapitels 46 ;

g) Schuhe und Teile davon des Kapitels 64;

h) Waren des Kapitels 66 (z.B. Regenschirme, Gehstöcke und Teile);

ij) Waren der Position 6808;

k) Phantasieschmuck der Position 7117 ;

1) Waren der Abschnitte XVI und XVII (z.B. Maschinenteile, Kästen, Behältnisse, Gehäuse für Maschinen und Apparate
sowie Stellmacherwaren);

m) Waren des Abschnitts XVIII (z.B. Uhrengehäuse und Musikinstrumente sowie Teile davon);

n) Waffenteile (Position 9305);

o) Waren des Kapitels 94 (z.B. Möbel, Beleuchtungskörper, vorgefertigte Gebäude);

p) Waren des Kapitels 95 (z.B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte);

q) Waren des Kapitels 96 (z.B. Tabakpfeifen und Teile davon, Knöpfe, Bleistifte), ausgenommen Stiele und Fassungen, aus
Holz, für Waren der Position 9603 ;

r) Waren des Kapitels 97 (z.B. Kunstgegenstände).

2 . „Verdichtetes Holz" im Sinne dieses Kapitels ist massives oder aus Lagen zusammengesetztes Holz, das chemisch oder
physikalisch behandelt ist (bei Holz aus zusammengesetzten Lagen in stärkerem Maße als es für einen guten Zusammenhalt
notwendig ist) und dessen Dichte, Härte und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische, chemische oder elektrische Einflüsse
hierdurch deutlich erhöht sind .
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3 . Zu den Positionen 4414 bis 4421 gehören auch die entsprechenden Waren aus Spanplatten, Faserplatten, Sperrholz,
furniertem Holz oder ähnlichem aus Lagen bestehendem Holz oder verdichtetem Holz.

4 . Die Waren der Position 4410, 4411 oder 4412 können so bearbeitet sein, daß sie die für Waren der Position 4409
zugelassenen Profile erhalten haben, sie können gebogen, gewellt, perforiert, anders als quadratisch oder rechteckig
zugeschnitten oder geformt sein oder eine beliebige andere Bearbeitung erfahren haben, vorausgesetzt, sie verleiht ihnen
nicht den Charakter von Waren anderer Positionen.

5 . Zu Position 4417 gehören nicht Werkzeuge, deren Klinge, Schneide, arbeitende Fläche oder sonstiger arbeitender Teil aus
den in Anmerkung 1 zu Kapitel 82 genannten Stoffen besteht.

6 . Als „Holz" im Sinne dieses Kapitels gilt vorbehaltlich der vorstehenden Anmerkung 1 Buchstaben b) und f) auch Bambus
und andere holzige Stoffe.

Zusätzliche Anmerkungen

L Als „ Holzmehl" im Sinne der Position 4405 gilt Holzpulver, das mit einem Rückstand von 8 GHT oder weniger ein Sieb mit
einer lichten Maschenweite von 0,63 mm passiert.

2. Als „ tropisches Holz" im Sinne der Unterpositionen 4414 00 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 , 4420 90 11 und 4420 90 91
gelten folgende tropischen Hölzer: Okoume, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makore, Iroko, Tiama, Mansonia,
Ilomba, Dibetou, Limba, Azobe, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White
Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Baboen, Mahagoni
(Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Rio-Palisander (Palissandre du Bresil) und Rosenholz (Bois de Rose femelle).

Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 .2 3 4 5

4401 Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln
oder ähnlichen Formen ; Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln ;
Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuß, auch zu Pellets, Briketts,
Scheiten oder ähnlichen Formen zusammengepreßt :

4401 10 00 — Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder
ähnlichen Formen frei frei —

— Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln :

44012100 Nadelholz frei 3,2 —

4401 22 00 anderes Holz frei 3,2 —

4401 30 — Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuß, auch zu Pellets, Briketts, Schei
ten oder ähnlichen Formen zusammengepreßt :

4401 30 10 Sägespäne frei frei —
4401 30 90 andere frei frei —

4402 00 00 Holzkohle (einschließlich Kohle aus Schalen oder Nüssen), auch
zusammengepreßt 13 frei —

4403 Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig
grob zugerichtet :

4403 10 — mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt :

4403 10 10 Stangen aus Nadelholz, mit einer Länge von 6 m bis 18 m und mit
einem Umfang am dicken Ende von mehr als 45 cm bis 90 cm, in
beliebigem Grade imprägniert 8 2,5 m3
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\ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
. (%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

anderes:

4403 10 91 Nadelholz frei frei m3

4403 10 99 anderes frei frei m3 ^
4403 20 00 — anderes, von Nadelholz frei frei m3

— anderes, nachstehend aufgeführtes tropisches Holz :
4403 31 00 Dark Red Meranti, Light Red Meranti und Meranti Bakau frei frei m3
4403 32 00 — — White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti und Alan . frei frei m3
4403 33 00 Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong und Kempas frei frei m3
4403 34 Okoume, Obeche, Sapelli , Sipo, Acajou d'Afrique, Makore und Iroko :
4403 34 10 - Okoum& frei frei m3

4403 34 30 Obeche frei frei m3

4403 34 50 Sipo . frei frei m3
4403 34 70 Makore frei frei m3

4403 3490 anderes frei frei m3

4403 35 Tiama, Mansonia, Ilomba, Dihetou, Limba und Azobe :
4403 35 10 Limba frei frei m3
4403 35 90 - anderes frei frei m3

— anderes :

4403 91 00 — — Eichenholz (Quercus spp.) frei frei m3
4403 92 00 Buchenholz (Fagus spp.) . frei frei m3
4403 99 — — anderes :

4403 99 10 Pappelholz frei frei m3
4403 99 90 anderes frei frei m3

4404 Holz für Faßreifen ; Holzpfähle, gespalten ; Pfähle und Pflöcke aus
Holz, gespitzt, nicht in der Längsrichtung gesägt ; Holz, nur grob
zugerichtet oder abgerundet, jedoch weder gedrechselt, gebogen noch
anders bearbeitet, für Spazierstöcke, Regenschirme, Werkzeuggriffe,
Werkzeugstiele und dergleichen ; Holzspan, Holzstreifen, Holzbänder
und dergleichen :

44041000 - Nadelholz 7 2,9 —

4404 20 00 — anderes Holz 7 2,9 —

4405 00 00 Holzwolle ; Holzmehl 10 3,8 —

4406 Bahnschwellen aus Holz :

4406 10 00 — nicht imprägniert 8 2,7 m3
44069000 - andere 10 3,8 m3

4407 Holz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder
geschält, auch gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt, mit einer Dicke
von mehr als 6 mm :

4407 10 - Nadelholz :

44071010 — — keilverzinkt (auch gehobelt oder geschliffen) 14 4,9 —



10 . 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 297

|| Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

<%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— — anderes:

4407 10 30 gehobelt 10 4 —

4407 10 50 geschliffen 14 4,9 —
anderes:

4407 10 71 Brettchen zum Herstellen von Blei-, Kopier-, Farbstiften , Schie
fergriffeln und anderen holzgefaßten Stiften (*) frei frei m3

4407 10 79 Holz, mit einer Länge von 125 cm oder weniger und einer Dicke
von weniger als 12,5 mm 13 , 3,8 m3
anderes:

4407 10 91 — — Fichtenholz von der Art „Picea abies Karst ." oder Tannenholz
von der Art „Abies alba Mill ." frei frei m3

4407 10 93 — — — Kiefernholz von der Art „Pinus sylvestris L." frei frei m3
4407 10 99 anderes frei frei m3

-r

— anderes, nachstehend aufgeführtes tropisches Holz :

4407 21 Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan,
White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruiog, Ramin,
Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong und Kempas :

4407 21 10 keilverzinkt (auch gehobelt oder geschliffen) 2,5 4,9 —
— — — anderes:

gehobelt:
4407 21 31 Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt 2 4 m2
4407 21 39 anderes .. 2 4 —

4407 21 50 geschliffen 2,5 4,9 —
4407 21 90 anderes frei frei m3

4407 22 Okoume, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makore, Iroko,
Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, Limba und Azobe :

4407 22 10 — — — keilverzinkt (auch gehobelt oder geschliffen) 2,5 4,9 —
anderes:

— — — — gehobelt:
4407 22 31 — — — — — Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt 2 4 m2
4407 22 39 anderes 2 4 —

4407 22 50 geschliffen 2,5 4,9 —
4407 22 90 anderes frei frei m3
4407 23 — — Baboen, Mahagoni (Swietenia spp.), Imbula und Balsa :
4407 23 10 — — — keilverzinkt (auch gehobelt oder geschliffen) 2,5 4,9 —

— anderes:

4407 23 30 - gehobelt 2 4 —
4407 23 50 geschliffen , 2,5 4,9 —
4407 23 90 anderes frei frei m3

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .



298 Amtsblatt d6r Europäischen Gemeinschaften 10. 9 . 90

||\ Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— anderes :

4407 91 Eichenholz (Quercus spp.):
4407 91 10 — keilverzinkt (auch gehobelt oder geschliffen) 14 4,9 —

anderes:

gehobelt:
4407 91 31 Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt 10 4 m2
4407 91 39 anderes 10 4 —

4407 91 50 geschliffen 14 4,9 —
4407 91 90 anderes frei frei m3

4407 92 Buchenholz (Fagus spp.):

4407 92 10 keilverzinkt (auch gehobelt oder geschliffen) 14 4,9 —
anderes:

4407 92 30 gehobelt .. 10 4 — .
4407 92 50 geschliffen 14 4,9 —
4407 92 90 anderes ftei frei m3

4407 99 — — anderes :

— keilverzinkt (auch gehobelt oder geschliffen):
4407 99 11 aus Rio-Palisander (Palissandre du Bresil) oder aus Rosenholz

(Bois de Rose femelle) 2,5 4,9 —
4407 99 19 anderes 14 4,9 —

anderes:

gehobelt:
4407 99 31 aus Rio-Palisander (Palissandre du Bresil) oder aus Rosenholz

(Bois de Rose femelle) 2 4 —
4407 99 39 — anderes 10 4 —

geschliffen:
4407 99 51 aus Rio-Palisander (Palissandre du Bresil) oder aus Rosenholz

(Bois de Rose femelle) 2,5 4,9 —
4407 99 59 anderes 14 4,9 —

_ _ _ _ anderes:

4407 99 91 Pappelholz frei frei m3
4407 99 93 — — — Nußbaumholz frei frei m3

4407 99 99 anderes frei frei m3

4408 Furnierblätter oder Blätter für Sperrholz (auch zusammengefügt) und
anderes Holz, in der Längsrichtung gesägt, gemessert oder geschält,
auch gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt, mit einer Dicke
von 6 mm oder weniger :

440810 - Nadelholz :

4408 10 10 keilverzinkt (auch gehobelt oder geschliffen) 14 4,9 —
— — anderes:

4408 10 30 gehobelt 10 4 —
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\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

4408 10 50 geschliffen 14 4,9 —
— — — anderes:

4408 10 91 Brettchen zum Herstellen von Blei-, Kopier-, Farbstiften, Schie
fergriffeln und anderen holzgefaßten Stiften (') frei frei —

— — anderes:

4408 10 93 — — mit einer Dicke von 1 mm oder weniger 10 6 m3
4408 10 99 mit einer Dicke von mehr als 1 mm 10 6 m 3

4408 20 - nachstehend aufgeführtes tropisches Holz : Dark Red Meranti, Light Red '
Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okoume, Obeche, Acajou d'Afrique,
Sapelli, Baboen, Mahagoni (Swietenia spp.), Rio-Palisander (Palissandre da
Bresil) oder Rosenholz (Bois de Rose femelle):

4408 20 10 keilverzinkt (auch gehobelt oder geschliffen) 14 4,9 —
— — anderes:

4408 20 30 gehobelt 10 4 —
4408 20 50 — — — geschliffen 14 4,9 —

anderes:

4408 20 91 mit einer Dicke von 1 mm oder weniger 10 6 m3
4408 2099 — — mit einer Dicke von mehr als 1 mm 10 6 m 3

4408 90 - anderes :

440890 10 keilverzinkt (auch gehobelt oder geschliffen) 14 4,9 —
— — anderes:

4408 90 30 gehobelt 10 4 —
440890 50 geschliffen 14 4,9 —

— — — anderes:

440890 91 — Brettchen zum Herstellen von Blei-, Kopier-, Farbstiften, Schie
fergriffeln und anderen holzgefaßten Stiften (') frei frei —

— — anderes:

4408 90 93 mit einer Dicke von 1 mm oder weniger 10 6 m3
4408 90 99 _____ mit einer Dicke von mehr als 1 mm 10 6 m3

4409 Holz (einschließlich Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammenge
setzt), entlang einer oder mehrerer Kanten oder Flächen profiliert
(gekehlt, genutet, gefedert, gefalzt, abgeschrägt, gefriest, gerundet
oder in ähnlicher Weise bearbeitet), auch gehobelt, geschliffen oder
keilverzinkt :

4409 10 — Nadelholz :

4409 10 10 — — Leisten und Friese für Möbel, Rahmen, Innenausstattungen, elektri
sche Leitungen und dergleichen 15 3 —

440910 90 anderes - 10 4 —
4409 20 — anderes :

4409 20 10 Leisten und Friese für Möbel, Rahmen, Innenausstattungen, elektri
sche Leitungen und dergleichen 2,5 3 —

— — anderes:

4409 20 91 Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt 3 4 m2

(•) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.



300 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10 . 9 . 90

Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung Besondere

Maßeinheit

5

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

3 4

13 10

13 10

13 10

13 10

13 10

13 10

15 10

15 10

15 10

15 10

15 10

15 10

15 10

15 10

15 10

15 10

15 10 ( 1 )

1

4409 20 99

4410

4410 10

4410 10 10

4410 10 30

4410 10 50

4410 10 90

1410 90

44109010

141090 90

4411

4411 1100

4411 1900

44112100

141129 00

44113100

4411 39 00

44119100

141199 00

4412

4412 11 00

4412 12 00

4412 19 00

2

anderes

Spanplatten und ähnliche Platten aus Holz oder anderen holzigen
Stoffen, auch mit Harz oder anderen organischen Bindemitteln herge
stellt :

— aus Holz :

— — roh oder nur geschliffen

mit Hochdruckschichtpreßstoffen mit Dekorschicht beschichtet

mit melaminharzgetränkten Papierlagen beschichtet
andere

— aus anderen holzigen Stoffen :

— — Flachsschäbenplatten

— — andere •

Faserplatten aus Holz oder anderen holzigen Stoffen, auch mit Harz
oder anderen organischen Stoffen hergestellt :
— Faserplatten mit einer Dichte von mehr als 0,8 g/cm3 :
— — weder mechanisch bearbeitet noch oberflächenbeschichtet . . .

— — andere

— Faserplatten mit einer Dichte von mehr als 0,5 g/cm3 bis 0,8 g/cm3 :
weder mechanisch bearbeitet noch oberflächenbeschichtet

andere

— Faserplatten mit einer Dichte von mehr als 0,35 g/cm3 bis 0,5 g/cm3 :
weder mechanisch bearbeitet noch oberflächenbeschichtet . .

— — andere

— andere :

weder mechanisch bearbeitet noch oberflächenbeschichtet

— — andere

Sperrholz, furniertes Holz und ähnliches Lagenholz :
— Sperrholz, ausschließlich aus Furnieren mit einer Dicke von 6 mm oder

weniger :

mit mindestens einer äußeren Lage aus nachstehend aufgeführtem tropi
schen Holz : Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo,
Limba, Okoume, Obeche, Acajou d'Afrique, Sapelli, Baboen, Mahagoni
(Swietenia spp.), Rio-Palisander (Palissandre du Bresil) oder Rosenholz
(Bois de Rose femelle)

— — anderes, mit mindestens einer äußeren Lage aus . anderem Holz als
Nadelholz

anderes

(') Zollfreiheit im Rahmen eines jährlichen Zollkontingents von 600 000 m3 von Sperrholz aus Nadelholz, nicht in Verbindung mit anderen Stoffen :
— mit einer Dicke von mehr als 8,5 mm und mit vom Schälen rohen Oberflächen ;
— mit einer Dicke von mehr als 18,5 mm und geschliffen.
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Zollsatz

KN
Code

1

4412 21 00

4412 29

4412 29 10

4412 29 90

4412 91 00

4412 99

4412 99 10

4412 99 90

4413 00 00

4414 00

4414 00 10

4414 00 90

4415

4415 10

4415 10 10

4415 10 90

4415 20

4415 20 10

4415 20 90

4416 00

4416 00 10

4416 00 90

4417 00

4417 00 10

Warenbezeichnung

2

- anderes, mit mindestens einer äußeren Lage aus anderem Holz als Nadel
holz :

mindestens eine Spanplatte enthaltend .
- — anderes :

mit Block-, Stab-, Stäbchen- oder Streifenholzmittellage
- — — anderes

- anderes :

- — mindestens eine Spanplatte enthaltend
- — anderes :

mit Block-, Stab-, Stäbchen- oder Streifenholzmittellage
- — — anderes

Verdichtetes Holz in Blöcken, Platten, Brettern oder Profilen . . . .

Holzrahmen für Bilder, Photographien, Spiegel oder dergleichen :
- aus tropischem Holz im Sinne der Zusätzlichen Anmerkung 2 zu diesen

Kapitel
- andere

Kisten, Kistchen, Verschlage, Trommeln und ähnliche Verpackungs
mittel, aus Holz ; Kabeltrommeln aus Holz ; Flachpaletten, Boxpalet
ten und andere Ladungsträger, aus Holz :
- Kisten, Kistchen, Verschlage, Trommeln und ähnliche Verpackungsmittel

Kabeltrommeln :

- — Kisten, Kistchen, Verschläge, Trommeln und ähnliche Verpackungs
mittel •

Kabeltrommeln

- Flachpaletten, Boxpaletten und andere Ladungsträger :
Flachpaletten
andere

Fässer, Tröge, Bottiche, Eimer und andere Böttcherwaren und Teil«
iavon, aus Holz, einschließlich Faßstäbe :
- Faßstäbe aus Holz, durch Spalten hergestellt, auch auf einer Hauptfläch«

gesägt, jedoch nicht weiter bearbeitet; Faßstäbe aus Holz, durch Säger
hergestellt, auf einer oder mehr Hauptflächen mit der Zylindersäg*
bearbeitet, jedoch nicht weiter bearbeitet

- andere

Werkzeuge, Werkzeugfassungen, Werkzeuggriffe und Werkzeugstiele
Fassungen, Stiele und Griffe für Besen, Bürsten und Pinsel, au:
Holz ; Schuhformen, Schuhleisten und Schuhspanner, aus Holz :
- Griffe für Schneidwaren, Gabeln und Löffel ; Fassungen für Bürsten unc

Pinsel

Besondere
Maßeinheit

5

m3

m3

m3

m3

m3

m3

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

15 10

15 10

15 10

15 10

15 10

15 10 ( i )

10 3

2,5 5,1

15 5,1

13 7,5

14 4,9

14 4,9

13 7,5

7 2,9

14 4,1

16 4,6

( l ) Zollfreiheit im Rahmen eines jährlichen Zollkontingents von 600 000 m3 von Sperrholz aus Nadelholz, nicht in Verbindung mit anderen Stoffen :
— mit einer Dicke von mehr als 8,5 mm und mit vom Schälen rohen Oberflächen ;
— mit einer Dicke von mehr als 18,5 mm und geschliffen .
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Zollsatz

KN
Code

1

4417 00 90

4418

4418 1000

4418 20

4418 20 10

4418 20 90

4418 30

4418 30 10

4418 30 90

4418 4000

4418 50 00

4418 90 00

4419 00

4419 00 10

4419 0090

4420

4420 10

4420 10 11

4420 10 19

4420 90

4420 9011

4420 90 19

4420 9091

4420 90 99

4421

4421 10 00

4421 90

4421 90 10

4421 90 30

Warenbezeichnung

2

— andere

Bautischler- und Zimmennannsarbeiten, einschließlich Verbundplatten
mit Hohlraum-Mittellagen, Parkettafeln, Schindeln („shingles" und
„shakes"), aus Holz :
— Fenster, Fenstertüren, Rahmen und Verkleidungen dafür

— Türen und Rahmen dafür, Türverkleidungen und -schwellen :

— — aus tropischem Holz im Sinne der Zusätzlichen Anmerkung 2 zu
diesem Kapitel

— — andere

— Parkettafeln :

— — für Mosaikparkett
— — andere

— Verschalungen für Betonarbeiten

— Schindeln („shingles" und „shakes") . ,
— andere

Holzwaren zur Verwendung bei Tisch oder in der Küche :
— aus tropischem Holz im Sinne der Zusätzlichen Anmerkung 2 zu diesem

Kapitel
— andere

Hölzer mit Einlegearbeit (Intarsien oder Marketerie); Kästchen, Etuis
und Kästen für Schmuck, Schneidwaren, Gabeln und Löffel und
ähnliche Waren, aus Holz ; Statuetten und andere Ziergegenstände,
aus Holz ; Innenausstattungsgegenstände aus Holz, ausgenommen Wa
ren des Kapitels 94 :
— Statuetten und andere Ziergegenstände, aus Holz :

aus tropischem Holz im Sinne der Zusätzlichen Anmerkung 2 zu
diesem Kapitel x

— — andere

— andere :

— — Hölzer mit Einlegearbeit (Intarsien oder Marketerie):
aus tropischem Holz im Sinne der Zusätzlichen Anmerkung 2 zu
diesem Kapitel

— — — andere

— — andere:

aus tropischem Holz im Sinne der Zusätzlichen Anmerkung 2 zu
diesem Kapitel

— — — andere

Andere Waren aus Holz :

— Kleiderbügel
— andere :

— — Spulen, Spindeln, Nähgarnrollen und ähnliche Waren, aus gedrechsel
tem Holz

— — Rundstäbe für Rollvorhänge, auch mit Federzugvorrichtung

Besondere
Maßeinheit

5

m2

m2

m3

m3

p/st

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

12 6

14 6

3 6

14 6

14 6

14 6

14 4,1

14 4,9
14 6

frei 3

15 3

3 6

18 6

5 10

15 10

3 6

18 6

2,4 4,9

frei 2,5

frei 4,6
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

44219050

4421 90 91

4421 90 99

Warenbezeichnung

2

— Holz für Zündhölzer vorgerichtet ; Holznägel für Schuhe . . .
■ — andere:

aus Faserplatten . . .
-— andere

autonom vertragsmäßi]
(%) (%)

3 4

frei 4,4

5 7,5

frei 4,9
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KAPITEL 45

KORK UND KORKWAREN

Anmerkung

1 . Zu Kapitel 45 gehören nicht:

a) Schuhe und Teile davon des Kapitels 64;

b) Kopfbedeckungen und Teile davon des Kapitels 65 ;

c) Waren des Kapitels 95 (z .B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte).

Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

4501

4501 10 00

4501 90 00

4502 00 0C

4503

450310 00

4503 90 00

4504

4504 10 00

4504 90

4504 90 10

4504 90 90

Warenbezeichnung

2

taturkork, unbearbeitet oder nur zugerichtet, Korkabfälle ; Kork
chrot und Korkniehl :

- Naturkork, unbearbeitet oder nur zugerichtet
- anderer

«taturkork,entrindet, zwei- oder vierseitig grob zugerichtet oder in
Vürfeln, Platten, Blättern oder Streifen von quadratischer odei
echteckiger Form (einschließlich scharfkantige Rohlinge zum Herstel
en von Stopfen)

Varen aus Naturkork :

- Stopfen
- andere

*reßkork (auch mit Bindemittel) und Waren aus Preßkork :
- Würfel, Quader, Platten, Blätter und Streifen ; Fliesen in beliebiger Form ;

massive Zylinder, einschließlich Scheiben
- andere :

Dichtungen für zivile Luftfahrzeuge (')
andere

autonom vertragsmäßig
<%) (%)

3 4

7 2,5
7 2,5

12 5,3

20 8

20 8

20 8

20 frei

20 8

(') Die Zulassungzu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstäbe B der Einführenden Vorschriften .



10. 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 305

KAPITEL 46

FLECHTWAREN UND KORBMACHERWAREN

Anmerkungen

1 . Als „Flechtstoffe" im Sinne dieses Kapitels gelten Stoffe, die aufgrund ihrer Beschaffenheit und Form zum Flechten, Weben
oder für ähnliche Verarbeitungsverfahren geeignet sind; dazu gehören insbesondere Stroh, Korbweiden, Bambus, Binsen,
Schilf, Holzspan, Faserstreifen von anderen Pflanzen (z.B. Raffiabast, schmale Blätter oder Streifen aus breiten Blättern
geschnitten) oder Rinde, nicht versponnene natürliche Spinnfasern, Monofile und Streifen oder dergleichen aus Kunststof
fen sowie Streifen aus Papier, jedoch nicht Streifen aus Leder, rekonstituiertem Leder, Filz oder Vliesstoffen, Menschenhaar,
Roßhaar, Vorgarne und Garne aus Spinnstoffen sowie Monofilamente und Streifen 1 oder dergleichen des Kapitels 54.

2 . Zu Kapitel 46 gehören nicht:

a) Wandverkleidungen der Position 4814;

b) Bindfäden, Seile und Taue, auch geflochten (Position 5607);

c) Schuhe und Kopfbedeckungen oder Teile davon des Kapitels 64 oder 65 ;

d) Fahrzeuge und Fahrzeugaufbauten, aus Korbgeflecht (Kapitel 87);

e) Waren des Kapitels 94 (z.B. Möbel , Beleuchtungskörper).

3 . „Parallel aneinandergefügte Flechtstoffe, Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen" im Sinne der Position 4601 sind
Waren aus Flechtstoffen, Geflechten und ähnlichen Waren, bei denen diese nebeneinandergelegt und durch Bindematerial,
auch durch Garne aus Spinnstoffen, in Flächenform miteinander verbunden sind.

Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

4601

4601 10

4601 10 10

4601 10 90

4601 20

4601 20 10

4601 2090

Warenbezeichnung

2

Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen, auch miteinander zu
Bändern verbunden ; Flechtstoffe, Geflechte und ähnliche Waren aus
Flechtstoffen, in Flächenform verwebt oder parallel aneinandergefügt,
auch wenn sie dadurch den Charakter von Fertigwaren erhalten haben
(z.B. Matten, Strohmatten, Gittergeflechte):

— Geflechte und ahnliche Waren aus Flechtstoffen, auch miteinander zu
Bändern verbunden :

— — aus nichtversponnenen pflanzlichen Stoffen

andere .

— Matten, Strohmatten und Gittergeflechte, aus pflanzlichen Stoffen :

aus Geflechten oder ähnlichen Waren der Unterposition 4601 10 ... .

— — anHere

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

3 frei

3 4,6

4,5 6,2

-5 A t
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

4601 91

4601 91 10

4601 91 90

4601 99

4601 99 10

4601 99 90

4602

4602 10

4602 10 10

4602 10 91

4602 10 99

4602 90

4602 90 10

4602 90 90

Warenbezeichnung

2

- andere :

- — aus pflanzlichen Stoffen :
aus Geflechten oder ähnlichen Waren der Unterposition 4601 10 . .

- — — andere .

andere :

- — — aus Geflechten oder ähnlichen Waren der Unterposition 4601 10 . .
andere

Corbmacherwaren und andere Waren, unmittelbar aus Flechtstoffen
»der aus Waren der Position 4601 hergestellt ; Waren aus Luffa :
- aus pflanzlichen Stoffen :
- — Flaschenhülsen aus Stroh

andere:

Korbmacherwaren und andere Waren, unmittelbar aus Flechtstoffen
hergestellt

- — — andere

- andere :

Korbmacherwaren und andere Waren , unmittelbar aus Flechtstoffen
hergestellt

- — andere

autonom vertragsmäßig
(%) • (%)

3 4

4,5 6,2

3 4,1

18 6,2

9 4,1

3 3,8

4,5 6,2

4,5 6,2

18 6,2

18 6,2
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ABSCHNITT X

HALBSTOFFE AUS HOLZ ODER ANDEREN CELLULOSEHALTIGEN FASERSTOFFEN ;
ABFÄLLE UND AUSSCHUSS VON PAPIER ODER PAPPE ;

PAPIER, PAPPE UND WAREN DARAUS

KAPITEL 47

HALBSTOFFE AUS HOLZ ODER ANDEREN CELLULOSEHALTIGEN FASERSTOFFEN ;
ABFÄLLE UND AUSSCHUSS VON PAPIER ODER PAPPE

Anmerkung

1 . Als „chemische Halbstoffe aus Holz, zum Auflösen" im Sinne der Position 4702 gelten chemische Halbstoffe mit einem
Anteil an unlöslichem Halbstoff von 92 GHT oder mehr bei Natron- oder Sulfatzellstoffen, bzw. 88 GHT oder mehr bei
Sulfitzellstoffen, nach einstündiger Lagerung in einer 18-prozentigen Natronlauge (NaOH) bei 20 0 C und mit einem
Aschegehalt von 0,15 GHT oder weniger (ausschließlich bei Sulfitzellstoffen).

Zollsatz

KN
Code

1

4701 00

4701 00 10

4701 00 90

4702 00 00

4703

4703 11 00

4703 19 00

4703 21 00

4703 29 00

4704

4704 11 00

4704 19 00

4704 21 00

4704 29 00

4705 00 00

Warenbezeichnung

2

Mechanische Halbstoffe aus Holz :

— thermo-mechanische Halbstoffe aus Holz

— andere • ■

Chemische Halbstoffe aus Holz, zum Auflösen

Chemische Halbstoffe aus Holz (Natron- oder Sulfatzellstoff), ausge
nommen solche zum Auflösen :

— ungebleicht :
— — aus Nadelholz

— — aus anderem Holz .

— halbgebleicht oder gebleicht :
— — aus Nadelholz

— — aus anderem Holz

Chemische Halbstoffe aus Holz (Sulfitzellstoff), ausgenommen solche
zum Auflösen :

— ungebleicht :
— — aus Nadelholz

— — aus anderem Holz

— halbgebleicht oder gebleicht :
— — aus Nadelholz

— — aus anderem Holz .

Halbchemische Halbstöffe aus Holz

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

Besondere
Maßeinheit

5

kg 90 % sdt

kg 90 % sdt

kg 90 % sdt

kg 90 % sdt

kg 90 % sdt

kg 90 % sdt

kg 90 % sdt

kg 90 % sdt
kg 90 % sdt

kg 90 % sdt
kg 90 % sdt

kg 90 % sdt
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

kg 90 % sdt

kg 90 % sdt
kg 90 % sdt
kg 90 % sdt

KN
Code

1

4706

470610 00

47069100

4706 92

47069210

470692 90

470693 00

4707

4707 10 00

4707 20 00

4707 30

4707 30 10

4707 30 90

4707 90

4707 90 10

4707 90 90

Warenbezeichnung

2

Halbstoffe aus anderen cellulosehaltigen Faserstoffen :
— aus Baumwollinters

— andere :

mechanisch aufbereitet

chemisch aufbereitet :

ungebleicht .
halbgebleicht oder gebleicht

halbchemisch aufbereitet

Abfälle und Ausschuß von Papier oder Pappe :
— aus ungebleichtem Kraftpapier oder Kraftpappe oder aus Wellpapier | oder

Wellpappe
— aus Papier oder Pappe, hauptsächlich aus gebleichten, nicht in der Masse

gefärbten chemischen Halbstoffen hergestellt
— aus Papier oder Pappe, hauptsächlich aus mechanischen Halbstoffen herge

stellt (z.B. Zeitungen, Zeitschriften und ähnliche Drucke):
alte und unverkaufte Zeitungen und Zeitschriften, Telefonbücher, Bro
schüren, Werbedrucke und Werbeschriften . . .

— — andere

— andere (einschließlich Abfälle und Ausschuß, unsortiert):
unsortiert

sortiert

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei
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KAPITEL 48

PAPIER UND PAPPE ; WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 48 gehören nicht:

a) Waren des Kapitels 30;

b). Prägefolien der Position 3212;

c) parfümierte Papiere oder Schminkpapiere (Kapitel 33);

d) Papier und Zellstoffwatte, getränkt, gestrichen oder überzogen mit Seife oder Reinigungsmitteln (Position 3401 ) oder
mit Schuhcreme, Möbel- oder Bohnerwachs, Poliermitteln oder ähnlichen Zubereitungen (Position 3405);

e) lichtempfindliche Papiere und Pappen der Positionen 3701 bis 3704;

f) Papier oder Pappe enthaltende Schichtpreßstoffe aus Kunststoff oder Erzeugnisse aus einer Lage Papier oder Pappe,
gestrichen oder überzogen mit einer Lage Kunststoff, wenn die Dicke dieser Lage mehr als die Hälfte der Gesamtdicke
ausmacht, und Waren aus diesen Stoffen, ausgenommen Wandverkleidungen der Position 4814 (Kapitel 39);

g) Waren der Position 4202 (z.B. Reiseartikel);

h) Waren des Kapitels 46 (Flechtwaren und Korbmacherwaren);

ij) Papiergarne und Spinnstoffwaren aus Papiergarnen (Abschnitt XI);

k) Waren des Kapitels 64 oder 65 ;

1) Schleifstoffe, auf Papier oder Pappe aufgebracht (Position 6805) und Glimmer, auf Papier oder Pappe aufgebracht
(Position 6814); mit Glimmerstaub überzogene Papiere und Pappen gehören jedoch zu diesem Kapitel ;

m) Folien und dünne Bänder aus Metall , auf Papier- oder Pappunterlage (Abschnitt XV);

n) Waren der Position 9209 ;

o) Waren des Kapitels 95 (z.B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte) oder des Kapitels 96 (z.B. Knöpfe).

2 . Zu Positionen 4801 bis 4805 gehören, vorbehaltlich der Anmerkung 6, auch Papiere und Pappen, durch Kalandern oder in
anderer Weise geglättet, satiniert, geglänzt oder ähnlich ausgerüstet oder auch mit unechten Wasserzeichen oder einer
Oberflächenleimung versehen, sowie Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstoffasern, in der Masse (nicht auf
der Oberfläche) in beliebigem Verfahren gefärbt oder marmoriert . Zu diesen Positionen gehören jedoch nicht Papiere,
Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstoffasern, die hierüber hinaus bearbeitet, z.B. gestrichen, überzogen oder
getränkt sind, soweit die Position 4803 nicht etwas anderes vorschreibt .

3 . Als „Zeitungsdruckpapier" im Sinne dieses Kapitels gilt Papier, weder gestrichen noch überzogen, von der zum Druck von
Zeitungen verwendeten Art, mit einem auf die Gesamtfasermenge bezogenen Gehalt an mechanisch gewonnenen
Holzfasern von 65 GHT oder mehr, nicht oder sehr schwach geleimt, mit einer Glättezahl nach Bekk von 200 sec oder
weniger je Oberfläche, mit einem Quadratmetergewicht von 40 g bis 57 g und einem Aschegehalt von 8 GHT oder weniger.
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4. Zu Position 48.02 gehören Rieben Büttenpapier und Büttenpappe (handgeschöpft) nur Papiere und Pappen, die hauptsäch
lich aus gebleichtem Halbstoff oder aus mechanisch gewonnenem Halbstoff hergestellt worden sind und eine der
nachstehenden Voraussetzungen erfüllen :

— Papiere oder Pappen mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder weniger haben:
a) einen Gehalt an mechanisch gewonnenen Fasern von 10 GHT oder mehr und

1 ) ein Quadratmetergewicht von 80 g oder weniger
oder

2) sind in der Masse gefärbt
oder

b) einen Aschegehalt von mehr als 8 GHT und
1 ) ein Quadratmetergewicht von 80 g oder weniger

oder

2) sind in der Masse gefärbt
oder

c) einen Aschegehalt von mehr als 3 GHT und einen Weißgrad (Reflexionsfaktor) von 60 % oder mehr 0)
oder

d) einen Aschegehalt von mehr als 3 bis 8 GHT, einen Weißgrad (Reflexionsfaktor) von weniger als 60 % (*) sowie
einen Berstdruckindex von 2,5 kPa/g/m2 oder weniger
oder

e) einen Aschegehalt von 3 GHT oder weniger, einen Weißgrad (Reflexionsfaktor) von 60 % oder mehr (!) und einen
Berstdruckindex von 2,5 kPa/g/m2 oder weniger.

— Papiere oder Pappen mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g:
a) sind in der Masse gefärbt oder

b) weisen einen Weißgrad (Reflexionsfaktor) von 60 % oder mehr auf ('), und haben
1 ) eine Dicke von 225 um (Mikron) oder weniger

oder

2) eine Dicke von mehr als 225 bis 508 |im (Mikron) und einen Aschegehalt von mehr als 3 GHT
oder

c) weisen einen Weißgrad (Reflexionsfaktor) von weniger als 60 % auf 0), haben eine Dicke von 254 |im (Mikron)
oder weniger und einen Aschegehalt von mehr als 8 GHT.

Zu Position 48.02 gehören jedoch nicht Filterpapiere und -pappen (einschließlich Papiere für Teebeutel), Filzpapiere und
-pappen .

5 . Als „Kraftpapier und Kraftpappe" im Sinne dieses Kapitels gelten Papiere und Pappen mit einem auf die Gesamtfaser
menge bezogenen Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff von 80 GHT oder mehr.

6 . Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstoffasern, die die Merkmale zweier oder mehrerer der Positionen 4801
bis 48 1 1 aufweisen, gehören zu der zuletzt genannten in Betracht kommenden Position .

7 . Zu den Positionen 4801 , 4802, 4804 bis 4808, 4810 und 4811 gehören nur Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus
Zellstoffasern in einer der folgenden Formen:

a) in Streifen oder Rollen mit einer Breite von mehr als 15 cm
oder

b) in quadratischen oder rechteckigen Bogen, die ungefaltet auf einer Seite mehr als 36 cm und auf der anderen Seite mehr
als 15 cm messen .

(') Der Weißgrad (Reflexionsfaktor) ist mit der Methode Eirepho, GE oder einer anderen, gleichwertigen, international anerkannten Methode zu bestimmen .



10. 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 3 1

Zu Position 4802 gehören jedoch, vorbehaltlich der Anmerkung 6, Büttenpapiere und Büttenpappen (handgeschöpft) jeder
Größe und jeder Form, die an allen Seiten den sich aus der Herstellung ergebenden rauhen Rand aufweisen.

8 . Als „Papiertapeten und ähnliche Wandverkleidungen" im Sinne der Position 4814 gelten nur:

a) Papiere in Rollen, mit einer Breite von 45 bis 160 cm, zum Ausschmücken von Wänden oder Decken geeignet:

1 ) genarbt, durch Pressen oder Prägen gemustert, farbig oder mit Motiven bedruckt oder auf andere Weise oberflächen
verziert (z.B. mit Scherstaub), auch mit einer durchsichtigen Schutzschicht aus Kunststoff gestrichen oder überzogen ;

2) mit einer Oberfläche, die durch eingebettete Holz- oder Strohpartikel usw. gekörnt ist ;

3) auf der Schauseite mit einer Kunststoffschicht gestrichen oder überzogen, die genarbt, durch Pressen oder Prägen
gemustert, farbig oder mit Motiven bedruckt oder auf andere Weise verziert ist
oder

4) auf der Schauseite mit Flechtstoffen, auch in Flächenform verwebt oder parallel aneinandergefügt, überzogen ;

b) Borten und Friese aus Papier, wie oben beschrieben bearbeitet, auch in Rollen, zum Ausschmücken von Wänden oder
Decken geeignet;

c) Wandverkleidungen, aus Papier aus mehreren Bahnen bestehend, in Rollen oder Bogen, derart bedruckt, daß beim
Anbringen auf der Wand eine Landschaft, ein Bild oder ein sonstiges Motiv entsteht.

Erzeugnisse mit Papier- oder Pappunterlage, die sich sowohl als Fußbodenbelag als auch als Wandverkleidung eignen,
gehören zu Position 4815 .

9 . Zu Position 4820 gehören nicht lose Bogen oder Karten, zugeschnitten, auch bedruckt, durch Pressen oder Prägen
gemustert oder perforiert .

10 . Zu Position 4823 gehören insbesondere Papiere und Pappen, perforiert, für Jacquardvorrichtungen oder dergleichen sowie
Spitzenpapier.

11 . Mit Ausnahme der Waren der Positionen 4814 und 4821 gehören Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Waren aus diesen
Stoffen, mit Aufdrucken oder Bildern, die im Hinblick auf ihre eigentliche Zweckbestimmung nicht nebensächlicher Art
sind, zu Kapitel 49 .

Unterpositions-Anmerkungen

1 . Als „Kraftliner" im Sinne der Unterpositionen 4804 11 und 4804 19 gelten maschinenglatte oder einseitig glatte Papiere und
Pappen, in Rollen, mit einem auf die Gesamtfasermenge bezogenen Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Holz von
80 GHT oder mehr, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 115 g und einer Berstfestigkeit nach Müllen, die den
Werten in der nachstehenden Tabelle gleich ist oder die für alle anderen Gewichte den durch lineare Interpolation oder
Extrapolation errechneten Werten entspricht .

Quadratmetergewicht Mindestwert der Berstfestigkeit nach Müllen
(g/m2) (kPa)

115 393

125 417

200 637

300 824

400 961
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2 . Als „Kraftsackpapier" im Sinne der Unterpositionen 4804 21 und 4804 29 gelten maschinenglatte Papiere in Rollen , mit
einem auf die Gesamtfasermenge bezogenen Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff von 80 GHT oder mehr, mit einem
Quadratmetergewicht von 60 g bis 115 g, die einer der beiden nachstehend aufgeführten Voraussetzungen entsprechen:

a) der Berstdruckindex nach Müllen muß bei 38 oder mehr liegen und der Dehnungsfaktor muß mehr als 4,5 % in der
Querrichtung und mehr als 2 % in der Maschinenrichtung betragen,

b) die Mindestwerte des Durchreißwiderstands und der Bruchdehnung müssen den Werten der nachstehenden Tabelle gleich
sein oder für alle anderen Gewichte den durch lineare Interpolation ermittelten Werten entsprechen:

Mindestwert des Durchreißwiderstands
(mN)

Mindestwert der Bruchdehnung
(kN/m)Quadrat

metergewicht
(g/m2)

60

70

80

100

115

Maschinenrichtung

700

830

965

1 230

1 425

Maschinenrichtung
plus Querrichtung

1 510

1 790

2 070

2 635

3 060

Maschinenrichtung
plus Querrichtung

6,0

7.2

8.3

10,6

12,3

Querrichtung

1,9

2.3

2,8

3,7

4.4

3 . Als „Halbzellstoffpapier für die Welle der Wellpappe" im Sinne der Unterposition 4805 10 gilt Papier in Rollen, mit einem
auf die Gesamtfasermenge bezogenen Gehalt an halbchemisch ungebleicht aufbereitetem Zellstoff aus Laubhölzern von
65 GHT oder mehr und einer Druckfestigkeit nach der CMT-Methode 60 (Concora Medium Test mit einer 60-minütigen
Konditionierung) von mehr als 20 kgf, bei 50 % relativer Luftfeuchte und einer Temperatur von 23 0 C.

4 . Als „Sulfitpackpapier" im Sinne der Unterposition 4805 30 gilt einseitig glattes Papier, mit einem auf die Gesamtfasermenge
bezogenen Gehalt an Sulfitzellstoff aus Holz von mehr als 40 GHT, mit einem Aschegehalt von 8 GHT oder weniger und
einem Berstdruckindex nach Müllen von 15 oder mehr.

5 . Als „leichtgewichtiges gestrichenes Papier, sog. LWC-Papier" im Sinne der Unterposition 4810 21 gilt beidseitig gestrichenes
Papier, mit einem Quadratmetergewicht von 72 g oder weniger, mit einem Gewicht der Beschichtung je Seite von 1 5 g/m2
oder weniger, auf einer Unterlage, die zu 50 GHT oder mehr (bezogen auf die Gesamtfasermenge) aus mechanisch
gewonnenen Holzfasern besteht .

Zusätzliche Anmerkung

1 . Als „ Zeitungsdruckpapier" im Sinne der Unterposition 4801 00 10 gilt Papier, weiß oder in der Masse leicht gefärbt, mit einem
Anteil an mechanisch gewonnenen Holzfasern (bezogen auf die Gesamtfasermenge) von 70 GHT oder mehr, mit einer
Glättezahl nach Bekk von 130 sec oder weniger, nicht geleimt, mit einem Quadratmetergewicht von 40 g bis 57 g, mit
Wasserlinien, deren Abstand voneinander 4 cm bis 10 cm beträgt, in Rollen mit einer Breite von 31 cm oder mehr, mit einem
Gehalt an Füllstoff von 8 GHT oder weniger, und zum Herstellen von Zeitungen, Wochenschriften und anderen periodischen
Druckschriften der Position 4902, die mindestens zehnmal im Jahr erscheinen, bestimmt.



10. 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 313

Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

480100

48010010

48010090

4802

480210 00

4802 20 00

4802 3000

4802 40

48024010

480240 90

4802 51

4802 51 10

4802 51 90

4802 52 00

4802 53

4802 53 11

4802 53 19

4802 53 90

4802 60

4802 60 10

4802 60 90

Warenbezeichnung

. 2

Zeitungsdruckpapier, in Rollen oder Bogen :

— Zeitungsdruckpapier im Sinne der Zusätzlichen Anmerkung 1 zu diesem
Kapitel (')

— anderes . . .

Papiere und Pappen, weder gestrichen noch fiberzogen, von der Art,
wie sie als Schreibpapiere, Druckpapiere oder als Papiere und Pappen
zu anderen graphischen Zwecken verwendet werden, und Papiere und
Pappen für Lochkarten und Lochstreifen, in Rollen oder Bogen,
ausgenommen Papiere der Position 4801 oder 4803 ; Büttenpapier und
Büttenpappe (handgeschöpft):

— Büttenpapier und Büttenpappe (handgeschöpft)

— Rohpapier und Rohpappe für lichtempfindliche, wärmeempfindliche oder
elektroempfindüche Papiere und Pappen

— Kohlerohpapier

— Tapetenrohpapier :

ohne Gehalt an Fasern, in einem mechanischen Aufbereitungsverfah
ren gewonnen, oder von 10 GHT oder weniger solcher Fasern, bezo
gen auf die Gesamtfasermenge

andere

— andere Papiere oder Pappen ohne Gehalt an Fasern, in einem mechanischen
Aufbereitungsverfahren gewonnen, oder von 10 GHT oder weniger solcher
Fasern, bezogen auf die Gesamtfasermenge :

mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 40 g :

— — — Papier mit einem Quadratmetergewicht von 15 g oder weniger, zur
Verwendung als Schichtträger beim Herstellen von Dauerschablo
nen (!)

andere . .

— — mit einem Quadratmetergewicht von 40 g bis 150 g

— — mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g :

für Lochkarten:

Kraftpapier und Kraftpappe

— — — — andere '

— — — andere

— andere Papiere oder Pappen mit einem Gehalt an Fasern, in einem mechani
schen Aufbereitungsverfahren gewonnen, von mehr als 10 GHT, bezogen auf
die Gesamtfasermenge :

mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 72 g und mit einem
Gehalt an Fasern, in einem mechanischen Aufbereitungsverfahren
gewonnen, von mehr als 50 GHT, bezogen auf die Gesamtfasermenge .

— — andere

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

7 4,9 (2)

18 9

15 5,1

18 9

18 9

18 9

18 9

6 3,8

18 9

18 9

18 9

18 9

18 9

18 9

18 9

(1 ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(2) Zollfreiheit im Rahmen eines Zollkontingents.
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

4803 00

4803 0010

4803 00 31

480300 39

4803 0090

4804

480411

4804 11 11

4804 11 15

4804 11 19

48041190

480419

4804 1911

4804 19 15

4804 19 19

4804 19 31

4804 19 35

4804 19 39

48041990

4804 21

4804 21 10

4804 21 90

Warenbezeichnung

2

Papiere von der Art, wie sie für die Herstellung von Toilettenpapier,
\bschmink- oder Handtüchern, Servietten oder ähnlichen Papierer
zeugnissen zur Verwendung im Haushalt, zu hygienischen Zwecken
»der für die Körperpflege benutzt werden, . Zellstoffwatte und Vliese
»us Zellstoffasern, auch gekreppt, gefältelt, durch Pressen oder
Prägen gemustert, perforiert, auf der Oberfläche gefärbt, verziert
»der bedruckt, in Rollen mit einer Breite von mehr als 36 cm oder in
quadratischen oder rechteckigen Bogen, die ungefaltet auf mindestens
einer Seite mehr als 36 cm messen :

— Zellstoffwatte . . .

— gekrepptes Papier und Vliese aus Zellstoffasern (sog. Tissue), mit einem
Quadratmetergewicht pro Lage von:

25 g oder weniger
mehr als 25 g

— andere -

Kraftpapier und Kraftpappe, weder gestrichen noch fiberzogen, in
Rollen oder Bogen, ausgenommen Waren der Position
4802 oder 4803 :

— Kraftliner :

— — ungebleicht :
mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz
von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge:

mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 150 g
— — — — mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder mehr, jedoch

weniger als 175 g
mit einem Quadratmetergewicht von 175 g oder mehr

andere

anderer :

— — — mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz
von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge:

aus einer oder mehreren ungebleichten Lagen und einer äußeren
gebleichten, halbgebleichten oder gefärbten Lage, mit einem
Quadratmetergewicht von:

weniger als 150 g .
150 g oder mehr, jedoch weniger als 175 g
175 g oder mehr

_ _ _ _ andere, mit einem Quadratmetergewicht von:
weniger als 1 50 g
150 g oder mehr, jedoch weniger als 175 g

— — — — — 175 g oder mehr
— — — andere

— Kraftsackpapier :

— — ungebleicht :
— — — mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz

von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge
— — — anderes • • •

autonom vertragsmäßi
<%> ■ (%)

3 4

18 9

18 9

18 9

18 9

18 6

18 6

18 6

18 9

18 6

18 6

18 6

18 6

18 6

18 6

18 9

18 8

18 9
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung Besondere

Maßeinheitautonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

1 2 3 4 5

18

18

8

9

- — anderes :

mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz
von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge

anderes

- andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht
von 150 g oder weniger :

- — ungebleicht :

zun Herstellung von Papiergarnen der Position 5308 oder von
Papiergarnen, mit Metall verstärkt, der Position 5607 (')

andere:

2,56

mit einem Uenait an suitat- oaer mtronzeuston aus maeinoiz
von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge:

- — — — — Isolierkraftpapier für elektrotechnische Zwecke

— — — — — andere

— — — — andere .

— — andere :

18

18

18

6
zur Herstellung von Papiergarnen der Position 5308 oder von
Papiergarnen, mit Metall verstärkt, der Position 5607 (*)

4804 29

4804 29 10

4804 2990

4804 31

4804 31 10

4804 3151

4804 3159

4804 31 90

4804 39

4804 39 10

4804 39 51

4804 39 59

4804 39 90

480441

4804 41 10

480441 91

4804 41 99

4804 42

4804 42 10

4804 42 90

— — andere:

mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz
von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge:

— — — — — in der Masse einheitlich gebleicht 18

18

18

— — — — — andere

andere .

6

6

9

2,5

6

6

9

6

9

9

6

9

andere uraupapiere una ivraiipappen, mit einem yuauraimciergewitm wo
mehr als 150 g, jedoch weniger als 225 g :

— ungebleicht :

— — mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz
von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge 18

18

18

- — — anaere:

- — — — sog. „saturating kraft"

andere

in der Masse einheitlich gebleicht, mit einem Gehalt an chemisch
aufbereiteten Fasern aus Holz von mehr als 95 GHT, bezogen auf die
Gesamtfasermenge :

mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz
von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge . . 18

18— — — andere

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

480449

48044910

480449 90

4804 51

4804 51 10

4804 51 90

4804 52

4804 52 10

4804 52 90

4804 59

4804 59 10

4804 59 90

4805

4805 10 00

4805 21 00

4805 22

4805 22 10

4805 22 90

4805 23 00

4805 29

4805 29 10

4805 29 90

4805 30

4805 30 10

4805 30 90

480540 00

4805 50 00

4805 60

4805 60 10

4805 60 30

4805 60 90

Warenbezeichnung

2

andere :

mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz
von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge

— — — andere .

— andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht
von 225 g oder mehr :

— — ungebleicht :
mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz
von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge

— andere

— — in der Masse einheitlich gebleicht, mit einem Gehalt an chemisch
aufbereiteten Fasern aus Holz von mehr als 95 GHT, bezogen auf die
Gesamtfasermenge:

— — — mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz
von , 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge

— — — andere

andere :

mit einem Gehalt an Sulfat- oder Natronzellstoff aus Nadelholz
von 80 GHT oder mehr der Gesamtfasermenge

— andere

Andere Papiere und Pappen, weder gestrichen noch fiberzogen, in
Rollen oder Bogen :
— Halbzellstoffpapier für die Welle der Wellpappe, sog. „fluting"

— mehrlagige Papiere und Pappen :
— . — jede Lage gebleicht
— — mit nur einer gebleichten Außenlage :

Testliner .

— — — andere

— — mit drei oder mehr Lagen, von denen nur die beiden Außenlagen
gebleicht sind
andere :

— — — Testliner

— andere . .

— Sulfitpackpapier :

mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 30 g .
— — mit einem Quadratmetergewicht von 30 g oder mehr

— Filterpapier und Filterpappe

— Filzpapier und Filzpappe . . .
— andere Papiere und Pappen, mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder

weniger :

Strohpapier und Strohpappe
Papiere und Pappen für gewellte Papiere und Pappen
— J - ,

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

18 6

18 9

18 6

18 9

18 6

18 9

18 6

18 9

18 9

18 9

18 9

18 9

18 9

18 9

18 9

18 9

18 9

18 9

18 9

18 9

18 9

18 9
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

4805 70

4805 70 11

4805 70 19

4805 70 90

4805 80

4805 8011

4805 80 19

4805 80 90

4806

4806 10 00

48062000

4806 30 00

4806 40

48064010

480640 90

4807

4807 10 00

4807 91 00

4807 99

4807 9911

4807 99 19

4807 9990

4808

4808 10

4808 10 10

4808 10 90

4808 20 00

Warenbezeichnung

2

— andere Papiere und Pappen, mit einem Quadratmetergewicht von mehr
als 150 g, jedoch weniger als 225 g :

Papiere und Pappen für gewellte Papiere und Pappen:
Testliner

— — — andere

— — andere

— andere Papiere und Pappen, mit einem Quadratmetergewicht von 225 g oder
mehr :

— — aus Altpapier:
— Testliner

andere

— — andere

Pergamentpapier und Pergamentpappe, Pergamentersatzpapier, Na
turpauspapier, Pergaminpapier und andere kalandrierte, durchsichtige
oder durchscheinende Papiere, in Rollen oder Bogen :
— Pergamentpapier und -pappe
— Pergamentersatzpapier
— Naturpauspapier

— Pergaminpapier und andere kalandrierte, durchsichtige oder durchschei
nende Papiere :

— — Pergaminpapier
andere

Papier und Pappe, zusammengeklebt, auf der Oberfläche weder ge
strichen noch überzogen oder getränkt, auch mit Innenverstärkung, in
Rollen oder Bogen :
— Papier und Pappe, mit Bitumen, Teer oder Asphalt zusammengeklebt ....
— andere :

— — Strohpapier und Strohpappe, auch mit anderem Papier als Strohpapier
versehen . . . .

— — andere :

aus Altpapier, auch mit Papier versehen:
aus zwei oder mehr Lagen verschiedener Art .

— — — — andere

— — — andere . .

Papiere und Pappen, gewellt (auch mit aufgeklebter Decke), gekreppt,
gefältelt, durch Pressen oder Prägen gemustert oder perforiert, in
Rollen oder Bogen, ausgenommen Waren der Position
4803 oder 4818 :

— Wellpapier oder Wellpappe, auch perforiert :
— — nur auf einer Seite mit Papier oder Pappe beklebt
— — andere

— Kraftsackpapier, gekreppt oder gefältelt, auch durch Pressen oder Prägen
gemustert oder perforiert

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

18 9

18 9

18 9

18 9

18 9

18 9

18 10

18 10

18 10

18 10

18 10

18 10

18 10

18 10

18 10

18 10

21 11

21 11

18 10
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

4808 3000

4808 9000

4809

48091000

4809 20 00

4809 90 00

4810

4810 11

4810 11 10

4810 11 90

4810 12 00

4810 21 00

4810 29

4810 29 10

4810 29 90

4810 31 00

4810 32

4810 32 10

4810 32 90

4810 3900

4810 91

4810 91 10

Warenbezeichnung

2

— anderes Kraftpapier, gekreppt oder gefältelt, auch durch Pressen oder
Prägen gemustert oder perforiert

— andere

Kohlepapier, präpariertes Durchschreibepapier und anderes Vervielfäl
tigungs- oder Umdruckpapier (einschließlich gestrichenes, überzogenes
oder getränktes Papier für Dauerschablonen oder Offsetplatten), auch
bedruckt, in Rollen mit einer Breite von mehr als 36 cm oder in
quadratischen oder rechteckigen Bogen, die ungefaltet auf mindestens
einer Seite mehr als 36 cm messen :

— Kohlepapier und ähnliches Vervielfältigungspapier
— präpariertes Durchschreibepapier
— anderes

Papiere und Pappen, ein- oder beidseitig mit Kaolin oder anderen
anorganischen Stoffen gestrichen, auch mit Bindemitteln, ausgenom
men alle anders gestrichenen oder überzogenen Papiere und Pappen,
auch auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen
oder Bogen :
— Papiere und Pappen zum Beschreiben, Bedrucken oder zu anderen graphi

schen Zwecken, ohne Gehalt an Fasern, in einem mechanischen Aufberei
tungsverfahren gewonnen, oder mit einem Gehalt von 10 GHT oder weniger
solcher Fasern, bezogen auf die Gesamtfasermenge :

— — mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder weniger :
Rohpapier und Rohpappe für lichtempfindliche, wärmeempfindli
che oder elektroempfindliche Papiere und Pappen

— — — andere

— — mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g
— Papiere und Pappen zum Beschreiben, Bedrucken oder zu anderen graphi

schen Zwecken, mit einem Gehalt an Fasern, in einem mechanischen
Aufbereitungsverfahren gewonnen, von mehr als 10 GHT, bezogen auf die
Gesamtfasermenge :

— — leichtgewichtiges gestrichenes Papier, sog. „LWC-Papier"
— — andere :

— in Rollen

— — — in Bogen
— Kraftpapiere und -pappen, ausgenommen Papiere und Pappen zum Beschrei

ben, Bedrucken oder zu anderen graphischen Zwecken :
— — in der Masse einheitlich gebleicht, mit einem Gehalt an chemisch

aufbereiteten Fasern aus Holz von mehr als 95 GHT, bezogen auf die
Gesamtfasermenge, mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder
weniger

— — in der Masse einheitlich gebleicht, mit einem Gehalt an chemisch
aufbereiteten Fasern aus Holz von mehr als 95 GHT, bezogen auf die
Gesamtfasermenge, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g :

— — — mit Kaolin gestrichen oder überzogen
andere • • •

andere

— andere Papiere und Pappen :
— — Multiplex :

jede Lage gebleicht

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

18 10

18 10

19 9

19 9

19 9

19 9

19 9

19 9

19 9

19 9

19 9

19 9

19 8

19 9

19 9

19 9
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

48109130

4810 9190

4810 99

48109910

4810 99 30

4810 99 90

4811

4811 10 00

48112100

481129 00

4811 31 00

481139 00

481140 00

481190

48119010

481190 90

481200 00

4813

4813 10 00

4813 20 00

4813 90

4813 90 10

4813 90 90

4814

4814 10 00

4814 20 00

4814 30 00

Warenbezeichnung

2

mit nur einer gebleichten Außenlage
— andere

— — andere :

Papier und Pappe, gebleicht , mit Kaolin gestrichen oder überzogen .
— — — Papier und Pappe, mit Glimmerstaub überzogen
— — — andere

Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstoffasern, gestri
chen, überzogen, getränkt, auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder
bedruckt, in Rollen oder Bogen, ausgenommen Waren der
Position 4803, 4809, 4810 oder 4818 :
— Papier und Pappe, geteert, bituminiert oder asphaltiert
— Papier und Pappe, gummiert oder mit Klebeschicht versehen :
— — selbstklebend

— — andere

— mit Kunstharz oder Kunststoff gestrichene, überzogene oder getränkte
Papiere und Pappen, ausgenommen mit Klebeschicht versehene Papiere und
Pappen :

— — gebleicht, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g
andere

— Papiere und Pappen, mit Wachs, Paraffin, Stearin, öl oder Glycerin
überzogen oder getränkt

— andere Papiere und Pappen, ZellstoffWatte und Vliese aus Zellstoffasern :
— — Endlosformulare

— — andere

Filterblöcke und Filterplatten, aus Papierhalbstoff

Zigarettenpapier, auch zugeschnitten oder in Form von Heftchen oder
Hülsen :

— in Form von Heftchen oder Hülsen . .

— in Rollen mit einer Breite von 5 cm oder weniger
— anderes :

nicht getränkt, in Rollen mit einer Breite von mehr als 15 cm oder in
quadratischen oder rechteckigen Bogen, von denen eine Seite mehr
als 36 cm mißt

anderes

Papiertapeten und ähnliche Wandverkleidungen ; Buntglaspapier :
— Rauhfaserpapier, sog. „Ingrainpapier"
— Tapeten und ähnliche Wandverkleidungen aus Papier, gestrichen oder über

zogen, auf der Schauseite mit einer Lage Kunststoff versehen, die durch
Pressen oder Prägen gemustert, farbig oder mit Motiven bedruckt oder auf
andere Weise verziert wurde «

— Tapeten und ähnliche Wandverkleidungen aus Papier, auf der Schauseite
mit Flechtstoffen versehen, auch parallel aneinandergefügt oder in Flächen
form verwebt

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

19 9

1$ 9

19 8

15 7

19 9

19 9

19 9

19 9

19 8

19 9

19 9

19 9

19 9

17 10

15 5,1

15 5,1

14 4,9

19 9

19 7

23 12,5

14 4.1



320 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10. 9 . 90

Zollsatz

Warenbezeichnung Besondere
Maßeinheitautonom vertragsmäßig

(%) (%)

2 3 4 5

m2

KN
Code

1

4814 90

48149010

48149090

4815 00 00

4816

4816 10 00

4816 2Q00

4816 3000

4816 90 00

4817

4817 10 00

4817 20 00

4817 3p 00

4818

4818 10

4818 10 10

4818 10 90

4818 20

4818 20 10

4818 20 91

4818 20 99

4818 30 00

— andere :

Tapeten und ähnliche Wandverkleidungen aus Papier, genarbt, durch
Pressen pder Prägen gemustert, farbig oder mit Motiven bedruckt oder
mit anderer Oberflächenverzierung, mit einer durchsichtigen Schutz
schicht aus Kunststoff gestrichen oder überzogen

andere

Fußbodenbeläge mit Papier- oder Pappunterlage, auch zugeschnitten .

Kohlepapier, präpariertes Durchschreibepapier und anderes Vervielfäl
tigungs- und Umdruckpapier (ausgenommen Waren der
Position 4809), vollständige Dauerschablonen und Offsetplatten aus
Papier, auch in Kartons :

— Kohlepapier oder ähnliches Vervielfältigungspapier

— präpariertes Durchschreibepapier

— vollständige Dauerschablonen .

— andere

Briefumschläge, Einstückbriefe, Postkarten (ohne Bilder) und Brief
karten, aus Papier oder Pappe ; Zusammenstellungen solcher Schreib
waren, in Schachteln, Taschen und ähnlichen Behältnissen, aus Papier
oder Pappe :

— Briefumschläge

— Einstückbriefe, Postkarten (ohne Bilder) und Briefkarten

— Zusammenstellungen von Schreibwaren, in Schachteln, Taschen und Mhnli>
chen Behältnissen, aus Papier oder Pappe

Toilettenpapier, Taschentücher, Abschminktücher, Handtücher, Tisch
tücher, Servietten, Windeln für Kleinkinder, hygienische Binden und
Tampons, Bettücher und ähnliche Waren zum Gebrauch im Haushalt,
im Krankenhaus, bei der Körperpflege oder zu hygienischen Zwecken,
Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Papierhalbstoff, Papier,
Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstoffasern :

— Toilettenpapier :

mit einem Quadratmetergewicht pro Lage von 25 g oder weniger . . . .

mit einem Quadratmetergewicht pro Lage von mehr als 25 g

— Taschentucher, Abschminktücher und Handtücher :

— — Taschentücher und Abschminktücher

— — Handtücher:

in Rollen

andere . .

— Tischtücher und Servietten

7

7

11

9

9

9

9 .

12

12

12

9

9

11

11

11

11

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

19

19

19

19

19

19
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

481840

4818 4011

48184013

48184019

48184091

481840 99

481850 00

481890

4818 90 10

4818 9090

4819

4819 10 00

4819 20

4819 20 10

4819 20 90

4819 30 00

481940 00

4819 5000

4819 60 00

4820

4820 10

4820 10 10

48201030

482010 50

4820 10 90

Warenbezeichnung

2

— hygienische Binden und Tampons, Windeln für Kleinkinder und ähnliche
Waren zu hygienischen Zwecken :

hygienische Binden, Tampons und ähnliche Waren:
— — — hygienische Binden

Tampons
andere

— — Windeln für Kleinkinder und ähnliche Waren zu hygienischen Zwek
ken:

— — — nicht in Aufmachung für den Einzelverkauf
andere .

— Bekleidung und Bekleidungszubehör
— andere :

— -r Waren für chirurgische, . medizinische oder hygienische Zwecke, nicht
in Aufmachung für den Einzelverkauf
andere

Schachteln, Kartons, Säcke, Beutel, Tüten und andere Verpackungs
mittel, aus Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstoffa
sern ; Pappwaren von der in Büros, Läden und dergleichen verwendeten
Art :

— Schachteln und Kartons aus Wellpapier oder Wellpappe
— Faltschachteln und -kartons aus nicht gewelltem Papier oder nicht gewellter

Pappe :
mit einem Quadratmetergewicht des Papiers oder der Pappe von
weniger als 600 g
mit einem Quadratmetergewicht des Papiers oder der Pappe von 600 g
oder mehr

— Säcke und Beutel mit einer Bodenbreite von 40 cm oder mehr

— andere Säcke, Beutel oder Tüten, ausgenommen Schallplattenhüllen
— andere Verpackungsmittel , einschließlich Schallplattenhüllen
— Pappwaren von der in Büros, Läden und dergleichen verwendeten Art . . . .

Register, Bücher für die kaufmännische Buchführung, Merkbücher,
Auftragsbücher, Quittungsbücher, Notiz- und Tagebücher, auch mit
Kalendarium, Notizblöcke, Briefpapierblöcke und dergleichen, Hefte,
Schreibunterlagen, Ordner, Schnellhefter (für Lose-Blatt-Systeme
oder andere), Einbände und Aktendeckel und andere Waren des
Schulbedarfs, des Bürobedarfs und des Papierhandels, einschließlich
Durchschreibesätze und -hefte, auch mit eingelegtem Kohlepapier, aus
Papier oder Pappe ; Alben für Muster oder für Sammlungen und
Buchhüllen, aus Papier oder Pappe :
— Register, Bücher für die kaufmännische Buchführung, Merkbücher, Auf

tragsbücher, Quittungsbücher, Notiz- und Tagebücher, auch mit Kalen
darium, Notizblöcke, Briefpapierblöcke und dergleichen :

Register, Bücher für die kaufmännische Buchführung, Auftragsbücher
und Quittungsbücher . .

— — Briefpapierblöcke und Notizblöcke ; Merkbücher und Notizbücher,
ohne Kalendarium

Merkbücher, Notizbücher und Tagebücher, mit Kalendarium
andere .

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

19 10

19 10

19 10

19 10

19 7

19 11

19 10

19 11

20 12

20 12

20 12

20 12

20 12

20 12

20 11

21 12

21 12

21 12

21 12
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

4820 20 00

4820 30 00

4820 40

4820 40 10

4820 40 90

4820 50 00

4820 90 00

4821

4821 10

4821 10 10

4821 10 90

4821 90

4821 90 10

4821 90 90

4822

4822 10 00

4822 90 00

4823

4823 11

4823 11 10

4823 11 90

4823 19 00

4823 20 00

4823 30 00

4823 40 00

4823 51

4823 51 10

4823 51 90

4823 59

4823 59 10

4823 59 90

Warenbezeichnung

2

- Hefte

— Ordner, Schnellhefter, Einbände und Aktendeckel

— Durchschreibesätze und -hefte, auch mit eingelegtem Kohlepapier :

— — Endlosformulare

— — andere

— Alben für Muster oder für Sammlungen .

— andere . . . .

Etiketten aller Art aus Papier oder Pappe, auch bedruckt :
— bedruckt :

— — selbstklebend

andere

— andere :

selbstklebend

— — andere

Rollen, Spulen, Spindeln und ähnliche Unterlagen, aus Papierhalb
stoff, Papier oder Pappe, auch gelocht oder gehärtet :
— zum Aqfwickeln von Spinnstoffgarnen
— andere »

Andere Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstoffasern.
zugeschnitten ; andere Waren aus Papierhalbstoff, Papier, Pappe,
Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstoffasern :

— Papier, gummiert oder mit Klebeschicht, in Streifen oder Rollen :
— — selbstklebend :

Streifen mit einer Breite von 10 cm oder weniger, mit nichtvulkani
siertem Naturkautschuk oder nichtvulkanisiertem synthetischer
Kautschuk gestrichen . .

— — — andere

— — andere

— Filterpapier und Filterpappe
— Lochkarten, nicht gelocht, für Lochkartenmaschinen, auch in Streifen . . .

— Diagrammpapier für Registriergeräte, in Rollen, Bogen oder Scheiben . .
— andere Papiere oder Pappen zum Beschreiben, Bedrucken oder zu anderer

graphischen Zwecken :
— — bedruckt, durch Pressen oder Prägen gemustert oder perforiert :

Endlosformulare

— — — andere

andere :

_ _ _ für Büromaschinen und ähnliche Geräte, in Streifen oder Rollen .

— — " — andere

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

21 12

21 12

21 12

21 12

21 12

21 12

20 10

20 10

20 10

20 10

19 11

19 11

16 4,6

19 9

19 9

19 9

19 11

19 11

19 9

19 9

19 9

19 9
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z,onsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

482360

4823 60 10

4823 60 90

482370

48237010

4823 70 90

482390

4823 90 10

4823 90 20

4823 90 30

4823 90 51

4823 90 71

4823 90 79

4823 90 90

Warenbezeichnung

2

- Tabletts, Schüsseln, Teller, Tassen, Becher und ähnliche Waren, aus Papier
oder Pappe :

Tabletts, Schüsseln und Teller
- andere

- formgepreßte oder gepreßte Waren aus Papierhalbstoff :
- Höckerpappe und Kleinverpackungen für Eier
- — andere

- andere :

- Dichtungen für zivile Luftfahrzeuge ( l )
- andere:

Papier und Pappe, gelocht, für Jacquardvorrichtungen und ähnliche
Maschinen

- — — Klappfächer und starre Fächer, Fächergestelle und Fächergriffe,
Teile von Fächergestellen und Fächergriffen

- — — andere:

- — — — für einen bestimmten Verwendungszweck zugeschnitten:
- — — — — Kondensatorpapier
- — — — — andere:

- — — — — — gummiert oder mit Klebeschicht
andere

- — — — andere

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

19 11

19 11

19 11

19 11

19 frei

13 4,6

21 5,6

19 9

19 9

19 9

19 11

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .



324 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10 . 9 . 90

KAPITEL 49

BÜCHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE UND ANDERE ERZEUGNISSE DES GRAPHISCHEN GEWERBES ;
HAND- ODER MASCHINENGESCHRIEBENE SCHRIFTSTÜCKE UND PLÄNE

Anmerkungen

1 ! Zu Kapitel 49 gehören nicht:

a) photographische Negative und Positive auf durchsichtigem Träger (Kapitel 37);

b) Reliefkarten, -pläne und -globen, auch bedruckt (Position 9023);

c) Spielkarten und andere Waren des Kapitels 95 ;

d) Originalstiche, -schnitte und -Steindrucke (Position 9702), Briefmarken, Stempelmarken, Steuerzeichen, Ersttagsbriefe,
Ganzsachen und dergleichen der Position 9704 sowie Antiquitäten, mehr als 100 Jahre alt, und andere Waren des
Kapitels 97 .

2 . Als „gedruckt" im Sinne des Kapitels 49 gelten auch Erzeugnisse, die mit einem Vervielfältigungsapparat, in einem
computergesteuerten Verfahren, maschinenschriftlich oder durch Gaufrieren, Photographieren, Photokopieren oder Thermo
kopieren hergestellt worden sind.

3 . Zeitungen und andere periodische Druckschriften, kartoniert, gebunden oder in Sammlungen mit mehr als einer Nummer in
gemeinsamem Umschlag, gehören zu Position 4901 , auch wenn sie Werbung enthalten.

4. Zu Position 4901 gehören auch:

a) Sammlungen gedruckter Reproduktionen von Kunstwerken, Zeichnungen usw., die ein vollständiges Werk mit numerier
ten Seiten sind, sich zum Binden als Bücher eignen und außerdem einen Begleittext enthalten, der sich auf diese
Darstellungen oder ihre Schöpfer bezieht ;

b) Illustrationsbeilagen für Bücher, die mit den Büchern gestellt werden;

c) Bücher in Form von Teilheften oder in losen Bogen oder Blättern jeden Formats , die ein vollständiges Werk oder einen
Teil davon bilden und zum Broschieren, Kartonieren oder Binden bestimmt sind.

Jedoch gehören Bilddrucke und Illustrationen, ohne Text, in losen Bogen oder Blättern jeden Formats, zu Position 4911 .

5 . Vorbehaltlich der Anmerkung 3 zu Kapitel 49 gehören zu Position 4901 nicht Veröffentlichungen, die überwiegend
Werbezwecken dienen (z.B. Broschüren, Prospekte, Faltblätter, Handelskataloge, von Handelsgesellschaften veröffentlichte
Jahrbücher, Reisewerbung). Diese Veröffentlichungen gehören zu Position 4911 .

6. „Bilderalben und Bilderbücher für Kinder" im Sinne der Position 4903 sind Kinderalben und -bücher, deren Hauptmerkmal
Bilder sind, während dem Text nur untergeordnete Bedeutung zukommt.

Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

Warenbezeichnung

2

Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke, auch in losen Bogen oder
Blättern :

— in losen Boeen oder Blättern, auch eefalzt .

KN
Code

1

4901

4901 10 00

autonom
(%)

3

frei

vertragsmäßig
(%)

4

frei
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

4901 91 00

4901 99 00

4902

4902 10 00

4902 9000

4903 00 00

4904 00 00

4905

49051000

4905 91 00

4905 99 00

490600 00

4907 00

4907 00 10

4907 00 30

4907 00 91

4907 00 99

4908

4908 10 00

4908 9000

4909 00

4909 00 10

4909 00 90

Warenbezeichnung

2

— andere :

Wörterbücher und Enzyklopädien, auch in Form von Teilheften . . . . .
andere

Zeitungen und andere periodische Druckschriften, auch mit Bildern
oder Werbung enthaltend :
— mindestens viermal wöchentlich erscheinend . .

— andere

Bilderalben, Bilderbücher und Zeichen- oder Malbücher, für Kinder .

Noten, handgeschrieben oder gedruckt, auch mit Bildern, auch gebun
den

Kartographische Erzeugnisse aller Art, einschließlich Wandkarten,
topographische Pläne und Globen, gedruckt :
— Globen ^ . . .

— andere :

— — in Form von Büchern oder Broschüren

andere

Baupläne und -Zeichnungen, technische Zeichnungen und andere Pläne
und Zeichnungen zu Gewerbe-, Handels-, topographischen oder ähnli
chen Zwecken, als Originale mit der Hand hergestellt ; handgeschrie
bene Schriftstücke ; auf lichtempfindlichem Papier hergestellte photo
graphische Reproduktionen und mit Kohlepapier hergestellte Kopien
der genannten Pläne, Zeichnungen und Schriftstücke

Briefmarken, Stempelmarken, Steuerzeichen und dergleichen, nicht
entwertet, im Bestimmungsland gültig oder zum Umlauf vorgesehen ;
Papier mit Stempel ; Banknoten ; Scheckformulare ; Aktien ; Schuld
verschreibungen und ähnliche Wertpapiere :
— Briefmarken, Stempelmarken, Steuerzeichen und dergleichen
— Banknoten .

— andere:

— — unterschrieben und numeriert . . .

— — andere

Abziehbilder aller Art :

— Abziehbilder, verglasbar

— andere

Bedruckte oder illustrierte Postkarten ; Glückwunschkarten und be
druckte Karten mit persönlichen Mitteilungen, auch illustriert, auch
mit Umschlägen oder Verzierungen aller Art :
— bedruckte oder illustrierte Postkarten

— andere

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

15 7,2

frei frei

16 4,6

frei frei

frei frei

frei frei

6 2,5

frei frei

frei frei

15 5,1

13 5,3

13 5,3

15 6,5

15 6,5 '
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

491000 00

4911

4911 1000

4911 91

491191 10

4911 91 80

49119900

Warenbezeichnung

2

Kalender aller Art, bedruckt, einschließlich Blöcke von Abreißkalen
dern

Andere Drucke, einschließlich Bilddrucke und Photographien :
— Werbedrucke und Werbeschriften, Verkaufskataloge und dergleichen ....
— andere :

Bilder, Bilddrucke und Photographien :
ungefalzte Druckbogen, nur mit Bilddrucken oder Illustrationen,
jedoch ohne Text oder Beschriftung, für gemeinschaftliche Verlags
ausgaben (!)

— andere .

andere

autonom
(%>

3

19

16

frei

16

16

vertragsmäßig
(%)

4

6

5,8

frei

5,8

5,8

( l ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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ABSCHNITT XI

SPINNSTOFFE UND WAREN DARAUS

Anmerkungen

1 . Zu Abschnitt XI gehören nicht:

a) Borsten und Tierhaare zum Herstellen von Besen, Bürsten oder Pinseln (Position 0502); Roßhaar und Roßhaarabfälle
(Position 0503);

b) Menschenhaare und Waren daraus (Positionen 0501 , 6703 oder 6704); jedoch gehören Filtertücher aus Menschenhaa
ren, wie sie üblicherweise zum Pressen von Öl oder zu ähnlichen technischen Zwecken verwendet werden, zu
Position 5911 ;

c) Baumwoll-Linters und andere Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs des Kapitels 14 ;
»

d) Asbest der Position 2524, Asbestwaren und andere Waren der Positionen 6812 oder 6813 ;

e) Waren der Positionen 3005 oder 3006 (z.B. Watte, Mull , Binden und dergleichen zu medizinischen, chirurgischen,
zahnärztlichen oder tierärztlichen Zwecken, steriles chirurgisches Nahtmaterial);

f) lichtempfindliche Spinnstoffwaren der Positionen 3701 bis 3704;

g) Monoflle, mit einem größten Durchmesser von mehr als 1 mm, und Streifen und dergleichen (z.B. künstliches Stroh),
mit einer augenscheinlichen Breite von mehr als 5 mm, aus Kunststoffen (Kapitel 39), sowie Geflechte, Gewebe und
andere Flechtwaren und Korbmacherwaren daraus (Kapitel 46);

h) Gewebe, Gewirke, Gestricke, Filze und Vliesstoffe, mit Kunststoff getränkt, bestrichen oder überzogen oder mit Lagen
aus Kunststoff versehen, und Waren daraus, des Kapitels 39 ;

ij) Gewebe, Gewirke, Gestricke, Filze und Vliesstoffe, mit Kautschuk getränkt, bestrichen oder überzogen öder mit Lagen
aus Kautschuk versehen, und Waren daraus, des Kapitels 40;

k) nichtenthaarte Häute und Felle (Kapitel 41 oder 43) und Waren aus Pelzfellen sowie künstliches Pelzwerk und Waren
daraus der Positionen 4303 oder 4304;

1) Waren aus Spinnstoffen der Positionen 4201 oder 4202 ;

m) Erzeugnisse und Waren des Kapitels 48 (z.B. Zellstoffwatte);

n) Schuhe und Teile davon, Gamaschen und ähnliche Waren des Kapitels 64;

o) Haarnetze und andere Kopfbedeckungen und Teile davon, des Kapitels 65 ;

p) Waren des Kapitels 67 ;

q) Spinnstoffwaren, mit Schleifstoffen überzogen (Position 6805), sowie Kohlenstoffasern und Waren daraus der
Position 6815 ;

r) Glasfasern und Waren daraus , Ätzstickereien sowie Stickereien ohne sichtbaren Grund, deren Stickfäden aus
Glasfasern bestehen (Kapitel 70);

s) Waren des Kapitels 94 (z.B. Möbel, Bettausstattungen, Beleuchtungskörper);

t) Waren des Kapitels 95 (z.B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte, Netze zur Sportausübung).

2 . A. Waren der Kapitel 50 bis 55 oder der Positionen 5809 oder 5902, die aus zwei oder mehr Spinnstoffen bestehen, sind so
einzureihen, als beständen sie ganz aus dem Spinnstoff, der dem Gewicht nach gegenüber jedem anderen Spinnstoff
vorherrscht .
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B. Für die Anwendung dieser Regel gilt:

a) umsponnene Garne aus Roßhaar (Position 5110) und Metallgarne und metallisierte Garne (Position 5605) gelten mit
ihrem Gesamtgewicht als Garne aus einem einheitlichen Spinnstoff; Metallfäden, die in Geweben enthalten sind,
gelten für die Einreihung dieser Waren als Garne aus Spinnstoffen;

b) die Wahl der zutreffenden Position hat in der Weise zu erfolgen, daß zuerst das Kapitel und danach innerhalb dieses
Kapitels die anzuwendende Position ermittelt wird, wobei alle Spinnstoffe, die nicht zu diesem Kapitel gehören,
außer Betracht bleiben ;

c) wenn die beiden Kapitel 54 und 55 und ein anderes Kapitel in Betracht kommen, so sind die Kapitel 54 und 55 wie
ein einziges Kapitel zu behandeln ;

d) wenn in einem Kapitel oder in einer Position mehrere Spinnstoffe erfaßt sind, werden diese als ein einheitlicher
Spinnstoff behandelt .

C. Die Bestimmungen der Absätze A und B sind auch auf die in den nachstehenden Anmerkungen 3, 4, 5 und 6
aufgeführten Garne anzuwenden.

3 . A. Als „Bindfäden, Seile und Taue" gelten im Abschnitt XI, vorbehaltlich der im nachstehenden Absatz B enthaltenen
Ausnahmen, Garne (ungezwirnt oder gezwirnt):

a) aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide, mit einem Titer von mehr als 20 000 dtex;

b) aus Chemiefasern (einschließlich solcher Garne, die aus zwei oder mehr Monofilen des Kapitels 54 hergestellt sind),
mit einem Titer von mehr als 10 000 dtex ;

c) aus Hanf oder Flachs:
1 ) poliert oder glasiert, mit einem Titer von 1 429 dtex oder mehr;
2) weder poliert noch glasiert, mit einem Titer von mehr als 20 000 dtex;

d) aus Kokosfasern, drei- oder mehrdrähtig ;

e) aus anderen pflanzlichen Fasern, mit einem Titer von mehr als 20 000 dtex;

f) mit Metalldraht verstärkt.

B. Als „Bindfäden, Seile und Taue" gelten nicht:

a) Garne aus Wolle, feinen oder groben Tierhaaren oder aus Roßhaar und Papiergarne, alle diese, wenn sie nicht mit
Metalldraht verstärkt sind ;

b) Kabel aus synthetischen oder künstlichen Filamenten in Form von Kabeln des Kapitels 55 und Garne aus
Multifllamenten ohne Drehung oder mit weniger als 5 Drehungen je Meter, des Kapitels 54;

c) Messinahaar der Position 5006 und Monofile des Kàpitels 54;

d) Metallgarne und metallisierte Garne der Position 5605 ; Garne aus Spinnstoffen, mit Metalldraht verstärkt, werden
gemäß vorstehendem Absatz A Buchstabe f) eingereiht;

e) Chenillegarne, Gimpen und „Maschengarne" der Position 5606.

4. A. Als „Garne in Aufmachungen für den Einzelverkauf gelten in den Kapiteln 50, 51 , 52, 54 und 55 , vorbehaltlich der im
nachstehenden Absatz B enthaltenen Ausnahmen, Garne (ungezwirnt oder gezwirnt), die aufgemacht sind:

a) auf Karten, Spulen, Hülsen oder ähnlichen Unterlagen, sofern das Gewicht (einschließlich Unterlage) je Stück nicht
mehr beträgt als:
1) 85 g bei Garnen aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide oder aus synthetischen oder künstlichen Filamen

ten ;

2) 125 g bei anderen Garnen;

b) in Kugeln , Knäueln oder im Strang, sofern das Gewicht je Stück nicht mehr beträgt als:
1 ) 85 g bei Garnen aus synthetischen oder künstlichen Filamenten mit einem Titer von weniger als 3 000 dtex, oder

aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide;
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2) 125 g bei anderen Garnen, mit einem Titer von weniger als 2 000 dtex;

3) 500 g bei anderen Garnen ;

c) im Strang, sofern der Strang durch einen oder mehrere Fitzfäden in gewichtsmäßig gleiche, abtrennbare Teilstränge
unterteilt ist und das Gewicht je Teilstrang nicht mehr beträgt als:
1 ) 85 g bei Garnen aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide oder aus synthetischen oder künstlichen Filamen

ten ;

2) 125 g bei anderen Garnen.

B. Als „Garne in Aufmachungen für den Einzelverkauf gelten nicht:

a) ungezwirnte Garne aus Spinnstoffen aller Art, ausgenommen:
1 ) ungezwirnte rohe Garne aus Wolle oder feinen Tierhaaren;

2) ungezwirnte Garne aus Wolle oder feinen Tierhaaren, gebleicht, gefärbt oder bedruckt, mit einem Titer von mehr
als 5 000 dtex ;

b) gezwirnte Garne, roh:
1 ) aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide, in Aufmachungen aller Art ;

2) aus anderen Spinnstoffen (ausgenommen Wolle und feine Tierhaare), im Strang ;

c) gezwirnte Garne, gebleicht, gefärbt oder bedruckt, aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide, mit einem Titer von
133 dtex oder weniger;

d) Garne aus Spinnstoffen aller Art, ungezwirnt oder gezwirnt, die aufgemacht sind:
1 ) im Strang mit Kreuzhaspelung;

2) auf Unterlagen oder in anderen Aufmachungen, die ihre Verwendung in der Textilindustrie anzeigen (z.B. auf
Zwirnmaschinenspulen, Kanetten (Kopsen), konischen Spulen oder Konen oder in Wickel für Stickmaschinen).

5 . Als „Nähgarne" im Sinne der Positionen 5204, 5401 und 5508 gelten gezwirnte Garne, die allen nachstehenden
Bedingungen entsprechen:

a) auf Unterlagen (z.B. Rollen, Spulen) aufgemacht und mit einem Gewicht, einschließlich Unterlage, von nicht mehr als
1 000 g;

b) appretiert ;

c) mit einer Z-Drehung als letzter Drehung.

6 . Als „hochfeste Garne" im Sinne des Abschnitts XI gelten Garne, deren Festigkeit, ausgedrückt in cN/tex (centinewton je
tex), die nachstehenden Grenzwerte überschreitet:

60 cN/tex,

53 cN/tex,

27 cN/tex.

ungezwirnte uarne aus Myion oaer anderen roiyamiaen oaer aus roiyesiern:

gezwirnte Garne aus Nylon oder anderen Polyamiden oder aus Polyestern:

ungezwirnte oder gezwirnte Garne aus Viskose:
I

7 . Als „konfektioniert" im Sinne des Abschnitts XI gelten:

a) Waren in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form zugeschnitten ;

b) Waren, die abgepaßt hergestellt und gebrauchsfertig sind oder durch bloßes Zerschneiden der nicht gebundenen Fäden
ohne Nähen oder eine andere zusätzliche Arbeit gebrauchsfertig werden (z.B. Putztücher, Handtücher, Tischtücher,
Halstücher und Decken);
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c) Waren, deren Ränder entweder durch Säume aller Art, auch Rollsäume, oder durch geknüpfte Fransen aus den Fäden
der Waren selbst oder aus nachträglich angebrachten Fäden befestigt sind ; Meterwaren, deren Schnittkanten wegen des
Fehlens eines festen Randes in einfacher Weise gegen Ausriefeln gesichert sind, gelten nicht als konfektioniert ;

d) Waren, beliebig zugeschnitten, mit Auszieharbeit;

e) Waren, durch Nähen, Kleben oder in anderer Weise zusammengefügt, ausgenommen Meterwaren, die aus zwei oder
mehr Stücken des gleichen Spinnstofferzeugnisses bestehen, die an ihren Enden zu einem Stück von größerer Länge
vereinigt sind, und Meterwaren, die aus zwei oder mehr mit ihrer ganzen Fläche aufeinanderliegenden und so
miteinander verbundenen Spinnstofferzeugnissen bestehen, auch mit Zwischenlagen aus einem Polsterfüllstoff;

f) Waren, abgepaßt gewirkt oder abgepaßt gestrickt, als Meterware, mehrere Einheiten umfassend.

8 . Konfektionierte Waren im Sinne der Anmerkung 7 gehören weder zu den Kapiteln 50 bis 55 , noch, soweit nichts anderes
bestimmt ist, zu den Kapiteln 56 bis 60 . Zu den Kapiteln 50 bis 55 gehören nicht Waren, die in den Kapiteln 56 bis 59
erfaßt sind .

9 . Den Geweben der Kapitel 50 bis 55 werden Erzeugnisse gleichgestellt, die aus Lagen parallel gelegter Spinnstoffgarne
bestehen und bei denen die Lagen im spitzen oder rechten Winkel übereinanderliegend Diese Lagen sind an den
Berührungspunkten der Garne durch ein Bindemittel verklebt oder verschweißt .

10. Elastische Erzeugnisse aus Spinnstoffwaren in Verbindung mit Kautschukfäden, gehören zu Abschnitt XI .

11 . Im Abschnitt XI gilt als „getränkt" auch „getaucht" („gedippt").

12 . Im Abschnitt XI gelten als „Polyamide" auch „Aramide".

13 . Soweit nichts anderes bestimmt ist, werden Kleidungsstücke aus Spinnstoff, die zu verschiedenen Positionen gehören, auch
dann getrennt in diese Positionen eingereiht, wenn sie als Warenzusammenstellungen für den Einzelverkauf aufgemacht
sind.

Unterpositions-Anmerkungen

1 . Im Abschnitt XI und in allen anderen Teilen der Nomenklatur gelten als:

a) Elastomergarne:
Garne aus Filamenten (einschließlich Monofile) aus synthetischen Spinnstoffen, andere als texturierte Garne, die, ohne
zu reißen, eine Dehnung bis zum Dreifachen ihrer ursprünglichen Länge aushalten und die sich, wenn sie bis zum
Doppelten ihrer ursprünglichen Länge gedehnt worden sind, innerhalb von 5 Minuten mindestens auf das Eineinhalbfa
che ihrer ursprünglichen Länge zusammenziehen .

b) rohe Garne:

1 ) Garne, die die natürliche Farbe ihrer Fasern aufweisen und weder gebleicht noch gefärbt (auch nicht in der Masse)
noch bedruckt sind

oder

2) Garne, die von unbestimmter Farbe aus Reißspinnstoffen hergestellt sind („Grau-Garne").
Diese Garne können farblos appretiert oder flüchtig gefärbt (die Anfärbung läßt sich durch bloßes Waschen mit Seife
entfernen) und, im Falle der Garne aus Chemiefasern, in der Masse mit Mattierungsstoffen (z.B. Titandioxid) behandelt
sein .

c) gebleichte Garne:

1 ) Garne, die einen Bleichprozeß erfahren haben oder aus gebleichten Fasern hergestellt sind, oder, sofern nicht anderes
bestimmt ist, weiß gefärbt sind (auch in der Masse) oder weiß appretiert sind
oder
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2) Garne, die aus einer Mischung von rohen und gebleichten Fasern bestehen
oder

3) Garne, die gezwirnt sind und aus rohen und gebleichten Garnen bestehen.

d) farbige Garne (gefärbt oder bedruckt):

1 ) Garne die (auch in der Masse) anders als weiß oder flüchtig gefärbt sind oder bedruckt oder aus gefärbten oder
bedruckten Fasern hergestellt sind
oder

2) Garne, die aus einer Mischung von verschieden gefärbten Fasern oder einer Mischung von rohen oder gebleichten
Fasern und farbigen Fasern bestehen (Jaspe-Garne oder melierte Garne), oder in Abständen mit einer oder mehreren
Farben bedruckt sind in der Weise, daß eine Art Punktierung entsteht
oder

3) Garne, deren Vorgarn oder Lunte bedruckt worden ist
oder

4) Garne, die gezwirnt sind und aus rohen oder gebleichten Garnen und aus farbigen Garnen bestehen.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinngemäß auch für Monoflle, Streifen und dergleichen des Kapitels 54.

e) rohe Gewebe:
Gewebe, die aus rohen Garnen hergestellt und weder gebleicht noch gefärbt noch bedruckt sind . Diese Gewebe können
farblos appretiert oder flüchtig gefärbt sein .

f) gebleichte Gewebe:

1 ) Gewebe, die im Stück gebleicht oder, wenn nichts anderes bestimmt ist, weiß gefärbt oder weiß appretiert sind
oder

2) Gewebe, die aus gebleichten Garnen bestehen
oder

3) Gewebe, die aus rohen Garnen und gebleichten Garnen bestehen.

g) gefärbte Gewebe:

1 ) Gewebe, die im Stück in einer einzigen einheitlichen Farbe, anders als weiß "(wenn nichts anderes bestimmt ist),
gefärbt sind oder farbig appretiert sind, anders als weiß (wenn nichts anderes bestimmt ist)
oder

2) Gewebe, die aus farbigen Garnen mit einer einzigen einheitlichen Farbe bestehen.

h) buntgewebte Gewebe:
Gewebe (andere als bedruckte Gewebe):

1 ) die aus verschiedenfarbigen Garnen oder aus Garnen mit verschiedenen Schattierungen der gleichen Farbe (einer
anderen als der natürlichen Farbe der verwendeten Fasern) bestehen
oder

2) die aus rohen oder gebleichten Garnen und farbigen Garnen bestehen
oder

3) die aus Jaspe-Garnen oder melierten Garnen bestehen .
(Garne, die die Webkante bilden oder aus denen die Stückenden bestehen, bleiben außer Betracht).
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ij) bedruckte Gewebe:
Gewebe, die im Stück bedruckt sind, auch wenn sie aus verschiedenfarbigen Garnen bestehen .
Den bedruckten Geweben werden Gewebe gleichgestellt, die Muster aufweisen, die z.B. mit Pinsel , Bürste, Spritzpistole,
Transferpapier, durch Beflocken, oder in einem Batikverfahren hergestellt sind.

Bei Anwendung der vorstehenden Bestimmungen bleibt das Mercerisieren ohne Einfluß auf die Einreihung der Garne und
Gewebe.

k) Leinwandbindung:
eine Gewebebindung, in der jeder Schußfaden abwechselnd oberhalb und unterhalb der aufeinanderfolgenden Kettfäden
und jeder Kettfaden abwechselnd oberhalb und unterhalb der aufeinanderfolgenden Schußfäden verläuft .

2 . A. Waren der Kapitel 56 bis 63 , die aus zwei oder mehr Spinnstoffen bestehen, sind so zu behandeln, als beständen sie ganz
aus dem Spinnstoff, der nach der Anmerkung 2 zu Abschnitt XI ermittelt werden müßte bei der Einreihung einer aus
den gleichen Spinnstoffen bestehenden Ware der Kapitel 50 bis 55 .

B. Hierbei ist zu beachten:

a) es ist gegebenenfalls nur der Teil zu berücksichtigen, der im Sinne der Allgemeinen Vorschrift 3 für die Auslegung der
Nomenklatur maßgebend ist;

b) bei Spinnstofferzeugnissen aus einem Grund und einer Flor- oder Schiingenoberfläche bleibt der Grund außer
Betracht ;

c) bei Stickereien der Position 5810 wird nur der Stickgrund berücksichtigt . Bei Stickereien ohne sichtbaren Stickgrund
richtet sich die Einreihung jedoch ausschließlich nach den Stickfäden.

Zusätzliche Anmerkung

1 . Als „ Kleidungsstücke aus Spinnstoff im Sinne der Anmerkung 13 zu diesem Abschnitt gilt Bekleidung der Positionen 6101
bis 6114 und 6201 bis 6211 .

KAPITEL 50

SEIDE

Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

500100 00

5002 00 00

5003

5003 10 00

5003 90 00

5004 00

5004 00 10

Warenbezeichnung

2

Seidenraupenkokons, zum Abhaspeln geeignet

Grege, weder gedreht noch gezwirnt . .

Abfälle von Seide (einschließlich nicht abhaspelbare Kokons, Garnab
fälle und Reißspinnstoff):
— weder gekrempelt noch gekämmt

— andere

Seidengarne (andere als Schappeseidengarne oder Bourretteseiden
garne), nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf :
— roh, abgekocht oder gebleicht

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

2 1

10 3,8

frei frei

frei frei

12 4,9
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5004 0090

5005 00

5005 00 10

5005 00 90

500600

5006 00 10

5006 00 90

5007

5007 10 00

5007 20

5007 20 10

5007 20 21

5007 20 31

5007 20 39

5007 20 41

5007 20 51

5007 20 59

5007 20 61

5007 20 69

5007 20 71

5007 90

5007 90 10

5007 90 30

5007 90 50

5007 90 90

Warenbezeichnung

2

— andere

Schappeseidengarne oder Bourretteseidengarne, nicht in Aufmachun
gen für den Einzelverkauf :
— roh, abgekocht oder gebleicht
— andere

Seidengarne, Schappeseidengarne oder Bourretteseidengarne, in Auf
machungen für den Einzelverkauf ; Messinahaar :
— Seidengarne

— Schappeseidengarne oder Bourretteseidengarne; Messinahaar

Gewebe aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide :
— Gewebe aus Bourretteseide

— andere Gewebe, mit einem Anteil an Seide oder Schappeseide von 85 GHT
oder mehr :

— — Kreppgewebe
Pongee-, Habutai-, Honan-, Shantung- oder Corahgewebe und ähnli
che ostasiatische Gewebe, ganz aus Seide (nicht mit Schappeseide,
Bouretteseide oder anderen Spinnstoffen gemischt):

taftbindig, roh oder nur abgekocht
andere:

— — — — taftbindig
— — — andere

— — andere:

— — — undichte Gewebe

— — — andere:

— — — — roh, abgekocht oder gebleicht

gefärbt
—■ buntgewebt:
— — — — — mit einer Breite von mehr als 57 cm bis 75 cm

— — — — — andere

_ _ _ _ bedruckt

— andere Gewebe :

roh, abgekocht oder gebleicht

— — gefärbt

buntgewebt
— — bedruckt .

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

12 4,9

7 2,9

7 2,9

13 6,2

7 2,9

17 3

17 6,9

16 5,3

17 7,5

17 7,5

17 7,2

17 7,2

17 7,2

17 7,2

17 7,2

17 7,2

17 6,9

17 6,9

17 6,9

17 6,9
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KAPITEL 51

WOLLE, FEINE UND GROBE TIERHAARE ; GARNE UND GEWEBE AUS ROSSHAAR

Anmerkung

1 . In der Nomenklatur gelten als:

a) „Wolle" die natürliche Faser des Haarkleides von Schafen ;

b) „feine Tierhaare" die Haare folgender Tiere: Alpaka, Lama, Vikunja, Kamel, Jak, Angora-, Tibet-, Kaschmir- und
ähnliche Ziegen (ausgenommen gemeine Ziegen), Kaninchen (auch Angorakaninchen), Hasen, Biber, Nutria und
Bisamratten;

c) „grobe Tierhaare" die Haare der vorstehend nicht genannten Tiere, ausgenommen Haäre und Borsten zum Herstellen
von Besen, Bürsten oder Pinseln (Position 0502) und Roßhaar (Position 0503).

Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5101

5101 1100

5101 1900

5101 21 00

5101 29 00

5101 30 00

5102

5102 10

5102 10 10

5102 10 30

5102 10 50

5102 10 90

5102 20 00

5103

5103 10

5103 10 10

5103 10 90

Warenbezeichnung

2

Wolle, weder gekrempelt noch gekämmt :
— Schweißwolle, einschließlich auf dem Rücken gewaschene Wolle :

— — Schurwolle

— — andere

— entschweißt, nicht carbonisiert :

— — Schurwolle

andere

— carbonisiert

Feine oder grobe Tierhaare, weder gekrempelt noch gekämmt :
— feine Tierhaare :

Angorakaninchenhaare

Alpaka-, Lama- und Vikunjahaare

Kamel- und Jakhaare; Angora-, Tibet-, Kaschmirziegenhaare unc
ähnliche Ziegenhaare

-— Kaninchenhaare (ausgenommen Angorakaninchenhaare), Hasenhaare
Biber-, Nutria- und Bisamrattenhaare

— grobe Tierhaare

Abfälle von Wolle oder feinen oder groben Tierhaaren (einschließlicl
Garnabfälle), ausgenommen Reißspinnstoff :
— Kämmlinge von Wolle oder feinen Tierhaaren :

nicht carbonisiert

carbonisiert

autonom vertragsmäßi
(%) (%)

3 4

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5103 20

5103 20 10

5103 20 91

5103 2099

5103 30 00

5104 00 0<

5105

5105 10 00

5105 21 00

5105 29 00

5105 30

5105 30 10

5105 30 90

5105 40 00

5106

5106 10

5106 10 10

5106 10 90

5106 20

5106 2011

5106 20 19

5106 20 91

5106 20 99

5107

5107 10

5107 10 10

5107 10 90

5107 20

5107 20 10

5107 20 30

Warenbezeichnung

2

— andere Abfalle von Wolle oder feinen Tierhaaren :

— — Garnabfälle

— — andere:

— — — nicht carbonisiert

— — — carbonisiert . . .

— Abfälle von groben Tierhaaren

Reißspinnstoff aus Wolle oder feinen oder groben Tierhaaren . . . . ,

Wolle, feine oder grobe Tierhaare, gekrempelt oder gekämmt (ein
schließlich gekämmte Wolle in loser Form):
— gekrempelte Wolle

— gekämmte Wolle :
gekämmte Wolle in loser Form („open tops")

— — andere

— feine Tierhaare, gekrempelt oder gekämmt :

— — gekrempelt

— — gekämmt
— grobe Tierhaare, gekrempelt oder gekämmt

Streichgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den Einzelver
kauf :

— mit einem Anteil an Wolle von 85 GHT oder mehr :

roh

— — andere

— mit einem Anteil an Wolle von weniger als 85 GHT :
— - mit einem Anteil an Wolle und feinen Tierhaaren von 85 GHT odei

mehr:

— — — roh •

— — — andere

— — andere:

— — — roh

— — — andere

Kammgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den Einzelver
kauf :

— mit einem Anteil an Wolle von 85 GHT oder mehr :

— — roh

— — andere v
— mit einem Anteil an Wolle von weniger als 85 GHT :

mit einem Anteil an Wolle und feinen Tierhaaren von 85 GHT ode
mehr:

— — — roh ; •
andere

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

3 2,5

3 2,5

3 2,5

3 2,5

3 2,5

3 2,5

3,8 3,8

3,8 3,8

3,8 5,3

3,8 5,3

10 5,3

10 5,3

5 3,8

5 3,8

5 6,2

5 6,2
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Zollsatz

Warenbezeichnung Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5107 2051

5107 2059

5107 20 91

5107 20 99

5108

5108 10

5108 10 10

5108 1090

5108 20

5108 20 10

5108 20 90

5109

5109 10

5109 10 10

51091090

5109 90

5109 90 10

5109 9090

5110 00 (H

5111

5111 1100

511119

5111 19 10

5111 19 90

511120 00

511130

511130 10

511130 30

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

10 6,2

10 6,2

10 6,2

10 6,2

5 3,2

5 3,2

5 3,2

5 3,2

4,6 3,8

11 6,5

10 5,3

11 6,5

10 3,5

13 (i)

13 (»)
13 (»)

18 17

18 17

18 17

2

andere:

hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen Spinnfasern
gemischt:

roh 1

andere

anders gemischt:
roh

— — — — andere

Streichgarne oder Kammgarne aus feinen Tierhaaren, nicht in Aufma
chungen für den Einzelverkauf :
— Streichgarne :

roh .

— — andere

— Kammgarne :
roh

— — andere

Garne aus Wolle oder feinen Tierhaaren, in Aufmachungen für den
Einzelverkauf :

— mit einem Anteil an Wolle oder feinen Tierhaaren von 85 GHT oder mehr :

in Kugeln, Knäueln oder im Strang, mit einem Gewicht von mehr
als 125 g, jedoch weniger als 500 g
andere

— andere :

in Kugeln, Knäueln oder im Strang, mit einem Gewicht von mehr
als 125 g, jedoch weniger als 500 g
andere

Garne aus groben Tierhaaren öder aus Roßhaar (einschließlich um
sponnene Garne aus Roßhaar), auch in Aufmachungen für den Einzel
verkauf

Streichgarngewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren :
— mit einem Anteil an Wolle oder feinen Tierhaaren von 85 GHT oder mehr :

mit einem Quadratmetergewicht von 300 g oder weniger
andere :

— mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 300 g bis 450 g ... .
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 450 g .

— andere, hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder künstlichen
Filamenten gemischt

— andere, hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern gemischt :

— — mit einem Quadratmetergewicht von 300 g oder weniger
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 300 g bis 450 g

(■) Siehe Anhang.
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

Warenbezeichnung

2

mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 450 g
— andere :

— — mit einem Anteil an Spinnstoffen des Kapitels SO von mehr
als 10 GHT

andere:

mit einem Quadratmetergewicht von 300 g oder weniger
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 300 g bis 450 g ... .
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 450 g

Kammgarngewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren :
— mit einem Anteil an Wolle oder feinen Tierhaaren von 85 GHT oder mehr :

mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger
-< — andere :

mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g bis 375 g . . . .
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 375 g

— andere, hauptsachlich oder ausschließlich mit synthetischen oder kfinstlichen
Filamenten gemischt

— andere, hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern gemischt :

mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g bis 375 g
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 375 g .

— andere :

— — mit einem Anteil an Spinnstoffen des Kapitels 50 von mehr
als 10 GHT

andere:

— — — mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g bis 375 g . . . .
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 375 g

Gewebe aus groben Tierhaaren oder aus Roßhaar

KN
Code

1

511130 90

511190

51119010

51119091

51119093

511190 99

5112

5112 11 00

5112 19

5112 19 10

5112 1990

5112 20 00

5112 30

5112 30 10

5112 30 30

5112 30 90

511290

5112 90 10

5112 90 91

5112 90 93

5112 90 99

511300 00

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

18 17

17 7,2

18 17

18 17

18 17

13 (>)

13 (»)
13 (»)

18 17

18 17

18 17

18 17

17 7,2

18 17

18 17

18 17

16 5,3

(') Siehe Anhang.
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KAPITEL 52

BAUMWOLLE

Unterpositions-Anmerkung

1 . Als „Denim" im Sinne der Unterpositionen 5209 42 und 5211 42 gelten Gewebe aus 3- oder 4-bindigem Kettköper,
einschließlich Kreuzkettköper, deren Kettfäden blaugefärbt und deren Schußfäden roh, gebleicht, graugefärbt oder heller
blaugefärbt sind als die Kettfäden .

Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5201 00

5201 00 10

5201 00 90

5202

5202 10 00

5202 91 00

5202 99 00

5203 00 0<

5204

5204 11 00

5204 19 00

5204 20 00

5205

52051100

5205 12 00

5205 13 00

5205 14 00

Warenbezeichnung

2

Baumwolle, weder gekrempelt noch gekämmt :

— hydrophil oder gebleicht

— andere

Abfälle von Baumwolle (einschließlich Garnabfälle und Reißspinn
stoff):
— Garnabfälle

— andere :

— — Reißspinnstoff . .

— — andere

Baumwolle, gekrempelt oder gekämmt

Nähgarne aus Baumwolle, auch in Aufmachungen für den Einzelver
kauf :

— nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf :

— — mit einem Anteil an Baumwolle von 85 GHT oder mehr

— — andere

— in Aufmachungen für den Einzelverkauf

Garne aus Baumwolle (andere als Nähgarne), mit einem Anteil an
Baumwolle von 85 GHT oder mehr, nicht in Aufmachungen für den
Einzelverkauf :

— ungezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern :

— — mit einem Titer von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder weniger) . . . .

— — mit einem Titer von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht weniger
als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43)

— — mit einem Titer von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht weniger
als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52)

— — mit einem Titer von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht weniger
als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80)

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

3 1,4

10 6

10 6

16 9

10 6

10 6

10 6

10 6
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5205 15

5205 15 10

5205 15 90

5205 21 00

5205 2200

5205 2300

5205 24 00

5205 25

5205 25 10

5205 25 30

5205 25 90

5205 31 00

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35

5205 35 10

5205 35 90

5205 41 00

5205 42 00

Warenbezeichnung

2

— mit einem Titer von weniger als 125 dtex (mehr als Nn 80):

— — mit einem Titer von weniger als 125 dtex, jedoch nicht weniger
als 83,33 dtex (mehr als Nm 80 bis Nm 120)

— - mit einem Titer von weniger als 83,33 dtex (mehr als Nm 120) . . .

ungezwirnte Garne aus gekämmten Fasern :

— mit einem Titer von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder weniger) . . . .

— mit einem Titer von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht weniger
^ als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43)

— mit einem Titer von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht weniger
als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52)

— mit einem Titer von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht weniger
als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80) . . .

— mit einem Titer von weniger als 125 dtex (mehr als Nm 80):

mit einem Titer von weniger als 125 dtex, jedoch nicht weniger
als 106,38 dtex (mehr als Nm 80 bis Nm 94)

mit einem Titer von weniger als 106,38 dtex, jedoch nicht weniger
als 83,33 dtex (mehr als Nm 94 bis Nm 120)

mit einem Titer von weniger als 83,33 dtex (mehr als Nm 120) . . .

gezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern :

— mit einem Titer ' der einfachen Garne von 714,29 dtex oder mehr
(Nm 14 oder weniger der einfachen Garne)

— mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 714,29 dtex, jedoch
nicht weniger als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43 der einfachen
Garne)

— mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 232,56 dtex, jedoch
nicht weniger als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52 der einfachen
Garne)

mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 192,31 dtex, jedoch
nicht weniger als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80 der einfachen
Garne)

— mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 125 dtex (mehr als
Nm 80 der einfachen Garne):

— — mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 125 dtex,
jedoch nicht weniger als 83,33 dtex (mehr als Nm 80 bis
Nm 120 der einfachen Garne)

mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 83,33 dtex
(mehr als Nm 120 der einfachen Garne) I . .

gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern :

— mit einem Titer der einfachen Garne von 714,29 dtex oder mehr
(Nm 14 oder weniger der einfachen Garne)

— mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 714,29 dtex, jedoch
nicht weniger als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43 der einfachen
Garne)

autonom vertragsmäßig
(%) • (%)

3 4

10 6

10 4

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 4

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5205 43 00

5205 44 00

5205 45

5205 45 10

5205 45 30

5205 45 90

5206

5206 11 00

5206 12 00

5206 13 00

5206 14 00

5206 15

5206 15 10

5206 15 90

5206 21 00

5206 22 00

5206 2300

5206 24 00

5206 25

5206 25 10

Warenbezeichnung

2

— — mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 232,56 dtex, jedoch
nicht weniger als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52 der einfachen
Garne)

mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 192,31 dtex, jedoch
nicht weniger als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80 der einfachen
Garne)

— — mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 125 dtex (mehr als
Nm 80 der einfachen Garne):

mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 125 dtex,
jedoch nicht weniger als 106,38 dtex (mehr als Nm 80 bis
Nm 94 der einfachen Garne)

mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 106,38 dtex,
jedoch nicht weniger als 83,33 dtex (mehr als Nm 94 bis
Nm 120 der einfachen Garne) .

— — — mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 83,33 dtex
(mehr als Nm 120 der einfachen Garne)

Garne aus Baumwolle (andere als Nähgarne), mit einem Anteil an
Baumwolle von weniger als 85 GHT, nicht in Aufmachungen für den
Einzelverkauf :

— ungezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern :

— — mit einem Titer von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder weniger) . . . .

mit einem Titer von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht weniger
als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43)

— — mit einem Titer von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht weniger
als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52)

— — mit einem Titer von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht weniger
als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80)

mit einem Titer von weniger als 125 dtex (mehr als Nm 80):

mit einem Titer von weniger als 125 dtex, jedoch nicht weniger
als 83,33 dtex (mehr als Nm 80 bis Nm 120)

mit einem Titer von weniger als 83,33 dtex (mehr als Nm 120) . . .

— ungezwirnte Garne aus gekämmten Fasern :

mit einem Titer von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder weniger) ....

— — mit einem Titer von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht weniger
als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43) .

mit einem Titer von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht weniger
als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52)

mit einem Titer von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht weniger
als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80) .

mit einem Titer von weniger als 125 dtex (mehr als Nm 80):

— — — mit einem Titer von weniger als 125 dtex, jedoch nicht weniger
als 83,33 dtex (mehr als Nm 80 bis Nm 120)

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 4

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6
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Zöllsatz

Besondere
Maßeinheit

5

K.N
Code

1

5206 25 90

5206 31 00

5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35

5206 35 10

5206 35 90

52064100

520642 00

520643 00

520644 00

520645

52064510

520645 90

5207

5207 10 00

5207 90 00

5208

5208 11

5208 11 10

5208 11 90

Warenbezeichnung

2

— — — mit einem Titer von weniger als 83,33 dtex (mehr als Nm 120) . . .
— gezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern :

mit einem Titer der einfachen Garne von 714,29 dtex oder mehr
(Nm 14 oder weniger der einfachen Garne) . . . .
mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 714,29 dtex, jedoch
nicht weniger als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43 der einfachen
Garne)

— — mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 232,56 dtex, jedoch
nicht weniger als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52 der einfachen
Garne) . .
mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 192,31 dtex, jedoch
nicht weniger als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80 der einfachen
Garne) «

— — mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 125 dtex (mehr als
Nm 80 der einfachen Garne):

mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 125 dtex,
jedoch nicht weniger als 83,33 dtex (mehr als Nm 80 bis
Nm 120 der einfachen Garne)
mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 83,33 dtex
(mehr als Nm 120 der einfachen Garne) .

— gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern :
— — mit einem Titer der einfachen Garne von 714,29 dtex oder mehr

(Nm 14 oder weniger der einfachen Garne)
mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 714,29 dtex, jedoch
nicht weniger als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43 der einfachen
Garne) . . . . . .
mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 232,56 dtex, jedoch
nicht weniger als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52 der einfachen
Garne)

— — mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 192,31 dtex, jedoch
nicht weniger als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80 der einfachen
Garne)

— — mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 125 dtex (mehr als
Nm 80 der einfachen Garne):

mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 125 dtex,
jedoch nicht weniger als 83,33 dtex (mehr als Nm 80 bis
Nm 120 der einfachen Garne)
mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 83,33 dtex
(mehr als Nm 120 der einfachen Garne)

Garne aus Baumwolle (andere als Nähgarne), in Aufmachungen für
den Einzelverkauf :

— mit einem Anteil an Baumwolle von 85 GHT oder mehr

— andere

Gewebe aus Baumwolle, mit einem Anteil an Baumwolle von 85 GHT
oder mehr und einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger :
— roh :

in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 100 g oder
weniger :

— — — Verbandmull

— — — andere ;

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

10 4

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

16 9

16 9

17 10

17 10
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5208 12

5208 12 11

5208 12 13

5208 12 15

5208 12 19

5208 12 91

52081293

5208 12 95

5208 12 99

5208 13 00

5208 19 00

5208 21

5208 21 10

5208 21 90

5208 22

5208 22 11

5208 22 13

5208 22 15

5208 22 19

5208 22 91

5208 22 93

5208 22 95

5208 22 99

5208 23 00

5208 29 00

5208 31 00

5208 32

5208 32 11

5208 32 13

Warenbezeichnung

2

- — in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr
als 100 g :

in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr
als 100 g bis 130 g und mit einer Breite von:

IIS cm oder weniger
mehr als 115 cm bis 145 cm

mehr als 145 cm bis 165 cm

- — — — mehr als 165 cm

in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr
als 130 g und mit einer Breite von:

- — — — 115 cm oder weniger
- — — — mehr als 115 cm bis 145 cm

mehr als 145 cm bis 165 cm

- — — — mehr als 165 cm

in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
andere Gewebe

- gebleicht :
- — in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 100 g oder

weniger :
Verbandmull

—- — andere

- — in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr
als 100 g :

_ _ _ in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr
als 100 g bis 130 g und mit einer Breite von:

- — — — 115 cm oder weniger
mehr als 115 cm bis 145 cm

_ _ _ _ mehr als 145 cm bis 165 cm

- — — — mehr als 165 cm

in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr
als 130 g und mit einer Breite von :

115 cm oder weniger
- — mehr als 115 cm bis 145 cm

_ _ _ _ mehr als 145 cm bis 165 cm

- — — — mehr als 165 cm

- — in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
andere Gewebe .

- gefärbt :
- — in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 100 g oder

weniger
- — in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr

als 100 g :
- — — in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr

als 100 g bis 130 g und mit einer Breite von:
115 cm oder weniger

_ _ _ _ mehr als 1 15 cm bis 145 cm

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5208 3215

5208 32 19

5208 3291

5208 32 93

5208 32 95

5208 32 99

5208 33 00

5208 39 00

5208 41 00

520842 00

5208 43 00

520849 00

5208 51 00

5208 52

5208 52 10

520852 90

5208 53 00

5208 59 00

5209

52091100

5209 12 00

5209 19 00

5209 21 00

5209 22 00

5209 29 00

5209 31 00

5209 32 00

5209 39 00

52094100

Warenbezeichnung

2

mehr als 145 cm bis 165 cm

— — — — mehr als 165 cm

— — — in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr
als 130 g und mit einer Breite von:

115 cm oder weniger . . . . . . .
mehr als 1 15 cm bis 145 cm

mehr als 145 cm bis 165 cm

mehr als 165 cm

in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
andere Gewebe

— buntgewebt :

in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 100 g oder
weniger
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 100 g
in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper

— — andere Gewebe

— bedruckt :

in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 100 g oder
weniger

— — in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr
als 100 g :

— — — in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr
als 100 g bis 130 g . .

_ _ _ in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr
als 130 g

— — in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
andere Gewebe

Gewebe aus Baumwolle, mit einem Anteil an Baumwolle von 85 GHT
oder mehr und mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g :
— roh :

— — in Leinwandbindung

in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
— — andere Gewebe . .

— gebleicht :
— — in Leinwandbindung

in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper . . .
andere Gewebe

— gefärbt :
in Leinwandbindung

in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper .
andere Gewebe

— buntgewebt :
in Leinwandbindung

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

\n 1 A
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5209 42 00

52094300

5209 49

52094910

52094990

5209 51 00

5209 5200

5209 59 00

$210

5210 11

5210 11 10

5210 11 90

5210 1200

5210 19 00

5210 21

5210 21 10

5210 2190

52102200

5210 29 00

5210 31

521031 10

5210 31 90

5210 32 00

52103900

52104100

52104200

52104900

5210 51 00

521052 00

Warenbezeichnung

2

Denim

andere Gewebe in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper .
— — andere Gewebe :

— Jacquard-Gewebe mit einer Breite von mehr als 115 cm, jedoch
weniger als 140 cm

— — — andere

— bedruckt :

in Leinwandbindung •

in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
andere Gewebe

Gewebe aus Baumwolle, mit einem Anteil an Baumwolle von weniger
ils 85 GHT, hauptsächlich oder ausschließlich mit Chemiefasern
gemischt, mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger :
— roh :

in Leinwandbindung :

mit einer Breite von 165 cm oder weniger
mit einer Breite von mehr als 165 cm

— — in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
andere Gewebe .

— gebleicht :

in Leinwandbindung :

mit einer Breite von 165 cm oder weniger

mit einer Breite von mehr als 165 cm

in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
andere- Gewebe

— gefärbt :

in Leinwandbindung :

mit einer Breite von 165 cm oder weniger

— mit einer Breite von mehr als 165 cm

— — in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
andere Gewebe

— buntgewebt :

in Leinwandbindung .

in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper

— — andere Gewebe

— bedruckt :

in Leinwandbindung

in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

17 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10 .

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5210 5900

5211

5211 1100

5211 12 00

5211 19 00

5211 21 00

5211 22 00

52112900

5211 31 00

521132 00

521139 00

52114100

5211 42 00

521143 00

5211 49

52114911

5211 49 19

521149 90

5211 51 00

521152 00

52115900

5212

521211

5212 11 10

5212 11 90

5212 12

5212 12 10

5212 12 90

Warenbezeichnung

2

andere Gewebe

Gewebe aus Baumwolle, mit einem Anteil an Baumwolle von wenige)
als 85 GHT, hauptsächlich oder ausschließlich mit Chemiefaser!
gemischt, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g :
— roh :

— — in Leinwandbindung

ift 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
andere Gewebe

— gebleicht :

— — in Leinwandbindung

in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
andere Gewebe

— gefärbt :

in Leinwandbindung

in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
andere Gewebe

— buntgewebt :

in Leinwandbindung

Denim

— — andere Gewebe in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
— — andere Gewebe :

— Jacquard-Gewebe:
— — — — Matratzendrelle .

— — — — andere

— — — andere

— bedruckt :

— — in Leinwandbindung

in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
andere Gewebe . ;

Andere Gewebe aus Baumwolle :

— mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger :
— — roh :

hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt
anders gemischt

gebleicht :

— — — hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt
anders gemischt

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10

19 10
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung vertragsmäßig

Besondere
Maßeinheitautonom

(%) (%)

1 2 3 4 5

19

19

19

19

19

19

10

10

10

10

10

10

5212 13

5212 13 10

5212 13 90

5212 14

5212 14 10

5212 14 90

5212 15

521215 10

5212 15 90

5212 21

5212 21 10

5212 21 90

5212 22

5212 22 10

5212 22 90

5212 23

5212 23 10

5212 23 90

5212 24

5212 24 10

5212 2490

5212 25

5212 25 10

5212 25 90

— gefärbt :
hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt
anders gemischt

— buntgewebt :
hauptsächlich oder ausschließlich mit Bachs gemischt
anders gemischt

— bedruckt :

hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt
anders gemischt

mit einem Quadratmetergewicht von mehr ab 200 g :
— roh :

hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt
anders gemischt .

— gebleicht :
hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt
anders gemischt

— gefärbt :
— — hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt

anders gemischt
— buntgewebt :
— — hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt

anders gemischt
— bedruckt :

— — hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt
— — anders gemischt

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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KAPITEL 53

ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE ; PAPIERGARNE
UND GEWEBE AUS PAPIERGARNEN

Zusätzliche Anmerkung

1 . A. Als „ Garne in Aufmachungen für den Einzelverkauf" gelten in den Unterpositionen 5306 10 90, 5306 20 90 und 5308 20 90,
vorbehaltlich der im nachstehenden Buchstaben B enthaltenen Ausnahmen, Game (ungezwirnt oder gezwirnt), die
aufgemacht sind:

a) auf Karten, Spulen, Hülsen oder ähnlichen Unterlagen, in Kugeln oder Knäueln, sofern das Gewicht (einschließlich
Unterlage) je Stück nicht mehr als 200 g beträgt;

b) im Strang mit einem Gewicht von nicht mehr als 125 g;

c) im Strang, sofern der Strang durch einen oder mehrere Fitzfäden in gewichtsmäßig gleiche, abtrennbare Teilstränge
unterteilt ist und das Gewicht je Teilstrang nicht mehr als 125 g beträgt.

B. Als „ Garne in Aufmachungen für den Einzelverkauf' gelten nicht:

a) gezwirnte Garne, roh, im Strang;

b) gezwirnte Game, die aufgemacht sind:
1 . im Strang mit Kreuzhaspelung;
2. auf Unterlagen oder in anderen Aufmachungen, die ihre Verwendung in der Textilindustrie anzeigen (z.B. auf

Zwimmaschinenspulen, Kanetten (Kopsen), konischen Spulen oder Konen oder in Wickeln für Stickmaschinen).

Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

Besondere
Maßeinheitautonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

1 3 4 '52

frei

frei

frei

frei

frei

Flachs, roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen ; Werg und
Abfälle von Flachs (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff):

— Flachs, roh oder geröstet

— Flachs, gebrochen, geschwungen, gehechelt oder anders bearbeitet, jedoch
nicht versponnen :

— — gebrochen oder geschwungen '

— — anderer

— Werg und Abfälle von Flachs :

Werg

— — Abfalle von Flachs

Hanf (Cannabis sativa L.), roh oder bearbeitet, jedoch nicht verspon
nen ; Werg und Abfälle von Hanf (einschließlich Garnabfälle und
Reißspinnstoff):
— Hanf, roh oder geröstet . . . .

5301

5301 1000

5301 21 00

5301 29 00

530130

5301 30 10

5301 30 90

§302

5302 10 00

5302 90 00

frei

frei— andere
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5303

5303 10 00

5303 90 00

5304

5304 10 00

5304 90 00

5305

5305 11 00

5305 19 00

5305 2100

5305 29 00

5305 91 00

5305 99 00

5306

5306 10

5306 10 11

5306 10 19

5306 10 31

5306 10 39

5306 10 50

Warenbezeichnung

2

Jute und andere textile Bastfasern (ausgenommen Flachs, Hanf und
Ramie), roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen ; Werg und
Abfälle von diesen Spinnstoffen (einschließlich Garnabfälle und Reiß
spinnstoff):
— Jute und andere textile Bastfasern, roh oder geröstet

— andere

Sisal und andere textile Agavefasern, roh oder bearbeitet, jedoch nicht
versponnen ; Werg und Abfälle von diesen Spinnstoffen (einschließlich
Garnabfälle und Reißspinnstoff):
— Sisal und andere textile Agavefasern, roh

— andere .

Kokos, Abaca (Manilahanf oder Musa textilis Nee), Ramie und
andere pflanzliche Spinnstoffe, anderweit weder genannt noch inbe
griffen, roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen ; Werg und
Abfälle von diesen Spinnstoffen (einschließlich Garnabfälle und Reiß
spinnstoff):
— Kokos :

roh

— — andere . .

— Abaca :

— — roh

— — andere

— andere :

— — roh

— — andere

Garne aus Flachs (Leinengarne):

— ungezwirnt :

nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf:

mit einem Titer von 833,3 dtex oder mehr (Nm 12 oder weniger):

— — — — roh

— — — — andere

_ mit einem Titer von ^weniger als 833,3 dtex, jedoch nicht weniger
als 277,8 dtex (mehr als Nm 12 bis Nm 36):

: roh

— — andere

— — — mit einem Titer von weniger als 277,8 dtex (mehr als Nm 36) . . . .

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

10 4,6 ( i )

10 4,6

10 4,6 0 )

10 4,6

10 3,8

(!) Zollsatz von 1,8 % für Leinengarne, roh (ausgenommen Garne aus Flachswerg), mit einem Titer von 333,3 dtex oder mehr (Nm 30 oder wenjger) zum
Herstellen von gezwirnten Garnen für die Schuhindustrie oder von gezwirnten Kabelabbindegarnen, im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschafts
behörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 400 Tonnen. Die Gewährung der Zollbegünstigung im Rahmen dieses Kontingents erfolgt
außerdem nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

53061090

5306 20

5306 2011

5306 20 19

5306 20 90

5307

5307 10

5307 10 10

5307 10 90

5307 20 00

5308

5308 10 00

5308 20

5308 20 10

5308 20 90

5308 3000

5308 90

5308 9011

5308 90 13

5308 90 19

5308 90 90

5309

530911

5309 11 11

5309 11 19

53091190

5309 19

5309 19 10

530919 90

5309 21

*309 21 1A

Warenbezeichnung

2

- — in Aufmachungen für den Einzelverkauf
- gezwirnt :

- — nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf:
roh

andere

- in Aufmachungen für den Einzelverkauf

tarne aus Jute oder anderen textileri Bastfasern der Position 5303 :

- ungezwirnt :

- mit einem Titer von 1 000 dtex oder weniger (Nm 10 oder mehr) . . . .

- — mit einem Titer von mehr als 1 000 dtex (weniger als Nm 10)

- gezwirnt

Jarne aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen ; Papiergarne :
- Kokosgarne

- Hanfgarne :

- nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf
- - in Aufmachungen für den Einzelverkauf

- Papiergarne
- andere :

- — Ramiegarne:

- — — mit einem Titer von 833,3 dtex oder mehr (Nm 12 oder weniger) . .

- — — mit einem Titer von weniger als 833,3 dtex, jedoch nicht weniger
als 277,8 dtex (mehr als Nm 12 bis Nm 36)

- — — mit einem Titer von weniger als 277,8 dtex (mehr als Nm 36) . . . .
- — andere

iewebe aus Flachs (Leinengewebe):
- mit einem Anteil an Flachs von 85 GHT oder mehr :

- — roh oder gebleicht :

- — — roh, mit einem Quadratmetergewicht von :

400 g oder weniger

mehr als 400 g

gebleicht
- — andere :

gefärbt oder buntgewebt
bedruckt

- mit einem Anteil an Flachs von weniger als 85 GHT :

- — roh oder gebleicht :
- — — roh

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

17 5,9

10 5

10 5

17 5,9

frei 5,3

frei 5,3

frei 5,3

frei frei

10 3

16 4,9

10 5,3

10 4,6

10 4,6

10 3,8

10 3,8

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14 -

21 14
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5309 21 90

5309 29

5309 29 10

5309 29 90

5310

5310 10

5310 10 10

5310 10 90

531090 00

531100

5311 00 10

531100 90

Warenbezeichnung

2

gebleicht
andere :

gefärbt oder buntgewebt
bedruckt

Gewebe aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der Position 5303 :

— roh :

mit einer Breite von 150 cm oder weniger
mit einer Breite von mehr als ISO cm

— andere

Gewebe aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen ; Gewebe aus Papier
garnen :

— Gewebe aus Ramie

— andere

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

21 14

21 14

21 14

4 8,6

4 9,3

4 8,6

21 14

19 5,8
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KAPITEL 54

SYNTHETISCHE ODER KÜNSTLICHE FILAMENTE

Anmerkungen

1 . Als „Chemiefasern" gelten in allen Teilen der Nomenklatur Spinnfasern und Filamente aus organischen Polymeren, die
hergestellt sind:

a) durch Polymerisation von organischen Monomeren, z.B. zu Polyamiden, Polyestern, Polyurethanen oder Polyvinylderiva
ten ;

b) durch chemische Umwandlung von natürlichen, organischen Polymeren (wie Cellulose, Kasein, Protein , Algen), z . B. zu
Viskose, Celluloseacetat, Cupro oder Alginat .

Die Chemiefasern unter a) gelten als „synthetisch" und die Chemiefasern unter b) als „künstlich".

Die Begriffe „synthetisch" und „künstlich" gelten bei Anwendung auf die Begriffe „Spinnstoffe" und „Spinnmasse"
sinngemäß.

2 . Zu den Positionen 5402 und 5403 gehören nicht die Kabel aus synthetischen oder künstlichen Filamenten des Kapitels 55 .

Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5401

5401 10

5401 10 11

5401 10 19

5401 10 90

540120

5401 20 10

5401 20 90

5402

5402 10

5402 10 10

5402 10 90

5402 20 00

5402 31

5402 31 10

5402 31 30

Warenbezeichnung

2

Nähgarne aus synthetischen oder künstlichen Filamenten, auch in
Aufmachungen für den Einzelverkauf :
— aus synthetischen Filamenten :
— — nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf:

Umspinnungsgarn (sog . „Core Yarn")
— — — andere

in Aufmachungen für den Einzelverkauf
— aus künstlichen Filamenten :

— — nicht, in Aufmachungen für den Einzelverkauf
— — in Aufmachungen für den Einzelverkauf

Garne aus synthetischen Filamenten (ausgenommen Nähgarne), nicht
in Aufmachungen für den Einzelverkauf, einschließlich synthetische
Monofile von weniger als 67 dtex :
— hochfeste Garne aus Nylon oder anderen Polyamiden :
— — aus Aramid

— — andere

— hochfeste Garne aus Polyestern •
— texturierte Garne :

— — aus Nylon oder anderen Polyamiden, mit einem Titer der einfachen
Garne von 50 tex oder weniger :

mit einem Titer der einfachen Garne von 5 tex oder weniger . . . .
— — — mit einem Titer der einfachen Garne von mehr als 5 tex bis 33 tex .

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

15 9

15 9

19 6

15 9,5

18 5,8

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

Warenbezeichnung

2

— — mit einem Titer der einfachen Garne von mehr als 33 tex bis 50 tex .

— aus Nylon oder anderen Polyamiden, mit einem Titer der einfachen
Garne von mehr als SO tex

— aus Polyestern :
mit einem Titer der einfachen Garne von 14 tex oder weniger . . . .
mit einem Titer der einfachen Garne von mehr als 14 tex

— andere :

— — aus Polypropylen
andere

andere Garne, ungezwirnt, ungedreht oder mit 50 Drehungen oder weniger
je Meter :

— aus Nylon oder anderen Polyamiden :
mit einem Titer der einfachen Garne von 7 tex oder weniger . . . .

— — mit einem Titer der einfachen Garne von mehr als 7 tex bis 33 tex .

mit einem Titer der einfachen Garne von mehr als 33 tex . . . . . .

— aus Polyestern, teilverstreckt .

— aus anderen Polyestern :

— — mit einem Titer der einfachen Garne von 14 tex oder weniger . . . .
mit einem Titer der einfachen Garne von mehr als 14 tex

— andere :

Elastomergarne
andere:

aus Polypropylen
— andere

andere Garne, ungezwirnt, mit mehr als 50 Drehungen je Meter :

— aus Nylon oder anderen Polyamiden :
mit einem Titer der einfachen Garne von 7 tex oder weniger . . . .
mit einem Titer der einfachen Garne von mehr als 7 tex bis 33 tex .

mit einem Titer der einfachen Garne von mehr als 33 tex

— aus Polyestern :

— — mit einem Titer der einfachen Garne von 14 tex oder weniger . . . .
mit einem Titer der einfachen Garne von mehr als 14 tex

— andere :

aus Polypropylen
andere . • .

andere Garne, gezwirnt :

— aus Nylon oder anderen Polyamiden :
mit einem Titer der einfachen Garne von 7 tex oder weniger . . . .

mit einem Titer der einfachen Garne von mehr als 7 tex bis 33 tex .

mit einem Titer der einfachen Garne von mehr als 33 tex

KN
Code

1

5402 31 90

5402 32 00

5402 33

5402 3310

5402 33 90

5402 39

5402 39 10

5402 39 90

5402 41

5402 41 10

540241 30

54024190

540242 00

5402 43

5402 43 10

5402 43 90

5402 49

54024910

540249 91

540249 99

5402 51

5402 51 10

5402 51 30

5402 51 90

5402 52

5402 52 10

5402 52 90

540259

5402 59 10

5402 59 90

5402 61

5402 61 10

5402 61 30

*1 on

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5402 62

5402 62 10

5402 62 90

5402 69

5402 69 10

540269 90

5403

5403 10 00

5403 20

5403 2010

5403 20 90

5403 3100

5403 32 00

540333

5403 33 10

5403 33 90

5403 39 00

54034100

540342 00

540349 00

5404

540410

5404 10 10

54041090

540490

5404 9011

5404 9019

5404 90 90

5405 00 00

Warenbezeichnung

2

aus Polyestern :

— — — mit einem Titer der einfachen Garne von 14 tex oder weniger . . . .
— — — mit einem Titer der einfachen Garne von mehr als 14 tex

andere :

aus Polypropylen
andere

Garne aus künstlichen Filamenten (ausgenommen Nähgarne), nicht in
Aufmachungen für den Einzelverkauf, einschließlich künstliche Mono
file von weniger als 67 dtex :
— hochfeste Garne aus Viskose

— texturierte Garne :

— — aus Celluloseacetat

andere

— andere Garne, ungezwirnt :

aus Viskose, ungedreht oder mit 120 Drehungen oder weniger je Meter .
— - aus Viskose, mit mehr als 120 Drehungen je Meter
— — aus Celluloseacetat :

— — — ungezwirnt, ungedreht oder mit 250 Drehungen oder weniger je
Meter

: andere
andere

— andere Garne, gezwirnt :
— — aus Viskose

— — aus Celluloseacetat . . .

— — andere

Synthetische Monofile von 67 dtex oder mehr und einem größten
Durchmesser von 1 mm oder weniger ; Streifen und dergleichen (z.B.
künstliches Stroh) aus synthetischer Spinnmasse, mit einer augen
scheinlichen Breite von 5 mm oder weniger :
— Monofile :

Elastomere .

andere

— andere :

aus Polypropylen:
Zierstreifen von der für Verpackungszwecke verwendeten Art . . . .
andere

andere

Künstliche Monofile von 67 dtex oder mehr und einem größten
Durchmesser von 1 mm oder weniger ; Streifen und dergleichen (z.B.
künstliches Stroh) aus künstlicher Spinnmasse, mit einer augenschein
lichen Breite von 5 mm oder weniger

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9,5

15 9,5

15 9,5

15 9,5

15 9,5

15 9,5

15 9,5

15 ' 9,5

15 9,5

15 9,5

15 9,5

13 5,8

13 5,8

14 6,3

14 6,3

14 6,3

10 3,8
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

Warenbezeichnung

2

Garne aus synthetischen oder künstlichen Filamenten (ausgenommen
Nähgarne), in Aufmachungen für den Einzelverkauf :
— Garne aus synthetischen Filamenten
— Garne aus künstlichen Filamenten

Gewebe aus Garnen aus synthetischen Filamenten, einschließlich Ge
webe aus Erzeugnissen der Position 5404 :
— Gewebe aus hochfesten Garnen aus Nylon oder anderen Polyamiden odei

aus Polyester
— Gewebe aus Streifen oder dergleichen :

aus Polyethylen oder Polypropylen, mit einer Breite von:
weniger als 3 m .'. .

— 3 m oder mehr

andere

— Gewebe im Sinne der Anmerkung 9 zu Abschnitt XI
— andere Gewebe, mit einem Anteil an Filamenten aus Nylon oder anderen

Polyamiden von 85 GHT oder mehr:
— — roh oder gebleicht . .

— — gefärbt :
mit einer Breite von 57 cm oder weniger
mit einer Breite von mehr als 57 cm .

— — buntgewebt
— — bedruckt :

mit einer Breite von 57 cm oder weniger
mit einer Breite von mehr als 57 cm

— andere Gewebe, mit einem Anteil an texturierten Polyester-Filamenten
von 8$ GHT oder mehr :

roh oder gebleicht

— — gefärbt . ; . .
— — buntgewebt :
— — — mit einer Breite von mehr als 57 cm bis 75 cm

andere

— — bedruckt . . . ,

— andere Gewebe, mit einem Anteil an nicht texturierten Polyester-Filamenten
von 85 GHT oder mehr :

roh oder gebleicht
— — gefärbt

buntgewebt:
— — — mit einer Breite von mehr als 57 cm bis 75 cm

— — — andere

— — bedruckt

— andere Gewebe, mit einem Anteil an synthetischen Filamenten von 85 GH1
oder mehr :

roh oder gebleicht

KN
Cpde

1

5406

540610 00

540620 00

5407

540710 00

5407 20

5407 20 11

5407 20 19

540720 90

5407 30 00

5407 41 00

5407 42

5407 42 10

5407 42 90

5407 43 00

5407 44

54074410

5407 44 90

5407 51 00

5407 52 00

5407 53

5407 53 10

5407 53 90

5407 54 00

5407 60

5407 60 10

5407 60 30

5407 60 51

5407 60 59

5407 60 90

5407 71 00

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

19 , 6
18 5,8

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 > 11

21 11
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5407 72 00

5407 73

5407 73 10

5407 73 91

5407 73 99

5407 74 00

5407 8100

5407 82 00

5407 83

5407 83 10

5407 83 90

5407 84 00

5407 91 00

5407 92 00

5407 93

5407 93 10

5407 93 90

5407 94 00

5408

5408 10 00

5408 2100

5408 22

5408 22 10

5408 22 90

5408 23

5408 23 10

5408 23 90

5408 24 00

5408 31 00

Warenbezeichnung

2

gefärbt ;
buntgewebt :

Jacquard-Gewebe mit einer Breite von mehr als 115 cm, jedoch
weniger als 140 cm, und mit einem Quadratmetergewicht von mehr
als 250 g

- — — andere:

mit einer Breite von mehr als 57 cm bis 75 cm .

andere

bedruckt

- andere Gewebe, mit einem Anteil an synthetischen Filamenten von weniger
als 85 GHT, hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt :

- — roh oder gebleicht
gefärbt

- — buntgewebt :
Jacquard-Gewebe mit einer Breite von mehr als 115 cm, jedoch
weniger als 140 cm, und einem Quadratmetergewicht von mehr
als 250 g
andere

bedruckt

- andere Gewebe :

roh oder gebleicht

gefärbt .
buntgewebt :

Jacquard-Gewebe mit einer Breite von mehr als 115 cm, jedoch
weniger als 140 cm, und einem Quadratmetergewicht von mehr
als 250 g

— andere

- — bedruckt

Gewebe aus Garnen aus künstlichen Filamenten, einschließlich Ge
vebe aus Erzeugnissen der Position 5405 :
- Gewebe aus hochfesten Viskose-Garnen

- andere Gewebe, mit einem Anteil an künstlichen Filamenten, Streifen oder
dergleichen von 85 GHT oder mehr :

roh oder gebleicht
- — gefärbt :

mit einer Breite von mehr als 135 cm bis 155 cm, in Leinwand-,
Köper- oder Satinbindung • • • •
andere

- — buntgewebt :
Jacquard-Gewebe mit einer Breite von mehr als 115 cm, jedoch
weniger als 140 cm, und mit einem Quadratmetergewicht von mehr
als 250 g

— andere

bedruckt ..... .

- andere Gewebe :

- — roh oder eebleicht

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

20 11

20 11

20 11

20 11

20 11

20 11

20 11

20 11
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5408 32 00

5408 33 00

5408 34 00

Warenbezeichnung

2

- gefärbt . . . .
- buntgewebt . .
- bedruckt .

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

20 11

20 11

20 11
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KAPITEL 55

SYNTHETISCHE ODER KÜNSTLICHE SPINNFASERN

Anmerkung

1 . Als „Kabel aus synthetischen oder künstlichen Filamenten" im Sinne der Positionen 5501 und 5502 gelten ausschließlich
Kabel, die aus einem Bündel parallel liegender Filamente von einheitlicher und gleicher Länge wie die Kabel bestehen und
folgenden Bedingungen entsprechen:

a) Länge des Kabels mehr als 2 m;

b) Zahl der Drehungen des Kabels weniger als 5 je Meter;

c) Einzeltiter der Filamente weniger als 67 dtex;

d) Kabel aus synthetischen Filamenten müssen verstreckt sein, d.h . sie dürfen nicht um mehr als 100% ihrer Länge dehnbar
sein ;

e) Gesamttiter des Kabels mehr als 20 000 dtex.

Kabel mit einer Länge von 2 m oder weniger gehören zu Position 5503 oder 5504.

Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5501

5501 10 00

5501 20 00

5501 30 00

5501 90 00

5502 00

5502 00 10

5502 00 90

5503

5503 10

5503 10 11

5503 10 19

550310 90

5503 20 00

5503 30 00

550340 00

5503 90

on in

Warenbezeichnung

2
--f <

Kabel aus synthetischen Filamenten :
— aus Nylon oder anderen Polyamiden
— aus Polyestera
— aus Polyacryl oder Modacryl
— andere

Kabel aus künstlichen Filamenten :

— aus Viskose

— andere

Synthetische Spinnfasern, weder gekrempelt noch gekämmt noch an
ders für die Spinnerei bearbeitet :
— aus Nylon oder anderen Polyamiden :

aus Aramid:

— — — hochfest . .

— — — andere

andere

— aus Polyestera
— aus Polyacryl oder Modacryl
— -aus Polypropylen .
— andere :

Chloro-Spinnfasern

autonom vertragsmäßig
(%) ' (%)

3 4

14 7,5

14 7,5

14 7,5

14 7,5

12 7,5

12 7,5

14 7,5

14 7,5

14 7,5

14 7,5

14 7,5

14 7,5

14 7,5
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5503 90 90

5504

55041000

5504 90 00

5505

5505 10

5505 10 10

5505 10 30

55051050

5505 10 70

5505 10 90

5505 20 00

5506

5506 10 00

5506 20 00

5506 30 00

5506 90

5506 90 10

5506 90 91

5506 90 99

5507 00 Ol

5508

5508 10

5508 10 11

5508 10 19

5508 10 90

5508 20

5508 20 10

5508 20 90

Warenbezeichnung

2

andere

Künstliche Spinnfasern, weder gekrempelt noch gekämmt noch anders
für die Spinnerei bearbeitet :
— aus Viskose

— andere

Abfälle von Chemiefasern (einschließlich Kämmlinge, Garnabfälle
und Reißspinnstoff):
— aus synthetischen Chemiefasern :

aus Nylon oder anderen Polyamiden

aus Polyestern

aus Polyacryl oder Modacryl

aus Polypropylen

andere

— aus künstlichen Chemiefasern . . .

Synthetische Spinnfasern, gekrempelt, gekämmt oder anders für die
Spinnerei bearbeitet :
— aus Nylon oder anderen Polyamiden

— aus Polyestern

— aus Polyacryl oder Modacryl

— andere :

— — Chloro-Spinnfasern
— — andere:'

aus Polypropylen
— — — andere

Künstliche Spinnfasern, gekrempelt, gekämmt oder anders für die
Spinnerei bearbeitet

Nähgarne aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern, auch in
Aufmachungen für den Einzelverkauf :
— aus synthetischen Spinnfasern :

nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf:

aus Polyestern

andere .

in Aufmachungen für den Einzelverkauf

— aus künstlichen Spinnfasern :

— — nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf
in Aufmachungen für den Einzelverkauf

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

14 7,5

12 8

12 8

14 7

14 7

14 7

14 7

14 7

12 8

14 8

14 8

14 8

14 , 8

14 8

14 8

13 10

17 9

17 9

17 9

17 9

17 9
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5509

5509 11 00

5509 12 00

5509 21

5509 21 10

5509 21 90

5509 22

5509 22 10

5509 22 90

5509 31

5509 31 10

5509 31 90

5509 32

5509 32 10

5509 32 90

5509 41

5509 41 10

5509 41 90

5509 42

5509 42 10

5509 42 90

5509 51 00

5509 52

5509 52 10

5509 52 90

5509 53 00

5509 59 00

5509 61

5509 61 10

5509 61 90

5509 62 00

Warenbezeichnung

2

Garne aus synthetischen Spinnfasern (ausgenommen Nahgarne), nicht
in Aufmachungen für den Einzelverkauf :
— mit einem Anteil an Nylon- oder anderen Polyamid-Spinnfasern

von 85 GHT oder mehr :

— — ungezwirnt

— — gezwirnt
— mit einem Anteil an Polyester-Spinnfasern von 85 GHT oder mehr :
— — ungezwirnt :

roh oder gebleicht
— — — andere

— — gezwirnt :

roh oder gebleicht
— andere .

— mit einem Anteil an Polyacryl- oder Modacryl-Spinnfasern von 85 GHT
oder mehr :

— — ungezwirnt :
— — — roh oder gebleicht

v

— — — andere

gezwirnt :

— — — roh oder gebleicht . . .
— — — andere .

— andere Garne, mit einem Anteil an synthetischen Spinnfasern von 85 GHT
oder mehr :

— — ungezwirnt :

— — — roh oder gebleicht
— — — andere

— — gezwirnt :
— — — roh oder gebleicht . . .
— — — andere

— andere Garne, aus Polyester-Spinnfasern :
— — hauptsächlich oder ausschließlich mit künstlichen Spinnfasern gemischt .

hauptsächlich oder ausschließlich mit Wolle oder feinen Tierhaaren
gemischt : ;

roh oder gebleicht
andere

— — hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt
— — andere

— andere Garne, aus Polyacryl- oder Modacryl-Spinnfasern :
— — hauptsächlich oder ausschließlich mit Wolle oder feinen Tierhaaren

gemischt :
— — — roh oder gebleicht
— — — andere

— — hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9

15 9
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

550969 00

5509 91

550991 10

5509 9190

550992 00

55099900

5510

5510 11 00

55101200

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00

5511

5511 10 00

551120 00

55113000

5512

5512 11 00

5512 19

5512 19 10

55121990

551221 00

5512 29

5512 29 10

5512 29 90

5512 91 00

5512 99

5512 99 10

5512 99 90

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

15 9

15 9

15 9

15 9

J5 9

14 9

14 9

14 9

14 9

14 9

19 9

19 9

19 9

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

Warenbezeichnung

2 '

andere

— andere Garne :

hauptsächlich oder ausschließlich mit Wolle oder feinen Tierhaaren
gemischt :

roh oder gebleicht . .
— — — andere

hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt
andere . .

Same aus künstlichen Spinnfasern (ausgenommen Nähgarne), nicht in
Aufmachungen für den Einzelverkauf :
— mit einem Anteil an künstlichen Spinnfasern von 85 GHT Oder mehr :
— — unge^wirnt

gezwirnt
— andere Garne, hauptsachlich oder ausschließlich mit Wolle oder feinen

Tierhaaren gemischt
— andere Garne, hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt . .
— andere Garne

Garne aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern (ausgenommen
Nähgarne), in Aufmachungen für den Einzelverkauf :
— aus synthetischen Spinnfasern mit einem Anteil an diesen Spinnfasern

von 85 GHT oder mehr

— aus synthetischen Spinnfasern, mit einem Anteil an diesen Spinnfasern von
weniger als 85 GHT

— aus künstlichen Spinnfasern

Gewebe aus synthetischen Spinnfasern, mit einem Anteil an diesen
Spinnfasern von 85 GHT oder mehr :
— mit einem Anteil an Polyester-Spinnfasern von 85 GHT oder mehr :
— — roh oder gebleicht
— — andere :

bedruckt

andere

— mit einem Anteil an Polyacryl- oder Modacryl-Spinnfasern von 85 GHT
oder mehr :

— — roh oder gebleicht
— — andere :

bedruckt
/

— — — andere

— andere :

— — roh oder gebleicht
— — andere :

bedruckt

andere
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Zollsatz

Warenbezeichnung Besondere
Maßeinheitautonom vertragsmäßig

(%) (%)

2 3 ] 4 5

KN
Code

1

5513

5513 11

5513 11 10

5513 11 30

5513 11 90

5513 12 00

5513 13 00

5513 19 00

5513 21

5513 21 10

5513 21 30

5513 21 90

5513 22 00

551323 00

5513 29 00

5513 31 00

5513 32 00

5513 33 00

5513 39 00

551341 00

5513 42 00

5513 43 00

551349 00

5514

5514 11 00

5514 12 00

5514 13 00

Gewebe aus synthetischen Spinnfasern, mit einem Anteil an diesen
Spinnfasern von weniger als 85 GHT, hauptsächlich oder ausschließ
lich mit Baumwolle gemischt und mit einem Quadratmetergewicht
von 170 g oder weniger :
— roh oder gebleicht :

— — aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung :
mit einer Breite von 135 cm oder weniger

— — — mit einer Breite von mehr als 135 cm bis 165 cm

mit einer Breite von mehr als 165 cm

aus Polyester-Spinnfasern, in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich
Doppelköper

andere Gewebe aus Polyester-Spinnfasern
andere Gewebe . . . .

— gefärbt :

aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung :
mit einer Breite von 135 cm oder weniger . .
mit einer Breite von mehr als 135 cm bis 165 cm

mit einer Breite von mehr als 165 cm

— — aus Polyester-Spinnfasern, in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich
Doppelköper

andere Gewebe aus Polyester-Spinnfasern
andere Gewebe

— buntgewebt :

aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung
— — aus Polyester-Spinnfasern, in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich

Doppelköper
andere Gewebe aus Polyester-Spinnfasern
andere Gewebe

— bedruckt :

— — aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung
— — aus Polyester-Spinnfasern, in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich

Doppelköper
andere Gewebe aus Polyester-Spinnfasern
andere Gewebe

Gewebe aus synthetischen Spinnfasern, mit einem Anteil an diesen
Fasern von weniger als 85 GHT, hauptsächlich oder ausschließlich mit
Baumwolle gemischt, mit einem Quadratmetergewicht von mehr
als 170 g :
— roh oder gebleicht :

aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung
— — aus Polyester-Spinnfasern, in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich

Doppelköper

: andere Gewebe aus Polyester-Spinnfasern

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 ii

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11
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Zollsatz

Warenbezeichnung Besondere
Maßeinheitautonom vertragsmäßig

(%) (%)

4 5

KN
Cbde

1

5514 1900

5514 21 00

5514 22 00

5514 23 00

5514 29 00

5514 31 00

5514 32 00

55143300

5514 3900

5514 41 00

5514 42 00

551443 00

551449 00

5515

5515 11

5515 11 10

5515 11 30

5515 11 90

5515 12

5515 12 10

5515 12 30

5515 12 90

5515 13

5515 13 11

5515 13 19

5515 13 91

5515 13 99

5515 19

5515 19 10

5515 19 30

- — andere Gewebe

- gefärbt :

aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung . . .

aus Polyester-Spinnfasern, in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich
Doppelköper

- — andere Gewebe aus Polyester-Spinnfasern . .
andere Gewebe

- buntgewebt :

- — aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung
- — aus Polyester-Spinnfasern, in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich

Doppelköper
andere Gewebe aus Polyester-Spinnfasern

- — andere Gewebe

- bedruckt :

aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung
aus Polyester-Spinnfasern, in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich
Doppelköper
andere Gewebe aus Polyester-Spinnfasern
andere Gewebe . . .

ändere Gewebe aus synthetischen Spinnfasern :
- aus Polyester-Spinnfasern :
- — hauptsächlich oder ausschließlich mit Viskose-Spinnfasern gemischt :

roh oder gebleicht
bedruckt

andere

- — hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder künstlichen
Filamenten gemischt :

- — — roh oder gebleicht
- bedruckt

andere ■.

- — hauptsächlich oder ausschließlich mit Wolle oder feinen Tierhaaren
gemischt :

- — — hauptsächlich oder ausschließlich mit gestrichener Wolle oder mit
gestrichenen feinen Tierhaaren gemischt:

roh oder gebleicht
andere .

hauptsächlich oder ausschließlich mit gekämmter Wolle oder mit
gekämmten feinen Tierhaaren gemischt:

- roh oder gebleicht
andere

- — andere :

- — — roh oder gebleicht
- — — bedruckt

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 ' 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5515 19 90

5515 21

5515 21 10

5515 21 30

5515 21 90

5515 22

5515 22 11

5515 22 19

5515 22 91

5515 22 99

5515 29

5515 29 10

5515 29 30

5515 29 90

5515 91

5515 91 10

5515 91 30

5515 91 90

5515 92

5515 92 11

5515 92 19

5515 92 91

5515 92 99

5515 99

5515 99 10

5515 99 30

5515 99 90

5516

ii nn

Warenbezeichnung

2

andere

— aus Polyacryl- oder Modacryl-Spinnfasern :
hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder künstlichen
Filamenten gemischt :

roh oder gebleicht .
— — — bedruckt . . .

— — — andere

hauptsächlich oder ausschließlich mit Wolle oder feinen Tierhaaren
gemischt :

— — — hauptsächlich oder ausschließlich mit gestrichener Wolle oder mit
gestrichenen feinen Tierhaaren gemischt:

— — — — roh oder gebleicht
andere

hauptsächlich oder ausschließlich mit gekämmter Wolle oder mit
gekämmten feinen Tierhaaren gemischt:

roh oder gebleicht
andere ,

— — andere :

— — — roh oder gebleicht
bedruckt

— — — andere • • •

— andere Gewebe :

— — hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder künstlichen
Filamenten gemischt :

roh oder gebleicht
bedruckt • •

andere . . . ,

— — hauptsächlich oder ausschließlich mit Wolle oder feinen Tierhaaren
gemischt :

hauptsächlich oder ausschließlich mit gestrichener Wolle oder mit
gestrichenen feinen Tierhaaren gemischt:

— — — — roh oder gebleicht -
andere

hauptsächlich oder ausschließlich mit gekämmter Wolle oder mit
gekämmten feinen Tierhaaren gemischt:

roh oder gebleicht
— — andere .

— — andere :

roh oder gebleicht
— bedruckt

andere

Gewebe aus künstlichen Spinnfasern :
— mit einem Anteil an künstlichen Spinnfasern von 85 GHT oder mehr :

roh oder gebleicht

autonom * vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

19 11
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

5516 12 00

5516 1300

5516 1400

55162100

551622 00

5516 23

551623 10

55162390

5516 24 00

55163100

5516 3200

5516 33 00

551634 00

55164100

551642 00

55164300

551644 00

55169100

55169200

551693 00

551694 00

Warenbezeichnung

' 2

— gefärbt . . .
— buntgewebt
— bedruckt

mit einem Anteil an künstlichen Spinnfasern von weniger als 85 GHT,
hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder kunstlichen Fila
menten gemischt :
— roh oder gebleicht
— gefärbt
— buntgewebt :

Jacquard-Gewebe mit einer Breite von 140 cm oder mehr (Matrat
zendrelle)
andere

— bedruckt . .

mit einem Anteil an künstlichen Spinnfasern von weniger als 85 GHT,
hauptsächlich oder ausschließlich mit Wolle oder feinen Tierhaaren ge
mischt :

— roh oder gebleicht
— gefärbt
— buntgewebt •
— bedruckt ....

mit einem Anteil an künstlichen Spinnfasern von weniger als 85 GHT,
hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt :
— roh oder gebleicht
— gefärbt . .
— buntgewebt
— bedruckt

andere :

— roh oder gebleicht
— gefärbt
— buntgewebt
— bedruckt

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11
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KAPITEL 56

WATTE, FILZE UND VLIESSTOFFE ; SPEZIALGARNE ;
BINDFÄDEN, SEILE UND TAUE ; SEILERWAREN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 56 gehören nicht:

a) Watte, Filze oder Vliesstoffe, mit Stoffen oder Zubereitungen (z.B. Riechmittel oder Schminken des Kapitels 33 , Seifen
oder Reinigungsmittel der Position 3401 , Poliermittel, Schuhcreme oder ähnliche Zubereitungen der Position 3405,
Weichmacher der Position 3809 für Spinnstofferzeugnisse) getränkt, bestrichen oder überzogen, sofern die Spinnstoffe

x lediglich als Unterlage dienen;

b) Spinnstofferzeugnisse der Position 5811 ;

c) natürliche oder künstliche Schleifstofife, in Pulver- oder Körnerform, aufgebracht auf Filz- oder Vliesstoffunterlagen
(Position 6805);

d) agglomerierter oder wiediergewonnener Glimmer auf Filz- oder Vliesstoffunterlagen (Position 6814);

e) Metallfolien auf Filz- oder Vliesstoffunterlagen (Abschnitt XV).

2 . Als „Filze" gelten sowohl Nadelfilze als auch Flächenerzeugnisse, die aus einer Faserlage aus Spinnstoffen bestehen, deren
Zusammenhalt durch ein Nähwirkverfahren mittels Fasern aus der Faserlage selbst verstärkt worden ist .

3 . Zu den Positionen 5602 und 5603 gehören auch Filze und Vliesstoffe, mit Kunststoff oder Kautschuk getränkt, bestrichen
oder überzogen oder mit Lagen aus diesen Stoffen versehen, ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit dieser Stoffe (fest oder
zellförmig).

Zu Position 5603 gehören auch Vliesstoffe, die als Bindemittel Kunststoff oder Kautschuk enthalten .

Zu den Positionen 5602 und 5603 gehören jedoch nicht:

a) Filze, mit Kunststoff oder Kautschuk getränkt, bestrichen oder überzogen oder mit Lagen aus diesen Stoffen versehen,
mit einem Anteil an Spinnstoffen von 50 GHT oder weniger, oder Filze, ganz in Kunststoff oder Kautschuk eingebettet
(Kapitel 39 oder 40);

b) Vliesstoffe, entweder ganz in Kunststoff oder Kautschuk eingebettet oder vollständig auf beiden Seiten mit diesen Stoffen
bestrichen oder überzogen, vorausgesetzt, daß ein solches Bestreichen oder Überziehen mit bloßem Auge wahrnehmbar
ist; dabei bleiben Veränderungen der Farbe, die hierdurch hervorgerufen sind, außer Betracht (Kapitel 39 oder 40);

c) Platten, Blätter oder Streifen aus Zellkunststoff oder Zellkautschuk, in Verbindung mit Filz oder Vliesstoff, bei denen der
Spinnstoff nur der Verstärkung dient (Kapitel 39 oder 40).

4. Zu Position 5604 gehören nicht Garne aus Spinnstoffen und nicht Streifen und dergleichen der Position 5404 oder 5405, bei
denen das Tränken, Bestreichen oder Überziehen mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar ist (im allgemeinen Kapitel 50 bis
55); dabei bleiben Veränderungen der Farbe, die hierdurch hervorgerufen sind, außer Betracht.
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheitautonom vertragsmäßig

(%) (%)

3 4 5

KN
Code

1

5601

5601 10

5601 10 10

5601 10 90

5601 21

5601 21 10

5601 21 90

5601 22

5601 22 10

5601 22 91

5601 22 99

5601 29 00

5601 30 00

5602

5602 10

5602 10 11

5602 10 19

5602 10 31

5602 10 35

5602 10 39

5602 10 90

5602 2100

5602 29

5602 2910

5602 29 90

5602 90 00

560300

56030010

Warenbezeichnung

2

Watte aus Spinnstoffen und Waren daraus ; Spinnstoffasern mit einer
Länge von 5 mm oder weniger (Schierstaub), Knoten und Noppen aus
Spinnstoffen :
— hygienische Binden und Tampons, Windeln für Kleinkinder und ähnliche

hygienische Warenhaus Watte :
— — aus Chemiefasern

— — aus anderen Spinnstoffen . .

— Watte ; andere Waren aus Watte :

— — aus Baumwolle :

hydrophil
andere . . . . .

aus Chemiefasern :

— Watterollen mit einem Durchmesser von 8 mm oder weniger . . . .
andere:

aus synthetischen Chemiefasern .
aus künstlichen Chemiefasern

andere

— Scherstaub, Knoten und Noppen, aus Spinnstoffen

Filze, auch getränkt, bestrichen, fiberzogen oder mit Lagen versehen :
— Nadelfilze und nähgewirkte Flächenerzeugnisse :

— — weder getränkt, bestrichen, überzogen noch mit Lagen versehen:
— — — Nadelfilze:

— — — — aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der Position 5303 . . .

— — — — aus anderen Spinnstoffen . x
nähgewirkte Flächenerzeugnisse:

aus Wolle oder feinen Tierhaaren . . . .

— — — — aus groben Tierhaaren

— — — — aus anderen Spinnstoffen

getränkt, bestrichen, überzogen oder mit Lagen versehen
— andere Filze, weder getränkt, bestrichen, überzogen noch mit Lagen verse

hen :

aus Wolle oder feinen Tierhaaren

aus anderen Spinnstoffen :

— — — aus groben Tierhaaren

aus anderen Spinnstoffen
— andere .

Vliesstoffe, auch getränkt, bestrichen, überzogen oder mit Lagen
versehen :

— bestrichen oder überzogen

10 5,3

10 3,8

10 3,8

10 3,8

10 3,8

10 5,3

10 5,3

10 3,8

8 3,2

16 6,7

16 6,7

16 6,7

16 6,7

16 6,7

16 6,7

16 6,7

16 6,7

16 6,7

16 6,7

1 0 ÄO
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Zollsatz

Warenbezeichnung Besondere
Maßeinheitautonom vertragsmäßig

(%) (%)

2 3 4 5

KN
Code

1

5603 00 91

56030093

560300 95

560300 99

5604

5604 1000

5604 20 00

5604 90 00

5605 00 <M

5606 00

5606 00 10

560600 91

5606 00 99

5607

5607 10 00

5607 21 00

5607 29

5607 29 10

5607 29 90

5607 3000

5607 41 00

5607 49

5607 4911

5607 49 19

— andere, mit einem Quadratmetergewicht von:

25 g oder weniger

— — mehr als 25 g bis 70 g

mehr als 70 g bis 150 g

mehr als 150 g

Fäden und Kordeln aus Kautschuk, mit einem Überzug aus Spinnstof
fen ; Streifen und dergleichen der Position 5404 oder 5405, Garne aus
Spinnstoffen, mit Kautschuk oder Kunststoff getränkt, bestrichen,
überzogen oder umhüllt :
— Fäden und Kordeln aus Kautschuk, mit einem Überzug aus Spinnstoffen . .
— hochfeste Garne aus Polyester, Nylon oder anderen Polyamiden oder aus

Viskose, getränkt oder bestrichen

— andere

Metallgarne und metallisierte Garne, auch umsponnen, bestehend aus
Streifen und dergleichen der Position 5404 oder 5405 oder aus Garnen
aus Spinnstoffen, in Verbindung mit Metall in Form von Fäden,
Streifen oder Pulver oder mit Metall überzogen

Gimpen, umsponnene Streifen und dergleichen der Position 5404 oder
5405 (ausgenommen Waren der Position 5605 und umsponnene Garne
aus Roßhaar); Chenillegarne ; „Maschengarne" :
— „Maschengarne" . . .
— andere:

Gimpen .
— — andere

Bindfäden, Seile und Taue, auch geflochten, auch mit Kautschuk oder
Kunststoff getränkt, bestrichen, überzogen oder umhüllt :
— aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der Position 5303

— aus Sisal oder anderen textilen Agavefasern :

Bindegarne oder Pressengarne . .
— — andere :

— — — mit einem Titer von mehr als 100 000 dtex ( 10 g je m)

mit einem Titer von 100 000 dtex ( 10 g je m) oder weniger

— aus Abaca (Manilahanf oder Musa textilis Nee) oder aus anderen harten
Blattfasern

— aus Polyethylen oder Polypropylen :

— — Bindegarne oder Pressengarne

— — andere :

^ - mit einem Titer von mehr als. 50 000 dtex (5 g je m):

geflochten
— — — — andere

18 6,9

18 6,9

18 6,9

18 6,9

15 6,2

15 9

10 6

10 4,9

18 12

16 5,3

16 5,3

6 12

16 12

16 12

16 12

10 12

16 12

16 12

16 12
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheitautonom vertragsmäßig

(%) (%)

3 | 4 I 5

KN
Code

1

56074990

5607 50

5607 5011

5607 50 19

5607 50 30

5607 50 90

5607 90 00

5608

560811

5608 11 11

560811 19

5608 11 91

5608 11 99

560819

5608 19 11

5608 19 19

560819 31

5608 19 39

56081991

5608 19 99

5608 9000

5609 00 00

Warenbezeichnung

2

mit einem Titer von 50 000 dtex (5 g je m) oder weniger
— aus anderen synthetischen Chemiefasern :
— — aus Nylon oder anderen Polyamiden oder aus Polyestern:

mit einem Titer von mehr als 50 000 dtex (5 g je m):

geflochten
— andere .

mit einem Titer von 50 000 dtex (5 g je m) oder weniger
aus anderen synthetischen Chemiefasern . . .

— andere

Geknüpfte Netze, in Stücken oder als Meterware, aus Bindfäden,
Seilen oder Tauen ; konfektionierte Fischernetze und andere konfek
tionierte Netze, aus Spinnstoffen :
— aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen :
— — konfektionierte Fischernetze :

aus Nylon oder anderen Polyamiden:
: — aus Bindfaden, Seilen oder Tauen

aus Garnen

andere:

aus Bindfaden, Seilen oder Tauen
aus Garnen

andere :

konfektionierte Netze:

_ _ _ _ aus Nylon oder anderen Polyamiden:
aus Bindfäden, Seilen oder Tauen
andere

andere:

aus Bindfäden, Seilen oder Tauen
andere . . .

— — — andere:

aus Nylon oder anderen Polyamiden
— — — — andere ... .

— andere

Waren aus Garnen, aus Streifen oder dergleichen dei
Position 5404 oder 5405, aus Bindfäden, Seilen und Tauen, anderweif
weder genannt noch inbegriffen

16 12

16 12

16 12

16 12

16 . 12

16 12

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

19 11

18 5,8
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KAPITEL 57

TEPPICHE UND ANDERE FUSSBODENBELÄGE, AUS SPINNSTOFFEN

Anmerkungen

1 . Als „Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen" im Sinne des Kapitels 57 gelten Fußbodenbeläge, bei denen
die Spinnstoffe die Schauseite der Ware bei deren Verwendung bilden. Hierzu gehören auch Waren, die die charakteristi
schen Merkmale von Fußbodenbelägen aus Spinnstoffen aufweisen, jedoch zu anderen Zwecken bestimmt sind.

2. Zu Kapitel 57 gehören nicht Teppichunterlagen.

Zusätzliche Anmerkung

1 . Für die Anwendung des für Teppiche der Unterpositionen 5701 10 91 bis 5701 10 99 festgesetzten Höchstzollsatzes gehören die
florfreien Kopfenden, die Webekanten und die Fransen nicht zu derfür die Verzollung zu -berücksichtigenden Fläche.

Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

KN
Code Warenbezeichnung

autonom vertragsmäßig
(%)(%)

2 3 4 5

Geknüpfte Teppiche aus Spinnstoffen, auch konfektioniert :

— aus Wolle oder feinen Tierhaaren :

mit einem Anteil an Seide oder Schappeseide von mehr als 10 GHT . . 40 m28,9

andere:

m232 9,6
MAX 5 Ecu/

m2
MAX 2,8 Ecu/

m2

32 9,6 m2
MAX 5 Ecu/

m2
MAX 2,8 Ecu/

m2

32 9,6 m2

5701

5701 10

5701 10 10

5701 10 91

5701 10 93

5701 10 99

570190

5701 90 10

5701 90 90

5702

5702 10 00

MAX 5 Ecu/
m2

MAX 2,8 Ecu/
m2

mit 350 Knotenreihen oder weniger je Meter Kette

mit mehr als 350 bis 500 Knotenreihen je Meter Kette

mit mehr als 500 Knotenreihen je Meter Kette

— aus anderen Spinnstoffen :

aus Seide, Schappeseide, synthetischen Chemiefasern oder metallisier
ten Garnen der Position 5605 oder aus Spinnstoffen und Metallfaden .

aus anderen Spinnstoffen

Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen, gewebt, weder
getuftet noch beflockt, auch konfektioniert, einschließlich Kelim,
Sumak, Karamanie und ähnliche handgewebte Teppiche :

— Kelim, Sumak, Karamanie und ähnliche handgewebte Teppiche

40

24

8,9

6,9

m2

m2

21 6,3
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Zollsatz

KN
Code

1

5702 20 00

5702 31

5702 31 10

5702 31 30

5702 31 90

5702 32

5702 32 10

5702 32 90

5702 39

5702 39 10

5702 39 90

5702 41

5702 41 10

5702 41 90

5702 42

5702 42 10

570242 90

5702 49

5702 49 10

5702 49 90

5702 51 00

5702 52 00

5702 59 00

5702 91 00

5702 92 00

570299 00

5703

5703 10

5703 10 10

5703 10 90

570320

5703 20 11

5703 2019

5703 20 91

5703 20 99

Warenbezeichnung

2

— Fußbodenbeläge aus Kokosfasern
— andere, mit Flor, nicht konfektioniert :

aus Wolle oder feinen Tierhaaren :

Axminster-Teppiche
Wilton-Teppiche
andere

aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen :
— — — Axminster-Teppiche . .
— — — andere

aus anderen Spinnstoffen :
aus Baumwolle . . .

andere

— andere, mit Flor, konfektioniert :
— — aus Wolle oder feinen Tierhaaren :

— — — Axminster-Teppiche
andere

aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen :
— — — Axminster-Teppiche

andere

aus anderen Spinnstoffen :
— — — aus Baumwolle

— — — andere .

— andere, ohne Flor, nicht konfektioniert :
— — aus Wolle oder feinen Tierhaaren

aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen .
aus anderen Spinnstoffen

— andere, ohne Flor, konfektioniert :
— — aus Wolle oder feinen Tierhaaren

— — aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen
aus anderen Spinnstoffen

Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen, getuftet (Na
delflor), auch konfektioniert :
— aus Wolle oder feinen Tierhaaren :

— — bedruckt
— — andere

— aus Nylon oder anderen Polyamiden :
bedruckt:

Fliesen mit einer Oberfläche von 0,3 m2 oder weniger
— — — andere

— — andere:

— Fliesen mit einer Oberfläche von 0,3 m2 oder weniger
— — — andere

Besondere
Maßeinheit

5

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m 2

m2

m2

m 2

m2

m2

m 2

m 2

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

4 8

23 8,9

23 8,9
23 8,9

23 8,9

23 8,9

23 8,9

23 8,9

23 8,9

23 8,9

23 8,9

23 8,9

23 8,9
23 8,9

23 8,9

23 8,9

23 8,9

23 8 »9
23 8,9
23 8,9

23 14

23 14

23 14

23 14

23 14

23 14
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Zollsatz

KN
Code

1

5703 30

5703 3011

5703 30 19

5703 3051

570330 59

5703 3091

5703 3099

5703 90

5703 90 10

57039090

5704

5704 10 00

5704 90 00

5705 00

5705 0010

5705 00 31

5705 00 39

5705 00 90

Besondere
Maßeinheit

5

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Warenbezeichnung

2

— aus anderen synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen :
aus Polypropylen:

Fliesen mit einer Oberfläche von 0,3 m2 oder weniger
andere

andere:

— — — bedruckt:

Fliesen mit einer Oberfläche von 0,3 m2 oder weniger .
andere

— — — andere:

Fliesen mit einer Oberfläche von 0,3 m2 oder weniger
_ andere

— aus anderen Spinnstoffen :
Fliesen mit einer Oberfläche von 0,3 m2 oder weniger
andere

Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Filz, weder getuftet noch
beflockt, auch konfektioniert :
— Fliesen mit einer Oberfläche von 0,3 m2 oder weniger
— andere

Andere Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen, auch
konfektioniert :

— aus Wolle oder feinen Tierhaaren

— aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen:
Fliesen mit einer Oberfläche von 0,3 m2 oder weniger

— — andere

— aus anderen Spinnstoffen

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

23 14

23 14

23 14

23 14

23 ' 14
23 14

23 14

23 14

16 6,7
16 6,7

23 8,9

23 8,9

23 8,9

23 8,9
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KAPITEL 58

SPEZIALGEWEBE ; GETUFTETE SPINNSTOFFERZEUGNISSE ;
SPITZEN ; TAPISSERIEN ; POSAMENTIERWAREN ; STICKEREIEN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 58 gehören nicht die in Anmerkung 1 zu Kapitel 59 erfaßten Gewebe, getränkt, bestrichen, überzogen oder mit
Lagen versehen, sowie die übrigen Waren des Kapitels 59 .

2 . Zu Position 5801 gehören auch noch nicht aufgeschnittener Schußsamt und Schußplüsch ohne Flor oder Schlingen auf der
Oberfläche.

3 . Als „Drehergewebe" im Sinne der Position 5803 gelten Gewebe, deren Kette ganz oder teilweise aus Stehfäden und
Drehfäden besteht ; die Drehfäden führen um die Stehfäden eine Halbdrehung, eine Ganzdrehung oder mehr als eine
Ganzdrehung aus und bilden so Schlingen, durch die die Schußfäden hindurchlaufen.

4 . Zu Position 5804 gehören nicht geknüpfte Netze, in Stücken oder als Meterware, aus Bindfäden, Seilen oder Tauen, der
Position 5608.

5 . Als Bänder im Sinne der Position 5806 gelten:

a) Schmalgewebe mit Kette und Schuß (einschließlich Samt), mit einer Breite von 30 cm oder weniger, mit echten
Webkanten, und Streifen, aus Geweben mit Kette und Schuß geschnitten, mit einer Breite von 30 cm oder weniger, mit
unechten (gewebten, geklebten oder in anderer Weise hergestellten) Webkanten;

b) Schlauchgewebe mit Kette und Schuß, in flachgedrücktem Zustand mit einer Breite von 30 cm oder weniger ;

c) Schrägbänder mit gefalzten Rändern, in ungefalztem Zustand mit einer Breite von 30 cm oder weniger;

Bänder mit angewebten Fransen gehören zu Position 5808 .

6 . Als „Stickereien" der Position 5810 gelten auch Applikationen (Aufnäh- oder Aufstickarbeiten) von Füttern, Perlen oder
verzierenden Motiven aus Spinnstoffen oder anderen Stoffen sowie mit Metallfäden oder Glasfäden ausgeführte Stickarbei
ten . Zu Position 5810 gehören nicht Tapisserien als Nadelarbeit (Position 5805).

7 . Neben den Waren der Position 5809 gehören zu diesem Kapitel auch Waren aus Metallfäden, von der zur Bekleidung,
Innenausstattung oder zu ähnlichen Zwecken verwendeten Art.

Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

Warenbezeichnung

2

Samt und Plüsch, gewebt, und Chenillegewebe, ausgenommen Wasen
der Position 5802 oder §806 : \
— aus Wolle oder feinen Tierhaaren . . .

— aus Baumwolle :

Schußsamt und Schußplüsch, nicht aufgeschnitten
— — Rippenschußsamt und Rippenschußplüsch. aufgeschnitten

KN
Code

1

5801

5801 10 00

5801 21 00

5801 22 00

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

19 15

18 10

19 15
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

580123 00

58012400

5801 25 00

58012600

5801 31 00

58013200

58013300

5801 34 00

5801 35 00

58013600

580190

5801 90 10

5801 90 90

5802

5802 11 00

580219 00

5802 20 00

5802 30 00

5803

580310 00

580390

5803 9010

580390 30

580390 50

58039090

5804

580410

5804 10 11

5804 10 19

58041090

5804 21

5804 21 10

5804 21 90

Warenbezeichnung

2

— — anderer Schußsamt und Schußplüsch
— — Kettsamt und Kettplüsch, nicht aufgeschnitten (Epingle)
— — .Kettsamt und Kettplüsch, aufgeschnitten

— — Chenillegewebe
— aus Chemiefasern :

Schußsamt und Schußplüsch, nicht aufgeschnitten
Rippenschußsamt und Rippenschußplüsch, aufgeschnitten .

—- anderer Schußsamt und Schußplüsch
Kettsamt und Kettplüsch, nicht aufgeschnitten (Epingle)

Kettsamt und Kettplüsch, aufgeschnitten
— — Chenillegewebe
— aus anderen Spinnstoffen :

aus Flachs

andere

Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, ausgenommen Waren
der Position 5806 ; getuftete Spinnstofferzeugnisse, ausgenommen Er
zeugnisse der Position 5703 :
— Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, aus Baumwolle :
— — roh

— — andere .

— Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, aus anderen Spinnstoffen . .
— getuftete Spinnstofferzeugnisse

Drehergewebe, ausgenommen Waren der Position 5806 :
— aus Baumwolle

— aus anderen Spinnstoffen :
aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide
aus synthetischen Chemiefasern
aus künstlichen Chemiefasern

andere . . • •

Tülle (einschließlich Bobinetgardinenstoffe) und geknüpfte Netz
stoffe ; Spitzen, als Meterware, Streifen oder als Motive :
— Tülle (einschließlich Bobinetgardinenstoffe) und geknüpfte Netzstoffe :

— — ungemustert:

— — — geknüpfte Netzstoffe
andere

andere

— maschinengefertigte Spitzen :
aus Chemiefasern :

— — — Flecht- und Klöppelspitzen
— — — andere

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

19 15

19 15

19 15

19 15

21 11

19 15

19 15

19 15

19 15

19 15

19 15

19 15

18 10

18 10

19 15

19 15

15 5,8

17 7,2
21 11

19 11

21 14

22 6,5

22 6,5

22 13

23 11,5

23 11,5
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheitautonom vertragsmäßig

(%) (%)

3 4 5

KN
Code

1

5804 29

5804 29 10

5804 29 90

5804 30 00

$805 0000

5806

580610 00

5806 20 00

5806 31

5806 31 10

58063190

5806 32

5806 32 10

5806 3290

5806 3900

5806 4000

5807

580710

5807 10 10

5807 10 90

5807 90

5807 90 10

58079090

$808

5808 10 00

5808 90 00

5809 00 00

Warenbezeichnung

2

— — aus anderen Spinnstoffen :

Flecht- und Klöppelspitzen .
— andere

— handgefertigte Spitzen

Tapisserien, handgewebt (Gobelins, Flandrische Gobelins, Aubusson,
Beauvais und ähnliche), und Tapisserien als Nadelarbeit (z.B. Petit
Point-, Kreuzstich), auch konfektioniert

Bänder, ausgenommen Waren der Position 5807 ; schußlose Bänder
aus parallel gelegten und geklebten Garnen oder Fasern (Bolducs):
— Bänder aus Samt, Plüsch, Chenillegewebe oder aus Schlingengewebe nach

Art der Frottiergewebe

— andere Bänder, mit einem Anteil an Elastomergarnen oder Kautschukfäden
von 5 GHT oder mehr .

— andere Bänder :

— — aus Baumwolle :

— — — mit echten Webkanten

andere

aus Chemiefasern :

— mit echten Webkanten

— andere -

— — aus anderen Spinnstoffen
— schußlose Bänder aus parallel gelegten und geklebten Garnen oder Fasern

(Bolducs)

Etiketten, Abzeichen und ähnliche Waren, aus Spinnstoffen, als
Mieterware, Streifen oder zugeschnitten, nicht bestickt :
— gewebt :

— — mit eingewebten Inschriften oder Motiven
— — andere

— andere :

— — aus Filz oder aus Vliesstoffen

— — andere

Geflechte als Meterware ; Posamentierwaren und ähnliche Zierwaren,
ils Meterware, ohne Stickerei, andere als solche aus Gewirken oder
Gestricken ; Quasten, Troddeln, Oliven, Nüsse, Pompons und ähnliche
Waren :

— Geflechte als Meterware

— andere

Gewebe aus Metallfäden und Gewebe aus Metallgarnen oder aus
metallisierten Garnen der Position 5605, von der zur Bekleidung,
Innenausstattung oder zu ähnlichen Zwecken verwendeten Art, ander
ireit weder genannt noch inbegriffen

23 11,5

23 11,5

20 13

21 5,6

21 6,3

18 7,5

18 7,5

18 7,5

18 7,5

18 7,5

18 7,5

16 6,2

20 6,2

20 6,2

18 6,3

19 12

15 5

16 5,3

17 5,6
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Zollsatz

Besondere
MaßeinheitWarenbezeichnung autonom vertragsmäßig

(%) (%)

2 3 4 5

KN
Code

1

5810

5810 10

5810 10 10

5810 10 90

581091

5810 91 10

5810 9190

5810 92

5810 92 10

5810 92 90

5810 99

5810 9910

5810 99 90

5811 00 0C

Stickereien als Meterware, Streifen oder als Motive :
— Ätzstickereien und Stickereien mit herausgeschnittenem Grund :

mit einem Wert von mehr als 35 ECU je kg Eigengewicht
andere

— andere Stickereien :

— — aus Baumwolle :

mit einem Wert von mehr als 17,50 ECU je kg Eigengewicht . . .
andere

aus Chemiefasern :

mit einem Wert von mehr als 17,50 ECU je kg Eigengewicht .
— — — andere

— — aus anderen Spinnstoffen :
mit einem Wert von mehr als 17,50 ECU je kg Eigengewicht ...
andere .

Spinnstofferzeugnisse als Meterware, aus einer oder mehreren Spinn
stofflagen, durch Steppen oder auf andere Weise mit Wattierungs
stoff verbunden, ausgenommen Stickereien der Position 5810 ....

17 5,8
17 13

17 5,8

17 7,2

17 5,8

17 7,2

17 5,8

17 7,2

20 11
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KAPITEL 59

GETRÄNKTE, BESTRICHENE, ÜBERZOGENE ODER MIT LAGEN VERSEHENE GEWEBE ;
WAREN DES TECHNISCHEN BEDARFS, AUS SPINNSTOFFEN

Anmerkungen

1 . Als „Gewebe" im Sinne des Kapitels 59 gelten, wenn nichts anderes bestimmt ist, die Gewebe der Kapitel 50 bis 55 und der
Positionen 5803 und 5806, Geflechte, Posamentierwaren und ähnliche Zierwaren, als Meterware, der Position 5808 sowie
Gewirke und Gestricke der Position 6002.

2 . Zu Position 5903 gehören:

a) Gewebe, mit Kunststoff getränkt, bestrichen oder überzogen oder mit Lagen aus Kunststoff versehen, ohne Rücksicht auf
das Quadratmetergewicht und die Beschaffenheit des Kunststoffs (fest oder zellförmig), ausgenommen:

1 ) Gewebe, bei denen das Tränken, Bestreichen oder Überziehen mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar ist (im
allgemeinen Kapitel 50 bis 55, 58 oder 60); dabei bleiben Veränderungen der Farbe, die hierdurch hervorgerufen sind,
außer Betracht;

2) Erzeugnisse, die von Hand bei einer Temperatur zwischen 15 und 30 °C nicht auf einen Dorn von 7 mm
Durchmesser aufgerollt werden können, ohne rissig zu werden (im allgemeinen Kapitel 39);

3) Erzeugnisse, bei denen das Gewebe entweder ganz in Kunststoff eingebettet ist oder auf beiden Seiten vollständig mit
Kunststoff bestrichen oder überzogen ist, vorausgesetzt, daß das Bestreichen oder Überziehen mit bloßem Auge
wahrnehmbar ist ; dabei bleiben Veränderungen der Farbe, die hierdurch hervorgerufen sind, außer Betracht
(Kapitel 39);

4) Gewebe, die mit Kunststoff teilweise bestrichen oder überzogen sind und durch diese Behandlung Muster aufweisen
(im allgemeinen Kapitel 50 bis 55 , 58 oder 60);

5) Platten, Folien oder Streifen aus Zellkunststoff, in Verbindung mit Geweben, sofern die Gewebe nur der Verstärkung
dienen (Kapitel 39);

6) Spinnstofferzeugnisse der Position 5811 ;

b) Gewebe aus Garnen, Streifen oder dergleichen, mit Kunststoff getränkt, bestrichen , überzogen oder umhüllt, der Position
5604.

3 . Als „Wandverkleidungen aus Spinnstoffen" im Sinne der Position 5905 gelten zum Ausschmücken von Wänden oder
Decken geeignete Erzeugnisse in Rollen, mit einer Breite von 45 cm oder mehr, mit einer Oberfläche aus Spinnstoffen, die
entweder auf eine Unterlage aufgebracht oder — bei fehlender Unterlage — auf der Rückseite behandelt sind (getränkt oder
bestrichen, um ein Ankleben zu ermöglichen).

Zu dieser Position gehören jedoch nicht Wandverkleidungen, bei denen Scherstaub unmittelbar aufgebracht worden ist auf
eine Papierunterlage (Position 4814) oder auf eine Spinnstoffunterlage (im allgemeinen Position 5907).

4 . Als „kautschutierte Gewebe" im Sinne der Position 5906 gelten:

a) mit Kautschuk getränkte, bestrichene, überzogene oder mit Lagen aus Kautschuk versehene Gewebe,
— mit einem Quadratmetergewicht von 1 500 g oder weniger;

oder

— mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 1 500 g und einem Anteil an Spinnstoffen von mehr als 50 GHT;

b) Gewebe aus Garnen, Streifen oder dergleichen, mit Kautschuk getränkt, bestrichen, überzogen oder umhüllt, der
Position 5604;

c) Flächenerzeugnisse aus parallel liegenden und miteinander durch Kautschuk verklebten Garnen aus Spinnstoffen;
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d) Platten, Blätter oder Streifen aus Zellkautschuk, in Verbindung mit Geweben, sofern die Gewebe nicht nur der
Verstärkung dienen, ausgenommen Spinnstofferzeugnisse der Position 5811 .

5 . Zu Position 5907 gehören nicht:

a) Gewebe, bei denen das Tränken, Bestreichen oder Überziehen mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar ist (im allgemeinen
Kapitel 50 bis 55 , 58 oder 60); dabei bleiben Veränderungen der Farbe, die hierdurch hervorgerufen sind, außer Betracht ;

b) beinahe Gewebe (andere als bemalte Gewebe für Theaterdekorationen, Atelierhintergründe und dergleichen);

c) Gewebe, die mit Scherstaub, Korkmehl oder dergleichen teilweise überzogen sind und durch diese Behandlung Muster
aufweisen; jedoch bleiben Nachahmungen von Samt in dieser Position ;

d) Gewebe, mit den üblichen Schlußappreturen auf der Grundlage von stärkehaltigen oder ähnlichen Stoffen ausgerüstet ;

e) Furnierblätter auf einer Unterlage aus Gewebe (Position 4408);

f) natürliche oder künstliche Schleifstoffe, in Pulver- oder Körnerform, auf einer Unterlage aus Gewebe (Position 6805);

g) agglomerierter oder rekonstituierter Glimmer auf einer Unterlage aus Gewebe (Position 6814);

h) dünne Bänder und Folien, aus Metall, auf einer Unterlage aus Gewebe (Abschnitt XV).

6 . Zu Position 5910 gehören nicht:

a) Förderbänder und Treibriemen, aus Spinnstoffen, mit einer Dicke von weniger als 3 mm, als Meterware oder in Längen
geschnitten ;

b) Förderbänder und Treibriemen, aus Geweben, mit Kautschuk getränkt, bestrichen oder überzogen oder mit Lagen aus
Kautschuk versehen, sowie Förderbänder und Treibriemen, aus mit Kautschuk getränkten, bestrichenen, überzogenen
oder umhüllten Spinnstoffgarnen oder -bindfäden (Position 4010).

7 . Zu Position 5911 , und nicht zu anderen Positionen des Abschnitts XI, gehören die folgenden Waren:

a) Die nachstehend erschöpfend aufgeführten Erzeugnisse aus Spinnstoffen, als Meterware, auf Länge geschnitten oder nur
quadratisch oder rechteckig zugeschnitten (ausgenommen Waren der Positionen 5908 bis 5910):

— Gewebe, Filze oder mit Filz belegte Gewebe, mit Kautschuk oder anderen Stoffen bestrichen oder überzogen oder mit
Lagen aus Kautschuk, Leder oder anderen Stoffen versehen, von der zum Herstellen von Kratzengarnituren
verwendeten Art, sowie ähnliche Erzeugnisse zu anderen technischen Zwecken ;

— Müllergaze;

— Filtertücher, von der zum Pressen von Öl oder zu ähnlichen technischen Zwecken verwendeten Art, auch aus
Menschenhaaren ;

— Gewebe, auch verfilzt, auch getränkt oder bestrichen, von der auf Maschinen oder zu anderen technischen Zwecken
verwendeten Art, flach gewebt, mit mehrfacher Kette oder mehrfachem Schuß ;

— Gewebe mit Metalleinlagen, von der zu technischen Zwecken verwendeten Art ;

— Schnüre, Seile, Geflechte und ähnliche Spinnstofferzeugnisse, von der zu technischen Zwecken als Schmier- oder
Dichtungsmaterial verwendeten Art, auch getränkt, bestrichen oder mit Metalleinlagen;

b) Waren des technischen Bedarfs, aus Spinnstoffen (ausgenommen Waren der Positionen 5908 bis 5910) (z.B. Gewebe und
Filze, endlos oder mit Verbindungsvorrichtungen, von der auf Papiermaschinen oder ähnlichen Maschinen verwendeten
Art (z.B. zum Herstellen von Halbstoff oder Asbestzement), Polierscheiben, Dichtungen, Unterlegscheiben und andere
Teile von Maschinen oder Apparaten).
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Zollsatz

Warenbezeichnung

2

Besondere
Maßeinheit

5

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

KN
Code

1

5901

5901 1000

590190 00

5902

590210

5902 10 10

59021090

5902 20

5902 20 10

5902 2090

5902 90

59029010

5902 90 90

5903

5903 10

5903 10 10

5903 10 90

5903 20

5903 20 10

5903 20 90

5903 90

5903 90 10

5903 90 91

5903 90 99

5904

5904 10 00

5904 91

5904 91 10

5904 91 90

Gewebe, mit Leim oder stärkehaltigen Stoffen bestrichen, von der zum
Einbinden von Büchern, zum Herstellen von Futteralen, Kartonagen
oder zu ähnlichen Zwecken verwendeten Art ; Pausleinwand ; präpa
rierte Malleinwand ; Bougram und ähnliche steife Gewebe, von der für
die Hutmacherei verwendeten Art :

— Gewebe, mit Leim oder stärkehaltigen Stoffen bestrichen, von der zum
Einbinden von Büchern, zum Herstellen von Futteralen, Kartonagen oder zu
ähnlichen Zwecken verwendeten Art

— andere .

Reifencordgewebe aus hochfesten Garnen aus Nylon oder anderen
Polyamiden, Polyestern oder Viskose :
— aus Nylon oder anderen Polyamiden :

mit Kautschuk getränkt
— — andere

— aus Polyestern :

mit Kautschuk getränkt
andere

— andere :

mit Kautschuk getränkt .
andere

Gewebe, mit Kunststoff getränkt, bestrichen, fiberzogen oder mit
Lagen aus Kunststoff versehen, andere als solche der Position 5902 :
— mit Polyvinylchlorid :
— — getränkt

bestrichen, überzogen oder mit Lagen versehen

— mit Polyurethan :

— — getränkt
bestrichen, überzogen oder mit Lagen versehen

— andere :

getränkt . .
bestrichen, überzogen oder mit Lagen versehen:

mit Cellulosederivaten oder anderem Kunststoff, mit Schauseite aus
Spinnstoffen

— andere

Linoleum, auch zugeschnitten ; Fußbodenbeläge, aus einer Spinnstoff
unterlage mit einer Deckschicht oder einem Uberzug bestehend, auch
zugeschnitten :
— Linoleum

— andere :

mit einer Unterlage aus Nadelfilz oder Vliesstoff :
— — — mit einer Unterlage aus Nadelfilz
— — — mit einer Unterlaße aus Vliesstoff

18 6,5

18 6,5

18 5,6

20 11

18 5,6

20 11

18 5,6

20 11

18 12

18 12

18 12

18 12

18 12

18 12

18 12

20 , 5,3

20 5,3

20 5,3

m2

m2

m2
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Zollsatz

Warenbezeichnung Besondere
Maßeinheitautonom vertragsmäßig

(%) (%)

2 3 4 5

KN
Code

1

5904 92 00

590500

59050010

5905 00 31

5905 00 39

59050050

5905 00 70

5905 0090

5906

590610

5906 10 10

590610 90

5906 91 00

590699

59069910

5906 99 90

5907 00 00

5908 00 00

590900

59090010

590900 90

59100000

5911

5911 10 00

mit anderer Spinnstoffunterläge

Wandverkleidungen aus Spinnstoffen :
— aus parallel auf eine Unterlage aufgebrachten Garnen bestehend
— andere:

— — aus Flachs:

roh

— — — andere

aus Jute

— — aus Chemiefasern

andere

Kautschutierte Gewebe, andere als solche der Position 5902 :
— Klebebänder, mit einer Breite von 20 cm oder weniger :

mit einer Breite von 10 cm oder weniger
— — mit einer Breite von mehr als 10 cm bis 20 cm

— andere :

aus Gewirken oder Gestricken

— — andere :

— gewebeähnliche Erzeugnisse im Sinne der Anmerkung 4 c) zu
diesem Kapitel

— — — andere

Andere Gewebe, getränkt, bestrichen oder überzogen ; bemalte Gewebe
für Theaterdekorationen, Atelierhintergründe oder dergleichen . . . .

Dochte, gewebt, geflochten, gewirkt oder gestrickt, aus Spinnstoffen,
für Lampen,. Kocher, Feuerzeuge, Kerzen oder dergleichen ; Glüh
strümpfe und schlauchförmige Gewirke oder Gestricke für Glüh
strümpfe, auch getränkt

Pumpenschläuche und ähnliche Schläuche, aus Spinnstoffen, auch mit
Armaturen oder Zubehör aus anderen Stoffen :

— aus synthetischen Chemiefasern
— aüs anderen Spinnstoffen

Förderbänder und Treibriemen, aus Spinnstoffen, auch mit Metall
oder anderen Stoffen verstärkt

Erzeugnisse und Waren des technischen Bedarfs, aus Spinnstoffen,
aufgeführt in Anmerkung 7 zu diesem Kapitel :
— Gewebe, Füge oder mit Filz belegte Gewebe, mit Kautschuk oder anderen

Stoffen bestrichen oder überzogen oder mit Lagen aus Kautschuk, Leder
oder anderen Stoffen versehen, von der zum Herstellen von Kratzengarnitu
ren verwendeten Art, sowie ähnliche Erzeugnisse zu anderen technischen
Zwecken

20 5,3 m2

18 5,8 —

21 14 —

21 14 —

4 8,8 —
20 11 —

16 6 —

16 4,6 —

16 4,6 —

18 6,5 —

15 12 —

18 5,6 —

4,9 0 -

17 5,6 —

19 6,5 —

19 6,5 —

14 5,1 —

13 5,3 —

(') Siehe Anhang.
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

m2

KN
Code

1

591120 00

5911 31

5911 31 11

5911 31 19

5911 31 90

5911 32

5911 32 10

591132 90

591140 00

591190

5911 90 10

591190 90

Warenbezeichnung

2

— Mullergaze, auch konfektioniert (')
— Gewebe und Filze, endlos oder mit Verbindungsvorrichtungen, von der aul

Papiermaschinen oder ähnlichen Maschinen verwendeten Art (z.B. zum
Herstellen von Halbstoff oder Asbestzement):

mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 650 g :
— aus Seide oder Chemiefasern:

— Gewebe, auch verfilzt, aus synthetischen Chemiefasern, von der
auf Papiermaschinen verwendeten Art
andere

aus anderen Spinnstoffen
mit einem Quadratmetergewicht von 650 g oder mehr :

aus Seide oder Chemiefasern

aus anderen Spinnstoffen .
— Filtertücher, von der zum Pressen von öl oder zu ähnlichen technischen

Zwecken verwendeten Art, auch aus Menschenhaaren
— andere :

aus Filz

andere

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

16 4,6

15 5,8
15 5,8

15 4,4

15 5,8

15 4,4

16 6

16 6

16 6

(') Die Zulassung nicht konfektionierter Mfillergaze zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten
Voraussetzungen.
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KAPITEL 60

GEWIRKE UND GESTRICKE

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 60 gehören nicht:

a) Häkelspitzen der Position 5804;

b) Etiketten, Abzeichen und ähnliche Waren, aus Gewirken oder Gestricken der Position 5807 ;

c) Gewirke oder Gestricke, getränkt, bestrichen, überzogen oder mit Lagen versehen, des Kapitels 59 . Jedoch gehören Samt
und Plüsch, gewirkt oder gestrickt, Schiingengewirke und Schlingengestricke, getränkt, bestrichen, überzogen oder mit
Lagen versehen, zu Position 6001 .

2 . Zu Kapitel 60 gehören auch Gewirke und Gestricke aus Metallfaden, von der zur Herstellung von Bekleidung,
Innenausstattungen oder zu ähnlichen Zwecken verwendeten Art .

3 . Als „Gewirke" im Sinne der Nomenklatur gelten auch nähgewirkte Waren, bei denen die Maschen aus Spinnstoffgarnen
gebildet werden.

Zollsatz

Besondere
Maßeinheitautonom vertragsmäßig

(%) (%)

3 4 5

KN
Code

1

6001

6001 10 00

6001 21 00

6001 22 00

6001 29

6001 29 10

6001 29 90

6001 91

6001 91 10

6001 91 30

6001 91 50

6001 91 90

6001 92

6001 92 10

6001 92 30

6001 92 50

6001 92 90

6001 99

6001 99 10

Warenbezeichnung

2

Samt, Plüsch (einschließlich Hochflorerzeugnisse), gewirkt oder ge
strickt, Schiingengewirke und Schlingengestricke :
— Hochflorerzeugnisse
— Schiingengewirke und Schlingengestricke :

aus Baumwolle .

— — aus Chemiefasern

aus anderen Spinnstoffen :
aus Wolle oder feinen Tierhaaren

— — — andere .

— andere :

— — aus Baumwolle :

— — — roh oder gebleicht
— — — gefärbt

buntgewirkt oder buntgestrickt
— — — bedruckt

aus Chemiefasern :

— — — roh oder gebleicht
gefärbt

— — — buntgewirkt oder buntgestrickt
bedruckt

— — aus anderen Spinnstoffen :
— — — aus Wolle oder feinen Tierhaaren

20 12

19 12

20 12

16 12

19 12

19 12

19 12

19 12

19 12

20 12

20 12

20 12

20 12

16 12
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Zollsatz

Besondere
MaßeinheitWarenbezeichnung autonom vertragsmäßig

(%) . (%)

2 3 4 5

KN
Code

1

60019990

6002

6002 10

6002 10 10

6002 10 90

6002 20

6002 20 10

6002 20 31

6002 20 39

6002 20 50

6002 20 70

6002 20 90

6002 30

6002 30 10

6002 30 90

6002 41 00

6002 42

60024210

600242 30

6002 42 50

600242 90

6002 43

6002 4311

600243 19

600243 31

600243 33

600243 35

6002 43 39

600243 50

600243 91

6002 43 93

andere

Andere Gewirke und Gestricke :

— mit einer Breite von 30 cm oder weniger, mit einem Anteil an Elastomergar
nen oder Kautschukfäden von 5 GHT oder mehr :

mit einem Anteil an Elastomergarnen von 5 GHT oder mehr, jedoch
keine Kautschukfäden enthaltend

andere

— andere, mit einer Breite von 30 cm oder weniger :
aus Wolle oder feinen Tierhaaren

aus synthetischen Chemiefasern:
Raschelspitzen
andere

aus künstlichen Chemiefasern

— — aus Baumwolle

andere

— mit einer Breite von mehr als 30 cm, mit einem Anteil an Elastomergarnen
oder Kautschukfäden von 5 GHT oder mehr :

— — mit einem Anteil an Elastomergarnen von 5 GHT oder mehr, jedoch
keine Kautschukfäden enthaltend ......

— — andere

— andere, aus Kettengewirken (einschließlich solcher, die auf Häkelgalonma
schinen hergestellt sind):

aus Wolle oder feinen Tierhaaren

— — aus Baumwolle :

— roh oder gebleicht . .
gefärbt
buntgewirkt

— — — bedruckt

aus Chemiefasern :

— aus synthetischen Chemiefasern:
für Vorhänge und Gardinen

— — Raschelspitzen
— — — — andere:

1 — roh oder gebleicht ..........
— — — — — gefärbt .

_ _ buntgewirkt
bedruckt

aus künstlichen Chemiefasern:

für Vorhänge und Gardinen
andere:

— — — — — roh oder gebleicht
— — — — — gefärbt •

19 12

20 12

18 6,5

16 12

20 12

20 12

20 12

19 12

19 12

20 12

18 6,5

16 12

19 12

19 12

19 12

19 12

20 12

20 12

20 12

20 12

20 12

20 12

20 12

20 12

20 12
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

' KN
, Code

1

600243 95

600243 99

600249 00

6002 91 00

6002 92

6002 9210

600292 30

6002 92 50

6002 92 90

6002 93

6002 93 10

6002 93 31

600293 33

6002 9335

60029339

6002 9391

6002 93 99
6002 99 00

Warenbezeichnung

2

- — — — — buntgewirkt
bedruckt

- — andere

- andere :

- aus Wolle oder feinen Tierhaaren

- — aus Baumwolle :

- — — roh oder gebleicht
gefärbt .
buntgewirkt
bedruckt i . .

- — aus Chemiefasern :

aus synthetischen Chemiefasern:
für Vorhänge und Gardinen

— andere:

roh oder gebleicht
gefärbt
buntgewirkt
bedruckt

- — — aus künstlichen Chemiefasern:

: für Vorhänge und Gardinen ..........
- — — — andere

- — andere

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

20 12

20 12

19 12

16 12

19 12

19 12

19 12

19 12

20 12

20 12

20 12

20 12

20 12

20 12

20 12

19 12



384 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10. 9 . 90

KAPITEL 61

BEKLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHÖR, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 61 gehören nur konfektionierte Waren aus Gewirken oder Gestricken .

2. Zu Kapitel 61 gehören nicht:

a) Waren der Position 6212 ;

b) Altwaren der Position 6309 ;

c) orthopädische Apparate und andere orthopädische Vorrichtungen, z.B. Bruchbänder, medizinisch-chirurgische Gürtel
(Position 9021 ).

3 . Im Sinne der Positionen 6103 und 6104 gelten:

a) als „Anzüge" und „Kostüme" Zusammenstellungen von zwei oder drei aus dem gleichen Flächenerzeugnis hergestellten
Kleidungsstücken, bestehend aus:

— einem einzigen Kleidungsstück zum Bedecken des Unterkörpers: entweder einer langen Hose, einer Kniebundhose
oder einer ähnlichen Hose, einer kurzen Hose (ausgenommen Badehose), einem Rock oder einem Hosenrock, alle
diese ohne Träger oder Latz, und

— einer einzigen Jacke zum Bedecken des Oberkörpers, deren Außenseite, ohne Ärmel, aus vier oder mehr Teilen
zusammengesetzt ist, ggf. um eine geschneiderte Weste ergänzt.

Alle Kleidungsstücke eines „Anzugs" oder „Kostüms" müssen von gleicher Struktur, gleichem Stil, gleicher Farbe und
gleicher stofflicher Zusammensetzung sein ; sie müssen sich in der Größe gleichen oder entsprechen . Wenn mehrere
verschiedene, zum Bedecken des Unterkörpers bestimmte Kleidungsstücke gemeinsam vorliegen (z.B. eine lange Hose
und eine kurze Hose oder ein Rock oder Hosenrock und eine lange Hose), gilt als wesentliches unteres Kleidungsstück
des „Anzugs" die lange Hose, oder, im Falle des „Kostüms", der Rock oder Hosenrock; die anderen Kleidungsstücke
sind getrennt einzureihen .
Der Begriff „Anzug" umfaßt, auch wenn nicht alle vorstehenden Bedingungen erfüllt sind, auch folgende Zusammenstel
lungen von Kleidungsstücken:

— Cut, bestehend aus einem einfarbigen Sakko mit hinten weit herabhängenden, abgerundeten Schößen und einer
längsgestreiften Hose;

— Frack, gewöhnlich in schwarz, dessen Jacke vorn verhältnismäßig kurz ist, stets offen getragen wird und schmale, auf
der Hüfte angesetzte Schöße aufweist, die hinten herabhängen;

— Smoking, dessen Jacke im Schnitt einem gewöhnlichen Sakko ähnlich ist (vorn aber auch mit einem größeren
Ausschnitt versehen), die aber glänzende Revers aus Seide oder Seidenimitation aufweist.

b) als „Kombinationen" Zusammenstellungen (ausgenommen Zusammenstellungen ganz oder nur zum Teil aus Waren der
Position 6107, 6108 oder 6109 sowie „Anzüge" oder „Kostüme"), die aus mehreren, aus dem gleichen Flächenerzeugnis
hergestellten Kleidungsstücken bestehen, für den Einzelverkauf aufgemacht sind und umfassen:

— ein einziges Kleidungsstück zum Bedecken des Oberkörpers ; als zweites Oberteil ist ein Pullover, wenn er mit dem
ersten Kleidungsstück ein Twinset bildet, oder eine Weste zulässig, und

— ein oder zwei verschiedene Kleidungsstücke zum Bedecken des Unterkörpers: entweder eine lange Hose, eine
Latzhose, eine Kniebundhose oder ähnliche Hose, eine kurze Hose (ausgenommen Badehose), einen Rock oder einen
Hosenrock.

Alle Kleidungsstücke einer Kombination müssen von gleicher Struktur, gleichem Stil, gleicher Farbe und gleicher
stofflicher Zusammensetzung sein ; sie müssen sich in der Größe gleichen oder entsprechen. Der Begriff „Kombination"
umfaßt nicht Trainingsanzüge und Skianzüge der Position 6112.
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4. Zu den Positionen 6105 und 6106 gehören nicht Kleidungsstücke mit Taschen unterhalb der Taille, mit einem gerippten
Bund oder einem anderen verengenden Abschluß am unteren Ende, sowie Kleidungsstücke, die, gezählt auf einer Fläche
von 10 x 10 cm oder mehr, in jeder Richtung durchschnittlich weniger als 10 Maschen je linearen Zentimeter aufweisen . Zu
Position 6105 gehören nicht ärmellose Kleidungsstücke.

5 . Im Sinne der Position 6111 gilt folgendes:

a) Der Begriff „Bekleidung und Bekleidungszubehör für Kleinkinder" umfaßt Waren für Kleinkinder mit einer Körpergröße
von 86 cm oder weniger; er bezieht sich auch auf Windeln für Kleinkinder ;

b) Waren, für die sowohl die Position 6111 als auch andere Positionen des Kapitels 61 in Betracht kommen, gehören zu
Position 6111 .

6. Als „Skianzüge" im Sinne der Position 6112 gelten Kleidungsstücke oder Zusammenstellungen von Kleidungsstücken, die
aufgrund ihres allgemeinen Aussehens und ihrer Beschaffenheit erkennen lassen, daß sie hauptsächlich beim Skisport
(Alpinskilauf oder Skilanglauf) getragen werden . Sie bestehen:

a) entweder aus einem „Ski-Overall", d.h. einem einteiligen Kleidungsstück zum Bedecken des Ober- und Unterkörpers ;
zusätzlich zu den Ärmeln und einem Kragen kann der Ski-Overall Taschen und Fußstege haben ;

b) oder aus einer „Skikombination", d.h . einer Zusammenstellung von zwei oder drei Kleidungsstücken, die für den
Einzelverkauf aufgemacht ist und umfaßt:

— ein einziges Kleidungsstück in der Art eines Anoraks, einer Windjacke, eines Blousons oder einer ähnlichen Ware,
mit einem Reißverschluß versehen, auch um eine Weste ergänzt, und

— eine einzige lange Hose, die über die Taille hinausreichen kann, oder eine einzige Kniebundhose oder ähnliche Hose
oder eine einzige Latzhose .

Die „Skikombination" kann auch aus einem Overall der in Absatz 6 Buchstabe a) beschriebenen Art und aus einer Art
wattierter ärmelloser Jacke, die über dem Overall getragen wird, bestehen.
Alle Kleidungsstücke einer „Skikombination" müssen von gleicher Struktur, gleichem Stil, gleicher stofflicher Zusammen
setzung, jedoch nicht von gleicher Farbe sein ; sie müssen sich in der Größe gleichen oder entsprechen .

7 . Bekleidung, für die sowohl die Position 6113 als auch andere Positionen des Kapitels 61 , ausgenommen Position 6111 , in
Betracht kommen, gehört zu Position 6113 .

8 . Waren des Kapitels 61 , die nicht als Männer- oder Knabenkleidung oder als Frauen- oder Mädchenkleidung erkennbar
sind, werden als Frauen- oder Mädchenkleidung behandelt .

9 . Waren des Kapitels 61 können aus Metallfäden hergestellt sein .

Zusätzliche Anmerkungen

1 . Für die Anwendung der Anmerkung 3 b) zu diesem Kapitel müssen die Kleidungsstücke einer Kombination, abgesehen von den
sonstigen in vorbezeichneter Anmerkung genannten Bedingungen, vollständig aus ein und demselben Flächenerzeugnis
hergestellt sein .

Hierbei kann das verwendete Flächenerzeugnis roh, gebleicht, gefärbt, buntgewirkt, buntgestrickt oder bedruckt sein.

Nicht als Kombination gelten Zusammenstellungen von Kleidungsstücken, wenn die Kleidungsstücke aus verschiedenen
Flächenerzeugnissen hergestellt sind, selbst wenn diese Verschiedenheit sich nur aus ihren jeweiligen Farben ergibt.

2 . Der Begriff „ Unterhemden " im Sinne der Position 6109 schließt Kleidungsstücke ein, die auch modisch gestaltet sein können
und unmittelbar auf der Haut getragen werden, ohne Kragen, mit oder ohne Ärmel, einschließlich solche mit Trägern .
Diese Kleidungsstücke, die den Oberkörper bedecken, haben mit den T-Shirts oder anderen mehr herkömmlichen Typen von
Unterhemden meistens mehrere charakteristische Merkmale gemeinsam .

Zu Position 6109 gehören jedoch nicht Kleidungsstücke, die am unteren Rand eine Durchzugskordel, einen gerippten Bund oder
ein anderes verengendes Element haben.
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheitautonom vertragsmäßig

(%) (%)

345

KN
Code

1

6101

6101 10

6101 10 10

6101 10 90

6101 20

6101 20 10

6101 20 90

610130

6101 30 10

6101 30 90

610190

6101 90 10

6101 90 90

6102

6102 10

6102 10 10

6102 10 90

6102 20

6102 20 10

6102 20 90

6102 30

6102 30 10

6102 30 90

6102 90

6102 90 10

6102 90 90

6103

6103 11 00

6103 12 00

6iA3 io nn

Warenbezeichnung

2

Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks, Windjacken,
Blousons und ähnliche Waren, aus Gewirken oder Gestricken, für
Männer oder Knaben, ausgenommen Waren der Position 6103 :
— aus Wolle oder feinen Tierhaaren :

Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren . .

— — Anoraks, Windjacken , Blousons und ähnliche Waren

— aus Baumwolle :

— — Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren . .

Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Waren
— aus Chemiefasern :

Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren . .

— — Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Waren

— aus anderen Spinnstoffen :

— — Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren . .

— - Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Waren

Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks, Windjacken,
Blousons und ähnliche Waren, aus Gewirken oder Gestricken, für
Frauen oder Mädchen, ausgenommen Waren der Position 6104 :

— aus Wolle oder feinen Tierhaaren ;

— — Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren . .

— — Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Waren

— aus Baumwolle :

— — Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren . .

— — Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Waren . .

— aus Chemiefasern :

— — Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren . .

— — Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Waren

— aus anderen Spinnstoffen :

— — Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren . .
— — Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Waren

Anzüge, Kombinationen, Jacken, lange Hosen (einschließlich Knie
bundhosen und ähnliche Hosen), Latzhosen und kurze Hosen (ausge
nommen Badehosen), aus Gewirken oder Gestricken, für Männer oder
Knaben :

— Anzüge :

— — aus Wolle oder feinen Tierhaaren . . .

— — aus synthetischen Chemiefasern

— — aus anderen Spinnstoffen

21 14 p/st

21 14 p/st

21 14 p/st

21 14 p/st

21 14 p/st

21 14 p/st

21 14 p/st

21 14 p/st

21 14 p/st

21 14 p/st

21 , 14 p/st

21 14 p/st

21 14 p/st

21 14 p/st

21 14 p/st

21 14 p/st

21 14 p/st

21 14 p/st

21 14 p/st
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Zollsatz

KN
Code

1

6103 21 00

610322 00

6103 2300

6103 29 00

61033100

6103 32 00

61033300

61033900

610341

610341 10

61034190

610342

61034210

610342 90

610343

610343 10

61034390

610349

61034910

61034991

610349 99

6104

6104 11 00

6104 12 00

6104 1300

6104 19 00

6104 21 00

6104 22 00

6104 23 00

6104 29 00

6104 31 00

6104 32 00

Warenbezeichnung

2

— Kombinationen :

aus Wolle oder feinen Tierhaaren ........
— — aus Baumwolle . .

aus synthetischen Chemiefasern
aus anderen Spinnstoffen

— Jacken :

aus Wolle oder feinen Tierhaaren

aus Baumwolle

aus synthetischen Chemiefasern
aus anderen Spinnstoffen

— lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen), Latzhosen
und kurze Hosen :

aus Wolle oder feinen Tierhaaren :

lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen) . .
andere

— — aus Baumwolle :

— — — lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen) . .
andere

aus synthetischen Chemiefasern :
| länge Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen) . .
| andere
| — — aus anderen Spinnstoffen :

lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen) . .
andere:

— aus künstlicheh Chemiefasern

aus anderen Spinnstoffen

Kostüme, Kombinationen, Jacken, Kleider, Röcke, Hosenröcke, lange
Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen), Latzhosen
und kurze Hosen (ausgenommen Badehosen), aus Gewirken oder
Gestricken, für Frauen oder Mädchen :
— Kostüme :

— — aus Wolle oder feinen Tierhaaren

— — aus Baumwolle

aus synthetischen Chemiefasern
aus anderen Spinnstoffen

— Kombinationen :

aus Wolle oder feinen Tierhaaren

aus Baumwolle

aus synthetischen Chemiefasern . .
aus anderen Spinnstoffen .

— Jacken :

aus Wolle oder feinen Tierhaaren

— — aus Baumwolle

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14 '

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

Besondere
Maßeinheit

5

p/st
p/st
p/st
p/st

p/st
p/st
p/st
p/st

p/st
p/st

p/st
p/st

p/st
p/st

p/st

p/st
p/st

p/st
p/st
p/st
p/st

p/st
p/st
p/st

p/st

p/st
p/st
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

p/st
p/st

p/st
p/st
p/st
p/st
p/st

p/st
p/st
p/st
p/st

p/st
p/st

p/st
p/st

p/st
p/st

p/st

p/st
p/st

p/st

p/st
p/st

p/st
p/st

p/st
r\ /et

KN
Code

1

6104 3300

6104 39 00

6104 41 00

610442 00

6104 43 00

6104 44 00

610449 00

6104 51 00

6104 52 00

6104 53 00

6104 59 00

6104 61

6104 61 10

6104 61 90

6104 62

6104 62 10

6104 62 90

6104 63

6104 63 10

6104 63 90

6104 69

6104 69 10

6104 69 91

6104 69 99

6105

6105 10 00

6105 20

6105 20 10

6105 20 90

6105 90

6105 90 10

6105 90 90

6106

6106 10 00

6106 20 00

Warenbezeichnung

2
_ ;

aus synthetischen Chemiefasern
aus anderen Spinnstoffen

— Kleider :

aus Wolle oder feinen Tierhaaren

— — aus Baumwolle

aus synthetischen Chemiefasern .
— — aus künstlichen Chemiefasern

aus anderen Spinnstoffen . . .
— Röcke und Hosenrocke :

— — aus Wolle oder feinen Tierhaaren

— — aus Baumwolle . .

— — aus synthetischen Chemiefasern
— — aus anderen Spinnstoffen .
— lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen), Latzhosen

und kurze Hosen :

aus Wolle oder feinen Tierhaaren :

lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen) . .
andere

aus Baumwolle :

— — — lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen) . .
— andere

aus synthetischen Chemiefasern :
lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen) . .

— — — andere

— — aus anderen Spinnstoffen :
— — — lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen) . .
— — — andere:

aus künstlichen Chemiefasern

— — — — aus anderen Spinnstoffen

Hemden aus Gewirken oder Gestricken, für Männer oder Knaben :
— aus Baumwolle

— aus Chemiefasern :

— — aus synthetischen Chemiefasern
aus künstlichen Chemiefasern

— aus anderen Spinnstoffen :
aus Wolle oder feinen Tierhaaren

aus anderen Spinnstoffen

Blusen und Hemdblusen, aus Gewirken oder Gestricken, für Frauen
oder Mädchen :

— aus Baumwolle . . .

— aus Chemiefasern

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 14

21 13

21 13

21 13

21 13

21 13

21 14

21 14
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Zollsatz

KN
Code

1

6106 90

6106 90 10

6106 9030

610690 50

6106 90 90

6107

6107 11 00

610712 00

61071900

6107 21 00

6107 22 00

6107 29 00

6107 91 00

6107 92 00

6107 99 00

6108

6108 11

6108 11 10

6108 11 90

610819

6108 19 10

6108 19 90

6108 21 00

6108 22 00

6108 29 00

6108 31

610831 10

6108 3190

6108 32

6108 3211

Warenbezeichnung

2

— aus anderen Spinnstoffen :
aus Wolle oder feinen Tierhaaren .

aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide
aus Flachs oder Ramie

aus änderen Spinnstoffen

Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge, Bademän
tel und -jacken, Hausmäntel und ähnliche Warenhaus Gewirken oder
Gestricken, für Männer oder Knaben :
— Slips und andere Unterhosen :
— — aus Baumwolle . .

aus Chemiefasern

aus anderen Spinnstoffen .
— Nachthemden und Schlafanzüge :

aus Baumwolle

aus Chemiefasern

aus anderen Spinnstoffen
— andere :

— — aus Baumwolle

aus Chemiefasern

aus anderen Spinnstoffen

Unterkleider, Unterröcke, Slips und andere Unterhosen, Nachthem
den, Schlafanzüge, Negliges, Bademäntel und -jacken, Hausmäntel
und ähnliche Waren, aus Gewirken oder Gestricken, für Frauen oder
Mädchen :

— Unterkleider und Unterröcke :

— — aus Chemiefasern :

aus synthetischen Chemiefasern
aus künstlichen Chemiefasern

— — aus anderen Spinnstoffen :
— aus Baumwolle

aus anderen Spinnstoffen .
— Slips und andere Unterhosen :
— — aus Baumwolle -

aus Chemiefasern . . .

— — aus anderen Spinnstoffen
— Nachthemden und Schlafanzüge :
— — aus Baumwolle :

Nachthemden • •

Schlafanzüge
aus Chemiefasern :

aus synthetischen Chemiefasern:
— — Nachthemden

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

21 14

21 14

21 14

21 14

21 13

21 13

21 13

21 13

21 13

21 13

21 14

21 14

21 14

21 13

21 13

21 13

21 13

21 13

21 13

21 13

21 13

, 21 13

21 13

Besondere
Maßeinheit

5

p/st
p/st

p/st
p/st

p/st
p/st

p/st

p/st
p/st

p/st

p/st
p/st
p/st

p/st
p/st

p/st
p/st

p/st
p/st
p/st

p/st
p/st

p/st
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st
p/st

p/st

p/st
p/st

p/st

p/st

p/st
p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

KN
Code

1

61083219

61083290

61083900

61089100

610892 00

610899

61089910

61089990

6109

6109 1000

6109 90

61099010

61099030

6109 90 90

6110

6110 10

6110 10 10

6110 10 31

6110 10 39

6110 10 91

6110 1099

6110 20

6110 2010

6110 20 91

6110 2099

6110 30

6110 30 10

6110 3091

6110 3099

611090

6110 90 10

6110 90 9(1

Warenbezeichnung

2

- — — — Schlafanzüge
aus künstlichen Chemiefasern

aas anderen Spinnstoffen
- andere :

- — aus Baumwolle

aus Chemiefasern

aus anderen Spinnstoffen :
aus Wolle oder feinen Tierhaaren .

aus anderen Spinnstoffen

r-Shirts und Unterhemden, aus Gewirken oder Gestricken :
- aus Baumwolle

- aus anderen Spinnstoffen :
aus Wolle oder feinen Tierhaaren

aus Chemiefasern

andere

'ullover, Strickjacken, Westen und ähnliche Waren, einschließlich
Jnterziehpullis, aus Gewirken oder Gestricken :
- aus Wolle oder feinen Tierhaaren :

Pullover mit einem Anteil an Wolle von 50 GHT oder mehr und mit
einem Stückgewicht von 600 g oder mehr
andere:

— für Männer oder Knaben:

- — — — aus Wolle

aus feinen Tierhaaren

- — — für Frauen oder Mädchen:

— aus Wolle

— aus feinen Tierhaaren .

- aus Baumwolle :

- — Unterziehpullis •
andere:

für Männer oder Knaben

für Frauen oder Mädchen

- aus Chemiefasern :

- — Unterziehpullis
- — andere:

- für Männer oder Knaben

- — — für Frauen oder Mädchen

- aus anderen Spinnstoffen :
aus Flachs oder Ramie

- — andere .

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

21 13

21 13

21 13

21 14

21 14

21 14

21 14

21 13

21 13

21 13

21 13

21 10,5

21 14

21 14

21 14

21 14

21 13

21 14

21 14

21 13

21 14

21 14

21 14

21 14
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

pa

pa

pa

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

KN
Code

1

6111

611110

6111 10 10

6111 10 90

6111 20

6111 20 10

611120 90

611130

61113010 v
611130 90

611190 00

6112

6112 11 00

6112 12 00

6112 19 00

6112 20 00

6112 31

6112 31 10

6112 3190

6112 39

6112 39 10

6112 39 90

6112 41

6112 41 10

61124190

6112 49

6112 49 10

6112 49 90

611300

6113 00 10

6113 00 90

6114

6114 10 00

Warenbezeichnung

2

Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Gewirken oder Gestricken,
für Kleinkinder :

— aus Wolle oder feinen Tierhaaren :

Handschuhe

andere

— aus Baumwolle :

Handschuhe

andere

— aus synthetischen Chemiefasern :
— — Handschuhe

— — andere • • • •

— aus anderen Spinnstoffen

Trainingsanzüge, Skianzüge, Badeanzüge und Badehosen, aus Gewir
ken oder Gestricken :

— Trainingsanzüge :
aus Baumwolle

— — aus synthetischen Chemiefasern
aus anderen Spinnstoffen

— Skianzüge

— Badeanzüge und Badehosen, für Männer oder Knaben :

— — aus synthetischen Chemiefasern :
— — — mit einem Anteil an Kautschukfäden von 5 GHT oder mehr . . . .

— andere

— — aus anderen Spinnstoffen :
— — — mit einem Anteil an Kautschukfäden von 5 GHT oder mehr . . . .

— — — andere '

— Badeanzüge und Badehosen, für Frauen oder Mädchen :
— — aus synthetischen Chemiefasern :
— — — mit einem Anteil an Kautschukfäden von 5 GHT oder mehr . . . .

— — — andere

— — aus anderen Spinnstoffen :
— — — mit einem Anteil an Kautschukfäden von 5 GHT oder mehr . . . .

— — — andere

Bekleidung aus Gewirken oder Gestricken der Position 5903,
5906 oder 5907 :

— aus Gewirken oder Gestricken der Position 5906

— andere

Andere Bekleidung aus Gewirken oder Gestricken :
— aus Wolle oder feinen Tierhaaren

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

23 8,9

21 13,4

23 8,9

21 13,4

23 8,9

21 13,4

21 13,4

21 14

21 14

21 14

21 14

20 8

21 14

20 8

21 14

20 8

21 14

20 8

21 14

20 8

21 14

21 14



392 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10. 9 . 90

Zollsatz

KN
Code

1

6114 20 00

6114 30 00

6114 9000

6115

6115 11 00

6115 12 00

6115 19

6115 19 10

6115 19 90

6115 20

6115 20 11

6115 2019

6115 20 90

6115 91 00

6115 92 00

6115 93

6115 93 10

6115 93 30

6115 93 91

6115 93 99

6115 99 00

6116

6116 10

6116 10 10

6116 10 90

6116 9100

6116 92 00

6116 93 00

6116 99 00

Warenbezeichnung

2

— aus Baumwolle

— aus Chemiefasern

— aus anderen Spinnstoffen .

Strumpfhosen, Strümpfe, Kniestrümpfe, Socken und andere Strumpf
waren, einschließlich Krampfaderstrümpfe, aus Gewirken oder Ge
stricken :

— Strumpfhosen :
aus synthetischen Chemiefasern, mit einem Titer der einfachen Garne
von weniger als 67 dtex

aus synthetischen Chemiefasern, mit einem Titer der einfachen Garne
von 67 dtex oder mehr

— — aus anderen Spinnstoffen :
aus Wolle oder feinen Tierhaaren

— andere

— Damenstrumpfe (einschließlich Kniestrümpfe) mit einem Titer der einfachen
Garne von weniger als 67 dtex :

— — aus synthetischen Chemiefasern:

Kniestrümpfe
andere .

aus anderen Spinnstoffen
— andere :

— — aus Wolle oder feinen Tierhaaren

— — aus Baumwolle

aus synthetischen Chemiefasern :

Krampfaderstrümpfe
Kniestrümpfe (ausgenommen Krampfaderstrümpfe)
andere:

— Strümpfe für Frauen
— — — — andere

aus anderen Spinnstoffen

Handschuhe aus Gewirken oder Gestricken :

— Handschuhe, mit Kunststoff oder Kautschuk getränkt, bestrichen oder
überzogen :

mit Kunststoff getränkt, bestrichen oder überzogen

mit Kautschuk getränkt, bestrichen oder überzogen
— andere :

aus Wolle oder feinen Tierhaaren

aus Baumwolle

aus synthetischen Chemiefasern
aus anderen Spinnstoffen .

Besondere
Maßeinheit

5

p/st

p/st

p/st

p/st

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

pa

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

21 . 14

21 14

21 14

21 13

21 13

21 13

21 13

22 13

22 13

22 13

22 13

22 13

20 8

22 13

22 13

22 13

22 13

23 8,9

20 8

23 8,9

23 8,9

23 8,9

23 8,9
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Zollsatz

Besondere
Maßeinheit

5

KN
Code

1

6117

6117 10 00

6117 20 00

6117 80

6117 80 10

6117 80 90

6117 90 00

Warenbezeichnung

2

Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör, aus Gewirken oder Ge
stricken ; Teile von Bekleidung oder von Bekleidungszubehör, aus
Gewirken oder Gestricken :

— Schals, Umschlagtücher, Halstucher, Kragenschoner, Kopftücher, Schleier
und ähnliche Waren

— Krawatten, Schleifen (z.B. Querbinder) und Krawattenschals
— anderes Bekleidungszubehör :

aus gummielastischen oder kautschutierten Gewirken
anderes

— Teile

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

21 14

21 14

20 8

21 14

21 14
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KAPITEL 62

BEKLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHÖR, AUSGENOMMEN AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 62 gehören nur konfektionierte Waren aus anderen textilen Flächenerzeugnissen als Watte . Nicht zu diesem
Kapitel gehören Waren aus Gewirken oder Gestricken (ausgenommen Waren der Position 6212).

2. Zu Kapitel 62 gehören nicht:

a) Altwaren der Position 6309;

b) orthopädische Apparate und andere orthopädische Vorrichtungen, z.B. Bruchbänder, medizinisch-chirurgische Gürtel
(Position 9021 ).

3 . Im Sinne der Positionen 6203 und 6204 gelten:

a) als „Anzüge" und „Kostümb" Zusammenstellungen von zwei oder drei aus dem gleichen Flächenerzeugnis hergestellten
Kleidungsstücken, bestehend aus:

— einem einzigen Kleidungsstück zum Bedecken des Unterkörpers: entweder einer langen Hose, einer Kniebundhose
oder einer ähnlichen Hose, einer kurzen Hose (ausgenommen Badehose), einem Rock oder einem Hosenrock, alle
diese ohne Träger oder Latz, und

— einer einzigen Jacke zum Bedecken des Oberkörpers , deren Außenseite, ohne Ärmel, aus vier oder mehr Teilen
zusammengesetzt ist, ggf. um eine geschneiderte Weste ergänzt.

Alle Kleidungsstücke eines „Anzugs" oder „Kostüms" müssen von gleicher Struktur, gleichem Stil , gleicher Farbe und
gleicher stofflicher Zusammensetzung sein ; sie müssen sich in der Größe gleichen oder entsprechen . Wenn mehrere
verschiedene, zum Bedecken des Unterkörpers bestimmte Kleidungsstücke gemeinsam vorliegen (z.B. eine lange Hose
und eine kurze Hose oder ein Rock oder Hosenrock und eine lange Hose), gilt als wesentliches unteres Kleidungsstück
des „Anzugs" die lange Hose, oder, im Falle des „ Kostüms", der Rock oder Hosenrock; die anderen Kleidungsstücke

,sind getrennt einzureihen.
Der Begriff „Anzug" umfaßt, auch wenn nicht alle vorstehenden Bedingungen erfüllt sind, auch folgende Zusammenstel
lungen von Kleidungsstücken:

— Cut, bestehend aus einem einfarbigen Sakko mit hinten weit herabhängenden, abgerundeten Schößen und einer
längsgestreiften Hose ;

— Frack, gewöhnlich in schwarz, dessen Jacke vorn verhältnismäßig kurz ist, stets offen getragen wird und schmale, auf
der Hüfte angesetzte Schöße aufweist, die hinten herabhängen ;

— Smoking, dessen Jacke im Schnitt einem gewöhnlichen Sakko ähnlich ist (vorn aber auch mit einem größeren
Ausschnitt versehen), die aber glänzende Revers aus Seide oder Seidenimitation aufweist .

b) als „Kombinationen" Zusammenstellungen (ausgenommen Zusammenstellungen ganz oder nur zum Teil aus Waren der
Position 6207 oder 6208 sowie „Anzüge" oder „Kostüme"), die aus mehreren, aus dem gleichen Flächenerzeugnis
hergestellten Kleidungsstücken bestehen, für den Einzelverkauf aufgemacht sind und umfassen:

— ein einziges Kleidungsstück zum Bedecken des Oberkörpers ; als zweites Oberteil ist eine Weste zulässig, und

— ein oder zwei verschiedene Kleidungsstücke zum Bedecken des Unterkörpers: entweder eine lange Hose, eine
Latzhose, eine Kniebundhose oder ähnliche Hose, eine kurze Hose (ausgenommen Badehose), einen Rock oder einen
Hosenrock.

Alle Kleidungsstücke einer Kombination müssen von gleicher Struktur, gleichem Stil, gleicher Farbe und gleicher
stofflicher Zusammensetzung sein ; sie müssen sich in der Größe gleichen oder entsprechen. Der Begriff „Kombination"

' umfaßt nicht Trainingsanzüge und Skianzüge der Position 6211 .
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4. Im Sinne der Position 6209 gilt folgendes:

a) Der Begriff „Bekleidung und Bekleidungszubehör für Kleinkinder" umfaßt Waren für Kleinkinder mit einer Körpergröße
von 86 cm oder weniger; er bezieht sich auch auf Windeln für Kleinkinder;

b) Waren, für die sowohl die Position 6209 als auch andere Positionen des Kapitels 62 in Betracht kommen, gehören zu
Position 6209.

5 . Bekleidung, für die sowohl die Position 6210 als auch andere Positionen des Kapitels 62, ausgenommen Position 6209, in
Betracht kommen, gehört zu Position 6210.

6 . Als „Skianzüge" im Sinne der Position 6211 gelten Kleidungsstücke oder Zusammenstellungen von Kleidungsstücken, die
aufgrund ihres allgemeinen Aussehens und ihrer Beschaffenheit erkennen lassen, daß sie hauptsächlich beim Skisport
(Alpinskilauf oder Skilanglauf) getragen werden. Sie bestehen:

a) entweder aus einem „Ski-Overall", d.h . einem einteiligen Kleidungsstück zum Bedecken des Ober- und Unterkörpers ;
zusätzlich zu den Ärmeln und einem Kragen kann der Ski-Overall Taschen und Fußstege haben ;

b) oder aus einer „Skikombination", d.h . einer Zusammenstellung von zwei oder drei Kleidungsstücken, die für den
Einzelverkauf aufgemacht ist und umfaßt:

— ein einziges Kleidungsstück in der Art eines Anoraks, einer Windjacke, eines Blousons oder einer ähnlichen Ware,
mit einem Reißverschluß versehen, auch um eine Weste ergänzt, und

— eine einzige lange Hose, die über die Taille hinausreichen kann, oder eine einzige Kniebundhose oder ähnliche Hose
oder eine einzige Latzhose.

Die „Skikombination" kann auch aus einem Overall der in Absatz 6 Buchstabe a) beschriebenen Art und einer Art
wattierter, ärmelloser Jacke, die über dem Overall getragen wird, bestehen.

Alle Kleidungsstücke einer „Skikombination" müssen von gleicher Struktur, gleichem Stil, gleicher stofflicher Zusammen
setzung, jedoch nicht von gleicher Farbe sein ; sie müssen sich in der Größe gleichen oder entsprechen.

7. Halstücher und ähnliche Waren der Position 6214 von quadratischer oder annähernd quadratischer Form, bei denen jede
Seite 60 cm oder weniger mißt, werden wie Ziertaschentücher der Position 6213 behandelt. Taschentücher und Ziertaschen
tücher, bei denen eine Seite mehr als 60 cm mißt, gehören zu Position 6214.

8 . Waren des Kapitels 62, die nicht als Männer- oder Knabenkleidung oder als Frauen- oder Mädchenkleidung erkennbar
sind, werden als Frauen- oder Mädchenkleidung behandelt .

9. Waren des Kapitels 62 können aus Metallfäden hergestellt sein .

Zusätzliche Anmerkung

1 . Für die Anwendung der Anmerkung 3 b) zu diesem Kapitel müssen die Kleidungsstücke einer Kombination, abgesehen von den
sonstigen in vorbezeichneter Anmerkung genannten Bedingungen, vollständig aus ein und demselben Flächenerzeugnis
hergestellt sein .

Hierbei kann das verwendete Flächenerzeugnis roh , gebleicht, gefärbt, buntgewebt oder bedruckt sein .

Nicht als Kombination gelten Zusammenstellungen von Kleidungsstücken, wenn die Kleidungsstücke aus verschiedenen
Flächenerzeugnissen hergestellt sind, selbst wenn diese Verschiedenheit sich nur aus ihren jeweiligen Farben ergibt.
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Zollsatz

KN
Code

1

6201

6201 II 00

6201 12

6201 12 10

6201 1290

6201 13

6201 13 10

6201 1390

6201 19 00

6201 91 00

6201 92 00

6201 93 00

6201 99 00

6202

6202 11 00

6202 12

6202 12 10

6202 12 90

620213

6202 13 10

6202 13 90

6202 19 00

6202 91 00

6202 92 00

62029300

6202 99 00

6203

6203 11 00

6203 12 00

6203 19

6203 19 10

Warenbezeichnung

2

Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks, Windjacken,
Blousons und ähnliche Waren, für Männer oder Knaben, ausgenom
men Waren der Position 6203 :

— Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren :
aus Wolle oder feinen Tierhaaren

— — aus Baumwolle :

— — — mit einem Stückgewicht von 1 kg oder weniger
— mit einem Stückgewicht von mehr als 1 kg
— — aus Chemiefasern :

— mit einem Stückgewicht von 1 kg oder weniger
mit einem Stückgewicht von mehr als 1 kg

— — aus anderen Spinnstoffen .
— andere :

— — aus Wolle oder feinen Tierhaaren . . .

aus Baumwolle . . .

— — aus Chemiefasern

— — aus anderen Spinnstoffen

Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks, Windjacken,
Blousons und ähnliche Waren, für Frauen oder Mädchen, ausgenom
men Waren der Position 6204 :

— Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren :
— — aus Wolle oder feinen Tierhaaren

aus Baumwolle :

mit einem Stückgewicht von 1 kg oder weniger
— mit einem Stückgewicht von mehr als 1 kg
— — aus Chemiefasern :

mit einem Stückgewicht von 1 kg oder weniger
mit einem Stückgewicht von mehr als 1 kg

— — aus anderen Spinnstoffen
— andere :

aus Wolle oder feinen Tierhaaren

— — aus Baumwolle

— — aus Chemiefasern

— — aus anderen Spinnstoffen

Anzüge, Kombinationen, Jacken, lange Hosen (einschließlich Knie
bundhosen und ähnliche Hosen), Latzhosen und kurze Hosen (ausge
nommen Badehosen), für Männer oder Knaben :
— Anzüge :
— — aus Wolle oder feinen Tierhaaren

— — aus synthetischen Chemiefasern
— — aus anderen Spinnstoffen :

aus Baumwolle

Besondere
Maßeinheit

5

p/st

p/st
p/st

p/st

p/st
p/st

p/st

p/st
p/st
p/st

p/st

p/st
p/st

p/st

p/st
p/st

p/st
p/st
p/st
p/st

p/st
p/st

p/st

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14
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Zollsatz

KN
Code

1

6203 19 30

62031990

6203 21 00

6203 22

6203 22 10

6203 2290

6203 23

6203 23 10

6203 23 90

6203 29

6203 29 11

6203 29 19

6203 29 90

6203 31 00

6203 32

6203 32 10

6203 32 90

6203 33

6203 33 10

6203 33 90

6203 39

6203 39 11

6203 3919

6203 39 90

6203 41

6203 41 10

6203 41 30

6203 41 90

6203 42

6203 42 11

620342 31

6203 42 33

620342 35

Warenbezeichnung

2

aus künstlichen Chemiefasern

- — — andere

- Kombinationen :

- aus Wolle oder feinen Tierhaaren . .

- — aus Baumwolle :

- — — Arbeits- und Berufskleidung .
andere

- aus synthetischen Chemiefasern :
Arbeits- und Berufskleidung

- — — andere

- aus anderen Spinnstoffen :
aus künstlichen Chemiefasern:

Arbeits- und Berufskleidung
- — — — andere

andere

- Jacken :

aus Wolle oder feinen Tierhaaren

- — aus Baumwolle :

Arbeits- und Berufskleidung
andere

aus synthetischen Chemiefasern :
Arbeits- und Berufskleidung

- — — andere

aus anderen Spinnstoffen :
aus künstlichen Chemiefasern:

- — — — Arbeits- und Berufskleidung
- — — — andere

andere

- lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen), Latzhosen
und kurze Hosen :

aus Wolle oder feinen Tierhaaren :

lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen) . .
Latzhosen

- — — andere

- — aus Baumwolle :

lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen):
Arbeits- und Berufskleidung

— andere:

_ _ _ _ _ aus Denim

— — aus Rippenschußsamt und Rippenschußplüsch, aufgeschnitten
andere

Besondere
Maßeinheit

5

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st
p/st

p/st

p/st
p/st

p/st
p/st

p/st
p/st

p/st

p/st

p/st
p/st

p/st

p/st

p/st
p/st

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 . 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14
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Zollsatz

Warenbezeichnung

2

Latzhosen:

Arbeits- und Berufskleidung
andere

andere

— — aus synthetischen Chemiefasern :
— — — lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen):

Arbeits- und Berufskleidung
andere . . i <

Latzhosen:

Arbeits- und Berufskleidung
— — — — andere

andere

— — aus anderen Spinnstoffen :
— — — aus künstlichen Chemiefasern:

— — lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Ho
sen):

— — — Arbeits- und Berufskleidung
— — — andere .

— — — — Latzhosen:

— Arbeits- und Berufskleidung
_ _ andere

andere

andere

Kostüme, Kombinationen, Jacken, Kleider, Röcke, Hosenröcke, lange
Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen), Latzhosen
und kurze Hosen (ausgenommen Badehosen), für Frauen oder Mäd
chen :

— Kostüme :

— — aus Wolle oder feinen Tierhaaren

— — aus Baumwolle

— — aus synthetischen Chemiefasern
— — aus anderen Spinnstoffen :
— — — aus künstlichen Chemiefasern . . .

andere . .

— Kombinationen :

— — aus Wolle oder feinen Tierhaaren

aus Baumwolle :

— — — Arbeits- und Berufskleidung
andere

— — aus synthetischen Chemiefasern :
Arbeits- und Berufskleidung
andere

Besondere
Maßeinheit

5

p/st
p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st
p/st

p/st
p/st

p/st
p/st

p/st

p/st

p/st

p/st
p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st
p/st

KN
Code

1

6203 42 51

6203 42 59

62034290

6203 43

6203 4311

6203 43 19

6203 43 31

620343 39

6203 43 90

6203 49

6203 4911

6203 49 19

6203 49 31

6203 49 39

6203 49 50

6203 49 90

6204

6204 11 00

6204 12 00

6204 1300

620419

6204 19 10

6204 19 90

6204 21 00

6204 22

6204 22 10

6204 22 90

6204 23

6204 23 10

6204 23 90

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 ' 14

20 14

20 14
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Zollsatz

KN
Code

1

6204 29

6204 29 11

6204 29 19

6204 29 90

6204 31 00

6204 32

6204 32 10

6204 32 90

6204 33

6204 33 10

6204 3390

6204 39

6204 39 11

6204 39 19

6204 3990

62044100

620442 00

6204 4300

620444 00

6204 49

620449 10

6204 49 90

6204 51 00

6204 52 00

6204 53 00

620459

6204 59 10

6204 59 90

6204 61

6204 61 10

6204 61 80

6204 61 90

6204 62

6204 62 11

Warenbezeichnung

2

aus anderen Spinnstoffen :
— — — aus künstlichen Chemiefasern:

Arbeits- und Berufskleidung
— — — — andere

andere

— Jacken :

aus Wolle oder feinen Tierhaaren

aus Baumwolle :

Arbeits- und Berufskleidung .
andere

aus synthetischen Chemiefasern :
Arbeits- und Berufskleidung

— andere

aus anderen Spinnstoffen :
aus künstlichen Chemiefasern:

Arbeits- und Berufskleidung
andere

andere

— Kleider :

aus Wolle oder feinen Tierhaaren

aus Baumwolle

— — aus synthetischen Chemiefasern
aus künstlichen Chemiefasern

aus anderen Spinnstoffen :
— — — aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide

, — andere

— Röcke und Hosenröcke :

— — aus Wolle oder feinen Tierhaaren

aus Baumwolle

aus synthetischen Chemiefasern .
aus anderen Spinnstoffen :
— aus künstlichen Chemiefasern

— andere '

— lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen), Latzhosen
und kurze Hosen :

— — aus Wolle oder feinen Tierhaaren :

lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen) . .
— Latzhosen . .

— andere I
— — aus Baumwolle :

lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen):
Arbeits- und Berufskleidung

Besondere
Maßeinheit

5

p/st
p/st
p/st

p/st

p/st
p/st

p/st
p/st

p/st
p/st
p/st

p/st
p/st
p/st

p/st

p/st
p/st

p/st
p/st
p/st

p/st
p/st

p/st
p/st
p/st

p/st

autonom vertragsmäßig
(%) (%)

3 4

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 ' 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14

20 14
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ll Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

andere:

6204 6231 aus Denim 20 14 p/st
6204 62 33 aus Rippenschußsamt und Rippenschußplüsch, aufgeschnitten 20 14 p/st ,
6204 62 35 — — — — — andere 20 14 p/st

Latzhosen:

6204 62 51 Arbeits- und Berufskleidung 20 14 p/st
6204 62 59 — — — — andere ^ . . . 20 14 p/st
6204 62 90 andere 20 14 p/st
6204 63 aus synthetischen Chemiefasern :

lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen):
6204 6311 — Arbeits- und Berufskleidung 20 14 p/st
6204 63 19 andere 20 14 p/st

Latzhosen:

6204 6331 Arbeits- und Berufskleidung 20 14 p/st
6204 63 39 andere 20 14 p/st
6204 63 90 andere 20 14 p/st
6204 69 aus anderen Spinnstoffen :

aus künstlichen Chemiefasern:

lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Ho
sen):

6204 6911 , Arbeits- und Berufskleidung 20 14 p/st
6204 69 19 — — andere 20 14 p/st

— — Latzhosen:

6204 69 31 Arbeits- und Berufskleidung 20 14 p/st
6204 69 39 andere 20 14 p/st .
6204 69 50 andere 20 14 p/st
6204 69 90 andere . 20 14 p/st

6205 Hemden für Männer oder Knaben :

6205 10 00 — aus Wolle oder feinen Tierhaaren . 20 13 p/st
6205 20 00 - aus Baumwolle 20 13 p/st
6205 30 00 — aus Chemiefasern 20 13 p/st

6205 90 — aus anderen Spinnstoffen :
6205 90 10 aus Flachs oder Ramie ,. . . 20 13 p/st
6205 90 90 andere . 20 13 p/st

6206 Blusen und Hemdblusen, für Frauen oder Madchen :
6206 10 00 — aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide 20 14 p/st
6206 20 00 — aus Wolle oder feinen Tierhaaren 20 14 p/st
6206 30 00 — aus Baumwolle 20 14 p/st
6206 40 00 — aus Chemiefasern 20 14 p/st

620690 — aus anderen Spinnstoffen :
620690 10 aus Flachs oder Ramie 20 14 p/st
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Il Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom .
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

6206 90 90 andere 20 14 p/st

6207 Unterhemden, Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafan
züge, Bademäntel und -jacken, Hausmäntel und ähnliche Waren, für
Männer oder Knaben :

— Slips und andere Unterhosen :
6207 11 00 — — aus Baumwolle 20 13 p/st

6207 19 00 — — aus anderen Spinnstoffen 20 13 p/st
— Nachthemden und Schlafanzüge :

6207 21 00 — — aus Baumwolle * 20 13 p/st

6207 22 00 — — aus Chemiefasern • • 20 13 p/st

6207 29 00 aus anderen Spinnstoffen 20 13 p/st
— andere :

6207 91 00 aus Baumwolle 20 14 —

6207 92 00 — — aus Chemiefasern 20 14 —

6207 99 00 aus anderen Spinnstoffen 20 14 —

6208 Unterhemden, Unterkleider, Unterröcke, Slips und andere Unterhosen,
Nachthemden, Schlafanzüge, Negliges, Bademäntel und -jacken,
Hausmäntel und ähnliche Waren, für Frauen oder Mädchen :
— Unterkleider und Unterröcke :

62081100 — — aus Chemiefasern . . . 22 13 p/st

6208 19 — — aus anderen Spinnstoffen :
6208 191V — — — aus Baumwolle 22 13 p/st

6208 19 90 andere 22 13 p/st
— Nachthemden und Schlafanzüge :

6208 21 00 — — aus Baumwolle 22 13 p/st
6208 22 00 — — aus Chemiefasern 22 13 p/st

6208 29 00 — — aus anderen Spinnstoffen 22 13 p/st
— andere :

6208 91 aus Baumwolle :

6208 9110 — Negliges, Bademäntel und -jacken, Hausmäntel und ähnliche Waren 20 14 —
6208 91 90 andere 20 14 —

6208 92 aus Chemiefasern :

6208 92 10 — — — Negliges, Bademäntel und -jacken, Hausmäntel und ähnliche Waren 20 14 —
6208 92 90 andere 20 14 —

6208 99 00 aus anderen Spinnstoffen 20 14 —

6209 Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder :
6209 1000 — aus Wolle oder feinen Tierhaaren 22 10,5 —
6209 20 00 — aus Baumwolle 22 10,5 —

6209 30 00 - aus synthetischen Chemiefasern 22 10,5 —
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ll Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

62099000 — aus anderen Spinnstoffen 22 10,5 —

6210 Bekleidung aus Waren der Position 5602, 5603, 5903, 5906 oder
5907 :

6210 10 — aus Waren der Position 5602 oder 5603 :

62101010 — — aus Waren der Position 5602 20 14 —

— — aus Waren der Position 5603 :

6210 1091 steril verpackt 20 14 —
6210 10 99 andere . 20 14 —

6210 20 00 — andere Bekleidung, von der Art der in den Unterpositionen 6201 11 bis
6201 19 genannten Waren 20 14 p/st

6210 30 00 — andere Bekleidung, von der Art der in den Unterpositionen 6202 11 bis
6202 19 genannten Waren 20 14 p/st

6210 40 00 - andere Bekleidung für Männer oder Knaben 20 14 —
6210 50 00 — andere Bekleidung für Frauen oder Mädchen 20 14 —

6211 Trainingsanzüge, Skianzüge, Badeanzüge und Badehosen ; andere Be
kleidung :

, — Badeanzüge und Badehosen :
62111100 für Männer oder Knaben 20 14 p/st
6211 12 00 für Frauen oder Mädchen 20 14 p/st

621120 00 - Skianzüge . . . . 20 14 p/st
— andere Bekleidung für Männer oder Knaben :

6211 31 00 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 20 14 —

6211 32 aus Baumwolle :

6211 32 10 — — — Arbeits- und Berufskleidung 20 14 —
6211 32 90 andere 20 14 —

6211 33 aus Chemiefasern :

6211 33 10 Arbeits- und Berufskleidung 20 14 —
621133 90 andere 20 14 —

621139 00 aus anderen Spinnstoffen 20 14 —
— andere Bekleidung für Frauen oder Mädchen :

6211 41 00 — — aus Wolle oder feinen Tierhaaren 20 14 —

6211 42 aus Baumwolle :

6211 42 10 Schürzen, Kittel und andere Arbeits- und Berufskleidung 20 14 —
621142 90 andere 20 14 —
6211 43 — — aus Chemiefasern :

6211 43 10 Schürzen, Kittel und andere Arbeits- und Berufskleidung 20 14 —
6211 43 90 andere . 20 14 —

62114900 aus anderen Spinnstoffen 20 14 —

6212 Büstenhalter, Hüftgürtel, Korsette, Hosenträger, Strumpfhalter,
Strumpfbänder und ähnliche Waren, Teile davon, auch aus Gewirken
oder Gestricken :

6212 10 00 — Büstenhalter 21 6,5 p/st
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l I Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

6212 20 00 — Hüftgürtel und Miederhosen 21 6,5 p/st
6212 30 00 - Korseletts 21 6,5 p/st
6212 90 00 - andere 21 6,5 —

6213 Taschentücher und Ziertaschentücher :

6213 10 00 - aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide 20 10 p/st
6213 20 00 - aus Baumwolle 20 10 p/st

6213 90 00 - aus anderen Spinnstoffen 20 10 p/st

6214 Schals, Umschlagtücher, Halstücher, Kragenschoner, Kopftücher,
Schleier und ähnliche Waren :

6214 10 00 - aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide 21 8 p/st
6214 20 00 — aus Wolle oder feinen Tierhaaren 21 8 p/st
6214 30 00 — aus synthetischen Chemiefasern 21 8 p/st
6214 40 00 — aus künstlichen Chemiefasern 21 8 p/st

6214 90 — aus anderen Spinnstoffen :
6214 9010 aus Baumwolle 21 8 p/st
6214 90 90 andere 21 8 p/st

6215 Krawatten, Schleifen (z.B. Querbinder) und Krawattenschals :
6215 10 00 — aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide 21 6,3 p/st
6215 20 00 - aus Chemiefasern 21 6,3 p/st

6215 90 00 — aus anderen Spinnstoffen 21 6,3 p/st

6216 00 00 Handschuhe 21 7,6 —

6217 Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör ; Teile von Bekleidung
oder von Bekleidungszubehör, ausgenommen solche der Position 6212 :

621710 00 — Bekleidungszubehör 21 6,3 —
6217 90 00 - Teile 20 14 —
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KAPITEL 63

ANDERE KONFEKTIONIERTE SPINNSTOFFWAREN ; WARENZUSAMMENSTELLUNGEN ; ALTWAREN UND LUMPEN

Anmerkungen

1 . Zu Teilkapitel I gehören nur konfektionierte Waren aus Spinnstofferzeugnissen aller Art .

2 . Zu Teilkapitel I gehören nicht:

a) Waren der Kapitel 56 bis 62 ;

b) Altwaren der Position 6309 .

3 . Zu Position 6309 gehören nur folgende Waren:

x a) Waren aus Spinnstoffen:
— Bekleidung und Bekleidungszubehör und Teile davon ;

— Decken ;

— Bettwäsche, Tischwäsche, Wäsche zur Körperpflege und Küchenwäsche ;
\

— Waren zur Innenausstattung, ausgenommen Teppiche der Positionen 5701 bis 5705 und Tapisserien der Posi
tion 5805 ;

b) Schuhe und Kopfbedeckungen aus Stoffen aller Art, ausgenommen aus Asbest,

Die vorstehend aufgeführten Waren werden von der Position 6309 nur dann erfaßt, wenn sie die beiden folgenden
Voraussetzungen erfüllen:

— sie müssen augenscheinlich gebraucht sein ,

— sie müssen lose in Massenladungen oder in Ballen, Säcken oder ähnlichen Verpackungen gestellt werden.

II Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

I. ANDERE KONFEKTIONIERTE SPINNSTOFFWAREN

6301 Decken :

6301 10 00 — Decken mit elektrischer Heizvorrichtung 19 6,9 p/st

6301 20 — Decken (ausgenommen Decken mit elektrischer Heizvorrichtung) aus Wolle
oder feinen Tierhaaren :

6301 20 10 aus Gewirken oder Gestricken 20 12 p/st
— — andere:

6301 20 91 — — — ganz aus Wolle oder feinen Tierhaaren 19 14 p/st
6301 20 99 — — — andere . 19 14 p/st
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I Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

6301 30 — Decken (ausgenommen Decken mit elektrischer Heizvorrichtung) aus Baum
wolle :

6301 30 10 — — aus Gewirken oder Gestricken 20 12 p/st

6301 30 90 andere 19 7,5 p/st

6301 40 — Decken (ausgenommen Decken mit elektrischer Heizvorrichtung) aus syn
thetischen Chemiefasern :

6301 40 10 — — aus Gewirken oder Gestricken 20 12 p/st
6301 40 90 andere 19 14 p/st
6301 90 — andere Decken :

6301 90 10 — — aus Gewirken oder Gestricken . 20 12 p/st
6301 90 90 andere 19 14 p/st

6302 Bettwäsche, Tischwäsche, Wäsche zur Körperpflege und Küchenwä
sche :

I

6302 10 — Bettwäsche aus Gewirken oder Gestricken :

6302 10 10 aus Baumwolle 20 12 —

6302 10 90 — — aus anderen Spinnstoffen 20 12 —
— andere Bettwäsche, bedruckt :

6302 21 00 — — aus Baumwolle 22 13 —

6302 22 aus Chemiefasern :

6302 2210 aus Vliesstoffen 18 6,9 —

6302 22 90 andere 22 13 —

6302 29 aus anderen Spinnstoffen :
6302 29 10 — — — aus Flachs oder Ramie 22 13 —

6302 29 90 andere .. 22 13 —

— andere Bettwäsche :

6302 31 — — aus Baumwolle :

6302 3110 Flachs enthaltend 22 13 —

6302 31 90 andere 22 13 —

6302 32 — — aus Chemiefasern :

6302 32 10 aus Vliesstoffen 18 6,9 —

6302 32 90 andere . 22 13 —

6302 39 — — aus anderen Spinnstoffen :
6302 39 10 aus Flachs 22 13 —

6302 39 30 — — — aus Ramie 22 13 —

6302 39 90 andere ... 22 13 —

6302 40 00 — Tischwäsche aus Gewirken oder Gestricken 20 12 —

— andere Tischwäsche :

6302 51 - - aus Baumwolle :

6302 51 10 — — — Flachs enthaltend 22 13 —

6302 51 90 ; andere 22 13 —

6302 52 00 aus Flachs 22 13 —
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ll Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 - 2 3 4 5

630253 — — aus Chemiefasern :

6302 5310 aus Vliesstoffen 18 6,9 —
6302 53 90 andere 22 13 , —

6302 59 00 aus anderen Spinnstoffen 22 13 —
6302 60 00 - Wäsche zur Körperpflege und Kuchenwäsche, aus Frottierware aus Baum

wolle 22 13 —

— andere :

6302 91 aus Baumwolle :

6302 9110 Flachs enthaltend 22 13 —

6302 91 90 andere 22 13 — '
6302 92 00 aus Flachs 22 13 —

6302 93 aus Chemiefasern :

63029310 aus Vliesstoffen 18 6,9 —

6302 93 90 - andere 22 13 —

63029900 aus anderen Spinnstoffen 22 13 —

6303 Gardinen, Vorhänge und Innenrollos ; Fenster- und Bettbehänge
(Schabracken):
— aus Gewirken oder Gestricken :

63031100 aus Baumwolle 20 12 —

6303 12 00 aus synthetischen Chemiefasern 20 12 —
6303 19 00 aus anderen Spinnstoffen 20 12 —

— andere :

6303 91 00 aus Baumwolle 22 13 —

6303 92 aus synthetischen Chemiefasern :
6303 9210 aus Vliesstoffen 18 6,9 —

6303 92 90 andere 22 13 —

6303 99 aus anderen Spinnstoffen :
6303 99 10 — — — aus Vliesstoffen 18 6,9 —

6303 99 90 andere 22 13 —

6304 Andere Waren zur Innenausstattung, ausgenommen Waren der Posi
tion 9404 :

— Bettuberwürfe :

6304 11 00 — — aus Gewirken oder Gestricken 20 12 —

6304 19 andere :

6304 19 10 aus Baumwolle 22 13 —

6304 19 30 aus Flachs oder Ramie 22 13 —

6304 1990 aus anderen Spinnstoffen 22 13 —
— andere : ,

6304 91 00 aus Gewirken oder Gestricken 20 12 —

6304 92 00 aus Baumwolle (ausgenommen aus Gewirken oder Gestricken) 22 13 —
6304 93 00 aus synthetischen Chemiefasern (ausgenommen aus Gewirken oder Ge

stricken) 22 13 —
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L Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

6304 99 00 aus anderen Spinnstoffen (ausgenommen aus Gewirken oder Gestricken) .22 13 —

6305 Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken :
6305 10 — aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der Position 5303 :

6305 10 10 gebraucht 2 5,3 —
6305 10 90 andere 4 8,6 —

6305 20 00 — aus Baumwolle 19 7,2 —

— aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen :
6305 31 aus Streifen oder dergleichen, aus Polyethylen oder Polypropylen :
6305 31 10 aus Gewirken oder Gestricken 20 12 —

andere:

6305 31 91 mit einem Quadratmetergewicht von 120 g oder weniger 19 7,2 —
6305 31 99 mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 120 g 19 7,2 —
6305 39 00 andere 19 7,2 —

6305 90 00 — aus anderen Spinnstoffen 19 6,2 —

6306 Planen und Markisen ; Zelte ; Segel für Wasserfahrzeuge, für Surf
bretter und für Landfahrzeuge ; Campingausrüstungen :
— Planen und Markisen :

63061100 — — aus Baumwolle 19 14 —

6306 12 00 aus synthetischen Chemiefasern 19 14 —
630619 00 aus anderen Spinnstoffen 19 14 —

— Zelte :

6306 21 00 aus Baumwolle 19 14 —

6306 22 00 aus synthetischen Chemiefasern . . 19 14 —
6306 29 00 — — aus anderen Spinnstoffen 19 14 —

— Segel :

6306 31 00 — — aus synthetischen Chemiefasern 19 14 —
6306 39 00 aus anderen Spinnstoffen » 19 14 —

— Luftmatratzen :

6306 41 00 — — aus Baumwolle 19 14 p/st

630649 00 aus anderen Spinnstoffen 19 14 p/st
— andere :

6306 91 00 aus Baumwolle . 19 14 —

6306 99 00 aus anderen Spinnstoffen 19 14 —

6307 Andere konfektionierte Waren, einschließlich Schnittmuster zum Her
stellen von Bekleidung :

6307 10 - Scheuertücher, Wischtücher, Spültücher, Staubtücher und ähnliche Reini
gungstücher :

6307 10 10 aus Gewirken oder Gestricken 20 12 —

6307 10 30 aus Vliesstoffen . 18 „ 6,9 —
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

63071090 -- andere 21 7,7 —

6307 20 00 — Schwimmwesten und Rettungsgürtel 21 6,3 —
6307 90 — andere :

6307 9010 t aus Gewirken oder Gestricken '. . 20 12 —
andere:

6307 90 91 aus Filz . . 21 6,3 —

6307 90 99 andere 21 6,3 —

II . WARENZUSÄMMENSTELLUNGEN

6308 00 00 Warenzusammenstellungen, aus Geweben und Garn, auch mit Zube
hör, für die Herstellung von Teppichen, Tapisserien, bestickten Tisch
decken oder Servietten oder ähnlichen SpinnstQffwaren, in Aufma
chungen für den Einzelverkauf . 19 13 —

III . ALTWAREN UND LUMPEN

6309 00 00 Altwaren . .... 18 5,3 —

6310 Lumpen, aus Spinnstoffen ; Bindfäden, Seile, Taue und Waren dar
aus, aus Spinnstoffen, in Form von Abfällen oder unbrauchbar gewor
denen Waren :

6310 10 — sortiert :

6310 10 10 aus Wolle, feinen oder groben Tierhaaren frei frei —
631010 30 aus Flachs oder Baumwolle frei frei —

6310 10 90 aus anderen Spinnstoffen frei frei —
6310 90 00 - andere . . . frei frei —
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ABSCHNITT XII

SCHUHE, KOPFBEDECKUNGEN, REGEN- UND SONNENSCHIRME, GEHSTÖCKE,
SITZSTÖCKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UND TEILE DAVON ;

ZUGERICHTETE FEDERN UND WAREN AUS FEDERN ;
KÜNSTLICHE BLUMEN ; WAREN AUS MENSCHENHAAREN

KAPITEL 64

SCHUHE, GAMASCHEN UND ÄHNLICHE WAREN ; TEILE DAVON

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 64 gehören nicht:

a) Fußbekleidung aus Spinnstoffen, ohne angebrachte Sohlen (Kapitel 61 oder 62);

b) gebrauchte Schuhe der Position 6309 ;

c) Waren aus Asbest (Position 6812);

d) orthopädische Schuhe, orthopädische Apparate und andere orthopädische Vorrichtungen, Teile davon (Position 9021 );

e) Schuhe, die den Charakter von Spielzeug haben, und Schuhe mit fest angebrachten Schlittschuhen oder Rollschuhen;
Schienbeinschützer und ähnliche Sportschutzausrüstungen (Kapitel 95).

2 . Als „Teile" im Sinne der Position 6406 gelten nicht Stifte, Sohlenschützer, Ösen, Haken, Schnallen, Tressen, Pompons,
Schnürsenkel und andere Zier- und Posamentierwaren (Einreihung nach ihrer sonstigen stofflichen Beschaffenheit),
Schuhknöpfe und andere Waren der Position 9606.

3 . Als „Kautschuk oder Kunststoff im Sinne des Kapitels 64 gelten auch Gewebe oder andere Spinnstofferzeugnisse, mit einer
sichtbaren Außenschicht aus Kautschuk oder Kunststoff.

4. Vorbehaltlich der Anmerkung 3 zu Kapitel 64 gelten als:

a) Stoff des Oberteils der Stoff, der den größten Teil der Außenfläche bildet, unabhängig von Zubehör- oder Verstärkungs
teilen wie Randeinfassungen, Knöchelschützer, Verzierungen, Schnallen, Laschen, Ösen oder ähnliche Vorrichtungen ;

b) Stoff der Laufsohle der Stoff, der den größten Teil der Berührungsfläche mit dem Boden bildet, unabhängig von
Zubehör- oder Verstärkungsteilen wie Dornen, Stollen, Nägel, Sohlenschützer oder ähnliche Vorrichtungen.

Unterpositions-Anmerkung

1 . Als „Sportschuhe" im Sinne . der Unterpositionen 6402 11 , 6402 19, 6403 11 , 6403 19 und 6404 11 gelten nur:

a) Schuhe, die für die Ausübung einer Sportart bestimmt und mit Dornen, Krampen, Klammern, Stollen oder ähnlichen
Vorrichtungen versehen oder für deren Anbringung hergerichtet sind;

b) Schuhe für Schlittschuhe oder Rollschuhe ; Skistiefel, Skilanglaufschuhe, Ringerschuhe, Boxerstiefel oder Radsportschuhe.
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KN
Code

Zollsatz

Besondere
MaßeinheitWarenbezeichnung autonom

(°/o)
vertragsmäßig

(%)

1 2 3 4 5

6401 Wasserdichte Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk
oder Kunststoff, bei denen weder das Oberteil mit der Laufsohle noch
das Oberteil selbst durch Nähen, Nieten, Nageln, Schrauben, Stecken
oder ähnliche Verfahren zusammengefügt ist :

6401 10 — Schuhe, mit einem Metallschutz in der Vorderkappe :
6401 10 10 mit Oberteil aus Kautschuk 20 20 pa

6401 10 90 mit Oberteil aus Kunststoff 20 20 • pa

— andere Schuhe :

6401 91 das Knie bedeckend :

6401 9110 — mit Oberteil aus Kautschuk 20 20 pa
// I '

6401 91 90 mit Oberteil' kus Kunststoff 1 20 20 pa
' ' ./'

6401 92 den Knöchel, jedoch nicht das Knie bedeckend :
6401 92 10 mit Oberteil aus Kautschuk 20 20 pa

6401 92 90 mit Oberteil aus Kunststoff 20 20 pa

6401 99 andere : j
6401 99 10 mit Oberteil aus Kautschuk 20 20 pa

6401 99 90 mit Oberteil aus Kunststoff 20 20 pa

6402 Andere Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder
Kunststoff :

— Sportschuhe :
6402 11 00 Skistiefel und Skilanglaufschuhe 20 20 pa
6402 19 00 andere . 20 20 pa

6402 20 00 — Schuhe mit Oberteil aus Bändern oder Riemen, mit der Sohle durch Zapfen
zusammengesteckt . . 20 20 pa

6402 30 — andere Schuhe, mit einem Metallschutz in der Vorderkappe :
6402 30 10 mit Oberteil aus Kautschuk 20 20 pa

6402 30 90 mit Oberteil aus Kunststoff 20 20 pa

— andere Schuhe :

6402 91 den Knöchel bedeckend :

6402 91 10 — mit Oberteil aus Kautschuk 20 20 pa

6402 91 90 — — — mit Oberteil aus Kunststoff 20 20 pa

6402 99 andere :

6402 99 10 — — — mit Oberteil aus Kautschuk 20 20 pa

— — — mit Oberteil aus Kunststoff:

Schuhe, deren Blatt aus Riemen gefertigt oder nicht geschlossen
ist:

6402 99 31 — — — — — mit einer größten Höhe des Absatzes (einschließlich der Sohle)
von mehr als 3 cm 20 20 pa

6402 99 39 andere . . . . . 20 20 pa

6402 99 50 Pantoffeln und andere Hausschuhe 20 20 pa

_ _ _ _ andere, mit einer Länge der Innensohle von:
6402 99 91 weniger als 24 cm 20 20 pa
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KN
Code Warenbezeichnung

Zollsatz

Besondere
Maßeinheitautonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

1 2 3 4 5

24 cm oder mehr:

6402 99 93 Schuhe, die nicht als Männer- oder Frauenschuhe erkenn
bar sind . , 20 20 pa
andere:

6402 99 96 für Männer 20 20 pa

6402 99 98 — — — — — — — für Frauen 20 20 pa

6403 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder rekon
stituiertem Leder und Oberteil aus Leder :

— Sportschuhe :

64031100 Skistiefel und Skilanglaufschuhe 20 8 pa

6403 19 00 andere 20 8 pa

6403 20 00 — Schuhe mit Laufsohlen aus Leder und Oberteil aus Lederriemen, die über
den Spann und um die große Zehe führen 20 8 pa

6403 30 00 — Schuhe mit einer Hauptsohle aus Holz, weder mit Innensohle noch mit
einem Metallschutz in der Vorderkappe 20 8 pa

6403 40 00 — andere Schuhe, mit einem Metallschutz in der Vorderkappe . . 20 8 pa
— andere Schuhe, mit Laufsohlen aus Leder :

6403 51 den Knöchel bedeckend :

den Knöchel, jedoch nicht die Wade bedeckend, mit einer Länge
der Innensohle von:

6403 51 11 : weniger als 24 cm 20 8 pa
— — — — 24 cm oder mehr:

64035115 für Männer 20 8 pa

64035119 für Frauen 20 8 pa

andere, mit einer Länge der Innensohle von:

6403 51 91 weniger als 24 cm 20 8 pa
— — — — 24 cm oder mehr:

6403 51 95 _____ für Männer 20 8 pa

6403 51 99 für Frauen 20 8 pa

6403 59 andere :

Schuhe, deren Blatt aus Riemen gefertigt oder nicht geschlossen ist:
6403 5911 — — — — mit einer größten Höhe des Absatzes (einschließlich der Sohle)

von mehr als 3 cm . 20 8 pa

andere, mit einer Länge der Innensohle von:
6403 59 31 — — — — — weniger als 24 cm 20 8 pa

— — — — — 24 cm oder mehr:

640359 35 für Männer 20 8 pa

6403 59 39 für Frauen 20 8 pa

6403 59 50 Pantoffeln und andere Hausschuhe 20 8 pa

andere, mit einer Länge der Innensohle von:
6403 59 91 weniger als 24 cm 20 8 pa
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KN
Code Warenbezeichnung

Zollsatz

Besondere
Maßeinheitautonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

1 2 3 4 5

24 cm oder mehr:

64035995 für Männer 20 8 pa

6403 59 99 für Frauen 20 8 pa
— andere Schuhe :

640391 den Knöchel bedeckend :

den Knöchel, jedoch nicht die Wade bedeckend, mit einer Länge
der Innensohle von:

6403 91 11 weniger als 24 cm 20 8 pa
24 cm oder mehr:

6403 91 13 Schuhe, die nicht als Männer- oder Frauenschuhe erkennbar
sind 20 8 pa
andere:

64039116 : für Männer 20 8 pa
64039118 für Frauen 20 8 pa

— andere, mit einer Länge der Innensohle von:
6403 91 91 weniger als 24 cm 20 8 pa

24 cm oder mehr:

6403 91 93 Schuhe, die nicht als Männer- oder Frauenschuhe erkennbar
sind 20 8 pa

andere:

64039196 für Männer 20 8 pa

64039198 für Frauen 20 8 pa

6403 99 andere :

— Schuhe, deren Blatt aus Riemen gefertigt oder nicht geschlossen ist:
6403 99 11 mit einer Höhe des Absatzes (einschließlich der Sohle) von mehr

als 3 cm 20 8 pa

andere, mit einer Länge der Innensohle von:
6403 99 31 weniger als 24 cm 20 8 pa

24 cm oder mehr:

64039933 Schuhe, die nicht als Männer- oder Frauenschuhe erkenn- N
bar sind • • • 20 8 pa

andere:

6403 99 36 für Männer 20 8 pa
64039938 für Frauen 20 8 pa

6403 99 50 Pantoffeln und andere Hausschuhe 20 8 pa

[ andere, mit einer Länge der Innensohle von:
6403 99 91 weniger als , 24 cm 20 8 pa

24 cm oder mehr:

64039993 Schuhe, die nicht als Männer- oder Frauenschuhe erkennbar
sind 20 8 pa

andere:

64039996 für Männer 20 8 pa
00 41t für Frauen 20 8 pa
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KN
Code Warenbezeichnung

Zollsatz

Besondere
Maßeinheitautonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

1 2 3 4 5

6404 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder rekon
stituiertem Leder und Oberteil aus Spinnstoffen :
— Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunststoff :

6404 11 00 — — Sportschuhe ; Tennisschuhe, Basketballschuhe, Turnschuhe, Trainings
schuhe und ähnliche Schuhe 20 — pa

6404 19 — — andere :

6404 19 10 Pantoffeln und andere Hausschuhe . 20 — pa

640419 90 andere 20 — pa

6404 20 — Schuhe mit Laufsohlen aus Leder oder rekonstituiertem Leder :

6404 20 10 — — Pantoffeln und andere Hausschuhe 20 20 pa

6404 20 90 andere 20 20 pa

6405 Andere Schuhe :

6405 10 — mit Oberteil aus Leder oder rekonstituiertem Leder :

6405 10 10 mit Laufsohlen aus Holz oder Kork 18 5,8 pa

640510 90 — — mit Laufsohlen aus anderen Stoffen 18 4,9 pa

6405 20 — mit Oberteil aus Spinnstoffen :
6405 20 10 — — mit Laufsohlen aus Holz oder Kork 18 5,8 pa

— — mit Laufsohlen aus anderen Stoffen:

6405 20 91 — — — Pantoffeln und andere Hausschuhe 18 4,9 pa

6405 20 99 andere . . . 18 4,9 pa

6405 90 — andere :

6405 90 10 — — mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder rekonstituier
tem Leder 20 (') pa

6405 90 90 mit Laufsohlen aus anderen Stoffen 18 4,9 pa

6406 Schuhteile (einschließlich Schuhoberteile, auch an Sohlen befestigt,
nicht jedoch an Laufsohlen); Einlegesohlen, Fersenstücke und ähnli
che herausnehmbare Waren ; Gamaschen und ähnliche Waren sowie
Teile davon :

6406 10 — Schuhoberteile und Teile davon, ausgenommen Verstärkungen :
— — aus Leder:

6406 10 11 — — — Schuhoberteile 16 4,6 —

640610 19 — Teile von Schuhoberteilen 16 4,6 —

640610 90 aus anderen Stoffen ...... 16 4,6 —

6406 20 — Laufsohlen und Absätze, aus Kautschuk oder Kunststoff :

6406 20 10 — — aus Kautschuk 16 4,6 —

6406 20 90 aus Kunststoff . 16 4,6 —

— andere :

6406 91 00 — — aus Holz 16 4,6 —

(') Siehe Anhang.
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KN
Code Warenbezeichnung

Zollsatz

Besondere
Maßeinheitautonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

1 2 3 4 5

640699 aus anderen Stoffen :

64069910 Gamaschen und ähnliche Waren, sowie Teile davon 19 6 —

6406 99 30 Zusammensetzungen aus Schuhoberteilen, die mit einer Brandsohle
oder anderen Bodenteilen (ausgenommen Laufsohlen) verbunden
Sind 18 5,8 pa

640699 50 Einlegesohlen und anderes herausnehmbares Zubehör 16 4,6 —
64069990 andere 16 4,6 —
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KAPITEL 65

KOPFBEDECKUNGEN UND TEILE DAVON

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 65 gehören nicht:

a) gebrauchte Kopfbedeckungen der Position 6309 ;

b) Kopfbedeckungen aus Asbest (Position 6812);

c) Puppenhüte und andere Kopfbedeckungen, die den Charakter von Spielzeug haben, und Karnevalsartikel (Kapitel 95).

2 . Zu Position 6502 gehören auch Hutstumpen und Hutrohlinge, die aus Streifen spiralförmig zusammengenäht sind. Andere
durch Nähen hergestellte Hutstumpen und Hutrohlinge gehören nicht zu Position 6502.

Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

6501 00 00 Hutstumpen, weder geformt noch randgeformt, aus Filz ; Hutplatten,
Bandeaux (auch aufgeschnitten), aus Filz, zum Herstellen von Hüten . 13 5,1 p/st

6502 00 00 Hutstumpen oder Hutrohlinge, geflochten oder durch Verbindung von
Streifen aus Stoffen aller Art hergestellt, weder geformt noch randge
formt noch ausgestattet 8 frei p/st

6503 00 Hüte und andere Kopfbedeckungen, aus Filz, aus Hutstumpen oder
Hutplatten der Position 6501 hergestellt, auch ausgestattet :

6503 00 10 — aus Haarfllz oder aus Woll-Haarfilz 17 10 p/st

6503 00 90 — andere 16 5,6 p/st

6504 00 00 Hüte und andere Kopfbedeckungen, geflochten oder durch Verbindung
von Streifen aus Stoffen aller Art hergestellt, auch ausgestattet .... 11 frei p/st

6505 Hüte und andere Kopfbedeckungen, gewirkt oder gestrickt oder aus
Stücken (ausgenommen Streifen) von Spitzen, Filz oder anderen
Spinnstofferzeugnissen hergestellt, auch ausgestattet ; Haarnetze aus
Stoffen aller Art, auch ausgestattet :

6505 10 00 — Haarnetze 19 6 —

6505 90 — andere :

Baskenmützen, Uniformmützen ohne Schirm, Strickmützen, Feze,
Chechias und ähnliche schirmlose Kopfbedeckungen:

6505 9011 — — — aus gewalkten oder gefilzten Gewirken oder Gestricken 19 6 p/st
6505 90 19 andere 19 6 p/st

6505 90 30 — — Mützen, Uniformkappen und dergleichen, mit Schirm 19 6 . p/st
6505 90 90 — — andere 19 6 —
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II Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

6506 Andere Hüte und Kopfbedeckungen, auch ausgestattet :
650610 — Sicherheitskopfbedeckungen :
65061010 aus Kunststoff 19 6 p/st
6506 10 30 aus Metall 19 6 p/st
6506 10 90 aus anderen Stoffen 19 6 p/st

— andere :

6506 91 — — aus Kautschuk oder Kunststoff :

6506 91 10 aus Kautschuk . . . . 19 6 p/st
65069190 aus Kunststoff 19 6 p/st
650692 00 aus Pelzfellen . . 19 6 p/st
6506 99 00 aus anderen Stoffen 19 6 p/st

6507 00 00 Bänder zur Innenausrüstung, Innenfutter, Bezüge, Gestelle, Schirme
und Kinnbänder, für Kopfbedeckungen 14 4,9 —
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KAPITEL 66

REGENSCHIRME, SONNENSCHIRME, GEHSTÖCKE, SITZSTÖCKE, PEITSCHEN,
REITPEITSCHEN UND TEILE DAVON

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 66 gehören nicht:

a) Meßstöcke und dergleichen (Position 9017);

b) Stockflinten, Stockdegen, Spazierstöcke mit Bleifüllung und dergleichen (Kapitel 93);

c) Waren des Kapitels 95 (z.B. Regen- und Sonnenschirme, die den Charakter von Spielzeug haben).

2 . Zu Position 6603 gehören nicht Teile, Ausstattungen und Zubehör, aus Spinnstoffen, sowie Schirmhüllen, Schirmbezüge,
Quasten, Troddeln und dergleichen, aus Stoffen aller Art, für die in Positionen 6601 und 6602 erfaßten Waren. Derartige
Waren werden nach eigener Beschaffenheit eingereiht. Dies gilt auch dann, wenn sie mit den Gegenständen, für die sie
bestimmt sind, gestellt werden, sofern sie mit diesen Gegenständen nicht verbunden sind.

IlI Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

<%) .
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

6601 Regenschirme und Sonnenschirme (einschließlich Stockschirme, Gar
tenschirme und ähnliche Waren):

6601 10 00 — Gartenschirme und ähnliche Waren 20 8 p/st
— andere :

6601 91 00 Taschenschirme 20 8 p/st
6601 99 andere :

6601 99 10 — — — mit Bezug aus Geweben 20 8 p/st
6601 99 90 — — — andere 20 8 p/st

6602 00 00 Gehstöcke, Sitzstöcke, Peitschen, Reitpeitschen und ähnliche Waren .17 4,9 —

6603 Teile, Ausstattungen und Zubehör für Waren der Positionen 6601 und
6602 :

6603 10 00 — Griffe und Knaufe 17 4,6 —

6603 20 00 — Schinngestelle, zusammengesetzt, auch mit Unterstock oder Griffstock ... 19 7,7 —
6603 90 00 - andere ... 17 7,2 —
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KAPITEL 67

ZUGERICHTETE FEDERN UND DAUNEN UND WAREN AUS FEDERN ODER DAUNEN ;
KÜNSTLICHE BLUMEN ; WAREN AUS MENSCHENHAAREN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 67 gehören nicht:

a) Filtertücher aus Menschenhaaren (Position 5911 );

b) Blumenmotive aus Spitzen, Stickereien oder anderen Spinnstoffwaren (Abschnitt XI); ,

c) Schuhe (Kapitel 64);

d) Kopfbedeckungen und Haarnetze (Kapitel 65);

e) Spielzeug, Sportgeräte und Karnevalsartikel (Kapitel 95);

f) Staubwedel, Puderquasten und Siebe aus Menschenhaaren (Kapitel 96);

2 . Zu Position 6701 gehören nicht:

a) Waren, bei denen die Federn oder Daunen nur als Füllung der Polsterung dienen, insbesondere Bettausstattungen der
Position 9404;

b) Bekleidung und Bekleidungszubehör, bei denen die Federn oder Daunen nur Besätze oder Auspolsterungen sind;

c) künstliche Blumen, künstliches Blattwerk, Teile davon und daraus hergestellte Waren der Position 6702.

3 . Zu Position 6702 gehören nicht:

a) Waren aus Glas (Kapitel 70);

b) künstliche Blumen, künstliches Blattwerk oder künstliche Früchte, aus keramischen Stoffen, Stein, Metall, Holz oder
anderen Stoffen, die durch Gießen, Schmieden, Behauen, Stanzen oder in anderer Weise in einem Stück hergestellt sind
oder die aus mehreren Teilen bestehen, die anders als durch Binden, Kleben, Ineinanderstecken oder ähnliche Verfahren
miteinander verbunden sind.

\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%) •
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

6701 00 00 Vogelbälge und andere Vogelteile mit ihren Federn oder Daunen,
Federn, Teile von Federn, Daunen und Waren daraus (ausgenommen
Waren der Position 0505 und bearbeitete Federspulen und -kiele) ... 18 5,5 —

6702 Künstliche Blumen, künstliches Blattwerk und künstliche Früchte
sowie Teile davon ; Waren aus künstlichen Blumen, künstlichem Blatt
werk oder künstlichen Früchten :'

6702 10 00 — aus Kunststoff 22 7,7 —

6702 90 00 — aus anderen Stoffen 22 7,7 —
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ll Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

670300 00 Menschenhaare, gleichgerichtet, gedünnt, gebleicht oder in anderer
Weise zugerichtet ; Wolle, Tierhaare und andere Spinnstoffe, für die
Herstellung von Perücken und ähnlichen Waren zugerichtet 10 4,2 —

6704 Perücken, Bärte, Augenbrauen, Augenwimpern, Locken und derglei
chen, aus Menschenhaaren, Tierhaaren oder Spinnstoffen ; Waren aus
Menschenhaaren, anderweit weder genannt noch inbegriffen :
— aus synthetischen Spinnstoffen :

6704 11 00 vollständige Perücken 19 5,1 —
67041900 -- andere 19 5,1 —
6704 2000 - aus Menschenhaaren 19 5,1 —

67049000 — aus anderen Stoffen . 19 5,1 —
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ABSCHNITT XIII

WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, ASBEST, GLIMMER ODER ÄHNLICHEN STOFFEN ;
KERAMISCHE WAREN ; GLAS UND GLASWAREN

KAPITEL 68

WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, ASBEST, GLIMMER ODER ÄHNLICHEN STOFFEN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 68 gehören nicht:

a) Waren des Kapitels 25 ;

b) gestrichene, überzogene oder getränkte Papiere und Pappen der Position 4810 oder 4811 (z.B. mit Glimmerstaub oder
Graphit überzogene oder mit Bitumen oder Asphalt getränkte Papiere und Pappen);

c) bestrichene, überzogene oder getränkte Gewebe der Kapitel 56 oder 59 und andere Spinnstofferzeugnisse (z.B. mit
Glimmerstaub überzogene oder mit' Bitumen oder Asphalt getränkte Gewebe);

d) Waren des Kapitels 71 ;

e) Werkzeuge und Werkzeugteile des Kapitels 82 ;

f) Lithographiesteine (Position 8442);

g) elektrische Isolatoren der Position 8546 und Isolierteile der Position 8547 ;

h) kleine Schleifscheiben, Trennscheiben und dergleichen, für Dentalbohrmaschinen (Position 9018);

ij) Waren des Kapitels 91 (z.B. Gehäuse für Uhren oder für andere Uhrmacherwaren);

k) Waren des Kapitels 94 (z.B. Möbel, Beleuchtungskörper, vorgefertigte Gebäude);

1) Waren des Kapitels 95 (z.B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte);

m) Waren der Position 9602, wenn sie aus den in Anmerkung 2 Buchstabe b) zu Kapitel 96 genannten Stoffen bestehen,
Waren der Position 9606 (z.B. Knöpfe), der Position 9609 (z.B. Schiefergriffel) oder der Position 9610 (z.B.
Schiefertafeln zum Schreiben oder Zeichnen);

n) Waren des Kapitels 97 (z.B. Kunstgegenstände).

2. Der Begriff „bearbeitete Werksteine" in Position 6802 bezieht sich nicht nur auf Steine der in der Position 2515 oder 2516
erfaßten Art, sondern auch auf alle anderen natürlichen Steine (z.B. Quarzit, Flintstein, Dolomit und Speckstein), die in
gleicher Weise bearbeitet sind; das gilt jedoch nicht für Tonschiefer.

l.I Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

6801 00 00 Pflastersteine, Bordsteine und Pflasterplatten, aus Naturstein (ausge
nommen Schiefer) 4 2,2 —
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|| Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

6802 Bearbeitete Werksteine (ausgenommen Schiefer) und Waren daraus,
ausgenommen Waren der Position 6801 ; Würfel und dergleichen für
Mosaike aus Naturstein (einschließlich Schiefer), auch auf Unterla
gen ; Körnungen, Splitter und Mehl von Naturstein (einschließlich
Schiefer), künstlich gefärbt :

6802 10 00 — Fliesen, Würfel und dergleichen, auch in anderer als quadratischer oder
rechteckiger Form, deren größte Fläche in ein Quadrat mit einer Seiten
länge von weniger als 7 cm eingeschlossen werden kann ; Körnungen, Splitter
und Mehl, künstlich gefärbt 14 frei —

— andere Werksteine und Waren daraus, lediglich geschnitten oder gesägt, mit
ebener oder glatter Oberfläche :

6802 21 00 — — Marmor, Travertin und Alabaster 10 5,3 — -

6802 22 00 andere Kalksteine 10 5,3 —

6802 23 00 Granit 8 3,2 —

6802 29 00 andere Steine 8 3,2 —
— andere :

6802 91 00 Marmor, Travertin und Alabaster 14 5,1 —

6802 92 00 andere Kalksteine . 14 5,1 —

6802 93 Granit :

6802 93 10 poliert, verziert oder anders bearbeitet, jedoch ohne Bildhauerarbeit,
mit einem Eigengewicht von 10 kg oder mehr . 13 frei —

6802 93 90 — — — andere 14 4,8 —

6802 99 andere Steine :

6802 99 10 poliert, verziert oder anders bearbeitet, jedoch ohne Bildhauerarbeit,
mit einem Eigengewicht von 10 kg oder mehr 13 frei —

6802 99 90 andere 14 5 —

6803 00 Bearbeiteter Tonschiefer und Waren aus Tonschiefer oder aus Preß
schiefer :

6803 00 10 — Schiefer für Dächer oder Fassaden 6 3,8 —

6803 00 90 — andere 6 3,8 —

6804 Mühlsteine, Schleifsteine und dergleichen, ohne Gestell, zum Mahlen,
Zerfasern, Brechen, Schleifen, Polieren, Richten, Schneiden oder
Trennen, Wetz- oder Poliersteine zum Handgebrauch und Teile davon,
aus Natursteinen, aus agglomerierten natürlichen oder künstlichen
SchleifStoffen oder keramisch hergestellt, auch mit Teilen aus anderen •
Stoffen :

680410 00 — Mühlsteine und Steine zum Mahlen, Zerfasern oder Brechen 10 2 —

— andere Mühlsteine, Schleifsteine und dergleichen :

6804 21 00 aus agglomerierten synthetischen oder natürlichen Diamanten 10 3,2 —

6804 22 — — aus anderen agglomerierten Schleifstoffen oder keramisch hergestellt :
aus künstlichen Schleifstoffen, mit Bindemittel:

aus Kunstharz:

6804 22 12 nicht verstärkt 10 2 —

6804 22 18 verstärkt 10 2 —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

6804 22 30 — aus keramischen Stoffen oder Silicaten 10 2 —

6804 22 50 aus anderen Stoffen 10 2 —

6804 22 90 andere 10 2 —

6804 23 00 aus Naturstein 8 2,5 —

6804 30 00 — Wetz- oder Poliersteine zum Handgebrauch . . 10 3,4 —

6805 Natürliche oder künstliche Schleifstoffe, in Pulver- oder Körnerform,
auf einer Unterlage aus Spinnstoffen, Papier, Pappe oder anderen
Stoffen, auch zugeschnitten, genäht oder anders zusammengefügt :

6805 10 00 — nur auf einer Unterlage aus Gewebe aus Spinnstoffen 11 3,5 —
6805 2000 — nur auf einer Unterlage aus Papier oder Pappe 11 3,5 —
6805 30 — auf einer Unterlage aus anderen Stoffen :
6805 30 10 - - auf einer Unterlage aus Gewebe aus Spinnstoffen in Verbindung mit

Papier oder Pappe . 11 3,5 —
6805 30 90 andere 11 3,5 —

6806 Hüttenwolle, Steinwolle und ähnliche mineralische Wollen ; geblähter
Vermiculit, geblähter Ton, Schaumschlacke und ähnliche geblähte
mineralische Erzeugnisse ; Mischungen und Waren aus mineralischen
Stoffen zu Wärme-, Kälte- oder Schallschutzzwecken, ausgenommen
Waren der Positionen 6811 und 681? oder des Kapitels 69 :

6806 10 00 — Hüttenwolle, Steinwolle und ähnliche mineralische Wollen, auch miteinan
der gemischt, lose, in Platten oder in Rollen 10 2 —

6806 20 - geblähter Vermiculit, geblähter Ton, Schaumschlacke und ähnliche geblähte
mineralische Erzeugnisse, auch miteinander gemischt :

6806 20 10 geblähter Ton - 9 2,9 —
680620 90 andere 9 2,9 —

68069000 - andere 9 2,9 —

6807 Waren aus Asphalt oder aus ähnlichen Stoffen (z.B. Erdölpech,
Kohlenteerpech) :

6807 10 — in Rollen :

Dach- und Dichtungsbahnen, mit einer Zwischenlage:
6807 10 11 aus Papier oder Pappe 8 2,5 m2
6807 10 19 — aus anderen Stoffen 8 2,5 m2
6807 10 90 — — andere 8 2,5 —

6807 90 00 - andere 8 2,5 —

6808 00 00 Platten, Dielen, Fliesen, Blöcke und dergleichen, aus Pflanzenfasern,
Stroh oder aus Holzspänen, -schnitzeln, -fasern, Sägemehl oder ande
ren Holzabfällen, mit Zement, Gips oder anderen mineralischen
Bindemitteln hergestellt 14 4,4 —

6809 Waren aus Gips oder aus Mischungen auf der Grundlage von Gips :
- Platten, Tafeln, Dielen, Fliesen und ähnliche Waren, nicht verziert :

6809 11 00 nur mit Papier oder Pappe überzogen oder verstärkt 7 2,9 m2
6809 19 00 andere - 7 2,9 m 2



10 . 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 423

Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 . 3 4 5

68099000 - andere ... 10 3,2 —

6810 Waren aus Zement, Beton oder Kunststein, auch bewehrt :

— Ziegel, Fliesen, Mauersteine und dergleichen :

681011 — ' — Baublöcke und Mauersteine :

6810 11 10 aus Leichtbeton (auf Basis von Bimskies, granulierter Schlacke
usw.) 10 3,2 —

6810 11 90 andere 10 3,2 —

6810 19 andere :

6810 19 10 Dachsteine 10 3,2 —

6810 19 30 — Wand- und Bodenplatten 10 3,2 m2
6810 19 90 andere 10 3,2 —

6810 20 00 - Rohre 10 3,2 —

— andere :

6810 91 00 — — vorgefertigte Bauelemente 10 3,2 —
6810 99 00 — — andere 10 3,2 —

6811 Waren aus Asbestzement, Cellulosezement oder dergleichen :

681110 00 - Wellplatten 10 3,2 —
6811 20 - andere Platten, Tafeln, Fliesen, Ziegel und dergleichen :

— — Platten:

6811 20 11 Platten für Dachdeckung und Fassadenverkleidung, mit einer Ab
messung von 40 x 60 cm oder weniger 10 3,2 m2

6811 20 19 andere 10 3,2 —

6811 20 90 andere 10 3,2 —

681130 00 - Rohre, Rohrformstücke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbindungsstiicke . . 10 3,2 —
681190 00 - andere ••• 13 4,6 —

6812 Bearbeitete Asbestfasern ; Mischungen auf der Grundlage von Asbest
oder auf der Grundlage von Asbest und Magnesiumcarbonat ; Waren
aus solchen Mischungen oder aus Asbest (z.B. Garne, Gewebe, Beklei
dung, Kopfbedeckungen, Schuhe, Dichtungen), auch bewehrt, ausge
nommen Waren der Position 6811 oder 6813 :

6812 10 00 — bearbeitete Asbestfasern ; Mischungen auf der Grundlage von Asbest oder
auf der Grundlage von Asbest und Magnesiumcarbonat 10 4,6 —

6812 20 00 - Garne 13 8 —

6812 30 00 - Schnüre und Seile, auch geflochten 17 6,9 —
6812 40 00 — Gewebe oder Gewirke 17 10 —

6812 50 00 - Bekleidung, Bekleidungszubehör, Schuhe und Kopfbedeckungen 17 6,9 —
6812 60 00 — Papier, Pappe und Filz 17 6,9 —
6812 70 00 — Dichtungsmaterial aus zusammengepreßten Asbestfasern und Elastomeren,

in Platten oder Rollen 17 6,9 —
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\ Zollsatz II
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

6812 90 - andere :

6812 90 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (*) 17 frei —
6812 90 90 andere . . 17 6,9 —

6813 Reibungsbeläge (z.B. Platten, Rollen, Streifen, Segmente, Scheiben,
Ringe, Klötze), nicht montiert, für Bremsen, Kupplungen und derglei
chen, auf der Grundlage von Asbest, anderen mineralischen Stoffen
oder Zellstoff, auch in Verbindung mit Spinnstoffen oder anderen
Stoffen :

6813 10 — Bremsbeläge und Bremsklötze :
6813 10 10 auf der Grundlage von Asbest oder anderen mineralischen Stoffen, für

zivile Luftfahrzeuge (') 20 frei —
68131090 andere 20 5,3 —
6813 90 — andere :

6813 90 10 auf der Grundlage von Asbest oder anderen mineralischen Stoffen, für
zivile Luftfahrzeuge ( l) ." 20 frei —

681390 90 andere 20 5,3 —

6814 Bearbeiteter Glimmer und Glimmemaren, einschließlich agglomerier
ter oder rekonstituierter Glimmer, auch auf Unterlagen aus Papier,
Pappe oder aus anderen Stoffen :

6814 10 00 — Platten, Blätter oder Streifen aus agglomeriertem oder rekonstituiertem
Glimmer, auch auf Unterlagen 8 3,8 —

6814 90 — andere :

6814 90 10 Blätter oder Lamellen aus Glimmer 7 3,5 —
68149090 andere 10 5,3 —

6815 Waren aus Steinen oder anderen mineralischen Stoffen (einschließlich
Waren aus Torf), anderweit weder genannt noch inbegriffen :

6815 10 00 — Waren aus Graphit oder anderem Kohlenstoff, nicht für elektrotechnische
Zwecke . . . 14 3 —

6815 20 00 — Waren aus Torf 14 3 —

— andere :

6815 91 00 — — Magnesit, Dolomit oder Chromit enthaltend 14 _ 3 —
6815 99 andere :

6815 99 10 aus feuerfesten Stoffen, chemisch gebunden . , 14 3 —
68159990 andere ..... 14 3 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften.
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KAPITEL 69

KERAMISCHEWAREN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 69 gehören nur keramische Waren, die nach vorheriger Formgebung gebrannt sind. Zu den Positionen 6904 bis
6914 gehören nicht Waren der Positionen 6901 bis 6903 .

2 . Zu Kapitel 69 gehören nicht:

a) Waren der Position 2844;

b) Waren des Kapitels 71 (z.B. Phantasieschmuck);

c) Cermets der Position 8113 ;

d) Waren des Kapitels 82 ;

e) elektrische Isolatoren der Position 8546 und Isolierteile der Position 8547 ;

f) künstliche Zähne aus keramischen Stoffen (Position 9021);

g) Waren des Kapitels 91 (z.B. Uhren und Gehäuse für Uhren);

h) Waren des Kapitels 94 (z.B. Möbel, Beleuchtungskörper, vorgefertigte Gebäude);

ij) Waren des Kapitels 95 (z.B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte);

k) Waren der Position 9606 (z.B. Knöpfe) oder der Position 9614 (z.B. Tabakpfeifen);

1) Waren des Kapitels 97 (z.B. Kunstgegenstände).

KN
Code Warenbezeichnung

Zollsatz

Besondere
Maßeinheitautonom

(%)
vertragsmäßig

. (%)

1 2 „ 3 4 5

I. WAREN AUS KIESELSÄUREHALTIGEN FOSSILEN MEH
LEN ODER ÄHNLICHEN KIESELSÄUREHALTIGEN ERDEN

UND FEUERFESTE WAREN

6901 00 Steine, Platten, Fliesen und andere keramische Waren aus kieselsäu
rehaltigen fossilen Mehlen (z.B. Kieselgur, Tripel, Diatomit) oder aus
ähnlichen kieselsäurehaltigen Erden :

6901 00 10 - Steine mit einem Gewicht von mehr als 650 kg je m3 10 3,8 —
MIN 0,5 Ecu/

100 kg/br

6901 00 90 — andere 10 5 —
MIN 0,5 Ecu/

100 kg/br



426 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10 . 9 . 90

Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung Besondere

Maßeinheitautonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

1 2 3 4 5

Feuerfeste Steine, Platten, Fliesen und ähnliche feuerfeste keramische
Bauteile, ausgenommen Waren aus kieselsäurehaltigen fossilen Meh
len oder ähnlichen kieselsäurehaltigen Erden :

— mit einem Gehalt der Elemente Mg, Ca oder Cr, berechnet als MgO, CaO
oder O2O3, einzeln oder gemeinsam, von mehr als 50 GHT ......... 10

MIN 1,1 Ecu/
100 kg/br

— mit einem Gehalt an Tonerde (AI2O3), an Kieselsäure (S1O2) oder einer
Mischung oder Verbindung dieser Erzeugnisse von mehr als 50 GHT :

mit einem Gehalt an Kieselsäure (SiCM von 93 GHT oder mehr . . . . 10
MIN 0,7 Ecu/

100 kg/br

10
MIN 0,7 Ecu/

100 kg/br

— andere:

mit einem Gehalt an Tonerde (AI2O3) von mehr als 7, jedoch
weniger als 45 GHT

andere

andere

0
MIN 0,7 Ecu/

100 kg/br
0

MIN 0,7 Ecu/
100 kg/br

6902

6902 10 00

6902 20

6902 20 10

6902 20 91

6902 20 99

6902 90 00

6903

6903 10 00

6903 20

6903 20 10

6903 20 90

6903 90

6903 90 10

6903 90 90

6904

6904 10 00

6904 90 00

6905

6905 10 00

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

4

4

18

14

14

Andere feuerfeste keramische Waren (z.B. Retorten, Schmelztiegel,
Muffeln, Ausgüsse, Stopfen, Stützen, Kapellen, Rohre, Schutzrohre,
Stäbe), ausgenommen Waren aus kieselsäurehaltigen fossilen Mehlen
oder aus ähnlichen kieselsäurehaltigen Erden :
— mit einem Gehalt an Graphit oder Kohlenstoff in anderer Form, auch

untereinander gemischt, von mehr als 50 GHT

— mit einem Gehalt an Tonerde (AI2O3) oder einer Mischung oder Verbindung
von Tonerde oder Kieselsäure (Si02> von mehr als 50 GHT :

— — mit einem Gehalt an Tonerde (AI2O3) von weniger als 45 GHT . . . .

mit einem Gehalt an Tonerde (AI2O3) von 45 GHT oder mehr
— andere :

— — mit einem Gehalt an Graphit oder Kohlenstoff in anderer Form, auch
untereinander gemischt, von mehr als 25 bis 50 GHT

— — andere

II . ANDERE KERAMISCHE WAREN

Mauerziegel, Hourdis, Deckenziegel und dergleichen, aus keramischen
Stoffen :

— Mauerziegel

— andere

Dachziegel, Schornsteinteile, Rauchleitungen, Bauzierate und andere
Baukeramik :

— Dachziegel ;

13

13

8

8

7

p/st

2,9 p/st
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ll Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

6905 90 00 - andere 10 3,8 —

6906 00 00 Keramische Rohre, Rohrleitungen, Rinnen, Rohrformstücke, Rohrver
schlußstücke und Rohrverbindungsstücke 10 3,5 —

6907 Unglasierte keramische Fliesen, Boden- und Wandplatten ; unglasierte
keramische Steinchen, Würfel und ähnliche Waren für Mosaike, auch
auf Unterlage :

6907 10 00 - Fliesen, Würfel, Steinchen und ähnliche Waren, auch in anderer als
quadratischer oder rechteckiger Form, deren größte Fläche in ein Quadrat
mit einer Seitenlänge von weniger als 7 cm eingeschlossen werden kann ... 18 8 m2

6907 90 — andere :

6907 90 10 Spaltplatten . . 18 8 m2
— — andere:

6907 9091 — — — ausSteinzeug ! 18 8 m2
6907 90 93 aus Steingut okier feinen Erden 18 8 m2
6907 90 99 andere ....! 18 8 m2

6908 Glasierte keramische Fliesen, Boden- und Wandplatten ; glasierte
keramische Steinchen, Würfel und ähnliche Waren für Mosaike, auch
auf Unterlage :

6908 10 00 — Fliesen, Würfel, Steinchen und ähnliche Waren, auch in anderer als
quadratischer oder rechteckiger Form, deren größte Fläche in ein Quadrat
mit einer Seitenlänge von weniger als 7 cm eingeschlossen werden kann ... 18 9 m2

6908 90 — andere :

— — aus gewöhnlichem Ton:
69089011 — — — Spaltplatten 18 8 m2
6908 90 19 andere 18 8 m2

andere:

6908 90 31 Spaltplatten 18 9 m2
andere:

6908 90 51 mit einer Oberfläche von 90 cm2 oder weniger 18 9 m2
— — — — andere:

6908 90 91 ausSteinzeug . 18 9 m2
6908 90 93 aus Steingut oder feinen Erden 18 9 m2
6908 90 99 andere 18 9 m2

6909 Keramische Waren zu chemischen und anderen technischen Zwecken ;
keramische Tröge, Wannen und ähnliche Behältnisse für die Landwirt
schaft ; keramische Krüge und ähnliche Behältnisse zu Transport- oder
Verpackungszwecken :
— Waren zu chemischen und anderen technischen Zwecken :

6909 11 00 — — aus Porzellan 21 6,9 —

69091900 andere 16 5,1 —

6909 90 00 — andere 16 5,1 —
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l Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

6910 Keramische Ausgüsse, Waschbecken, Waschbeckensockel, Badewan
nen, Bidets, Klosettbecken, Spülkästen, Urinierbecken und ähnliche
Installationsgegenstände zu sanitären Zwecken :

691010 00 — aus Porzellan 20 10 —
MIN 8 Ecu/

100 kg/br
69109000 - andere ... 20 10 —

MIN 8 Ecu/
100 kg/br

6911 Geschirr, andere Haushalts-, Hygiene- und Toilettengegenstände, aus
Porzellan :

6911 10 00 — Gegenstände zum Tisch- und Küchengebrauch 27 13,5 —
MIN 18 Ecu/

100 kg/br
691190 00 - andere 27 13,5 —

MIN 18 Ecu/
100 kg/br

6912 00 Anderes keramisches Geschirr, andere keramische Haushalts-, Hy
giene- und Toilettengegenstände :

6912 00 10 - aus gewöhnlichem Ton 15 5,1 —
6912 00 30 — aus Steinzeug 17 6 —
6912 00 50 — aus Steingut oder feinen Erden 21 10,5 —

MIN 18 Ecu/
100 kg/br

6912 00 90 - andere . . . 21 7,5 —

6913 Statuetten und andere keramische Ziergegenstände :
6913 10 00 — aus Porzellan 22 9 —

MIN 70 Ecu/
100 kg/br

6913 90 — andere :

6913 90 10 — — aus gewöhnlichem Ton 16 5 —
— — andere:

6913 90 91 — — — aus Steinzeug 20 9 —
MIN 35 , Ecu/

100 kg/br
6913 90 93 aus Steingut oder feinen Erden 20 9 —

MIN 35 Ecu/
100 kg/br

6913 90 99 andere ..... 20 9 —
MIN 35 Ecu/

100 kg/br

6914 Andere keramische Waren :

6914 10 00 — aus Porzellan 22 7,7 —

6914 90 — andere :

6914 90 10 aus gewöhnlichem Ton . . 18 5,1 —
6914 90 90 andere 18 5,1 —
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KAPITEL 70

GLAS UND GLASWAREN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 70 gehören nicht:

a) Waren der Position 3207 (z.B. Schmelzglasuren und andere verglasbare Massen, Glasfritten, anderes Glas in Form von
Pulver, Granalien oder Flocken);

b) Waren des Kapitels 71 (z.B. Phantasieschmuck);

c) Kabel aus optischen Fasern der Position 8544, elektrische Isolatoren (Position 8546) oder Isolierteile der Position 8547 ;

d) optische Fasern, optisch bearbeitete optische Elemente, Injektionsspritzen, künstliche Augen, Thermometer, Barometer,
Dichtemesser und andere Waren des Kapitels 90;

e) Beleuchtungskörper, Leuchtschilder, Reklameleuchten, Namensschilder und ähnliche Waren, mit fest angebrachter
Lichtquelle, und Teile davon, der Position 9405 ;

f) Spielzeug, Spiele, Sportgeräte, Weihnachtsartikel und andere Waren des Kapitels 95, ausgenommen Augen ohne
Mechanismus für Puppen oder für andere Waren des Kapitels 95 ;

g) Knöpfe, Parfümzerstäuber, Vakuumisolierflaschen und andere Waren des Kapitels 96 .

2 . Für die Anwendung der Positionen 7003 , 7004 und 7005:

a) werden die vor dem Aushärten liegenden Arbeitsvorgänge bei dem Merkmal „bearbeitet" nicht berücksichtigt ;

b) bleibt ein Zuschneiden auf bestimmte Formen für die Einreihung von Glas in Platten oder Tafeln ohne Einfluß ;

c) gelten als „absorbierende oder reflektierende Schicht" miskroskopisch dünne Überzüge, aus Metall oder einer chemischen
Verbindung (z.B. Metalloxid), die z.B. Infrarotlicht absorbieren oder das Reflexionsvermögen des Glases verbessern,
ohne es undurchsichtig oder lichtundurchlässig zu machen .

3 . Waren der Position 7006 bleiben in dieser Position, auch wenn sie den Charakter von Fertigwaren haben.

4 . Als „Glaswolle" im Sinne der Position 7019 gelten:

a) mineralische Wollen mit einem Gehalt an Siliciumdioxid (SiCh) von 60 GHT oder mehr;

b) mineralische Wollen mit einem Gehalt an Siliciumdioxid (SiC>2) von weniger als 60 GHT, jedoch 1 mit einem Gehalt an
Alkalioxiden (K2O oder Na20) von mehr als 5 GHT oder mit einem Gehalt an Bortrioxid (B2O3) von mehr als 2 GHT.

Mineralische Wollen, welche die vorstehenden Voraussetzungen nicht erfüllen, gehören zu Position 6806 .

5 . Als „Glas" im Sinne der Nomenklatur gelten auch geschmolzener Quarz und anderes geschmolzenes Siliciumdioxid.

Unterpositions-Anmerkung
\

1 . Als „Bleikristall" im Sinne der Unterpositionen 7013 21 , 7013 31 und 7013 91 gilt nur Glas mit einem Gehalt an
Bleimonoxid (PbO) von 24 GHT oder mehr.
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom vertragsmäßig
Besondere
Maßeinheit

%) .(%)

2 3 4 5

frei frei

7001 00

7001 00 10

7001 00 91

700100 99

7002

7002 10 00

7002 20

7002 20 10

7002 20 90

7002 31 00

7002 32 00

7002 39 00

7003

12

9

10

12

10

10

10

10

5.8

2.9

4,9

5.8

4.9

4,9

4,9

4,9

Bruchglas und andere Abfälle und Scherben von Glas ; Glasmasse :

— Bruchglas und andere Abfälle und Scherben von Glas

— Glasmasse:

optisches Glas

anderes

Glas in Kugeln (ausgenommen Mikrokugeln der Position 7018),
Stangen, Stäben oder Rohren, nicht bearbeitet :

— Kugeln

— Stangen oder Stabe :

aus optischem Glas

andere • •

— Rohre :

aus geschmolzenem Quarz oder aus anderem geschmolzenen Silicium
dioxid . .

aus anderem Glas, mit einem linearen Ausdehnungskoeffizienten
von 5 x 10-6 oder weniger je Kelvin in einem Temperaturbereich
von 0 0 C bis 300 0 C

andere

Gegossenes oder gewalztes Glas, in Platten, Tafeln oder Profilen,
auch mit absorbierender oder reflektierender Schicht, jedoch nicht
anders bearbeitet :

— Platten oder Tafeln, nicht mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt :

in der Masse gefärbt, undurchsichtig, uberfangen oder mit absorbieren
der oder reflektierender Schicht :

— — — aus optischem Glas

andere

andere :

— — — aus optischem Glas ;

andere

— Platten oder Tafeln, mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt :

in der Masse gefärbt, undurchsichtig, überfangen oder mit absorbieren
der oder reflektierender Schicht

— — andere . .

— Profile

5,812

10

m2

m25
MIN 0,8 Ecu/

100 kg/br
MIN 1,6 Ecu/

100 kg/br

12

10

5,8 m2

m2

700311

7003 11 10

7003 11 90

7003 19

7003 19 10

70031990

7003 20

7003 20 10

7003 20 90

7003 30 00

5
MIN 0,8 Ecu/

100 kg/br
MIN 1,6 Ecu/

100 kg/br

10 m2
MIN 1 Ecu/

100 kg/br

5
MIN 0,5 Ecu/

100 kg/br

10 m25
MIN 0,5 Ecu/

100 kg/br
MIN 1 Ecu/

100 kg/br

20 5,3
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung vertragsmäßig

Besondere
Maßeinheitautonom

(%) (%)

1 2 3 4 5

5,812

10 6
MIN 0,6 Ecu/

100 kg/br
MIN 1 Ecu/

100 kg/br

m2

m2

m2

m2

10 6
MIN 1 Ecu/

100 kg/br
MIN 0,6 Ecu/

100 kg/br
10 6

MIN 1 Ecu/
100 kg/br

MIN 0,6 Ecu/
100 kg/br

5,8

6

Gezogenes oder geblasenes Glas in Tafeln, auch mit absorbierender
oder reflektierender Schicht, jedoch nicht anders bearbeitet :
— in der Masse gefärbt, undurchsichtig, überfangen oder mit absorbierender

oder reflektierender Schicht :

optisches Glas
Antikglas . . . . . •

— — sog. Gartenglas .

— — anderes

— anderes : ,

optisches Glas • •
Antikglas

sog. Gartenglas

anderes, mit einer Dicke von:

— 2,5 mm oder weniger

mehr als 2,5 mm bis 3,5 mm

— mehr als 3,5 mm bis 4,5 mm

— — — mehr als 4,5 mm

12

10

m2

m2

m2

MIN 1 Ecu/
100 kg/br

MIN 0,6 Ecu/
100 kg/br

10 6
MIN 1 Ecu/

100 kg/br
MIN 0,6 Ecu/

100 kg/br

0 6
MIN 0,6 Ecu/

100 kg/br

7004

700410

7004 10 10

7004 10 30

700410 50

7004 10 90

7004 90

70049010

7004 90 50

7004 90 70

7004 90 91

7004 90 93

7004 90 95

7004 90 99

7005

7005 10

7005 10 10

7005 10 31

7005 10 33

7005 10 35

7005 10 91

7005 10 93

7005 10 95

MIN 1 Ecu/
100 kg/br

60

m2

m2

m2

MIN 1 Ecu/
100 kg/br

MIN 0,6 Ecu/
100 kg/br

10 6
MIN 1 Ecu/

100 kg/br
MIN 0,6 Ecu/

100 kg/br
10 6

MIN 1 Ecu/
100 kg/br

MIN 0,6 Ecu/
100 kg/br

m2

m2

Feuerpoliertes Glas (float-glass) und auf einer oder beiden Seiten
geschliffenes oder poliertes Glas, in Platten oder Tafeln, auch mit
absorbierender oder reflektierender Schicht, jedoch nicht anders bear
beitet :

— nicht mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt, mit absorbierender oder
reflektierender Schicht :

— — sog. Gartenglas
— — anderes, mit einer Dicke von:

— — — 2,5 mm oder weniger
— mehr als 2,5 mm bis 3,5 mm

mehr als 3,5 mm bis 4,5 mm

— mehr als 4,5 mm bis 5,5 mm

mehr als 5,5 mm bis 7 mm
— — — mehr als 7 mm

10

10

10

10

10

10

10

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— anderes, nicht mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt :

7005 21 — — in der Masse gefärbt, undurchsichtig, uberfangen oder nur geschliffen :

7005 21 10 — — — mit einer Dicke von 2,5 mm oder weniger 10 3,8 m2

7005 21 20 mit einer Dicke von mehr als 2,5 mm bis 3,5 mm 10 3,8 m2

7005 21 30 — — — mit einer Dicke von mehr als 3,5 mm bis 4,5 mm 10 3,8 m2

7005 21 40 mit einer Dicke von mehr als 4,5 mm bis 5,5 mm 10 3,8 m2

7005 21 50 — mit einer Dicke von mehr als 5,5 mm bis 7 mm 10 3,8 m2

7005 21 90 mit einer Dicke von mehr als 7 mm 10 3,8 m2

7005 29 — — anderes :

7005 29 10 — — — sog. Gartenglas 10 3,8 m2

anderes, mit einer Dicke von:

7005 29 31 2,5 mm oder weniger 10 3,8 m2

7005 29 33 mehr als 2,5 mm bis 3,5 mm 10 3,8 m2

7005 29 35 — mehr als 3,5 mm bis 4,5 mm 10 3,8 m2

7005 29 91 — — — — mehr als 4,5 mm bis 5,5 mm 10 3,8 m2

7005 29 93 mehr als 5,5 mm bis 7 mm 10 3,8 m2
7

7005 29 95 mehr als 7 mm 10 3,8 m2

7005 30 00 — mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt 10 3,8 m2

7006 00 Glas der Position 7003, 7004 oder 7005, gebogen, mit bearbeiteten
Kanten, graviert, gelocht, emailliert oder anders bearbeitet, jedoch
weder gerahmt noch in Verbindung mit anderen Stoffen :

7006 00 10 — optisches Glas 12 5,8 —

7006 00 90 — anderes 20 5,3 —

7007 Vorgespanntes Einschichten-Sicherheitsglas und Mehrschichten-Si
cherheitsglas (Verbundglas):

— vorgespanntes Einschichten-Sicherheitsglas :

7007 11 — — in Abmessungen und Formen von der in Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeu
gen, Wasserfahrzeugen oder anderen Fahrzeugen verwendeten Art :

7007 11 10 — — — in Abmessungen und Formen von der in Kraftfahrzeugen verwen
deten Art , 22 5,8 —

7007 11 90 anderes 22 5,8 —

7007 19 anderes :

7007 19 10 emailliert 22 5,8 m2

7007 19 20 in der Masse gefärbt, undurchsichtig, überfangen oder mit absorbie
render oder reflektierender Schicht 22 5,8 m2

7007 19 80 anderes . 22 5,8 m2
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ll Zollsatz 1
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 , 5

— Mehrschichten-Sicherheitsglas (Verbundglas):

7007 21 — — in Abmessungen und Formen von der in Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeu
gen, Wasserfahrzeugen oder anderen Fahrzeugen verwendeten Art :

7007 21 10 Windschutzscheiben, nicht gerahmt, für zivile Luftfahrzeuge (') . . 22 frei —
anderes:

7007 21 91 in Abmessungen und Formen von der in Kraftfahrzeugen ver
wendeten Art 22 5,8 —

7007 21 99 — — — — anderes 22 5,8 —

7007 29 00 -- anderes 22 5,8 m2

7008 00 Mehrschichtige Isolierverglasungen :
— in der Masse gefärbt, undurchsichtig, überfangen oder mit absorbierender

oder reflektierender Schicht:

7008 00 21 — — bestehend aus zwei entlang der Ränder durch eine luftdichte Abdich
tung verschweißte Glasplatten und getrennt durch eine Schicht aus
Luft, anderen Gasen oder durch ein Vakuum 20 5,3 m2

7008 00 29 andere 20 5,3 m2

— andere:

7008 00 81 - — bestehend aus zwei entlang der Ränder durch eine luftdichte Abdich
tung verschweißte Glasplatten und getrennt durch eine Schicht aus
Luft, anderen Gasen oder durch ein Vakuum . . 20 5,3 m2

7008 00 89 andere 20 5,3 m2

7009 Spiegel aus Glas, auch gerahmt, einschließlich Rückspiegel :
700910 00 — Rückspiegel für Fahrzeuge 22 6,5 p/st

— andere :

7009 91 00 — — nicht gerahmt 22 6,5 —
7009 92 00 gerahmt 22 6,5 —

7010 Flaschen, Glasballons, Korbflaschen, Flakons, Krüge, Töpfe, Röhr
chen, Ampullen und andere Behältnisse aus Glas, zu Transport- oder
Verpackungszwecken ; Konservengläser ; Stopfen, Deckel und andere
Verschlüsse, aus Glas :

7010 10 00 - Ampullen 22 5,8 —
701090 - andere :

701090 10 Haushaltskonservengläser 24 12 p/st
andere:

— Behältnisse zu Transport- oder Verpackungszwecken:

7010 90 21 — aus Glasröhren mit einer Wandstärke von weniger als 1 mm
hergestellt 24 9 p/st

— — — — andere, mit einem Nenninhalt von:

7010 90 31 mehr als 2,5 1 24 9 p/st

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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\ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

_____ 2,5 1 oder weniger:
für Nahrungsmittel und Getränke:

Flaschen:

aus nicht gefärbtem Glas, mit einem Nenninhalt von:
7010 90 41 mehr als 1 1 24 9 p/st
7010 90 43 mehr als 0,33 1 bis 1 1 24 9 p/st
7010 90 45 mehr als 0,15 1 bis 0,33 1 24 9 p/st
7010 90 47 0,15 1 oder weniger 24 9 p/st

aus gefärbtem Glas, mit einem Nenninhalt von:
7010 90 51 mehr als 1 1 . . 24 9 p/st

7010 90 53 — mehr als 0,33 1 bis 1 1 24 9 p/st
7010 90 55 mehr als 0,15 Ibis 0,33 1 .... 24 9 p/st
701090 57 — 0,15 1 oder weniger 24 9 p/st

andere, mit einem Nenninhalt von:

7010 90 61 mehr als 0,25 1 24 9 p/st
7010 90 67 0,25 1 oder weniger 24 9 p/st

— — — — für pharmazeutische Erzeugnisse, mit einem Nenninhalt
von:

701090 71 mehr als 0,055 1 24 9 p/st
701090 77 0,055 1 oder weniger 24 9 p/st

für andere Erzeugnisse, aus:
7010 90 81 nicht gefärbtem Glas 24 9 p/st
7010 90 87 gefärbtem Glas 24 9 p/st
7010 90 99 — — — Stopfen, Deckel und andere Verschlüsse 24 9 —

7011 Offene Glaskolben und Glasrohre, Glasteile davon, ohne Ausrfistung,
für elektrische Lampen, Kathodenstrahlröhren oder dergleichen :

7011 10 00 — für elektrische Beleuchtung 18 7 —
701120 00 — für Kathodenstrahlröhren 18 7 —

701190 00 - andere .. 18 7 —

7012 00 Glaskolben für Vakuumisolierflaschen oder für andere Vakuumiso
lierbehälter :

7012 0010 — unfertig 21 6,3 —
7012 00 90 - fertig 25 12,5 —

7013 Glaswaren zur Verwendung bei Tisch, in der Küche, bei der Toilette,
im Büro, zur Innenausstattung oder zu ähnlichen Zwecken (ausgenom
men Waren der Position 7010 oder 7018):

70131000 — aus Glaskeramik . . 24 12 p/st

— Trinkgläser, ausgenommen Waren aus Glaskeramik :
7013 21 — — aus Bleikristall :

— — — handgefertigt (manuelle Glasentnahme):
7013 2111 — — — — geschliffen oder anders bearbeitet 24 12 p/st
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7013 21 19 andere 24 12 p/st

— — — mechanisch gefertigt (mechanische Glasentnahme):
7013 2191 — geschliffen oder anders bearbeitet 24 12 p/st
7013 2199 andere . 24 12 p/st
7013 29 — — andere :

70132910 aus vorgespanntem Glas 24 12 p/st
andere:

— handgefertigt (manuelle Glasentnahme):
7013 29 51 geschliffen oder anders bearbeitet 24 12 p/st
7013 2959 andere 24 12 p/st

— mechanisch gefertigt (mechanische Glasentnahme):
70132991 geschliffen oder anders bearbeitet 24 12 p/st
7013 2999 andere 24 12 p/st

— Glaswaren zur Verwendung bei Tisch (ausgenommen Trinkgläser) oder in
der Küche, ausgenommen Waren aus Glaskeramik :

7013 31 aus Bleikristall :

7013 3110 handgefertigt (manuelle Glasentnahme) 24 12 p/st
7013 31 90 mechanisch gefertigt (mechanische Glasentnahme) 24 12 p/st
7013 32 00 aus anderem Glas, mit einem linearen Ausdehnungskoeffizienten von

5 x 10~ 6 oder weniger je Kelvin bei Temperaturen von 0 0 C bis 300 ° C 24 12 p/st
701339 andere :

70133910 aus vorgespanntem Glas 24 12 p/st
andere:

7013 3991 handgefertigt (manuelle Glasentnahme) 24 12 p/st
7013 3999 — — — — mechanisch gefertigt (mechanische Glasenthahme) 24 12 p/st

— andere Glaswaren :

701391 — — aus Bleikristall :

7013 9110 handgefertigt (manuelle Glasentnahme) 24 12 p/st
70139190 — — — mechanisch gefertigt (mechanische Glasentnahme) 24 12 p/st
7013 99 andere :

7013 9910 — — — handgefertigt (manuelle Glasentnahme) 24 12 p/st
7013 9990 — — — mechanisch gefertigt (mechanische Glasentnahme) 24 12 p/st

7014 00 00 Glaswaren für Signalvorrichtungen und optische Elemente, aus Glas
(ausgenommen Waren der Position 7015), jedoch nicht optisch bear
beitet 20 6,2 —

7015 Gläser für Uhren und ähnliche Gläser, Gläser für einfache oder
medizinische Brillen, gewölbt, gebogen, hohl oder dergleichen, nicht
optisch bearbeitet ; Hohlkugeln und Hohlkugelsegmente, aus Glas,
zum Herstellen solcher Gläser :

70151000 — Gläser für medizinische Brillen 12 5,8 —

701590 00 - andere 19 5,1 —
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\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
<%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7016 - Bausteine, Platten, Fliesen, Dachziegel und andere Waren, aus ge
preßtem oder geformtem Glas, auch mit Drahteinlagen oder derglei
chen verstärkt, zu Bauzwecken ; Glaswürfel und andere Glaskurzwa
ren, auch auf Unterlagen, für Mosaike oder zu ähnlichen Zierzwek
ken ; Kunstverglasungen ; vielzelliges Glas oder Schaumglas, in Blök
ken, Tafeln, Platten, Schalen oder dergleichen :

7016 10 00 — Glaswürfel und andere Glaskurzwaren, auch auf Unterlagen, für Mosaike
oder zu ähnlichen Zierzwecken 20 10 —

7016 90 - andere :

7016 9010 — — Kunstverglasungen . 10 5,3 m2
7016 90 30 — — vielzelliges Glas oder Schaumglas 10 4 —

MIN 2 Ecu/ MIN 1,6 Ecu/
100 kg/br 100 kg/br

7016 90 90 andere 10 4 —

MIN 2 Ecu/ MIN 1,6 Ecu/
100 kg/br 100 kg/br

7017 Glaswaren für Laboratorien, hygienische oder pharmazeutische Be
darfsartikel aus Glas, auch mit Skalen oder Eichzeichen :

7017 10 00 — aus geschmolzenem Quarz oder anderem geschmolzenen Siliciumdioxid .. . 16 4,6 —
7017 20 00 - aus anderem Glas, mit einem linearen Ausdehnungskoeffizienten von

5 x 10~ 6 oder weniger je Kelvin in einem Temperaturbereich von 0 0 C
bis 300 ° C 23 5,8 —

7017 90 00 - andere 23 5,8 —

7018 Glasperlen, Nachahmungen von Perlen, Edelsteinen oder Schmuckstei
nen und ähnliche Glaskurzwaren und Waren daraus, ausgenommen
Phantasieschmuck ; Glasaugen, ausgenommen Prothesen ; Zier- und
Phantasiegegenstände aus lampengeblasenem (gesponnenem) Glas,
ausgenommen Phantasieschmuck ; Mikrokugeln aus Glas, mit einem
Durchmesser von 1 mm oder weniger :

7018 10 - Glasperlen, Nachahmungen von Perlen, Edelsteinen oder Schmucksteinen
und ähnliche Glaskurzwaren :

Glasperlen:

70181011 — — — geschliffen und mechanisch poliert . . . frei . 4,1 (!) :—
7018 10 19 andere 25 10 —

7018 10 30 — — Nachahmungen von Perlen 1,7 Ecu/ 0,6 Ecu/ —
kg/net kg/net

—, — Nachahmungen von Edelsteinen und Schmucksteinen:
7018 10 51 — — — geschliffen und mechanisch poliert . frei 3,8 (') —
7018 10 59 andere 16 6 —

7018 10 90 andere 19 6,5 0 ) —

7018 20 00 — Mikrokugeln mit einem Durchmesser von 1 mm oder weniger 17 5,6 —
7018 90 — andere :

7018 90 10 Glasaugen ; Erzeugnisse aus Glaskurzwaren 20 5,3 —
7018 90 90 andere 20 10 —

(0 Zollfreiheit für Waren der Unterpositionen 7018 10 11 , 7018 10 51 und 7018 10 90 im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu
gewährenden jährlichen Zollkontingents von insgesamt 52 Tonnen.
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ll Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7019 Glasfasern (einschließlich Glaswolle) und Waren daraus (z.B. Garne,
Gewebe):

7019 10 — Glasstapelfasern, Glasseidenstränge (Hörings) und Garne, geschnittenes
Textilglas :

7019 10 10 Glasfasern mit einer Länge von 3 mm bis 50 mm (chopped strands) . . 23 9,5 . —
— — andere: -

aus Filamenten:

7019 10 51 Glasseidenstränge (Rovings) 23 9,5 —
7019 1059 andere 23 9,5 —

7019 10 99 aus Stapelfasern 23 9,5 —
7019 20 - Gewebe, einschließlich Bänder :

aus Filamenten:

7019 20 11 aus Glasseidensträngen (Rovings) 23 9,5 -r
— andere, mit einer Breite von:

7019 20 31 30 cm oder weniger 23 9,5 —
7019 20 35 mehr als 30 cm 23 9,5 —

7019 20 90 aus Stapelfasern 23 9,5 —
— Vliese, Matten, Matratzen, Platten und ähnliche nicht gewebte Erzeugnisse :

70193100 Matten 23 9,5 —
7019 32 00 Vliese 19 6,5 —
7019 39 00 andere 19 6,5 —
7019 90 - andere :

7019 90 10 nicht textile Glasfasern, lose oder in Flocken 23 9,5 —
7019 90 30 Schläuche und Schalen zur Isolierung von Rohren 23 9,5 —

— — andere:

701990 91 — — — aus textilen Glasfasern 23 9,5 —
701990 99 andere 23 9,5 —

7020 00 Andere Waren aus Glas :

7020 00 10 - aus geschmolzenem Quarz oder anderem geschmolzenen Siliciumdioxid . 21 5,6 —
7020 00 30 - aus anderem Glas, mit einem linearen Ausdehnungskoeffizienten von

5 x 10-6 oder weniger je Kelvin in einem Temperaturbereich von 0 °C
bis 300 <>C 21 5,6 — -

7020 00 90 - andere 21 5,6 —
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ABSCHNITT XIV

ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, EDELSTEINE, SCHMUCKSTEINE ODER DERGLEICHEN,
EDELMETALLE, EDELMETALLPLATTIERUNGEN UND WAREN DARAUS ;

PHANTASIESCHMUCK; MÜNZEN

KAPITEL 71

ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, EDELSTEINE, SCHMUCKSTEINE ODER DERGLEICHEN,
EDELMETALLE, EDELMETALLPLATTIERUNGEN UND WAREN DARAUS ;

PHANTASIESCHMUCK ; MÜNZEN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 71 gehören, vorbehaltlich der Anmerkung 1 Buchstabe a) zu Abschnitt VI und der nachstehenden Ausnahmen,
alle Waren, die ganz oder teilweise bestehen:

a) aus echten Perlen oder Zuchtperlen oder aus Edelsteinen, Schmucksteinen oder synthetischen oder rekonstituierten
Steinen,
oder

b) aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen .

2 . a) Zu den Positionen 7113, 7114 und 7115 gehören nicht Waren, die Edelmetalle oder Edelmetallplattierungen nur als
einfache Verzierungen oder als unwesentliche Zutaten (z.B. Monogramme, Ringbeschläge, Kanten) enthalten; auf diese

. Waren findet die vorstehende Anmerkung 1 Buchstabe b) keine Anwendung .

b) Zu Position 7116 gehören nur Waren, die Edelmetalle oder Edelmetallplattierungen nicht oder nur als einfache
Verzierungen oder unwesentliche Zutaten enthalten .

3 . Zu Kapitel 71 gehören nicht:

a) Edelmetallamalgame oder Edelmetalle in kolloidem Zustand (Position 2843);

b) steriles chirurgisches Nahtmaterial, Zahnfüllstoffe und andere Waren des Kapitels 30 ;

c) Waren des Kapitels 32 (z.B. flüssige Glanzmittel);

d) Handtaschen und andere Waren der Position 4202 und Waren der Position 4203 ;

e) Waren der Position 4303 oder 4304;

f) Waren des Abschnitts XI (Spinnstoffe und Waren daraus);

g) Schuhe, Kopfbedeckungen und andere Waren des Kapitels 64 oder 65 ;

h) Schirme, Gehstöcke und andere Waren des Kapitels 66 ;

ij) Waren aus Schleifstoffen, die Pulver von Edelsteinen, Schmucksteinen oder synthetischen Steinen enthalten, der
Position 6804 oder 6805 oder des Kapitels 82, Werkzeuge oder andere Waren des Kapitels 82, mit arbeitendem Teil aus
Edelsteinen, Schmucksteinen, synthetischen oder rekonstituierten Steinen; Maschinen, Apparate, elektrotechnische
Erzeugnisse und Teile davon, des Abschnitts XVI ; Waren und Teile davon, ganz aus Edelsteinen, Schmucksteinen oder
synthetischen oder rekonstituierten Steinen, bleiben jedoch im Kapitel 71 , ausgenommen bearbeitete, nicht montierte
Saphire und Diamanten für Tonabnehmer-Abtastnadeln (Position 8522);

k) Waren des Kapitels 90, 91 oder 92 (wissenschaftliche Instrumente, Uhrmacherwaren und Musikinstrumente);

1 Waffen und Teile davon (Kapitel 93);
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m) Waren, die von Anmerkung 2 zu Kapitel 95 erfaßt sind;

n) Waren des Kapitels 96, ausgenommen Waren der Positionen 9601 bis 9606 und 9615 ;

o) Originalerzeugnisse der Bildhauerkunst (Position 9703), Sammlungsstücke (Position 9705) und Antiquitäten, mehr als
100 Jahre alt (Position 9706). Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine oder Schmucksteine bleiben jedoch in
Kapitel 71 .

4. a) Als „Edelmetalle" gelten Silber, Gold und Platin .

b) Als „Platin" gelten Platin, Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium und Ruthenium.

c) Als „Edelsteine, Schmucksteine und synthetische oder rekonstituierte Steine" gelten nicht die in Anmerkung 2
Buchstabe b) zu Kapitel 96 genannten Stoffe.

5 . Als „Edelmetallegierungen" im Sinne des Kapitels 71 gelten alle Legierungeii (einschließlich gesinterte Mischungen und
intermetallische Verbindungen), die ein oder mehrere Edelmetalle enthalten, vorausgesetzt, daß das Gewicht eines
Edelmetalls 2 GHT oder mehr der Legierung beträgt. Edelmetallegierungen sind wie folgt einzureihen:

a) alle Legierungen, die 2 GHT oder mehr Platin enthalten, als Platinlegierungen ;

b) alle Legierungen, die 2 GHT oder mehr Gold, jedoch kein Platin oder weniger als 2 GHT Platin enthalten, als
Goldlegierungen ;

c) andere Legierungen, die 2 GHT oder mehr Silber enthalten, als Silberlegierungen .

6. Der Begriff „Edelmetalle" oder die Nennung eines bestimmten Edelmetalls umfaßt in der Nomenklatur, wenn nichts
anderes bestimmt ist, auch die Legierungen, die nach Anmerkung 5 als Edelmetallegierungen einzureihen sind, jedoch
weder Edelmetallplattierungen nach Anmerkung 7 noch unedle Metalle oder Nichtmetalle, die platiniert, vergoldet oder
versilbert sind .

7 . Als „Edelmetallplattierungen" im Sinne der Nomenklatur gelten Waren, bei denen auf einer Metallunterlage auf einer Seite
oder mehreren Seiten Edelmetalle durch Löten, Schweißen, Warmwalzen oder ähnliche mechanische Verfahren aufgebracht
sind . Waren aus unedlen Metallen mit eingelegten Edelmetallen sind, wenn nichts anderes bestimmt ist, als Edelmetallplat
tierungen einzureihen .

8 . Als „Schmuckwaren" im Sinne der Position 7113 gelten:

a) kleine Gegenstände, die als Schmuck dienen (z.B. Fingerringe, Armbänder, Halsketten, Broschen, Ohrringe, Uhrketten,
Uhrgehänge, Anhänger, Krawattennadeln, Manschettenknöpfe, religiöse oder andere Medaillen oder Abzeichen);

b) Gegenstände des persönlichen Gebrauchs, die dazu bestimmt sind, an der Person getragen zu werden, sowie Taschen
und Handtaschenartikel (z.B. Zigaretten- oder Zigarrenetuis, Schnupftabakdosen, Bonbonnieren und Puderdosen,
Panzertäschchen, Rosenkränze).

Als „Schmuckwaren" im Sinne der Position 7113 gelten auch solche Waren aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen,
die echte Perlen, Zuchtperlen oder Imitationsperlen, Edelsteine oder Schmucksteine, Edelstein- oder Schmucksteinimitatio
nen sowie synthetische oder rekonstituierte Steine enthalten oder auch Teile aus Schildpatt, Perlmutter, Elfenbein,
natürlichem oder rekonstituiertem Bernstein, Gagat (Jett) oder Korallen haben.

9 . Als „Gold- und Silberschmiedewaren" im Sinne der Position 7114 gelten Waren wie Tafelgeräte, Toilettengarnituren,
Schreibtischgarnituren, Rauchservice, Gegenstände zur Innenausstattung und Geräte für religiöse Zwecke .

10. Als „Phantasieschmuck" im Sinne der Position 7117 gelten Waren von der in der Anmerkung 8 Buchstabe a) genannten
Art (ausgenommen Knöpfe und andere Waren der Position 9606, Einsteckkämme, Haarspangen und ähnliche Waren sowie
Haarnadeln der Position 9615), wenn sie weder echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine, Schmucksteine, synthetische
oder rekonstituierte Steine noch — abgesehen von einfachen Verzierungen oder unwesentlichen Zutaten — Edelmetalle
oder Edelmetallplattierungen enthalten.
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Unterpositions-Anmerkungen

1 . Die Begriffe „Pulver" und „als Pulverform" im Sinne der Unterpositionen 7106 10, 7108 11 , 7110 11 , 7110 21 , 7110 31 und
7110 41 umfassen Erzeugnisse, die mit einem Anteil von 90 GHT oder mehr durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite
von 0,5 mm hindurchgehen .

2 . Der Begriff „Platin" im Sinne der Unterpositionen 7110 11 und 7110 19 umfaßt, abweichend von Anmerkung 4 Buch
stabe b) zu Kapitel 71 , nicht Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium und Ruthenium.

3 . Bei der Einreihung von Legierungen in die Unterpositionen der Position 7110 wird jede Legierung so behandelt wie das
Metall Platin, Palladium, Rhodium, Iridium, Osmium oder Ruthenium, das gewichtsmäßig gegenüber jedem anderen dieser
Metalle vorherrscht .

Zusatzliche Anmerkung

1 . Als Abfälle und Schrott im Sinne der Position 7112 gelten ausschließlich Erzeugnisse, die nur noch zum Wiedergewinnen des
Metalls oder beim Herstellen chemischer Erzeugnisse oder chemischer Verbindungen verwendet werden können.

Zollsatz Il
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

I. ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, EDELSTEINE,
SCHMUCKSTEINE UND DERGLEICHEN

7101 Echte Perlen oder Zuchtperlen, auch bearbeitet oder einheitlich zu
sammengestellt, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder gefaßt ;
echte Perlen oder Zuchtperlen, nicht einheitlich zusammengestellt, zur
Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht :

7101 1000 — echte Perlen . . . frei frei g
— Zuchtperlen :

71012100 roh . frei frei g
7101 22 00 bearbeitet .. frei frei g

7102 Diamanten, auch bearbeitet, jedoch weder montiert noch gefaßt :
7102 10 00 — nicht sortiert frei frei c/k

— Industriediamanten :

7102 21 00 roh oder nur gesägt, gespalten oder rauh geschliffen frei frei c/k
7102 29 00 andere 8 3,2 c/k

— andere :

7102 31 00 roh oder nur gesägt, gespalten oder rauh geschliffen frei frei c/k
7102 39 00 andere frei frei c/k

7103 Edelsteine (ausgenommen Diamanten) und Schmucksteine, auch bear
beitet oder einheitlich zusammengestellt, jedoch weder aufgereiht noch '
montiert oder gefaßt ; Edelsteine (ausgenommen Diamanten) und
Schmucksteine, nicht einheitlich zusammengestellt, zur Erleichterung
der Versendung vorübergehend aufgereiht :

7103 10 00 — roh oder nur gesägt oder grob geformt frei frei —
— anders bearbeitet :

7103 9100 — — Rubine, Saphire und Smaragde frei frei g
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Il Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7103 99 00 andere frei frei g

7104 Synthetische oder rekonstituierte Steine, auch bearbeitet oder einheit
lich zusammengestellt, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder
gefaßt ; synthetische oder rekonstituierte Steine, nicht einheitlich zu
sammengestellt, zur Erleichterung der Versendung vorübergehend auf
gereiht : ,

71041000 — piezoelektrischer Quarz . 8 3,2 g
7104 20 00 — andere, roh oder nur gesägt oder grob geformt 2 0,9 g
7104 90 00 — andere „ 4 1,8 g

7105 Staub und Pulver von Edelsteinen, Schmucksteinen oder synthetischen
Steinen :

7105 10 00 — von Diamanten frei 1,4 g.
7105 90 00 - andere frei 1,4 g

II . EDELMETALLE UND EDELMETALLPLATTIERUNGEN

7106 Silber (einschließlich vergoldetes oder platiniertes Silber), in Rohform
oder als Halbzeug oder Pulver :

710610 00 - Pulver 13 3,8 g
— anderes :

710691 in Rohform :

7106 91 10 — — — mit einem Feingehalt von 999 %o oder mehr frei frei g
7106 91 90 mit einem Feingehalt von weniger als 999 %o frei frei g
710692 als Halbzeug :
7106 92 10 Kantillen, Pailletten, Schnitzel 13 3,8 g

— anderes:

710692 91 mit einem Feingehalt von 750 %o oder mehr 4 1,8 g
7106 92 99 mit einem Feingehalt von weniger als 750 %o . . . . 4 1,8 g

7107 00 00 Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als Halb
zeug . . 13 4,6 —

7108 Gold (einschließlich platiniertes Gold), in Rohform oder als Halbzeug
oder Pulver :

— zu nichtmonetären Zwecken :

71081100 Pulver 11 4,1 g
7108 12 00 in Rohform frei frei g

7108 13 als Halbzeug :
7108 13 10 Stäbe, Drähte und Profile, massiv; Bleche und Bänder, mit einer

Dicke (ohne Unterlage) von mehr als 0,15 mm 2 0,5 g
710813 30 Rohre und Hohlstäbe 4 1,8 g

7108 13 50 Folien und dünne Bänder, mit einer Dicke (ohne Unterlage) von
0,15 mm oder weniger 12 5,3 g

7108 13 90 anderes 11 4,1 g
7108 20 00 — zu monetären Zwecken . frei frei g
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\ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7109 00 00 Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, in Rohform
oder als Halbzeug . 9 2,9 —

7110 Platin, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver :
— Platin :

7110 11 00 — — in Rohform oder als Pulver frei frei g

7110 19 anderes :

71101910 Stäbe, Drähte und Profile, massiv ; Bleche und Bänder, mit einer
Dicke (ohne Unterlage) von mehr als 0,15 mm 2 0,9 g

71101930 Rohre und Hohlstäbe 3 1,4 g

7110 19 50 Folien und dünne Bänder, mit einer Dicke (ohne Unterlage) von ^
0,15 mm oder weniger 8 3,2 g

7110 19 90 anderes 9 4 g

— Palladium :

7110 21 00 in Rohform oder als Pulver frei frei g

7110 29 00 anderes 4 2 g

— Rhodium :

7110 31 00 in Rohform oder als Pulver frei frei g

71103900 anderes . . 4 2 g

— Iridium, Osmium und Ruthenium :

71104100 - — in Rohform oder als Pulver frei frei g

7110 49 00 anderes 4 2 g

71110000 Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold,
in Rohform oder als Halbzeug 7 2,9 —

7112 Abfälle und Schrott von Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen :
7112 10 00 - von Gold, einschließlich Goldplattierungen, ausgenommen andere Edelme

talle enthaltende Aschen und Rückstände (Gekrätz) frei frei —

7112 20 00 - von Platin, einschließlich Platinplattierungen, ausgenommen andere Edelme
talle enthaltende Aschen und Rückstände (Gekrätz) frei frei —

7112 90 00 - andere frei frei —

III . SCHMUCKWAREN, GOLD- UND SILBERSCHMIEDEWA
REN UND ANDERE WAREN

7113 Schmuckwaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder Edelmetall
plattierungen :
— aus Edelmetallen, auch mit Edelmetallen überzogen oder plattiert :

7113 11 00 aus Silber, auch mit anderen Edelmetallen überzogen oder plattiert ... 9 3,5 —
7113 19 00 — — aus anderen Edelmetallen, auch mit Edelmetallen Uberzogen oder plat

tiert • 9 3,5 —

7113 20 00 — aus Edelmetallplattierungen auf unedlen Metallen 12 5,8 —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7114 Gold- und Silberschmiedewaren und Teile davon, aus Edelmetallen
oder Edelmetallplattierungen :
— aus Edelmetallen, auch mit Edelmetallen überzogen oder plattiert :

7114 11 00 aus Silber, auch mit anderen Edelmetallen überzogen oder plattiert ... 9 3 —
7114 19 00 aus anderen Edelmetallen, auch mit Edelmetallen überzogen oder plat

tiert } 9 3 —

7114 20 00 — aus Edelmetallplattierungen auf unedlen Metallen 12 3,8 —

7115 Andere Waren aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen :
7115 10 00 — Katalysatoren in Form von Geweben oder Gittern, aus Platin 9 5,1 —
7115 90 — andere :

7115 90 10 aus Edelmetallen 9 5,1 —

7115 90 90 aus Edelmetallplattierungen 12 4,4 —

7116 Waren aus echten Perlen oder Zuchtperlen, aus Edelsteinen,
Schmucksteinen, synthetischen oder rekonstituierten Steinen :

7116 10 00 — aus echten Perlen oder Zuchtperlen frei frei g
7116 20 - aus Edelsteinen, Schmucksteinen, synthetischen oder rekonstituierten Stei

nen :

ausschließlich aus Edelsteinen oder Schmucksteinen:

7116 20 11 Halsketten, Armbänder und andere Waren, aus Edelsteinen oder
Schmucksteinen, nur aufgereiht, ohne Verschlüsse oder anderes
Zubehör frei frei g

7116 2019 andere 9 5,1 g

7116 20 90 andere 14 4,9 g

7117 Phantasieschmuck :

— aus unedlen Metallen, auch versilbert, vergoldet oder platiniert :
71171100 — — Manschettenknöpfe und ahnliche Knöpfe 18 7,2 —
7117 19 anderer :

71171910 — in Verbindung mit Glas 22 8,5 —
— — — nicht in Verbindung mit Glas:

7117 19 91 vergoldet, versilbert oder platiniert 22 8,5 —
7117 19 99 anderer 22 8,5 —

7117 90 00 - anderer 22 6,7 —

7118 Münzen :

7118 10 - Münzen (ausgenommen Goldmünzen), ausgenommen gesetzliche Zahlungs
mittel :

71181010 aus Silber frei frei g
7118 10 90 -- andere frei frei —
7118 90 00 - andere . . frei frei g
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ABSCHNITT XV

UNEDLE METALLE UND WAREN DARAUS

Anmerkungen

1 . Zu Abschnitt XV gehören nicht:

a) Farben und Tinten, auf der Grundlage von Metallpulver oder Metallflitter, sowie Prägefolien (Positionen 3207 bis 3210,
3212, 3213 oder 3215);

b) Cer-Eisen und andere Zündmetallegierungen (Position 3606);

c) Kopfbedeckungen und Teile davon, aus Metall, der Position 6506 oder 6507 ;

d) Schirmgestelle und andere Waren der Position 6603 ;

e) Waren des Kapitels 71 (z.B. Edelmetallegierungen, Edelmetallplattierungen auf unedlen Metallen, Phantasieschmuck);

f) Waren des Abschnitts XVI (Maschinen und Apparate; elektrotechnische Waren);

g) zusammengesetzte Eisenbahn- oder Straßenbahnschienen (Position 8608) und andere Waren des Abschnitts XVII (Land-,
Wasser- und Luftfahrzeuge);

h) Instrumente und Apparate des Abschnitts XVIII, einschließlich Uhrfedern;

ij) Jagdschrot (Position 9306) und andere Waren des Abschnitts XIX (Waffen und Munition);

k) Waren des Kapitels 94 (z.B. Möbel, Sprungrahmen, Beleuchtungskörper, beleuchtete Zeichen, Leuchtschilder, vorgefer
tigte Gebäude);

1) Waren des Kapitels 95 (z.B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte);

m) Waren des Kapitels 96 (z.B. Handsiebe, Knöpfe, Federhalter, Kugelschreiber, Füllbleistifte, Schreibfedern);

n) Waren des Kapitels 97 (z.B. Kunstgegenstände).

2 . In der Nomenklatur gelten als „Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit":

a) Waren der Position 7307, 7312, 7315 , 7317 oder 7318 und ähnliche Waren aus anderen unedlen Metallen;

b) Federn und Federblätter, aus unedlen Metallen, ausgenommen Uhrfedern (Position 9114);

c) Waren der Positionen 8301 , 8302, 8308, 8310 sowie Rahmen und Spiegel, aus unedlen Metallen, der Position 8306 .

In den Kapiteln 73 bis 76 und 78 bis 82 (ausgenommen Position 7315) bezieht sich die Bezeichnung „Teile" nicht auf „Teile
mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit".

Vorbehaltlich des vorstehenden Absatzes und der Anmerkung 1 zu Kapitel 83 gehören Waren der Kapitel 82 und 83 nicht
zu den Kapiteln 72 bis 76 und 78 bis 81 .

3 . Einreihung von Legierungen (andere als Ferrolegierungen und Kupfervorlegierungen der Kapitel 72 und 74):

a) Legierungen unedler Metalle werden wie das gegenüber jedem anderen Metall gewichtsmäßig vorherrschende Metall
eingereiht;

b) Legierungen aus unedlen Metallen des Abschnitts XV und Stoffen anderer Abschnitte werden wie Legierungen unedler
Metalle des Abschnitts XV eingereiht, wenn das Gesamtgewicht dieser Metalle gleich oder größer ist als das der anderen
Stoffe ;
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c) gesinterte Mischungen von Metallpulver, innige heterogene, durch Verschmelzen hergestellte Mischungen (ausgenommen
Cermets) und intermetallische Verbindungen gelten als Legierungen .

4. Soweit nichts anderes bestimmt ist, umfaßt in der Nomenklatur jede Nennung eines unedlen Metalls auch die Legierungen,
die ihm nach Anmerkung 3 gleichgestellt sind .

5 . Einreihung zusammengesetzter Waren:

Soweit der Wortlaut der Positionen nichts anderes bestimmt, werden Waren aus unedlen Metallen oder diesen in
Anwendung der Allgemeinen Vorschriften gleichgestellte Waren, wenn sie aus zwei oder mehr unedlen Metallen bestehen,
wie entsprechende Waren aus dem Metall eingereiht, das gewichtsmäßig gegenüber jedem anderen Metall vorherrscht.

Bei Anwendung dieser Anmerkung

a) werden Eisen und Stahl oder ihre verschiedenen Sorten als einheitliches Metall angesehen ;

b) werden Legierungen mit ihrem Gesamtgewicht so behandelt wie das Metall, das für die Einreihung nach Anmerkung 3
maßgebend ist ;

c) wird ein Cermet der Position 8113 als ein einheitliches unedles Metall angesehen .

6. In Abschnitt XV gelten als:

a) Abfälle und Schrott
Abfälle und Schrott aus Metall, die beim Herstellen oder beim Be- und Verarbeiten von Metallen anfallen, und Waren
aus Metall, die durch Bruch, Verschnitt, Verschleiß oder aus anderen Gründen als solche endgültig unbrauchbar sind;

b) Pulver
Erzeugnisse, die mit einem Anteil von 90 GHT oder mehr durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite von 1 mm
hindurchgehen .

KAPITEL 72

EISEN UND STÄHL

Anmerkungen

1 . Im Sinne des Kapitels 72 — und in bezug auf die Buchstaben d), e) und f) in der Nomenklatur insgesamt — gelten als:

a) Roheisen
Eisen-Kohlenstoff-Legierungen, die gewöhnlich nicht plastisch verformbar sind, mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr
als 2 GHT und die eines oder mehrere andere Elemente mit folgenden Anteilen enthalten können:

— 10 GHT oder weniger Chrom,

— 6 GHT oder weniger Mangan,

— 3 GHT oder weniger Phosphor,

— 8 GHT oder weniger Silicium,

— 10 GHT oder weniger andere Elemente insgesamt .

b) Spiegeleisen
Eisen-Kohlenstoff-Legierungen, die mehr als 6 bis 30 GHT Mangan enthalten und die im übrigen der Begriffsbestim
mung der Anmerkung 1 Buchstabe a) entsprechen.
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c) Ferrolegierungen
Legierungen, die im allgemeinen nicht plastisch verformbar sind und üblicherweise als Zusatzstoff bei der Herstellung
anderer Legierungen oder als Desoxidations- oder Entschwefelungsmittel oder zu ähnlichen Zwecken in der Eisen- und
Stahlindustrie verwendet werden, in Masseln, Blöcken, Klumpen oder ähnlichen Rohformen, in im Stranggußverfahren
hergestellten Formen oder als Körner oder Pulver, auch agglomeriert, mit einem Eisengehalt von 4 GHT oder mehr und
mit einem oder mehreren Elementen mit folgenden Anteilen:

— mehr als 10 GHT Chrom,

— mehr als 30 GHT Mangan,

— mehr als 3 GHT Phosphor,

— mehr als 8 GHT Silicium,

— mehr als insgesamt 10 GHT andere Elemente, ausgenommen Kohlenstoff, jedoch 10 GHT oder weniger Kupfer.

d) Stahl
Andere Eisenwerkstoffe als die der Position 7203, die mit Ausnahme bestimmter Stahlgußstücke gewöhnlich plastisch
verformbar sind und 2 GHT oder weniger Kohlenstoff enthalten . Chromstähle dürfen jedoch höhere Kohlenstoffgehalte
aufweisen .

e) Nichtrostender Stahl
Legierte Stähle, die 1,2 GHT oder weniger Kohlenstoff und 10,5 GHT oder mehr Chrom enthalten, auch mit anderen
Elementen.

f) Anderer legierter Stahl
Stähle, die nicht der Begriffsbestimmung für nichtrostenden Stahl entsprechen und eines oder mehrere der folgenden
Elemente mit den angegebenen Anteilen enthalten:

— 0,3 GHT oder mehr Aluminium,

— 0,0008 GHT oder mehr Bor,

— 0,3 GHT oder mehr Chrom,

— 0,3 GHT oder mehr Cobalt,

— 0,4 GHT oder mehr Kupfer,

— 0,4 GHT oder mehr Blei,

— 1,65 GHT oder mehr Mangan,

— 0,08 GHT oder mehr Molybdän,

— 0,3 GHT oder mehr Nickel ,

— 0,06 GHT oder mehr Niob,

— 0,6 GHT oder mehr Silicium,

— 0,05 GHT oder mehr Titan,

— 0,3 GHT oder mehr Wolfram,

— 0, 1 GHT oder mehr Vanadium,

— 0,05 GHT oder mehr Zirconium,

— 0,1 GHT oder mehr von jedem anderen einzelnen Element (ausgenommen Schwefel, Phosphor, Kohlenstoff und
Stickstoff).

g) Abfallblöcke aus Eisen oder Stahl
Grob in Masseln oder Rohblöcke ohne Gießköpfe gegossene Erzeugnisse mit deutlich sichtbaren Oberflächenfehlern, die
hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung nicht den Begriffsbestimmungen für Roheisen, Spiegeleisen oder
Ferrolegierungen entsprechen.
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h) Körner
Erzeugnisse, die mit einem Anteil von weniger als 90 GHT durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite von 1 mm
und mit einem Anteil von 90 GHT oder mehr durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite von 5 mm hindurchgehen .

ij) Halbzeug
Stranggegossene, massive Erzeugnisse, auch warm vorgewalzt, und andere massive Erzeugnisse, nur warm vorgewalzt
oder nur vorgeschmiedet, einschließlich vorprofiliertes Halbzeug.
Diese Erzeugnisse sind nicht aufgerollt .

k) Flachgewalzte Erzeugnisse
Gewalzte massive Erzeugnisse mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt, die der Begriffsbestimmung des
vorstehenden Buchstabens ij) nicht entsprechen,

— in Rollen (Coils) mit übereinanderliegenden Lagen,
oder

— nicht in Rollen (Coils), mit einer Breite von mindestens dem Zehnfachen der Dicke, sofern diese weniger als
4,75 mm beträgt, oder mit einer Breite von mehr als 150 mm, sofern die Dicke 4,75 mm oder mehr, jedoch nicht
mehr als die Hälfte der Breite beträgt .

Als „flachgewalzte Erzeugnisse" gelten auch solche Erzeugnisse, die unmittelbar vom Walzen herrührende Oberflächen
muster (z.B. Rillen, Riefen, Waffelungen, Tränen, Warzen, Rauten) aufweisen oder die gelocht, gewellt oder poliert sind,
sofern sie durch diese Bearbeitungen nicht den Charakter anderweit genannter Waren erhalten haben .

Flachgewalzte Erzeugnisse beliebiger Abmessungen von anderer als quadratischer oder rechteckiger Form sind wie
Erzeugnisse mit einer Breite von 600 mm oder mehr einzureihen, sofern sie nicht den Charakter von Waren erhalten
haben, die von anderen Positionen erfaßt werden.

1) Walzdraht
Warmgewalzte massive Erzeugnisse mit Querschnitt in Form eines Kreises, Kreisabschnitts, Ovals, Quadrats, Rechtecks,
Dreiecks oder eines anderen konvexen Vielecks, in Ringen regellos aufgehaspelt . Diese Erzeugnisse können vom Walzen
herrührende Einschnitte, Rippen (Wülste), Vertiefungen oder Erhöhungen aufweisen (Betonarmierungsstähle).

m) Stabstahl
Massive Erzeugnisse, die weder den Begriffsbestimmungen der vorstehenden Buchstaben ij), k) oder 1) noch der
Begriffsbestimmung für Draht entsprechen, mit über die gesamte Länge gleichbleibendem Querschnitt in Form eines
Kreises, Kreisabschnitts, Ovals, Quadrats, Rechtecks , Dreiecks oder anderen konvexen Vielecks . Diese Erzeugnisse
können:

— vom Walzen herrührende Einschnitte, Rippen (Wülste), Vertiefungen oder Erhöhungen aufweisen (Betonarmierungs
stähle),

— nach dem Walzen verwunden sein .

n) Profile
Massive Erzeugnisse mit über die gesamte Länge gleichbleibendem Querschnitt, die weder den Begriffsbestimmungen der
vorstehenden Buchstaben ij), k), 1) oder m) noch der Begriffsbestimmung für Draht entsprechen .

Zu Kapitel 72 gehören nicht Erzeugnisse der Position 7301 oder 7302 .

o) Draht
Kalthergestellte massive Erzeugnisse, mit beliebigem, über die gesamte Länge gleichbleibendem Querschnitt, in Ringen
oder Rollen, die der Begriffsbestimmung für flachgewalzte Erzeugnisse nicht entsprechen.

p) Hohlbohrerstäbe
Hohlstäbe, zum Herstellen von Bohrern geeignet, mit beliebiger Form des Querschnitts, dessen größte äußere Abmessung
mehr als 15 mm bis 52 mm und mindestens das Doppelte der größten inneren Abmessung beträgt. Hohlstäbe aus Eisen
oder Stahl, die dieser Begriffsbestimmung nicht entsprechen, gehören zu Position 7304.
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2 . Eisen- oder Stahlerzeugnisse, die mit Eisen oder Stahl anderer Sorten plattiert sind, werden wie Erzeugnisse der Eisen- oder
Stahlsorte behandelt, die gewichtsmäßig vorherrscht.

3 . Durch Elektrolyse, Druckgießen oder Sintern hergestellte Eisen- oder Stahlerzeugnisse sind je nach Form, Zusammensetzung
und Aussehen den Positionen für die entsprechenden warmgewalzten Erzeugnisse zuzuweisen.

Unterpositions-Anmerkungen

1 . In Kapitel 72 gelten als:

a) Legiertes Roheisen
Roheisen, das eines oder mehrere der nachstehenden Elemente mit den angegebenen Anteilen enthält:

— mehr als 0,2 GHT Chrom

— mehr als 0,3 GHT Kupfer

— mehr als 0,3 GHT Nickel

— mehr als 0,1 GHT eines der nachstehenden Elemente Aluminium, Molybdän, Titan, Wolfram, Vanadium.

b) Nichtlegierter Automatenstahl
Nichtlegierte Stähle, die eines oder mehrere der nachstehenden Elemente mit den angegebenen Anteilen enthalten:

— 0,08 GHT oder mehr Schwefel,

— 0,1 GHT oder mehr Blei,

— mehr als 0,05 GHT Selen,

— mehr als 0,01 GHT Tellur,

— mehr als 0,05 GHT Bismut.

c) Silicium-Elektrostahl •
Legierte Stähle, die 0,6 bis 6 GHT Silicium und 0,08 GHT oder weniger Kohlenstoff enthalten . Mit Ausnahme von
1 GHT oder weniger Aluminium dürfen sie andere Elemente nicht mit einem Anteil enthalten, der ihnen den Charakter
anderer legierter Stähle verleiht.

d) Schnellarbeitsstahl
Legierte Stähle, die mindestens zwei der drei Elemente Molybdän, Wolfram und Vanadium mit insgesamt 7 GHT oder
mehr sowie Kohlenstoff mit 0,6 GHT oder mehr und Chrom mit 3 bis 6 GHT enthalten. Sie dürfen andere Elemente
enthalten.

e) Mangan-Silicium-Stahl
Legierte Stähle, die

— 0,35 GHT bis 0,7 GHT Kohlenstoff,

— 0,5 GHT bis 1,2 GHT Mangan
und

— 0,6 GHT bis 2,3 GHT Silicium enthalten . Sie dürfen andere Elemente nur mit einem Anteil enthalten, der ihnen nicht
den Charakter anderer legierter Stähle verleiht.

2 . Für die Einreihung von Ferrolegierungen in die Unterpositionen der Position 7202 gilt:
Eine Ferrolegierung gilt als binär und wird der betreffenden Unterposition (soweit vorhanden) zugewiesen, wenn nur eines
der Legierungselemente den in der Anmerkung 1 Buchstabe c) zu Kapitel 72 festgesetzten Mindestanteil überschreitet.
Entsprechend gilt eine Ferrolegierung als ternär oder quaternär, sofern zwei oder drei Legierungselemente die Mindestanteile
übersteigen .

Für die Anwendung dieser Bestimmung müssen die in Anmerkung 1 Buchstabe c) zu Kapitel 72 nicht gesondert
aufgeführten „anderen Elemente" einzeln einen Anteil von mehr als 10 GHT aufweisen .
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Zusätzliche Anmerkung

1 . Es gelten folgende Begriffsbestimmungen:

— Elektrobleche und -bänder (Unterpositionen 7209 12 10, 7209 13 10, 7209 14 10, 7209 22 10, 7209 23 10, 7209 24 10,
7209 32 10, 7209 33 10, 7209 34 10, 7209 42 10, 7209 43 10, 7209 44 10, 7211 30 31 und 7211 41 95) sind flachgewalzte
Erzeugnisse mit Ummagnetisierungsverlusten je Kilogramm von (ermittelt nach dem Epstein-Verfahren mit einem Strom von
50 Perioden und einer Induktion von 1 Tesla):

— 2,1 Watt oder weniger bei Blechen oder Bändern mit einer Dicke von 0,20 mm oder weniger,

— 3,6 Watt oder weniger bei Blechen oder Bändern mit einer Dicke von mehr als 0,20 mm, jedoch weniger als 0,60 mm,

— 6 Watt oder weniger bei Blechen oder Bändern mit einer Dicke von 0,60 mm bis 1,50 mm,

— Weißbleche und -bänder (Unterpositionen 7210 12 11 , 7210 70 11 , 7212 10 10 und 7212 40 10) sind flachgewalzte Erzeug
nisse mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm und mit einer metallischen Überzugsschicht mit einem Zinngehalt von 97 GHT
oder mehr.

II Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

I. GRUNDERZEUGNISSE ; KÖRNER ODER PULVER

7201 Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohfor
men :

7201 10 • — Roheisen, nicht legiert, mit einem Phosphorgehalt von 0,5 GHT oder
weniger (EGKS):

mit einem Mangangehalt von 0,4 GHT oder mehr:

7201 10 11 mit einem Siliciumgehalt von 1 GHT oder weniger 3,2 —
7201 10 19 — — — mit einem Siliciumgehalt von mehr als 1 GHT 3,2 —

720110 30 mit einem Mangangehalt von 0,1 GHT oder mehr, jedoch weniger
als 0,4 GHT 3,2 —

720110 90 mit einem Mangangehalt von weniger als 0,1 GHT 3,2 —

7201 20 00 — Roheisen, nicht legiert, mit einem Phosphorgehalt von mehr als 0,5 GHT
(EGKS) 4 —

7201 30 — Roheisen, legiert :

7201 30 10 mit einem Gehalt an Titan von 0,3 bis 1 GHT und an Vanadium
von 0,5 bis 1 GHT (EGKS) frei —

72013090 anderes (EGKS) 3,2 —

72014000 - Spiegeleisen (EGKS) 3,2 —

7202 Ferrolegierungen :
— Ferromangan :

7202 11 — — mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 2 GHT (EGKS):

7202 11 20 mit einer Körnung von 5 mm oder weniger und einem Mangange
halt von mehr als 65 GHT . ... . 4 —

72021180 anderes . . . 4 —

7202 19 00 anderes 8 5,3 —
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ll Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%>

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— Ferrosilicium :

7202 21 — — mit einem Siliciumgehalt von mehr als 55 GHT :

7202 2110 mit einem Siliciumgehalt von mehr als 55 bis 80 GHJ 10 6,2 0 —
7202 21 90 mit einem Siliciumgehalt von mehr als 80 GHT 10 6,2 (') —
7202 29 00 anderes 10 6,2 ( i ) —

7202 30 00 — Ferrosiliciummangan 6 5,5 (2) —
— Ferrochrom :

7202 41 — — mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 4 GHT :

7202 41 10 mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 4 bis 6 GHT 8 8 —

7202 41 90 mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 6 GHT 8 8 —

7202,49 anderes :

7202 49 10 mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,05 GHT oder weniger 8 8 (3) —
7202 49 50 mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 0,05 bis 0,5 GHT 8 8 (3) —
7202 49 90 mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 0,5 bis 4 GHT 8 8 —
7202 50 00 — Ferrosiliciumchrom 7 4,9 —

7202 60 00 — Ferronickel 7 frei —

7202 70 00 - Ferromolybdän 7 4,9 —
7202 80 00 - Ferrowolfram und Ferrosiliciumwolfram 7 4,9 —

— andere :

7202 91 00 Ferrotitan und Ferrosiliciumtitan 7 4,9 —

7202 92 00 Ferrovanadium 7 4,9 —

7202 93 00 Ferroniob . . . 7 4,9 —

7202 99 andere :

Ferrophosphor:

7202 9911 — — mit einem Phosphorgehalt von friehr als 3, jedoch weniger
als 15 GHT (EGKS) 4 —

7202 99 19 — — mit einem Phosphorgehalt von 1 5 GHT oder mehr 11 5 —
7202 99 30 Ferrosiliciummagnesium 7 4,9 —
7202 99 80 andere 7 4,9 —

7203 Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse
und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen For
men ; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stucken,
Pellets oder ähnlichen Formen :

7203 10 00 — durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse (EGKS) 2,5 (4) —
7203 90 00 - andere (EGKS) 3,2 —

(') Zollfreiheit im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 12 600 Tonnen .
(2) Zollfreiheit im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 18 550 Tonnen .
(3) Zollfreiheit für Ferrochrom mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,1 GHT oder weniger und an Chrom von mehr als 30 bis 90 GHT im Rahmen eines von

den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 2 950 Tonnen .
(4) Die Erhebung dieses Zolls ist autonom für unbestimmte Zeit vollständig ausgesetzt .
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7204 Abfälle und Schrott, aus Eisen oder Stahl ; Abfallblöcke aus Eisen
oder Stahl : . v

7204 10 00 — Abfälle und Schrott, aus Gußeisen (EGKS) frei —

— Abfälle und Schrott, aus legiertem Stahl :

7204 21 00 — — aus nichtrostendem Stahl (EGKS) frei —

7204 29 00 andere (EGKS) frei —

7204 30 00 — Abfälle und Schrott, aus verzinntem Eisen oder Stahl (EGKS) frei —

— andere Abfälle und anderer Schrott :

720441 Drehspäne, Frässpäne, Hobelspäne, Schleifspäne, Sägespäne, Feilspäne
und Stanz- oder Schneidabfälle, auch paketiert (EGKS)'.

7204 41 10 Drehspäne, Frässpäne, Hobelspäne, Schleifspäne, Sägespäne und
Feilspäne frei —

Stanz- oder Schneidabfälle:

7204 41 91 — paketiert frei —

7204 41 99 andere frei —

7204 49 andere (EGKS):

7204 49 10 geschreddert frei —

— — — andere:

7204 49 30 paketiert frei —
andere:

7204 49 91 weder sortiert noch klassiert frei —

7204 49 99 andere frei —

7204 50 - Abfallblöcke :

7204 50 10 aus legiertem Stahl (EGKS) frei —

7204 50 90 andere (EGKS) 2,5 —

7205 Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl :
7205 10 00 - Körner 10 3,2 —

— Pulver :

7205 21 00 — — aus legiertem Stahl 8 3,2 —

7205 29 00 - - andere 8 3,2 —

II . EISEN UND NICHTLEGIERTER STAHL

7206 Eisen und nichtlegierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen
Rohformen, ausgenommen Eisen der Position 7203 :

7206 10 00 - Rohblöcke (Ingots) (EGKS) 2,5 —

7206 90 00 - andere (EGKS) . 2,5 —
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ll Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7207 Halbzeug aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl :
— mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT :

7207 11 mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und
einer Breite von weniger als dem Zweifachen der Dicke :

warm vorgewalzt oder stranggegossen (EGKS) :
72071111 aus Automatenstahl 3,2 —

7207 11 19 anderes 3,2 —

72071190 vorgeschmiedet 10 3,8 —
7207 12 — — anderes, mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt :

warm vorgewalzt oder stranggegossen (EGKS) :
7207 12 11 mit einer Dicke von 50 mm oder mehr 3,2 —

7207 12 19 mit einer Dicke von weniger als 50 mm 3,2 —

7207 12 90 vorgeschmiedet 10 3,8 —
7207 19 anderes :

— — — mit rundem oder vieleckigem Querschnitt:

_ _ warm vorgewalzt oder stranggegossen:

7207 19 11 aus Automatenstahl (EGKS) 6 —
7207 19 15 anderes (EGKS) 4,4 —
7207 19 19 vorgeschmiedet 10 4,9 —

vorprofiliert:
7207 19 31 warm vorgewalzt oder stranggegossen (EGKS) 4,4 —
7207 19 39 - vorgeschmiedet 10 4,9 —
7207 19 90 anderes 10 3,2 —

7207 20 — mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr :

mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und
einer Breite von weniger als dem Zweifachen der Dicke:

warm vorgewalzt oder stranggegossen (EGKS) :
7207 2011 aus Automatenstahl 3,2 —

anderes, mit einem Kohlenstoffgehalt von:

7207 20 15 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT 3,2 —
7207 2017 0,6 GHT oder mehr ... 3,2 —

7207 20 19 vorgeschmiedet 10 3,8 —
anderes, mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt:
— warm vorgewalzt oder stranggegossen (EGKS) :

7207 20 31 mit einer Dicke von 50 mm oder mehr 3,2 —

7207 20 33 — mit einer Dicke von weniger als 50 mm 3,2 —
7207 20 39 vorgeschmiedet - 10 3,8 —

mit rundem oder vieleckigem Querschnitt:
— warm vorgewalzt oder stranggegossen:

7207 20 51 — — — — aus Automatenstahl (EGKS) 6 —
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

anderes (EGKSJ.
7207 20 55 mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch

weniger als 0,6 GHT 4,4 —
7207 20 57 — mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr 4,4 —
7207 20 59 vorgeschmiedet 10 4,9 —

vorprofiliert: , .
7207 20 71 warm vorgewalzt oder stranggegossen (EGKS) 4,4 —
7207 20 79 — — — vorgeschmiedet 10 4,9 —
7207 20 90 anderes 10 3,2 —

7208 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit
einer Breite von 600 mm oder mehr, warmgewalzt, weder plattiert
noch fiberzogen :
— in Rollen (Coils), nur warmgewalzt, mit einer Dicke von weniger als 3 mm

und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke
von 3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa :

7208 II 00 mit einer Dicke von mehr als 10 mm (EGKS) 4,4 —
7208 12 mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm :

7208 12 10 zum Wiederauswalzen (EGKS) (') 3,8 —
andere (EGKS) :

7208 12 91 mit Oberfiächenmuster 4,4 —

— — — — andere:

7208 12 95 gebeizt 4,4 —
7208 12 98 andere 4,4 —

7208 13 mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm :
7208 13 10 — — — zum Wiederauswalzen (EGKS) (•) 3,8 —

andere (EGKS) :
7208 13 91 — mit Oberflächernmuster 4,4 —

andere:

7208 13 95 gebeizt 4,4 —
7208 13 98 _____ andere 4,4 —

7208 14 mit einer Dicke von weniger als 3 mm :
72081410 zum Wiederauswalzen (EGKS) (•) 3,8 —

— — — andere (EGKS):
7208 14 91 gebeizt 4,4 —
7208 14 99 — — — — andere 4,4 —

— andere, in Rollen (Coils), nur warmgewalzt :
7208 21 — — mit einer Dicke von mehr als 10 .mm (EGKS):
7208 21 10 mit Oberflächenmuster 4,4 —

7208 21 90 andere 4,4 —

7208 22 mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm :
7208 2210 zum Wiederauswalzen (EGKS) (') 3,8 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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ll Zollsatz ll
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

andere (EGKS) :
7208 22 91 — — mit Oberflächenmuster 4,4 —

— — — — andere:

7208 22 95 gebeizt 4,4 —
7208 22 98 andere 4,4 —

7208 23 — — mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, Jedoch weniger als 4,75 mm :
7208 23 10 zum Wiederauswalzen (EGKS) (») 3,8 —

— — — andere (EGKS) :
7208 23 91 mit Oberflächenmuster 4,4 —

— — — — andere:

7208 23 95 gebeizt 4,4 —
7208 23 98 andere 4,4 —

7208 24 mit einer Dicke von weniger als 3 mm :

7208 24 10 — — — zum Wiederauswalzen (EGKS) (') 3,8 —
andere (EGKS) :

7208 24 91 gebeizt 4,4 —
7208 24 99 andere 4,4 —

— nicht in Rollen (Coils), nur warmgewalzt, mit einer Dicke von weniger
als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke
von 3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa :

7208 31 00 auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite
von 1 250 mm oder weniger und einer Dicke von 4 mm oder mehr, ohne
Oberflächenmuster (EGKS) 4,4 —

7208 32 — — andere, mit einer Dicke von mehr als 10 mm (EGKS):
7208 32 10 — — — mit Oberflächenmuster 4,9 —

— — — andere, mit einer Dicke von:
7208 32 30 mehr als 20 mm 4,9 —

— — — — mehr als 15 mm bis 20 mm, mit einer Breite von:
7208 32 51 — — — 2 050 mm oder mehr 4,9 —

7208 32 59 weniger als 2 050 mm 4,9 —
mehr als 10 mm bis 15 mm, mit einer Breite von:

7208 32 91 2 050 mm oder mehr 4,9 —

7208 32 99 weniger als 2 050 mm 4,9 —
7208 33 andere, mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm (EGKS):
7208 33 10 mit Oberflächenmuster 4,9 —

andere, mit einer Breite von:
7208 33 91 2 050 mm oder mehr 4,9 —

7208 33 99 — — — — weniger als 2 050 mm . . 4,9 —
7208 34 — — andere, mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger

als 4,75 mm (EGKS):
7208 34 10 mit Oberflächenmuster 4,9 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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I Zollsatz I
KN
Code ' Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7208 34 90 — — — andere 4,9 —

7208 35 — — andere, mit einer Dicke von weniger als 3 mm :
7208 35 10 — — — mit einer Dicke von 2 mm oder mehr (EGKS) 4,9 —
7208 35 90 — — — mit einer Dicke von weniger als 2 mm (EGKS) 4,4 —

— andere, nicht in Rollen (Coils), nur warmgewalzt :
7208 41 00 — — auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite

von 1 250 mm oder weniger und einer Dicke von 4 mm oder mehr, ohne
Oberflächenmuster (EGKS) ... ...... .... ~ 4,4 —

7208 42 — — andere, mit einer Dicke von mehr als 10 mm (EGKS):
7208 42 10 — — — mit Oberflächenmuster 4,9 —

— — — andere, mit einer Dicke von:
7208 42 30 — — — — mehr als 20 mm 4,9 —

mehr als 15 mm bis 20 mm, mit einer Breite von:
7208 42 51 — — — — — 2 050 mm oder mehr 4,9 —

7208 42 59 weniger als 2 050 mm 4,9 —
— — — — mehr als 10 mm bis 15 mm, mit einer Breite von:

7208 42 91 2 050 mm oder mehr 4,9 —

7208 42 99 — — — — — weniger als 2 050 mm 4,9 —
7208 43 andere, mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm (EGKS):
7208 43 10 mit Oberflächenmuster 4,9 —

— — — andere, mit einer Breite von:
7208 43 91 — — — — 2 050 mm oder mehr 4,9 —

7208 43 99 — — — — weniger als 2 050 mm 4,9 —
7208 44 andere, mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger

als 4,75 mm (EGKS):
7208 44 10 mit Oberflächenmuster 4,9 —

7208 44 90 andere 4,9 —

7208 45 — — andere, mit einer Dicke von weniger als 3 mm :
7208 45 10 — — — mit einer Dicke von 2 mm oder mehr (EGKS) 4,9 —
7208 45 90 — — — mit einer Dicke von weniger als 2 mm (EGKS) 4,4
7208 90 — andere :

7208 90 10 — — nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder recht
eckig zugeschnitten (EGKS) 4,9 —

7208 90 90 andere 10 4,9 —

7209 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit
einer Breite von 600 mm oder mehr, kaltgewalzt, weder plattiert noch
überzogen :
— in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von weniger als 3 mm

und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke
von 3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa :

7209 11 00 mit einer Dicke von 3 mm oder mehr (EGKS) 4,9 —
7209 12 — — mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm :
7209 12 10 Elektrobleche (EGKS) . 4,9 —
7209 12 90 andere (EGKS) 4,4 —
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7209 13 mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm :

7209 13 10 Elektrobleche (EGKS) 4,9 —
7209 13 90 andere (EGKS) 5,3 —
7209 14 mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm :
7209 14 10 Elektrobleche (EGKS) 4,9 —
7209 14 90 : - andere (EGKS) 5,3 —

— andere, in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt :
7209 21 00 mit einer Dicke von 3 mm oder mehr (EGKS) . 4,9 • —

7209 22 mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm :
7209 22 10 Elektrobleche (EGKS) 4,9 —
7209 22 90 andere (EGKS) 4,4 —
7209 23 mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm :

7209 23 10 Elektrobleche (EGKS) 4,9 —
7209 23 90 andere (EGKS) 5,3 —
7209 24 mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm :
7209 24 10 Elektrobleche (EGKS) 4,9 —

— — — andere (EGKS):
7209 24 91 mit einer Dicke von 0,35 mm oder mehr, jedoch weniger

als 0,5 mm 5,3 —

7209 24 99 mit einer Dicke von weniger als 0,35 mm 5,3 —
— nicht in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von weniger

als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke
von 3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa :

7209 31 00 mit einer Dicke von 3 mm oder mehr (EGKS) 4,9 —
7209 32 mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm :
7209 32 10 Elektrobleche (EGKS) 4,9 —
7209 32 90 andere (EGKS) 4,4 —
7209 33 mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm :

7209 33 10 Elektrobleche (EGKS) 4,9 —
7209 33 90 andere (EGKS) 5,3 —
7209 34 mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm :
7209 34 10 Elektrobleche (EGKS) . 4,9 —
7209 34 90 andere (EGKS) 5,3 —

— andere, nicht in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt :
7209 41 00 — — mit einer Dicke von 3 mm oder mehr (EGKS) 4,9 —
7209 42 — — mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm :
72094210 Elektrobleche (EGKS) 4,9 —
7209 42 90 andere (EGKS) 4,4 —
7209 43 mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm :

7209 43 10 Elektrobleche (EGK^) 4,9 —
7209 43 90 andere (EGKS) .... 5,3 —
7209 44 mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm :
7209 44 10 Elektrobleche (EGKS) 4,9 —
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72094490 andere (EGKS) 5,3 — •
7209 90 — andere :

7209 90 10 nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder recht
eckig zugeschnitten (EGKS) » 4,9 —

7209 90 90 -- andere 10 4,9 —

7210 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit
einer Breite von 600 mm oder mehr, plattiert oder überzogen :
— verzinnt :

7210 11 mit einer Dicke von 0,5 mm oder mehr :

7210 11 10 nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten (EGKS) 4,9 —

72101190 andere . 10 4,9 —

7210 12 mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm :
nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten:

7210 12 11 Weißbleche (EGKS) 4,9 —
7210 12 19 andere (EGKS) 4,9 —
7210 12 90 andere . 10 4,9 —

7210 20 — verbleit, einschließlich Ternblech oder -band :
7210 20 10 nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder recht

eckig zugeschnitten (EGKS) 4,9 —
7210 20 90 andere 10 4,9 —

— elektrolytisch verzinkt :
7210 31 — — aus Stahl mit einer Dicke von weniger als 3 mm und einer Mindest

streckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke von 3 mm oder mehr
und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa :

7210 3l 10 — — — nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten (EGKS) 5,3 —

7210 3190 andere ..... 10 4,9 —

721039 andere :

7210 39 10 — — — nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten (EGKS) . 5,3 —

7210 39 90 andere 10 4,9 —

— anders verzinkt :

721041 gewellt :
7210 41 10 nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder

rechteckig zugeschnitten (EGKS) 5,3 —
72104190 andere . 10 4,9 —

721049 1 andere :

7210 49 10 — nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten (EGKS) 5,3 —

7210 49 90 andere . 10 4,9 —

7210 50 — mit Chromoxid oder mit Chrom und Chromoxid überzogen :
7210 50 10 nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder recht

eckig zugeschnitten (EGKS) 4,9 —
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7210 50 90 andere . 10 4,9 —

721060 — mit Aluminium überzogen :

nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder recht
eckig zugeschnitten (EGKS

7210 6011 — — — mit Aluminium-Zink-Legierungen überzogen 4,9 —

7210 60 19 — — — andere 4,9 —

7210 60 90 — — andere . 10 4,9 —

721070 — mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff überzogen :

— — nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder recht
eckig zugeschnitten:

7210 70 21 Weißbleche und elektrolytisch verchromte Erzeugnisse, lackiert
(EGKS).. 4,9 —

7210 70 29 andere (EGKS) 4,9 —

7210 70 90 andere 10 4,9 —

721090 — andere :

7210 90 10 versilbert, vergoldet, platiniert oder emailliert 10 4,9 —
— — andere:

— — — nur oberflächenbearbeitet (einschließlich plattiert) oder nur anders
als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten (EGKS) :

72109031 plattiert 4,9 —
7210 90 33 verzinnt und bedruckt . 4,9 —

7210 90 35 — — — — vernickelt oder verchromt 4,9 —

7210 90 39 andere . 4,9 —

7210 90 90 andere 10 4,9 —

7211 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit
einer Breite von weniger als 600 mm, weder plattiert noch fiberzogen :
— nur warmgewalzt, mit einer Dicke von weniger als 3 mm und einer

Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke von 3 mm oder
mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa :

72111100 — — auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite
von mehr als 150 mm und einer Dicke von 4 mm oder mehr, nicht in
Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (EGKS) 4,4 —

7211 12 — — andere, mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr :

7211 12 10 — — — mit einer Breite von mehr als 500 mm (EGKS) ' 4,4

7211 12 90 — — — mit einer Breite von 500 mm oder weniger (EGKS) 5,3 —

7211 19 — — andere :

7211 19 10 mit einer Breite von mehr als 500 mm (EGKS) 4,4 —

— — — mit einer Breite von 500 mm oder weniger (EGKS) :

7211 19 91 — — — — mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger
als 4,75 mm 5,3 —

7211 19 99 — — ■ — — mit einer Dicke von weniger als 3 mm 5,3 —
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— andere, nur warmgewalzt :

72112100 auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite
von mehr als 150 mm und einer Dicke von 4 mm oder mehr, nicht in
Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (EGKS) 4,4 —

7211 22 andere, mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr : i
7211 22 10 mit einer Breite von mehr als 500 mm (EGKS) 4,4 —
7211 22 90 mit einer Breite von 500 mm oder weniger (EGKS) 5,3 —
7211 29 — — andere :

7211 29 10 — — — mit einer Breite von mehr als 500 mm (EGKS) 4,4 -r
mit einer Breite von 500 mm oder weniger (EGKS) :

721129 91 — — — — mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger
als 4,75 mm 5,3 —

7211 29 99 — — — — mit einer Dicke von weniger als 3 mm 5,3 —

7211 30 — nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von weniger als 3 mm und einer Mindest
streckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke von 3 mm oder mehr und
einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa :

7211 30 10 — — mit einer Breite von mehr als 500 mm (EGKS) 4,9 —

— — mit einer Breite von 500 mm oder weniger:
— — — mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT:

7211 30 31 Elektrobänder 10 5,3 —

721130 39 andere 10 5,3 —

7211 30 50 mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch
weniger als 0,6 GHT 10 5,3 —

7211 30 90 mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr 10 5,3 —
— andere, nur kaltgewalzt :

7211 41 — — mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT :
7211 41 10 — — — mit einer Breite von mehr als 500 mm (EGKS) 4,9 —

— — — mit einer Breite von 500 mm oder weniger:
72114191 in Rollen (Coils), zum Herstellen von Weißblechen oder -bän

dern (EGKS) 5,3 —
andere:

7211 41 95 Elektrobänder 10 5,3 —

72114199 -- andere 10 5,3 —

7211 49 andere :

7211 49 10 — — — mit einer Breite von mehr als 500 mm (EGKS) 4,9 —

— — — mit einer Breite von 500 mm oder weniger:
721149 91 - mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch

weniger als 0,6 GHT . . . 10 5,3 —
7211 49 99 — — — — mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr 10 ' 5,3 —
7211 90 — andere :

— — mit einer Breite von mehr als 500 mm:

72119011 nur oberflächenbearbeitet (EGKS) 4,9 —
7211 90 19 andere 10 4,9 —

721190 90 mit einer Breite von 500 mm oder weniger 10 5,3 —
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7212 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen öder nichtlegiertem Stahl, mit
einer Breite von weniger als 600 mm, plattiert oder fiberzogen :

7212 10 — verzinnt :

7212 10 10 Weißbleche und -bänder, nur oberflächenbearbeitet (EGKS) 4,9 —
andere:

: — mit einer Breite von mehr als 500 mm:
7212 10 91 — — — — nur oberflächenbearbeitet (EGKS) 4,9 —
721210 93 andere 10 4,9 —

7212 10 99 — — — mit einer Breite von 500 mm oder weniger 10 5,3 —
— elektrolytisch verzinkt :

7212 21 aus Stahl mit einer Dicke von weniger als 3 mm und einer Mindest
streckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke von 3 mm oder mehr
und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa :

mit einer Breite von mehr als 500 mm:

7212 21 11 — — — — nur oberflächenbearbeitet (EGKS) 5,3 —
7212 21 19 andere 10 4,9 —

7212 21 90 mit einer Breite von 500 mm oder weniger 10 5,3 —
7212 29 andere :

— — — mit einer Breite von mehr als 500 mm :

7212 29 11 nur oberflächenbearbeitet (EGKS) . 5,3 —
7212 29 19 andere 10 4,9 —

7212 29 90 mit einer Breite von 500 mm oder weniger 10 5,3 —
7212 30 — anders verzinkt :

— — mit einer Breite von mehr als 500 mm:

7212 30 11 — — — nur oberflächenbearbeitet (EGKS) 5,3 —
7212 30 19 - andere 10 4,9 —

7212 30 90 mit einer Breite von 500 mm oder weniger 10 5,3 —
7212 40 — mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff überzogen :

7212 40 10 Weißbleche und -bänder, nur lackiert (EGKS) 4,9 —
— — andere:

mit einer Breite von mehr als 500 mm:

7212 40 91 — — nur oberflächenbearbeitet (EGKS) 4,9 —
7212 40 93 andere . . . . 10 4,9 —

— — — mit einer Breite von 500 mm oder weniger:
7212 40 95 mit Chromoxid oder mit Chrom und Chromoxid überzogen,

lackiert 10 5,3 —

7212 40 98 andere 10 5,3 —

7212 50 — anders überzogen :
mit einer Breite von mehr als 500 mm:

7212 50 10 versilbert, vergoldet, platiniert oder emailliert 10 4,9 —
— — — verbleit:

7212 50 31 nur oberflächenbearbeitet (EGKS) 5,3 —
7212 50 39 andere ' . 10 4,9 —
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— — — andere:

7212 50 51 — — — — nur oberflächenbearbeitet (EGKS) 4,9 —

7212 50 59 andere 10 4,9 —

— — mit einer Breite von 500 mm oder weniger:

7212 50 71 verzinnt und bedruckt 10 5,3 —

7212 50 73 mit Chromoxid oder mit Chrom und Chromoxid überzogen 10 5,3 —

7212 50 75 verkupfert .. 10 5,3 —

7212 50 85 verbleit 10 5,3 —

7212 50 91 — — — verchromt oder vernickelt 10 5,3 —

mit Aluminium überzogen:

7212 50 93 mit Aluminium-Zink-Legierungen überzogen 10 5,3 —

7212 50 97 andere 10 5,3 —

721250 98 andere 10 5,3 —

7212 60 — plattiert :
mit einer Breite von mehr als 500 mm:

7212 6011 nur oberflächenbearbeitet (EGKS) 4,9 —

7212 6019 andere ... 10 4,9 —

— — mit einer Breite von 500 mm oder weniger:

nur oberflächenbearbeitet:

7212 60 91 warmgewalzt, nur plattiert (EGKS) 4,9 —
7212 60 93 - -r andere 10 5,3 —

7212 60 99 andere 10 5,3 —

7213 Walzdraht aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl :

7213 10 00 — mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen
oder Erhöhungen (EGKS) 4,9 —

7213 20 00 - aus Automatenstahl (EGKS) 6 —

— anderer, mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT:

7213 31 00 — — mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von weniger
als 14 mm (EGKS) 4,9 —

7213 39 00 anderer (EGKS) 4,9 —
— anderer, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch

weniger als 0,6 GHT :

7213 41 00 mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von weniger
als 14 mm (EGKS) 4,9 —

721349 00 anderer (EGKS) 4,9 —
7213 50 — anderer, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr (EGKS):

7213 50 10 — — mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT bis 0,75 GHT 4,9 —

7213 5090 — — mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 0,75 GHT 4,9 —
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7214 Stabstahl aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, nur geschmiedet, nur
warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepreßt, auch
nach dem Walzen verwunden :

7214 10 00 — geschmiedet . . . 10 4,9 —

7214 20 00 — mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen
oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden (EGKS) 4,4 —

7214 30 00 — aus Automatenstahl (EGKS) 6 —

7214 40 - anderer, mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT (EGKS):

7214 40 10 — — mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt, auf vier Flächen
gewalzt 4,4 —

anderer, mit einer größten Querschnittsabmessung von:

7214 40 91 80 mm oder mehr 4,4 —

7214 40 99 weniger als 80 mm 4,4 —

7214 50 — anderer, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch
weniger als 0,6 GHT (EGKS):

7214 50 10 mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt , auf vier Flächen
gewalzt 4,4 —

anderer, mit einer größten Querschnittsabmessung von:

7214 50 91 — 80 mm oder mehr 4,4 —

7214 50 99 — — — weniger als 80 mm 4,4 —

7214 60 00 — anderer, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr (EGKS) ... 4,4 —

7215 Anderer Stabstahl aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl :

7215 10 00 — aus Automatenstahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt 10 6 —

7215 20 — anderer, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt, mit einem Kohlen
stoffgehalt von weniger als 0,25 GHT :

7215 20 10 — — mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt 10 4,9 —

7215 20 90 anderer ... 10 4,9 —

7215 30 00 — anderer, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt, mit einem Kohlen
stoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT 10 4,9 —

7215 40 00 — anderer, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt, mit einem Kohlen
stoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr . . . 10 5,3 —

7215 90 - anderer :

7215 90 10 — — warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepreßt, nur plattiert
(EGKS) 3,8 —

7215 90 90 anderer 10 4,9 —

7216 Profile aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl :
7216 10 00 — U-, I- oder H-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur

warmstranggepreßt, mit einer Höhe von weniger als 80 mm (EGKS) 4,4 —

— L- oder T-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warm
stranggepreßt, mit einer Höhe von weniger als 80 mm :

7216 2100 L-Profile (EGKS) . . . . 4,4 —

7216 22 00 T-Profile (EGKS) . 4,4 —
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— U-, I- oder H-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur
warmstranggepreßt, mit einer Höhe von 80 mm oder mehr :

721631 U-Profile (EGKS):
mit einer Höhe von 80 mm bis 220 mm:

7216 31 11 mit parallelen Flanschflächen . 4,4 —
7216 31 19 andere 4,4 —

mit einer Höhe von mehr als 220 mm:

7216 31 91 — mit parallelen Flanschflächen 4,4 —
7216 31 99 andere 4,4 —

721632 I-Profile (EGKS):
— — — mit einer Höhe von 80 mm bis 220 mm:

72163211 mit parallelen Flanschflächen 4,4 —
7216 3219 andere 4,4 —

mit einer Höhe von mehr als 220 mm:

7216 32 91 mit parallelen Flanschflächen 4,4 —
7216 32 99 andere 4,4 —

721633 H-Profile (EGKS):
7216 33 10 mit einer Höhe von 80 mm bis 180 mm . 4,4 —

7216 33 90 mit einer Höhe von mehr als 180 mm 4,4 —

721640 - L- oder T-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warm
stranggepreßt, mit einer Höhe von 80 mm oder mehr (EGKS):

72164010 L-Profile 4,4 —

721640 90 T-Profile 4,4 —

7216 50 - andere Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstrangge
preßt (EGKS):

7216 50 10 mit einem Querschnitt, der in ein Quadrat mit einer Seite von 80 mm
paßt : 4,4 —

7216 50 90 andere 4,4 —

7216 60 — Profile, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt :

aus flachgewalzten Erzeugnissen hergestellt:
7216 60 11 — — C-, L-, U-, Z-, Omega- oder Schlitzprofile . 10 4,9 —
7216 60 19 andere 10 4,9 —

721660 90 andere 10 4,9 —

721690 — andere :

7216 90 10 — — warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepreßt, nur plattiert
(EGKS) 3,8 —
andere:

7216 90 50 geschmiedet 10 4,9 —
7216 90 60 warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepreßt 10 4,9 —

kalthergestellt oder kaltfertiggestellt:
7216 90 91 profilierte Bleche 10 4,9 —
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andere:

— — — — — aus flachgewalzten Erzeugnissen hergestellt:

verzinkt, mit einer Dicke von:

721690 93 — — — — — weniger als 2,5 mm 10 4,9 —

7216 90 95 2,5 mm oder mehr 10 4,9 —

721690 97 andere 10 4,9 —

721690 98 andere 10 4,9 —

7217 Draht aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl :
— mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT:

7217 11 nicht uberzogen, auch poliert :

7217 11 10 mit einer größten Querschnittsabmessung von weniger als 0,8 mm . 10 5,3 —

mit einer größten Querschnittsabmessung von 0,8 mm oder mehr:

7217 11 91 mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten),
Vertiefungen oder Erhöhungen 10 5,3 —

72171199 anderer 10 5,3 —

7217 12 — — verzinkt :

7217 12 10 — —- mit einer größten Querschnittsabmessung von weniger als 0,8 mm . 10 5,3 —

7217 12 90 mit einer größten Querschnittsabmessung von 0,8 mm oder mehr . . 10 5,3 —

7217 13 mit anderen unedlen Metallen überzogen :

mit einer größten Querschnittsabmessung von weniger als 0,8 mm:

7217 13 11 — — verkupfert . 10 5,3 —

7217 13 19 anderer 10 5,3 —

mit einer größten Querschnittsabmessung von 0,8 mm oder mehr:

7217 13 91 verkupfert 10 5,3 —

7217 13 99 anderer 10 5,3 —

721719 anderer :

7217 19 10 mit einer größten Querschnittsabmessung von weniger als 0,8 mm . 10 5,3 —

7217 19 90 mit einer größten Querschnittsabmessung von 0,8 mm oder mehr . . 10 5,3 —

— mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, Jedoch weniger
ab 0,6 GHT :

7217 21 00 — — nicht überzogen, auch poliert 10 5,3 —

7217 22 00 verzinkt . . . . 10 5,3 —

7217 23 00 — — mit anderen unedlen Metallen überzogen 10 5,3 —

7217 29 00 anderer 10 5,3 —

— mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr :

7217 31 00 nicht überzogen, auch poliert 10 5,3 —

7217 32 00 verzinkt 10 5,3 —
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7217 3300 mit anderen unedlen Metallen überzogen 10 5,3 —
7217 39 00 anderer . 10 5,3 —

III . NICHTROSTENDER STAHL

7218 Nichtrostender Stahl in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohfor
men ; Halbzeug aus nichtrostendem Stahl :

7218 10 00 — Rohblöcke (Ingots) und andere Rohformen (EGKS) 2,5 —
7218 90 — andere :

mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt:
— warm vorgewalzt oder stranggegossen (EGKS) :

mit einer Breite von weniger als dem Zweifachen der Dicke, mit
einem Nickelgehalt von:

7218 9011 2,5 GHT oder mehr 3,2 —

7218 90 13 weniger als 2,5 GHT 3,2 —
andere, mit einem Nickelgehalt von:

7218 90 15 2,5 GHT oder mehr . . 3,2 —

7218 90 19 weniger als 2,5 GHT 3,2 —
7218 90 30 vorgeschmiedet 8 3,8 —

— — anderes:

7218 90 50 warm vorgewalzt oder stranggegossen (EGKS) 6 —
vorgeschmiedet:

7218 90 91 mit rundem oder vieleckigem Querschnitt 9 6 \ —
7218 90 99 • anderes . . 10 3,8 —

7219 Flachgewalzte Erzeugnisse aus nichtrostendem Stahl, mit einer Breite
von 600 mm oder mehr :

— nur warmgewalzt, in Rollen (Coils):
7219 11 — — mit einer Dicke von mehr als 10 mm (EGKS):
7219 11 10 mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr 6 —
7219 11 90 mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 6 —
7219 12 mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm (EGKS):

7219 12 10 mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr 6 —
7219 1290 mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 6 —
7219 13 mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm

(EGKS):

7219 13 10 mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr 6 —

7219 13 90 — mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 6 —
7219 14 mit einer Dicke von weniger als 3 mm (EGKS):

72191410 — — — mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr 6 —
7219 14 90 mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 6 —
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— nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils):

7219 21 mit einer Dicke von mehr als 10 mm (EGKS):
— — — mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr, mit einer Dicke

von:

7219 21 11 — — — — mehr als 13 mm 6 —

7219 21 19 mehr als 10 mm bis 13 mm 6 —

7219 21 90 mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 6 —
7219 22 — — mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm (EGKS):
7219 22 10 mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr 6 —
7219 22 90 mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 6 —
7219 23 — — mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm

(EGKS):

7219 23 10 — — — mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr 6 —
7219 23 90 mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 6 —
7219 24 — - mit einer Dicke von weniger als 3 mm (EGKS):
7219 24 10 — — — mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT öder mehr 6 —
7219 24 90 — — — mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 6 —

— nur kaltgewalzt :

7219 31 mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr (EGKS):

7219 31 10 mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr 6 —
7219 31 90 — — — mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 6 —
7219 32 — — mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm

(EGKS):

7219 32 10 — — — mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr 6 —

7219 32 90 — — — mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 6 —
7219 33 — — mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm (EGKS):
7219 33 10 — — — mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr 6 —
7219 33 90 — — — mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 6 —
7219 34 — — mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm (EGKS):

7219 34 10 — — — mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr 6 —
7219 34 90 mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 6 —

7219 35 — — mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm (EGKS):
7219 35 10 — — — mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr . 6 —
7219 35 90 — — — mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 6 —
7219 90 - andere :

— — nur oberflächenbearbeitet (einschließlich plattiert) oder nur anders als
quadratisch oder rechteckig zugeschnitten (EGKS) :

7219 90 11 — — — mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr 6 —
7219 90 19 — mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 6 —

— — andere:

7219 90 91 — — — mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr 10 6 —
7219 90 99 mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 10 6 —
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7220 Flachgewalzte Erzeugnisse aus nichtrostendem Stahl, mit einer Breite
von weniger als 600 mm :
— nur warmgewalzt :

72201100 mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr (EGKS) 6 —
7220 12 00 mit einer Dicke von weniger als 4,75 mm (EGKS) 6 —
7220 20 — nur kaltgewalzt :

722020 10 mit einer Breite von mehr als 500 mm (EGKS) ,6 —
mit einer Breite von 500 mm oder weniger:

— — — mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, mit einem Nickelgehalt von:
7220 20 31 2,5 GHT oder mehr 10 6 —
7220 20 39 weniger als 2,5 GHT 10 6 —

mit einer Dicke von mehr als 0,35 mm, jedoch weniger als 3 mm,
mit einem Nickelgehalt von:

7220 20 51 2,5 GHT oder mehr . . . 10 6 —
7220 20 59 — — — weniger als 2,5 GHT 10 6 —

mit einer Dicke von 0,35 mm oder weniger, mit einem Nickelgehalt
von:

7220 20 91 2,5 GHT oder mehr 10 6 —
7220 20 99 weniger als 2,5 GHT ... 10 6 —
7220 90 — andere :

mit einer Breite von mehr als 500 mm:

7220 9011 — — — nur oberflächenbearbeitet, einschließlich plattiert (EGKS) 6 —
7220 90 19 andere 10 6 —

— — mit einer Breite von 500 mm oder Weniger:
— nur oberflächenbearbeitet, einschließlich plattiert:

7220 90 31 warmgewalzt, nur plattiert (EGKS) 6 —
7220 90 39 andere 10 6 —

7220 90 90 andere 10 6 —

7221 00 Walzdraht aus nichtrostendem Stahl (EGKS):
7221 00 10 — mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr 6 —
7221 00 90 — mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 6 —

7222 Stabstahl und Profile, aus nichtrostendem Stahl :
7222 10 — Stabstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepreßt

(EGKS):
mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von 80 mm
oder mehr, mit einem Nickelgehalt von:

7222 10 11 2,5 GHT oder mehr 6 —
7222 10 19 von weniger als 2,5 GHT 6 —

— — anderer, mit einem Nickelgehalt von:
2,5 GHT oder mehr:

7222 10 51 mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt, auf vier
Flächen gewalzt 6 —:
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7222 10 59 — anderer 6 —

7222 1099 weniger als 2,5 GHT 6 —
7222 20 — Stabstahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt :

mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von 80 mm
oder mehr, mit einem Nickelgehalt von:

7222 2011 2,5 GHT oder mehr 10 6 —

7222 20 19 weniger als 2,5 GHT 10 6 —
anderer, mit einem Nickelgehalt von:

7222 20 91 2,5 GHT oder mehr 10 6 —

7222 20 99 weniger als 2,5 GHT 10 6 —
7222 30 — anderer Stabstahl :

7222 30 10 — — warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepreßt, nur plattiert
(EGKS) 5 ' —
anderer:

— — — mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr:
7222 30 51 geschmiedet 10 6 —
7222 30 59 — anderer 10 6 —

mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT:
7222 30 91 geschmiedet 10 6 —
7222 3099 — — — — anderer 10 6 —

7222 40 - Profile :

nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepreßt
(EGKS):

722240 11 — — — mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr 6 —
7222 40 19 — — — mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 6 —

— — andere:

7222 40 30 — — — warmgewalzt , warmgezogen oder warmstranggepreßt, nur plattiert
(EGKS) 5 —

— — — andere:

— nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt:
7222 40 91 — — _ — — aus flachgewalzten Erzeugnissen hergestellt 10 6 —
7222 40 93 . — — andere 10 6 —

7222 40 99 andere 10 6 —

7223 00 Draht aus nichtrostendem Stahl :

7223 00 10 — mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr 10 6 —
7223 00 90 — mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT 10 6 —

IV. ANDERER LEGIERTER STAHL ; HOHLBOHRERSTÄBE
AUS LEGIERTEM ODER NICHTLEGIERTEM STAHL

7224 Anderer legierter Stahl in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohfor
men ; Halbzeug aus anderem legierten Stahl :

7224 10 00 I — Rohblöcke (Ingots) und andere Rohformen (EGKS) 2,5 —
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7224 90 — andere :

— — mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt:
warm vorgewalzt oder stranggegossen (EGKS).

— — — — mit einer Breite von weniger als dem Zweifachen der Dicke:
7224 90 01 aus Schnellarbeitsstahl . . . . 3,2 —

7224 90 09 andere 3,2 —

7224 90 15 andere 3,2 —

7224 90 19 vorgeschmiedet 8 3,8 —
— — andere:

7224 90 30 — warm vorgewalzt oder stranggegossen (EGKS) 6 —

— — — vorgeschmiedet:
7224 90 91 mit rundem oder vieleckigem Querschnitt 9 6 —
7224 90 99 anderes 10 3,8 —

7225 Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer
Breite von 600 mm oder mehr :

7225 10 — aus Stlicium-Elektrostahl (EGKS):

7225 10 10 warmgewalzt 6 —
kaltgewalzt:

7225 10 91 kornorientiert 6 —

7225 10 99 — nicht kornorientiert 6 —

7225 20 - aus Schnellarbeitsstahl :

7225 20 10 nur gewalzt (EGKS) 6 —
— — andere:

7225 20 30 nur oberflächenbearbeitet (einschließlich plattiert) oder nur anders
als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten (EGKS) 6 —

7225 2090 andere 10 6 —

7225 30 00 — andere, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (EGKS) 6 —
7225 40 — andere, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (EGKS):
7225 40 10 mit einer Dicke von mehr als 20 mm 6 —

7225 40 30 mit einer Dicke von mehr als 1 5 mm bis 20 mm 6 —

7225 40 50 mit einer Dicke von 4,75 mm bis 15 mm 6 —
7225 40 70 mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm ... 6 —
7225 40 90 — — mit einer Dicke von weniger als 3 mm 6 —
7225 50 — andere, nur kaltgewalzt (EGKS):
7225 50 10 mit einem Gehalt an Silicium von weniger als 0,6 GHT und an

Aluminium von 0,3 bis 1 GHT 6 —
7225 50 90 andere 6 —

7225 90 - andere :

7225 90 10 nur oberflächenbearbeitet (einschließlich plattiert) oder nur anders als
quadratisch oder rechteckig zugeschnitten (EGKS) 6 —
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7225 90 90 andere 10 6 —

7226 Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer
Breite von weniger als 600 mm :

7226 10 — aus Silicium-Elektrostahl :

7226 10 10 — — nur warmgewalzt (EGKS) 6 —
— — andere:

7226 10 30 — — — mit einer Breite von mehr als 500 mm (EGKS) 6 —

mit einer Breite von 500 mm oder weniger:
7226 10 91 — — — — kornorientiert 10 6 —

7226 10 99 nicht kornorientiert 10 6 —

7226 20 - aus Schnellarbeitsstahl :

7226 20 10 — — nur warmgewalzt (EGKS) . 6 —

— — nur kaltgewalzt:

7226 20 31 — — — mit einer Breite von mehr als 500 mm (EGKS) 6 —

7226 20 39 — — — mit einer Breite von 500 mm oder weniger 10 6 —
— — andere:

— — — mit einer Breite von mehr als 500 mm:

7226 20 51 — — nur oberflächenbearbeitet, einschließlich plattiert (EGKS) .... 6 —

7226 20 59 andere 10 6 —

mit einer Breite von 500 mm oder weniger:

— — nur oberflächenbearbeitet , einschließlich plattiert:

7226 20 71 - warmgewalzt, nur plattiert (EGKS) 6 —
7226 20 79 andere 10 6 —

7226 2090 andere 10 6 —

— andere :

7226 91 — — nur warmgewalzt (EGKS)i

722691 10 mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr 6 —

7226 91 90 — — — mit einer Dicke von weniger als 4,75 mm 6 —

7226 92 — — nur kaltgewalzt :

7226 92 10 — — — mit einer Breite von mehr als 500 mm (EGKS) 6 —

mit einer Breite von 500 mm oder weniger:

7226 92 91 — — — — mit einem Gehalt an Silicium von weniger als 0,6 GHT und an
Aluminium von 0,3 bis 1 GHT 10 6 —

7226 92 99 andere 10 6 —

7226 99 andere :

— — — mit einer Breite von mehr als 500 mm:

7226 9911 — — — — nur oberflächenbearbeitet, einschließlich plattiert (EGKS) .... 6 —
7226 9919 andere 10 6 —
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mit einer Breite von 500 mm oder weniger:
— — — — nur oberflächenbearbeitet, einschließlich plattiert:

7226 99 31 warmgewalzt, nur plattiert (EGKS) 6 —
7226 99 39 andere 10 6 —

7226 99 90 andere 10 6 —

7227 Walzdraht aus anderem legierten Stahl :
7227 10 00 — aus Schnellarbeitsstahl (EGKS) 6 —
7227 20 00 — aus Mangan-Süicium-Stahl (EGKS) 6 —
7227 90 - anderer (EGKS):

7227 90 10 — — mit einem Borgehalt von 0,0008 GHT oder mehr, ohne daß ein
anderes Element den in der Anmerkung 1 f) zu Kapitel 72 angegebe
nen Mindestanteil erreicht 6 —

7227 90 30 mit einem Gehalt an Kohlenstoff von weniger als 0,35 GHT, an
Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT . . 6 —

7227 90 80 anderer 6 —

7228 Stabstahl und Profile, aus anderem legierten Stahl ; Hohlbohrerstäbe
aus legiertem oder nichtlegiertem Stahl :

7228 10 — Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl :

7228 10 10 nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepreßt
(EGKS) 6 —

— — anderer:

7228 10 30 — — — warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepreßt, nur plattiert
(EGKS) 5 —

7228 10 50 geschmiedet 10 6 —
722810 90 — — — anderer 10 6 —

7228 20 — Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl :
— — nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepreßt '

(EGKS):
7228 20 11 mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt, auf vier Flä

chen gewalzt 6 —-
7228 20 19 anderer 6 —

— — anderer:

7228 20 30 warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepreßt, nur plattiert
(EGKS) - 5 —

7228 20 50 geschmiedet . . . 10 6 —
7228 20 80 — — — anderer 10 6 —

7228 30 — anderer Stabstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warm
stranggepreßt (EGKS):

7228 30 10 — — mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von 80 mm
oder mehr 6 —

7228 30 30 mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt, auf vier Flächen
gewalzt 6 —

7228 30 80 anderer . . 6 —
7228 40 00 - anderer Stabstahl, nur geschmiedet 9 6 —
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7228 50 ^ anderer Stabstahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt :
7228 50 10 mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von 80 mm

oder mehr . 10 6 —

7228 50 90 — — anderer 10 6 —

7228 60 — anderer Stabstahl :

7228 60 10 warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepreßt, nur plattiert
(EGKS) • 5 —

7228 60 90 — — anderer 10 6 —

7228 70 - Profile :

7228 70 10 nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepreßt
(EGKS) 6 —
andere:

7228 70 31 — — — warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepreßt, jjur plattiert
(EGKS) 5 —
andere:

7228 7091 nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt 10 6 —
7228 70 99 ändere 10 6 —

7228 80 - Hohlbohrerstäbe :

7228 80 10 aus legiertem Stahl (EGKS) 6 —
7228 80 90 aus nichtlegiertem Stahl (EGKS) 3,8 —

7229 Draht aus anderem legierten Stahl :
7229 10 00 — aus Schnellarbeitsstahl 10 6 —

7229 20 00 — aus Mangan-Silicium-Stahl 10 6 —
7229 90 00 - anderer 10 6 —
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KAPITEL 73

WAREN AUS EISEN ODER STAHL

Anmerkungen

1 . Als „Gußeisen" im Sinne des Kapitels 73 gelten durch Gießen hergestellte Erzeugnisse, deren chemische Zusammensetzung
nicht der für Stahl nach Anmerkung 1 Buchstabe d) zu Kapitel 72 entspricht und in denen Eisen gegenüber jedem anderen
Element gewichtsmäßig vorherrscht.

2 . Als „Draht" im Sinne des Kapitels 73 gelten warm- oder kalthergestellte Erzeugnisse mit beliebiger Form des Querschnitts,
dessen größte Abmessung 16 mm oder weniger beträgt .

\ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7301 Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus
zusammengesetzten Elementen hergestellt ; durch Schweißen herge
stellte Profile aus Eisen oder Stahl :

730110 00 — Spundwanderzeugnisse (EGKS) 4,4 —
7301 20 00 - Profile 14 4,1 —

7302 Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen,
Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungen
verbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Wei
chen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstöhle, Winkel, Unterlagsplat
ten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das
Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders
hergerichtetes Material :

7302 10 - Schienen :

73021010 — — Stromschienen mit einem Leiter aus Nichteisenmetall 18 5,8 —
andere:

neu (EGKS) : /
7302 10 31 — — — — mit einem Gewicht von 20 kg oder mehr je Meter 4,4 —

7302 10 39 mit einem Gewicht von weniger als 20 kg je Meter 4,4 —

7302 10 90 gebraucht (EGKS) . 2,5 —

7302 20 00 - Bahnschwellen (EGKS) 3,8 —

7302 30 00 — Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Mate
rial für Kreuzungen oder Weichen 14 4,9 —

730240 — Laschen und Unterlagsplatten :

73024010 gewalzt (EGKS) 3,8 —
7302 4090 andere 15 5,1 —

7302 90 — andere :

7302 90 10 Leitschienen (EGKS) 3,8 —

7302 90 30 Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen 14 4,9 —
7302 90 90 andere 14 4,9 —
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730300 Rohre und Hohlprofile, aus Gußeisen :
73030010 - Druckrohre 13 5,8 —

7303 00 90 - andere 13 5,8 —

7304 Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen (ausgenommen Gußeisen)
oder Stahl :

7304 10 - Rohre von der für öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe):
7304 10 10 mit einem äußeren Durchmesser von 168,3 mm oder weniger 14 10 —

7304 10 30 mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm 14 10 —

7304 10 90 mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm 14 10 —

7304 20 — Futterrohre, Steigrohre und Bohrgestänge von der für das Bohren oder
Fördern von öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing, drill pipe):

7304 20 10 Bohrgestänge (drill pipe) 9 2,9 —
— — andere:

7304 20 91 mit einem äußeren Durchmesser von 406,4 mm oder weniger .... 14 10 —

7304 20 99 mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm 14 10 —

— andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nichtlegiertem
Stahl :

7304 31 kaltgezogen oder kaltgewalzt :

7304 31 10 für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschluß
stücken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahrzeuge (')... 14 frei —

— andere:

7304 3191 Präzisionsstahlrohre 14 10 —

7304 31 99 andere 14 10 —

7304 39 andere :

7304 39 10 roh, gerade und von gleichmäßiger Wanddicke, ausschließlich zum
Herstellen von Rohren mit anderem Querschnitt und anderer
Wanddicke bestimmt (2) 14 9 —

— — — andere:

7304 39 20 für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschluß
stücken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahrzeuge (•) . . 14 frei —

— — — — andere:

7304 39 30 — Rohre mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 421 mm
und einer Wanddicke von mehr als 10,5 mm 13 9 —

andere:

______ Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde):

7304 3951 _______ verzinkt 14 10 —

7304 39 59 andere 14 10 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .

(2) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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______ andere, mit einem äußeren Durchmesser von:

7304 39 91 168,3 mm oder weniger 14 10 —
7304 39 93 mehr als 168,3 nun bis 406,4 mm . 14 10 —

7304 39 99 — — — — — — — mehr als 406,4 mm 14 10 —

— andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nichtrostendem Stahl :
7304 41 kaltgezogen oder kaltgewalzt :

7304 41 10 — — — für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschluß
stücken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahrzeuge (! ) ... 14 frei —

7304 41 90 andere 14 10 —

7304 49 andere :

7304 49 10 — — — roh, gerade und von gleichmäßiger Wanddicke, ausschließlich zum
Herstellen von Rohren mit anderem Querschnitt und anderer
Wanddicke bestimmt (2) . . . 14 9 —

— — — andere:

7304 49 30 - - für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschluß
stücken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahrzeuge (') . . 14 frei —
andere:

7304 49 91 — — — — — mit einem äußeren Durchmesser von 406,4 mm oder weniger . 14 10 —
7304 49 99 mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm ... 14 10 —

— andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legierten Stahl :
7304 51 kaltgezogen oder kaltgewalzt :

— — — gerade und von gleichmäßiger Wanddicke, aus legiertem Stahl mit
einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom
von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän
von 0,5 GHT oder weniger, mit einer Länge von:

7304 51 11 - 4,5 m oder weniger 14 9
7304 5119 mehr als 4,5 m 14 10 —

— — — andere:

7304 51 30 für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen , mit Formstücken, Verschluß
stücken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahrzeuge 0 . . 14 frei —

— — — — andere:

7304 51 91 Präzisionsstahlrohre 14 10 —

7304 51 99 andere 14 10 —

7304 59 andere :

7304 59 10 — — — roh, gerade und von gleichmäßiger Wanddicke, ausschließlich zum
Herstellen von Rohren mit anderem Querschnitt und anderer
Wanddicke bestimmt (2) 14 9 —

_ _ _ andere, gerade und von gleichmäßiger Wanddicke, aus legiertem
Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und
an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän
von 0,5 GHT oder weniger, mit einer Länge von:

7304 59 31 4,5 m oder weniger 14 9 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .

(2) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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1 2 ' 3 4 5

7304 59 39 mehr als 4,5 m 14 10 —

— — — andere:

7304 59 50 — — — — für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschluß
stücken oder Verbindungsstücken , für zivile Luftfahrzeuge (') . . 14 frei —

— — — — andere:

7304 59 91 mit einem äußeren Durchmesser von 168,3 mm oder weniger . 14 10 —

7304 59 93 — — — — — mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 168,3 mm
bis 406,4 mm 14 \ 10 —

7304 59 99 _ — mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm ... 14 10 —

7304 90 — andere :

7304 90 10 für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschlußstük
ken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahrzeuge (•) 14 frei —

7304 90 90 andere 14 10 —

7305 Andere Rohre (z.B. geschweißt oder genietet) mit kreisförmigem
inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von
mehr als 406,4 mm, aus Eisen oder Stahl :

— Rohre von der für öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe):
73051100 — — mit verdecktem Lichtbogen längsnahtgeschweißt . 14 10 —

7305 12 00 — — anders längsnahtgeschweißt 14 10 —

7305 19 00 - - andere 14 10 —

7305 20 — Futterrohre von der für das Fördern von öl oder Gas verwendeten Art
(casing):

7305 20 10 — — längsnahtgeschweißt 14 10 —

7305 20 90 -- andere 14 10 —

— andere, geschweißt :

7305 31 00 —— längsnahtgeschweißt 14 10 —

7305 39 00 andere 14 10 —

7305 90 00 - andere 14 10 —

7306 Andere Rohre und Hohlprofile (z.B. geschweißt, genietet, gefalzt oder
mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl :

7306 10 — Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe):

— — längsnahtgeschweißt, mit einem äußeren Durchmesser von:

73061011 — — — 168,3 mm oder weniger 14 10 —

7306 10 19 — — — mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm 14 10 —

7306 10 90 — — spiralnahtgeschweißt 14 10 —

7306 20 00 — Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von öl oder Gas
verwendeten Art (casing und tubing) 14 10 —

0) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 '345

7306 30 — andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nichtle
giertem Stahl :

7306 30 10 — — für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschlußstük
ken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahrzeuge (') 14 frei —

— — andere:

Präzisionsstahlrohre, mit einer Wanddicke von:

730630 21 — — — — 2 mm oder weniger 14 10 —
730630 29 — — mehr als 2 mm 14 10 —

andere:

Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde):
7306 30 51 — — — — — verzinkt 14 10 —

7306 30 59 andere 14 10 —

andere, mit einem äußeren Durchmesser von:

168,3 mm oder weniger:
73063071 verzinkt 14 10 —

73063078 andere 14 10 —

730630 90 mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm 14 10 —

730640 — andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nichtrostendem
Stahl :

7306 40 10 für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschlußstük
ken oder Verbindungsstücken , für zivile Luftfahrzeuge (•) 14 frei —
andere:

73064091 kaltgezogen oder kaltgewalzt 14 10 —
73064099 andere 14 10 —

730650 — andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legierten
Stahl :

7306 50 10 für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschlußstük
ken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahrzeuge (') 14 frei —
andere:

730650 91 — — — Präzisionsstahlrohre . 14 10 —

73065099 andere 14 10 —

7306 60 — andere, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt :
7306 60 10 — — für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschlußstük

ken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahrzeuge (') 14 frei —
— — andere:

— — — mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wand
dicke von:

7306 60 31 2 mm oder weniger 14 10 —
7306 60 39 mehr als 2 mm 14 10 —

7306 60 90 mit anderem Querschnitt 14 10 —
7306 90 00 - andere 14 10 —

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7307 Rohrformstücke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbindungsstücke
(z.B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl :
— gegossen :

7307 11 — — aus nicht verformbarem Gußeisen :

7307 11 10 von der für Druckrohre verwendeten Art 14 6,2 —

73071190 andere 14 6,2 —
7307 19 andere :

7307 19 10 aus verformbarem Gußeisen 14 6,2 —

7307 19 90 andere ...... 14 6,2 —

— andere, aus nichtrostendem Stahl :

7307 21 00 Flansche . 14 6,2 —

7307 22 00 Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde 14 6,2 —
7307 23 — — Formstücke, Verschlußstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpf

schweißen :

7307 2310 Bogen und Winkel . . 14 6,2 —
7307 23 90 andere 14 6,2 —

7307 29 — — andere :

7307 29 10 — — — mit Gewinde 14 6,2 —

7307 29 30 zum Einschweißen 14 6,2 —

7307 29 90 andere 14 6,2 —
— andere :

7307 91 00 Flansche 14 6,2 —

7307 92 00 Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde 14 6,2 —
7307 93 — — Formstücke, Verschlußstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpf

schweißen :

mit einem größten äußeren Durchmesser von 609,6 mm oder weni
ger:

7307 93 11 Bogen und Winkel 14 6,2 —
7307 93 19 andere 14 6,2 —

mit einem größten äußeren Durchmesser von mehr als 609,6 mm:
7307 93 91 Bogen und Winkel 14 6,2 —
7307 93 99 andere 14 6,2 —

7307 99 andere :

7307 99 10 — mit Gewinde 14 6,2 —

7307 99 30 — — — zum Einschweißen . 14 6,2 —

7307 99 90 andere ... 14 6,2 —

7308 Konstruktionen und Konstruktionsteile (z.B. Brücken und Brfickenele
mente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste,
Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und
Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, Tür- und Fensterläden, Gelän
der), aus Eisen oder Stahl, ausgenommen vorgefertigte Gebäude der
Position 9406 ; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe,
Profile, Rohre und dergleichen, aus Eisen oder Stahl :

7308 10 00 — Brücken und Brückenelemente 14 4,1 —
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7308 20 00 — Türme und Gittermaste 14 4,1 —

7308 30 00 — Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und
Türschwellen 14 4,1 —

73084000 — Gerüst-, Schalungs- oder Stützmaterial 14 4,1 —

730890 — andere :

7308 90 10 Schützen, Wehre, Schleusentore, ortsfeste Docks, Landebrücken und
andere Konstruktionen für den Wasserbau 14 4,1 —

— — andere:

ausschließlich oder hauptsächlich aus Blech:

730890 51 Verbundplatten aus zwei Profilblechen und einer isolierenden
Mittellage 14 4,1 —

7308 9059 andere 14 4,1 —

7308 90 99 andere 14 4,1 —

7309 00 Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen
oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder
verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 1,
ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit
Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung :

7309 00 10 — für gasförmige Stoffe (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase) .15 3,9 —
— für flüssige Stoffe:

7309 00 30 mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung 15 3,9 —
andere, mit einem Fassungsvermögen von:

7309 00 51 mehr als 100 000 1 ............ 15 3,9 —

7309 00 59 100 000 1 oder weniger 15 3,9 —
7309 00 90 - für feste Stoffe 15 3,9 —

7310 Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche
Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausgenommen
verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen
von 300 1 oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische
Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverklei
dung :

731010 00 — mit einem Fassungsvermögen von 50 1 oder mehr 17 4,8 —

— mit einem Fassungsvermögen von weniger als 50 1 :

7310 21 — — Dosen, die durch Schweißen, Löten oder Falzen verschlossen werden :

7310 21 10 Dosen von der für Nahrungsmittel und Getränke verwendeten Art . 17 4,9 —

— — — andere, mit einer Wanddicke von::

7310 21 91 weniger als 0,5 mm 17 4,9 —
7310 2199 — 0,5 mm oder mehr . 17 4,9 —

7310 29 andere :

7310 2910 — — — mit einer Wanddicke von weniger als 0,5 mm 17 4,9 —
7310 29 90 — — — mit einer Wanddicke von 0,5 mm oder mehr 17 4,9 —
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7311 00 Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase :
73110010 - nahtlos 17 4,9 —

— andere, mit einem Fassungsvermögen von:

73110091 -- weniger als 1 000 1 17 4,9 —
73110099 1 000 1 oder mehr 17 4,9 —

7312 Litzen, Kabel, Seile, Seilschlingen und ähnliche Waren, aus Eisen
oder Stahl, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik :

7312 10 — Litzen, Kabel und Seile :

7312 10 10 ausgerüstet oder gebrauchsfertig, für zivile Luftfahrzeuge (*) 17 frei —
— — andere:

731210 30 aus nichtrostendem Stahl . 17 5,6 —

— — -r andere, mit einer größten Querschnittsabmessung von:

731210 50 — 3 mm oder weniger 17 5,6 —
mehr als 3 mm:

— — — — — Litzen:

731210 71 — nicht überzogen 17 5,6 —

— überzogen:

731210 75 verzinkt 17 5,6 —

731210 79 andere . 17 5,6 —

Kabel und Seile (einschließlich verschlossene Seile):

7312 10 91 nicht überzogen 17 5,6 —

überzogen:

73121095 - verzinkt '... 17 5,6 —

731210 99 andere 17 5,6 —

7312 90 - andere :

7312 9010 ausgerüstet oder gebrauchsfertig, für zivile Luftfahrzeuge (•) 17 frei —
7312 90 90 andere 17 5,6 —

731300 00 Stacheldraht aus Eisen oder Stahl ; verwundene Drähte oder Bänder,
auch mit Stacheln, von der für Einzäunungen verwendeten Art, aus
Eisen oder Stahl 15 9 —

7314 Gewebe (einschließlich endlose Gewebe), Gitter und Geflechte, aus
Eisen- oder Stahldraht ; Streckbleche und -bänder, aus Eisen oder
Stahl :

— Gewebe :

731411 aus nichtrostendem Stahl :

73141110 endlose Gewebe für Maschinen 15 . 6,2 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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73141190 andere 15 6,2 —
7314 19 — — andere :

7314 19 10 — — — endlose Gewebe für Maschinen 15 6,2 —

7314 19 90 andere 15 6,2 —

7314 20 00 - Gitter und Geflechte, an den Kreuzungsstellen verschweißt, mit einer
Maschengröße von 100 cm2 oder mehr, aus Draht mit einer größten
Querschnittsabmessung von 3 mm oder mehr 15 6,2 —

7314 30 -r andere Gitter und Geflechte, an den Kreuzungsstellen verschweißt :
7314 30 10 verzinkt . . . . 15 6,2 —

7314 30 90 andere 15 6,2 —

— andere Gitter und Geflechte :

7314 41 verzinkt :

7314 4110 mit sechseckigen Maschen 15 6,2 —
7314 41 90 andere 15 6,2 —

7314 42 — — mit Kunststoff überzogen :
7314 42 10 mit sechseckigen Maschen 15 6,2 —
7314 42 90 - - - andere 15 6,2 —

7314 49 00 andere 15 6,2 —

7314 50 00 — Streckbleche und -bänder 15 5,1 —

7315 Ketten und Teile davon, aus Eisen oder Stahl :
— Gelenkketten und Teile davon :

731511 —— Rollenketten :

7315 11 10 von der für Fahrräder, Mopeds und Krafträder verwendeten Art . . 16 4,6 , —
7315 11 90 andere 16 4,6 —
7315 12 00 — — andere Gelenkketten 16 4,6 —

7315 19 00 Teile 16 4,6 —

7315 20 00 — Gleitschutzketten 16 4,6 —
— andere Ketten :

7315 81 00 Stegketten 16 4,6 —
7315 82 — — andere Ketten, mit geschweißten Gliedern :
7315 82 10 — — — mit einer größten Querschnittsabmessung des Materials von 16 mm

oder weniger - 16 4,6 —
7315 82 90 — — — mit einer größten Querschnittsabmessung des Materials von mehr

als 16 mm 16 4,6 —

7315 89 00 andere 16 4,6 —
7315 90 00 - andere Teile 16 4,6 —

7316 00 00 Schiffsanker, Draggen, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl 18 5,8 —

7317 00 Stifte, Nägel, Reißnägel, Krampen, gewellte oder abgeschrägte Klam
mern (ausgenommen Klammern der Position 8305) und ähnliche
Warenhaus Eisen oder Stahl, auch mit Kopf aus anderen Stoffen,
ausgenommen mit Kopf aus Kupfer :

7317 00 10 - Reißnägel ... 16 4,6 —
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7317 00 30 - Stifte, Nägel und Krampen, für Schuhe 16 4,6 —
7317 00 50 — Zier- und Schmucknägel . . 16 4,6 —

— andere:
!

7317 00 91 aus Draht 16 4,6 —

7317 00 99 andere 16 4,6 —

7318 Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken,
Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und
-Scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl :
— Waren mit Gewinde :

73181100 Schwellenschrauben 17 6,5 —

7318 12 andere Holzschrauben :

7318 12 10 aus nichtrostendem Stahl 17 6,5 —

73181290 andere . . . 17 6,5 —

73181300 Schraubhaken, Ring- und ösenschrauben 17 6,5 —
7318 14 gewindeformende Schrauben :
73181410 aus nichtrostendem Stahl 17 6,5 —

— — — andere:

731814 91 — — — — Blechschrauben 17 6,5 —

731814 99 andere 17 6,5 —

7318 15 andere Schrauben und Bolzen, auch mit dazugehörenden Muttern oder
Unterlegscheiben :

7318 15 10 Schrauben, aus vollem Material gedreht, mit einer Stiftdicke
von 6 mm oder weniger 17 5,3 —
andere:

731815 20 zum Befestigen von Oberbaumaterial für Bahnen 17 6,5 —
_ _ — — andere:

— — — — — ohne Kopf:
731815 30 aus nichtrostendem Stahl 17 6,5 —

andere, mit einer Zugfestigkeit von:

731815 41 — _ — — — weniger als 800 MPa 17 6,5 —
731815 49 800 MPa oder mehr 17 6,5 —

— — — — — mit Kopf:
mit Schlitz oder Kreuzschlitz:

731815 51 aus nichtrostendem Stahl 17 6,5 —

731815 59 andere 17 6,5 —
______ mit Innensechskant:

731815 61 aus nichtrostendem Stahl 17 6,5 —
731815 69 andere 17 6,5 —

mit Außensechskant:

731815 70 aus nichtrostendem Stahl 17 6,5 —
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andere, mit einer Zugfestigkeit von:
731815 81 weniger als 800 MPa . . 17 6,5 —
7318 15 89 - : 800 MPa oder mehr 17 6,5 —
731815 90 andere 17 6,5 —

7318 16 Muttern :

7318 16 10 aus vollem Material gedreht, mit einer Lochweite von 6 mm oder
weniger . 17 5,3 —

— — — andere:

731816 30 — — — .— aus nichtrostendem Stahl 17 6,5 —
— — andere:

731816 50 Sicherungsmuttern 17 6,5 —
— — — andere, mit einer Lochweite von:

731816 91 — 12 mm oder weniger . . 17 6,5 —
7318 1699 ______ mehr als 12 mm 17 6,5 —

7318 1900 andere 17 6,5 —

— Waren ohne Gewinde :

7318 21 00 Federringe und -Scheiben und andere Sicherungsringe und -Scheiben ... 16 6,2 —
7318 22 00 andere Unterlegscheiben 16 6,2 —
7318 23 00 - - Mete 16 6,2 —

7318 24 00 — — Splinte und Keile . . . • 16 6,2 —
7318 29 00 andere 16 6,2 —

7319 Nähnadeln, Stricknadeln, Schnürnadeln, Häkelnadeln, Stichel zum
Sticken und ähnliche Waren, zum Handgebrauch, aus Eisen oder
Stahl ; Sicherheitsnadeln, Stecknadeln und ähnliche Nadeln, aus Eisen
oder Stahl, anderweit weder genannt noch inbegriffen :

73191000 — Nähnadeln, Stopfnadeln oder Sticknadeln 19 5,1 —
7319 20 00 — Sicherheitsnadeln 19 5,1 —
7319 30 00 — Stecknadeln und ähnliche Nadeln 19 5,1 —
73199000 - andere . 15 4,4 —

7320 Federn und Federblätter, aus Eisen oder Stahl :
7320 10 - Blattfedern und Federblätter dafür :

warmgeformt:
7320 10 11 Parabelfedern und Federblätter dafür 17 4,9 —
7320 10 19 andere V 17 4,9 —
7320 10 90 -- andere 17 4,9 ~
7320 20 — schraubenlinienförmige Federn :

7320 20 20 warmgeformt 17 4,9 —
— — andere:

7320 20 81 Druckfedern (ausgenommen Kegelstumpffedern) 17 4,9 —
7320 20 85 Zugfedern 17 4,9 —
7320 20 89 andere 17 4,9 —
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7320 90 — andere :

7320 90 10 -- Spiralflachfedern . 17 4,9 —

7320 90 30 Tellerfedern 17 4,9 —

7320 90 90 andere 17 4,9 —

7321 Raumheizöfen, Kesselöfen, Küchenherde (auch zusätzlich für Zentral
heizung verwendbar), Grillgeräte, Kohlenbecken, Gaskocher, Warm
halteplatten und ähnliche nichtelektrische Haushaltsgeräte, und Teile
davon, aus Eisen oder Stahl ::

— Back-, Brat-, Grill- und Kochgeräte und Warmhalteplatten :

7321 11 — — für Feuerung mit gasförmigen Brennstoffen oder mit Gas und anderen
Brennstoffen :

7321 11 10 mit Backofen, einschließlich Einbau-Backöfen 17 4,9 p/st

7321 1190 andere . 17 4,9 p/st

7321 12 00 — — für Feuerung mit flüssigen Brennstoffen 17 4,9 p/st

7321 13 00 — — für Feuerung mit festen Brennstoffen 17 4,9 p/st
— andere Geräte :

7321 81 — — für Feuerung mit gasförmigen Brennstoffen oder mit Gas und anderen
Brennstoffen :

732181 10 — — — mit eigener Abgasführung 17 4,9 p/st
7321 81 90 andere . . 17 4,9 p/st

7321 82 — — für Feuerung mit flüssigen Brennstoffen :

73218210 — — — mit eigener Abgasführung 17 4,9 p/st
732182 90 andere 17 4,9 p/st

732183 00 — — für Feuerung mit festen Brennstoffen 17 4,9 p/st
7321 90 00 - Teile 17 4,9 —

7322 Heizkörper für Zentralheizungen, nicht elektrisch beheizt, und Teile
davon, aus Eisen oder Stahl ; Heißlufterzeuger und -Verteiler (ein
schließlich der Verteiler, die auch frische oder klimatisierte Luft
verteilen können), nicht elektrisch beheizt, mit motorbetriebenem Ven
tilator oder Gebläse, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl :

— Heizkörper und Teile davon :

73221100 aus Gußeisen 17 5,6 —

732219 00 andere 17 5,6 —

7322 90 — andere :

7322 90 10 Heißlufterzeuger und -Verteiler, ausgenommen Teile davon, für zivile
Luftfahrzeuge (*) 17 frei —

7322 90 90 andere 17 5,6 —

(•) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7323 Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, und Teile davon, aus Eisen
oder Stahl ; Eisen- oder Stahlwolle ; Schwämme, Putzlappen, Hand
schuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren oder dergleichen,
aus Eisen oder Stahl :

7323 10 00 — Eisen- oder Stahlwolle ; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche
Waren, zum Scheuern, Polieren oder dergleichen 17 5,6 —

— andere :

7323 91 00 — — aus Gußeisen, nicht emailliert 17 5,6 —
7323 92 00 — — aus Gußeisen, emailliert 17 5,6 —
732393 — — aus nichtrostendem Stahl :

7323 9310 Artikel für den Tischgebrauch 17 5,6 —
7323 93 90 andere 17 5,6 —

7323 94 — — aus Eisen (ausgenommen Gußeisen) oder Stahl, emailliert :
7323 94 10 — Artikel für den Tischgebrauch 17 5,6 —
7323 94 90 andere 17 5,6 —

7323 99 andere :

7323 99 10 Artikel für den Tischgebrauch 17 5,6 —
— — — andere:

7323 99 91 mit Farbe versehen oder lackiert 17 5,6 —

7323 99 99 andere • 17 5,6 —

7324 Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel, und Teile davon, aus Eisen
oder Stahl :

7324 10 — Abwasch- und Waschbecken, aus nichtrostendem Stahl :

7324 10 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (') 17 frei —
7324 10 90 andere . 17 5,1 —

— Badewannen :

7324 21 00 — — aus Gußeisen, auch emailliert . 17 5,6 p/st
7324 29 00 andere 17 5,6 p/st

7324 90 — andere, einschließlich Teile :

7324 90 10 hygienische Artikel , ausgenommen Teile davon, für zivile Luftfahr
zeuge (') 17 frei —

7324 90 90 andere 17 5,6 —

7325 Andere Waren aus Eisen oder Stahl, gegossen :
7325 10 — aus nicht verformbarem Gußeisen :

732510 20 — — Steigeisen von der für die Kanalisation verwendeten Art 14 4,1 p/st
7325 10 50 Straßenkappen 14 4,1 p/st

— — andere:

732510 91 Erzeugnisse für die Kanalisation und für Versorgungsleitungen ... 14 4,1 —
732510 99 andere 14 4,1 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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II Zollsatz JI
KN
Code Warenbezeichnung autonom

<%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
, Maßeinheit

1 2 3 4 5

— andere :

7325 91 00 — — Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper 18 5,3 —
7325 99 andere :

7325 99 10 aus verformbarem Gußeisen 14 4,1 —

7325 99 90 andere 18 5,3 —

7326 Andere Waren aus Eisen oder Stahl :

— geschmiedet, jedoch nicht weiterbearbeitet :
73261100 — — Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper 18 5,3 —
7326 19 — — andere :

73261910 — — — freiformgeschmiedet . . 18 5,3 —
73261990 andere 18 5,3 —
7326 20 — Waren aus Eisen- oder Stahldraht :

7326 20 10 für zivile Luftfahrzeuge 0 ! 18 frei —
— — andere:

7326 20 30 — — — Vogelkäfige und ähnliche Kleinkäfige 18 5,3 —•
7326 20 50 Körbe 18 5,3 —

7326 20 90 andere . . . . . 18 5,3 —
7326 90 — andere :

7326 90 10 Tabakdosen, Zigarettenetuis, Puderdosen, Lippenstifthülsen und ähnli
che Gegenstände für den Taschengebrauch 18 5,3 —

7326 90 30 Leitern und Trittschemel 18 5,3 —

7326 90 40 Paletten und ähnliche stapelfähige Transportmittel 18 5,3 —
7326 90 50 — — Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergleichen 18 5,3 —
7326 90 60 — — nicht mechanische Dachentlüfter, Dachrinnen, Haken und andere

Bauartikel 18 5,3 —

7326 90 70 Schmutzkörbe und ähnliche Abwassersiebe, aus Stahlblech, für Kanali- /
sationsabflüsse 18 5", 3 —

— — andere Waren aus Eisen oder Stahl :

732690 91 freiformgeschmiedet 18 5,3 —
7326 90 93 — — — gesenkgeschmiedet . 18 5,3 —
7326 90 95 - gesintert ... 18 5,3 —
73269098 andere 18 5,3 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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KAPITEL 74

KUPFER UND WAREN DARAUS

Anmerkung

1 . Im Sinne des Kapitels 74 gelten als:

a) raffiniertes Kupfer:
Metall mit einem Kupfergehalt von 99,85 GHT oder mehr
oder

Metall mit einem Kupfergehalt von 97,5 GHT oder mehr, sofern der Gehalt an jedem anderen Element die in der
nachstehenden Tabelle angegebenen Höchstgrenzen nicht überschreitet:

Andere Elemente

Element Höchstgrenze in GHT

Ag Silber 0,25

As Arsen 0,5

Cd Cadmium 1,3

Cr Chrom 1 ,4

Mg Magnesium 0,8

Pb Blei 1,5

S Schwefel 0,7

Sn Zinn 0,8

Te Tellur 0,8

Zn Zink 1

Zr Zirconium 0,3

Andere Elemente (•), je 0,3

(') Andere Elemente, z.B. AI , Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si .

b) Kupferlegierungen:
metallische Stoffe, ausgenommen nicht raffiniertes Kupfer, in denen Kupfer gegenüber jedem der anderen Elemente
gewichtsmäßig vorherrscht, sofern

1 ) der Gehalt an mindestens einem dieser anderen Elemente die in der vorstehenden Tabelle angegebene Höchstgrenze
überschreitet

oder

2) der Gesamtgehalt an diesen anderen Elementen mehr als 2,5 GHT beträgt .

c) Kupfervorlegierungen:
Legierungen, die neben anderen Elementen mehr als 10 GHT Kupfer enthalten, gewöhnlich nicht plastisch verformbar
sind und üblicherweise als Zusatzstoffe bei der Herstellung anderer Legierungen oder als Desoxidations- oder
Entschwefelungsmittel oder zu ähnlichen Zwecken in der Metallurgie der Nichteisenmetalle verwendet werden . Jedoch
gehören Verbindungen von Phosphor und Kupfer (Kupferphosphide), die mehr als 15 GHT Phosphor enthalten, zu
Position 2848 .
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d) Stangen (Stäbe):
gewalzte, stranggepreßte, gezogene oder geschmiedete massive Erzeugnisse, nicht in Rollen, mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt in Form eines Kreises , Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig
konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise" und „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die

. gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen . Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließ
lich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem" Querschnitt) muß mehr als 1 / 10 der Breite betragen . Als Stangen
(Stäbe) gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach der
Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch
diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden.

Drahtbarren und Knüppel gelten jedoch als Kupfer in Rohform der Position 7403 , wenn sie an ihren Enden zugespitzt
oder anders bearbeitet worden sind, um lediglich das Einführen in Maschinen zu erleichtern , in denen sie z.B. zu
Walzdraht oder Rohren umgeformt werden.

e) Profile:
gewalzte, stranggepreßte, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt, die keiner der Begriffsbestimmungen für Stangen (Stäbe), Draht, Bleche, Bänder, Folien
oder Rohre entsprechen. Als Profile gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach
der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch
diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden.

f) Draht:
gewalzte, stranggepreßte oder gezogene massive Erzeugnisse, in Ringen oder Rollen, mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats , Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig
konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise" und „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die
gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen . Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließ
lich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem" Querschnitt) muß mehr als 1 / 10 der Breite betragen.

Als „Draht" im Sinne der Position 7414 gelten jedoch nur Erzeugnisse, auch in Ringen oder Rollen, mit beliebiger Form
des Querschnitts, dessen größte Abmessung 6 mm oder weniger beträgt.

g) Bleche, Bänder und Folien:
massive Flacherzeugnisse (ausgenommen Erzeugnisse in Rohform der Position 7403), auch in Rollen, mit rechteckigem
Querschnitt , auch mit abgerundeten Kanten (einschließlich „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel -sind), mit gleichbleibender Dicke,

— in quadratischer oder rechteckiger Form, deren Dicke 1 / 10 der Breite oder weniger beträgt,

— in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form mit beliebigen Abmessungen, wenn sie nicht den Charakter von
Waren haben, die von anderen Positionen erfaßt werden .

Zu den Positionen 7409 und 7410 gehören insbesondere auch Bleche, Bänder und Folien mit Mustern (z.B. Rillen,
Riffeln , Waffeln, Tränen, Warzen, Rauten) und gelochte, gewellte, polierte oder überzogene Erzeugnisse, sofern sie durch
diese Bearbeitungen nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden .

h) Rohre:
Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleichbleibendem, nur einen einzigen geschlossenen
Hohlraum aufweisenden Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder
regelmäßig konvexen Vielecks und mit gleichmäßiger Wanddicke. Als Rohre gelten auch Erzeugnisse mit Querschnitten
in Form eines Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks, die über die gesamte
Länge abgerundete Kanten aufweisen, sofern der innere und der äußere Querschnitt die gleiche Form, die gleiche
Richtung und den gleichen Mittelpunkt haben. Rohre mit den vorstehend genannten Querschnitten können poliert,
Überzogen, gebogen, mit Gewinde versehen, gelocht, eingezogen, ausgeweitet, konisch oder mit Flanschen, Schellen oder
Ringen versehen sein .
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Unterpositions-Anmerkung

1 . Im Sinne des Kapitels 74 gelten als:

a) Kupfer-Zink-Legierungen (Messing):
Legierungen aus Kupfer und Zink, auch mit anderen Elementen. Sind andere Elemente vorhanden:

— muß Zink gegenüber jedem dieser anderen Elemente gewichtsmäßig vorherrschen ;

— muß ein etwaiger Nickelgehalt weniger als 5 GHT betragen (siehe Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber));

— muß ein etwaiger Zinngehalt weniger als 3 GHT betragen (siehe Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze)).

b) Kupfer-Zinn- Legierungen (Bronze):
Legierungen aus Kupfer und Zinn, auch mit anderen Elementen . Sind andere Elemente vorhanden, muß Zinn gegenüber
jedem dieser anderen Elemente gewichtsmäßig vorherrschen . Beträgt der Zinngehalt jedoch 3 GHT oder mehr, darf der
Zinkgehalt gegenüber dem Zinngehalt vorherrschen, sofern er weniger als 10 GHT beträgt.

c) Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber):
Legierungen aus Kupfer, Nickel und Zink, auch mit anderen Elementen. Der Nickelgehalt muß 5 GHT oder mehr
betragen (siehe Kupfer-Zink-Legierungen (Messing)).

d) Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel):
Legierungen aus Kupfer und Nickel, auch mit anderen Elementen, jedoch nur 1 GHT oder weniger Zink enthaltend.
Sind andere Elemente vorhanden, muß Nickel gegenüber jedem dieser anderen Elemente gewichtsmäßig vorherrschen .

\ | Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7401 Kupfermatte ; Zementkupfer (gefälltes Kupfer):
7401 10 00 — Kupfermatte . . frei frei —
7401 20 00 — Zementkupfer (gefälltes Kupfer) frei frei —

740200 00 Nicht raffiniertes Kupfer ; Kupferanoden zum elektrolytischen Raffi
nieren , frei frei —

7403 Raffiniertes Kupfer und Kupferlegierungen, in Rohform :
— raffiniertes Kupfer :

7403 11 00 Kathoden und Kathodenabschnitte frei frei —

7403 12 00 Drahtbarren frei frei —

7403 13 00 Knüppel frei frei —
7403 19 00 anderes frei frei —

— Kupferlegierungen :

7403 21 00 — — Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) frei frei —
7403 22 00 Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze) frei frei —
7403 23 00 Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-Zink-Le

gierungen (Neusilber) frei frei —
7403 29 00 — — andere Kupferlegierungen (ausgenommen Kupfervorlegierungen der Posi

tion 7405) frei frei —
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Zollsatz ll
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7404 00 Abfälle und Schrott, aus Kupfer :
7404 00 10 — aus raffiniertem Kupfer frei frei —

— aus Kupferlegierungen:
7404 00 91 — — aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) frei frei —
7404 00 99 — — andere frei frei —

7405 00 00 Kupfervorlegierungen . frei frei —

7406 Pulver und Flitter, aus Kupfer :
740610 00 — Pulver ohne Lamellenstruktur 3 1,4 —

7406 20 00 — Pulver mit Lamellenstruktur ; Flitter 14 6,2 —

7407 Stangen (Stäbe) und Profile, aus Kupfer :
7407 10 00 — aus raffiniertem Kupfer 10 6 —

— aus Kupferlegierungen :
7407 21 — — aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing):
7407 2110 — Stangen (Stäbe) 10 6 —
7407 2190 Profile . 10 6 —

7407 22 — — aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-Zink
Legierungen (Neusilber):

7407 22 10 aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) 10 6 —
7407 22 90 — — — aus Kupfer-Nickel-Zink- Legierungen (Neusilber) 10 6 —
7407 29 00 andere 10 6 —

7408 Draht aus Kupfer :
— aus raffiniertem Kupfer :

74081100 — — mit einer größten Querschnittsabmessung von mehr als 6 mm 10 6 —
7408 19 — — anderer :

7408 19 10 — mit einer größten Querschnittsabmessung von mehr als 0,5 mm ... 10 6 —
7408 19 90 mit einer größten Querschnittsabmessung von 0,5 mm oder weniger 10 6 —

— aus Kupferlegierungen :

7408 21 00 — — aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) 10 6 —
7408 22 — — aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-Zink

Legierungen (Neusilber):
7408 22 10 — — — aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) 10 ' 6 —
7408 22 90 aus Kupfer-Nickel-Zink- Legierungen (Neusilber) 10 6 —
7408 29 — — anderer :

74082910 aus Kupfer-Zinn- Legierungen (Bronze) 10 6 —
7408 29 90 anderer 10 6 —

7409 Bleche und Bänder, aus Kupfer, mit einer Dicke von mehr
als 0,15 mm :
— aus raffiniertem Kupfer :

74091100 in Rollen 10 6 —



10. 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 491

\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7409 19 00 andere 10 6 —

— aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing):
7409 21 00 in Rollen 10 6 —

7409 29 00 andere 10 6 —

— aus Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze):
7409 31 00 in Rollen 10 6 —

7409 39 00 andere 10 ' 6 —

7409 40 — aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-Zink-Le
gierungen (Neusilber):

aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel):
7409 4011 in Rollen 10 6 —

7409 40 19 andere 10 6 —

aus Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber):
740940 91 in Rollen 10 6 —
7409 40 99 andere 10 6 —

7409 90 — aus anderen Kupferlegierungen :
7409 90 10 in Rollen 10 6 —

7409 90 90 andere 10 6 —

7410 Folien und dünne Bänder, aus Kupfer (auch bedruckt oder auf Papier,
Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne
Unterlage) von 0,15 mm oder weniger :
— ohne Unterlage :

74101100 aus raffiniertem Kupfer 12 6,5 —
7410 12 00 aus Kupferlegierungen 12 6,5 —

— auf Unterlage :
7410 2100 aus raffiniertem Kupfer 12 6,5 —
7410 22 00 aus Kupferlegierungen 12 6,5 —

7411 Rohre aus Kupfer :
7411 10 — aus raffiniertem Kupfer :

— — gerade, mit einer Wanddicke von:
74111011 mehr als 0,6 mm 13 6 —
7411 10 19 0,6 mm oder weniger 13 6 —
7411 10 90 andere 13 6 —

— aus Kupferlegierungen :
7411 21 aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing):
7411 21 10 gerade 13 6 —
7411 21 90 andere 13 6 —

7411 22 — — aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-Zink
Legierungen (Neusilber):

7411 22 10 gerade 13 6 —
741122 90 andere 13 6 —
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7411 29 — — andere :

7411 29 10 gerade 13 6 —
741129 90 andere 13 6 —

7412 Rohrformstücke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbindungsstücke
(z.B. Bogen, Muffen), aus Kupfer :

7412 10 00 — aus raffiniertem Kupfer 15 6,5 —

7412 20 00 — aus Kupferlegierungen 15 6,5 —

741300 Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Kupfer, ausgenommen
isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik :

7413 00 10 — ausgerüstet, für zivile Luftfahrzeuge (!) 13 frei —
— andere:

7413 00 91 — — aus raffiniertem Kupfer 13 6,5 —

7413 00 99 aus Kupferlegierungen 13 6,5 —

7414 Gewebe (einschließlich endlose Gewebe), Gitter und Geflechte, aus
Kupferdraht ; Streckbleche und -bänder, aus Kupfer :

7414 10 00 — endlose Gewebe für Maschinen 12 6,5 —

7414 90 — andere :

7414 90 10 -- Gewebe 12 6,5 —

7414 90 90 andere 12 6,5 —

7415 Stifte, Nägel, Reißnägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klam
mern der Position 8305) und ähnliche Waren, aus Kupfer oder mit
Schaft aus Eisen oder Stahl und Kupferkopf ; Schrauben, Bolzen,
Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (ein
schließlich Federringe und -Scheiben) und ähnliche Waren, aus Kup
fer :

7415 10 00 — Stifte und Nägel, Reißnägel, Krampen, Klammern und ähnliche Waren .. . 13 6,5 —
— andere Waren, ohne Gewinde :

7415 2100 — — Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -Scheiben) 13 4,9 —
7415 29 00 andere 13 4,9 —

— andere Waren, mit Gewinde :

7415 3100 Holzschrauben 13 4,9 —

7415 32 — — andere Schrauben ; Bolzen und Muttern :

7415 32 10 Schrauben und Bolzen, mit Metallgewinde, auch mit dazugehören
den Muttern 13 4,9 —

7415 32 90 andere 13 4,9 —

7415 39 00 andere 13 4,9 —

7416 00 00 Federn aus Kupfer . . 17 6,5 —

(!) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7417 00 00 Nichtelektrische Koch- und Heizgeräte von der im Haushalt verwende
ten Art und Teile davon, aus Kupfer 15 6,5 —

7418 Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, Sanitär-, Hygiene- oder Toi
lettenartikel, und Teile davon, aus Kupfer ; Schwämme, Putzlappen,
Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren oder der
gleichen, aus Kupfer :

7418 10 00 — Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, Teile davon ; Schwämme, Putzlap
pen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren oder derglei
chen 17 4,9 —

7418 20 00 — Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel, und Teile davon 17 4,9 —

7419 Andere Waren aus Kupfer :
7419 10 00 — Ketten und Teile davon 18 4,9 —

— andere :

7419 91 00 gegossen oder geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet 18 4,9 —
7419 99 00 andere 18 4,9 —
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KAPITEL 75

NICKEL UND WAREN DARAUS

Anmerkung

1 . Im Sinne des Kapitels 75 gelten als:

a) Stangen (Stäbe):
gewalzte, stranggepreßte, gezogene oder geschmiedete massive Erzeugnisse, nicht in Rollen, mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig
konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise" und „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die
gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen . Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließ
lich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem" Querschnitt) muß mehr als 1 / 10 der Breite betragen. Als Stangen
(Stäbe) gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach der
Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch
diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden.

b) Profile:
gewalzte, stranggepreßte, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt, die keiner der Begriffsbestimmungen für Stangen (Stäbe), Draht, Bleche, Bänder, Folien
oder Rohre entsprechen. Als Profile gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach
der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch
diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden.

c) Draht:
gewalzte, stranggepreßte oder gezogene massive Erzeugnisse, in Ringen oder Rollen, mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals , Quadrats , Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig
konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise" und „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die
gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen . Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließ
lich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem" Querschnitt) muß mehr als 1 / 10 der Breite betragen .

d) Bleche, Bänder und Folien:
massive Flacherzeugnisse (ausgenommen Erzeugnisse in Rohform der Position 7502), auch in Rollen, mit rechteckigem
Querschnitt, auch mit abgerundeten Kanten (einschließlich „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel sind), mit gleichbleibender Dicke,

— in quadratischer oder rechteckiger Form, deren Dicke 1 / 10 der Breite oder weniger beträgt,

— in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form mit beliebigen Abmessungen, wenn sie nicht den Charakter von
Waren haben, die von anderen Positionen erfaßt werden.

Zu Position 7506 gehören insbesondere auch Bleche, Bänder und Folien mit Mustern (z.B. Rillen, Riffeln, Waffeln,
Tränen, Warzen, Rauten) und gelochte, gewellte, polierte oder überzogene Erzeugnisse, sofern sie durch diese
Bearbeitungen nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden.

e) Rohre:
Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleichbleibendem, nur einen einzigen geschlossenen
Hohlraum aufweisenden Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats , Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder
regelmäßig konvexen Vielecks und mit gleichmäßiger Wanddicke . Als Rohre gelten auch Erzeugnisse mit Querschnitten
in Form eines Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks, die über die gesamte
Länge abgerundete Kanten aufweisen, sofern der innere und der äußere Querschnitt die gleiche Form, die gleiche
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Richtung und den gleichen Mittelpunkt haben. Rohre mit den vorstehend genannten Querschnitten können poliert,
überzogen, gebogen, mit Gewinde versehen, gelocht, eingezogen, ausgeweitet, konisch oder mit Flanschen, Schellen oder
Ringen versehen sein .

Unterpositions-Anmerkung

1 . Im Sinne des Kapitels 75 gelten als:

a) nichtlegiertes Nickel:
Metall mit einem Nickel- und Cobaltgehalt von insgesamt 99 GHT oder mehr, sofern

1 ) der Cobaltgehalt 1,5 GHT oder weniger beträgt
und

2) der Gehalt an jedem der anderen Elemente die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Höchstgrenzen
nicht überschreitet:

Andere Elemente

Element Höchstgrenze in GHT

Fe Eisen 0,5

O Sauerstoff 0,4

Andere Elemente, je 0,3

b) Nickellegierungen:
metallische Stoffe, in denen Nickel gegenüber jedem der anderen Elemente gewichtsmäßig vorherrscht, sofern

1 ) der Cobaltgehalt mehr als 1,5 GHT beträgt,

2) der Gehalt an mindestens einem der anderen Elemente die in der vorstehenden Tabelle angegebene Höchstgrenze
überschreitet

oder

3) der Gesamtgehalt an anderen Elementen als Nickel und Cobalt mehr als 1 GHT beträgt .

\\\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7501 Nickelmatte, Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der
Nickelmetallurgie :

7501 10 00 - Nickelmatte frei frei —

7501 20 00 — Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie . . . frei frei —

7502 Nickel in Rohform :

7502 10 00 — nichtlegiertes Nickel frei frei —
7502 20 00 - Nickellegierungen . frei frei —
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ll Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

750300 Abfälle und Schrott, aus Nickel :
7503 00 10 — aus nichtlegiertem Nickel frei frei —
7503 00 90 — aus Nickellegierungen frei frei —

750400 00 Pulver und Flitter, aus Nickel 2 0,5 —

7505 Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Nickel :
— Stangen (Stäbe) und Profile :

7505 11 00 — — aus nichtlegiertem Nickel 9 4,4 —
7505 12 00 — — aus Nickellegierungen 9 4,4 —

— Draht :

7505 21 00 aus nichtlegiertem Nickel 9 4,4 —
7505 22 00 — — aus Nickellegierungen 9 4,4 —

7506 Bleche, Bänder und Folien, aus Nickel :
7506 10 00 — aus nichtlegiertem Nickel 10 4,9 —
7506 20 00 - aus Nickellegierungen 10 4,9 —

7507 Rohre, Rohrformstücke, RohrverschluDstücke und Rohrverbindungs
stücke (z.B. Bogen, Muffen), aus Nickel :
— Rohre :

7507 11 00 aus nichtlegiertem Nickel 12 5,3 —
7507 12 00 aus Nickellegierungen 12 5,3 —
7507 20 00 — Rohrformstücke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbindungsstücke 13 3,8 —

7508 00 Andere Waren aus Nickel :

7508 00 10 — Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Nickeldraht 16 4,6 —
750800 90 — andere . 16 4,6 —
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KAPITEL 76

ALUMINIUM UND WAREN DARAUS

Anmerkung

1 . Im Sinne des Kapitels 76 gelten als:

a) Stangen (Stäbe):
gewalzte, stranggepreßte, gezogene oder geschmiedete massive Erzeugnisse, nicht in Rollen, mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig
konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise" und „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die
gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen . Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließ
lich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem" Querschnitt) muß mehr als 1 / 10 der Breite betragen . Als Stangen
(Stäbe) gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach der
Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch
diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden .

b) Profile:
gewalzte, stranggepreßte, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt, die keiner der Begriffsbestimmungen für Stangen (Stäbe), Draht, Bleche, Bänder, Folien
oder Rohre entsprechen . Als Profile gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach
der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch
diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden .

c) Draht:
gewalzte, stranggepreßte oder gezogene massive Erzeugnisse, in Ringen oder Rollen , mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig
konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise" und „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel sind). Erzeughisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die
gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen . Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließ
lich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem" Querschnitt) muß mehr als 1 / 10 der Breite betragen .

d) Bleche, Bänder und Folien :
massive Flacherzeugnisse (ausgenommen Erzeugnisse in Rohform der Position 7601 ), auch in Rollen, mit rechteckigem
Querschnitt, auch mit abgerundeten Kanten (einschließlich „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel sind), mit gleichbleibender Dicke,

— in quadratischer oder rechteckiger Form, deren Dicke 1 / 10 der Breite oder weniger beträgt,

— in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form mit beliebigen Abmessungen, wenn sie nicht den Charakter von
Waren haben, die von anderen Positionen erfaßt werden .

Zu den Positionen 7606 und 7607 gehören insbesondere auch Bleche, Bänder und Folien mit Mustern (z.B. Rillen,
Riffeln, Waffeln, Tränen, Warzen, Rauten) und gelochte, gewellte, polierte oder überzogene Erzeugnisse, sofern sie durch
diese Bearbeitungen nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden .

e) Rohre:
Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleichbleibendem, nur einen einzigen geschlossenen
Hohlraum aufweisenden Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder
regelmäßig konvexen Vielecks und mit gleichmäßiger Wanddicke. Als Rohre gelten auch Erzeugnisse mit Querschnitten
in Form eines Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks, die über die gesamte
Länge abgerundete Kanten aufweisen, sofern der innere und der äußere Querschnitt die gleiche Form, die gleiche
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Richtung und den gleichen Mittelpunkt haben. Rohre mit den vorstehend genannten Querschnitten können poliert,
überzogen, gebogen, mit Gewinde versehen, gelocht, eingezogen, ausgeweitet, konisch oder mit Flanschen, Schellen oder
kiiigen versehen sein .

Unterpositions-Anmerkung

1 . Im Sinne des Kapitels 76 gelten als:

a) nichtlegiertes Aluminium:
Metall mit einem Aluminiumgehalt von 99 GHT oder mehr, sofern der Gehalt an jedem anderen Element die in der
nachstehenden Tabelle angegebenen Höchstgrenzen nicht überschreitet:

Andere Elemente

Element Höchstgrenze in GHT

Fe + Si (Eisen und Silicium
zusammen) 1

Andere Elemente C 1 ), je 0,1 (2)

(') Andere Elemente, insbesondere Cr, Cu, Mg, Mn, Ni , Zn. '

(2) Ein Kupfergehalt von mehr als 0,1 bis 0,2 GHT ist zugelassen, sofern der Chrom
und Mangangehalt jeweils 0,05 GHT oder weniger betragen .

b) Aluminiumlegierungen:
metallische Stoffe, in denen Aluminium gegenüber jedem der anderen Elemente gewichtsmäßig vorherrscht, sofern

1 ) der Gehalt an einem der anderen Elemente oder an Eisen und Silicium zusammen die in der vorstehenden Tabelle
angegebenen Höchstgrenzen überschreitet
oder

2) der Gesamtgehalt an diesen anderen Elementen mehr als 1 GHT beträgt.

\ Zollsatz ll
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7601 Aluminium in Rohform :

7601 10 00 — nichtlegiertes Aluminium 10 6 —
7601 20 — Aluminidmlegierungen :
7601 20 10 — — Primäraluminium 10 6 —

7601 20 90 — — Sekundäraluminium 10 6 —

7602 00 Abfalle und Schrott, aus Aluminium :
- Abfälle:

7602 0011 Drehspäne, Frässpäne, Hobelspäne, Schleifspäne, Sägespäne und Feil
späne; Abfälle von bunten, beschichteten oder kaschierten Folien und
dünnen Bändern, mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder
weniger frei 2,2 —
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KN
Code Warenbezeichnung

Zollsatz

Besondere
Maßeinheitautonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

1 2 3 4 5

7602 00 19 andere (einschließlich der fehlerhaften oder der bei der Be- oder
Verarbeitung unbrauchbar gewordenen Werkstücke) 5 3,2 —

7602 00 90 - Schrott frei frei —

7603 Pulver und Flitter, aus Aluminium :
760310 00 — Pulver ohne Lamellenstruktur 10 5,3 —

7603 20 00 — Pulver mit Lamellenstruktur ; Flitter 21 . 6,3 —

7604 Stangen (Stäbe) und Profile, aus Aluminium :
7604 10 — aus nichtlegiertem Aluminium :
7604 10 10 Stangen (Stäbe) 15 10 —
7604 10 90 - - Profile 15 10 —

— aus Aluminiumlegierungen :

7604 2100 Hohlprofile ... 19 10 —
7604 29 — — andere :

7604 29 10 Stangen (Stäbe) 15 10 —
7604 29 90 Profile 15 10 —

7605 Draht aus Aluminium :

— aus nichtlegiertem Aluminium :
76051100 mit einer größten Querschnittsabmessung von mehr als 7 mm 15 10 —
7605 19 anderer :

7605 19 10 — mit einem Gehalt an Silicium von weniger als 0,1 GHT ....... 15 10 —
760519 90 anderer .. 15 10 —

— aus Aluminiumlegierungen :
7605 21 00 mit einer größten Querschnittsabmessung von mehr als 7 mm 15 10 —
7605 29 — — anderer :

7605 29 10 mit einem Gehalt an Silicium von 0,9 GHT oder weniger, an
Magnesium von 0,9 GHT oder weniger und an Mangan
von 0,03 GHT oder weniger 15 10 —

7605 29 90 anderer 15 10 —

7606 Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr
als 0,2 mm :
— quadratisch oder rechteckig :

7606 11 — — aus nichtlegiertem Aluminium :
76061110 — — — mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff beschichtet . .... 15 10 —

— — — andere, mit einer Dicke von:

7606 11 91 — — — — weniger als 3 mm 15 10 —
7606 11 93 — — — — 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 6 mm 15 10 , —
76061199 — — 6 mm oder mehr 15 10 —

760612 — — aus Aluminiumlegierungen :
760612 10 Aluminiumbänder für Jalousien 15 10 —

— — — andere:

7606 12 50 mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff beschichtet ... 15 10 —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung Besondere

Maßeinheitautonom vertragsmäßig
(%) (%)

1 2 3 4 5

andere, mit einer Dicke von:

760612 91 _____ weniger alls 3 mm 15 10 —

7606 12 93 — — — — — 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 6 mm 15 10 —
7606 12 99 6 mm oder mehr 15 10 —

— andere :

7606 91 00 — — aus nichtlegiertem Aluminium 15 10 —

7606 92 00 — — aus Aluminiumlegierungen 15 10 —

7607 Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf
Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer
Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger :
— ohne Unterlage :

7607 11 nur gewalzt :

7607 11 10 mit einer Dicke von weniger als 0,021 mm 17 10 —

7607 11 90 — — — mit einer Dicke von 0,021 mm bis 0,2 mm 17 10 —

7607 19 andere :

7607 19 10 mit einer Dicke von weniger als 0,021 mm 17 10 —
7607 19 90 mit einer Dicke von 0,021 mm bis 0,2 mm 17 10 —

7607 20 — auf Unterlage :

7607 20 10 mit einer Dicke (ohne Unterlage) von weniger als 0,021 mm 17 10 —
7607 20 90 mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,021 mm bis 0,2 mm 17 10 —

7608 Rohre aus Aluminium :

7608 10 — aus nichtlegiertem Aluminium :

7608 10 10 — — für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschlußstük
ken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahrzeuge (•) 19 frei —

— — andere:

7608 10 91 nur stranggepreßt 19 10 —
7608 10 99 andere 19 10 —

7608 20 — aus Aluminiumlegierungen :

7608 20 10 — — für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschlußstük
ken oder Verbindungsstücken , für zivile Luftfahrzeuge ( l ) 19 frei —
andere:

7608 20 30 geschweißt 19 10 —
andere:

7608 20 91 — — — — nur stranggepreßt 19 10 —
7608 20 99 andere 19 10 —

7609 00 00 Rohrformstücke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbindungsstücke
(z.B. Bogen, Muffen), aus Aluminium 20 7 —

(•) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzte^Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung Besondere

Maßeinheitautonom vertragsmäßig
(%) (%)

1 2 3 4 5

7610 Konstruktionen und Konstruktionsteile (z.B. Brücken und Brückenele
mente, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dach
stühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen,
Tor- und Türschwellen, Geländer), aus Aluminium, ausgenommen
vorgefertigte Gebäude der Position 9406 ; zu Konstruktionszwecken
vorgearbeitete Bleche, Stangen (Stäbe), Profile, Rohre und derglei
chen, aus Aluminium :

7610 10 00 — Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und
Türschwellen 19 7 —

7610 90 — andere :

7610 90 10 — — Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste 19 7 —

7610 90 90 — — andere 19 7 —

7611 00 00 Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Alumi
nium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte
Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 1, ohne mecha
nische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenausklei
dung oder Wärmeschutzverkleidung 19 7 —

7612 Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche
Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Alumi
nium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte
Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 1 oder weniger, ohne
mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenaus
kleidung oder Wärmeschutzverkleidung :

7612 10 00 - Tuben 19 7 —

7612 90 - andere :

7612 90 10 — — Verpackungsröhrchen 19 7 —
andere, mit einem Fassungsvermögen von:

7612 90 91 50 1 oder mehr . 19 7 —

7612 90 99 — — — weniger als 50 1 19 7 —

7613 00 00 Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase .... 21 7 —

7614 Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenom
men isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik :

7614 10 00 — mit Stahlseele 19 7 —

7614 90 — andere :

7614 90 10 — — aus nichtlegiertem Aluminium 19 7 —
7614 90 90 — — aus Aluminiumlegierungen 19 7 —

7615 Haushaltsartikel , Hauswirtschaftsartikel, Sanitär-, Hygiene- oder Toi
lettenartikel, und Teile davon, aus Aluminium ; Schwämme, Putzlap
pen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren oder
dergleichen, aus Aluminium :

76 IS 10 — Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, Teile davon ; Schwämme, Putzlap
pen , Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren oder derglei
chen :

7615 10 10 — — gegossen 20 7 —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

Besondere
Maßeinheitautonom vertragsmäßig

(%) (%)

1 2 3 4 5

7615 10 90 andere 20 7 —

7615 20 00 — Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel, und Teile davon 20 7 —

7616 Andere Waren aus Aluminium :

7616 10 00 - Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der
Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte,
Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren 16 7 —

761690 — andere :

76169010 Strick- und Häkelnadeln 19 7 —

7616 90 30 Gewebe, Gitter und Geflechte 19 7 —
andere:

7616 90 91 gegossen 19 7 —
761690 99 andere 19 7 —
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KAPITEL 78

BLEI UND WAREN DARAUS

Anmerkung

1 . Im Sinne des Kapitels 78 gelten als:

a) Stangen (Stäbe):
gewalzte, stranggepreßte, gezogene oder geschmiedete massive Erzeugnisse, nicht in Rollen, mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig
konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise" und „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die
gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen. Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließ
lich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem" Querschnitt) muß mehr als 1 / 10 der Breite betragen. Als Stangen
(Stäbe) gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach der
Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch
diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden .

b) Profile:
gewalzte, stranggepreßte, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt, die keiner der Begriffsbestimmungen für Stangen (Stäbe), Draht, Platten, Bleche, Bänder,
Folien oder Rohre entsprechen. Als Profile gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen,
die nach der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn
sie durch diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden .

c) Draht:
gewalzte, stranggepreßte oder gezogene massive Erzeugnisse, in Ringen oder Rollen, mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig
konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise" und „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die
gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen. Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließ
lich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem" Querschnitt) muß mehr als 1 / 10 der Breite betragen .

d) Platten , Bleche, Bänder und Folien :
massive Flacherzeugnisse (ausgenommen Erzeugnisse in Rohform der Position 7801), auch in Rollen, mit rechteckigem
Querschnitt, auch mit abgerundeten Kanten (einschließlich „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel sind), mit gleichbleibender Dicke,

— in quadratischer oder rechteckiger Form, deren Dicke 1 / 10 der Breite oder weniger beträgt,

— in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form mit beliebigen Abmessungen, wenn sie nicht den Charakter von
Waren haben, die von anderen Positionen erfaßt werden.

Zu Position 7804 gehören insbesondere auch Platten, Bleche, Bänder und Folien mit Mustern (z.B. Rillen, Riffeln ,
Waffeln , Tränen, Warzen, Rauten) und gelochte, gewellte, polierte oder überzogene Erzeugnisse, sofern sie durch diese
Bearbeitungen nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden .

e) Rohre:
Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleichbleibendem, nur einen einzigen geschlossenen
Hohlraum aufweisenden Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals , Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder
regelmäßig konvexen Vielecks und mit gleichmäßiger Wanddicke . Als Rohre gelten auch Erzeugnisse mit Querschnitten
in Form eines Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks, die über die gesamte
Länge abgerundete Kanten aufweisen, sofern der innere und der äußere Querschnitt die gleiche Form, die gleiche
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Richtung und den gleichen Mittelpunkt haben. Rohre mit den vorstehend genannten Querschnitten können poliert,
überzogen, gebogen, mit Gewinde versehen, gelocht, eingezogen, ausgeweitet, konisch oder mit Flanschen, Schellen oder
Ringen versehen sein .

Unterpositions-Anmerkung

1 . Als „raffiniertes Blei" im Sinne des Kapitels 78 gut:

Metall mit einem Bleigehalt von 99,9 GHT oder mehr, sofern der Gehalt an jedem der anderen Elemente die in der
nachstehenden Tabelle angegebenen Höchstgrenzen nicht überschreitet:

Andere Elemente

Element Höchstgrenze in GHT

Ag Silber 0,02
As Arsen 0,005

Bi Bismut 0,05

Ca Calcium 0,002

Cd Cadmium 0,002

Cu Kupfer 0,08

Fe Eisen 0,002

S Schwefel 0,002

Sb Antimon 0,005

Sn Zinn 0,005

Zn Zink 0,002

Andere (z.B. Te), je 0,001

Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

Besondere
Maßeinheitautonom vertragsmäßig

(%) (%)

1 2 3 4 5

7801 Blei in Rohform :

7801 10 00 — raffiniertes Blei 4,5 3,5 —
MIN 1,1 Ecu/

100 kg/net

— anderes :

7801 91 00 Antimon als eewichtsmäßig vorherrschendes anderes Element enthaltend . 4,5 3,5 —
MIN 1,1 Ecu/

100 kg/net
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7801 99 anderes :

7801 99 10 mit einem Silbergehalt von 0,02 GHT oder mehr, zum Raffinieren
(Werkblei) ( i) 4,5 (2) frei —

— anderes:

7801 99 91 Bleilegierungen 4,5 3,5 —
MIN 1,1 Ecu/

100 kg/net
7801 99 99 anderes 4,5 3,5 —

MIN 1,1 Ecu/
100 kg/net

7802 00 Abfälle und Schrott, aus Blei :
7802 00 10 — von Akkumulatoren frei frei —

7802 00 90 - andere . frei frei —

7803 00 00 Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Blei . 10 8 —

7804 Platten, Bleche, Bänder und Folien, aus Blei ; Pulver und Flitter, aus
Blei :

— Platten, Bleche, Bänder und Folien :

7804 11 00 Bänder und Folien, mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder
weniger 12 8 —

7804 19 00 andere 10 8 —

7804 20 00 — Pulver und Flitter 5 2,2 —

7805 0000 Rohre, Rohrformstficke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbindungs
stücke (z.B. Bogen, Muffen), aus Blei 13 9 —

7806 00 Andere Waren aus Blei :

7806 00 10 — Verpackungsmittel mit Abschirmung aus Blei gegen Strahlung, zum Be
fördern oder Lagern radioaktiver Stoffe (Euratom) 12 6 —

7806 00 90 - andere 17 8 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(2) Dieser Zollsatz ist auf 2 % ermäßigt .
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KAPITEL 79

ZINK UND WAREN DARAUS

Anmerkung

1 . Im Sinne des Kapitels 79 gelten als:

a) Stangen (Stäbe):
gewalzte, stranggepreßte, gezogene oder geschmiedete massive Erzeugnisse, nicht in Rollen, mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig
konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise" und „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die
gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen . Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließ
lich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem" Querschnitt) muß mehr als 1 / 10 der Breite betragen. Als Stangen
(Stäbe) gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach der
Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch
diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden .

b) Profile:
gewalzte, stranggepreßte, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt, die keiner der Begriffsbestimmungen für Stangen (Stäbe), Draht, Bleche, Bänder, Folien
oder Rohre entsprechen. Als Profile gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach
der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch
diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden .

c) Draht:
gewalzte, stranggepreßte oder gezogene massive Erzeugnisse, in Ringen oder Rollen, mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt in Form eines Kreises , Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig
konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise" und „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die
gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen . Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließ
lich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem" Querschnitt) muß mehr als 1 / 10 der Breite betragen .

d) Bleche, Bänder und Folien:
massive Flacherzeugnisse (ausgenommen Erzeugnisse in Rohform der Position 7901 ), auch in Rollen, mit rechteckigem
Querschnitt, auch mit abgerundeten Kanten (einschließlich „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel sind), mit gleichbleibender Dicke,

— in quadratischer oder rechteckiger Form, deren Dicke 1 / 10 der Breite oder weniger beträgt,

— in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form mit beliebigen Abmessungen, wenn sie nicht den Charakter von
Waren haben, die von anderen Positionen erfaßt werden.

Zu Position 7905 gehören insbesondere auch Bleche, Bänder und Folien mit Mustern (z.B. Rillen, Riffeln, Waffeln ,
Tränen, Warzen, Rauten) und gelochte, gewellte, polierte oder überzogene Erzeugnisse, sofern sie durch diese
Bearbeitungen nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden .

e) Rohre:
Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleichbleibendem, nur einen einzigen geschlossenen
Hohlraum aufweisenden Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder
regelmäßig konvexen Vielecks und mit gleichmäßiger Wanddicke. Als Rohre gelten auch Erzeugnisse mit Querschnitten
in Form eines Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks, die über die gesamte
Länge abgerundete Kanten aufweisen, sofern der innere und der äußere Querschnitt die gleiche Form, die gleiche
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Richtung und den gleichen Mittelpunkt haben. Rohre mit den vorstehend genannten Querschnitten können poliert,
überzogen, gebogen, mit Gewinde versehen, gelocht, eingezogen, ausgeweitet, konisch oder mit Flanschen, Schellen oder
Ringen versehen sein .

Unterpositions-Anmerkung

1 . Im Sinne des Kapitels 79 gelten als:

a) nichtlegiertes iZink.
Metall mit einem Zinkgehalt von 97,5 GHT oder mehr.

b) Zinklegierungen:
metallische Stoffe, in denen Zink gegenüber jedem der anderen Elemente gewichtsmäßig vorherrscht, sofern der
Gesamtgehalt an diesen anderen Elementen mehr als 2,5 GHT beträgt .

c) Zinkstaub:
Staub, der durch Kondensieren von Zinkdämpfen gewonnen wird und aus kugelförmigen Partikeln besteht, die feiner als
beim Pulver sind. Sie müssen mit einem Anteil von 80 GHT oder mehr durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite
von 63 (im (Mikron) hindurchgehen und 85 GHT oder mehr metallisches Zink enthalten.

KN
Code Warenbezeichnung

Zollsatz

Besondere
Maßeinheitautonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

1 2 3 4 5

7901 Zink in Rohform :

— nichtlegiertes Zink :

7901 11 00 — — mit einem Zinkgehalt von 99,99 GHT oder mehr 4,5 3,5 —
MIN 1,1 Ecu/

100 kg/net

7901 12 — — mit einem Zinkgehalt von weniger als 99,99 GHT :

7901 12 10 mit einem Zinkgehalt von 99,95 GHT oder mehr, jedoch weniger
als 99,99 GHT 4,5 3,5 —

MIN 1,1 Ecu/
100 kg/net

7901 12 30 mit einem Zinkgehalt von 98,5 GHT oder mehr, jedoch weniger
als 99,95 GHT 4,5 3,5 —

MIN 1,1 Ecu/
100 kg/net

7901 12 90 mit einem Zinkgehalt von 97,5 GHT oder mehr, jedoch weniger
als 98,5 GHT 4,5 3,5 —

MIN 1,1 Ecu/
100 kg/net

7901 20 00 — Zinklegierungen 4,5 3,5 —
MIN 1,1 Ecu/

100 kg/net

7902 0000 Abfälle und Schrott, aus Zink frei frei —

7903 Staub, Pulver und Flitter, aus Zink :
790310 00 - Zinkstaub . . 7 4,4 —

7903 90 00 - andere 7 4,4 —

7904 0000 Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Zink ... 10 8 —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

<%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

7905 00 Bleche, Bänder und Folien, aus Zink :
— nicht oberflächenbearbeitet, mit einer Dicke von:

7905 0011 weniger als 5 mm 10 8 —
7905 00 19 — — 5 mm oder mehr 10 8 —
7905 00 90 - andere 10 8 —

7906 00 00 Rohre, Rohrformstücke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbindungs
stücke (z.B. Bogen, Muffen), aus Zink 14 8 —

7907 Andere Waren aus Zink :

7907 10 00 — Dachrinnen, Firstbleche, Dachfenster und andere vorgefertigte Waren zu
Bauzwecken 14 . 7 —

7907 90 00 - andere 16 7 —
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KAPITEL 80

ZINN UND WAREN DARAUS

Anmerkung

L Im Sinne des Kapitels 80 gelten als:

a) Stangen (Stäbe):
gewalzte, stranggepreßte, gezogene oder geschmiedete massive Erzeugnisse, nicht in Rollen, mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt in Form einqs Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig
konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise" und „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die
gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen . Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließ
lich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem" Querschnitt) muß mehr als 1 / 10 der Breite betragen. Als Stangen
(Stäbe) gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach der
Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch
diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden.

b) Profile:
gewalzte, stranggepreßte, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt, die keiner der Begriffsbestimmungen für Stangen (Stäbe), Draht, Bleche, Bänder, Folien
oder Rohre entsprechen . Als Profile gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach
der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch
diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden.

c) Draht:
gewalzte, stranggepreßte oder gezogene massive Erzeugnisse, in Ringen oder Rollen, mit über die gesamte Länge
gleichbleibendem Querschnitt in Form eines Kreises , Ovals, Quadrats , Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig
konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise" und „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die
gesamte Länge auch abgerundete Kanten aufweisen . Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließ
lich der Erzeugnisse mit „modifiziert rechteckigem" Querschnitt) muß mehr als 1 / 10 der Breite betragen.

d) Bleche, Bänder und Folien:
massive Flacherzeugnisse (ausgenommen Erzeugnisse in Rohform der Position 8001 ), auch in Rollen, mit rechteckigem
Querschnitt, auch mit abgerundeten Kanten (einschließlich „modifizierte Rechtecke", bei denen zwei gegenüberliegende
Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und
parallel sind), mit gleichbleibender Dicke,

— in quadratischer oder rechteckiger Form, deren Dicke 1 / 10 der Breite oder weniger beträgt,

— in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form mit beliebigen Abmessungen, wenn sie nicht den Charakter von
Waren haben, die von anderen Positionen erfaßt werden .

Zu den Positionen 8004 und 8005 gehören insbesondere auch Bleche, Bänder und Folien mit Mustern (z.B. Rillen,
Riffeln , Waffeln, Tränen, Warzen, Rauten) und gelochte, gewellte, polierte oder überzogene Erzeugnisse, sofern sie durch
diese Bearbeitungen nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfaßt werden.

e) Rohre:
Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleichbleibendem, nur einen einzigen geschlossenen
Hohlraum aufweisenden Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder
regelmäßig konvexen Vielecks und mit gleichmäßiger Wanddicke. Als Rohre gelten auch Erzeugnisse mit Querschnitten
in Form eines Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks, die über die gesamte
Länge abgerundete Kanten aufweisen, sofern der innere und der äußere Querschnitt die gleiche Form, die gleiche
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Richtung und den gleichen Mittelpunkt haben . Rohre mit den vorstehend genannten Querschnitten können poliert,
überzogen, gebogen, mit Gewinde versehen, gelocht, eingezogen, ausgeweitet, konisch oder mit Flanschen, Schellen oder
Ringen versehen sein.

Unterpositions-Anmerkung

1 . Im Sinne des Kapitels 80 gelten als:

a) nichtlegiertes Zinn:
Metall mit einem Zinngehalt von 99 GHT oder mehr, sofern ein etwaiger Gehalt an Bismut oder Kupfer unter den in der
nachstehenden Tabelle angegebenen Höchstgrenzen liegt:

Andere Elemente

Element Höchstgrenze in GHT

Bi Bismut 0,1

Cu Kupfer 0,4

b) Zinnlegierungen:
metallische Stoffe, in denen Zinn gegenüber jedem anderen Element gewichtsmäßig vorherrscht, sofern

1 ) der Gesamtgehalt an diesen anderen Elementen mehr als 1 GHT beträgt
oder

2) der Gehalt an Bismut oder Kupfer der jeweiligen Höchstgrenze in der vorstehenden Tabelle entspricht oder sie
überschreitet .

Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8001 Zinn in Rohform :

8001 10 00 — nichtlegiertes Zinn frei frei —

800120 00 — Zinnlegierungen frei frei —

8002 00 00 Abfälle und Schrott, aus Zinn . frei frei —

8003 00 00 Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Zinn 8 3,2 —

8004 00 00 Bleche und Bänder, aus Zinn, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm .8 2,5 —

8005 Folien und dünne Bänder, aus Zinn (auch bedruckt oder auf Papier,
Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne
Unterlage) von 0,2 mm oder weniger ; Pulver und Flitter, aus Zinn :

8005 1000 — Folien und dünne Bänder . 10 4 —

8005 20 00 — Pulver und Flitter 7 2,9 —
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KN
Code Warenbezeichnung

Zollsatz

Besondere
Maßeinheitautonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

1 2 3 4 5 ,

8006 00 00 Rohre, Rohrformstücke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbindungs
stücke (z.B. Bogen, Muffen), aus Zinn 10 4,5 —

8007 00 00 Andere Waren aus Zinn 16 5,3 —
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KAPITEL 81

ANDERE UNEDLE METALLE : CERMETS ; WAREN DARAUS

Unterpositions-Anmerkung

1 . Die Begriffsbestimmungen für „Stangen (Stäbe)", „Profile", „Draht" und „Bleche , Bänder und Folien" aus Anmerkung 1 zu
Kapitel 74 gelten sinngemäß auch für das Kapitel 81 .

Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8101 Wolfram und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott :

8101 10 00 - Pulver . 6 — —

— andere :

810191 — — Wolfram in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe);
Abfälle und Schrott :

8101 91 10 Wolfram in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe) .6 — —

81019190 Abfälle und Schrott 6 — —

8101 92 00 — — Stangen (Stäbe), ausgenommen nur gesinterte, Profile, Bleche, Bänder
und Folien 10 8 —

810193 00 Draht 10 8 —

81019900 andere 13 10 —

8102 Molybdän und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott :
8102 10 00 - Pulver 6 — —

— andere :

8102 91 Molybdän in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe);
Abfälle und Schrott :

8102 91 10 — — — Molybdän in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe) 6 5 —

8102 91 90 Abfälle und Schrott 6 5 —

8102 92 00 Stangen (Stäbe), ausgenommen nur gesinterte, Profile, Bleche, Bänder
und Folien . . . 10 8 —

8102 93 00 Draht .... 10 8 —

8102 99 00 - - andere . . . 13 10 —

8103 Tantal und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott :

810310 — Tantal in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe); Abfälle
und Schrott ; Pulver :

8103 10 10 Tantal in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe);
Pulver . 4 2,5 —

810310 90 Abfälle und Schrott 4 2,5 —



10 . 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 513

Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8103 90 — andere :

8103 90 10 — — Stangen (Stäbe), ausgenommen nur gesinterte, Profile, Draht, Bleche,
Bänder und Folien 8 4,4 —

8103 90 90 andere 11 5,8 —

8104 Magnesium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott :
— Magnesium in Rohform :

8104 11 00 — — mit einem Magnesiumgehalt von 99,8 GHT oder mehr 10 5,3 —
8104 19 00 anderes 10 5,3 —

8104 20 00 — Abfälle und Schrott . . frei frei —

8104 30 00 — Drehspäne und Körner, nach Größe sortiert ; Pulver 14 5,3 —
8104 90 — andere :

8104 9010 — — Stangen (Stäbe), Profile, Draht, Bleche, Bänder und Folien, Rohre ... 14 5,3 —
8104 90 90 andere 14 5,3 —

8105 Cobaltmatte und andere Zwischenerzeugnisse der Cobaltmetallurgie ;
Cobalt und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott :

8105 10 - Cobaltmatte und andere Zwischenerzeugnisse der Cobaltmetallurgie ; Cobalt
in Rohform ; Abfälle und Schrott ; Pulver :

8105 10 10 — — Cobaltmatte und andere Zwischenerzeugnisse der Cobaltmetallurgie ;
Cobalt in Rohform ; Pulver frei frei —

8105 10 90 — — Abfälle und Schrott frei frei —

8105 90 00 - andere 7 3,8 —

8106 00 Bismut und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott :
8106 00 10 - Bismut in Rohform ; Abfälle und Schrott ; Pulver frei frei —

8106 00 90 — andere 9 3,5 —

8107 Cadmium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott :

8107 10 00 — Cadmium in Rohform ; Abfälle und Schrott ; Pulver 5 4 —

8107 90 00 — andere 9 6 —

8108 Titan und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott :

8108 10 — Titan in Rohform ; Abfälle und Schrott ; Pulver :

8108 10 10 — — Titan in Rohform ; Pulver 6 5 —

8108 10 90 — — Abfälle und Schrott 6 5 —

8108 90 — andere :

8108 90 10 Rohre für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen , mit Formstücken, Ver
schlußstücken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahrzeuge (') . 10 frei —

(•) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— — andere:

8108 90 30 — Stangen (Stäbe), Profile und Draht 10 7 —

810890 50 Bleche, Bänder und Folien 10 7 —

8108 90 70 Rohre 10 7 —

8108 90 90 andere 10 7 —

8109 Zirconium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott :
8109 10 — Zirconium in Rohform ; Abfälle und Schrott ; Pulver :

8109 10 10 Zirconium in Rohform; Pulver 6 5 —

81091090 Abfälle und Schrott 6 5 —

8109 90 00 - andere 10 9 —

8110 00 Antimon und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott :
— Antimon in Rohform; Abfälle und Schrott; Pulver:

8110 00 11 Antimon in Rohform; Pulver 8 — —

8110 00 19 Abfälle und Schrott 8 — —

8110 00 90 - andere 10 8 —

8111 00 Mangan und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott :
— Mangan in Rohform ; Abfälle und Schrott ; Pulver:

81110011 Mangan in Rohform; Pulver 7 4,5 —
8111 00 19 — — Abfälle und Schrott 7 4,5 —

81110090 — andere 10 6,5 —

8112 Beryllium, Chrom, Germanium, Vanadium, Gallium, Hafnium, In
dium, Niob (Columbium), Rhenium, Thallium, und Waren daraus,
einschließlich Abfälle und Schrott :

— Beryllium :
8112 11 00 in Rohform ; Abfälle und Schrott ; Pulver 3 1,8 —

8112 19 00 andere 8 3,8 —

8112 20 - Chrom :

in Rohform ; Abfälle und Schrott ; Pulver:

8112 20 10 Chromlegierungen mit einem Nickelgehalt von mehr als 10 GHT . . frei frei —
andere:

8112 20 31 — — in Rohform; Pulver 6 5 —

8112 20 39 — — Abfälle und Schrott 6 5 —

8112 20 90 andere 8 7 —

8112 30 — Germanium :

8112 3010 in Rohform"; Abfälle und Schrott ; Pulver 6 4,5 —

8112 30% andere 10 7 —
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I Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

811240 - Vanadium :

in Rohform; Abfälle und Schrott ; Pulver:

8112 40 11 — — — in Rohform; Pulver . 4 2,2 —
8112 40 19 Abfälle und Schrott 4 2,2 —

8112 40 90 andere 9 5,1 —

— andere :

8112 91 In Rohform ; Abfälle und Schrott ; Pulver :
8112 9110 Hafnium 4 3,5 —

Niob (Columbium), Rhenium:
8112 9131 in Rohform; Pulver 6 5 —
8112 91 39 Abfälle und Schrott . 6 5 —

8112 91 90 Gallium, Indium, Thallium 4 2,2 —
8112 99 andere :

8112 99 10 Hafnium 9 7,5 —

8112 99 30 Niob (Columbium), Rhenium 10 9 —
8112 99 90 Gallium, Indium, Thallium 10 3,8 —

811300 Cermets und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott :
8113 00 10 - Cermets in Rohform; Abfölle und Schrott 4 7,5 —
8113 00 90 - andere 12 7,5 —
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KAPITEL 82

WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND ESSBESTECKE, AUS UNEDLEN METALLEN ;
TEILE DAVON, AUS UNEDLEN METALLEN

Anmerkungen

1 . Außer Lötlampen, tragbaren Feldschmieden, Schleifapparaten, Zusammenstellungen für die Hand- oder Fußpflege und
Waren der Position 8209 erfaßt Kapitel 82 nur Waren mit Klinge oder arbeitendem Teil :

a) aus unedlem Metall ;

b) aus Hartmetallen oder aus Cermets ;

c) aus Edelsteinen, Schmucksteinen oder synthetischen oder rekonstituierten Steinen, auf einem Träger aus unedlem Metall,
Hartmetall oder Cermet ;

d) aus Schleifstoffen auf einem Träger aus unedlem Metall, sofern es sich um Werkzeuge handelt, deren Zähne, Schneiden
oder andere trennende oder schneidende Teile auch nach Aufbringen von Schleifstoffen ihre eigentliche Funktion
beibehalten .

2 . Teile aus unedlen Metallen von Waren des Kapitels 82 werden wie die entsprechenden Waren eingereiht, ausgenommen
Werkzeughalter für Handwerkzeug der Position 8466 und besonders genannte Teile. Teile mit allgemeiner Verwendungsmög
lichkeit im Sinne der Anmerkung 2 zu Abschnitt XV gehören in keinem Fall zu Kapitel 82 .

Köpfe, Kämme, Klingen, Messer und Schneidblätter für elektrische Rasierapparate oder elektrische Haarschneide- und
-schermaschinen gehören zur Position 8510.

3 . Zu Position 8215 gehören Zusammenstellungen aus einem oder mehreren Messern der Position 8211 / und einer zumindest
gleichen Anzahl von Waren der Position 8215 .

\\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8201 Spaten, Schaufe}n, Spitzhacken, Hacken aller Art , Gabeln, Rechen
und Schaber ; Äxte, Beile, Häpen und ähnliche Werkzeuge zum
Hauen oder Spalten ; Geflügelscheren, Gartenscheren, Baumscheren
und ähnliche Scheren ; Sensen und Sicheln, Heu- und Strohmesser,
Heckenscheren, Keile und andere Handwerkzeuge für die Landwirt
schaft, den Gartenbau oder die Forstwirtschaft :

8201 10 00 — Spaten und Schaufeln 15 4,4 —
8201 20 00 - Gabeln ... . . 15 4,4 —

8201 30 00 — Spitzhacken, Hacken aller Art, Rechen und Schaber . . 15 4,4 —

820140 00 — Äxte, Beile, Häpen und ähnliche Werkzeuge zum Hauen oder Spalten ... 15 4,4 —
8201 50 00 — Gartenscheren, Rosenscheren und ähnliche mit einer Hand zu betätigende

Scheren (einschließlich Geflügelscheren) 16 5,6 —

8201 60 00 — Heckenscheren, Baumscheren und ähnliche mit zwei Händen zu betätigende
Scheren 15 4,4 —

8201 90 00 — andere Handwerkzeuge fifr die Landwirtschaft, den Gartenbau oder die
Forstwirtschaft 15 4,4 —
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Zollsatz

KN
Code

Besondere
MaßeinheitWarenbezeichnung autonom vertragsmäßig

(%) (%)

1 2 3 4 5

8202 Handsägen ; Sägeblätter aller Art (einschließlich Frässägeblätter und
nicht gezahnte Sägeblätter):

8202 10 00 - Handsägen 15 5,8 —
8202 20 — Bandsägeblätter :
8202 2010 ; für die Metallbearbeitung 15 5,8 —
8202 20 90 — — für die Bearbeitung anderer Stoffe 15 5,8 —

— Kreissägeblätter, einschließlich Frässägeblätter :
8202 31 — — mit arbeitendem Teil aus Stahl :

8202 31 10 — — — Segmentsägeblätter . . ; . . 16 6,2 —
— — — andere:

— — — — für die Metallbearbeitung, mit einem Durchmesser von:
8202 3151 — — — — — 315 mm oder weniger 16 6,2 —
8202 3159 mehr als 315 mm 16 6,2 —

8202 31 90 für die Bearbeitung anderer Stoffe 16 6,2 —
8202 32 mit arbeitendem Teil aus anderen Stoffen :

8202 3210 Segmentsägeblätter 16 6,2 —
8202 32 90 andere 16 6,2 —

8202 40 00 — Sägeketten 16 4 —
— andere Sägeblätter :

8202 91 Langsägeblätter für die Metallbearbeitung :
— — — mit arbeitendem Teil aus Stahl :

— — — — Langsägeblätter mit einem oder mehreren Befestigungslöchern an
jedem Blattende, mit einer Breite von:

8202 91 11 — — — — — 16 mm oder weniger 16 6,2 —
8202 91 19 — mehr als 16 mm 16 6,2 —

8202 9130 -, andere 16 6,2 —
8202 91 90 — — — mit arbeitendem Teil aus anderen Stoffen 16 6,2 —

8202 99 andere :

— — — mit arbeitendem Teil aus Stahl :

8202 9911 — — — — für die Metallbearbeitung 16 6,2 —
8202 99 19 — — — — für die Bearbeitung anderer Stoffe 16 6,2 —
8202 99 90 — — — mit arbeitendem Teil aus anderen Stoffen 16 6,2 —

8203 Feilen, Raspeln, Kneifzangen und andere Zangen (auch zum Schnei
den), Pinzetten, Scheren zum Schneiden von Metallen, Rohrschneider,
Bolzenschneider, Locheisen, Lochzangen, und ähnliche Handwerk
zeuge :

8203 10 00 — Feilen, Raspeln, und ähnliche Werkzeuge 13 3,8 —
8203 20 - Kneifzangen und andere Zangen (auch zum Schneiden), Pinzetten, und

ähnliche Werkzeuge :
8203 20 10 Pinzetten 15 4,9 —
8203 20 90 andere 15 4,9 —
8203 30 00 - Scheren zum Schneiden von Metallen und ähnliche Werkzeuge 15 4,9 —
8203 40 00 — Rohrschneider, Bolzenschneider, Locheisen, Lochzangen, und ähnliche

Werkzeuge 15 4,9 —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
- (%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8204 Von Hand zu betätigende Schrauben- und Spannschlüssel (einschließ
lich Drehmomentschlüssel); auswechselbare Steckschlüsseleinsätze,
auch mit Halter :

— von Hand zu betätigende Schrauben- und Spannschlüssel :
82041100 — — mit nicht verstellbarer Spannweite . . . . 15 4,9 —
8204 12 00 mit verstellbarer Spannweite 15 4,9 —
8204 20 00 — auswechselbare Steckschlüsseleinsätze, auch mit Halter . 15 4,9 —

8205 Handwerkzeuge (einschließlich Glasschneidediamanten), anderweit we
der genannt noch inbegriffen ; Lötlampen und dergleichen ; Schraub
stöcke, Schraubzwingen und dergleichen, die nicht Zubehör oder Teile
von Werkzeugmaschinen sind ; Ambosse ; tragbare Feldschmieden ;
Schleifapparate zum Hand- oder Fußbetrieb :

8205 10 00 — Bohrwerkzeuge, Gewindeschneid- und Gewindebohrwerkzeuge 16 4,6 —

8205 20 00 — Hämmer und Fäustel 16 4,6 —

8205 30 00 — Hobel, Stechbeitel, Hohlbeitel und ähnliche schneidende Werkzeuge für die
Holzbearbeitung 16 4,6 —

8205 40 00 — Schraubenzieher (Schraubendreher) 16 4,6 —

— andere Handwerkzeuge (einschließlich Glasschneidediamanten):

8205 5100 Haushaltswerkzeuge 16 4,6 —
8205 59 — — andere :

8205 59 10 — Werkzeuge für Maurer, Former und Gießer, Zementarbeiter, Gipser
und Maler 16 4,6 —

8205 59 30 — mit Patronen betriebene Werkzeuge zum Nieten , Befestigen von
Bolzen, Dübeln usw 16 4,6 —

8205 59 90 andere 16 4,6 —

8205 60 00 — Lötlampen und dergleichen 16 4,6 —

8205 70 00 — Schraubstöcke, Schraubzwingen und dergleichen 16 4,6 —

8205 80 00 — Ambosse ; tragbare Feldschmieden ; Schleifapparate zum Hand- oder Fußbe
trieb 16 4,6 —

8205 90 00 — Zusammenstellungen von Waren aus zwei oder mehr der vorstehenden
Unterpositionen 16 4,6 —

8206 00 00 Zusammenstellungen von Werkzeugen aus zwei oder mehr der Positio
nen 8202 bis 8205, in Aufmachungen für den Einzelverkauf ...... 12 4,6 —

8207 Auswechselbare Werkzeuge zur Verwendung in mechanischen oder
nichtmechanischen Handwerkzeugen oder in Werkzeugmaschinen (z.B.
zum Pressen, Prägen, Tiefziehen, Gesenkschmieden, Stanzen, Lochen,
Gewindeschneiden, Gewindebohren, Bohren, Reiben, Räumen, Fräsen,
Drehen, Schrauben), einschließlich Ziehwerkzeuge und Preßmatrizen
zum Ziehen oder Strang- und Fließpressen von Metallen, und Erd-,
Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge :
— Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge :

8207 11 — — mit arbeitendem Teil aus gesinterten Hartmetallen oder Cermets :

8207 11 10 — — — aus gesinterten Hartmetallen 13 4,6 —
82071190 — aus Cermets 13 4,6 —
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

. autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8207 12 — — mit arbeitendem Teil aus anderen Stoffen :

82071210 aus Diamant oder agglomeriertem Diamant 9 5,1 —
820712 90 aus anderen Stoffen 13 4,6 —

8207 20 — Ziehwerkzeuge und PreOmatrizen zum Ziehen oder Strang- und Fließpressen
von Metallen :

8207 20 10 — — mit arbeitendem Teil aus Diamant oder agglomeriertem Diamant ... 9 5,1 —
— — mit arbeitendem Teil aus anderen Stoffen:

8207 20 91 aus gesinterten Hartmetallen 13 4,6 —
8207 20 99 aus anderen Stoffen 13 4,6 —

8207 30 - Preß-, Präge-, Tiefzieh-, Gesenkschmiede-, Stanz- oder Lochwerkzeuge :
8207 30 10 für die Metallbearbeitung 13 4,6 —
8207 30 90 andere 13 4,6 —

8207 40 — Gewindebohr- oder Gewindeschneidwerkzeuge :

für die Metallbearbeitung:

Gewindebohrwerkzeuge, mit arbeitendem Teil:
8207 4011 aus gesinterten Hartmetallen . . . 13 4,6 —
8207 40 19 aus anderen Stoffen 13 4,6 —

— Gewindeschneidwerkzeuge, mit arbeitendem Teil:
8207 40 31 aus gesinterten Hartmetallen 13 4,6 —
82074039 aus anderen Stoffen 13 4,6 —

8207 40 90 andere 13 4,6 —

8207 50 — Bohrwerkzeuge :
8207 50 10 mit arbeitendem Teil aus Diamant oder agglomeriertem Diamant ... 9 5,1 —

— — mit arbeitendem Teil aus anderen Stoffen:

8207 50 30 Mauerbohrer 13 4,6 —

— andere:

für die Metallbearbeitung, mit arbeitendem Teil:

8207 50 50 aus gesinterten Hartmetallen . . 13 4,6 —
8207 50 60 — — — aus Schnellarbeitsstahl 13 4,6 —

8207 50 70 aus anderen Stoffen 13 4,6 —

8207 50 90 andere 13 4,6 —

8207 60 — Reibahlen, Ausbohr- und Räumwerkzeuge :

8207 60 10 mit arbeitendem Teil aus Diamant oder agglomeriertem Diamant ... 9 5,1 —
mit arbeitendem Teil aus anderen Stoffen:

Reibahlen und Ausbohrwerkzeuge:

für die Metallbearbeitung, mit arbeitendem Teil:
8207 60 31 aus gesinterten Hartmetallen 13 4,6 —
8207 60 39 aus anderen Stoffen 13 4,6 —
8207 60 50 andere 13 4,6 —
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— — — Räumwerkzeuge:
für die Metallbearbeitung, mit arbeitendem Teil:

8207 60 71 aus gesinterten Hartmetallen 13 4,6 —
8207 60 79 aus anderen Stoffen 13 4,6 —
8207 60 90 andere 13 4,6 —

8207 70 — Fräswerkzeuge :
— — für die Metallbearbeitung, mit arbeitendem Teil:

8207 70 10 aus gesinterten Hartmetallen 13 4,6 —
aus anderen Stoffen:

8207 70 31 Schaftfräser . 13 4,6 —

8207 70 39 andere . 13 4,6 —

8207 70 90 andere 13 4,6 —

8207 80 —-Drehwerkzeuge :

— — für die Metallbearbeitung, mit arbeitendem Teil:
8207 8011 aus gesinterten Hartmetallen 13 4,6 —
8207 80 19 — — — aus anderen Stoffen 13 4,6 —

8207 80 90 andere 13 4,6 —

8207 90 — andere auswechselbare Werkzeuge :

8207 MIO — — mit arbeitendem Teil aus Diamant oder agglomeriertem Diamant ... 9 5,1 —
— — mit arbeitendem Teil aus anderen Stoffen:

8207 90 30 — — — Schraubendrehereinsätze 13 4,6 —

8207 90 50 — — — Verzahnwerkzeuge 13 4,6 —
— — — andere, mit arbeitendem Teil :

— — — — aus gesinterten Hartmetallen:
8207 90 71 — — — — — für die Metallbearbeitung 13 4,6 —

andere:

8207 90 75 — — — — — — rundlaufende . 13 4,6 —

8207 90 79 andere 13 4,6 —

— — — — aus anderen Stoffen:

8207 90 91 — — — — — für die Metallbearbeitung 13 4,6 —
8207 90 99 andere 13 4,6 —

8208 Messer und Schneidklingen, für Maschinen oder mechanische Geräte :
820810 00 - für die Metallbearbeitung 13 3,8

8208 20 00 — für die Holzbearbeitung 13 3,8 —
8208 30 - für Küchenmaschinen oder Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie :
8208 30 10 Kreismesser 13 3,8 —

8208 30 90 andere 13 3,8 —

8208 40 00 - für Maschinen für die Landwirtschaft, den Gartenbau oder die Forstwirt
schaft 13 3,8 —

8208 90 00 - andere 13 3,8 —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5.

8209 00 Plättchen, Stäbchen, Spitzen und ähnliche Formstücke für Werkzeuge,
nicht gefaßt, aus gesinterten Hartmetallen oder aus Cermets :

8209 00 10 - Plättchen 14 4,9 —

820900 90 - andere 14 4,9 —

8210 00 Von Hand zu betätigende mechanische Geräte, mit einem Gewicht
von 10 kg oder weniger, zum Vorbereiten, Zubereiten oder Anrichten
von Speisen oder Getränken :

82100010 - Fleischhackgeräte, Pressen, Püreepressen, Pommes-frites-Schneider,
Frucht- und Gemüseschneider und ähnliche Geräte 17 4,9 —

8210 00 90 - andere . . . 17 4,9 —

8211 Messer (ausgenommen Messer der Position 8208) mit schneidender
Klinge, auch gezahnt (einschließlich Klappmesser für den Gartenbau),
und Klingen dafür :

82111000 — Zusammenstellungen 17 (') —
— andere :

8211 91 — — Tischmesser mit feststehender Klinge :

8211 91 10 Griffe aus unedlen Metallen 19 5,1 —

821191 90 andere 17 0) —

8211 92 — — andere Messer mit feststehender Klinge :

82119210 — — — Griffe aus unedlen Metallen 19 5,1 —

821192 90 andere 17 (*) —

8211 93 — — Messer mit nicht feststehender Klinge, einschließlich Klappmesser für
den Gartenbau :

821193 10 — — — Griffe aus unedlen Metallen 19 5,1 —

821193 90 andere 17 ( l ) —

821194 00 Klingen 17 12 —

8212 Rasiermesser, Rasierapparate und Rasierklingen (einschließlich Ra
sierklingenrohlinge im Band):

8212 10 — Rasiermesser und Rasierapparate :

82121010 Rasierapparate mit nicht auswechselbaren Klingen 17 4,9 p/st
821210 90 andere • • 17 4,9 p/st

8212 20 00 - Rasierklingen, einschließlich Rasierklingenrohlinge im Band 16 4,9 lOOOp/st
8212 90 00 - andere Teile 16 4,9 —

8213 00 00 Scheren und Scherenblätter 17 8 —

(') Siehe Anhang.
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\ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
<%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

i

8214 Andere Schneidwaren (z.B. Haarschneide- und -scherapparate, Spalt
messer, Hackmesser, Wiegemesser für Metzger oder für den Küchen
gebrauch und Papiermesser); Instrumente und Zusammenstellungen,
für die Hand- oder Fußpflege (einschließlich Nagelfeilen):

8214 10 00 — Papiermesser, Brieföffner, Radiennesser, Bleistiftspitzer und Klingen dafür 16 5,6 —
8214 2000 — Instrumente und Zusammenstellungen, für die Hand- oder Fußpflege (ein

schließlich Nagelfeilen) 16 5,6 —
8214 90 00 - andere 16 5,6 —

8215 Löffel, Gabeln, Schöpfkellen, Schaumlöffel, Tortenheber, Fischmes
ser, Buttermesser, Zuckerzangen und ähnliche Waren :

8215 10 — Zusammenstellungen, die mindestens einen versilberten, vergoldeten oder
platzierten Bestandteil enthalten :

8215 10 10 aus nichtrostendem Stahl 19 17 —

821510 90 andere 19 8 —

8215 20 — andere Zusammenstellungen :
8215 2010 aus nichtrostendem Stahl 19 17 —

8215 20 90 andere 19 8 —

- andere :

8215 91 00 — — versilbert, vergoldet oder platiniert 19 8 —
8215 99 andere :

8215 99 10 aus nichtrostendem Stahl 19 17 —

8215 99 90 - andere 19 8 —
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KAPITEL 83

VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN METALLEN

Anmerkungen

1 . Teile aus unedlen Metallen von Waren des Kapitels 83 werden wie die entsprechenden Waren eingereiht . Jedoch gelten
Waren aus Eisen oder Stahl der Position 7312, 7315, 7317, 7318 oder 7320 sowie die gleichen Waren aus anderen unedlen
Metallen (Kapitel 74 bis 76 und 78 bis 81 ) nicht als Teile von Waren des Kapitels 83 .

2 . Als „Laufrädchen oder -rollen" im Sinne der Position 8302 gelten solche mit einem Durchmesser (auch mit aufgebrachter
Lauffläche) von 75 mm oder weniger oder solche mit einem Durchmesser (auch mit aufgebrachter Lauffläche) von mehr als
75 mm und einer Radbreite oder einer Breite der aufgebrachten Lauffläche von weniger als 30 mm .

Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8301 Vorhängeschlösser, Schlösser und Sicherheitsriegel (zum Schließen
mit Schlüssel, als Kombinationsschlösser oder als elektrische Schlös
ser), aus unedlen Metallen ; Verschlüsse und Verschlußbügel, mit
Schloß, aus unedlen Metallen ; Schlüssel für diese Waren, aus unedlen
Metallen :

8301 10 00 — Vorhängeschlösser 17 5,6 —
8301 20 00 — Schlösser von der für Kraftfahrzeuge verwendeten Art 17 5,6 —

8301 30 00 — Schlösser von der für Möbel verwendeten Art 17 5,6 —

8301 40 — andere Schlösser ; Sicherheitsriegel :

— — Schlösser von der für Gebäudetüren verwendeten Art:

8301 40 11 — — — Zylinderschlösser 17 5,6 —,
8301 40 19 andere . 17 5,6 —

8301 40 90 andere Schlösser; Sicherheitsriegel 17 5,6 —

830150 00 — Verschlüsse und Verschlußbügel, mit Schloß 17 5,6 —

8301 6000 - Teile 17 5 > 6 —

8301 70 00 — Schlüssel, gesondert gestellt 17 5,6 —

8302 Beschläge und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen, für Möbel,
Türen, Treppen, Fenster, Fensterläden, Karosserien, Sattlerwaren,
Koffer, Reisekisten oder andere derartige Waren ; Kleiderhaken, Hut
halter, Konsolen, Stützen und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen ;
Laufrädchen oder -rollen mit Befestigungsvorrichtung aus unedlen
Metallen ; automatische Türschließer aus unedlen Metallen :

8302 10 — Scharniere :

8302 10 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (*) 17 frei —
830210 90 andere 17 4,9 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

r 2 3 4 5

8302 20 — Laufrädchen oder -rollen :

8302 2010 — — für zivile Luftfahrzeuge (') 17 frei —

8302 2090 andere 17 4,9 —

8302 30 00 — andere Beschläge und ähnliche Waren, für Kraftfahrzeuge 17 4,9 —

— andere Beschläge und andere ähnliche Waren :

8302 41 00 — — Baubeschläge 17 4,9 —

8302 42 — — andere, für Möbel :

8302 4210 — — — für zivile Luftfahrzeuge ( l ) . . . 17 frei —
8302 42 90 andere 17 4,9 —

8302 49 — — andere :

8302 4910 — — — für zivile Luftfahrzeuge (•) 17 frei —
8302 49 90 andere 17 4,9 —

8302 50 00 — Kleiderhaken, Huthalter, Konsolen, Stützen und ähnliche Waren 17 4,9 —

8302 60 — automatische Türschließer :

8302 6010 — — für zivile Luftfahrzeuge (') 17 frei —
8302 60 90 andere 17 4,9 —

8303 00 Panzerschränke, Türen und Fächer für Stahlkammern, Sicherheitskas
setten und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen :

8303 00 10 - Panzerschränke 17 5,6 p/st

8303 00 30 — Türen und Fächer für Stahlkammern 17 5,6 —

8303 00 90 — Sicherheitskassetten und ähnliche Waren 17 5,6 —

8304 00 00 Sortierkästen, Ablegekästen, Karteikästen, Manuskriptständer, Feder
schalen, Stempelhalter und ähnliche Ausstattungsgegenstände für Bü
ros, aus unedlen Metallen, ausgenommen Büromöbel der
Position 9403 16 5,3 —

8305 Mechaniken für Schnellhefter oder Aktenordner, Briefklammern,
Heftecken, Aktenklammern, Karteireiter und ähnliches Büromaterial,
aus unedlen Metallen ; Heftklammern, zusammenhängend in Streifen
(z.B. zur Verwendung im Büro, beim Dekorieren oder Verpacken), aus
unedlen Metallen :

8305 10 00 — Mechaniken für Schnellhefter oder Aktenordner 19 5,1 —

8305 20 00 — Heftklammern, zusammenhängend in Streifen 17 4,7 —

8305 90 00 — andere, einschließlich Teile 19 5,1 —

8306 Glocken, Klingeln, Gongs und ähnliche Waren, nicht elektrisch, aus
unedlen Metallen ; Statuetten und andere Ziergegenstände, aus uned
len Metallen ; Rahmen für Photographien, Bilder oder dergleichen,
aus unedlen Metallen ; Spiegel aus unedlen Metallen :

830610 00 — Glocken, Klingeln, Gongs und ähnliche Waren 18 frei —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— Statuetten und andere Ziergegenstände :

8306 21 00 — — versilbert, vergoldet oder platiniert 18 frei —

8306 29 — — andere :

8306 29 10 — — — aus Kupfer 18 frei —

8306 29 90 — — — aus anderen unedlen Metallen 18 frei —

8306 30 00 — Rahmen für Photographien, Bilder oder dergleichen ; Spiegel 19 6 —

8307 Schläuche aus unedlen Metallen, auch mit Verschlußstücken oder
Verbindungsstücken :

8307 10 — aus Eisen oder Stahl :

8307 10 10 mit Verschlußstücken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahr
zeuge (!) 17 frei —

830710 90 andere 17 4,9 —

8307 90 — aus anderen unedlen Metallen :

8307 90 10 — — mit Verschlußstücken oder Verbindungsstücken, für zivile Luftfahr
zeuge (') 17 frei —

8307 90 90 andere 17 4,9 —

8308 Verschlüsse, Verschlußbügel, Schnallen, Spangen, Klammern, Haken,
Ösen und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen, für Kleidung,
Schuhe, Planen, Täschnerwaren oder zum Fertigen oder Ausrüsten
anderer Waren ; Hohlniete und Zweispitzniete, aus unedlen Metallen ;
Perlen und zugeschnittener Flitter, aus unedlen Metallen :

830810 00 — Klammern, Haken und Ösen . . . 16 4,6 —

8308 20 00 — Hohlniete oder Zweispitzniete 16 4,6 —

8308 90 00 — andere, einschließlich Teile 16 4,6 —

8309 Stopfen (einschließlich Kronenverschlüsse, Stopfen mit Schraubge
winde und Gießpfropfen), Flaschenkapseln, Spunde mit Schraubge
winde, Spundbleche, Plomben und anderes Verpackungszubehör, aus
unedlen Metallen :

830910 00 — Kronenverschlüsse 18 4,9 —

8309 90 — andere :

8309 90 10 — — Verschluß- oder Flaschenkapseln, aus Blei ; Verschluß- oder Flaschen
kapseln , aus Aluminium, mit einem Durchmesser von mehr als 21 mm 18 6,5 —

8309 90 90 andere 18 4,9 —

8310 00 00 Aushängeschilder, Hinweisschilder, Namensschilder und ähnliche
Schilder, Zahlen, Buchstaben und andere Zeichen, aus unedlen Metal
len, ausgenommen Schilder und Zeichen der Position 9405 19 5,1 —

(!) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8311 Drähte, Stäbe, Rohre, Platten, Elektroden und ähnliche Waren, aus
unedlen Metallen oder aus Hartmetallen, mit Dekapier- oder Flußmit
teln umhüllt oder gefüllt, zum Schweißen oder Loten oder zum
Auftragen von Metall oder von Hartmetallen ; Drähte und Stäbe, aus
agglomeriertem Pulver von unedlen Metallen, zum Metallisieren im
Aufspritzverfahren :

8311 10 — umhüllte Elektroden aus unedlen Metallen, für das Lichtbogenschweißen :
8311 10 10 — — Schweißelektroden mit einer Seele aus Eisen oder Stahl und einer

Umhüllung aus feuerfestem Material 15 6,2 —
8311 1090 andere 15 5,1 —
831120 00 — gefüllte Drähte aus unedlen Metallen, für das Lichtbogenschweißen . .... 15 5,1 —
831130 00 — umhüllte Stäbe und gefüllte Drähte, aus unedlen Metallen, für das Loten

oder das Autogenschweißen 15 5,1 —

831190 00 — andere, einschließlich Teile 15 5,1 —



10. 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 527

ABSCHNITT XVI

MASCHINEN, APPARATE, MECHANISCHE GERÄTE
UND ELEKTROTECHNISCHE WAREN, TEILE DAVON ;
TONAUFNAHME- ODER TONWIEDERGABEGERÄTE,

FERNSEH-BILD- UND -TONAUFZEICHNUNGSGERÄTE ODER FERNSEH-BILD
UND -TONWIEDERGABEGERÄTE, TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE GERÄTE

Anmerkungen

1 . Zu Abschnitt XVI gehören nicht:

a) Förderbänder und Treibriemen, aus Kunststoffen, des Kapitels 39, Förderbänder und Treibriemen aus vulkanisiertem
Kautschuk (Position 4010) sowie Waren zu technischen Zwecken aus vulkanisiertem Weichkautschuk (Position 4016);

b) Waren zu technischen Zwecken aus Leder oder rekonstituiertem Leder (Position 4204) oder aus Pelzfellen (Position
4303);

c) Spulen, Hülsen, Röhrchen und ähnliche Materialträger, aus Stoffen aller Art (z.B. Kapitel 39 , 40, 44, 48 oder Abschnitt
XV);

d) Lochkarten für Jacquard- oder andere Maschinen (z.B. Kapitel 39 oder 48 bzw. Abschnitt XV);

e) Förderbänder und Treibriemen, aus Spinnstoffen (Position 5910), sowie Gegenstände des technischen Bedarfs aus
Spinnstoffen (Position 5911);

f) Edelsteine, Schmucksteine, synthetische oder rekonstituierte Steine der Positionen 7102 bis 7104 sowie Waren ganz aus
diesen Steinen, der Position 7116, ausgenommen bearbeitete, nicht montierte Saphire und Diamanten für Tonabnehmer
Abtastnadeln (Position 8522);

g) Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit im Sinne der Anmerkung 2 zu Abschnitt XV, aus unedlen Metallen
(Abschnitt XV), und gleichartige Waren aus Kunststoffen (Kapitel 39);

h) Bohrgestänge (Position 7304);

ij) endlose Gewebe und Bänder, aus Metalldraht oder -streifen (Abschnitt XV);

k) Waren der Kapitel 82 oder 83 ;

1) Waren des Abschnitts XVII ;

m) Waren des Kapitels 90;

n) Uhrmacherwaren (Kapitel 91 );

o) auswechselbare Werkzeuge der Position 8207 und Bürsten, die Maschinenteile sind, der Position 9603, sowie ähnliche,
nach Stoffbeschaffenheit ihres arbeitenden Teils einzureihende auswechselbare Werkzeuge (z.B. Kapitel 40, 42, 43, 45
oder 59 bzw. Position 6804 oder 6909);

p) Waren des Kapitels 95 .

2 . Maschinenteile (ausgenommen Teile von Waren der Position 8484, 8544, 8545 , 8546 oder 8547), die nicht durch Anmerkung
1 zu Abschnitt XVI, Anmerkung 1 zu Kapitel 84 oder Anmerkung 1 zu Kapitel 85 von Abschnitt XVI ausgenommen
werden, sind nach folgenden Regeln einzureihen:

a) Teile, die sich als Waren einer Position des Kapitels 84 oder 85 (ausgenommen die Positionen 8485 und 8548) darstellen,
sind dieser Position zuzuweisen, ohne Rücksicht darauf, für welche Maschine sie bestimmt sind;
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b) andere Teile sind, wenn zu erkennen ist, daß sie ihrer Beschaffenheit nach ausschließlich oder hauptsächlich für eine
bestimmte Maschinenart oder für mehrere in der gleichen Position (auch in Position 8479 oder Position 8543) erfaßte
Maschinenarten bestimmt sind, der Position für diese Maschinenart oder Maschinenarten zuzuweisen . Teile, die ihrer
Beschaffenheit nach hauptsächlich sowohl für Waren der Position 8517 als auch für Waren der Positionen 8525 bis 8528
bestimmt sind, gehören zu Positionen 8517 ;

c) alle übrigen Teile sind der Position 8485 oder 8548 zuzuweisen .

3 . Kombinierte Maschinen (Zusammensetzungen aus zwei oder mehr Maschinen verschiedener Art, die zusammen arbeiten
sollen und ein Ganzes bilden) und Maschinen, die nach ihrer Bauart zwei oder mehrere verschiedene, sich abwechselnde
oder ergänzende Tätigkeiten ausführen können, sind, wenn nichts anderes bestimmt ist, nach der das Ganze kennzeichnen
den Haupttätigkeit einzureihen.

4 . Bestehen Maschinen oder Zusammenstellungen von Maschinen aus (entweder voneinander getrennten oder lediglich durch
Rohr- oder Schlauchleitungen, Kraftübertragungsvorrichtungen, elektrische Kabel oder andere Vorrichtungen miteinander
verbundenen) Einzelkomponenten (Teileinheiten), die gemeinsam eine einzige, genau bestimmte, in einer der Positionen des
Kapitels 84 oder 85 erfaßte Funktion ausüben, so sind sie (als „funktionelle Einheit") insgesamt der Position zuzuweisen, die
dieser Funktion entspricht.

5 . Bei der Anwendung der Anmerkungen und Positionen des Abschnitts XVI umfaßt der Begriff „Maschinen" auch Apparate,
Geräte und Vorrichtungen der in Kapitel 84 oder 85 genannten Art .

Zusatzliche Anmerkungen

1 . Zur Montage oder zur Instandhaltung der Maschinen benötigte Werkzeuge sind wie die Maschinen einzureihen, zu denen sie
gehören, wenn sie mit ihnen gestellt werden . Dies gilt auch für auswechselbare Werkzeuge, wenn sie mit den Maschinen, deren
übliche Ausrüstung sie darstellen , gestellt und üblicherweise zusammen mit ihnen verkauft werden .

2 . Auf Verlangen der Anmeldestelle/Zollstelle hat der Anmeldepflichtige/Zollbeteiligtezur Ergänzung der Anmeldung/Zollanmel 
dung erläuternde Unterlagen (z.B. eine Warenbeschreibung, Prospekte, Katalogauszüge, Photographien) beizufügen, aus denen
die geläufige Bezeichnung der Maschine, ihre Verwendung und ihre wesentlichen Merkmale hervorgehen. Bei zerlegten oder
nicht zusammengesetzten Maschinen hat der Anmeldepflichtige/Zollbeteiligte auf Verlangen der Anmeldestelle/Zollstelle ferner
einen Montageplan und ein Verzeichnis des Inhalts der einzelnen Packstücke als Beleg zur Anmeldung/Zollanmeldung
vorzulegen .

3. Auf Antrag des Anmeldepflichtigen/Zollbeteiligten und bei Beachtung der von den zuständigen Behörden festzusetzenden
Voraussetzungen werden die Bestimmungen der Allgemeinen Vorschrift 2 Buchstabe a) auch auf Maschinen angewendet, die in
Teilsendungen ein- oder ausgehen.

4. Zugmaschinen , die, auch durch besondere Vorrichtungen, an Maschinen Apparate oder Geräte des Abschnitts XVI angekuppelt
sind, werden stets gesondert eingereiht (Position 8701).

KAPITEL 84

KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, APPARATE UND MECHANISCHE GERÄTE ;
TEILE DAVON

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 84 gehören nicht:

a), Mühlsteine, Schleifsteine und andere Waren des Kapitels 68 ;

b) Maschinen, Apparate und Geräte (z.B. Pumpen) sowie Teile davon, aus keramischen Stoffen (Kapitel 69);

c) Glaswaren für Laboratorien (Position 7017); Glaswaren zu technischen Zwecken (Position 7019 oder 7020);

d) Waren der Position 7321 oder 7322 sowie ähnliche Waren aus anderen unedlen Metallen (Kapitel 74 bis 76 oder 78 bis
81 );
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e) von Hand zu führende Elektrowerkzeuge der Position 8508 sowie elektromechanische Haushaltsgeräte der Position 8509;

f) nicht motorbetriebene Handkehrgeräte (Position 9603).

2 . Vorbehaltlich der Anmerkung 3 zu Abschnitt XVI sind Maschinen, Apparate und Geräte, die sowohl unter den Positionen
8401 bis 8424 als auch unter den Positionen 8425 bis 8480 eingereiht werden können, unter den Positionen 8401 bis 8424
einzureihen.

Zu Position 8419 gehören jedoch nicht:

a) Brutapparate und Aufzuchtapparate, für die Geflügelzucht sowie Keimapparate (Position 8436);

b) Getreidenetzapparate für die Müllerei (Position 8437);

c) Diffuseure für die Zuckerherstellung (Position 8438);

d) Maschinen und Apparate zum Warmbehandeln von Garnen, Geweben oder anderen Spinnstoffwaren (Position 8451 );

e) Apparate und Vorrichtungen die eine mechanische Arbeit verrichten, bei der eine Temperaturänderung zwar notwendig,
aber nur von untergeordneter Bedeutung ist .

Zu Position 8422 gehören jedoch nicht:

a) Nähmaschinen zum Verschließen von Verpackungen (Position 8452);

b) Büromaschinen und -apparate der Position 8472.

3 . Werkzeugmaschinen zum Abtragen von Stoffen aller Art, die sowohl in die Position 8456 als auch in die Position 8457,
8458, 8459, 8460, 8461 , 8464 oder 8465 eingereiht werden können, sind der Position 8456 zuzuweisen.

4. Zu Position 8457 gehören nur metallbearbeitende Werkzeugmaschinen (andere als Drehmaschinen), die mehrere verschie
denartige Bearbeitungsvorgänge ausführen können, und zwar entweder

a) durch automatischen Werkzeugwechsel aus einem Werkzeugmagazin oder dergleichen entsprechend einem Bearbeitungs
programm (Bearbeitungszentren) oder

b) durch automatischen Einsatz verschiedener Bearbeitungseinheiten, die gleichzeitig oder nacheinander ein feststehendes
Werkstück bearbeiten (Mehrwegemaschinen) oder

c) durch automatisches Zuführen des Werkstücks zu verschiedenen Bearbeitungseinheiten (Transfermaschinen).

5 . A. „Automatische Datenverarbeitungsmaschinen" im Sinne der Position 8471 sind:

a) digitale Maschinen, die:
1 ) das DatenVerarbeitungsprogramm oder die Datenverarbeitungsprogramme und mindestens die Daten speichern

können, die zur Durchführung dieses Programms oder dieser Programme unmittelbar benötigt werden;

2) frei programmiert werden können entsprechend den Benutzeranforderungen;
3) Rechenoperationen entsprechend den Anweisungen des Benutzers durchzuführen vermögen und
4) in der Lage sind, ohne menschliche Mitwirkung ein Datenverarbeitungsprogramm durchzuführen, dessen Ausfüh

rung sie während des Programmablaufs auf Grund logischer Entscheidung selbst ändern können ;

b) analoge Maschinen, die in der Lage sind, mathematische Modelle zu simulieren und mindestens analoge Rechenele
mente, Steuerelemente und Programmiervorrichtungen besitzen ;

c) hybride Maschinen, die entweder aus einer digitalen Maschine mit analogen Elementen oder aus einer analogen
Maschine mit digitalen Elementen bestehen .
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B. Automatische Datenverarbeitungsmaschinen können in Form von Systemen vorkommen, die aus einer unterschiedlichen
Anzahl von jeweils in einem eigenen Gehäuse untergebrachten Einheiten bestehen . Eine Einheit wird dann als zu einem
vollständigen System gehörender Teil angesehen, wenn sie alle folgenden Voraussetzungen erfüllt:

a) sie muß an die Zentraleinheit unmittelbar oder über eine oder mehrere andere Einheiten angeschlossen werden
können ;

b) sie muß ihrer Beschaffenheit nach als Teil für ein solches System bestimmt sein (sie muß also, sofern es sich nicht um
eine Stromversorgungseinheit handelt, insbesondere in der Lage sein, Daten in einer Form — als Code oder als
Signale — zu empfangen oder zu liefern, die vom System verwendet werden kann).

Solche Einheiten sind auch dann der Position 8471 zuzuweisen, wenn sie gesondert gestellt werden .
Nicht zu Position 8471 gehören dagegen Maschinen mit eigener Funktion, in die eine automatische DatenVerarbeitungs
maschine eingebaut ist oder die an eine automatische Datenverarbeitungsmaschine angeschlossen werden und mit ihr
zusammenarbeiten . Derartige Maschinen sind der ihrer Funktion entsprechenden Position, oder, falls keine solche
Position vorhanden ist, der dann zutreffenden Sammelposition zuzuweisen.

6 . Zu Position 8482 gehören nur solche polierten Stahlkugeln, deren Grenzabmaß nicht mehr als ± 1 v.H. vom angegebenen
Durchmesser (Nennmaß), höchstens jedoch ± 0,05 mm beträgt.

Stahlkugeln, die dieser Begriffsbestimmung nicht entsprechen, gehören zu Position 7326 .

7 . Maschinen mit vielseitiger Verwendungsmöglichkeit (Mehrzweckmaschinen) gehören, wenn nichts anderes bestimmt ist und
vorbehaltlich der Anmerkung 2 zu Kapitel 84 und der Anmerkung 3 zu Abschnitt XVI, zu der Position, die ihrem
Hauptverwendungszweck entspricht . Besteht eine derartige Position nicht oder ist der Hauptverwendungszweck nicht
feststellbar, sind sie der Position 8479 zuzuweisen .

Zu Position 8479 gehören jedoch stets Maschinen, die aus beliebigen Stoffen Bindfäden, Seile, Taue oder Kabel herstellen
(z.B. Litzenschlagmaschinen, Seilschlagmaschinen und Kabelmaschinen).

Unterpositions-Anmerkung

1 . Zu Unterposition 8482 40 gehören nur Wälzlager mit zylindrischen Rollen, deren gleichbleibender Durchmesser 5 mm oder
weniger und deren Länge mindestens das Dreifache des Durchmessers beträgt . Die Rollen können an den Enden abgerundet
sein .

Zusatzliche Anmerkung

/. Als „ Motoren für Luftfahrzeuge" der Unterpositionen 8407 10 und 8409 10 gelten nur Motoren, die zum Anbringen einer
Luftschraube oder eines Rotors eingerichtet sind.

KN
Code Warenbezeichnung

Zollsatz

Besondere
Maßeinheitautonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

1 2 3 4 5

8401 Kernreaktoren ; nicht bestrahlte Brennstoffelemente für Kernreakto
ren ; Maschinen und Apparate für die Isotopentrennung :

8401 10 00 — Kernreaktoren (Euratom) 10 6,2 —

8401 20 00 — Maschinen und Apparate für die Isotopentrennung sowie Teile davon
(Euratom) 11 4,1 —

8401 30 00 — nicht bestrahlte Brennstoffelemente (Euratom) 10 6,2 gi F/S

8401 40 — Teile von Kernreaktoren (Euratom):

8401 40 10 — — aus Stahl, freiformgeschmiedet 10 6,2 —■
8401 40 90 andere 10 6,2 —
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8402 Dampfkessel (Dampferzeuger), ausgenommen Zentralheizungskessel,
die sowohl heißes Wasser als auch Niederdruckdampf erzeugen kön
nen ; Kessel zum Erzeugen von überhitztem Wasser :
— Dampfkessel :

8402 11 00 — — Wasserrohrkessel mit einer Dampfleistung von mehr als 45 t/h 14 5,5 —
8402 12 00 Wasserrohrkessel mit einer Dampfleistung von 45 t/h oder weniger ... 14 5,5
8402 19 andere Dampfkessel, einschließlich kombinierte Kessel (Hybridkessel):
8402 19 10 — — — Flammrohrkessel und Rauchrohrkessel 14 5,5 —

8402 1990 andere . 14 5,5 —

8402 20 00 — Kessel zum Erzeugen von überhitztem Wasser 14 5,5 —
8402 90 00 - Teile 14 5,5 —

8403 Zentralheizungskessel, ausgenommen solche der Position 8402 :
8403 10 — Heizkessel :

8403 10 10 aus Gußeisen 17 5,6 —

8403 10 90 andere 17 5,6 —

8403 90 - Teile :

8403 90 10 — — aus Gußeisen . . 17 5,6 —

8403 90 90 andere 17 5,6 —

8404 Hilfsapparate für Kessel der Position 8402 oder 8403 (z.B. Vorwär
mer, Überhitzer, RuObläser und Rauchgasrückführungen); Kondensa
toren für Dampfkraftmaschinen :

8404 1000 — Hilfsapparate für Kessel der Position 8402 oder 8403 14 5,6 —
8404 2000 — Kondensatoren für Dampfkraftmaschinen 14 5,5 —
8404 90 00 - Teile . 14 5,6 —

8405 Generatorgas- und Wassergaserzeuger, auch mit ihren Gasreinigern ; ■ s
Acetylenentwickler und ähnliche mit Wasser arbeitende Gaserzeuger,
auch mit ihren Gasreinigern :

8405 10 00 - Generatorgas- und Wassergaserzeuger, auch mit ihren Gasreinigern ; Acety
lenentwickler und ähnliche mit Wasser arbeitende Gaserzeuger, auch mit
ihren Gasreinigern 14 4,1 —

8405 90 00 - Teile . . . . 14 4,1 —

8406 Dampfturbinen :
— Turbinen :

84061100 für den Antrieb von Wasserfahrzeugen 13 5 —
8406 19 andere :

— — — Wasserdampfturbinen für den Antrieb von elektrischen Generato
ren, mit einer Leistung von:

8406 1911 10 000 kW oder weniger 13 5 —
840619 13 mehr als 10 000 kW bis 40 000 kW 13 5 —

8406 19 15 mehr als 40 000 kW bis 100 000 kW 13 5 —
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8406 19 19 mehr als 100 000 kW 13 5 —

8406 19 90 — — — andere 13 5 —

84069000 - Teile 13 5 —

8407 Hub- und Rotationskolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung :

8407 10 — Motoren für Luftfahrzeuge :

8407 10 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (') 15 (2) frei p/st

8407 10 90 andere 15 (2) 4 p/st

— Antriebsmotoren für Wasserfahrzeuge :

8407 21 Außenbordmotoren :

— — — mit einem Hubraum von 325 cm3 oder weniger:

8407 21 11 mit einer Leistung von 3 kW oder weniger 18 10 p/st

8407 21 19 — — — — mit einer Leistung von mehr als 3 kW 18 10 p/st

— — — mit einem Hubraum von mehr als 325 cm3 :

8407 21 91 — — — — mit einer Leistung von 30 kW oder weniger 18 7 p/st

8407 21 99 mit einer Leistung von mehr als 30 kW 18 7 p/st

8407 29 andere :

8407 29 10 — — — gebraucht 18 6,9 p/st

— — — neu, mit einer Leistung von:

8407 29 30 weniger als 100 kW 18 6,9 p/st

8407 29 50 100 kW bis 150 kW 18 6,9 p/st

8407 29 70 mehr als 1 50 kW bis 200 kW 18 6,9 p/st

8407 29 90 mehr als 200 kW 18 6,9 p/st

— Hubkolbenmotoren von der zum Antrieb von Fahrzeugen des
Kapitels 87 verwendeten Art :

8407 31 00 — — mit einem Hubraum von 50 cm3 oder weniger 22 5,8 p/st

8407 32 00 mit einem Hubraum von mehr als 50 cm3 bis 250 cm3 22 5,8 p/st

8407 33 — — mit einem Hubraum von mehr als 250 cm3 bis 1 000 cm3 :

8407 33 10 für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposi
tion 8701 10, von Kraftfahrzeugen der Positionen 8703 ,
8704 und 8705 (3) 18 4,9 p/st

8407 33 90 andere .... 18 6,9 p/st

') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .

2) Für eingeführte und für die Montage bestimmte Teile für Luftfahrzeuge, schwerer als Luft, die selbst zollfrei eingeführt worden sind oder in der
Gemeinschaft hergestellt werden, wird die Anwendung des Zollsatzes vorläufig ausgesetzt . Bei Inanspruchnahme dieser Aussetzung sind die in den
einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Modalitäten und Bedingungen zu beachten .

3) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach dien in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8407 34 — — mit einem Hubraum von mehr als 1 000 cm3 :

8407 34 10 — — — für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposi
tion 8701 10, von Kraftfahrzeugen der Position 8703 , von Kraft
fahrzeugen der Position 8704, mit Motor mit einem Hubraum
von weniger als 2 800 cm3 und von Kraftfahrzeugen der
Position 8705 ( ! ) 18 4,9 p/st

— — — andere:

8407 34 30 gebraucht 18 6,9 p/st

— — — — neu , mit einem Hubraum von:

8407 34 91 _____ i 500 cm3 oder weniger 18 6,9 p/st

8407 34 99 — — — — — mehr als 1 500 cm3 18 6,9 p/st

8407 90 — andere Motoren :

8407 90 10 mit einem Hubraum von 250 cm3 oder weniger 22 5,8 p/st

mit einem Hubraum von mehr als 250 cm3 :

8407 90 50 — — — für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposi
tion 8701 10, von Kraftfahrzeugen der Position 8703 , von Kraft
fahrzeugen der Position 8704, mit Motor mit einem Hubraum
von weniger als 2 800 cm3 und von Kraftfahrzeugen der
Position 8705 (») 18 4,9 p/st

— — — andere:

8407 90 70 - gebraucht 18 6,9 p/st

— — — — neu, mit einer Leistung von:

8407 90 91 — — — — — 10 kW oder weniger 18 6,9 p/st

8407 90 93 — — — — — mehr als 10 kW bis 50 kW 18 6,9 p/st

8407 90 99 — — — mehr als 50 kW . 18 6,9 p/st

8408 Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdie
selmotoren):

8408 10 — Antriebsmotoren für Wasserfahrzeuge (•):

8408 10 10 — — gebraucht 8 5,3 (2) p/st

— — neu, mit einer Leistung von:

8408 10 21 — — — 15 kW oder weniger 8 5,3 (2) p/st

8408 10 25 mehr als 15 kW bis 50 kW 8 5,3 (2) p/st

8408 10 30 mehr als 50 kW bis 100 kW 8 5,3 (2) p/st
\

8408 10 40 mehr als 100 kW bis 200 kW . 8 5,3 0 p/st

8408 10 50 mehr als 200 kW bis 300 kW 8 5,3 (2) p/st

8408 10 60 mehr als 300 kW bis 500 kW 8 5,3 (2) p/st

8408 10 70 mehr als 500 kW bis 1 000 kW 8 5,3 (2) p/st

') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
2) Siehe Anhang.
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I Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

840810 80 mehr als 1 000 kW bis 5 000 kW .. . 8 5,3 (•) p/st

8408 10 90 mehr als 5 000 kW 8 5,3 (>) p/st

8408 20 — Motoren von der zum Antrieb von Fahrzeugen des Kapitels 87 verwendeten
Art :

8408 20 10 für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposi
tion 8701 10, von Kraftfahrzeugen der Position 8703 , von Kraftfahr
zeugen der Position 8704, mit Motor mit einem Hubraum von weniger
als 2 500 cm3 , und von Kraftfahrzeugen der Position 8705 (2) 18 4,9 p/st

— — andere:

— — — für Acker- und Forstschlepper auf Rädern, mit einer Leistung von:

8408 20 31 50 kW oder weniger 18 6,9 p/st

8408 20 35 mehr als 50 kW bis 100 kW 18 6,9 p/st

8408 20 37 mehr als 100 kW 18 6,9 p/st

für andere Fahrzeuge des Kapitels 87, mit einer Leistung von :

8408 20 51 — — — — 50 kW oder weniger 18 6,9 p/st
8408 20 55 mehr als 50 kW bis 100 kW 18 6,9 p/st

8408 20 57 mehr als 100 kW bis 200 kW 18 6,9 p/st

8408 20 99 mehr als 200 kW 18 6,9 p/st

8408 90 — andere Motoren :

8408 90 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (3) 18 frei p/st
— — andere:

8408 90 21 — Antriebsmotoren für Schienenfahrzeuge . . . . 18 6,9 p/st

— — — andere:

8408 90 29 gebraucht 18 6,9 p/st

— — — — neu, mit einer Leistung von:

8408 90 31 — — — — — 15 kW oder weniger 18 6,9 p/st
8408 90 33 mehr als 15 kW bis 30 kW 18 6,9 p/st

8408 90 36 — — — — — mehr als 30 kW bis 50 kW 18 6,9 p/st

8408 90 37 — — — — — mehr als 50 kW bis 100 kW 18 6,9 p/st

8408 90 51 mehr als 100 kW bis 200 kW . .. 18 6,9 p/st

8408 90 55 mehr als 200 kW bis 300 kW 18 6,9 p/st

8408 90 57 — — — — — mehr als 300 kW bis 500 kW 18 6,9 p/st
!

8408 90 71 mehr als 500 kW bis 1 000 kW 18 6,9 p/st

8408 90 75 — — — — — mehr als 1 000 kW bis 5 000 kW 18 6,9 p/st

8408 90 99 — — — — — mehr als 5 000 kW 18 6,9 p/st

(') Siehe Anhang.
(2) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
(3) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II

Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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■ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8409 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Motoren der
Position 8407 oder 8408 bestimmt :

8409 10 — von Motoren für Luftfahrzeuge:

8409 10 10 für zivile Luftfahrzeuge (') 12 (2) frei —

8409 10 90 andere 12 (2) 3,8 —
— andere :

8409 91 00 erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Kolbenverbrennungsmo
toren mit Fremdzundung bestimmt 16 4,9 —

84099900 andere 16 4,9 —

8410 Wasserturbinen, Wasserräder und Regler dafür :
— Wasserturbinen und Wasserräder :

8410 11 00 mit einer Leistung von 1 000 kW oder weniger 15 6 —

8410 12 00 mit einer Leistung von mehr als 1 000 kW bis 10 000 kW 15 6 —

84101300 mit einer Leistung von mehr als 10 000 kW 15 6 —

841090 — Teile, einschließlich Regler :

841090 10 aus Eisen oder Stahl, gegossen 15 6 —
841090 90 andere 15 6 —

8411 Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellertriebwerke und andere Gas
turbinen :

— Turbo-Strahltriebwerke :

8411 11 mit einer Schubkraft von 25 kN oder weniger :

8411 11 10 für zivile Luftfahrzeuge (') 12 (2) frei p/st

84111190 andere 12 (2) 4,4 p/st

8411 12 mit einer Schubkraft von mehr als 25 kN :

— für zivile Luftfahrzeuge ('):

8411 12 11 mit einer Schubkraft von mehr als 25 kN bis 44 kN 12 (2) frei p/st

8411 12 13 mit einer Schubkraft von mehr als 44 kN bis 132 kN 12 (2) frei p/st

8411 12 19 — — — — mit einer Schubkraft von mehr als 132 kN 12 (2) frei p/st

841112 90 andere 12 (2) 3,8 p/st

— Turbo-Propellertriebwerke :

8411 21 mit einer Leistung von 1 100 kW oder weniger :

8411 21 10 für zivile Luftfahrzeuge (•) 12 (2) frei p/st

8411 21 90 andere 15 (2) 5,1 p/st

1 ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einfahrenden Vorschriften .

2) Für eingeführte und für die Montage bestimmte Teile für Luftfahrzeuge, schwerer als Luft, die selbst zollfrei eingeführt worden sind oder in der
Gemeinschaft hergestellt werden, wird die Anwendung des Zollsatzes vorläufig ausgesetzt. Bei Inanspruchnahme dieser Aussetzung sind die in den
einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Modalitäten und Bedingungen zu beachten.
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I Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8411 22 mit einer Leistung von mehr als 1 100 kW :

— — — für zivile Luftfahrzeuge (*):
8411 22 11 — — — — mit einer Leistung von mehr als 1 100 kW bis 3 730 kW 12 (2) frei p/st
8411 22 19 — — — — mit einer Leistung von mehr als 3 730 kW 12 (2) frei p/st
841122 90 andere , 12 (2) 3,8 p/st

— andere Gasturbinen :

8411 81 mit einer Leistung von 5 000 kW oder weniger :

8411 81 10 für zivile Luftfahrzeuge 0 14 frei p/st
8411 81 90 andere 14 5,5 p/st

8411 82 — — mit einer Leistung von mehr als 5 000 kW :

841182 10 für zivile Luftfahrzeuge (•) 14 frei p/st
andere:

8411 82 91 mit einer Leistung von mehr als 5 000 kW bis 20 000 kW 14 5,5 p/st
8411 82 93 — — — — mit einer Leistung von mehr als 20 000 kW bis 50 000 kW .... 14 5,5 p/st
8411 82 99 mit einer Leistung von mehr als 50 000 kW 14 5,5 p/st

— Teile :

8411 91 von Turbo-Strahltriebwerken oder Turbo-Propellertriebwerken :

8411 91 10 für zivile Luftfahrzeuge (') 14 frei —
841191 90 andere 12 (2) 3,8 —

8411 99 andere :

8411 99 10 von Gasturbinen für zivile Luftfahrzeuge 0) 14 frei —
841199 90 andere 14 5,5 —

8412 Andere Motoren und Kraftmaschinen :

8412 10 — Strahltriebwerke, andere als Turbo-Strahltriebwerke :

84121010 — — für zivile Luftfahrzeuge (') 12 (2) frei p/st
841210 90 andere 12 (2) 4,4 p/st

— Wasserkraftmaschinen und Hydromotoren :

8412 21 — — linear arbeitend (Zylinder):

8412 21 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge (') 15 frei —
— — — andere:

8412 21 91 Hydrosysteme 15 6 —
8412 21 99 andere 15 6 —

8412 29 andere :

8412 29 10 für zivile Luftfahrzeuge (•) 15 frei —

( 1 ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .

(2) Für eingeführte und für die Montage bestimmte Teile für Luftfahrzeuge, schwerer als Luft, die selbst zollfrei eingeführt worden sind oder in der
Gemeinschaft hergestellt werden, wird die Anwendung des Zollsatzes vorläufig ausgesetzt . Bei Inanspruchnahme dieser Aussetzung sind die in den
einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Modalitäten und Bedingungen zu beachten .
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

andere:

8412 29 50 Hydrosysteme 14 7 —
andere:

8412 29 91 Hydromotoren 14 7 —
8412 29 99 --- andere 14 7 —

— Druckluftmotoren :

8412 31 — — linear arbeitend (Zylinder):
8412 31 10 für zivile Luftfahrzeuge (•) 14 frei —
841231 90 andere 14 7 —

841239 andere :

8412 39 10 für zivile Luftfahrzeuge (! ) 14 frei —
8412 39 90 andere 14 7 —

8412 80 — andere :

8412 80 10 — — Dampfkraftmaschinen für Wasserdampf oder anderen Dampf 13 5 —
— — andere:

8412 80 91 für zivile Luftfahrzeuge (') 14 frei —
841280 99 --- andere 14 7 —

8412 90 - Teile :

8412 90 10 für zivile Luftfahrzeuge (•) 14 frei —
— — andere:

8412 90 30 — — — von Strahltriebwerken, anderen als Turbo-Strahltriebwerken 12 (2) 3,8 —
8412 90 50 von Hydromotoren 15 6 —
8412 90 90 andere .. 14 5,5 —

8413 Flüssigkeitspumpen, auch mit Flüssigkeitsmesser ; Hebewerke für
Flüssigkeiten :
— Pumpen, mit Flüssigkeitsmesser ausgestattet oder zur Aufnahme eines

Flüssigkeitsmessers eingerichtet :

8413 11 00 — — Ausgabepumpen für Kraftstoffe oder Schmiermittel, von der in Tankstel
len oder Kraftfahrzeugwerkstätten verwendeten Art 15 4,6 p/st

8413 19 andere :

8413 19 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge (•) 12 frei —
841319 90 — — — andere 15 4,6 p/st

8413 20 — Handpumpen, ausgenommen solche der Unterpositionen 841311 oder
841319 :

8413 20 10 für zivile Luftfahrzeuge C 1 ) 12 frei —
8413 20 90 andere 12 4 p/st

8413 30 — Kraftstoff-, öl- oder Kühlmittelpumpen für Kolbenverbrennungsmotoren :
8413 30 10 für zivile Luftfahrzeuge (') 12 frei —

( 1 ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .

(2) Für eingeführte und für die Montage bestimmte Teile für Luftfahrzeuge, schwerer als Luft, die selbst zollfrei eingeführt worden sind oder in der
Gemeinschaft hergestellt werden, wird die Anwendung des Zollsatzes vorläufig ausgesetzt. Bei Inanspruchnahme dieser Aussetzung sind die in den
einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Modalitäten und Bedingungen zu beachten .
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li Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8413 30 90 andere . 12 4 p/st

841340 00 - Betonpumpen 12 4 p/st
841350 - andere oszillierende Verdrängerpumpen :

8413 50 10 für zivile Luftfahrzeuge (l ) 12 frei —
andere:

8413 50 30 Hydroaggregate 12 4 —
841350 50 Dosierpumpen 12 4 p/st

andere:

Kolbenpumpen:
84135071 Hydropumpen 12 4 p/st
8413 50 79 andere 12 4 p/st

8413 50 90 andere 12 4 p/st

8413 60 - andere rotierende Verdrängerpumpen :

8413 6010 für zivile Luftfahrzeuge (!) 12 frei —
andere:

8413 60 30 Hydroaggregate 12 4 —
andere:

Zahnradpumpen:

84136041 Hydropumpen 12 4 p/st
8413 60 49 andere 12 4 p/st

Flügelzellenpumpen:
8413 60 51 Hydropumpen . . 12 4 p/st
841360 59 andere 12 4 p/st

841360 60 Schraubenspindelpumpen 12 4 p/st
84136090 andere 12 4 p/st

8413 70 — andere Kreiselpumpen :

8413 70 10 für zivile Luftfahrzeuge 0) 12 frei —
— — andere:

_ _ _ Tauchmotorpumpen:

8413 70 21 - einstufig 12 4 p/st
8413 7029 mehrstufig 12 4 p/st
8413 70 30 — Umlaufbeschleuniger für Heizungs- und Heißwasseranlagen, ohne

Wellenabdichtung 12 4 p/st
— — — andere, mit einer Nennweite des Austrittsstutzens von:

84137040 15 mm oder weniger 12 4 p/st
mehr als 15 mm:

841370 50 Kanalradpumpen und Seitenkanalpumpen 12 4 p/st

(•) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel li
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— — — — — Radialkreiselpumpen:
einstufig:

_______ einströmig:

8413 70 61 — — — — — — in Blockbauweise 12 4 p/st

8413 70 69 ________ andere 12 4 p/st
8413 70 70 — mehrströmig 12 4 p/st
8413 70 80 mehrstufig 12 4 p/st

— — — — — andere Kreiselpumpen:

8413 70 91 einstufig 12 4 p/st
8413 70 99 mehrstufig . 12 4 p/st

— andere Pumpen ; Hebewerke für Flüssigkeiten :

8413 81 Pumpen :

8413 81 10 für zivile Luftfahrzeuge (*) 12 frei —
8413 81 90 andere 12 4 p/st

8413 82 00 — — Hebewerke für Flüssigkeiten 14 4,1 p/st
— Teile :

8413 91 — — von Pumpen :
84139110 für zivile Luftfahrzeuge (•) • 12 frei —
8413 91 90 andere 12 4 —

8413 92 00 — — von Hebewerken für Flüssigkeiten 14 4,1 —

8414 Luft- oder Vakuumpumpen, Luft- oder andere Gaskompressoren sowie
Ventilatoren ; Abluft- oder Umluftabzugshauben mit eingebautem
Ventilator, auch mit Filter :

8414 10 — Vakuumpumpen :

8414 10 10 für zivile Luftfahrzeuge (! ) 12 frei —
— — andere:

8414 10 30 Drehschieberpumpen, Sperrschieberpumpen, Molekularpumpen und
Wälzkolbenpumpen 12 4,4 p/st

— — — andere:

8414 10 50 Diffusionspumpen, Kryopumpen und Adsorptionspumpen .... 12 4,4 p/st
8414 10 90 andere 12 4,4 p/st

8414 20 - band- oder fußbetriebene Luftpumpen :

8414 2010 — — für zivile Luftfahrzeuge (•) 12 frei —
— — andere:

8414 20 91 — — — Handpumpen für Fahrräder 16 4,4 p/st
8414 20 99 andere 16 4,4 p/st

8414 30 — Kompressoren von der für Kältemaschinen verwendeten Art :
8414 30 10 für zivile Luftfahrzeuge (•) . . . 12 frei —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— — andere:

8414 30 30 mit einer Leistung von 0,4 kW oder weniger 12 4,4 p/st
— — — mit einer Leistung von mehr als 0,4 kW:

8414 30 91 — — — — hermetische oder halbhermetische 12 4,4 p/st
8414 30 99 andere 12 4,4 p/st

841440 — Luftkompressoren, auf Anhängerfahrgestell montiert :
8414 4010 — — mit einer Liefermenge je Minute von 2 m3 oder weniger 12 4,4 p/st
8414 40 90 — — mit einer Liefermenge je Minute von mehr als 2 m 3 12 4,4 p/st

— Ventilatoren :

8414 51 Tisch-, Boden-, Wand-, Decken-, Dach- oder Fensterventilatoren, mit
eingebautem Elektromotor mit einer Leistung von 125 W oder weniger :

8414 51 10 Ventilatoren mit eingebautem Elektromotor, für zivile Luftfahrzeuge
( i ) 13 frei —

8414 5190 andere 19 5,1 p/st
8414 59 — — andere :

8414 59 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge (•) 13 frei —
— — — andere:

8414 59 30 — — — — Axialventilatoren 13 4,6 p/st

8414 59 50 — — — — Zentrifugalventilatoren 13 4,6 p/st
8414 59 90 andere 13 4,6 p/st

8414 60 00 — Abzugshauben mit einer größten horizontalen Seitenlänge von 120 cm oder
weniger 19 5,1 p/st

8414 80 - andere :

8414 8010 für zivile Luftfahrzeuge 0) 12 frei —
— — andere:

— — — Turbokompressoren:
8414 80 21 einstufig 12 4,4 p/st
8414 80 29 mehrstufig 12 4,4 p/st

— — — oszillierende Verdrängerkompressoren zum Erzeugen eines Über
drucks von:

— — — — 15 bar oder weniger, mit einer Liefermenge je Stunde von:
8414 80 31 — — — — — 60 m3 oder weniger . 12 4,4 p/st
8414 80 39 mehr als 60 m3 12 4,4 p/st

— — — — mehr als 15 bar, mit einer Liefermenge je Stunde von :
8414 80 41 120 m3 oder weniger 12 4,4 p/st
8414 80 49 mehr als 120 m3 12 4,4 p/st

— — — rotierende Verdrängerkompressoren:
8414 80 60 einwellig .... 12 4,4 p/st

— — — — mehrwellig:
8414 80 71 Schraubenkompressoren 12 4,4 p/st
8414 80 79 andere 12 4,4 p/st

(!) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Code Warenbezeichnung
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(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8414 80 90 _ _ _ andere 12 4,4 p/st
8414 90 - Teile :

8414 90 10 — — für zivile Luftfahrzeuge 0 12 frei —

8414 90 90 — — andere 12 4,4 —

8415 Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator und
Vorrichtungen zum Ändern der Temperatur und des Feuchtigkeitsge
halts der Luft, einschlieOlich solcher, bei denen der Luftfeuchtigkeits
grad nicht unabhängig von der Lufttemperatur reguliert wird :

8415 10 00 — Kompaktgerate zum Einbau in Wände oder Fenster 13 3,8 —

— andere :

8415 81 mit Kälteerzeugungsvorrichtung und Ventil zum Umkehren des Kühl
Heizkreislaufs :

8415 81 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge (*) 12 frei —

8415 8190 — andere . . . 12 5,3 —

8415 82 — — andere, mit Kälteerzeugungsvorrichtung :

8415 82 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge (! ) 12 frei —

8415 82 90 andere . 12 5,3 —

8415 83 — — ohne Kälteerzeugungsvorrichtung :

8415 8310 — — — für zivile Luftfahrzeuge (!) 12 frei —

8415 83 90 andere 12 5,3 —

8415 90 - Teile :

8415 90 10 — — von Klimageräten der Unterpositionen 8415 81 , 8415 82 und 8415 83 ,
für zivile Luftfahrzeuge I 1 ) 12 frei —

8415 90 90 -- andere 12 5,3 —

8416 Brenner für Feuerungen, die mit flüssigem Brennstoff, pulverisiertem
festem Brennstoff oder Gas betrieben werden ; automatische Feuerun
gen, einschließlich ihrer mechanischen Beschicker, mechanischen Ro
ste, mechanischen Entascher und ähnlichen Vorrichtungen :

8416 10 — Brenner für flüssigen Brennstoff :

8416 10 10 — — mit fest angebauter automatischer Steuerung 14 4,1 p/st

841610 90 — — andere 14 4,1 p/st

8416 20 00 — andere Brenner, einschließlich kombinierte Brenner 14 4,1 —

8416 30 00 — automatische Feuerungen, einschließlich ihrer mechanischen Beschicker,
mechanischen Roste, mechanischen Entascher und ähnlichen Vorrichtungen . 14 4,1 —

841690 00 - Teile 14 4,1 —

( l ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .



542 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften iu. y . vu

\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig
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1 2 3 4 5

8417 Nichtelektrische Industrie- und Laboratoriumsöfen, einschließlich Ver
brennungsöfen :

8417 10 00 — Öfen zum Rösten, Schmelzen oder anderem Warmbehandeln von Erzen,
Schwefelkies oder Metallen 14 4,1 —

8417 20 - Backöfen :

8417 20 10 Tunnelöfen 14 4,1 —

8417 2090 andere 14 4,1 —

8417 80 — andere :

8417 80 10 — — Abfallverbrennungsöfen 14 4,1 —
8417 80 90 andere 14 4,1 —

8417 90 00 - Teile 14 4,1 —

8418 Kühl- und Gefrierschränke, Gefrier- und Tiefkühltruhen und andere
Einrichtungen, Maschinen, Apparate und Geräte zur Kälteerzeugung,
mit elektrischer oder anderer Ausrüstung ; Wärmepumpen, ausgenom
men Klimageräte der Position 84l5 :

8418 10 - kombinierte Kühl- und Gefrierschränke mit gesonderten Außentüren :

84181010 für zivile Luftfahrzeuge (') 13 frei —
841810 90 andere 13 3,8 p/st

— Haushaltskühlschränke :

8418 21 Kompressorkühlschränke :
8418 21 10 mit einem Inhalt von mehr als 340 1 13 3 p/st

andere:

8418 21 51 -i Tischkühlschränke 13 3,8 p/st

8418 21 59 — — — — Einbaukühlschränke 13 3,8 p/st

andere, mit einem Inhalt von:

8418 2191 — — — 250 1 oder weniger 13 3,8 p/st
8418 21 99 mehr als 250 1 bis 340 1 . 13 3,8 p/st

8418 22 00 — — elektrische Absorberkühlschränke 13 3,8 p/st

8418 29 00 andere 13 3,8 p/st

8418 % — Gefrier- und Tiefkühltruhen mit einem Inhalt von 800 I oder weniger :

8418 30 10 für zivile Luftfahrzeuge (*) 13 frei —
andere:

841830 91 mit einem Inhalt von 400 1 oder weniger 13 3,8 p/st
8418 30 99 mit einem Inhalt von mehr als 400 1 bis 800 1 13 3,8 p/st

8418 40 — Gefrier- und Tieflühischränke mit einem Inhalt von 900 1 oder weniger :

841840 10 für zivile Luftfahrzeuge (') 13 frei —
andere:

841840 91 — — — mit einem Inhalt von 250 1 oder weniger 13 3,8 p/st

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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8418 40 99 mit einem Inhalt von mehr als 250 1 bis 900 1 13 3,8 p/st
8418 50 — andere Kühl-, Tiefkühl- und Gefriertruhen, -schränke, -vitrinen, -theken und

ähnliche Kühl-, Tiefkühl- oder Gefriermöbel :

Schaukühlmöbel (mit eingebautem Kältesatz oder Verdampfer):
8418 5011 für tiefgekühlte Waren 13 3,8 p/st
8418 50 19 — andere 13 3,8 p/st

andere Kühlmöbel :

8418 50 91 — Gefrier- und Tiefkühlmöbel , ausgenommen solche der Unterpositio
nen 8418 30 und 8418 40 13 3,8 p/st

8418 50 99 andere . 13 3,8 p/st
— andere Einrichtungen, Maschinen, Apparate und Geräte zur Kälteerzeu

gung ; Wärmepumpen :

8418 61 — — Kompressionskälteerzeugungseinrichtungen, bei denen der Kondensator
als Wärmeaustauscher ausgebildet ist :

8418 61 10 für zivile Luftfahrzeuge (') : 13 frei —
8418 6190 — andere . 13 3,8 —
8418 69 andere :

8418 69 10 — für zivile Luftfahrzeuge (•) 13 frei —
andere:

8418 69 91 — — — — Absorptionswärmepumpen 13 3,8 —

8418 69 99 andere 13 3,8 —

— Teile :

8418 9100 — — Möbel, zur Aufnahme einer Kälteerzeugungseinrichtung hergerichtet . . . 13 3,8 —
8418 99 andere :

8418 99 10 — Verdampfer und Kondensatoren, ausgenommen für Haushaltsgeräte 13 3 —
84189990 andere 13 3,8 —

8419 Apparate und Vorrichtungen, auch elektrisch beheizt, zum Behandeln
von Stoffen durch auf einer Temperaturänderung beruhende Vor
gänge, z.B. Heizen, Kochen, Rösten, Destillieren, Rektifizieren, Steri
lisieren, Pasteurisieren, Dämpfen, Trocknen, Verdampfen, Kondensie
ren oder Kühlen, ausgenommen Haushaltsapparate ; nichtelektrische
Durchlauferhitzer und Heißwasserspeicher :
— nichtelektrische Durchlauferhitzer und Heißwasserspeicher :

84191100 — — Gasdurchlauferhitzer 15 4,4 —

841919 00 — — andere 15 4,4 —

8419 20 00 — Sterilisierapparate für medizinische oder chirurgische Zwecke oder für
Laboratorien 17 5,6 —

— Trockner :

8419 3100 — — für landwirtschaftliche Erzeugnisse 14 4,1 —

8419 32 00 — — für Holz, Papierhalbstoff, Papier oder Pappe 14 4,1 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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841939 00 — — andere 14 4,1 —

8419 40 00 — Destillier- und Rektifizierapparate 14 4,1 —
8419 50 — Wärmeaustauscher :

8419 50 10 für zivile Luftfahrzeuge (•) .... ; 11 frei —
8419 50 90 andere 11 3,5 —

8419 60 00 - Apparate und Vorrichtungen für die Luft- oder andere Gasverflüssigung .. 14 4,1 —
— andere Apparate und Vorrichtungen :

841981 zum Zubereiten heißer Getränke oder zum Kochen oder Wärmen von
Speisen :

8419 8110 für zivile Luftfahrzeuge (') 18 frei —
— andere:

8419 81 91 Dampffiltriermaschinen und andere Maschinen zum Zubereiten
von Kaffee oder anderen heißen Getränken 18 5,8 —

841981 99 andere 14 4,1 —

8419 89 andere :

8419 89 10 Wasserrückkühlvorrichtungen und -apparate, in denen der Wärme
austausch nicht über Wandungen erfolgt 14 4,1 —

8419 89 30 — Apparate und Vorrichtungen zum Aufdampfen von Metall im
Vakuum 14 4,1 —

8419 89 80 — andere 14 4,1 —

8419 90 - Teile :

8419 90 10 — — von Wärmeaustauschern, für zivile Luftfahrzeuge ( ! ) . . 14 frei —
8419 90 90 andere 14 4,1 —

8420 Kalander und Walzwerke (ausgenommen Metallwalzwerke und Glas
walzmaschinen) sowie Walzen für diese Maschinen :

8420 10 00 — Kalander und Walzwerke 13 3,8 —

— Teile :

842091 — — Walzen :

8420 91 10 — aus Gußeisen 13 3,8 —

8420 91 30 aus Stahl, freiformgeschmiedet 13 3,8 —
8420 9190 andere 13 3,8 —

8420 99 00 -- andere 13 3,8 —

8421 Zentrifugen, einschließlich Trockenschleudern ; Apparate zum Filtrie
ren oder Reinigen von Flüssigkeiten oder Gasen :
— Zentrifugen, einschließlich Trockenschleudern :

84211100 — — Milchentrahmer 13 3,8 —

8421 12 00 — — Wäscheschleudern 18 5,3 p/st

842119 andere :

842119 10 für zivile Luftfahrzeuge (J ) . 15 frei —

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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andere:

84211991 — Zentrifugen von der in Laboratorien verwendeten Art 13 3,8 —

8421 19 99 - andere 13 3,8 —

— Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten :

8421 21 zum Filtrieren oder Reinigen von Wasser :

84212110 für zivile Luftfahrzeuge (') 15 frei —

8421 21 90 andere .. 15 4,4 —

842122 00 r zum Filtrieren oder Reinigen von Getränken, ausgenommen Wasser ... 15 4,4 —

8421 23 öl- und Kraftstoffilter für Kolbenverbrennungsmotoren :

8421 23 10 für zivile Luftfahrzeuge (•) 15 frei —

8421 23 90 andere . 15 4,4 —

8421 29 andere :

84212910 — — — für zivile Luftfahrzeuge (') . 15 frei —

84212990 andere 15 4,4 —

— Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Gasen :

8421 31 Luftansaugfilter für Kolbenverbrennungsmotoren :

842131 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge (') 15 frei —

8421 31 90 andere 15 4,4 —

8421 39 andere :

84213910 — für zivile Luftfahrzeuge (•) 15 frei —

andere:

8421 39 30 Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Luft 15 4,4 —

Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von anderen Gasen:

8421 39 51 durch nasses Verfahren 15 4,4 —

84213955 durch elektrostatisches Verfahren 15 4,4 —

8421 39 71 — — — — — durch katalytisches Verfahren 15 4,4 —

8421 39 75 — — — — — durch thermisches Verfahren 15 4,4 —

842139 99 andere 15 4,4 —

— Teile :

8421 91 00 von Zentrifugen, einschließlich Trockenschleudern 13 3,8 —

8421 99 00 andere 15 4,4 —

■) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlagigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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8422 Geschirrspülmaschinen ; Maschinen und Apparate zum Reinigen oder
Trocknen von Flaschen oder anderen Behältnissen ; Maschinen und
Apparate zum Füllen, Verschließen, Versiegeln, Verkapseln oder Eti
kettieren von Flaschen, Dosen, Säcken oder anderen Behältnissen ;
Maschinen und Apparate zum Verpacken von Waren ; Maschinen und
Apparate zum Versetzen von Getränken mit Kohlensäure :
— Geschirrspülmaschinen :

84221100 Haushaltsgeschirrspülmaschinen 18 4,9 p/st
8422 19 00 — — andere 18 3,5 p/st

8422 20 00 - Maschinen und Apparate zum Reinigen oder Trocknen von Flaschen oder
anderen Behältnissen 13 3,5 —

8422 30 00 — Maschinen und Apparate zum Füllen, Verschließen, Versiegeln, Verkapseln
oder Etikettieren von Flaschen, Dosen, Säcken oder anderen Behältnissen ;
Maschinen und Apparate zum Versetzen von Getränken mit Kohlensäure . . 13 3,5 —

8422 40 00 — Maschinen und Apparate zum Verpacken von Waren 13 3,5 —
8422 90 00 - Teile 15 3,5 —

8423 Waagen (einschließlich Zähl- und Kontrollwaagen), ausgenommen
Waagen mit einer Empfindlichkeit von 50 mg oder feiner ; Gewichte
für Waagen aller Art :

8423 10 — Personenwaagen, einschließlich Säuglingswaagen ; Haushaltswaagen :

84231010 Haushaltswaagen 15 4,4 p/st
842310 90 andere 15 4,4 p/st

8423 20 00 - Waagen für Stetigförderer, zum kontinuierlichen Wiegen 15 4,4 p/st
8423 30 00 — Absackwaagen, Abfüllwaagen, Dosierwaagen und andere Waagen zur Ver

wiegung konstanter Gewichtsmengen 15 4,4 p/st
— andere Waagen :

8423 81 für eine Höchstlast von 30 kg oder weniger :

8423 81 10 Sortierwaagen und selbsttätige Kontrollwaagen zum Überprüfen
eines vorgegebenen Gewichts 15 4,4 p/st

8423 81 30 Apparate und Geräte zum Wiegen und Etikettieren verpackter
Waren 15 4,4 p/st

8423 81 50 — Ladenwaagen 15 4,4 p/st
8423 8190 andere 15 4,4 p/st

8423 82 für eine Höchstlast von mehr als 30 kg bis 5 000 kg :

8423 82 10 Sortierwaagen und selbsttätige Kontrollwaagen zum Überprüfen
eines vorgegebenen Gewichts 15 4,4 p/st
andere, für eine Höchstlast von:

8423 82 91 mehr als 30 kg bis 1 500 kg 15 4,4 p/st
8423 82 99 mehr als 1 500 kg bis 5 000 kg 15 4,4 p/st
8423 89 andere :

8423 89 10 - Brückenwaagen 15 4,4 p/st
8423 89 90 andere 15 4,4 p/st

8423 90 00 — Gewichte für Waagen aller Art ; Teile von Waagen 15 4,4 —
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8424 Mechanische Apparate, auch handbetrieben, zum Verteilen, Versprit
zen oder Zerstäuben von Flüssigkeiten oder Pulver ; Feuerlöscher,
auch mit Füllung ; Spritzpistolen und ähnliche Apparate ; Sandstrahl
maschinen, Dampfstrahlapparate und ähnliche Strahlapparate :

8424 10 — Feuerlöscher, auch mit Füllung :

84241010 — — für zivile Luftfahrzeuge 0 .......... 12 frei —
8424 10 90 andere 12 4,4 —

8424 20 — Spritzpistolen und ähnliche Apparate :

8424 20 10 — — Wannspritzpistolen . . 12 4,4 —
8424 20 90 andere 12 4,4 —

8424 30 — Sandstrahlmaschinen, DampfStrahlapparate und ähnliche Strahlapparate :

8424 30 10 — — mit Druckluft betrieben 12 4,4 —

8424 30 90 -- andere 12 4,4 —

— andere Apparate :
8424 81 — — für die Landwirtschaft oder den Gartenbau :

8424 81 10 Apparate zum Besprengen 12 4,4 —
andere:

_ _ _ _ tragbare Apparate:

8424 81 31 — — — — — ohne Motor 12 4,4 p/st

8424 81 39 mit Motor 12 4,4 p/st

— — — — andere:

8424 81 91 Spritz-, Sprüh- und Stäubegeräte, für Schlepperanbau oder
Schlepperzug . . 12 4,4 p/st

8424 81 99 andere 12 4,4 p/st

8424 89 — — andere :

Wasserstrahlreinigungsapparate mit eingebautem Motor:

8424 89 10 — — — — mit Heizvorrichtung 12 4,4 p/st

andere, mit einer Motorleistung von:

8424 89 31 — — — — — 7,5 kW oder weniger 12 4,4 p/st
8424 89 39 — — — — — mehr als 7,5 kW 12 4,4 p/st
8424 89 90 andere 12 4,4 —

8424 90 00 - Teile 12 4,4 —

8425 Flaschenzüge ; Zugwinden und Spille ; Hubwinden :
— Flaschenzüge :

8425 11 — — mit Elektromotor :

8425 11 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge (!) 14 frei —
84251190 andere 14 4,1 p/st

;•) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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8425 19 andere :

8425 19 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge (*) 14 frei —
andere:

8425 1991 — — — — Handkettenflaschenzüge 14 4,1 p/st
8425 19 99 andere 14 4,1 —

8425 20 00 - Fördermaschinen für Bergwerke, zum Hochziehen und Herablassen der
Förderkörbe oder Skips ; Spezialzugwinden für den Untertagebergbau .... 14 4,1 —

— andere Zugwinden ; Spille :
8425 31 mit Elektromotor :

8425 3110 für zivile Luftfahrzeuge 0) 14 frei —
8425 31 90 andere 14 4,1 p/st

8425 39 andere :

8425 39 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge (*) 14 frei —
— — — andere:

8425 39 91 mit Kolbenverbrennungsmotor 14 4,1 p/st
8425 39 99 - andere 14 4,1 —

— Hubwinden :

8425 41 00 ortsfeste Hebebühnen von der in Kraftfahrzeugwerkstätten verwendeten
Art . . 14 4,1 p/st

8425 42 andere hydraulische Hubwinden :
84254210 für zivile Luftfahrzeuge 0 14 frei —
8425 42 90 andere 14 4,1 p/st

842549 andere :

84254910 für zivile Luftfahrzeuge (') • 14 frei —
8425 49 90 andere 14 4,1 —

8426 Derrickkrane ; Kabelkrane, Laufkrane, Verladebrücken und andere
Krane ; fahrbare Hubportale, Portalhubkraftkarren und Krankraftkar
ren :

— Laufkrane, Portalkrane (ausgenommen Portaldrehkrane), Verladebrucken,
fahrbare Hubportale und Portalhubkraftkarren :

84261100 — — Konsol- oder Wandlaufkrane 14 4,1 —

8426 12 00 auf luftbereiften Rädern fahrende Hubportale sowie Portalhubkraftkar
ren 14 5,1 —

842619 00 andere 14 4,1 —
8426 20 00 — Turmdrehkrane 14 4,1 —
8426 30 00 — Portaldrehkrane 14 4,1 —

— andere selbstfahrende Maschinen, Apparate und Geräte :
8426 41 00 mit luftbereiften Rädern .. 14 5,8 —
8426 49 00 andere 14 4,1 —

;') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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— andere Maschinen, Apparate und Geräte :

8426 91 — — zum Aufbau auf Straßenfahrzeuge hergerichtet :
84269110 hydraulische Fahrzeug-Selbstladekrane 14 4,1 p/st
84269190 andere 14 4,1 —

842699 andere :

84269910 — — — für zivile Luftfahrzeuge (•) 14 frei —
8426 99 90 andere 14 4,1 —

8427 Stapelkarren ; andere mit Hebevorrichtung ausgerüstete Karren zum
Fördern und für das Hantieren :

8427 10 — Elektrokraftkarren :

8427 10 10 zum Heben auf eine Höhe von 1 m oder mehr 16 4,9 p/st

8427 10 90 andere 16 4,9 p/st

8427 20 — andere selbstfahrende Karren :

zum Heben auf eine Höhe von 1 m oder mehr:

8427 2011 geländegängige Stapelkraftkarren 16 4,9 p/st
8427 20 19 andere : 16 4,9 p/st

8427 20 90 andere 16 4,9 p/st

8427 90 00 - andere Karren 14 4,1 p/st

8428 Andere Maschinen, Apparate und Geräte zum Heben, Beladen, Entla
den oder Fördern (z.B. Aufzüge, Rolltreppen, Stetigförderer und
Seilschwebebahnen):

8428 10 — Personen- und Lastenaufzüge :

8428 10 10 für zivile Luftfahrzeuge C 1 ) 14 frei —
— — andere:

8428 1091 — — — elektrische 14 4,1 —

8428 10 99 andere 14 4,1 —

8428 20 — pneumatische Stetigförderer :
8428 20 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (') 14 frei —

— — andere:

8428 20 30 von der in der Landwirtschaft verwendeten Art 14 4,1 —

andere:

8428 20 91 für Schüttgut • • • 14 4,1 —
8428 20 99 andere 14 4,1 —

— andere Stetigförderer für Waren :
8428 31 00 ihrer Beschaffenheit nach für Arbeiten unter Tage bestimmt 14 4,1 —

8428 32 00 andere, mit Kübeln 14 4,1 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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8428 33 — — andere, mit Bändern oder Gurten :

8428 3310 — — — für zivile Luftfahrzeuge (•) 14 frei —
8428 3390 andere ... 14 4,1 —

8428 39 andere :

8428 3910 für zivile Luftfahrzeuge (') 14 frei —
— — — andere:

842839 91 Scheibenrollenbahnen und andere Rollenbahnen 14 4,1 —

84283999 andere 14 4,1 —

8428 40 00 - Rolltreppen und Rollsteige 14 4,1 —
8428 50 00 — Aufschieber, Vorzieher, Umgleiser (Schiebebühnen), Kipper und ähnliche

Vorrichtungen zum Bewegen oder Handhaben von Waggons, Grubenwagen
oder anderen Schienenfahrzeugen . . . 14 4,1 —

8428 60 00 — Seilschwebebahnen, Sessellifte und Schlepplifte ; Zugmechanismen für
Standseilbahnen 14 4,1 —

8428 90 — andere Maschinen, Apparate und Geräte :
8428 90 10 für zivile Luftfahrzeuge ( ! ) 14 frei —

— — andere:

8428 90 30 — — — Walzwerkmaschinen folgender Art: Rollgänge zum Zuführen oder
Fördern des Walzgutes ; Kipper, Wender und Manipulatoren, für
Rohblöcke (Ingots), Luppen, Stäbe oder Platten 14 5,6 —
andere:

8428 90 50 — — — — Beschickungseinrichtungen (ausgenommen Krane) für Hochöfen
und Industrieöfen ; Schmiedemanipulatoren 14 4,1 —
Lademaschinen von der für die Landwirtschaft verwendeten Art:

8428 90 71 — — — — — Schlepper-Anbaulader 14 4,1 —
8428 90 79 andere 14 4,1 —

andere:

8428 90 91 Lademaschinen zur Aufnahme von Schüttgut 14 4,1 —
8428 90 99 _____ andere 14 4,1 —

8429 Selbstfahrende Planiermaschinen (Bulldozer und Angledozer), Erd
oder StraOenhobel (Grader), Schürfwagen (Scraper), Bagger, Schürf
und andere Schaufellader, Straßenwalzen und andere Bodenverdich
ter :

— Planiermaschinen (Bulldozer und Angledozer):
84291100 — — auf Gleisketten 15 6,5 p/st

8429 19 00 andere 15 6,5 p/st

8429 20 00 - Erd- oder Straßenhobel (Grader) 15 6,5 p/st
8429 30 00 — Schürfwagen (Scraper) 15 5,8 p/st
8429 40 — Straßenwalzen und andere Bodenverdichter :

Straßenwalzen:

8429 40 10 Vibrationswalzen 13 3,8 p/st

') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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— — — andere:

8429 40 31 — — — — bei denen die ßodenverdichtung durch Luftreifen erfolgt 13 3,8 p/st
8429 40 39 andere 13 3,8 p/st

842940 90 andere Bodenverdichter 15 6,5 p/st

— Bagger sowie Schürf- und andere Schaufellader :
8429 51 — — Frontschaufellader :

8429 5110 — — — Lader von der für Arbeiten unter Tage verwendeten Art 15 6 —
8429 51 90 — — — andere 15 6 —

8429 52 00 — — Maschinen mit um 360° drehbarem Oberwagen 15 6,5 p/st
8429 59 00 andere 15 6,5 p/st

8430 Andere Maschinen, Apparate und Geräte zur Erdbewegung, zum
Planieren, Verdichten oder Bohren des Bodens oder zum Abbauen von
Erzen oder anderen Mineralien ; Rammen und Pfahlzieher ; Schnee
räumer :

8430 10 00 — Rammen und Pfahlzieher 15 5,1 p/st

8430 20 00 — Schneeräumer 15 5,1 p/st
— Schrämmaschinen und andere Abbaumaschinen sowie Tunnelbohrmaschinen

und andere Streckenvortriebsmaschinen :

84303100 — — selbstfahrend 15 6,5 —
8430 39 00 andere 14 4,1 —

— andere Bohrmaschinen und Tiefbohrgeräte :
8430 41 00 — — selbstfahrend 15 6,5 —

843049 00 andere 9 2,9 —

8430 50 00 — andere selbstfahrende Maschinen, Apparate und Geräte 15 6,5 —
— andere nichtselbstfahrende Maschinen, Apparate und Geräte :

8430 61 00 Maschinen, Apparate und Geräte zum Feststampfen oder Verdichten des
Bodens 14 4,1 p/st

8430 62 00 — — Schälschrapper 14 4,1 p/st
8430 69 00 — — andere 14 4,1 —

8431 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen,
Apparate und Geräte der Positionen 8425 bis 8430 bestimmt :

8431 10 00 — von Maschinen, Apparaten und Geräten der Position 8425 14 4,1 —
8431 20 00 — von Maschinen, Apparaten und Geräten der Position 8427 20 5,3 —

— von Maschinen, Apparaten und Geräten der Position 8428 :
8431 31 00 von Personenaufziigen, Lastenaufzügen oder Rolltreppen 14 4,1 —
8431 39 — — andere :

8431 39 10 von Walzwerkmaschinen der Unterposition 8428 90 30 14 5,6 —
8431 39 90 andere . 14 4,1 —

— von Maschinen, Apparaten und Geräten der Position 8426, 8429 oder 8430 :
843141 00 Eimer, Kübel, Schaufeln, Löffel, Greifer und Zangen 15 5,3 —
8431 42 00 — — Planierschilde für Planiermaschinen (Bulldozer oder Angledözer) .... 15 5,8 —
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8431 43 00 Teile von Bohrmaschinen oder Tiefbohrgeräten der Unterposition 8430 41
oder 8430 49 9 2,9 —

8431 49 — — andere :

8431 49 20 aus Eisen oder Stahl, gegossen 15 5,2 —
8431 49 80 andere 15 5,2 —

8432 Maschinell, Apparate und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft
oder den Gartenbau, zum Bearbeiten oder Bestellen des Bodens oder
zur Pflege der Pflanzen ; Walzen für Rasenflächen oder Sportplätze :

8432 10 - Pflüge :
84321010 Scharpflüge 11 3,5 p/st
8432 10 90 — — andere 11 3,5 p/st

— Eggen, Grubber (Kultivatoren), Jätmaschinen und Hackmaschinen :
8432 2100 Scheibeneggen 11 3,5 p/st
8432 29 andere :

8432 29 10 — — — Grubber (Kultivatoren) 11 3,5 p/st
8432 29 30 - Eggen 11 3,5 p/st
8432 29 50 Motorhacken 11 3,5 p/st

8432 29 90 andere .. 11 3,5 p/st

8432 30 - Sämaschinen, Pflanzmaschinen und Setzmaschinen :

— — Sämaschinen:

8432 30 11 Einzelkorndrillgeräte und Einzelkorndrillmaschinen mit Zentralan
trieb 11 3,5 p/st

8432 30 19 andere 11 3,5 p/st

8432 30 90 — — Pflanzmaschinen und Setzmaschinen 11 3,5 p/st

8432 40 — Düngerstreuer :

84324010 für Kunstdünger 11 3,5 p/st
8432 40 90 andere 11 3,5 p/st

8432 80 00 - andere Maschinen, Apparate und Geräte 11 3,5 —
8432 90 - Teile :

8432 90 10 Pflugschare 11 3,5 —
andere:

8432 90 91 — aus Eisen oder Stahl, gegossen 11 3,5 —
8432 90 99 andere 11 3,5 —

8433 Maschinen, Apparate und Geräte zum Ernten oder Dreschen von
landwirtschaftlichen Erzeugnissen, einschließlich Stroh- oder Futter
pressen ; Rasenmäher und andere Mähmaschinen ; Maschinen zum
Reinigen oder Sortieren von Eiern, Obst oder anderen landwirtschaft
lichen Erzeugnissen, ausgenommen Maschinen, Apparate und Geräte
der Position 8437 :

— Rasenmäher :

8433 11 mit Motor und horizontal rotierendem Schneidwerk :

84331110 mit Elektromotor 11 3,5 p/st
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andere:

selbstfahrend:

84331151 mit Sitz .. 11 3,5 p/st

84331159 andere 11 3,5 p/st .

84331190 andere 11 3,5 p/st
8433 19 andere :

mit Motor:

8433 19 10 mit Elektromotor 11 3,5 p/st

andere:

selbstfahrend:

8433 19 51 mit Sitz 11 3,5 p/st

8433 19 59 andere . 11 3,5 p/st

843319 70 andere 11 3,5 p/st

8433 19 90 ohne Motor 11 3,5 p/st

8433 20 - andere Mähmaschinen, einschließlich Mähbalken für Schlepperanbau :
8433 20 10 Motormäher 11 3,5 p/st

andere:

für Schlepperanbau oder Schlepperzug:
8433 20 51 mit horizontal rotierendem Schneidwerk 11 3,5 p/st
8433 20 59 andere 11 3,5 p/st
8433 20 90 andere 11 3,5 p/st

8433 30 - andere Heuernte-(Heuwerbungs-)niaschinen, -apparate und -gerate :
8433 3010 —— Rechwender und Zettwender, einschließlich Kreiselzettwender 11 3,5 p/st
8433 30 90 andere 11 3,5 p/st

843340 — Stroh- und Futterpressen, einschließlich Aufnahmepressen :
8433 40 10 Aufnahmepressen 11 3,5 p/st
8433 40 90 andere 11 3,5 p/st

— andere Erntemaschinen, -apparate und -gerate ; Dreschmaschinen und -ge
rate :

8433 51 00 Mähdrescher 11 3,5 p/st

8433 52 00 — — andere Dreschmaschinen und -gerate . . 11 3,5 p/st
843353 — — Maschinen zum Ernten von Wurzeln oder Knollenfrüchten :

8433 53 10 Kartoffelerntemaschinen 11 3,5 p/st

8433 53 30 Rübenköpf- und andere Rübenerntemaschinen 11 3,5 p/st
8433 53 90 andere 11 3,5 p/st

8433 59 andere :

8433 59 10 Feldhäcksler U 3,5 p/st
8433 59 90 andere . 11 3,5 —

8433 60 — Maschinen zum Reinigen oder Sortieren von Eiern, Obst oder anderen
landwirtschaftlichen Erzeugnissen :

8433 60 10 Eiersortiermaschinen 11 3,5 p/st
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8433 60 90 — — andere 11 3,5 —

8433 90 00 - Teile 11 3,5 —

8434 Melkmaschinen und andere milchwirtschaftliche Maschinen, Apparate
und Geräte :

8434 10 00 — Melkmaschinen 11 4, 1 —

8434 20 00 — andere milchwirtschaftliche Maschinen, Apparate und Geräte 11 4,1 —

8434 90 00 - Teile 11 4,1 —

8435 Pressen, Mühlen und ähnliche Maschinen, Apparate und Geräte, zum
Bereiten von Wein, Most, Fruchtsäften oder ähnlichen Getränken :

8435 10 — Maschinen, Apparate und Geräte :

8435 10 10 Pressen 12 4 —

8435 10 90 — — andere 12 4

8435 90 00 - Teile 12 4 —

8436 Andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und Forstwirt
schaft, den Gartenbau, die Geflügel- oder Bienenhaltung, einschließ
lich Keimapparate mit mechanischen oder wärmetechnischen Vorrich
tungen und Brut- und Aufzuchtapparate für die Geflügelzucht :

8436 10 — Maschinen, Apparate und Geräte für die Futterbereitung :

8436 10 10 — — Schrot- und andere Mühlen für Getreide, Hülsenfrüchte und ähnliche
Erzeugnisse 12 3,8 p/st

8436 10 90 andere 12 3,8 —

— Maschinen, Apparate und Geräte für die Geflügelhaltung, einschließlich
Brut- und Aufzuchtapparate :

8436 2100 — — Brut- und Aufzuchtapparate 12 3,8 —

8436 29 00 -- andere 12 3,8

8436 80 00 — andere Maschinen, Apparate und Geräte 12 3,8 —

— Teile :

8436 91 00 — — von Maschinen, Apparaten und Geräten für die Geflügelhaltung, ein
schließlich Geflügelzucht 12 3,8 —

8436 99 00 andere 12 3,8 —

8437 Maschinen, Apparate und Geräte zum Reinigen, Sortieren oder Sieben
von Körner- oder Hülsenfrüchten ; Maschinen, Apparate und Geräte
für die Müllerei oder zum Behandeln von Getreide oder Hülsenfrüch
ten, ausgenommen Maschinen, Apparate und Geräte von der in der
Landwirtschaft verwendeten Art :

8437 10 00 — Maschinen, Apparate und Geräte zum Reinigen, Sortieren oder Sieben von
Körner- oder Hülsenfrüchten 12 3,7 p/st

8437 80 00 — andere Maschinen, Apparate und Geräte 13 4,6 —

8437 90 00 - Teile 12 3,7 —
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8438 Maschinen und Apparate, im Kapitel 84 anderweit weder genannt noch
inbegriffen, zum industriellen Auf- oder Zubereiten oder Herstellen
von Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken, ausgenommen Ma
schinen und Apparate zum Gewinnen oder Aufbereiten von tierischen
oder pflanzlichen ölen oder Fetten :

8438 10 — Maschinen und Apparate zum Herstellen von Back- oder Teigwaren :
8438 10 10 zum Herstellen von Backwaren 13 3,8 —

8438 10 90 — — zum Herstellen von Teigwaren 13 3,8 —
8438 20 00 — Maschinen und Apparate zum Herstellen von Süßwaren, Kakao oder Scho

kolade 1 13 3,8 —

8438 30 00 — Maschinen und Apparate zum Herstellen von Zucker 13 3,8 —
8438 40 00 — Brauereimaschinen und -apparate 13 3,8 —
8438 50 00 — Maschinen und Apparate zum Verarbeiten von Fleisch 13 3,8 —
8438 60 00 — Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten von Früchten oder

Gemüsen 13 3,8 —

843880 — andere Maschinen und Apparate :
8438 80 10 — — zum Auf- oder Zubereiten oder Verarbeiten von Kaffee oder Tee .... 13 3,8 —

andere:

8438 8091 — — — zum Zubereiten oder Herstellen von Getränken . 13 3,8 —

8438 80 99 andere 13 3,8 —

8438 90 00 - Teile 13 3,8 —

8439 Maschinen und Apparate zum Herstellen von Halbstoff aus cellulose
haltigen Faserstoffen oder zum Herstellen oder Fertigstellen von
Papier oder Pappe :

8439 10 00 — Maschinen und Apparate zum Herstellen von Halbstoff aus cellulosehalti
gen Faserstoffen 14 4,1 —

8439 20 00 — Maschinen und Apparate zum Herstellen von Papier oder Pappe 12 3,8 —
8439 30 00 — Maschinen und Apparate zum Fertigstellen von Papier oder Pappe 14 4,1 —

- Teile :

8439 91 von Maschinen und Apparaten zum Herstellen von Halbstoff aus cellulo
sehaltigen Faserstoffen :

8439 9110 aus Eisen oder Stahl , gegossen 14 4,1 —
8439 91 90 andere 14 4,1 —

8439 99 andere :

8439 99 10 aus Eisen oder Stahl, gegossen 13 3,9 —
8439 99 90 andere 13 3,9 —

8440 Buchbindereimaschinen und -apparate, einschließlich Fadenheftma
schinen :

8440 10 — Maschinen und Apparate :
844010 10 — — Falzmaschinen 11 3,5 —

8440 10 20 — — Zusammentragmaschinen 11 3,5 —
84401030 Faden-, Draht- und Klammerheftmaschinen 11 3,5 —
844010 40 — — Klebebindemaschinen 11 3,5 —
8440 10 90 andere 11 3,5 —
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84409000 - Teile 11 3,5 —

8441 Andere Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten von
Papierhalbstoff, Papier oder Pappe, einschließlich Schneidemaschinen
aller Art :

8441 10 — Schneidemaschinen :

8441 10 10 — — kombinierte Rollenschneide- und -Wickelmaschinen 13 3,8 —
844110 20 — - Längs- und Querschneider 13 3,8 —
8441 10 30 — — Schnellschneider 13 3,8 —
844110 90 andere 13 3,8 —
8441 20 00 — Maschinen zum Herstellen von Tüten, Beuteln, Säcken oder Briefumschlä

gen 13 3,8 —
8441 30 00 — Maschinen zum Herstellen von Schachteln, Hülsen, Trommeln oder ähnli

chen, nicht durch Formpressen hergestellten Behältnissen 13 3,8 —
8441 40 00 — Maschinen zum Formpressen von Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder

Pappe 13 3,8 —

8441 80 00 — andere Maschinen und Apparate 13 3,8 —
8441 90 - Teile :

8441 90 10 von Schneidemaschinen 13 3,8 —
8441 90 90 andere . . 13 3,8 —

8442 Maschinen, Apparate und Gerate (ausgenommen Werkzeugmaschinen
der Positionen 8456 bis 8465) zum Schriftgießen oder Schriftsetzen
oder zum Zurichten oder Herstellen von Klischees, Druckplatten,
Druckformzylindern oder anderen Druckformen ; Drucktypen, Kli
schees, Druckplatten, Druckformzylinder und andere Druckformen ;
Lithographiesteine, Platten und Zylinder, für den Druck zugerichtet
(z.B. geschliffen, gekörnt, poliert):

8442 10 00 — Photosetzmaschinen 13 4,1 p/st
8442 20 — andere Setzmaschinen, -apparate und -geräte, auch mit Gießvorrichtung :
8442 20 10 — — kombinierte Schriftgieß- und -setzmaschinen (z.B. Linotype-, Mono

type-, Intertype-Maschinen) 6 2,2 p/st
8442 20 90 andere 13 4,1 p/st
8442 30 00 — andere Maschinen, Apparate und Geräte 14 4,1 —
8442 40 00 — Teile der vorstehend genannten Maschinen, Apparate und Geräte ...... 14 4,1 —
8442 50 — Drucktypen, Klischees, Druckplatten, Druckformzylinder und andere

Druckformen ; Lithographiesteine, Platten und Zylinder, für den Druck
zugerichtet (z.B. geschliffen, gekörnt, poliert):

8442 50 10 — — auf photomechanischem Wege hergestellte Klischees 15 4,5 —
8442 50 30 — — Offsetdruckplatten und -folien 15 4,5 —

andere:

8442 50 91 — — — mit Druckbild 15 4,5 —

8442 50 99 andere 15 4,5 —

8443 Druckmaschinen und -apparate ; Hilfsmaschinen und -apparate für
Druckmaschinen :

— Offsetdruckmaschinen und -apparate :
8443 11 00 Rollenoffsetmaschinen und -apparate 11 3 p/st
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8443 12 00 Bogenoffsetmaschinen und -apparate, für ein Papierformat von
22 x 36 cm oder weniger (Büromaschinen und -apparate) 11 3 p/st

8443 19 andere :

Bogenoffsetmaschinen und -apparate, für ein Papierformat von:
8443 1911 29,7 x 42 cm oder weniger 11 3 p/st
8443 19 19 — — — — mehr als 29,7 x 42 cm 11 3 p/st
8443 19 90 andere 11 3 p/st

— Hochdruckmaschinen und -apparate, ausgenommen Flexodruckmaschinen
und -apparate :

8443 21 00 Rollenhochdruckmaschinen und -apparate 11 3 p/st
8443 29 00 andere 11 3 p/st

8443 30 00 — Flexodruckmaschinen und -apparate 11 3 p/st
8443 40 00 — Tiefdruckmaschinen und -apparate 11 3 p/st
8443 50 — andere Druckmaschinen und -apparate :

— — Rotationsmaschinen:

8443 5011 zum Bedrucken von Spinnstoffen 11 3 p/st
8443 5019 andere ; 11 3 p/st
8443 50 90 andere 11 3 p/st

8443 60 00 — Hilfsmaschinen und -apparate für Druckmaschinen 13 3 —
8443 90 - Teile :

8443 90 10 aus Eisen oder Stahl, gegossen 11 3 —
8443 90 90 andere 11 3 —

8444 00 Maschinen zum Düsenspinnen, Verstecken, Texturieren oder Schnei
den von synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen :

8444 00 10 — Düsenspinnmaschinen 12 3,8 p/st
8444 00 90 - andere 12 3,8 p/st

8445 Maschinen zum Vorbereiten oder Aufbereiten von Spinnstoffen ; Ma
schinen zum Spinnen, Dublieren oder Zwirnen von Spinnstoffen und
andere Maschinen und Apparate zum Herstellen von Spinnstoffgar
nen ; Maschinen zum Spulen (einschließlich Schufispulmaschinen),
Wickeln oder Haspeln von Spinnstoffen sowie Maschinen zum Vorbe?
reiten von Spinnstoffgarnen zur Verwendung auf Maschinen der
Position 8446 oder 8447 :

— Maschinen zum Vorbereiten oder Aufbereiten von Spinnstoffen :
84451100 Krempeln (Karden) 12 3,8 p/st
8445 12 00 Kämmaschinen 12 3,8 p/st

8445 13 00 — — Vorspinnmaschinen (Spindelbanke, Flyer) 12 3,8 p/st
8445 19 00 -- andere 12 3,8 p/st

8445 20 00 - Maschinen zum Spinnen von Spinnstoffen 12 3,8 —
8445 30 — Maschinen zum Dublieren oder Zwirnen von Spinnstoffen :

8445 3010 — — zum Dublieren von Spinnstoffen 12 3,8 p/st
8445 30 90 — — zum Zwirnen von Spinnstoffen 12 3,8 p/st
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8445 40 00 — Maschinen zum Spulen (einschließlich SchuQspulmaschinen), Wickeln oder
Haspeln von Spinnstoffen 12 3,8 p/st

8445 90 00 — andere 13 3,8 p/st

8446 Webmaschinen :

8446 10 00 — Webmaschinen zum Herstellen von Geweben mit einer Breite von 30 cm
oder weniger 11 3,5 p/st

— Webmaschinen mit Schußeintrag durch Webschützen, zum Herstellen von
Geweben mit einer Breite von mehr als 30 cm :

8446 21 00 motorbetrieben 11 3,5 p/st
8446 29 00 andere 11 3,5 p/st
8446 30 00 — Webmaschinen mit schützenlosem Schußeintrag, zum Herstellen von Gewe

ben mit einer Breite von mehr als 30 cm 11 3,5 p/st

8447 Wirk-, Strick-, Nahwirk-, Gimpen-, Tüll-, Spitzen-, Stick-, Posamen
tier-, Flecht-, Netzknüpf- und Tuftingmaschinen :
— Rundwirk- und Rundstrickmaschinen :

84471100 — — mit einem Zylinderdurchmesser von 165 mm oder weniger 13 4,4 p/st
8447 12 00 — — mit einem Zylinderdurchmesser von mehr als 165 mm 13 4,4 p/st
8447 20 — Flachwirk- und Flachstrickmaschinen ; Nähwirkmaschinen :

8447 20 10 handbetrieben 13 4,4 p/st
andere:

8447 20 91 — — — Flachkettenwirkmaschinen, einschließlich Raschelmaschinen .... 13 4,4 p/st
8447 20 93 — — — Flachkulierwirkmaschinen 13 4,4 p/st
8447 20 99 andere . . 13 4,4 p/st
8447 90 00 — andere 10 3,2 p/st

8448 Hilfsmaschinen und -apparate für Maschinen der Position 8444, 8445,
8446 oder 8447 (z.B. Schaftmaschinen, Jacquardmaschinen, Kett- und
Schußfadenwächter und Webschützenwechsler); Teile und Zubehör,
erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen und Appa
rate dieser Position oder der Position 8444, 8445, 8446 oder 8447 be
stimmt (z.B. Spindeln, Spindelflügel, Kratzengarnituren, Webeblätter,
Nadelstäbe, Spinndüsen, Webschützen, Weblitzen, Webschäfte, Na
deln und Platinen):
— Hilfsmaschinen und -apparate für Maschinen der Position 8444, 8445,

8446 oder 8447 :

8448 11 00 — — Schaftmaschinen und Jacquardmaschinen ; Kartensparvorrichtungen, Kar
tenschlagmaschinen, Kartenkopiermaschinen und Kartenbindemaschinen . 12 3,8 —

8448 19 00 andere 12 3,8 —
8448 20 — Teile und Zubehör für Maschinen der Position 8444 oder deren Hilfsma

schinen oder -apparate :
8448 20 10 aus Eisen oder Stahl, gegossen 12 3,8 —
8448 20 90 andere 12 3,8 —

— Teile und Zubehör für Maschinen der Position 8445 oder deren Hilfsma
schinen oder -apparate :

8448 31 00 — — Kratzengarnituren 12 3,8 —
8448 32 00 — — für Maschinen zum Vorbereiten oder Aufbereiten von Spinnstoffen,

ausgenommen Kratzengarnituren 12 3,8 —
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8448 33 — — Spindeln, Spindelflügel, Spinnringe und Ringläufer :

8448 3310 — — — Spindeln und Spindelflügel 12 3,8 —

8448 33 S>0 — - — Spinnringe und Ringläufer 12 3,8 —

8448 39 00 andere 12 3,8 —

— Teile und Zubehör für Webmaschinen oder deren Hilfsmaschinen oder
-äpparate :

8448 41 00 — — Webschützen 12 3,8 —

8448 42 00 Webeblätter, Weblitzen und Webschäfte 12 3,8 —

84484900 andere 12 3,8 —

— Teile und Zubehör für Maschinen der Position 8447 oder deren Hilfsma
schinen oder -apparate :

8448 51 —— Platinen, Nadeln und andere Waren zur Maschenbildung :

8448 51 10 Platinen 12 3,8 —

8448 51 90 — — — andere . 12 3,8 —

8448 59 00 andere 12 3,8 —

8449 00 00 Maschinen und Apparate zum Herstellen oder Ausrüsten von Filz oder
Vliesstoffen (als Meterware oder geformt), einschließlich Maschinen
und Apparate zum Herstellen von Filzhüten ; Formen für die Hutma
cherei 13 3,8 —

8450 Maschinen zum Waschen von Wäsche, auch mit Trockenvorrichtung :

— Maschinen mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von 10 kg oder
weniger :

8450 11 — — Waschvollautomaten :

84501110 — — — mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von 6 kg oder
weniger 19 5,1 p/st

8450 11 90 mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von mehr als 6 kg
bis 10 kg : • • • 19 5,1 p/st

845012 00 — — andere Waschmaschinen, mit eingebauter Wäscheschleuder 19 5,1 p/st
8450 1900 andere 19 5,1 p/st

8450 20 00 - Maschinen mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von mehr
als 10 kg 13 3,8 p/st

8450 90 00 - Teile 19 5,1 —

8451 Maschinen und Apparate (ausgenommen Maschinen der
Position 8450) zum Waschen, Reinigen, Wringen, Trocknen, Bügeln,
Pressen (einschließlich Fixierpressen), Bleichen, Färben, Appretieren,
Ausrüsten, Überziehen oder Imprägnieren von Garnen, Geweben oder
anderen Spinnstoffwaren und Maschinen zum Beschichten von Gewe
ben oder anderen Unterlagen, zum Herstellen von Fußbodenbelägen
(z.B. Linoleum); Maschinen zum Auf- oder Abwickeln, Falten,
Schneiden oder Auszacken von Geweben :

8451 10 00 - Maschinen für die chemische Reinigung . . . 13 3,8 —
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— Trockner :

8451 21 — — mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von 10 kg oder weniger :

8451 21 10 — — — mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von 6 kg oder
weniger 13 3,8 —

8451 21 90 — mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von mehr als 6 kg
bis 10kg . 13 3,8 —

8451 29 00 andere 13 3,8 —

8451 30 — Bügelmaschinen und Bügelpressen, einschließlich Fixierpressen :
8451 3010 — — elektrisch beheizt, mit einer Leistung von weniger als 2 500 W ..... 16 4,6 p/st
8451 30 90 andere 16 4,6 p/st

8451 40 00 — Maschinen und Apparate zum Waschen, Bleichen oder Färben 13 3,8 —
8451 50 00 — Maschinen und Apparate zum Auf- oder Abwickeln, Falten, Schneiden oder

Auszacken von Geweben 13 3,8 —

8451 80 — andere Maschinen und Apparate :
8451 80 10 T Maschinen zum Herstellen von Linoleum oder anderem Fußbodenbe

lag durch Beschichten von Geweben oder anderen Unterlagen 13 3,8 —
8451 80 90 andere 13 3,8

845190 00 - Teile 13 3,8 —

8452 Nähmaschinen, andere als Fadenheftmaschinen der Position 8440 ;
Möbel, Sockel und Deckel, für Nähmaschinen besonders hergerichtet ;
Nähmaschinennadeln : v

8452 10 — Haushaltsnähmaschinen :

— — Steppstichnähmaschinen, deren Kopf ohne Motor 16 kg oder weniger
oder mit Motor 17 kg oder weniger wiegt; Steppstichnähmaschinen
köpfe, die ohne Motor 16 kg oder weniger oder mit Motor 17 kg oder
weniger wiegen:

8452 10 11 Nähmaschinen mit einem Stückwert (Gestelle, Tische und Möbel
nicht inbegriffen) von mehr als 65 ECU 12 6 p/st

8452 10 19 andere 12 — p/st

8452 10 90 — — andere Nähmaschinen und andere Nähmaschinenköpfe 12 4,4 p/st
— andere Nähmaschinen :

8452 2100 — — Nähautomaten 12 4,4 p/st

8452 29 00 andere 12 4,4 p/st
8452 30 00 — Nähmaschinennadeln 14 4,9 —

8452 40 00 — Möbel, Sockel und Deckel für Nähmaschinen sowie Teile davon 12 5,8 —
8452 90 00 — andere Nähmaschinenteile 12 5,8 —

8453 Maschinen und Apparate zum Aufbereiten, Gerben oder Bearbeiten
von Häuten, Fellen oder Leder oder zum Herstellen oder Instandset
zen von Schuhen oder anderen Waren aus Häuten, Fellen oder Leder,
ausgenommen Nähmaschinen :

8453 10 00 - Maschinen und Apparate zum Aufbereiten, Gerben oder Bearbeiten von
Häuten, Fellen oder Leder 13 4,1 —

8453 20 00 — Maschinen und Apparate zum Herstellen oder Instandsetzen von Schuhen . 13 4,1 —
8453 80 00 — andere Maschinen und Apparate . . . 13 4,1 —
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8453 90 00 - Teile . . 13 4,1 —

8454 Konverter, Gießpfannen, Gießformen zum Gießen von Ingots, Masseln
oder dergleichen und Gießmaschinen für Gießereien, Stahlwerke oder
andere metallurgische Betriebe :

8454 10 00 - Konverter 13 3,8 —

8454 20 — Gießformen zum Gießen von Ingots, Masseln oder dergleichen sowie Gieß
pfannen :

— — Gießformen:

8454 20 11 aus Gußeisen . . 13 3,8 —

8454 20 19 andere 13 3,8 —

8454 20 90 — — Gießpfannen 13 3,8 —
8454 30 — Gießmaschinen :

8454 30 10 Druckgießmaschinen 13 3,8 —
8454 30 90 andere 13 3,8 —

84549000 - Teile 13 3,8 —

8455 Metallwalzwerke und Walzen dafür :

8455 10 00 — Rohrwalzwerke . • • 13 4,9 —

— andere Walzwerke :

8455 2100 Wannwalzwerke und kombinierte Warm- und Kaltwalzwerke 13 4,9 —

8455 22 00 — — Kaltwalzwerke 13 4,9 —

8455 30 — Walzen für Walzwerke :

8455 30 10 aus Gußeisen 13 4,9 —

aus Stahl, freiformgeschmiedet:
8455 30 31 Arbeitswalzen für Warmwalzwerke; Stützwalzen für Warm- und

Kaltwalzwerke 13 4,9 —

8455 30 39 Arbeitswalzen für Kaltwalzwerke 13 4,9 —

8455 30 90 aus Stahl, gegossen . , 13 4,9
8455 90 00 — andere Teile 13 4»9 —

8456 Werkzeugmaschinen zum Abtragen von Stoffen aller Art durch
Laser-, Licht- oder anderen Photonenstrahl, Ultraschall, Elektroero
sion, elektrochemische Verfahren oder Elektronen-, Ionen- oder Plas
mastrahl :

8456 10 00 — Laser-, Licht- und andere Photonenstrahlwerkzeugmaschinen 15 5,1 p/st
8456 20 00 — Ultraschallwerkzeugmaschinen . . . . • 15 4,4 p/st
8456 30 00 — Elektroerosionswerkzeugmaschinen . . 15 4,4 p/st
8456 90 00 - andere 15 4,4 p/st

8457 Bearbeitungszentren, Mehrwegemaschinen und Transfermaschinen,
zum Bearbeiten von Metallen :

8457 10 00 — Bearbeitungszentren 10 5 p/st
8457 20 00 — Mehrwegemaschinen • • 10 5 p/st
8457 30 00 — Transfermaschinen . 10 5 p/st
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8458 Drehmaschinen zur spanabhebenden Metallbearbeitung :
— Horizontal-Drehmaschinen :

8458 11 — — numerisch gesteuert :
8458 11 10 Spitzendrehmaschinen, Vielschnittdrehmaschinen und Kopierdreh

maschinen . 10 5 p/st
andere:

8458 11 91 — — — — Drehautomaten und Revolverdrehmaschinen 10 5 p/st
84581199 andere 10 5 p/st
8458 19 andere :

8458 19 10 — — — Spitzendrehmaschinen , Vielschnittdrehmaschinen und Kopierdreh
maschinen . 10 4,9 p/st

— — — andere:

8458 19 91 Drehautomaten und Revolverdrehmaschinen . . . 10 4,9 p/st

8458 19 99 andere 10 4,9 p/st
— andere Drehmaschinen :

845891 — — numerisch gesteuert :
8458 91 10 — — — Senkrecht-Drehmaschinen 10 5 p/st
8458 91 90 andere 10 5 p/st
8458 99 — — andere :

8458 99 10 — — — Senkrecht-Drehmaschinen 10 4,9 p/st
8458 99 90 andere 10 4,9 —

8459 Spanabhebende Werkzeugmaschinen (einschließlich Bearbeitungsein
heiten auf Schlitten) zum Bohren, Ausbohren, Fräsen oder Außen
oder Innengewindeschneiden von Metallen, ausgenommen Drehmaschi
nen der Position 8458 :

8459 10 00 — Bearbeitungseinheiten auf Schlitten 10 5,1 p/st
— andere Bohrmaschinen :

8459 21 — — numerisch gesteuert :
8459 21 10 — Radialbohrmaschinen 10 5 p/st

andere:

8459 21 91 — — — — Mehrspindelbohrmaschinen 10 5 p/st
8459 21 99 andere ... 10 5 p/st

8459 29 — — andere :

8459 29 10 — — — Radialbohrmaschinen 12 5,3 p/st

— — — andere: /
8459 29 91 — — Mehrspindelbohrmaschinen 12 5,3 p/st
8459 29 99 andere 12 5,3 p/st

— andere kombinierte Ausbohr- und Fräsmaschinen :

8459 31 00 — — numerisch gesteuert 8 4,2 p/st
8459 39 00 andere 8 3 p/st
8459 40 — andere Ausbohrmaschinen :

8459 40 10 — — numerisch gesteuert 8 4,2 p/st
8459 40 90 andere 8 3 p/st
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— Konsolfräsmaschinen :

8459 5100 numerisch gesteuert 10 5 p/st
8459 59 00 andere 12 5,3 p/st

— andere Fräsmaschinen :

8459 61 numerisch gesteuert :

8459 61 10 Werkzeugfräsmaschinen 10 5 1 p/st
— — — andere:

8459 6191 — — — — Plan- und Langfräsmaschinen 10 5 p/st
8459 61 99 andere . 10 5 p/st

8459 69 andere :

8459 69 10 Werkzeugfräsmaschinen • ■ 12 5,3 p/st
andere:

8459 69 91 Plan- und Langfräsmaschinen 12 5,3 p/st
8459 69 99 - ■ andere 12 5,3 p/st

8459 70 00 — andere Außen- oder Innengewindeschneidmaschinen 9 4,9 p/st

8460 Werkzeugmaschinen zum Entgraten, Schärfen, Schleifen, Honen,
Läppen, Polieren oder zu anderem Fertigbearbeiten von Metallen,
Hartmetallen oder Cermets mit Hilfe von Schleifscheiben, SchleifStof
fen oder Poliermitteln, ausgenommen Verzahnmaschinen und Zahn
fertigbearbeitungsmaschinen der Position 8461 :
— Flach- oder Planschleifmaschinen mit einer Einstellgenauigkeit in einer der

Achsen von mindestens 0,01 mm :

84601100 — — numerisch gesteuert * 10 5 p/st
8460 19 00 andere 10 4,9 p/st

— andere Schleifmaschinen mit einer Einstellgenauigkeit in einer der Achsen
von mindestens 0,01 mm :

8460 21 — — numerisch gesteuert :

8460 2110 Rundschleifmaschinen 10 5 p/st

8460 21 90 andere 10 5 p/st

8460 29 andere :

8460 29 10 Rundschleifmaschinen 10 4,9 p/st

8460 29 90 andere 10 4,9 p/st

— Schärfmaschinen :

8460 3100 numerisch gesteuert 4 2,5 p/st
846039 00 andere 4 2,2 p/st

8460 40 00 — Honmaschinen und Läppmaschinen 10 4,9 p/st
8460 90 — andere :

8460 90 10 mit einer Einstellgenauigkeit in einer der Achsen von
mindestens 0,01 mm 10 4,9 p/st

8460 90 90 andere 4 2,2 p/st
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8461 Hobelmaschinen, Waagerecht- und Senkrechtstoßmaschinen, Räum
maschinen, Verzahnmaschinen, Zahnfertigbearbeitungsmaschinen, Sä
gemaschinen, Trennmaschinen und andere Werkzeugmaschinen zur
spanabhebenden Bearbeitung von Metallen, Hartmetallen oder Cer
mets, anderweit weder genannt noch inbegriffen :

8461 10 00 — Hobelmaschinen 8 S p/st

8461 20 00 — Waagerecht- und Senkrechtstoßmaschinen 6 2,5 p/st

8461 30 00 — Räummaschinen 6 2,5 p/st

8461 40 — Verzahnmaschinen und Zahnfertigbearbeitungsmaschinen :
Verzahnmaschinen:

— für zylindrische Verzahnungen:

8461 40 11 numerisch gesteuert 10 4,9 p/st

8461 40 19 andere 10 4,9 p/st

für andere Verzahnungen:

8461 40 31 — — numerisch gesteuert 6 3,5 p/st

8461 40 39 andere 6 3,5 p/st

Maschinen zum Fertigbearbeiten der Zähne:

mit einer Einstellgenauigkeit in einer der Achsen von minde
stens 0,01 mm:

846140 71 numerisch gesteuert . . 10 5 p/st

8461 40 79 andere 10 5 p/st

8461 40 90 andere . 4 2,2 p/st

8461 50 — Sägemaschinen und Trennmaschinen :

— — Sägemaschinen:
8461 5011 — Kreissägemaschinen 6 2,2 p/st
8461 50 19 — — — andere 6 2,2 p/st

8461 50 90 — — Trennmaschinen 6 2,2 p/st

8461 90 00 — andere 9 4,9 p/st

8462 Werkzeugmaschinen (einschließlich Pressen) zum Freiformschmieden,
Gesenkschmieden oder Hämmern von Metallen ; Werkzeugmaschinen
(einschließlich Pressen) zum Biegen, Abkanten, Richten, Scheren,
Lochstanzen oder Ausklinken von Metallen ; Pressen zum Bearbeiten
von Metallen oder Hartmetallen (Metallcarbiden), vorstehend nicht
genannt :

8462 10 — Freiformschmiede- oder Gesenkschmiedemaschinen (einschließlich Pressen)
und Schmiedehämmer :

8462 10 10 numerisch gesteuert 6 4,4 p/st
8462 10 90 andere 6 2,5 p/st

— Biegemaschinen, Abkantmaschinen und Richtmaschinen (einschließlich Pres
sen):

8462 21 — — numerisch gesteuert :

8462 21 10 — — — zum Bearbeiten von Flacherzeugnissen 8 4 p/st
8462 2190 - andere 8 4 p/st
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8462 29 andere :

8462 29 10 — — — zum Bearbeiten von Flacherzeugnissen 8 2,5 p/st
andere:

8462 29 91 hydraulisch arbeitend 8 2,5 p/st
8462 29 99 andere 8 2,5 p/st

— Scheren (einschließlich Pressen), ausgenommen mit Lochstanzen kombi
nierte Scheren :

8462 31 numerisch gesteuert :

8462 31 10 - - - zum Bearbeiten von Flacherzeugnissen . . 8 4 p/st
8462 31 90 andere 8 4 p/st

8462 39 andere :

8462 39 10 — — — zum Bearbeiten von Flacherzeugnissen 8 2,5 p/st
— — — andere:

8462 39 91 — — — — hydraulisch arbeitend 8 2,5 p/st
8462 39 99 andere 8 2,5 p/st

— Lochstanzen und Ausklinkmaschinen (einschließlich Pressen) sowie mit
Lochstanzen kombinierte Scheren :

8462 41 numerisch gesteuert :

8462 41 10 zum Bearbeiten von Flacherzeugnissen 8 4 p/st
8462 41 90 — — — andere 8 4 p/st

8462 49 andere :

8462 49 10 — — — zum Bearbeiten von Flacherzeugnissen 8 2,5 p/st
8462 49 90 — — — andere 8 2,5 p/st

— andere :

8462 91 hydraulische Pressen :
8462 91 10 Pressen zum Formen von Metallpulvern für das Sintern und

Schrottpaketierpressen 15 4,4 p/st
— — — andere:

8462 9150 — — numerisch gesteuert . . . 12 5,5 p/st
andere:

8462 91 91 — — — — — zum Herstellen von Nieten, Bolzen oder Schrauben 12 5 p/st
8462 91 99 andere . . . 12 5 P/st
8462 99 andere :

8462 99 10 Pressen zum Formen von Metallpulvern für das Sintern und
Schrottpaketierpressen 15 4,4 p/st

— — — andere:

8462 99 50 numerisch gesteuert • • • 12 5,5 p/st
— — — — andere:

8462 99 91 zum Herstellen von Nieten, Bolzen oder Schrauben 12 5 p/st
8462 99 99 andere 12 5 p/st
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8463 Andere Werkzeugmaschinen zum spanlosen Be- oder Verarbeiten von
Metallen, Hartmetallen oder Cermets :

8463 10 — Ziehbänke für Stangen, Rohre, Profile, Drähte oder dergleichen :

8463 10 10 Drahtziehmaschinen . 9 4,9 p/st

8463 10 90 andere 9 4,9 p/st

8463 20 00 — Gewindewalz- oder Gewinderollmaschinen . 9 4,9 p/st

8463 30 00 — Maschinen zum Be- oder Verarbeiten von Metalldraht 9 4,9 p/st
8463 90 — andere :

8463 90 10 zum Be- oder Verarbeiten von Flacherzeugnissen 9 4,9 p/st

8463 90 90 andere 9 4,9 p/st

8464 Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Steinen, keramischen Waren,
Beton, Asbestzement oder ähnlichen mineralischen Stoffen oder zum
Kaltbearbeiten von Glas :

8464 10 00 — Sägemaschinen 13 3,8 p/st
8464 20 — Schleifmaschinen und Poliermaschinen :

— — Maschinen zum Bearbeiten von Glas:

8464 2011 — von optischen Gläsern 13 3,8 p/st

8464 2019 andere 13 3,8 —

8464 20 90 - - andere 13 3,8 —

8464 90 00 - andere 13 3,8 —

8465 Werkzeugmaschinen (einschließlich Nagel-, Heft-, Klebe-, Verleim
und andere Zusammenfügemaschinen) zum Bearbeiten von Holz,
Kork, Bein, Hartkautschuk, harten Kunststoffen oder ähnlichen har
ten Stoffen :

8465 10 — Maschinen, die verschiedenartige Bearbeitungen ohne Werkzeugwechsel zwi
schen diesen Vorgängen durchführen können :

8465 10 10 Maschinen, denen das Werkstück zwischen jedem Bearbeitungsvorgang
von Hand zugeführt wird 11 5,8 p/st

8465 10 90 — — Maschinen, denen das Werkstück zwischen jedem Bearbeitungsvorgang
automatisch zugeführt wird 11 5,8 p/st

— andere :

8465 91 00 Sägemaschinen 11 5,8 p/st

8465 92 00 — — Hobelmaschinen, Fräsmaschinen und Kehlmaschinen 11 5,8 p/st

8465 93 00 — — Schleifmaschinen und Poliermaschinen 11 5,8 p/st

8465 94 00 — — Biegemaschinen und Zusammenfügemaschinen 11 5,8 p/st

8465 95 00 — — Bohrmaschinen und Stemmaschinen 11 5,8 - p/st

8465 96 00 — — Spaltmaschinen, Hackmaschinen und Schälmaschinen 11 5,8 p/st
8465 99 — — andere :

8465 99 10 — — — Drehmaschinen 11 5,8 p/st

8465 99 90 andere .... ! 11 5,8 p/st
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8466 Teile und Zubehör, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für
Maschinen der Positionen 8456 bis 8465 bestimmt, einschließlich
Werkstück- und Werkzeughalter, selbstöffnende Gewindeschneid
köpfe, Teilköpfe und andere SpezialVorrichtungen für Werkzeugma
schinen ; Werkzeughalter für von Hand zu führende Werkzeuge aller
Art :

8466 10 — Werkzeughalter und selbstöffnende Gewindeschneidköpfe :
— — Werkzeughalter:

8466 10 10 — Dorne, Spannzangen und Hülsen 8 2,9 —
— — — andere:

8466 10 31 — — — — für Drehmaschinen 8 2,9 —

8466 10 39 andere 8 2,9 —

8466 10 90 selbstöffnende Gewindeschneidköpfe 8 2,9 —
8466 20 — Werkstückhalter :

8466 20 10 — — werkstückgebundene Vorrichtungen ; Vorrichtungssätze zum Zusam
menstellen von werkstückgebundenen Vorrichtungen 8 2,9 —

— — andere:

8466 20 91 — — — für Drehmaschinen 8 2,9 —:

8466 20 99 andere 8 2,9 —

8466 30 00 - Teilköpfe und andere SpezialVorrichtungen für Werkzeugmaschinen 8 2,9 —
— andere :

8466 91 — — für Maschinen der Position 8464 :

8466 91 20 — — — aus Eisen oder Stahl, gegossen 8 2,9 —
8466 9180 andere 8 2,9 —
846692 — — für Maschinen der Position 8465 :

8466 92 20 aus Eisen oder Stahl, gegossen 8 2,9 —
8466 92 80 andere 8 2,9 —
8466 93 — — für Maschinen der Positionen 8456 bis 8461 :

8466 93 20 — — — aus Eisen oder Stahl , gegossen 8 2,9 —
846693 80 andere 8 2,9 —
8466 94 00 — — für Maschinen der Position 8462 oder 8463 8 2,9 —

8467 Von Hand zu führende, mit Druckluft oder eingebautem nichtelektri
schem Motor betriebene Werkzeuge :
— Druckluftwerkzeuge :

8467 11 — — rotierende (auch schlagende) Werkzeuge :
8467 11 10 — — — zum Bearbeiten von Metallen 13 3 —
84671190 andere 13 3 —
8467 19 — — andere :

84671910 — — — Betonvibratoren 13 3 p/st
8467 19 90 andere 13 3 —

— andere Werkzeuge :

8467 8100 — — Kettensägen 13 3 p/st
8467 89 00 andere 13 3 —
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— Teile :

8467 9100 von Kettensägen . . . 13 3 —
8467 92 00 von Druckluftwerkzeugen 13 3 —
8467 99 00 - - andere 13 3 —

8468 Maschinen, Apparate und Geräte zum Löten oder Schweißen, auch
wenn sie zum Brennschneiden verwendbar sind, jedoch ausgenommen
solche der Position 8515 ; Maschinen und Apparate zum autogenen
Oberflächenhärten :

846810 00 — Handapparate und -gerate (Brenner) 12 3,8 —
8468 20 00 — andere Autogenmaschinen, -apparate und -gerate 12 3,8 —

8468 8000 — andere Maschinen, Apparate und Geräte 15 4,4 —
8468 90 00 - Teile 12 3,8 —

8469 Schreibmaschinen und Textverarbeitungsmaschinen :
8469 10 00 — Schreibautomaten und Textverarbeitungsmaschinen 16 4,6 p/st

— andere elektrische Schreibmaschinen :

8469 2100 — — mit einem Gewicht (ohne Koffer) von 12 kg oder weniger 16 4,6 p/st

8469 29 00 andere 16 4,6 p/st
— andere nichtelektrische Schreibmaschinen :

8469 31 00 — — mit einem Gewicht (ohne Koffer) von 12 kg oder weniger 16 4,6 p/st
8469 39 00 — — andere • • • • 16 4,6 p/st

8470 Rechenmaschinen ; Abrechnungsmaschinen, Registrierkassen, Frankier
maschinen, Fahrkarten- oder Eintrittskarten-Ausgabemaschinen und
ähnliche Maschinen, mit Rechenwerk :

8470 10 00 - elektronische Rechenmaschinen, die ohne externe Energiequelle betrieben
werden können 14 12 p/st

— andere elektronische Rechenmaschinen :

8470 21 00 druckende 14 12 p/st
8470 29 00 andere 14 12 p/st
8470 3000 — andere Rechenmaschinen . . . 12 4,1 p/st

8470 40 00 — Abrechnungsmaschinen 12 4,1 p/st
8470 50 00 — Registrierkassen 12 4,1 p/st
847090 00 - andere 12 4,1 p/st

8471 Automatische Datenverarbeitungsmaschinen und ihre Einheiten ; ma
gnetische oder optische Schriftleser, Maschinen zum Aufzeichnen von
Daten auf Datenträger in Form eines Codes und Maschinen zum
Verarbeiten dieser Daten, anderweit weder genannt noch inbegriffen :

8471 10 — analoge oder hybride automatische Datenverarbeitungsmaschinen :
8471 10 10 für zivile Luftfahrzeuge (') 11 frei p/st
8471 10 90 andere 11 4,9 p/st

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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8471 20 — digitale automatische Datenverarbeitungsmaschinen, die in einem gemein
samen Gehäuse mindestens eine Zentraleinheit sowie, auch kombiniert, eine
Eingabe- und eine Ausgabeeinheit enthalten :

8471 20 10 für zivile Luftfahrzeuge (') 11 frei p/st
andere:

8471 20 40 mit einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sog. RAM)
mit einer Speicherkapazität von 64 Kilobyte oder weniger 11 4,9 p/st

84712050 mit einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sog. RAM)
mit einer Speicherkapazität von mehr als 64 Kilobyte bis 256 Kilo
byte 11 4,9 p/st

8471 20 60 — mit einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sog. RAM)
mit einer Speicherkapazität von mehr als 256 Kilobyte bis 512 Kilo
byte 11 4,9 p/st

8471 20 90 mit einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sog. RAM)
mit einer Speicherkapazität von mehr als 512 Kilobyte 11 4,9 p/st

— andere :

8471 91 digitale Verarbeitungseinheiten, auch wenn sie mit den übrigen Einheiten
eines Systems gestellt werden oder eine oder zwei der folgenden Einhei
tenarten in einem gemeinsamen Gehäuse umfassen : Speichereinheiten,
Eingabeeinheiten, Ausgabeeinheiten :

84719110 — — — für zivile Luftfahrzeuge (•) 11 frei p/st
andere:

8471 91 40 — mit einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sog.
RAM) mit einer Speicherkapazität von 64 Kilobyte oder weniger 11 4,9 p/st

84719150 mit einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sog.
RAM) mit einer Speicherkapazität von mehr als 64 Kilobyte
bis 256 Kilobyte ; . 11 4,9 p/st

8471 91 60 mit einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sog.
RAM) mit einer Speicherkapazität von mehr als 256 Kilobyte
bis 512 Kilobyte 11 4,9 p/st

8471 91 90 mit einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sog.
RAM) mit einer Speicherkapazität von mehr als 512 Kilobyte .. 11 4,9 p/st

8471 92 Ein- oder Ausgabeeinheiten, auch wenn sie mit den übrigen Einheiten
eines Systems gestellt werden oder in einem gemeinsamen Gehäuse
Speichereinheiten umfassen :

8471 92 10 für zivile Luftfahrzeuge (*) • . • 11 frei p/st
847192 90 andere 11 4,9 p/st

8471 93 — — Speichereinheiten, auch wenn sie mit den übrigen Einheiten eines Systems
gestellt werden :

8471 93 10 — für zivile Luftfahrzeuge ( ! ) 11 frei p/st
andere:

84719340 — Zentralspeichereinheiten 11 4,9 p/st
andere:

8471 93 50 Plattenspeichereinheiten 11 4,9 p/st
84719360 Bandspeichereinheiten 11 4,9 p/st
8471 93 90 andere 11 4,9 p/st

(i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8471 99 — — andere :

8471 99 10 periphere Einheiten 11 4,9 p/st

8471 99 30 — — — Locher, Lochprüfer und Rechenlocher 11 4,9 p/st

8471 99 90 andere 11 4,9 p/st

8472 Andere Büromaschinen und -apparate (z.B. Hektographen, Schablo
nenvervielfältiger, Adressiermaschinen, automatische Banknotenausga
begeräte, Geldsortier-, Geldzähl- oder Geldeinwickelmaschinen, Blei
stiftspitzmaschinen, Perforiermaschinen und Büroheftmaschinen):

847210 00 — Vervielfältigungsmaschinen 15 4,4 p/st

8472 20 00 — Adressiermaschinen und Adressenprägemaschinen 16 4,6 p/st
8472 30 00 — Briefsortiermaschinen, Brieffaltmaschinen, Briefkuvertier- und Streifband

anlegemaschinen, BriefÖffnungsmaschinen, Briefschließmaschinen, Briefsie
gelmaschinen, Markenfrankiermaschinen und Briefmarkenentwertungsma
schinen 15 4,4 p/st

8472 90 — andere :

8472 90 10 — — Geldsortier-, Geldzähl- oder Geldeinwickelmaschinen 15 4,4 p/st

8472 90 90 andere 15 4,4 —

8473 Teile und Zubehör (ausgenommen Koffer, Schutzhüllen und derglei
chen) erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen oder
Apparate der Positionen 8469 bis 8472 bestimmt :

847310 00 — Teile und Zubehör für Maschinen der Position 8469 12 4 —

— Teile und Zubehör für Maschinen der Position 8470 :

8473 21 00 für elektronische Rechenmaschinen der Unterposition 8470 10, 8470 21
oder 8470 29 14 6,3 —

8473 29 00 andere 12 4 —

8473 30 00 — Teile und Zubehör für Maschinen der Position 8471 12 4 —

8473 40 00 — Teile und Zubehör für Maschinen und Apparate der Position 8472 12 4 —

8474 Maschinen und Apparate zum Sortieren, Sieben, Trennen, Waschen,
Zerkleinern, Mahlen, Mischen oder Kneten von Erden, Steinen, Erzen
oder anderen festen (auch pulver- oder breiförmigen) mineralischen
Stoffen ;. Maschinen zum Pressen oder Formen von festen minerali
schen Brennstoffen, keramischen Massen, Zement, Gips oder anderen
pulver- oder breiförmigen mineralischen Stoffen ; Maschinen zum
Herstellen von Gießformen aus Sand :

8474 10 00 — Maschinen und Apparate zum Sortieren, Sieben, Trennen oder Waschen ..13 3 —
8474 20 00 — Maschinen und Apparate zum Zerkleinern oder Mahlen 13 3 —

— Maschinen und Apparate zum Mischen oder Kneten :
8474 31 00 — — Beton- und Mörtelmischmaschinen 13 3 —

8474 32 00 —— Maschinen zum Mischen mineralischer Stoffe mit Bitumen 13 3 —

8474 39 00 andere 13 3 —

8474 80 00 — andere Maschinen und Apparate 13 3 —
8474 90 - Teile :

8474 90 10 — — aus Eisen oder Stahl , gegossen 13 3 —
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Zollsatz l
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4.5

8474 9090 andere 13 3 —

8475 Maschinen zum Zusammenbauen von mit Glaskolben oder Glasröhre
ausgestatteten elektrischen Lampen, Elektronenröhren oder Blitzlam
pen ; Maschinen zum Herstellen oder Warmbearbeiten von Glas oder
Glaswaren :

8475 10 00 — Maschinen zum Zusammenbauen von mit Glaskolben oder Glasröhre ausge
statteten elektrischen Lampen, Elektronenröhren oder Blitzlampen 12 3,8 —

8475 20 00 — Maschinen zum Herstellen oder Warmbearbeiten von Glas oder Glaswaren . 11 3,5 —

8475 90 00 - Teile 11 3,5 —

8476 Warenverkaufsautomaten (z.B. Briefmarken-, Zigaretten-, Lebensmit
tel- oder Getränkeautomaten), einschließlich Geldwechselautomaten :
— Automaten :

8476 11 mit Heiz- oder Kühlvorrichtung :

84761110 — — — für Nahrungsmittel oder abgepackte Getränke 13 3,8 p/st
84761190 andere 13 3,8 p/st

847619 — — andere :

84761910 — — ' — für Zigaretten 13 3,8 p/st
8476 19 90 andere 13 3,8 p/st

8476 90 00 - Teile 13 3,8 —

8477 Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten von Kautschuk
oder Kunststoffen oder zum Herstellen von Waren aus diesen Stoffen,
in Kapitel 84 anderweit weder genannt noch inbegriffen :

8477 10 00 — Spritzgießmaschinen 15 4,4 —
8477 20 00 - Strangpressen (Extruder) 15 4,4 —
8477 30 00 — Blasformmaschinen 15 4,4 —r

8477 40 00 — Vakuumformmaschinen und andere Warmformmaschinen 15 4,4 —

— andere Maschinen und Apparate zum Formen :

8477 51 00 — — zum Formen oder Runderneuern von Luftreifen oder zum Formen von
Luftschläuchen 15 4,4 —

8477 59 andere :

8477 59 10 Pressen 15 4,4 —

8477 59 90 andere 15 4,4 —

8477 80 — andere Maschinen und Apparate :

8477 80 10 Maschinen zum Herstellen von Schaumstoffen und Schaum-,
Schwamm- oder Zellkautschuk 15 4,4 —

8477 80 90 andere 15 4,4 —

8477 90 - Teile :

8477 90 10 aus Eisen oder Stahl, gegossen 15 4,4 —
8477 90 90 andere 15 4,4 —
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I Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8478 Maschinen und Anparate zum Aufbereiten oder Verarbeiten von
Tabak, in Kapitel 84 anderweit weder genannt noch inbegriffen :

8478 10 00 — Maschinen und Apparate 15 4,4 —

8478 90 00 - Teile 15 4,4 —

8479 Maschinen, Apparate und mechanische Gerate mit eigener Funktion,
in Kapitel 84 anderweit weder genannt noch inbegriffen :

8479 10 00 — Maschinen, Apparate und Geräte für den Straßen-, Hoch- oder Tiefbau
oder für ähnliche Arbeiten 15 4,4 —

8479 20 — Maschinen, Apparate und Geräte zum Gewinnen oder Aufbereiten von
tierischen oder fetten pflanzlichen ölen oder Fetten :

8479 20 10 Pressen 15 4,4 —

8479 20 90 andere 15 4,4 —

8479 30 — Pressen zum Herstellen von Span- oder Faserplatten aus Holz oder anderen
holzartigen Stoffen und andere Maschinen und Apparate zum Behandeln
von Holz oder Kork :

8479 30 10 Pressen 15 4,4 —

8479 30 90 andere 15 4,4 —

8479 40 00 — Maschinen zum Herstellen von Bindfäden, Seilen, Tauen oder Kabeln . ... 12 3,8 p/st

— andere Maschinen, Apparate und Geräte :

8479 81 00 zum Behandeln von Metallen, einschließlich Spulenwickelmaschinen für
elektrotechnische Zwecke 15 4,4 —

8479 82 00 zum Mischen, Kneten, Zerkleinern, Mahlen, Sieben, Sichten, Homogeni
sieren, Emulgieren oder Rühren 15 4,4 —

8479 89 — — andere :

8479 89 10 hydropneumatische Akkumulatoren,

mechanische Schubumkehrvorrichtungen ,
komplette Toiletten,
Luftbefeuchter und Luftentfeuchter,

nichtelektrische Servo-Vorrichtungen,
nichtelektrische Anlasser für Motoren,

pneumatische Anlasser für Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propeller
Triebwerke öder andere Gasturbinen, /
nichtelektrische Scheibenwischer,

nichtelektrische Apparate zum Einstellen der Flugzeugpropeller,
für zivile Luftfahrzeuge (!) . . . 15 frei —

— — — andere:

8479 89 30 — — — — schreitender hydraulischer Grubenausbau 15 4,4 —
8479 89 50 Mehrzweck-Industrieroboter 15 4,4 — «

8479 89 60 — — — — Zentralschmiersysteme 15 4,4 —
8479 89 80 - andere 15 4,4 —

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8479 90 - Teile :

8479 9010 für zivile Luftfahrzeuge ( l ) 15 frei —
— — andere:

84799092 aus Eisen oder Stahl, gegossen 15 4,4 —
8479 90 98 andere 15 4,4 —

8480 Gießerei-Formkästen ; Grundplatten für Formen ; Gießereimodelle ;
Formen für Metalle (andere als solche zum Gießen von Ingots,
Masseln oder dergleichen), Hartmetalle, Glas, mineralische Stoffe,
Kautschuk oder Kunststoffe :

8480 10 00 — Gießerei-Formkästen 13 3,8 —

8480 20 — Grundplatten für Formen :
8480 20 10 aus Gußeisen 13 3,8 —

8480 20 90 andere 13 3,8 —

8480 30 — Gießereimodelle :

8480 30 10 — — aus Holz 7 2,9 —

8480 30 90 andere 22 8,4 —

— Formen für Metalle oder Hartmetalle :

8480 41 00 — — zum Druckgießen (einschließlich Spritzgießen) 13 3,8 —
84804900 andere 13 3,8 —

8480 5000 - Formen für Glas 13 3,8 —

8480 6000 — Formen für mineralische Stoffe 13 3,8 —

— Formen für Kautschuk oder Kunststoffe :

8480 7100 — — zum Spritzgießen oder Formpressen 13 3,8 —
8480 79 — — andere :

8480 7910 aus Gußeisen ; ! 13 3,8 —
8480 79 90 andere 13 3,8 —

8481 Armaturen und ähnliche Apparate für Rohr- oder Schlauchleitungen,
Dampfkessel, Sammelbehälter, Wannen oder ähnliche Behälter, ein
schließlich Druckminderventile und thermostatisch gesteuerte Ventile :

8481 10 — Druckminderventile :

8481 10 10 — — aus Gußeisen öder Stahl 15 4,4 —

848110 90 andere 15 4,4 —

8481 20 — Ventile für die ölhydraulische oder pneumatische Energieübertragung :
8481 20 10 Ventile für ölhydraulische Energieübertragung 16 4,6 —
8481 20 90 Ventile für pneumatische Energieübertragung 16 4,6 —
8481 30 — Rückschlagklappen und -ventile :
8481 30 10 — — für Reifen oder Luftschläuche . . 16 4,6 —

■ andere:

8481 30 91 — — — aus Gußeisen oder Stahl 16 4,6 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8481 30 99 andere 16 4,6 —
8481 40 — Überdruckventile und Sicherheitsventile :

8481 40 10 aus Gußeisen oder Stahl 16 4,6 —

8481 40 90 - - andere . . . ; 16 4,6 —

8481 80 — andere Armaturen und ähnliche Apparate : (
Sanitärarmaturen:

8481 8011 Mischarmaturen 16 4,6 —

8481 80 19 andere 16 4,6 —

Armaturen für Heizkörper von Zentralheizungen:
8481 80 31 Thermostatventile 16 4,6 —

8481 80 39 — — — andere 16 4,6 —
andere:

Regelventile:
8481 80 51 — — — — Temperaturregelventile 16 4,6 —
8481 80 59 andere 16 4,6 —

— — — andere:

— — Schieber:

8481 80 61 — — — aus Gußeisen . . 16 4,6 —

8481 80 63 aus Stahl 16 4,6 —

8481 80 69 andere 16 4,6 —
— — — — Ventile:

8481 80 71 aus Gußeisen 16 4,6 —

8481 80 73 aus Stahl 16 4,6 —

8481 80 79 andere 16 4,6 —

8481 80 81 Kugel-, Kegel- und Zylinderhähne 16 4,6 —
8481 80 85 — — — — Klappen 16 4,6 —
8481 80 87 — — — — Membranarmaturen 16 4,6 —

8481 80 99 - andere 16 4,6 —

8481 90 00 - Teile 16 4,6 —

8482 Wälzlager (Kugellager, Rollenlager und Nadellager):
8482 10 - Kugellager :
8482 10 10 mit einem größten äußeren Durchmesser von 30 mm oder weniger ... 18 9 —
8482 10 90 andere 18 9 —

8482 20 00 - Kegelrollenlager, einschließlich der Zusammenstellungen aus Kegeln und
Kegelrollen : . . 18 9 —

8482 30 00 - Tonnenlager (Pendelrollenlager) 18 9 —
8482 40 00 - Nadellager 18 9 —
8482 50 00 — Zylinderrollenlager . . 18 9 —
8482 80 00 — andere, einschließlich kombinierte Wälzlager 18 9 —

— Teile :

8482 91 — — Kugeln, Rollen und Nadeln :
8482 91 10 Kegelrollen 18 9 —
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Zollsatz l
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8482 91 90 andere . 18 9 —

8482 99 00 andere 18 9 —

8483 Wellen (einschließlich Nockenwellen und Kurbelwellen) und Kurbeln ;
Lagergehäuse mit eingebautem Wälzlager ; Gleitlager ; Lagergehäuse
und Lagerschalen ; Getriebe, auch in Form von Wechsel- oder Schalt
getrieben oder Drehmomentwandlern ; Kugelrollspindeln ; Schwungrä
der, Riemen- und Seilscheiben (einschließlich Seilrollenblöcke für
Flaschenzüge); Schaltkupplungen und andere Wellenkupplungen (ein
schließlich Universalkupplungen):

8483 10 — Wellen (einschließlich Nockenwellen und Kurbelwellen) und Kurbeln ;

8483 10 10 für zivile Luftfahrzeuge (') 16 frei —
— — andere:

— — — Kurbeln und Kurbelwellen:

8483 10 30 — — — — Kurbelwellen, aus mehreren Teilen bestehend 16 4,9 —

— — — — andere:

8483 10 41 aus Eisen oder Stahl , gegossen • • • 16 4,9 —

8483 10 51 aus Stahl , freiformgeschmiedet 16 4,9 —

8483 10 53 aus Stahl , gesenkgeschmiedet 16 4,9 —
8483 10 58 andere 16 4,9 —

8483 10 90 — — — andere 16 4,9 —

8483 20 00 - Lagergehäuse mit eingebautem Wälzlager 16 7 —
8483 30 — Lagergehäuse ohne eingebaute Wälzlager ; Gleitlager und Lagerschalen :
8483 30 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (') 16 frei —

— — andere:

— — — Lagergehäuse:

8483 30 31 für Wälzlager aller Art 16 7 —
— — — — andere:

8483 30 51 aus Eisen oder Stahl, gegossen 16 4,9 —
8483 30 59 andere 16 4,9 —

8483 30 90 — Gleitlager und Lagerschalen 16 4,9 —
8483 40 — Getriebe, auch in Form von Wechsel- oder Schaltgetrieben oder Drehmo

mentwandlern ; Kugelrollspindeln :

8483 40 10 für zivile Luftfahrzeuge (!) 16 frei —
— — andere:

8483 40 91 Zahnradgetriebe (ausgenommen Schaltgetriebe) 16 4,9 —
8483 40 93 — Schaltgetriebe 16 4,9 —
8483 40 99 - andere 16 4,9 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Code Warenbezeichnung
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(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8483 50 — Schwungräder sowie Riemen- und Seilscheiben (einschließlich Seilrollen
blöcke für Flaschenziige):

8483 50 10 für zivile Luftfahrzeuge (•) 16 frei —
andere:

8483 50 91 aus Eisen oder Stahl, gegossen 16 4,9 —
8483 50 99 — — — andere . 16 4,9 —

8483 60 — Schaltkupplungen und andere Wellenkupplungen (einschließlich Universal
kupplungen):

8483 60 10 für zivile Luftfahrzeuge (') 16 frei —
andere:

8483 60 91 aus Eisen oder Stahl, gegossen 16 4,9 —
8483 60 99 andere . 16 4,9 —

8483 90 - Teile :

8483 90 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (') 16 frei —
andere:

8483 90 30 von Lagergehäusen für Wälzlager aller Art 16 7 —
— — — andere:

8483 90 92 : — aus Eisen oder Stahl, gegossen 16 4,9 —
8483 90 98 andere 16 4,9 —

8484 Metalloplastische Dichtungen ; Sätze oder Zusammenstellungen von
Dichtungen verschiedener stofflicher Beschaffenheit, in Beuteln, Kar
tons oder ähnlichen Umschließungen :

8484 10 — metalloplastische Dichtungen :
8484 10 10 — — für zivile Luftfahrzeuge 0 14 frei —
8484 10 90 — — andere 14 4,1 —

8484 90 - andere :

8484 90 10 für zivile Luftfahrzeuge (') 14 frei —
8484 90 90 andere . 14 4,1 —

8485 Teile von Maschinen, Apparaten oder Geräten, in Kapitel 84 ander
weit weder genannt noch inbegriffen, ausgenommen Teile mit elektri
scher Isolierung, elektrischen Anschlußstücken, Wicklungen, Kontak
ten oder anderen charakteristischen Merkmalen elektrotechnischer
Waren :

8485 10 — Schiffsschrauben und Schraubenflügel dafür :
8485 10 10 aus Bronze 15 4,4 p/st
848510 90 andere 15 4,4 p/st
8485 90 — andere :

8485 90 10 — — aus nicht verformbarem Gußeisen 15 4,4 —

8485 90 30 aus verformbarem Gußeisen . , 15 4,4 —

aus Stahl :

8485 90 51 gegossen 15 4,4 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Maßeinheit

1 2 3 4 5

8485 90 53 freiformgeschmiedet 15 4,4 —
8485 90 55 — — — gesenkgeschmiedet 15 4,4 —
8485 90 59 andere : 15 4,4 —

8485 90 70 aus Kupfer . 15 4,4 —
8485 90 90 andere 15 4,4 —
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KAPITEL 85

ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, GERÄTE UND ANDERE ELEKTROTECHNISCHE WAREN, TEILE DAVON ;
TONAUFNAHME- ODER TONWIEDERGABEGERÄTE, BILD- UND TONAUFZEICHNUNGS- ODER -WIEDERGABEGERÄTE,

FÜR DAS FERNSEHEN, TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE GERÄTE

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 85 gehören nicht:

a) Bettdecken, Heizkissen, Fußwärmer und ähnliche Gegenstände, mit elektrischer Heizvorrichtung; Bekleidung, Schuhe,
Ohrenschützer und andere am Körper zu tragende Gegenstände, mit elektrischer Heizvorrichtung;

b) Glaswaren der Position 7011 ;

c) elektrisch beheizte Möbel des Kapitels 94 .

2 . Waren, die sowohl der Position 8501 bis 8504 als auch der Position 8511 , 8512, 8540, 8541 oder 8542 zugewiesen werden
können, sind in eine der fünf zuletzt genannten Positionen einzureihen .

Quecksilberdampfgleichrichter mit Metallgefäß gehören jedoch zu Position 8504 .

3 . Zu Position 8509 gehören folgende elektromechanische Geräte, sofern sie von einer üblicherweise im Haushalt verwendeten
Art sind:

a) Staubsauger, Bohnergeräte, Lebensmittelzerkleinerungs- und -mischgeräte, Frucht- und Gemüsepressen, mit beliebigem
Gewicht;

b) andere Geräte mit einem Höchstgewicht von 20 kg, ausgenommen Ventilatoren und Abluft- oder Umluftabzugshauben
mit eingebautem Ventilator, auch mit Filter (Position 8414), Wäscheschleudern (Position 8421 ), Geschirrspülmaschinen
(Position 8422), Waschmaschinen für Wäsche (Position 8450), Bügelkalander und andere Bügelmaschinen (Position 8420
oder 8451), Nähmaschinen (Position 8452), elektrische Handscheren (Position 8508) und Elektrowärmegeräte (Posi
tion 8516).

4. „Gedruckte Schaltungen" im Sinne der Position 8534 sind Schaltungen, bei denen auf einem isolierenden Träger durch ein
beliebiges Druckverfahren (z.B. durch Ausstanzen, Elektroplattieren oder Ätzen) oder in der Technik der „Schichtschaltun
gen" Leiterbahnen, Kontakte oder andere aufgedruckte Elemente (z.B. Induktionsspulen, Widerstände oder Kondensatoren)
— einzeln oder miteinander nach einem vorher festgelegten Schaltplan verbunden — aufgebracht sind, nicht jedoch
Bauelemente (wie z.B. Halbleiterbauelemente), die ein elektrisches Signal erzeugen, umformen, verändern oder verstärken
können .

Der Begriff „gedruckte Schaltungen" umfaßt nicht Schaltungen, die mit anderen als gedruckten Elementen versehen sind .
Gedruckte Schaltungen können jedoch mit nicht durch Drucken hergestellten Anschlußstücken ausgestattet sein .

Dünnschicht- oder Dickschichtschaltungen gehören zu Position 8542, wenn sie passive und aktive Elemente enthalten, die
während des gleichen technologischen Vorgangs hergestellt worden sind .

5 . Im Sinne der Positionen 8541 und 8542 sind:

A. „Dioden, Transistoren und ähnliche Halbleiterbauelemente" Bauelemente, deren Arbeitsweise auf der Veränderung des
spezifischen Widerstandes unter dem Einfluß eines elektrischen Feldes beruht ;

B. „Elektronische integrierte Schaltungen und zusammengesetzte elektronische Mikroschaltungen (Mikrobausteine)":

a) monolithische integrierte Schaltungen, bei denen die Schaltungselemente (Dioden, Transistoren, Widerstände, Kon
densatoren, Leiterbahnen, usw.) hauptsächlich im halbleitenden Material sowie auf der Oberfläche halbleitenden
Materials (z.B. dotiertem Silicium) hergestellt worden sind und ein untrennbares Ganzes bilden ;
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b) hybride integrierte Schaltungen, bei denen passive Bauelemente (Widerstände, Kondensatoren, Leiterbahnen, usw.),
die in der Dünnschicht- oder Dickschichttechnik hergestellt worden sind, und aktive Bauelemente (Dioden,
Transistoren, monolithische integrierte Schaltungen usw.), die in der Halbleitertechnik hergestellt worden sind, auf
praktisch untrennbare Weise auf dem gleichen isolierenden Träger (z.B. Glas oder Keramik) vereinigt sind . Diese
Schaltungen können auch diskrete Bauelemente enthalten ;

c) zusammengesetzte Mikroschaltungen (Mikrobausteine), die in der Gießblocktechnik, Mikromodultechnik oder in
ähnlicher Bauweise hergestellt worden sind und aus aktiven oder aktiven und passiven diskreten Bauelementen
bestehen, die zusammengebaut und untereinander elektrisch verbunden sind.

Für die in dieser Anmerkung definierten Waren haben die Positionen 8541 und 8542 Vorrang vor jeder anderen Position der
Nomenklatur, die für diese Waren, insbesondere wegen ihrer Funktion, in Betracht kommen könnte .

6 . Schallplatten, Magnetbänder und andere Aufzeichnungsträger der Positionen 8523 und 8524 sind auch dann diesen
Positionen zuzuweisen, wenn sie mit den Geräten, für die sie bestimmt sind, gestellt werden.

Zusatzliche Anmerkungen

1 . Tonwiedergabegeräte mit Laser-Tonabnehmersystem gehören nicht zu Unterposition 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 oder
8519 39, sondern zu Unterposition 8519 99 10.

2. „ Compact discs" genannte Schallplatten gehören nicht zu Unterposition 8524 10, sondern zu Unterposition 8524 90 10.

3. Videogeräte zur Bild- und Tonaufzeichnung oder -Wiedergabe, mit eingebautem Videotuner, gehören nicht zu Position 8521,
sondern zu Unterposition 8528 1011 , 8528 10 19 oder 8528 10 30.

Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8501 Elektromotoren und elektrische Generatoren, ausgenommen Stromer
zeugungsaggregate :

8501 10 — Motoren mit einer Leistung von 37,5 W oder weniger :
8501 10 10 — — Synchronmotoren mit einer Leistung von 18 W oder weniger 14 8,5 p/st

— — andere:

850110 91 — — — Allstrom-(Universal-)motoren 12 5 p/st
8501 10 93 — Wechselstrommotoren 12 5 p/st
8501 10 99 — — — Gleichstrommotoren 12 5 p/st

8501 20 — Allstrom-(Universal-)motoren mit einer Leistung von mehr als 37,5 W :
8501 20 10 — — mit einer Leistung von mehr als 735 W bis 150 kW, für zivile

Luftfahrzeuge (') 12 frei p/st
8501 20 90 — — andere 12 5 p/st

— 'andere Gleichstrommotoren ; Gleichstromgeneratoren :

8501 31 mit einer Leistung von 750 W oder weniger :
8501 31 10 — — — Motoren mit einer Leistung von mehr als 735 W und Generatoren,

für zivile Luftfahrzeuge (•) • • • 12 frei p/st
8501 31 90 andere 12 5 p/st

8501 32 — — mit einer Leistung von mehr als 750 W bis 75 kW :
8501 32 10 für zivile Luftfahrzeuge 0 12 frei p/st

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Il Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

andere:

8501 32 91 — mit einer Leistung von mehr als 750 W bis 7,5 kW 12 5 p/st

8501 32 99 mit einer Leistung von mehr als 7,5 kW bis 75 kW 12 5 p/st

8501 33 — — mit einer Leistung von mehr als 75 kW bis 375 kW :

8501 33 10 Motoren mit einer Leistung von 150 kW oder weniger und Genera
toren, für zivile Luftfahrzeuge (•) . . 12 frei p/st
andere:

8501 33 91 — — — — Fahrmotoren 12 5 p/st

850133 99 — — — — andere 12 5 p/st

8501 34 — — mit einer Leistung von mehr als 375 kW :

8501 34 10 Generatoren für zivile Luftfahrzeuge (•) 12 frei p/st
andere:

8501 34 50 Fahrmotoren 12 5 p/st

andere, mit einer Leistung von:

8501 34 91 mehr als 375 kW bis 750 kW 12 5 p/st

8501 34 99 > mehr als 750 kW 12 5 p/st

850140 — andere Einphasen-Wechselstrommotoren :

85014010 mit einer Leistung von mehr als 735 W bis 150 kW, für zivile
Luftfahrzeuge (') 12 frei p/st

8501 40 90 — — andere 12 5 p/st

— andere Mehrphasen-Wechselstrommotoren :

8501 51 mit einer Leistung von 750 W oder weniger :

8501 51 10 mit einer Leistung von mehr als 735 W, für zivile Luftfahrzeuge (>) 12 frei p/st
8501 51 90 andere 12 5 p/st

8501 52 — — mit einer Leistung von mehr als 750 W bis 75 kW :

8501 52 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge (') 12 frei p/st
— — — andere:

8501 52 91 — mit einer Leistung von mehr als 750 W bis 7,5 kW ........ 12 5 p/st

8501 52 93 mit einer Leistung von mehr als 7,5 kW bis 37 kW 12 5 p/st
8501 52 99 mit einer Leistung von mehr als 37 kW bis 75 kW 12 5 p/st

8501 53 — — mit einer Leistung von mehr als 75 kW :

8501 53 10 mit einer Leistung von 150 kW oder weniger, für zivile Luftfahr
zeuge (') 12 frei p/st

— — — andere:

850153 50 — — — — Fahrmotoren 12 5 p/st

— — andere, mit einer Leistung von:
85015391 mehr als 75 kW bis 750 kW 12 5 p/st

8501 53 99 mehr als 750 kW 12 5 p/st

(») Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

12 3 4 5

— Wechselstromgeneratoren :

8501 61 mit einer Leistung von 75 kVA oder weniger :

8501 61 10 für zivile Luftfahrzeuge (») 12 frei p/st
andere:

8501 61 91 mit einer Leistung von 7,5 kVA oder weniger 12 5 p/st
8501 61 99 mit einer Leistung von mehr als 7,5 kVA bis 75 kVA 12 5 p/st
8501 62 mit einer Leistung von mehr als 75 kVA bis 375 kVA :
8501 62 10 für zivile Luftfahrzeuge 0) 12 frei p/st
8501 62 90 andere . . 12 5 p/st

8501 63 — — mit einer Leistung von mehr als 375 kVA bis 750 kVA :
8501 63 10 für zivile Luftfahrzeuge (! ) 12 frei p/st
8501 63 90 andere 12 5 p/st

8501 64 00 mit einer Leistung von mehr als 750 kVA 12 5 p/st

8502 Stromerzeugungsaggregate und elektrische rotierende Umformer :
— Stromerzeugungsaggregate, angetrieben durch Kolbenverbrennungsmotor

mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor):
8502 11 — — mit einer Leistung von 75 kVA oder weniger :
85021110 — — — für zivile Luftfahrzeuge (') . 12 frei p/st
85021190 andere 12 5 p/st

8502 12 — — mit einer Leistung von mehr als 75 kVA bis 375 kVA :
8502 12 10 für zivile Luftfahrzeuge (') 12 frei p/st
8502 12 90 andere 12 5 p/st

8502 13 — — mit einer Leistung von mehr als 375 kVA :
8502 13 10 für zivile Luftfahrzeuge (») 12 frei p/st

— — — andere:

8502 13 91 — — — — mit einer Leistung von mehr als 375 kVA bis 750 kVA ...... 12 5 p/st
8502 13 99 mit einer Leistung von mehr als 750 kVA 12 5 p/st
8502 20 — Stromerzeugungsaggregate, angetrieben durch Kolbenverbreiinungsmotor

mit Fremdzündung :

8502 20 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (') 12 frei p/st
andere:

8502 20 91 — — — mit einer Leistung von 7,5 kVA oder weniger 12 5 p/st
8502 20 99 — — — mit einer Leistung von mehr als 7,5 kVA 12 5 p/st
8502 30 - andere Stromerzeugungsaggregate :

8502 30 10 für zivile Luftfahrzeuge (•) 12 frei p/st
— — andere:

8502 30 91 Turbogeneratoren 12 5 p/st
8502 30 99 andere 12 5 p/st

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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I \ Zollsatz ll
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8502 40 - elektrische rotierende Umformer :

8502 40 10 für zivile Luftfahrzeuge (') 12 frei p/st
8502 40 90 andere 12 5 p/st

8503 00 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen der
Position 8501 oder 8502 bestimmt :

8503 00 10 — amagnetische Schrumpfringe 15 4,4 —
— andere:

8503 00 91 — — aus Eisen oder Stahl, gegossen 15 4,4 —
8503 00 99 andere 15 4,4 —

8504 Elektrische Transformatoren, elektrische Stromrichter (z.B. Gleich
richter) sowie Drossel- und andere Selbstinduktionsspulen :

8504 10 — Vorschaltgeräte für Entladungslampen :
8504 10 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (•) 12 frei p/st

andere:

8504 10 91 — — — Vorschaltdrosselspulen (Einfach- und Doppeldrosselspulen), auch
mit angeschaltetem Kondensator 16 6,5 p/st

8504 10 99 andere 16 6,5 p/st

— Transformatoren mit Flüssigkeitsisolation :

8504 21 00 — — mit einer Leistung von 650 kVA oder weniger 16 6,5 p/st
8504 22 — — mit einer Leistung von mehr als 650 kVA bis 10 000 kVA :

8504 22 10 — mit einer Leistung von mehr als 650 kVA bis 1 600 kVA 16 6,5 p/st
8504 22 90 — — — mit einer Leistung von mehr als 1 600 kVA bis 10 000 kVA 16 6,5 p/st
8504 23 00 — — mit einer Leistung von mehr als 10 000 kVA 16 6,5 p/st

— andere Transformatoren :

8504 31 — — mit einer Leistung von 1 kVA oder weniger :
8504 31 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge (>) 12 frei p/st

— — — andere:

— — — — Meßwandler:

8504 31 31 Spannungswandler 16 6,5 p/st
8504 31 39 andere 16 6,5 p/st

8504 31 90 andere 16 6,5 p/st

8504 32 — — mit einer Leistung von mehr als 1 kVA bis 16 kVA :

8504 32 10 für zivile Luftfahrzeuge ( J ) 12 frei p/st
— — — andere:

— — — — Meßwandler:

8504 32 31 Spannungswandler 16 6,5 p/st
8504 32 39 andere 16 6,5 p/st
8504 32 90 andere 16 6,5 p/st

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8504 33 — — mit einer Leistung von mehr als 16 kVA bis 500 kVA :

8504 33 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge (') 12 frei p/st
8504 33 90 andere 16 6,5 p/st

8504 34 00 — — mit einer Leistung von mehr als 500 kVA 16 6,5 p/st
8504 40 — Stromrichter :

8504 40 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (•) 12 frei p/st
— — andere:

8504 40 50 Mehrkristall-Halbleiter-Gleichrichter . 16 6,5 p/st

— — — andere:

8504 40 91 Schweißstromrichter, ohne Schweißausrüstung 16 6,5 p/st
8504 40 93 — — — — Akkumulatorenladegeräte : . 16 6,5 p/st

— — — — andere:

8504 40 94 — — — — — Gleichrichter 16 6,5 —

— — — — — Wechselrichter:

8504 40 96 — — — — — — mit einer Leistung von 7,5 kVA oder weniger 16 6,5 —
8504 40 97 — — — — — — mit einer Leistung von mehr als 7,5 kVA 16 6,5 —
8504 40 98 andere 16 6,5 —

8504 50 — andere Drosselspulen und andere Selbstinduktionsspulen :
8504 50 10 — — für zivile Luftfahrzeuge 0 12 frei p/st
8504 50 90 — — andere 16 6,5 —

8504 90 - Teile :

von Transformatoren und Selbstinduktionsspulen:

8504 9011 — — — Ferritkerne , 15 4,4 —

8504 90 19 — — — andere 15 4,4 —

8504 90 90 — — von Stromrichtern 15 4,4 —

8505 Elektromagnete ; Dauermagnete und Waren, die dazu bestimmt sind,
nach Magnetisierung Dauermagnete zu werden ; Spannplatten, Spann
futter und ähnliche dauermagnetische oder elektromagnetische Auf
spannvorrichtungen ; elektromagnetische Kupplungen und Bremsen ;
elektromagnetische Hebeköpfe :
— Dauermagnete und Waren, die dazu bestimmt sind, nach Magnetisierung

Dauermagnete zu werden :

8505 1100 aus Metall 15 4,4 —

8505 19 andere :

8505 19 10 — Dauermagnete aus agglomeriertem Ferrit 15 4,4 —
8505 19 90 andere 15 4,4 —

8505 20 00 — elektromagnetische Kupplungen und Bremsen 15 4,4 —
8505 30 00 — elektromagnetische Hebeköpfe 15 4,4 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz 1
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8505 90 — andere, einschließlich Teile :

8505 90 10 — — Elektromagnete 15 4,4 —
8505 90 30 Spannplatten, Spannfutter und ähnliche dauermagnetische oder elek

tromagnetische Aufspannvorrichtungen 15 4,4 —
8505 90 90 Teile 15 4,4 —

8506 Elektrische Primärelemente und Primärbatterien :

— mit einem Rauminhalt (außen gemessen) von 300 cm3 oder weniger :
8506 11 . Mangandioxidelemente und -batterien :
8506 11 10 alkalische 20 8,9 —

85061190 andere .. 20 8,9 —

8506 12 00 — — Quecksilberoxidelemente und -batterien 20 8,9 —
8506 13 00 — — Silberoxidelemente und -batterien 20 8,9 —

8506 19 andere :

8506 19 10 Lithiiimelemente und -batterien 20 8,9 —

850619 90 andere .. 20 8,9 —

8506 20 00 — mit einem Rauminhalt (außen gemessen) von mehr als 300 cm3 20 8,9 —
8506 90 00 - Teile 20 8,9 —

8507 Elektrische Akkumulatoren, einschließlich Scheider (Separatoren) da
für, auch in quadratischer oider rechteckiger Form :

8507 10 — Blei-Akkumulatoren von der zum Starten von Kolbenverbrennungsmotoren
verwendeten Art (Starterbatterien):

8507 10 10 für zivile Luftfahrzeuge (!) 20 frei p/st
— — andere:

8507 10 91 — — — mit einem Gewicht von 5 kg oder weniger 20 6,2 p/st
8507 10 99 — — — mit einem Gewicht von mehr als 5 kg ... 20 6,2 p/st

8507 20 ^ — andere Blei-Akkumulatoren :
8507 20 10 für zivile Luftfahrzeuge 0) 20 frei p/st

andere:

8507 20 91 Antriebsbatterien 20 6,2 p/st
8507 20 99 andere 20 6,2 p/st
8507 30 — Nickel-Cadmium-Akkumulatoren :

8507 3010 — — für zivile Luftfahrzeuge (*) . . 20 frei p/st
andere:

8507 30 91 --- gasdichte 17 5,1 p/st
8507 30 99 andere 17 5,1 p/st

850740 — Nickel-Eisen-Akkumulatoren :

8507 40 10 für zivile Luftfahrzeuge (*) 20 frei p/st
85074090 — — andere 17 5,1 p/st

0) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8507 80 - andere Akkumulatoren :

8507 80 10 für zivile Luftfahrzeuge ( l) 20 frei p/st
8507 80 90 — — andere 17 5,1 p/st
8507 90 - Teile :

8507 90 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (•) . . 20 frei —
andere:

8507 90 91 — — — Platten für Akkumulatoren 17 5,6 —

8507 90 99 andere 17 5,6 —

8508 VOD Hand zu führende Elektrowerkzeuge mit eingebautem Elektromo
tor :

8508 10 — Handbohrmaschinen aller Art :

85081010 zum Betrieb ohne externe Energiequelle 14 4,5 p/st
— — andere:

8508 10 91 elektropneumatische 14 4,5 p/st
85081099 - andere . . . . 14 4,5 p/st

8508 20 — Handsägen :
8508 20 10 Kettensägen 14 4,5 p/st
8508 20 30 Kreissägen 14 4,5 p/st
8508 20 90 — — andere 14 4,5 p/st

8508 80 — andere Elektrowerkzeuge :
850880 10 von der für die Bearbeitung von Spinnstoffen verwendeten Art ..... 14 4,5 —

— — andere:

8508 80 30 zum Betrieb ohne externe Energiequelle 14 4,5 p/st
andere:

— — — — Handschleifmaschinen :

8508 80 51 — Winkelschleifer 14 4,5 p/st

8508 80 53 — Bandschleifmaschinen 14 4,5 p/st
8508 80 59 andere 14 4,5 p/st

8508 80 70 Handhobelmaschinen 14 4,5 p/st

8508 80 80 — — — — Heckenscheren, Grasscheren und Rasenkantenschneider 14 4,5 p/st
8508 80 90 andere 14 4,5 p/st
8508 90 00 - Teile 14 4,5 —

8509 Elektromechanische Haushaltsgeräte mit eingebautem Elektromotor :
8509 10 — Staubsauger :
85091010 für eine Spannung von 1 10 V oder mehr 19 4 p/st
8509 10 90 für eine Spannung von weniger als 110 V 19 4 p/st
8509 2000 - Bohnergeräte 19 4 p/st
8509 30 00 — Kiichenabfallzerkleinerer 19 5,1 p/st

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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\ Zollsatz II
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

I 2 3 4 5

8509 40 00 — Lebensmittelzerkleinerungs- und -mischgeräte (Küchenmaschinen); Frucht
und Gemüsepressen 19 5,1 p/st

8509 80 00 — andere Geräte 19 5,1 —

8509 90 - Teile :

8509 90 10 — — von Staubsaugern oder Bohnergeräten 19 4 —

8509 90 90 andere 19 5,1 —

8510 Elektrische Rasierapparate, Haarschneide- und Schermaschinen, mit
eingebautem Elektromotor :

8510 10 00 — Rasierapparate 13 4,6 p/st

8510 20 00 — Haarschneide- und Schermaschinen 14 4,1 —

8510 90 00 - Teile 13 4,6 —

8511 Elektrische Zündapparate, Zündvorrichtungen und Anlasser, für Ver
brennungsmotoren mit Fremd- oder Selbstzündung (z.B. Magnetzün
der, Lichtmagnetzünder, Zündspulen, Zündkerzen und Glühkerzen);
mit den vorstehend genannten Motoren verwendete Lichtmaschinen
(z.B. Gleich- und Wechselstrommaschinen) und Lade- oder Rück
stromschalter :

8511 10 — Zündkerzen :

8511 10 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (•) 18 frei —

8511 10 90 andere 20 5,8 —

8511 20 — Magnetzünder ; Lichtmagnetzünder ; Schwungmagnetzünder :

8511 20 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (•) 18 frei —
851120 90 andere 18 4,9 —

8511 30 — Zündverteiler ; Zündspulen :

8511 30 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (') 18 frei —

851130 90 andere 20 5,8 —

8511 40 — Anlasser und Licht-Anlasser :

851140 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (•) 18 frei —
851140 90 andere 14 5,6 —

8511 50 — andere Lichtmaschinen :

851150 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (') 18 frei —

8511 50 90 andere 14 5,6 —

8511 80 — andere Apparate und Vorrichtungen :

85118010 — — für zivile Luftfahrzeuge ( l ) 18 frei —'
851180 90 andere 20 5,8 —

85119000 - Teile 18 5,6 —

(•) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz ll
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8512 Elektrische Beleuchtungs- und Signalgeräte (ausgenommen Waren der
Position 8539), Scheibenwischer, Scheibenentfroster und Vorrichtun
gen gegen das Beschlagen der Fensterscheiben, von der für Kraftfahr
zeuge oder Fahrräder verwendeten Art :

8512 10 — Beleuchtungs- und Sichtsignalgeräte von der für Fahrräder verwendeten Art :

8512 10 10 Beleuchtungssätze, bestehend aus Dynamo und Scheinwerfer 17 4,9 p/st
andere:

851210 91 Dynamos 17 4,9 p/st

851210 99 - andere 17 4,9 —

8512 20 00 - andere Beleuchtungs- und Sichtsignalgeräte 17 4,9 —

8512 30 00 — Hörsignalgeräte 14 5 —

8512 40 00 - Scheibenwischer, Scheibenentfroster und Vorrichtungen gegen das Beschla
gen der Fensterscheiben 15 5 —

8512 90 00 - Teile 15 4,9 —

8513 Tragbare elektrische Leuchten zum Betrieb mit eigener Stromquelle
(z.B. Primärbatterien, Akkumulatoren oder Dynamos), ausgenommen
Beleuchtungsgeräte der Position 8512 :

8513 10 00 - Leuchten 18 7,2 —

8513 90 00 - Teile . . . 18 7,2 —

8514 Elektrische Industrie- und Laboratoriumsöfen, einschließlich Induk
tionsöfen und Öfen mit dielektrischer Erwärmung ; andere Industrie
und Laboratoriumsapparate zum Warmbehandeln von Stoffen mittels
Induktion oder dielektrischer Erwärmung :

8514 10 — Widerstandsöfen mit indirekter Beheizung :

8514 10 10 Backöfen für Brotfabriken, Bäckereien, Konditoreien und Keksfabri
ken 14 4,1 —

andere, mit einem Gewicht von:

851410 91 — — — 50 kg oder weniger 14 4,1 —
8514 10 99 mehr als 50 kg 14 4,1 —

8514 20 — Induktionsöfen und Öfen mit dielektrischer Erwärmung :
8514 2010 -- Induktionsöfen 14 4,1 —

8514 20 90 Öfen mit dielektrischer Erwärmung 14 4,1 —
8514 30 - andere Öfen :

8514 3010 — — Infrarotöfen 14 4,1 —

8514 30 90 andere . 14 4,1 —

8514 40 00 — andere Apparate zum Warmbehandeln von Stoffen mittels Induktion oder
dielektrischer Erwärmung 14 4,1 —

8514 90 - Teile :

8514 90 10 aus Eisen oder Stahl, gegossen 14 4,1 —
8514 90 90 andere 14 4,1 —
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8515 Löt- und Schweißmaschinen, -apparate und -gerate (auch wenn sie
zum Schneiden verwendbar sind), elektrisch (auch mit elektrisch
beheiztem Gas) oder mit Laser-, Licht- oder anderem Photonenstrahl,
mit Ultraschall, Elektronenstrahl, magnetischen Impulsen oder Plas
mastrahl arbeitend ; elektrische Maschinen, Apparate und Geräte zum
Spritzen schmelzflüssiger Metalle oder Hartmetalle :

— Maschinen, Apparate und Geräte zum Hart- oder Weichlöten :

8515 1100 — — Lötkolben und Lötpistolen 15 5,1 —

851519 00 andere 15 5,1 —

— Maschinen, Apparate und Geräte zum Widerstandsschweißen von Metallen :

8515 2100 — — voll- oder teilautomatische 15 5,1 —

8515 29 andere :

8515 2910 — zum Stumpfschweißen 15 5,1 —

8515 29 9p andere 15 5,1 —

— Maschinen, Apparate und Geräte zum Lichtbogen- oder Plasmaschweißen
von Metallen :

8515 3100 — — voll- oder teilautomatische 15 5,1 —

851539 andere :

— — — zum manuellen Schweißen, mit umhüllten Elektroden, bestehend
aus Schweißköpfen oder Schweißzangen und:

8515 3911 — — — — Generator oder rotierendem Umformer 15 5,1 —

8515 39 13 Transformator 15 5,1 —

8515 3919 — — Stromrichter 15 5,1 —

8515 39 90 andere 15 5,1 —

8515 80 — andere Maschinen, Apparate und Geräte :

8515 80 10 zum Behandeln von Metallen . 15 5,1 —

8515 80 90 andere 15 5,1 —

8515 90 00 - Teile 15 5,1 —

8516 Elektrische Warmwasserbereiter und Tauchsieder ; elektrische Geräte
zum Raum- oder Bodenbeheizen oder zu ähnlichen Zwecken ; Elektro
wärmegeräte zur Haarpflege (z.B. Haartrockner, Dauerwellengeräte
und Brennscherenwärmer) oder zum Händetrocknen ; elektrische Bü
geleisen ; andere Elektrowärmegeräte für den Haushalt ; elektrische
Heizwiderstände, ausgenommen solche der Position 8545 :

8516 10 — elektrische Warmwasserbereiter und Tauchsieder :

Warmwasserbereiter:

8516 10 11 Durchlauferhitzer 20 5,3 p/st

8516 10 19 andere 20 5,3 p/st

8516 10 90 — — Tauchsieder 20 5,3 p/st
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|| Zollsatz I
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Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— elektrische Geräte zum Raum- oder Bodenbeheizen oder zu ähnlichen
Zwecken :

85162100 Speicherheizgeräte 21 5,6 p/st
8516 29 andere :

8516 29 10 Radiatoren mit Flüssigkeitsumlauf 21 5,6 p/st
8516 29 50 — Konvektoren 21 5,6 p/st

— — — andere:

8516 2991 mit eingebautem Ventilator 21 5,6 p/st
8516 29 99 andere 21 5,6 p/st

— Elektrowärmegeräte zur Haarpflege oder zum Händetrocknen :
851631 Haartrockner :

8516 31 10 Trockenhauben 19 6 p/st
8516 31 90 : andere 19 6 p/st

8516 32 00 andere Elektrowärmegeräte zur Haarpflege 19 6 —
8516 33 00 Händetrockner 19 5,1 —

851640 — elektrische Bügeleisen :

85164010 — — Dampfbügeleisen 20 6 p/st
85164090 andere 20 6 p/st

8516 50 00 — Mikrowellengeräte 19 5,1 p/st
8516 60 — andere Öfen ; Küchenherde, Kochplatten, Grillgeräte und Bratgeräte :
8516 60 10 Vollherde 19 5,1 p/st

Einzel- oder Mehrfachköchplatten und Kochmulden:
8516 60 51 zum Einbau 19 5,1 p/st

8516 60 59 andere 19 5,1 p/st

8516 60 70 Grillgeräte und Bratgeräte 19 5,1 p/st
8516 60 80 Einbau-Backöfen 19 5,1 p/st

8516 60 90 andere 19 5,1 p/st

— andere Elektrowärmegeräte :
8516 71 00 Kaffeemaschinen und Teemaschinen 19 5,1 p/st

8516 7200 Brotröster (Toaster) 19 5,1 p/st
851679 andere :

85167910 — Warmhalteplatten 19 5,1 p/st
8516 7990 andere 19 5,1 p/st

851680 — elektrische Heizwiderstände :

85168010 — — nur mit einem einfachen Träger aus Isolierstoff und elektrischen
Verbindungen versehen, für den Frostschutz oder zum Entfrosten, für
zivile Luftfahrzeuge (!) 18 frei —

8516 8090 andere • 18 4,9 —
8516 90 00 - Teile 19 5,1 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8517 Elektrische Geräte für die drahtgebundene Fernsprech- oder Telegra
phentechnik, einschließlich solcher Geräte für Trägerfrequenzsysteme :

8517 10 00 — Fernsprechapparate 15 7,5 p/st

8517 20 00 - Fernschreiber 15 7,5 —

8517 30 00 — Vermittlungseinrichtungen für die Fernsprech- oder Telegraphentechnik . . . 15 7,5 —

8517 40 00 — andere Geräte, für Trägerfrequenzsysteme 16 4,6 —
— andere Geräte :

8517 81 — — für die Fernsprechtechnik :

8517 8110 — Gegensprechanlagen 15 7,5 —
8517 8190 andere 15 7,5 —

8517 82 00 für die Telegraphentechnik . 15 7,5 —
8517 90 - Teile :

8517 90 10 — — von Geräten der Unterposition 8517 40 00 16 4,6 —
andere:

8517 90 91 von Geräten für die Fernsprechtechnik . . . 15 7,5 —

8517 90 99 — — — von Geräten für die Telegraphentechnik . 15 7,5 —

8518 Mikrophone und Haltevorrichtungen dafür ; Lautsprecher, auch in
Gehäusen ; Hörer, auch mit Mikrophon kombiniert ; elektrische Ton
frequenzverstärker ; elektrische Tonverstärkereinrichtungen :

8518 10 — Mikrophone und Haitevorrichtungen dafür :

85181010 — — für zivile Luftfahrzeuge 0 . 18 frei —

1 8518 10 90 andere 18 4,9 —
— Lautsprecher, auch in Gehäusen : .

8518 21 — — Einzellautsprecher im Gehäuse :

8518 2110 - für zivile Luftfahrzeuge (•) . 18 frei —
8518 2190 andere 18 4,9 p/st

8518 22 — — zwei oder mehr Lautsprecher in einem gemeinsamen Gehäuse (Mehrfach
lautsprecher):

8518 22 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge ( l ) . 18 frei —

8518 22 90 andere 18 4,9 p/st
8518 29 — — andere :

8518 29 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge (') 18 frei ■—
8518 29 90 andere . . 18 4,9 p/st

8518 30 — Hörer, auch mit Mikrophon kombiniert :

8518 30 10 — — für zivile Luftfahrzeuge 0) 18 frei —
8518 30 90 andere 13 7 —

8518 40 — elektrische Tonfrequenzverstärker :

8518 40 10 — — für zivile Luftfahrzeuge 0 18 frei —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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— — andere:

8518 40 30 für die Fernsprech- oder Meßtechnik 18 4,9 —

— — — andere:

8518 40 91 — — — — mit einem einzigen Kanal 18 4,9 p/st

8518 40 99 andere 18 4,9 p/st

8518 50 — elektrische Tonverstärkereinrichtungen :

8518 50 10 für zivile Luftfahrzeuge (') 18 frei —

8518 50 90 andere , 18 4,9 p/st

8518 90 00 - Teile 18 4,9 —
/'

8519 Plattenspieler, Schallplatten-Musikautomaten, Kassetten-Tonbandab
spielgeräte und andere Tonwiedergabegeräte, ohne eingebaute Tonauf
nahmevorrichtung :

8519 10 00 — münz- oder markenbetätigte Schallplatten-Musikautomaten 19 9,5 p/st

— andere Plattenspieler mit Verstärker :

8519 21 00 — — ohne Lautsprecher 19 9,5 p/st
8519 29 00 andere . . . i 19 9,5 p/st

— Plattenspieler ohne Verstärker :

8519 31 00 mit automatischem Plattenwechsler . 19 9,5 p/st

8519 39 00 andere 19 9,5 p/st

8519 40 00 — Abspiel-Diktiergeräte (nur für Wiedergabe) 19 9,5 p/st
— andere Tonwiedergabegeräte :

8519 91 — — Kassettengeräte :

8519 91 10 — — — mit eingebautem Verstärker, ohne eingebauten Lautsprecher, die
ohne externe Energiequelle betrieben werden können , mit einer
Abmessung von 170 x 100 x 45 mm oder weniger 19 frei p/st

— — — andere:

8519 91 91 von der in Kraftfahrzeugen verwendeten Art 19 9,5 p/st
8519 9199 andere 19 9,5 p/st

8519 99 — — andere :

8519 9910 — — — mit Laser-Tonabnehmersystem 19 9,5 p/st

8519 99 90 andere 19 9,5 p/st

8520 Magnetbandgeräte und andere Tonaufnahmegeräte, auch mit einge
bauter Tonwiedergabevorrichtung :

8520 10 00 - Diktiergeräte, die nur mit externer Stromquelle betrieben werden können . . 16 7 p/st

8520 20 00 — Telephonanrufbeantworter 16 7 p/st

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 '345

— andere Magnetbandgeräte für die Tonaufnahme und Tonwiedergabe :
8520 31 — — Kassettengerate :

— — — mit eingebautem Verstärker und mit einem oder mehreren eingebau
ten Lautsprechern:

8520 3111 — — — — Geräte, die ohne externe Energiequelle betrieben werden können 16 frei p/st
8520 3119 andere 16 7 p/st
8520 31 30 — — — mit eingebautem Verstärker, ohne eingebauten Lautsprecher, die

ohne externe Energiequelle betrieben werden können, mit einer
Abmessung von 170 x 100 x 45 mm oder weniger 16 frei p/st

8520 31 90 — — — andere 16 7 p/st
8520 39 — — andere :

8520 39 10 — Magnetbandgeräte mit entweder nur einer Bandlaufgeschwindigkeit
von 19 cm/s oder mit dieser und anderen niedrigeren Bandlaufge
schwindigkeiten 16 7 p/st

8520 39 90 andere 16 7 p/st
8520 90 — andere :

8520 90 10 für zivile Luftfahrzeuge ( !) 19 frei p/st
8520 90 90 andere 19 5,1 p/st

8521 Videogeräte zur Bild- und Tonaufzeichnung oder -wiedergäbe :
8521 10 — Magnetbandgeräte :

8521 10 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (*) . 13 frei p/st
— — andere:

für Magnetbänder mit einer Breite von 1,3 cm oder weniger und
einer Bandlaufgeschwindigkeit von 50 mm oder weniger pro Se
kunde:

852110 31 — — — — mit eingebauter Fernsehkamera in einem gemeinsamen Gehäuse . 14 14 p/st
852110 39 — — — — andere 14 14 p/st

852110 90 andere 13 8 p/st
8521 90 00 — andere 14 14 p/st

8522 Teile und Zubehör für Geräte der Positionen 8519 bis 8521 :

8522 10 00 — Tonabnehmer für Rillentonträger 20 6,3 ~—
8522 90 — andere :

8522 90 10 — — Baugruppen und Teile von Baugruppen, die aus zwei oder mehr
miteinander verbundenen Einzelteilen bestehen, für Geräte der Unter
position 8520 90, für zivile Luftfahrzeuge (•) 19 frei —

— — andere:

8522 90 30 Nadeln ; Diamanten, Saphire, andere Edelsteine, Schmucksteine,
synthetische oder rekonstituierte Steine, auch montiert 13 3,8 —

— — — andere:

8522 90 91 — — — — zusammengesetzte elektronische Schaltungen 19 5,8 —
8522 90 99 andere 19 5,8 —

( l ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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(%)
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(%)

Besondere
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1 2 3 4 5

8523 Tonträger und ähnliche zur Aufnahme vorgerichtete Aufzeichnungs
träger, ohne Aufzeichnung, ausgenommen Waren des Kapitels 37 :

— Magnetbänder :

8523 II 00 mit einer Breite von 4 mm oder weniger 17 4,9 —

8523 12 00 mit einer Breite von mehr als 4 mm bis 6,5 mm . 17 4,9 —

8523 13 00 — — mit einer Breite von mehr als 6,5 mm 17 4,9 —

8523 20 — Magnetplatten :

8523 20 10 starre 17 4,9 —

8523 20 90 andere . 17 4,9 —

85239000 - andere 17 4,9 —

8524 Schallplatten, Magnetbänder und andere Tonträger und ähnliche
Aufzeichnungsträger, mit Aufzeichnung, einschließlich der zur Schall
plattenherstellung dienenden Matrizen und Galvanos, ausgenommen
Waren des Kapitels 37 :

8524 10 00 - Schallplatten 17 4,9 —

— Magnetbänder :

8524 21 mit einer Breite von 4 mm oder weniger :

8524 21 10 — — — mit Daten oder aufgezeichneten Programmen, ausgenommen Ton
oder Videoaufzeichnungen, von der für automatische Datenverar
beitungsmaschinen verwendeten Art frei 5,1 —

8524 21 90 andere 19 5,1 —

8524 22 — — mit einer Breite von mehr als 4 mm bis 6,5 mm :

8524 22 10 mit Daten oder aufgezeichneten Programmen, ausgenommen Ton
oder Videoaufzeichnungen, von der für automatische Datenverar
beitungsmaschinen verwendeten Art frei 5,1 —

8524 22 90 andere 19 5,1 —

8524 23 mit einer Breite von mehr als 6,5 mm :

8524 23 10 mit Daten oder aufgezeichneten Programmen, ausgenommen Ton
oder Videoaufzeichnungen, von der für automatische Datenverar
beitungsmaschinen verwendeten Art frei 5,1 —

8524 23 90 andere ... 19 5,1 —

8524 90 — andere :

8524 90 10 „Compact discs" 17 4,9 — .

— — andere:

8524 90 91 mit Daten oder aufgezeichneten Programmen, ausgenommen Ton
oder Videoaufzeichnungen , von der für automatische Datenverar
beitungsmaschinen verwendeten Art frei 5,1 —

8524 90 99 andere .. 19 5,1 —
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8525 Sendegeräte für den Funksprech- oder Funktelegraphieverkehr, den
Rundfunk oder das Fernsehen, auch mit eingebautem Empfangsgerät,
Tonaufnahmegerät oder Tonwiedergabegerät ; Fernsehkameras :

8525 10 — Sendegeräte :

8525 10 10 — — für den Funksprech- oder Funktelegraphieverkehr, für zivile Luftfahr
zeuge (') 18 frei ' p/st

852510 90 — — andere . 18 4,9 p/st

8525 20 — Sendegeräte mit eingebautem Empfangsgerät :

8525 20 10 — — für den Funksprech- oder Funktelegraphieverkehr, für zivile Luftfahr
zeuge (!) 20 frei p/st

8525 20 90 andere 20 6,5 p/st

8525 30 — Fernsehkameras :

8525 3010 — — mit 3 oder mehr Bildaufnahmeröhren 17 4,9 p/st

— — andere:

8525 30 91 — — — mit eingebautem Videogerät zur Bild- und Tonaufzeichnung oder
-Wiedergabe in einem gemeinsamen Gehäuse 17 4,9 s p/st

8525 30 99 andere 17 4,9 p/st

8526 Funkmeßgeräte (Radargeräte), Funknavigationsgeräte und Funkfern
steuergeräte :

8526 10 — Funkmeßgeräte (Radargeräte):

— — für zivile Luftfahrzeuge ('):

8526 10 11 — — — Funkhöhenmesser . 16 frei p/st

8526 10 13 — — — Radargeräte für die Meteorologie 16 frei p/st

8526 10 19 andere 16 frei —

852610 90 — — andere 16 6,2 —

— andere :

852691 — — Funknavigationsgeräte :

— — — für zivile Luftfahrzeuge (•):

8526 91 11 — — Funknavigationsempfangsgeräte 16 frei p/st

85269119 — — — — andere 16 frei —

8526 91 90 andere 16 6,2 —

8526 92 — — Funkfernsteuergeräte :

8526 9210 für zivile Luftfahrzeuge (') 16 frei —

8526 92 90 andere 16 6,2 —

(!) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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8527 Empfangsgeräte für den Funksprech- oder Funktelegraphieverkehr
oder den Rundfunk, auch in einem gemeinsamen Gehäuse mit einem
Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerät oder einer Uhr kombiniert :
— Rundfunkempfangsgeräte, die ohne externe Stromquelle betrieben werden

können, einschließlich solcher, die auch Funksprech- oder Funktelegraphie
verkehr empfangen können :

8527 11 — — kombiniert mit Tonaufnabine- oder Tonwiedergabegerät :

8527 11 10 mit Laser-Tonabnehmersystem 22 14 p/st
85271190 — andere . 22 14 p/st

852719 00 andere 22 frei p/st

— Rundfunkempfangsgeräte von der in Kraftfahrzeugen verwendeten Art, die
nur mit externer Stromquelle betrieben werden können, einschließlich sol
cher, die auch Funksprech- oder Funktelegraphieverkehr empfangen können :

8527 21 kombiniert mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerät :

8527 2110 mit Laser-Tonabnehmersystem 22 14 p/st
8527 2190 andere . . 22 14 p/st

8527 29 00 andere 22 14 p/st

— andere Rundfunkempfangsgeräte, einschließlich solcher, die auch Funk
sprech- oder Funktelegraphieverkehr empfangen können :

8527 31 kombiniert mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerät :

8527 31 10 — — — mit einem oder mehreren eingebauten Lautsprechern in einem
gemeinsamen Gehäuse • • • • 22 14 p/st
andere:

8527 31 91 mit Laser-Tonabnehmersystem 22 14 p/st
8527 31 99 andere 22 14 p/st

8527 32 nicht mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerät, jedoch mit Uhr kom
biniert :

8527 32 10 — — — Radiowecker . . . 22 frei p/st

8527 32 90 andere 22 14 p/st

8527 39 andere :

8527 39 10 mit einem oder mehreren eingebauten Lautsprechern in einem
gemeinsamen Gehäuse 22 14 p/st

— — — andere:

8527 39 91 ohne eingebauten Verstärker 22 14 p/st
8527 39 99 mit eingebautem Verstärker 22 14 p/st
8527 90 - andere Geräte :

8527 90 10 für Funksprech- oder Funktelegraphieverkehr, für zivile Luftfahrzeuge
(i ) . 22 frei p/st

— — andere:

8527 90 91 Taschenempfangsgeräte für Personenruf- oder -suchanlagen 22 12 p/st

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften.
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852790 99 andere - 22 14 p/st

8528 Fernsehempfangsgeräte (einschließlich Videomonitore und Videopro
jektoren), auch in einem gemeinsamen Gehäuse mit einem Rundfunk
empfangsgerät oder einem Ton- oder Bildaufzeichnungs- oder -wieder
gabegerät kombiniert :

8528 10 - für mehrfarbiges Bild :

Videogeräte zur Bild- und Tonaufzeichnung oder -wiedergäbe, mit
eingebautem Videotuner:

— — — für Magnetbänder auf Spulen oder in Kassetten:

8528 10 11 für Magnetbänder mit einer Breite von 1,3 cm oder weniger und
einer Bandlaufgeschwindigkeit von 50 mm oder weniger pro
Sekunde 14 14 p/st 1

8528 10 19 andere 13 8 p/st

8528 10 30 andere 19 14 p/st

85281040 Projektionsfernsehgeräte 22 14 p/st
8528 10 50 Geräte mit eingebautem Videoaufnahme- oder Videowiedergabegerät

in einem gemeinsamen Gehäuse 22 14 p/st
Videomonitore:

8528 10 61 mit Kathodenstrahlröhre 22 14 p/st

8528 10 69 andere 22 14 p/st
andere:

— — — mit eingebauter Bildröhre, mit einer Diagonale des Bildschirms von:
8528 10 71 — — — — 42 cm oder weniger 22 14 p/st
8528 10 73 mehr als 42 cm bis 52 cm 22 14 p/st

8528 10 75 mehr als 52 cm bis 72 cm 22 14 p/st

852810 78 mehr als 72 cm 22 14 p/st

andere:

85281080 — — — — mit Bildschirm 22 14 p/st

ohne Bildschirm:

8528 10 91 — — — — — Videotuner 22 14 p/st

8528 10 98 andere 22 14 p/st

8528 20 — für schwarzweiOes oder anderes einfarbiges Bild :

8528 20 20 — — Videomonitore 22 14 p/st

andere:

mit eingebauter Bildröhre, mit einer Diagonale des Bildschirms von:
8528 20 71 42 cm oder weniger . 22 14 p/st
8528 20 73 — — — — mehr als 42 cm bis 52 cm 22 14 p/st

8528 20 79 — — — — mehr als 52 cm 22 14 p/st

— — — andere:

8528 20 91 mit Bildschirm 22 14 p/st

8528 2099 ohne Bildschirm 22 14 p/st



10. 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 597

\ Zollsatz ll
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8529 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Geräte der
Positionen 8525 bis 8528 bestimmt :

8529 10 — Antennen und Antennenreflektoren aller Art ; Teile, die erkennbar mit
diesen Waren verwendet werden :

85291010 für zivile Luftfahrzeuge ( i ) 22 frei —
andere:

— — — Antennen:

8529 10 20 — — Teleskop- und Stabantennen für Taschen-, Koffer- und Kraft
fahrzeugempfangsgeräte 22 7,2 —

- Außenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang:

8529 10 31 für Empfang über Satellit 22 7,2 —
8529 10 39 andere 22 7,2 —

8529 10 40 Innenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang, einschließ
lich Geräteeinbauantennen 22 7,2 —

8529 10 50 andere 22 7,2 —

8529 10 70 Filter und Weichen, für Antennen 22 7,2 —
8529 10 90 andere 22 7,2 —

8529 90 — andere :

8529 90 10 — — Baugruppen und Teile von Baugruppen, die aus zwei oder mehr
miteinander verbundenen Einzelteilen bestehen, für Geräte der Unter
positionen 8526 10 11 , 8526 10 13 , 8526 10 19 , 8526 91 11 , 852691 19
und 8526 92 10 (») 22 frei —
andere:

Möbel und Gehäuse:

8529 90 51 -- aus Holz 16 4,6 —

8529 90 59 andere 20 5,3 —

8529 90 99 andere 22 7,2 —

8530 Elektrische Verkehrssignal-, Verkehrssicherungs-, Verkehrsüber
wachungs- und Verkehrssteuergeräte für Schienenwege oder derglei
chen, Straßen, Binnenwasserstraßen, Parkplätze oder Parkhäuser,
Hafenanlagen oder Flughäfen (ausgenommen solche der
Position 8608):

8530 10 00 — Geräte für Schienenwege oder dergleichen 15 4,4 —
8530 80 00 — andere Geräte 15 4,4 —

8530 90 00 - Teile 15 4,4 —

8531 Elektrische Hör- und Sichtsignalgeräte (z.B. Läutewerke, Sirenen,
Anzeigetafeln, Einbruchs- oder Diebstahlalarmgeräte und Feuermel
der), ausgenommen solche der Position 8512 oder 8530 :

8531 10 — Einbruchs- oder Diebstahlalarmgeräte, Feuermelder und ähnliche Geräte :
8531 1010 — — für zivile Luftfahrzeuge (>) 15 frei —
8531 10 90 andere 15 4,4 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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1 . 2 3 4.5

8531 20 — Anzeigetafeln mit Flüssigkristallanzeige (LCD) oder Leuchtdiodenanzeige
(LED):

8531 20 10 für zivile Luftfahrzeuge (!) 15 frei —
8531 20 90 andere 15 4,4 x —
8531 80 — andere Geräte :

8531 80 10 für zivile Luftfahrzeuge (') . . . 15 frei —
8531 80 90 -- andere 15 4,4 —

8531 90 00 - Teile 15 4,4 —

8532 Elektrische Festkondensatoren, Drehkondensatoren und andere ein
stellbare Kondensatoren :

8532 10 00 — Festkondensatoren für Ströme mit 50/60 Hz, mit einer Blindleistung von
0,5 kVar oder mehr (Leistungskondensatoren) 17 4,9 —

— andere Festkondensatoren :

8532 21.00 — — Tantalkondensatoren 17 7 —

8532 22 00 — — Aluminium-Elektrolytkondensatoren 17 7 —
8532 23 00 — — einschichtige Keramikkondensatoren 17 4,9 —

8532 24 — — mehrschichtige Keramikkondensatoren :
8532 24 10 — mit anschlüssen versehen 17 4,9 —

8532 24 90 - andere 17 4,9 —

8532 25 00 — — Papierkondensatoren und Kunststoffkondensatoren 17 4,9 —
8532 29 00 andere 17 4,9 —

8532 30 — Drehkondensatoren und andere einstellbare Kondensatoren :

8532 30 10 Drehkondensatoren 17 7 —

8532 30 90 andere v 17 7 —
8532 90 00 - Teile 17 6,1 —

8533 Elektrische Widerstände (einschließlich Rheostate und Potentiometer),
ausgenommen Heizwiderstände :

8533 10 00 — Kohlemasse- und Kohleschichtfestwiderstände 16 5,3 —

— andere Festwiderstände :

8533 21 00 — — für eine Leistung von 20 W oder weniger 16 5,3 —
8533 29 00 andere 16 5,3 —

— Draht-Stellwiderstände (einschließlich Rheostate und Potentiometer):

8533 31 00 — — für eine Leistung von 20 W oder weniger 16 5,3 —
8533 39 00 andere • • 16 5,3 —

8533 40 — andere Stellwiderstände (einschließlich Rheostate und Potentiometer):

8533 40 10 für eine Leistung von 20 W oder weniger 16 5,3 —
8533 40 90 andere 16 5,3 —

8533 90 00 - Teile 16 5,3 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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(%)
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Maßeinheit

1 2 3 4 5

8534 00 Gedruckte Schaltungen :
— nur mit Leiterbahnen oder Kontakten:

8534 0011 — — Mehrlagenschaltungen 15 6,2 —
8534 00 19 — — andere 15 6,2 —

8534 00 90 — mit anderen passiven Elementen 15 6,2 —

8535 Elektrische Geräte zum Schließen, Unterbrechen, Schützen oder Ver
binden von elektrischen Stromkreisen (z.B. Schalter, Sicherungen,
Überspannungsabieiter, Spannungsbegrenzer, Wanderwellenausglei
cher, Steckvorrichtungen und Verbindungskästen), für eine Spannung
von mehr als 1 000 V :

8535 10 00 - Sicherungen . 16 4,6 —

— Leistungsschalter :

8535 2100 — — für eine Spannung von weniger als 72,5 kV 16 4,6 —
8535 2900 andere 16 4,6 —

8535 30 — Trennschalter sowie Ein- und Ausschalter :

8535 30 10 — — für eine Spannung von weniger als 72,5 kV 16 4,6 —
8535 30 90 andere 16 4,6 —

8535 40 00 — Überspannungsabieiter, Spannungsbegrenzer und Wanderwellenausgleicher . 16 4,6 —
8535 90 00 - andere 16 4,6 —

8536 Elektrische Geräte zum Schließen, Unterbrechen, Schützen oder Ver
binden von elektrischen Stromkreisen (z.B. Schalter, Relais, Sicherun
gen, Wanderwellenausgleicher, Steckvorrichtungen, Lampenfassungen
und Verbindungskästen), für eine Spannung von 1 000 V oder weni
ger :

8536 10 — Sicherungen :

8536 10 10 für eine Stromstärke von 10 A oder weniger 16 4,6 —
8536 10 50 — — für eine Stromstärke von mehr als 10 A bis 63 A . . 16 4,6 —

8536 10 90 — — für eine Stromstärke von mehr als 63 A 16 4,6 —

8536 20 — Leistungsschalter :
8536 20 10 für eine Stromstärke von 63 A oder weniger . . . 16 4,6 —
8536 20 90 — — für eine Stromstärke von mehr als 63 A 16 4,6 —

8536 30 — andere Geräte zum Schützen von elektrischen Stromkreisen :

8536 30 10 für eine Stromstärke von 16 A oder weniger 16 4,6 —
8536 30 30 — — für eine Stromstärke von mehr als 16 A bis 125 A 16 4,6 —

8536 30 90 für eine Stromstärke von mehr als 125 A . . 16 4,6 —

— Relais :

8536 41 für eine Spannung von 60 V oder weniger :
8536 4110 — — — für eine Stromstärke von 2 A oder weniger 16 4,6 —
8536 41 90 — — — für eine Stromstärke von mehr als 2 A 16 4,6 —

8536 49 00 andere 16 4,6 —

8536 50 00 — andere Schalter 16 4,6 —
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(%)
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1 2 3 4 5

— Lampenfassungen und Steckvorrichtungen :

8536 61 — — Lampenfassungen :
8536 61 10 mit Edisongewinde 16 4,6 —

8536 61 90 — — — andere 16 4,6 —

8536 69 00 — — andere 16 4,6 —
8536 90 - andere Geräte :

8536 90 01 — — vorgefertigte SchienenVerteilungen für elektrische Leitungen 16 4,6 —
Verbindungs- und Kontaktelemente für Drähte und Kabel:

8536 9011 — — — für Koaxialkabel 16 4,6 —

85369019 andere 16 4,6 —

8536 90 80 andere > 16 4,6 —

8537 Tafeln, Felder, Konsolen, Pulte, Schränke (einschließlich Steuer
schränke für numerische Steuerungen) und andere Träger mit mehre
ren Geräten der Position 8535 oder 8536 oder auch Instrumenten oder
Geräten des Kapitels 90 ausgerüstet, zum elektrischen Schalten oder
Steuern oder für die Stromverteilung, ausgenommen Vermittlungsein
richtungen der Position 8517 :

8537 10 — für eine Spannung von 1 000 V oder weniger :

8537 10 10 — — Steuerschränke für numerische Steuerungen mit eingebauter automati
scher DatenVerarbeitungsmaschine 14 4,1 —

— — andere:

8537 10 91 — — — speicherprogrammierbare Steuerungen 14 4,1 —
8537 10 99 — andere . 14 4,1 —

8537 20 — für eine Spannung von mehr als 1 000 V :

8537 20 91 — — für eine Spannung von mehr als 1 000 V bis 72,5 kV 14 4,1 —

8537 20 99 — — für eine Spannung von mehr als 72,5 kV 14 4,1 —

8538 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Geräte der
Position 8535, 8536 oder 8537 bestimmt :

8538 10 00 — Tafeln, Felder, Konsolen, Pulte, Schränke und andere Träger für Waren
der Position 8537, nicht mit den zugehörigen Geräten ausgerüstet 14 4,1 —

853890 — andere :

8538 MIO — — zusammengesetzte elektronische Schaltungen (Baugruppen) 16 4,6 —

8538 90 90 — — andere 16 4,6 —

8539 Elektrische Glühlampen und Entladungslampen, einschließlich innen
verspiegelte Scheinwerferlampen (sealed beam lamp units) und Ultra
violett- und Infrarotlampen ; Bogenlampen :

8539 10 — innenverspiegelte Scheinwerferlampen (sealed beam lamp units):
85391010 für zivile Luftfahrzeuge (!) 15 frei p/st
8539 10 90 — — andere 15 6 p/st

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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(%)
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Maßeinheit

1 2 3 4 5

— andere Glühlampen, ausgenommen Ultraviolett- und Infrarotlampen :

8539 21 — — Wolfram-Halogen-Glühlampen :

85392110 — — — Lichtwurflampen 15 6 p/st

8539 21 30 — — — Lampen von der für Krafträder und andere Kraftfahrzeuge verwen
deten Art 15 6 p/st

andere, für eine Spannung von:
8539 21 91 mehr als 100 V 15 6 p/st

8539 2199 100 V oder weniger 15 6 p/st
8539 22 — — andere, mit einer Leistung von 200 W oder weniger und für eine

Spannung von mehr als 100 V :

8539 2210 Reflektorlampen . . 15 6 p/st
8539 22 90 andere 15 6 p/st

8539 29 andere :

8539 2910 — — — Lichtwurflampen 15 6 p/st

— Lampen von der für Krafträder und andere Kraftfahrzeuge verwen
deten Art:

8539 2931 für Scheinwerfer 15 6 p/st

8539 29 39 — andere 15 6 p/st

— — — andere, für eine Spannung von:

8539 29 91 mehr als 100 V 15 6 p/st

8539 29 99 — — — — 100 V oder weniger 15 6 p/st
— Entladungslampen, ausgenommen Ultraviolettlampen :

8539 31 Glühkathoden-Leuchtstofflampen :

8539 31 10 — — — mit zwei Lampensockeln 18 4,9 p/st
8539 31 90 andere 18 4,9 p/st

8539 39 andere :

8539 39 10 Verbundlampen 18 4,9 p/st
— — — andere:

8539 39 30 Quecksilberdampflampen 18 4,9 p/st
Natriumdampflampen:

8539 39 51 — — — — — mit U-förmiger Entladungsröhre 18 4,9 p/st
8539 39 59 andere 18 4,9 p/st

8539 39 90 — — — — andere . 18 4,9 p/st

8539 40 - Ultraviolett- und Infrarotlampen ; Bogenlampen :

85394010 Ultraviolettlampen 18 4,9 p/st
8539 40 30 — — Infrarotlampen . 18 4,9 p/st
8539 40 90 Bogenlampen 18 4,9 p/st
853990 - Teile :

85399010 Lampensockel 15 5,1 —
8539 90 90 andere 15 5,1 —
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8540 Glühkathoden-, Kaltkathoden- und Photokathoden-Elektronenröhren
(z.B. Vakuumröhren, dampf- oder gasgefüllte Röhren, Quecksilber
dampfgleichrichterröhren, Kathodenstrahlröhren und Bildaufnahme
röhren für Fernsehkameras):

— Kathodenstrahlröhren für Fernsehempfangsgeräte, einschließlich Kathoden
strahlröhren für Videomonitore :

8540 11 — — für mehrfarbiges Bild :

85401110 — mit einer Diagonale des Bildschirms von 42 cm oder weniger .... 19 15 p/st

8540 11 30 mit einer Diagonale des Bildschirms von mehr als 42 cm bis 52 cm . 19 15 p/st

8540 11 50 mit einer Diagonale des Bildschirms von mehr als 52 cm bis 72 cm . 19 15 p/st

8540 11 80 mit einer Diagonale des Bildschirms von mehr als 72 cm 19 15 p/st

8540 12 — — für schwarzweißes oder anderes einfarbiges Bild :

85401210 — mit einer Diagonale des Bildschirms von 42 cm oder weniger .... 19 15 p/st

8540 12 30 — — — mit einer Diagonale des Bildschirms von mehr als 42 cm bis 52 cm . 19 15 p/st

8540 12 90 mit einer Diagonale des Bildschirms von mehr als 52 cm 19 15 p/st

8540 20 — Bildaufnahmeröhren für Fernsehkameras ; Bildwandler- und Bildverstärker
röhren ; andere Photokathodenröhren :

8540 2010 — — Bildaufnahmeröhren für Fernsehkameras 17 4,9 p/st

8540 20 30 — — Bildwandler- und Bildverstärkerröhren ; 17 4,9 p/st

8540 20 90 andere Photokathodenröhren 17 4,9 p/st

8540 30 - andere Kathodenstrahlröhren :

8540 30 10 für mehrfarbiges Bild . 19 5,1 p/st

8540 30 90 — — für schwarzweißes oder anderes einfarbiges Bild 19 5,1 p/st

— Höchstfrequenzröhren (z.B. Magnetrone, Klystrone, Wanderfeldröhren,
Karcinotrone), ausgenommen gittergesteuerte Röhren :

8540 41 00 — — Magnetrone 19 5,1 p/st

8540 42 00 Klystrone 19 5,1 p/st
8540 49 00 andere 19 5,1 p/st

— andere Elektronenröhren :

8540 8100 — — Empfänger- und Verstärkerröhren 19 5,1 p/st
8540 89 andere :

— — — Anzeigeröhren:

8540 8911 Vakuumröhren 19 5,1 p/st

8540 89 19 andere 19 5,1 p/st

8540 89 90 andere 19 5,1 p/st

— Teile :

8540 9100 von Kathodenstrahlröhren 15 5,8 —

8540 99 00 andere 15 5,8 —
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8541 Dioden, Transistoren und ähnliche Halbleiterbauelemente ; lichtemp
findliche Halbleiterbauelemente (einschließlich Photoelemente, auch
zu Modulen zusammengesetzt oder in Form von Tafeln); Leuchtdio
den ; gefaßte oder montierte piezoelektrische Kristalle :

8541 10 — Dioden, andere als Photodioden und Leuchtdioden :

8541 10 10 Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen zerschnitten 21 9 —
— — andere:

854110 91 — — — Leistungsgleichrichterdioden 21 14 —
854110 99 andere 21 14 —

— Transistoren, andere als Phototransistoren :

8541 21 — — mit einer Verlustleistung von weniger als 1 W :
8541 21 10 — Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen zerschnitten .... 21 9 —
8541 21 90 andere ..., 21 14 —

8541 29 — — andere :

8541 29 10 Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen zerschnitten .... . 21 9 —
8541 29 90 andere 21 14 —

8541 30 — Thyristoren, Diacs und Triacs, ausgenommen lichtempfindliche Halbleiter
bauelemente :

8541 30 10 Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen zerschnitten 21 9 —
8541 30 90 andere 21 14 —

8541 40 — lichtempfindliche Halbleiterbauelemente (einschließlich Photoelemente, auch
zu Modulen zusammengesetzt oder in Form von Tafeln); Leuchtdioden :

8541 40 10 — — Leuchtdioden 21 14 —

andere:

8541 40 91 — — — Solarzellen, auch zu Modulen zusammengesetzt oder in Form von
Tafeln . 16 4,6 —

8541 40 93 Photodioden, Phototransistoren, Photothyristoren und Photokoppler 16 4,6 —
8541 40 99 andere 16 4,6 —

8541 50 — andere Halbleiterbauelemente :

854l 50 10 Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen zerschnitten 21 9 —
8541 50 90 -- andere 21 14 —

8541 60 00 — gefaßte oder montierte piezoelektrische Kristalle 20 8 —
8541 90 00 - Teile 15 5,8 —

8542 Elektronische integrierte Schaltungen und zusammengesetzte elektro
nische Mikroschaltungen (Mikrobausteine):
— monolithische integrierte Schaltungen :

8542 11 digitale :
85421110 Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten 21 9 —
85421130 Chips 21 14 —

andere: '

dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (soge
nannte RAMs, dynamisch):

8542 11 41 mit einer Speicherkapazität von 256 Kbits oder weniger .... 21 14 —
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8542 11 43 mit einer Speicherkapazität von mehr als 256 Kbits bis
4 Mbits 21 14 —

8542 11 45 mit einer Speicherkapazität von mehr als 4 Mbits 21 14 —

— — — — statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (soge
nannte RAMs, statisch):

8542 11 51 — — — — — mit einer Speicherkapazität von 64 Kbits oder weniger 21 14 —

8542 11 52 mit einer Speicherkapazität von mehr als 64 Kbits bis
256 Kbits 21 14 —

8542 11 53 — — — — — mit einer Speicherkapazität von mehr als 256 Kbits bis 1 Mbit 21 14 —

8542 11 55 mit einer Speicherkapazität von mehr als 1 Mbit 21 14 —

8542 11 61 — — — — Lesespeicher, nicht programmierbar (ROMs) 21 14 —
UV-löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte
EPROMs):

8542 11 63 — — — — — mit einer Speicherkapazität von 256 Kbits oder weniger .... 21 14 —

8542 11 65 — — — — — mit einer Speicherkapazität von mehr als 256 Kbits bis 1 Mbit 21 14 —

8542 1166 mit einer Speicherkapazität von mehr als 1 Mbit 21 14 —

8542 11 72 elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte
E2PROMs) 21 14 —

8542 11 76 andere Speicher 21 14 —

_ Mikrocomputer und Mikroprozessoren:

85421181 — — — — — mit einer Verarbeitungskapazität von 8 bits oder weniger ... 21 14 —
8542 11 83 — — — — — mit einer Verarbeitungskapazität von mehr als 8 bits bis

16 bits 21 14 —

85421185 — — — — — mit einer Verarbeitungskapazität von mehr als 16 bits bis
32 bits 21 14 —

8542 11 87 — — — — — mit einer Verarbeitungskapazität von mehr als 32 bits 21 14 —

— — — — Logikbausteine, Steuer- und Kontrollbausteine, Schnittstellenbau
steine:

8542 11 92 — — — — — Steuer- und Kontrollbausteine 21 14 —

8542 11 93 Schnittstellenbausteine ; Schnittstellenbausteine mit Kontroll
und Steuerfunktionen 21 14 —

8542 11 94 andere 21 14 —

85421199 andere 21 14 —

8542 19 andere :

854219 10 Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten 21 9 —
— andere:

854219 20 Chips 21 14 —
andere:

854219 30 Verstärker 21 14 —

854219 50 Leistungs- und Spannungsregler 21 14 —
854219 70 — — — — — Schnittstellenbausteine 21 14 —
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8542 19 90 andere 21 14 —

8542 20 — hybride integrierte Schaltungen :

8542 20 10 — — Mikrocomputer und Mikroprozessoren 21 14 —
8542 20 50 Verstärker 21 14 —

8542 20 90 andere 21 14 —

8542 80 00 — andere 21 14 —

8542 90 00 - Teile 15 5,8 —

8543 Elektrische Maschinen, Apparate und Geräte mit eigener Funktion, in
Kapitel 85 anderweit weder genannt noch inbegriffen :

8543 10 00 — Teilchenbeschleuniger 13 7 —

8543 20 00 - Signalgeneratoren 13 7 —

8543 30 00 - Maschinen, Apparate und Geräte für die Galvanotechnik, Elektrolyse oder
Elektrophorese 13 7 —

8543 80 — andere Maschinen, Apparate und Geräte :
8543 80 10 Flugschreiber für zivile Luftfahrzeuge (>) 13 frei —
8543 80 20 Antennenverstärker 13 7 —

8543 80 80 — — andere 13 7 —

8543 90 - Teile :

8543 90 10 Baugruppen und Teile von Baugruppen, die aus zwei oder mehr
miteinander verbundenen Einzelteilen bestehen, für Flugschreiber, für
zivile Luftfahrzeuge (>) 13 frei —

8543 90 90 andere 13 7 —

8544 Isolierte (auch lackisolierte oder elektrolytisch oxidierte) Drähte,
Kabel (einschließlich Koaxialkabel) und andere isolierte elektrische
Leiter, auch mit Anschlußstücken ; Kabel aus optischen, einzeln um
hüllten Fasern, auch elektrische Leiter enthaltend oder mit Anschluß
stücken versehen :

— Wickeldrähte :

8544 11 —- aus Kupfer :
8544 11 10 — lackiert 17 6,5 —

85441190 andere . . . 17 6,5 —

8544 19 andere :

8544 19 10 lackiert 17 6,5 —

8544 19 90 andere 17 6,5 —

8544 20 — Koaxialkabel und andere koaxiale elektrische Leiter :

8544 20 10 mit Anschlußstücken versehen oder dafür vorbereitet 17 6,5 —

— — andere:

8544 20 91 Hochfrequenzkabel 17 6,5 —
8544 20 99 andere 17 6,5 —

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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8544 30 — Zündkabelsätze und andere Kabelsätze von der für Beförderungsmittel
verwendeten Art :

8544 30 10 für zivile Luftfahrzeuge (*) . . . . 17 frei —

8544 30 90 andere 17 6,5 —

— andere elektrische Leiter, für eine Spannung von 80 V oder weniger :

8544 41 — — mit Anschlußstücken versehen :

85444110 von der für die Fernmeldetechnik verwendeten Art . . 17 6,5 —

8544 41 90 — andere 17 6,5 —

8544 49 andere :

— — — mit Kunststoffen isoliert:

85444911 — — von der für die Fernmeldetechnik verwendeten Art 17 6,5 —

8544 49 19 andere . . 17 6,5 —

mit anderen Stoffen isoliert:

85444991 von der für die Fernmeldetechnik verwendeten Art 17 6,5 —

8544 49 99 andere 17 6,5 —

— andere elektrische Leiter, für eine Spannung von mehr als 80 V bis 1 000 V :

8544 51 00 mit Anschlußstücken versehen 17 6,5 —

8544 59 andere :

8544 59 10 Drähte und Kabel, mit einem Durchmesser der Leitereinzeldrähte
von mehr als 0,51 mm 17 6,5 —

— — — andere:

8544 59 91 mit Kautschuk oder anderen Elastomeren, einschließlich vernetz
ten! Kunststoff, isoliert 17 6,5 —

8544 59 93 — — — — mit anderem Kunststoff isoliert 17 6,5 —

8544 59 99 mit anderen Stoffen isoliert 17 6,5 —

8544 60 — andere elektrische Leiter, für eine Spannung von mehr als 1 000 V :

— — mit Kupferleitern:

8544 60 11 — — — mit Kautschuk oder anderen Elastomeren, einschließlich vernetztem
Kunststoff, isoliert 17 6,5 —

8544 60 13 — mit anderem Kunststoff isoliert 17 6,5 —

8544 6019 mit anderen Stoffen isoliert 17 6,5 —

mit anderen Leitern:

8544 60 91 — — — mit Kautschuk oder anderen Elastomeren, einschließlich vernetztem
Kunststoff, isoliert 17 6,5 —

8544 60 93 mit anderem Kunststoff isoliert 17 6,5 —

8544 60 99 mit anderen Stoffen isoliert 17 6,5 —

8544 70 00 — Kabel aus optischen Fasern 17 8 —

(i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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8545 Kohleelektroden, Kohlebürsten, Lampenkohlen, Batterie- und Elemen
tekohlen und andere Waren für elektrotechnische Zwecke, aus Graphit
oder anderem Kohlenstoff, auch in Verbindung mit Metall :
— Elektroden :

8545 11 00 — — von der für Öfen verwendeten Art 12 5,3 —
8545 19 andere :

8545 19 10 — — — Elektroden für Elektrolyseanlagen 9 5,8 —
8545 19 90 andere 12 5,3 —

8545 20 00 - Kohlebürsten 12 5,3 —
8545 90 - andere :

8545 90 10 — — Heizwiderstände ... 14 4,1 —

8545 90 90 — — andere 12 5,3 —

8546 Elektrische Isolatoren aus Stoffen aller Art :

8546 10 00 - aus Glas 19 6,2 —
8546 20 — aus keramischen Stoffen :

8546 20 10 — — ohne Metallteile 19 10 —

mit Metallteilen:

8546 20 91 — — — für Starkstromfreileitungen und Fahrleitungen 19 10 —
8546 20 99 andere 19 10 —

8546 90 — andere :

8546 90 10 — — aus Kunststoffen 19 7,7 —

8546 90 90 andere 19 6,2 —

8547 Isolierteile, ganz aus Isolierstoffen oder nur mit in die Masse einge
preßten einfachen Metallteilen zum Befestigen (z.B. mit eingepreßten
Hülsen mit Innengewinde), für elektrische Maschinen, Apparate, Ge
räte oder Installationen, ausgenommen Isolatoren der Position 8546 ;
Isolierrohre und Verbindungsstücke dazu, aus unedlen Metallen, mit
Innenisolierung :

8547 10 — Isolierteile aus keramischen Stoffen :

8547 10 10 — — mit einem Gehalt an Metalloxiden von 80 GHT oder mehr 17 10 —

8547 10 90 andere 17 10 —

8547 20 00 — Isolierteile aus Kunststoffen 19 7,5 —

8547 90 00 — andere 16 6,2 —

8548 00 00 Elektrische Teile von Maschinen, Apparaten oder Geräten, in Kapi
tel 85 anderweit weder genannt noch inbegriffen 14 4,1 —
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ABSCHNITT XVII

BEFÖRDERUNGSMITTEL

Anmerkungen

1 . Zu Abschnitt XVII gehören nicht die in Position 9501 , 9503 oder 9508 erfaßten Waren sowie Rodelschlitten, Bobschlitten
und dergleichen (Position 9506).

2 . Folgende Waren sind nicht als „Teile" oder als „Zubehör" einzureihen, auch wenn sie ihrer Beschaffenheit nach erkennbar
für Waren des Abschnitts XVII bestimmt sind:

a) Dichtungen und dergleichen aus Stoffen aller Art (Einreihung nach Stoffbeschaffenheit oder nach Position 8484) sowie
andere Waren aus vulkanisiertem Weichkautschuk (Position 4016);

b) Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit im Sinne der Anmerkung 2 zu Abschnitt XV, aus unedlen Metallen
(Abschnitt XV), und gleichartige Waren aus Kunststoffen (Kapitel 39);

c) Waren des Kapitels 82 (Werkzeuge);

d) Waren der Position 8306;

e) Maschinen, Apparate und Geräte der Positionen 8401 bis 8479 sowie Teile davon ; Waren der Position 8481 oder 8482
und die in Position 8483 erfaßten Teile von Motoren oder anderen Kraftmaschinen ;

f) elektrische Maschinen, Apparate und Geräte sowie elektrisches Zubehör (Kapitel 85);

g) Instrumente, Apparate und Geräte des Kapitels 90;

h) Waren des Kapitels 91 ;

ij) Waffen (Kapitel 93);

k) Beleuchtungskörper und Teile davon, der Position 9405 ;

1) Bürsten, die Fahrzeugteile sind (Position 9603).

3 . „Teile" und „Zubehör" im Sinne der Kapitel 86 bis 88 sind nur Teile und Zubehör, die ihrer Beschaffenheit nach
ausschließlich oder hauptsächlich für Waren des Kapitels 86, 87 oder 88 bestimmt sind . Teile und Zubehör, für die zwei
oder mehr Positionen der Kapitel 86 bis 88 in Betracht kommen, sind der Position zuzuweisen, die dem Hauptverwendungs
zweck der Teile oder des Zubehörs entspricht.

4. Luftfahrzeuge, die auch als Landfahrzeuge verwendet werden können, sind als Luftfahrzeuge einzureihen.

Schwimmfähige Kraftfahrzeuge (Amphibienfahrzeuge) sind als Kraftfahrzeuge einzureihen.

5 . Luftkissenfahrzeuge sind wie die Fahrzeuge einzureihen, denen sie am ähnlichsten sind, und zwar:

a) in Kapitel 86, wenn sie ihrer Beschaffenheit nach dazu bestimmt sind, sich über einer Führungsschiene fortzubewegen
(Luftkissenzüge);

b) in Kapitel 87 , wenn sie ihrer Beschaffenheit nach dazu bestimmt sind, sich über dem Boden oder in gleichem Maße über
dem Boden und über dem Wasser fortzubewegen ;

c) in Kapitel 89, wenn sie ihrer Beschaffenheit nach dazu bestimmt sind, sich über dem Wasser fortzubewegen, auch wenn
sie am Strand oder auf Landungsbrücken landen oder sich über Eisflächen fortbewegen können.

Teile und Zubehör für Luftkissenfahrzeuge sind wie Teile und Zubehör von Fahrzeugen der Position einzureihen, der die
Luftkissenfahrzeuge auf Grund der vorstehenden Bestimmungen zugewiesen werden.
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Ortsfestes Material für Verkehrswege von Luftkissenfahrzeugen ist wie ortsfestes Gleismaterial einzureihen ; Signal-,
Sicherungs-, Überwachungs- oder Steuergeräte für Verkehrswege von Luftkissenfahrzeugen sind wie Signal-, Sicherungs-,
Überwachungs- oder Steuergeräte für Schienenwege einzureihen .

Zusätzliche Anmerkungen

1 . Vorbehaltlich der Zusätzlichen Anmerkung 3 zu Kapitel 89 sind Werkzeuge und andere Waren zur Instandhaltung und
Instandsetzung von Beförderungsmitteln wie die Beförderungsmittel einzureihen, zu denen sie gehören, wenn sie mit ihnen
gestellt werden . Dies gilt auch für anderes Zubehör, das mit den Beförderungsmitteln, deren übliche Ausrüstung es darstellt,
gestellt und üblicherweise zusammen mit ihnen verkauft wird.

2. Auf Antrag des Anmeldepflichtigen/Zollbeteiligtenund bei Beachtung der von den zuständigen Behörden festgesetzten
Voraussetzungen werden die Bestimmungen der Allgemeinen Vorschrift 2 Buchstabe a) auch auf Waren der Positionen 8608,
8805, 8905 und 8907 angewendet, die in Teilsendungen ein- oder ausgehen .

KAPITEL 86

SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES GLEISMATERIAL, TEILE DAVON ;
MECHANISCHE (AUCH ELEKTROMECHANISCHE) SIGNALGERÄTE

FÜR VERKEHRSWEGE

Anmerkungen

{. Zu Kapitel 86 gehören nicht:

a) Bahnschwellen aus Holz oder aus Beton, für Schienenwege, sowie Betonelemente zum Bau von Führungsschienen für
Luftkissenzüge (Position 4406 oder 6810);

b) Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, der Position 7302 ;

c) elektrische Signal-, Sicherungs-, Überwachungs- oder Steuergeräte der Position 8530 .

2 . Zu Position 8607 gehören insbesondere:

a) Achsen, Räder, Radsätze, Radreifen, Radsprengringe, Radkörper und andere Radteile ;

b) Untergestelle, Drehgestelle und Lenkgestelle ;

c) Achslager, Bremsvorrichtungen aller Art ;

d) Puffer, Zughaken und andere Kupplungsvorrichtungen, Faltenbälge;

e) Wagenkästen und andere Aufbauten .

3 . Vorbehaltlich der Anmerkung 1 zu Kapitel 86 gehören zu Position 8608 insbesondere:

a) zusammengesetzte Gleise, Drehscheiben, Prellböcke und Lademaße ;

b) bewegliche Scheiben- und Flügelsignale, Bahnschrankenbetätigungsvorrichtungen für schienengleiche Bahnübergänge,
Vorrichtungen zur Nahbedienung der Weichen (Handstellböcke), Stellwerke zur Fernbedienung der Weichen oder Signale
und andere mechanische (auch elektromechanische) Signal-, Sicherungs-, Überwachungs- oder Steuergeräte, auch mit
elektrischer Beleuchtungsvorrichtung ausgestattet, für Schienenwege oder dergleichen, Straßen, Binnenwasserstraßen,
Parkplätze oder Parkhäuser, Hafenanlagen oder Flughäfen .
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8601 Elektrische Lokomotiven mit Stromspeisung aus dem Stromnetz oder
aus Akkomulatoren :

8601 10 00 — mit Stromspeisung aus dem Stromnetz 14 4,9 p/st
8601 20 00 — mit Stromspeisung aus Akkumulatoren 14 4,9 p/st

8602 Andere Lokomotiven ; Lokomotivtender :
86021000 — dieselelektrische Lokomotiven 13 3,8 —

86029000 — andere . 13 3,8 —

8603 Triebwagen und Schienenbusse, ausgenommen solche der
Position 8604 :

86031000 — mit Stromspeisung aus dem Stromnetz . 14 4,9 p/st
86039000 — andere 13 4,6 p/st

8604 00 00 Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere Bahndienstfahr
zeuge, auch selbstfahrend (z.B. Gerätewagen, Kranwagen, Wagen mit
Gleisstopfmaschinen, Gleiskorrekturwagen, Meßwagen und Draisinen) 13 3,8 p/st

860500 00 Personenwagen, Gepäckwagen, Postwagen und andere schienengebun
dene Spezialwagen (ausgenommen Wagen der Position 8604) 13 5 p/st

8606 Schienengebundene Güterwagen :
860610 00 - Kesselwagen und dergleichen 14 5 p/st
8606 20 00 - wärmeisolierte Wagen und Kühlwagen, ausgenommen solche der Unterposi

tion 8606 10 ... . : 14 5 p/st

8606 30 00 — Selbstentladewagen, ausgenommen solche der Unterposition 8606 10 oder
8606 20 14 5 p/st

— andere :

860691 gedeckt und geschlossen :
8606 91 10 ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker

Radioaktivität bestimmt (Euratom) 10 3,8 p/st
86069190 -- andere 14 5 p/st

8606 92 00 offen, mit nicht abnehmbaren Stirn- und Seitenwänden, deren Höhe mehr
als 60 cm beträgt 14 5 p/st

8606 99 00 andere 14 5 p/st

8607 Teile von Schienenfahrzeugen :
— Drehgestelle, Lenkgestelle, Achsen und Räder, Teile davon :

8607 11 00 - - Triebgestelle 13 3,8 —
8607 12 00 andere Drehgestelle und Lenkgestelle 13 3,8 —
8607 19 andere, einschließlich Teile davon :

Achsen, Radsätze, Räder und Radteile:

8607 19 01 — aus Eisen oder Stahl, gegossen . . . 15 6 —
8607 19 11 aus Stahl, gesenkgeschmiedet 15 6 —
8607 19 18 andere 15 6 —
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\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

Teile von Drehgestellen und Lenkgestellen:
8607 1991 aus Eisen oder Stahl , gegossen 13 3,8 —
8607 19 99 andere 13 3,8 —

— Bremsvorrichtungen und Teile davon :

8607 21 Druckluftbremsvorrichtungen und Teile davon :

8607 21 10 — — — aus Eisen oder Stahl, gegossen 11 4,5 —
8607 21 90 - andere 11 4,5 —

8607 29 andere :

8607 29 10 aus Eisen oder Stahl, gegossen 11 4,5 —
8607 29 90 andere 11 4,5 —

8607 30 - Zughaken und andere Kupplungsvorrichtungen, Puffer, Teile davon :
8607.30 01 aus Eisen oder Stahl, gegossen 14 4,1 —
8607 30 10 aus Stahl, gesenkgeschmiedet 14 4,1 —
8607 30 80 andere 14 4,1 —

— andere :

8607 91 — — von Lokomotiven :

Achslager und Teile davon:
8607 91 11 aus Eisen oder Stahl, gegossen . 15 7,5 —
8607 9119 andere 15 7,5 —

andere:

8607 91 91 aus Eisen oder Stahl, gegossen 14 4,1 —
8607 91 99 andere 14 4,1 —

860799 andere :

— Achslager und Teile davon:
8607 99 11 _ — — — aus Eisen oder Stahl, gegossen 15 7,5 —
8607 9919 andere 15 7,5 —

8607 99 30 — — — Wagenkästen und andere Aufbauten, Teile davon 14 4,1 —
— — — Untergestelle und Teile davon:

8607 99 51 aus Eisen oder Stahl, gegossen 14 4,1 —
8607 99 59 ^ andere 14 4,1 —
8607 99 90 andere 14 4,1 —

8608 00 Ortsfestes Gleismaterial ; mechanische (auch elektromechanische) Si
gnal-, Sicherungs-, Überwachungs- oder Steuergeräte für Schienen
wege oder dergleichen, Straßen, Binnenwasserstraßen, Parkplätze oder
Parkhäuser, Hafenanlagen oder Flughäfen ; Teile davon :

8608 0010 - ortsfestes Gleismaterial und Geräte für Schienenwege 14 ' 4,4 —
8608 00 30 - andere Geräte 14 4,4 —

— Teile:

8608 00 91 aus Eisen oder Stahl, gegossen 14 4,4 —
8608 00 99 andere 14 4,4 —
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I Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

860900 Warenbehälter (Container), einschließlich solcher für Flüssigkeiten
oder Gase, speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut
und ausgestattet :

8609 00 10 - Warenbehälter (Container), die zum Schutz gegen Strahlung mit Blei
verkleidet und zum Befördern radioaktiver Stoffe bestimmt sind (Eura
tom) 10 3,8 p/st

86090090 - andere 15 4,4 p/st
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KAPITEL 87

ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, KRAFTRÄDER, FAHRRÄDER
UND ANDERE NICHT SCHIENENGEBUNDENE LANDFAHRZEUGE,

TEILE DAVON UND ZUBEHÖR

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 87 gehören nicht Fahrzeuge, die auf Grund ihrer Bauart nur auf Schienen fahren können .

2 . Im Sinne des Kapitels 87 sind Zugmaschinen Kraftfahrzeuge, die im wesentlichen zum Ziehen oder Schieben anderer
Fahrzeuge, Geräte oder Lasten gebaut sind . Sie können auch Zusatzvorrichtungen haben, die es möglich machen, im
Zusammenhang mit der Hauptverwendung der Zugmaschinen Werkzeuge, Geräte, Saatgut, Düngemittel usw. zu befördern .

3 . Kraftwagenfahrgestelle mit Fahrerhaus gehören nicht zu Position 8706, sondern zu den Positionen 8702 bis 8704.

4 . Zu Position 8712 gehören alle zweirädrigen Kinderfahrräder. Andere Kinderfahrräder gehören zu Position 9501 .

Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%>

Besondere
Maßeinheit

1 2 .345

8701 Zugmaschinen (ausgenommen Zugkraftkarren der Position 8709):
8701 10 — Einachsschlepper :

8701 10 10 mit einer Leistung von 4 kW oder weniger 12 4,4 p/st

8701 10 90 mit einer Leistung von mehr als 4 kW 12 4,4 p/st

8701 20 — Sattel-Straßenzugmaschinen :

870120 10 neu 20 20 p/st

8701 20 90 gebraucht 20 20 p/st
8701 30 00 — Gleiskettenzugmaschinen . ... . 20 11 p/st
8701 90 — andere :

— — Ackerschlepper und Forstschlepper (ausgenommen Einachsschlepper),
auf Rädern:

neu, mit einer Motorleistung von:

87019011 18 kW oder weniger 20 8,5 p/st
8701 90 15 mehr als 18 kW bis 25 kW 20 8,5 p/st

8701 90 21 mehr als 25 kW bis 37 kW 20 8,5 p/st

8701 90 25 — — — — mehr als 37 kW bis 59 kW 20 . 8,5 p/st

8701 90 31 mehr als 59 kW bis 75 kW . 20 8,5 p/st

8701 90 35 mehr als 75 kW bis 90 kW 20 8,5 p/st

8701 90 39 mehr als 90 kW , 20 8,5 p/st

870190 50 gebraucht 20 8,5 p/st
870190 90 andere 20 11 p/st
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8702 Omnibusse (Kraftfahrzeuge zum Befördern von 10 oder mehr Perso
nen, einschließlich Fahrer):

8702 10 — mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdiesel
motor):

mit einem Hubraum von mehr als 2 500 cm3 :

8702 1011 neu 29 20 p/st

8702 10 19 — — — gebraucht 29 20 p/st

mit einem Hubraum von 2 500 cm3 oder weniger:
870210 91 neu . . . 29 11 p/st
8702 10 99 gebraucht 29 11 p/st
8702 90 — andere :

— — mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung:
— — — mit einem Hubraum von mehr als 2 800 cm3 :

8702 9011 neu 29 20 p/st

8702 90 19 — — — — gebraucht 29 20 p/st
— — — mit einem Hubraum von 2 800 cm3 oder weniger:

8702 90 31 neu . 29 11 p/st

8702 90 39 gebraucht . 29 11 p/st
8702 90 90 - - andere 25 12,5 p/st

8703 Personenkraftwagen und andere hauptsächlich zur Personenbeförde
rung gebaute Kraftfahrzeuge (ausgenommen solche der
Position 8702), einschließlich Kombinationskraftwagen und Rennwa
gen :

8703 10 — Schneespezialfahrzeuge (einschließlich Motorschlitten); Spezialfahrzeuge
zur Personenbeförderung auf Golfplätzen sowie ähnliche Fahrzeuge :

87031010 mit Kolbenverbrennungsmotor 29 10 p/st
8703 10 90 — — mit anderem Motor 25 12,5 p/st

— andere Fahrzeuge mit Hubkolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung :
8703 21 — — mit einem Hubraum von 1 000 cm3 oder weniger :
8703 2110 neu 29 10 p/st

8703 21 90 gebraucht 29 10 p/st
8703 22 . — — mit einem Hubraum von mehr als 1 000 cm3 bis 1 500 cm3 ,:

— — — neu:

8703 2211 Wohnmobile 29 10 p/st

8703 2219 andere 29 10 p/st

8703 22 90 — gebraucht 29 10 p/st
8703 23 — — mit einem Hubraum von mehr als 1 500 cm3 bis 3 000 cm3 :

neu:

8703 2311 Wohnmobile 29 10 p/st

8703 2319 andere . . . 29 , 10 p/st

8703 23 90 gebraucht 29 10 p/st
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8703 24 — — mit einem Hubraum von mehr als 3 000 cm3 :

8703 2410 --- neu 29 10 p/st

8703 24 90 gebraucht 29 10 p/st
— andere Fahrzeuge mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel

oder Halbdieselmotor):
8703 31 mit einem Hubraum von 1 500 cm3 oder weniger :
8703 3110 neu 29 10 p/st

8703 31 90 gebraucht .. 29 10 p/st
8703 32 — — mit einem Hubraum von mehr als 1 500 cm3 bis 2 500 cm3 :

— — _ neu:

8703 3211 Wohnmobile 29 10 p/st
8703 32 19 andere . 29 10 p/st

8703 32 90 gebraucht 29 10 p/st
8703 33 mit einem Hubraum von mehr als 2 500 cm3 :

neu:

8703 3311 Wohnmobile 29 10 p/st
8703 3319 andere 29 10 p/st

8703 33 90 gebraucht 29 10 p/st
8703 90 — andere :

870390 10 Fahrzeuge mit Elektromotor 25 12,5 p/st
8703 90 90 andere 29 10 p/st

8704 Lastkraftwagen :
8704 10 — Muldenkipper (Dumper), zur Verwendung außerhalb des Straßennetzes

gebaut :

mit Kolbenverbrennungsmotor:
8704 10 11 mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) mit einem Hub

raum von mehr als 2 500 cm3 oder mit Fremdzündung mit einem
Hubraum von mehr als 2 800 cm3 28 17 p/st

8704 10 19 andere 22 6 p/st
8704 10 90 andere 25 10 p/st

— andere, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder
Halbdieselmotor):

8704 21 mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 5 t oder weniger :
8704 21 10 ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker

Radioaktivität bestimmt (Euratom) 10 5,3 p/st
andere:

— — — — mit Motor mit einem Hubraum von mehr als 2 500 cm3 :

8704 21 31 neu 28 22 p/st

8704 21 39 gebraucht 28 22 p/st
— — — — mit Motor mit einem Hubraum von 2 500 cm3 oder weniger:

8704 21 91 - neu 28 11 p/st
8704 2199 gebraucht 28 11 p/st
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

%)

1 2 3 4 5

— — mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 5 t bis 20 t :
— ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker

Radioaktivität bestimmt (Euratom) . . . .
— — andere:

— — — neu .

— gebraucht

— mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 20 t :
— — ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker

Radioaktivität bestimmt (Euratom)

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

8704 22

8704 22 10

8704 22 91

8704 22 99

8704 23

8704 23 10

8704 23 91

8704 23 99

8704 31

8704 31 10

— — andere:

— — — neu

— gebraucht

andere, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung :

— mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 5 t oder weniger :
ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker
Radioaktivität bestimmt (Euratom) .

10

28

28

10

28

28

10

28

28

28

28

10

28

28

25

andere:

mit Motor mit einem Hubraum von mehr als 2 800 cm3 :

neu

5,3

22

22

5,3

22

22

5,3 '

22

22

11

11

5,3

22

22

10

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

_ _ _ _ gebraucht . .

— mit Motor mit einem Hubraum von 2 800 cm3 oder weniger:

— — neu . .

— — — — gebraucht

— mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 5 t :
— — ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker

Radioaktivität bestimmt (Euratom)

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

8704 31 31

8704 31 39

8704 31 91

8704 31 99

8704 32

8704 32 10

8704 32 91

8704 32 99

8704 90 00

8705

— — andere:

— — — neu . . . .

— gebraucht

andere . *

Kraftfahrzeuge zu besonderen Zwecken, nicht hauptsächlich zur Per
sonen- oder Güterbeförderung gebaut (z.B. Abschleppwagen, Kranwa
gen, Feuerwehrwagen, Betonmischwagen, Straßenkehrwagen, Straßen
sprengwagen, Werkstattwagen, Wagen mit Röntgenanlage):

25

25

25

25

25

25

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

p/st

8705 10 00

8705 20 00

8705 30 00

8705 40 00

8705 90

8705 90 10

8705 90 30

— Kranwagen (Autokrane)
— Kraftfahrzeuge mit Bohrturm zum Tiefbohren

— Feuerwehrwagen

— Betonmischwagen (Lkw-Betonmischer)
— andere :

Abschleppwagen

— — Betonpumpenwagen
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom .
(%)

vertragsmäßig
(%) '

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8705 90 90 andere 25 6,2 p/st

8706 00 Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705, mit
Motor :

— Fahrgestelle für Zugmaschinen der Position 8701 ; Fahrgestelle für Kraft
wagen der Position 8702, 8703 oder 8704, mit Kolbenvert>rennungsmotor
mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor), mit einem Hubraum
von mehr als 2 500 cm3 oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremd
zündung und einem Hubraum von mehr als 2 800 cm 3 :

8706 0011 für Kraftfahrzeuge der Position 8702 oder 8704 29 20 p/st

87060019 andere 29 9,3 p/st

— andere:

8706 00 91 für Kraftfahrzeuge der Position 8703 29 6,5 p/st

8706 00 99 andere 29 11 p/st

8707 Karosserien (einschließlich Fahrerhäuser), für Kraftfahrzeuge der Po
sitionen 8701 bis 8705 :

8707 10 — für Kraftfahrzeuge der Position 8703 :

8707 10 10 für die industrielle Montage (}) 24 6,9 p/st

870710 90 andere .. 24 8,9 p/st

8707 90 — andere :

8707 90 10 — — für die industrielle Montage:

von Einachsschleppern der Unterposition 8701 10,
von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor
mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hub
raum von 2 500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor
mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2 800 cm3 oder weniger,
von Kraftfahrzeugen der Position 8705 0 24 6,9 p/st

8707 90 90 andere 24 8,9 p/st

8708 Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705 :

8708 10 — Stoßstangen und Teile davon :

8708 10 10 für die industrielle Montage:

von Kraftfahrzeugen der Position 8703 ,
von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor
mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hub
raum von 2 500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor
mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2 800 cm3 oder weniger,
von Kraftfahrzeugen der Position 8705 0) • 19 4,9 —

870810 90 andere 19 6,9 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— andere Karosserieteile und anderes Karosseriezubehör (auch für Fahrerhäu
ser):

8708 21 Sicherheitsgurte :

8708 21 10 — für die industrielle Montage:
von Kraftfahrzeugen der Position 8703 ,

von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungs
motor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem
Hubraum von 2 500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbren
nungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum
von 2 800 cm3 oder weniger,
von Kraftfahrzeugen der Position 8705 (') 19 4,9 p/st

8708 21 90 - andere 19 6,9 p/st

8708 29 andere :

8708 29 10 für die industrielle Montage:
von Einachsschleppern der Unterposition 8701 10, '
von Kraftfahrzeugen der Position 8703 ,

von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungs
motor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem
Hubraum von 2 500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbren
nungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum
von 2 800 cm3 oder weniger,
von Kraftfahrzeugen der Position 8705 (') 19 4,9 —

8708 29 90 andere 19 6,9 —

— Bremsen und Servobremsen sowie Teile davon :

8708 31 montierte Bremsbeläge :

8708 31 10 für die industrielle Montage:

von Einachsschleppern der Unterposition 8701 10,

von Kraftfahrzeugen der Position 8703 ,
von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungs
motor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem
Hubraum von 2 500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbren
nungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum
von 2 800 cm3 oder weniger,

von Kraftfahrzeugen der Position 8705 (') 19 4,9 —

andere:

8708 3191 für Scheibenbremsen 19 6,9 —

8708 3199 andere 19 6,9 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8708 39 andere :

8708 39 10 — für die industrielle Montage:

von Einachsschleppern der Unterposition 8701 10,

von Kraftfahrzeugen der Position 8703,

von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungs
motor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem
Hubraum von 2 500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbren
nungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum
von 2 800 cm3 oder weniger,
von Kraftfahrzeugen der Position 8705 (').... 19 - 4,9 —

8708 39 90 — — — andere . 19 6,9 —

870840 - Schaltgetriebe :

870840 10 — — für die industrielle Montage:

von Einachsschleppern der Unterposition 8701 10,
von Kraftfahrzeugen der Position 8703,
von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor
mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hub
raum von 2 500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor
mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2 800 cm3 oder weniger,
von Kraftfahrzeugen der Position 8705 ( l ) 19 4,9 —

870840 90 andere 19 6,9 —

8708 50 — Achsbrücken (Triebachsen) mit Ausgleichgetriebe, auch mit anderen Kraft
übertragungsvorrichtungen :

8708 50 10 — — für die industrielle Montage:

von Kraftfahrzeugen der Position 8703,
von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor
mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hub
raum von 2 500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor
mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2 800 cm3 oder weniger,
von Kraftfahrzeugen der Position 8705 (•)..... 19 4,9 —

8708 50 90 andere 19 6,9 —

8708 60 — Tragachsen und Teile davon :

8708 60 10 — — für die industrielle Montage:

von Kraftfahrzeugen der Position 8703 ,
von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor
mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hub
raum von 2 500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor
mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2 800 cm3 oder weniger,
von Kraftfahrzeugen der Position 8705 (') 19 4,9 —

— — andere:

8708 6091 aus Stahl, gesenkgeschmiedet 19 6,9 —

8708 60 99 andere 19 6,9 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8708 70 — Räder sowie Teile davon und Zubehör :

8708 70 10 für die industrielle Montage:
von Einachsschleppern der Unterposition 8701 10,
von Kraftfahrzeugen der Position 8703 ,
von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor
mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hub
raum von 2 500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor
mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2 800 cm3 oder weniger,
von Kraftfahrzeugen der Position 8705 (!) 19 4,9 —

— — andere:

8708 70 50 Räder aus Aluminium ; Teile davon und Zubehör, aus Aluminium . 19 6,9 —

8708 70 91 in einem Stück gegossene Radteile in Sternform, aus Eisen oder
Stahl 19 4,9 —

8708 70 99 andere 19 6,9 —

8708 80 — Stoßdämpfer :

8708 80 10 für die industrielle Montage:
von Kraftfahrzeugen der Position 8703 ,

von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor
mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hub
raum von 2 500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor
mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2 800 cm3 oder weniger,

von Kraftfahrzeugen der Position 8705 (•) 19 4,9 —

8708 80 90 andere 19 6,9 —

— andere Teile und anderes Zubehör :

8708 91 Kühler :

8708 91 10 — — — für die industrielle Montage:

von Einachsschleppern der Unterposition 8701 10,

von Kraftfahrzeugen der Position 8703 ,
von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungs
motor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem
Hubraum von 2 500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbren
nungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum
von 2 800 cm3 oder weniger,

von Kraftfahrzeugen der Position 8705 (') 19 4,9 —

8708 91 90 andere . 19 6,9 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8708 92 — — Auspnfftöpfe (Schalldämpfer) und Auspuffrohre :

8708 92 10 für die industrielle Montage:

von Einachsschleppern der Unterposition 8701 10,
von Kraftfahrzeugen der Position 8703 ,
von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungs
motor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem
Hubraum von 2 500 cm 3 oder weniger oder mit Kolbenverbren
nungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum
von 2 800 cm3 oder weniger,
von Kraftfahrzeugen der Position 8705 ( l) 19 4,9 —

8708 92 90 andere 19 6,9 —

8708 93 — — Schaltkupplungen und Teile davon :

8708 93 10 für die industrielle Montage:

von Einachsschleppern der Unterposition 8701 10,
von Kraftfahrzeugen der Position 8703 ,

von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungs
motor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem
Hubraum von 2 500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbren
nungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum
von 2 800 cm3 oder weniger,

von Kraftfahrzeugen der Position 8705 (*) 19 4,9 —

8708 9390 andere .. 19 6,9 —

8708 94 Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe :

8708 94 10 — — — für die industrielle Montage:

von Kraftfahrzeugen der Position 8703 ,

von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungs
motor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem
Hubraum von 2 500 cm3 oder weniger oder mit KolbenVerbren
nungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum
von 2 800 cm3 oder weniger,

von Kraftfahrzeugen der Position 8705 0) 19 4,9 —

8708 94 90 andere 19 6,9 —

8708 99 — — andere :

8708 99 10 für die industrielle Montage:

von Einachsschleppern die Unterposition 8701 10,
von Kraftfahrzeugen der Position 8703,
von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungs
motor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem
Hubraum von 2 500 cm3 oder weniger oder mit Kolbenverbren
nungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraüm
von 2 800 cm3 oder weniger,
von Kraftfahrzeugen der Position 8705 (') 19 4,9 —

(•) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 .345

— andere:

8708 99 30 — — Stabilisatoren 19 6,9 —

8708 99 50 — — Drehstabfedern 19 6,9 —

— — andere:

8708 99 92 aus Stahl , gesenkgeschmiedet 19 6,9 —

8708 99 98 andere 19 6,9 —

8709 Kraftkarren ohne Hebevorrichtung, von der in Fabriken, Lagerhäu
sern, Hafenanlagen oder auf Flugplätzen zum Kurzstreckentransport
von Waren verwendeten Art ; Zugkraftkarren, von der auf Bahnhöfen
verwendeten Art ; Teile davon :
— Kraftkarren :

8709 11 — — Elektrokarren :

8709 11 10 ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker
Radioaktivität bestimmt (Euratom) 10 3,8 p/st

8709 11 90 — — — andere 22 6 p/st

8709 19 andere :

8709 19 10 ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker
Radioaktivität bestimmt (Euratom) 10 3,8 p/st

8709 19 90 andere 22 6 p/st

8709 90 - Teile :

8709 90 10 — — aus Eisen oder Stahl, gegossen 20 5,3 —
8709 90 90 — — andere i 20 5,3 — .

8710 00 00 Panzerkampfwagen und andere selbstfahrende gepanzerte Kampffahr
zeuge, auch mit Waffen ; Teile davon 10 3,8 —

8711 Krafträder (einschließlich Mopeds) und Fahrräder mit Hilfsmotor,
auch mit Beiwagen ; Beiwagen :

871110 00 — mit Hubkolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum von 50 cm3 oder
weniger 26 9 p/st

8711 20 — mit Hubkolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum von mehr
als 50 cm3 bis 250 cm3 :

8711 20 10 Motorroller 26 9 p/st

— — andere, mit einem Hubraum von:

871120 91 — — — mehr als 50 cm3 bis 80 cm3 26 9 p/st

8711 20 99 — mehr als 80 cm3 bis 250 cm3 26 9 p/st

871130 00 — mit Hubkolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum von mehr
als 250 cm3 bis 500 cm3 26 9 p/st

8711 40 00 — mit Hubkolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum von mehr
als 500 cm3 bis 800 cm3 . 26 9 p/st

871150 00 - mit Hubkolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum von mehr
als 800 cm3 26 9 p/st

8711 90 00 - andere 26 9 p/st



10. 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 623

Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8712 00 Zweiräder und andere Fahrräder (einschließlich Lastendreiräder),
ohne Motor :

8712 00 10 — ohne Kugellager 21 17 p/st
8712 00 90 - andere 21 17 p/st

8713 Rollstiihle und andere Fahrzeuge für Kranke und Körperbehinderte,
auch mit Motor oder anderer Vorrichtung zur mechanischen Fortbewe
gung :

8713 10 00 — ohne Vorrichtung zur mechanischen Fortbewegung 18 4,9 —
8713 90 00 - andere 18 4,9 —

8714 Teile und Zubehör für Fahrzeuge der Positionen 8711 bis 8713 :
— für Krafträder (einschließlich Mopeds):

8714 11 00 Sättel 24 6 p/st
87141900 — — andere 24 6 —

8714 20 00 — für Rollstiihle und andere Fahrzeuge für Kranke und Körperbehinderte ... 20 8 —
— andere :

8714 91 Rahmen und Gabeln sowie Teile davon :

8714 91 10 Rahmen 20 8 p/st
8714 9130 Gabeln 20 8 p/st
8714 91 90 Teile ..... 20 8 —

871492 Felgen und Speichen :

8714 9210 Felgen 20 8 p/st
8714 92 90 Speichen 20 8 —
8714 93 — — Naben (andere als Bremsnaben) und Freilaufzahnkränze :
87149310 Naben .. 20 8 p/st
8714 93 90 — Freilaufzahnkränze . 20 8 —
8714 94 Bremsen, einschließlich Bremsnaben, und Teile davon :
8714 9410 — Bremsnaben 20 8 p/st
8714 94 30 andere Bremsen 20 8 —
8714 94 90 Teile 20 8 —
8714 95 00 - - Sättel • 20 8 —
8714 96 Pedale und Tretlager sowie Teile davon :
8714 96 10 Pedale 20 8 pa
8714 96 30 Tretlager 20 8 —
8714 96 90 --- Teile 20 8 —
8714 99 andere :

8714 99 10 --- Lenker 20 8 p/st
8714 99 30 Gepäckträger . 20 8 p/st
8714 99 50 Kettenschaltungen 20 8 —
8714 99 90 andere; Teile 20 8 —
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Zollsatz

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

KN
Code Warenbezeichnung

1 . 2

Kinderwagen und Teile davon :
— Kinderwagen
— Teile

Anhänger, einschließlich Sattelanhänger, für Fahrzeuge aller Art ;
andere nicht selbstfahrende Fahrzeuge ; Teile davon :
— Wohnanhänger, zum Wohnen oder Campen :
— — faltbar

— — andere, mit einem Gewicht von:

750 kg oder weniger
— mehr als 750 kg bis 3 500 kg
— mehr als 3 500 kg

8715 00

8715 00 10

8715 00 90

8716

871610

8716 10 10

8716 10 91

8716 10 93

8716 10 99

8716 20

8716 20 10

8716 20 90

8716 31 00

8716 39

8716 39 10

3 4 5

18 4,9 p/st
18 4,9 —

20 5,3 p/st

20 5,3 p/st
20 5,3 p/st
20 5,3 p/st

20 5,3 p/st
20 5,3 p/st

20 5,3 p/st

10 5,3 p/st

20 5,3 p/st

20 5,3 p/st
20 5,3 p/st
20 5,3 p/st
20 5,3 —

14 4,1 —

15 4,4 —

15 4,4 —

15 4,4 —

15 4,4 —

— Anhänger für landwirtschaftliche Zwecke, mit Selbstlade- oder -entladevor
richtung :

Stalldungstreuer
— — andere

— andere Anhänger zum Befördern von Gütern :
— — Anhänger mit Tankaufbau

andere :

zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität bestimmt
(Euratom)

— andere:

— — neu:

— — — Sattelanhänger
— — — — — andere:

_ _ einachsig
andere

— — — — gebraucht . :
— andere Anhänger

— andere Fahrzeuge
— Teile :

— — Fahrgestelle
— — Karosserien und Aufbauten

— — Achsen

— — andere Teile

8716 39 30

8716 39 51

8716 39 59

8716 39 80

871640 00

8716 80 00

8716 90

871690 10

8716 90 30

8716 90 50

871690 90



10. 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 625

KAPITEL 88

LUFTFAHRZEUGE UND RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON

Zusätzliche Anmerkung

1 . Als „ Leergewicht" im Sinne der Position 8802 gilt das Gewicht der Luftfahrzeuge in flugbereitem Zustand unter Ausschluß des
Gewichts der Besatzung, des Treibstoffs sowie der Ausrüstung, die nicht fest eingebaut ist.

\ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8801 Ballone und Luftschiffe ; Segelflugzeuge, Hanggleiter und andere
nicht für maschinellen Antrieb bestimmte Luftfahrzeuge :

8801 10 — Segelflugzeuge und Hanggleiter :
8801 10 10 zivile (») 18 frei p/st
880110 90 andere 18 7 p/st

8801 90 - andere :

8801 90 10 zivile ( l) 18 frei —
— — andere:

8801 90 91 — — — Ballone und Luftschiffe 18 9 —

8801 90 99 andere . 18 4,9 p/st

8802 Andere Luftfahrzeuge (z.B. Hubschrauber und Starrflügelflugzeuge);
Raumfahrzeuge (einschließlich Satelliten) und Trägerraketen für
Raumfahrzeuge :
— Hubschrauber :

8802 11 — — mit einem Leergewicht von 2 000 kg oder weniger :
880211 10 zivile 0) 12 frei p/st
88021190 andere . 15 15 p/st

8802 12 mit einem Leergewicht von mehr als 2 000 kg :
8802 12 10 zivile (») 12 frei p/st
8802 12 90 andere . 12 5 p/st

8802 20 - Starrflügelflugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht
von 2 000 kg oder weniger :

8802 20 10 zivile (») 12 frei p/st
8802 20 90 andere 15 12 p/st

8802 30 — Starrflügelflugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von
mehr als 2 000 kg bis 15 000 kg :

8802 30 10 zivile (») 12 frei p/st
8802 30 90 andere 14 5,5 p/st

(•) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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I l Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8802 40 — Starrflügelflugzeuge and andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von
mehr als 15 000 kg :

8802 40 10 zivile 0 12 frei p/st
8802 40 90 andere 12 5 p/st
8802 50 00 — Raumfahrzeuge (einschließlich Satelliten) und Trägerraketen für Raumfahr

zeuge 12 6,4 —

8803 Teile von Waren der Position 8801 oder 8802 :

8803 10 — Propeller und Rotoren, Teile davon :
8803 10 10 für zivile Luftfahrzeuge (!) 12 (2) frei —
88031090 andere 12 (2) 5 —
8803 20 — Fahrgestelle und Teile davon :
8803 20 10 für zivile Luftfahrzeuge (•) 12 (2) frei —
8803 2090 -- andere 12 (2) - 5 —
8803 30 — andere Teile von Hubschraubern oder Starrflügelflugzeugen (ausgenommen

Segelflugzeuge):
8803 30 10 für zivile Luftfahrzeuge (!) . 12 (2) frei —
8803 30 90 andere 12 (2) 5 —
8803 90 - andere :

8803 90 10 von Drachen 12 3,8 —
andere;

8803 90 91 für zivile Luftfahrzeuge (') j . 12 (2) frei —
8803 90 99 --- andere 12 (2) 5 —

880400 00 Fallschirme (einschließlich lenkbare oder rotierende Fallschirme);
Teile davon und Zubehör 15 5,8 —

8805 Startvorrichtungen für Luftfahrzeuge ; Abbremsvorrichtungen für
Schiffsdecks und ähnliche Landehilfen für Luftfahrzeuge ; Bodenge
räte zur Flugausbildung ; Teile davon :

8805 10 — Startvorrichtungen für Luftfahrzeuge und Teile davon ; Abbremsvorrichtun
gen für Schiffsdecks und ähnliche Landehilfen für Luftfahrzeuge, Teile
davon :

8805 10 10 Startvorrichtungen für Luftfahrzeuge und Teile davon 17 5,6 —
8805 10 90 andere 15 4,4 —

8805 20 — Bodengeräte zur Flugausbildung und Teile davon :
8805 20 10 zur zivilen Nutzung bestimmt (') . . . 13 frei —
8805 20 90 andere 13 3,8 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .

(2) Für eingeführte und für die Montage bestimmte Teile für Luftfahrzeuge, schwerer als Luft, die selbst zollfrei eingeführt worden sind oder in der
Gemeinschaft hergestellt werden, wird die Anwendung des Zollsatzes vorläufig ausgesetzt . Bei Inanspruchnahme dieser Aussetzung sind die in den
einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Modalitäten und Bedingungen zu beachten .
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KAPITEL 89

WASSERFAHRZEUGE UND SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN

Anmerkung

1 . Rümpfe von Wasserfahrzeugen und unvollständige oder unfertige Wasserfahrzeuge, auch zerlegt, sowie zerlegte vollständige
Wasserfahrzeuge sind, wenn die Wasserfahrzeuggattung zweifelhaft ist, in die Position 8906 einzureihen .

Zusätzliche Anmerkungen

1 . Zu den Unterpositionen 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11 , 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10,
8904 00 91 und 8906 00 91 gehören nur Wasserfahrzeuge, die ihrer Beschaffenheit nach seetüchtig sind und deren größte
Rumpflänge (ohne Berücksichtigung überragender Teile) 12 m oder mehr beträgt. Fischereifahrzeuge und Rettungsfahrzeuge, die
ihrer Beschaffenheit nach seetüchtig sind, gelten ohne Rücksicht auf ihre Rumpflänge stets als Wasserfahrzeuge für die
Seeschiffahrt.

2. Zu den Unterpositionen 8905 10 10 und 8905 90 10 gehören nur Wasserfahrzeuge, Schwimmdocks und schwimmende oder
tauchende Bohr- oder Förderplattformen, die ihrer Beschaffenheit nach seetüchtig sind.

3. Die Position 8908 erfaßt mit dem Begriff „ Wasserfahrzeuge Und andere schwimmende Vorrichtungen , zum Abwracken " auch
folgende Waren, sofern sie mit Wasserfahrzeugen und anderen schwimmenden Vorrichtungen zum Abwracken gestellt werden
und zu deren üblicher Ausrüstung gehören :

— gebrauchte oder neue Ersatzteile (z.B. Schiffsschrauben),

, — bewegliche Gegenstände (Möbel, Küchengeräte, Geschirr usw.), augenscheinlich gebraucht.

Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8901 Fahrgastschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Fährschiffe, Frachtschiffe, Last
kähne und ähnliche Wasserfahrzeuge zum Beförden von Personen
oder Gütern :

8901 10 — Fahrgastschiffe, Kreuzfahrtschiffe nnd ähnliche, ihrer Beschaffenheit nach
hauptsächlich zur Personenbeförderung bestimmte Wasserfahrzeuge ; Fähr
schiffe :

8901 10 10 für die Seeschiffahrt frei frei BRT

8901 10 90 andere 8 2,5 p/st
8901 20 - Tankschiffe :

8901 20 10 — — für die Seeschiffahrt frei frei BRT

8901 20 90 andere 8 2,5 Ct/1

8901 30 — Kühlschiffe, ausgenommen solche der Unterposition 8901 20 :
8901 30 10 für die Seeschiffahrt frei frei BRT

8901 30 90 andere 8 2,5 Ct/1

8901 90 - andere Wasserfahrzeuge zum Befördern von Gütern sowie Wasserfahrzeuge,
die ihrer Beschaffenheit nach zur Personen- und Güterbeförderung bestimmt
sind :

8901 90 10 — — für die Seeschiffahrt frei frei BRT
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Zollsatz l
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
<%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

andere:

8901 90 91 — — — ohne maschinellen Antrieb 8 2,5 Ct/1
8901 90 99 mit maschinellem Antrieb 8 2,5 Ct/1

8902 00 Fischereifahrzeuge ; Fabrikschiffe und andere Schiffe für das Verar
beiten oder Konservieren von Fischereierzeugnissen :
— für die Seeschiffahrt:

8902 00 11 mit einer Tonnage von mehr als 250 BRT frei frei BRT
8902 00 19 mit einer Tonnage von 250 BRT oder weniger frei frei p/st
8902 00 90 — andere 8 2,5 p/st

8903 Jachten und andere Vergnfigungs- oder Sportboote ; Ruderboote und
Kanus :

8903 10 — aufblasbare Boote :

— — mit einem Gewicht von 100 kg oder weniger:
8903 10 11 mit einem Gewicht von 20 kg oder weniger oder mit einer Länge

von 2,5 m oder weniger . . . 13 3,8 p/st
8903 10 19 andere 13 3,8 p/st
8903 10 90 andere . 8 2,5 p/st

— andere :

8903 91 — — Segelboote, auch mit Hilfsmotor :
8903 91 10 — — — für die Seeschiffahrt frei frei p/st

— — — andere:

8903 91 91 mit einem Gewicht von 100 kg oder weniger 13 3,8 p/st
— — — — andere:

8903 91 93 — — — — — mit einer Länge von 7,5 m oder weniger 8 2,5 p/st
8903 91 99 mit einer Länge von mehr als 7,5 m 8 2,5 p/st
8903 92 Motorboote, ausgenommen solche mit Außenbordmotor :
8903 92 10 für die Seeschiffahrt frei frei p/st

— — — andere:

8903 92 91 mit einer Länge von 7,5 m oder weniger 8 2,5 p/st
8903 92 99 — — — — mit einer Länge von mehr als 7,5 m 8 2,5 p/st
8903 99 — — andere :

8903 9910 — — — mit einem Gewicht von 100 kg oder weniger 13 3,8 p/st
— — — andere:

8903 99 91 — — — — mit einer Länge von 7,5 m oder weniger 8 2,5 p/st
8903 99 99 — — — — mit einer Länge von mehr als 7,5 m 8 2,5 p/st

8904 00 Schlepper und Schubschiffe :
8904 00 10 — Schlepper frei frei —

— Schubschiffe:

8904 00 91 — — für die Seeschiffahrt frei frei —

8904 00 99 andere 8 2,5 —
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

8905 Feuerschiffe, Feuerlöschschiffe, Schwimmbagger, Schwimmkrane und
andere Wasserfahrzeuge, bei denen das Fahren im Vergleich zu ihrem
Hauptverwendungszweck von untergeordneter Beideutung ist ;
Schwimmdocks, schwimmende oder tauchende Bohr- oder Förderplatt
formen :

8905 10 — Schwimmbagger :
8905 10 10 — — für die Seeschiffahrt frei frei p/st
8905 10 90 andere 8 3,2 p/st

8905 20 00 — schwimmende oder tauchende Bohr- oder Förderplattformen frei frei p/st
8905 90 — andere :

8905 90 10 für die Seeschiffahrt frei frei p/st
8905 90 90 andere 8 3,2 p/st

890600 Andere Wasserfahrzeuge, einschließlich Kriegsschiffe und Rettungs
fahrzeuge, ausgenommen Ruderboote :

8906 00 10 — Kriegsschiffe frei frei —
— andere:

8906 00 91 — — für die Seeschiffahrt frei frei p/st
— — andere:

8906 00 93 mit einem Gewicht von 100 kg oder weniger 13 3,8 p/st
8906 00 99 andere 8 2,5 p/st

8907 Andere schwimmende Vorrichtungen (z.B. Flöße, Schwimmtanks,
Senkkästen, Festmachetonnen, Bojen und schwimmende Baken):

8907 10 00 - aufblasbare Flöße 10 4,9 —

8907 90 00 - andere 10 4,9 —

8908 00 00 Wasserfahrzeuge und andere schwimmende Vorrichtungen, zum Abw
racken (!) frei frei —

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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ABSCHNITT XVIII

OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER KINEMATOGRAPHISCHE INSTRUMENTE,
APPARATE UND GERÄTE ; MESS-, PRÜF- ODER PRÄZISIONSINSTRUMENTE, -APPARATE UND -GERÄTE ;
MEDIZINISCHE UND CHIRURGISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE ; UHRMACHERWAREN ;

MUSIKINSTRUMENTE;
TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE

KAPITEL 90 -

OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER KINEMATOGRAPHISCHE INSTRUMENTE,
APPARATE UND GERÄTE ; MESS-, PRÜF- ODER PRÄZISIONSINSTRUMENTE, -APPARATE UND -GERÄTE ;

MEDIZINISCHE UND CHIRURGISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE ;
TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 90 gehören nicht:

a) Waren zu technischen Zwecken aus Weichkautschuk (Position 4016), aus Leder oder rekonstituiertem Leder (Posi
tion 4204) oder aus Spinnstoffen (Position 5911 );

b) feuerfeste Waren der Position 6903 ; Waren zu chemischen oder anderen technischen Zwecken der Position 6909 ;

c) Spiegel aus Glas, nicht optisch bearbeitet, der Position 7009 und Spiegel aus unedlen Metallen oder^ Edelmetallen, die
nicht die charakterbestimmenden Merkmale optischer Elemente haben (Position 8306 oder Kapitel 71 );

d) Glaswaren der Position 7007, 7008, 7011 , 7014, 7015 , oder 7017 ;

e) Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit im Sinne der Anmerkung 2 zu Abschnitt XV, aus unedlen Metallen
(Abschnitt XV) und gleichartige Waren aus Kunststoffen (Kapitel 39);

f) Ausgabepumpen mit Flüssigkeitsmesser der Position 8413 ; Zähl- und Kontrollwaagen und gesondert gestellte Gewichte
(Position 8423); Maschinen, Apparate und Geräte zum Heben oder Fördern (Positionen 8425 bis 8428); Papier- oder
Pappeschneidemaschinen aller Art (Position 8441 ); SpezialVorrichtungen zum Einstellen der Werkstücke oder Werkzeuge
an Werkzeugmaschinen, auch mit optischer Ablesevorrichtung (z.B. sog . „optische" Teilköpfe), der Position 8466
(ausgenommen rein optische Vorrichtungen, wie z.B. Zentrierfernrohre und Fluchtfernrohre); Rechenmaschinen (Posi
tion 8470); Druckminderventile sowie andere Ventile und Armaturen (Position 8481 );

g) Scheinwerfer von der für Kraftfahrzeuge oder Fahrräder verwendeten Art (Position 8512); tragbare elektrische Leuchten
der Position 8513 ; kinematographische Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräte, sowie Geräte zum serienweisen v
Kopieren von Tonträgern (Position 8519 oder 8520); Tonabnehmer (Position 8522); Funkmeßgeräte, Funknavigationsge
räte und Funkfernsteuergeräte (Position 8526); innenverspiegelte Scheinwerferlampen (Position 8539); Kabel aus
optischen Fasern, der Position 8544;

h) Scheinwerfer der Position 9405 ;

ij) Waren des Kapitels 95 ;

k) Hohlmaße; sie sind nach ihrer stofflichen Beschaffenheit einzureihen ;

1) Spulen und ähnliche Materialträger (Einreihung nach ihrer stofflichen Beschaffenheit z.B. nach Position 3923 oder
Abschnitt XV).

2 . Vorbehaltlich der vorstehenden Anmerkung 1 sind Teile und Zubehör für Maschinen, Apparate, Geräte, Instrumente oder
andere Waren des Kapitels 90 nach folgenden Regeln einzureihen:

a) Teile und Zubehör, die sich als Waren einer Position des Kapitels 90 oder des Kapitels 84, 85 oder 91 (ausgenommen der
Position 8485, 8548 oder 9033) darstellen, sind dieser Position zuzuweisen, ohne Rücksicht darauf, für welche Maschinen,
Apparate, Geräte oder Instrumente sie bestimmt sind ;
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b) andere Teile und anderes Zubehör sind, wenn zu erkennen ist, daß sie ihrer Beschaffenheit nach ausschließlich oder
hauptsächlich für eine bestimmte Maschine, einen bestimmten Apparat oder ein bestimmtes Gerät oder Instrument oder
für mehrere Maschinen, Apparate, Geräte oder Instrumente der gleichen Position (auch der Position 9010, 9013 oder
9031 ) bestimmt sind, der Position für diese Maschinen, Apparate, Geräte oder Instrumente zuzuweisen ;

c) alle übrigen Teile und alles übrige Zubehör sind nach Position 9033 einzureihen.

3 . Die Bestimmungen der Anmerkung 4 zu Abschnitt XVI gelten auch für Kapitel 90 .

4. Zu Position 9005 gehören nicht: Zielfernrohre für Waffen, Periskope für Unterseeboote oder Kampffahrzeuge sowie
Fernrohre für Maschinen, Apparate, Geräte oder Instrumente desrKapitels 90 oder des Abschnitts XVI (Position 9013).

5 . Optische Instrumente, Geräte oder Maschinen zum Messen oder Prüfen, für die sowohl die Position 9013 als auch die
Position 9031 in Betracht kommen, sind der Position 9031 zuzuweisen .

6 . Zu Position 9032 gehören nur:

a) Instrumente, Apparate und Geräte zum Regeln von Durchfluß, Füllhöhe, Druck oder anderen veränderlichen Größen
von Flüssigkeiten oder Gasen oder zum Regeln von Temperaturen, auch wenn ihre Arbeitsweise auf einer elektrischen
Erscheinung beruht, die sich mit der zu regelnden Größe ändert ;

b) Regler für elektrische Größen sowie Regler für andere Größen, wenn ihre Arbeitsweise auf einer elektrischen
Erscheinung beruht, die sich mit der zu regelnden Größe ändert .

Zusatzliche Anmerkung

1 . Als „elektronisch " im Sinne der Unterpositionen 90151010, 9015 2010, 9015 3010, 9015 4010, 9015 8011, 9015 8019,
90241010, 9024 8010, 902519 91, 9025 80 91, 90261051 , 902610 59, 90262030, 902680 91 , 90271010, 90278011,
9027 80 19, 903039 30, 9030 89 91 , 9031 80 31 , 9031 8039 und 9032 10 30 gelten Instrumente, Apparate und Geräte, die eine
oder mehrere Waren der Position 8540, 8541 oder 8542 enthalten . Bei der Anwendung dieser Anmerkung bleiben jedoch solche
Waren der Position 8540, 8541 oder 8542 unberücksichtigt, die nur eine Gleichrichterfunktion haben oder die zum
Stromversorgungsteil der Instrumente, Apparate oder Geräte gehören .

l . Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9001 Optische Fasern und Bündel aus optischen Fasern ; Kabel aus opti
schen Fasern, ausgenommen solche der Position 8544 ; polarisierende
Stoffe in Form von Folien oder Platten ; Linsen (einschließlich Kon
taktlinsen), Prismen, Spiegel und andere optische Elemente, aus
Stoffen aller Art, nicht gefaßt (ausgenommen solche aus optisch nicht
bearbeitetem Glas):

9001 10 — optische Fasern sowie Bündel und Kabel aus optischen Fasern :

9001 10 10 Kabel zur Bildübertragung 17 7,5 —

900110 90 andere 17 7,5 —

9001 20 00 — polarisierende Stoffe in Form von Folien oder Platten 18 5,8 —

9001 30 00 - Kontaktlinsen 17 7,5 p/st

9001 40 — Brillengläser aus Glas :

9001 40 20 ohne Korrektionswirkung 17 7,5 p/st
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig ,

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

mit Korrektionswirkung:
. — — — beide Flächen fertig bearbeitet:

90014041 Einstärkengläser (unifokal) . 17 7,5 p/st
9001 40 49 andere 17 7,5 p/st

9001 40 80 andere ... 17 7,5 p/st

9001 50 — Brillengläser aus anderen Stoffen :
9001 50 20 ohne Korrektionswirkung 17 7,5 p/st

mit Korrektionswirkung:
beide Flächen fertig bearbeitet:

9001 50 41 — — — — Einstärkengläser (unifokal) . . 17 7,5 p/st
9001 50 49 — andere 17 7,5 p/st

9001 50 80 andere . 17 7,5 p/st

9001 90 — andere :

9001 90 10 für zivile Luftfahrzeuge (•) 17 frei —
9001 90 90 andere . .. 17 7,5 —

9002 Linsen, Prismen, Spiegel und andere optische Elemente, aus Stoffen
aller Art, für Instrumente, Apparate und Geräte, gefaßt (ausgenom
men solche aus optisch nicht bearbeitetem Glas):
— Objektive :

9002 11 00 — — für Photoapparate, Filmkameras, Projektoren oder photographische oder
kinematographische Vergrößerungs- oder Verkleinerungsapparate .... 17 10 p/st

900219 00 andere 17 10 p/st

9002 20 - Filter :

9002 20 10 — — für Photoapparate, Filmkameras, Projektoren oder photographische
oder kinematographische Vergrößerungs- oder Verkleinerungsapparate 17 10 p/st

9002 20 90 — — andere 17 10 p/st

9002 90 - andere :

9002 90 10 für zivile Luftfahrzeuge ( ! ) 17 frei —
— — andere:

9002 90 91 für Photoapparate, Filmkameras, Projektoren oder photographische
oder kinematographische Vergrößerungs- oder Verkleinerungsappa
rate - 17 10 —

9002 90 99 andere . 17 10 —

9003 Fassungen für Brillen oder für ähnliche Waren sowie Teile davon :
— Fassungen :

90031100 aus Kunststoffen 19 5,1 p/st

9003 19 — — aus anderen Stoffen :

900319 10 — aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen 19 5,1 p/st
9003 19 30 aus unedlen Metallen 19 5,1 p/st

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9003 19 90 — — — aus anderen Stoffen 19 5,1 p/st
9003 90 00 - Teile 19 5,1 —

9004 Brillen (Korrektionsbrillen, Schutzbrillen und andere Brillen) und
ähnliche Waren :

9004 10 — Sonnenbrillen :

9004 10 10 mit optisch bearbeiteten Gläsern 19 6 p/st
9004 10 90 — — andere . 19 6 p/st
9004 90 00 - andere 19 6 —

9005 Ferngläser, Fernrohre, astronomische Fernrohre, optische Teleskope
und Montierungen dafür ; andere astronomische Instrumente und
Montierungen dafür (ausgenommen Instrumente für Radioastrono
mie):

9005 10 - Ferngläser :
9005 10 10 — — mit Prismen . 20 7,2 p/st
9005 10 90 — — ohne Prismen 20 7,2 p/st
9005 80 00 — andere Instrumente 17 6,9 —

9005 90 00 — Teile und Zubehör (einschließlich Montierungen) 17 6,9 —

9006 Photoapparate ; Blitzlichtgeräte und -Vorrichtungen für photographi
sche Zwecke sowie Photoblitzlampen (ausgenommen Entladungslam
pen der Position 8539):

9006 10 00 — Photoapparate von der zum Herstellen von Klischees oder DruckformzyHn
dern verwendeten Art 18 7,2 p/st

9006 20 00 — Photoapparate von der zur Aufnahme von Dokumenten auf Mikrofilm,
Mikrofiche oder anderen Mikroträgern verwendeten Art . . 18 7,2 p/st

9006 30 00 - Spezialphotoapparate für Unterwasser- oder Luftbildaufnahmen, für die
medizinische Untersuchung innerer Organe oder für gerichtsmedizinische
oder kriminalistische Laboratorien 18 7,2 p/st

9006 40 00 - Sofortbildkameras . 18 7,2 p/st
— andere Photoapparate :

9006 51 00 — — Spiegelreflexkameras für Filme in Rollen mit einer Breite von 35 mm
oder weniger 18 7,2 p/st

9006 52 00 — — andere, für Filme in Rollen mit einer Breite von weniger als 35 mm ... 18 7,2 p/st
9006 53 00 — — andere, für Filme in Rollen mit einer Breite von 35 mm 18 7,2 p/st
9006 59 00 andere 18 7,2 p/st

— Blitzlichtgeräte und -Vorrichtungen, für photographische Zwecke, sowie
Photoblitzlampen :

9006 61 00 Blitzlichtgeräte mit Entladungslampe (Elektronenblitzgeräte) 16 5,3 p/st
9006 62 Blitzlampen, Blitzwürfel und dergleichen :
9006 62 10 Blitzwürfel 16 5,3 p/st

9006 62 90 — — — andere 16 5,3 p/st
9006 69 00 andere . 16 5,3 p/st

— Teile und Zubehör :

900691 — — für Photoapparate :
9006 91 10 - - - Stative 18 7,2 p/st
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|| ;
Zollsatz ll

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9006 91 90 andere 18 7,2 —

9006 99 00 andere 16 5,3 —

9007 Filmkameras und Filmvorführapparate, auch mit eingebauten Tonauf
nahme- oder Tonwiedergabegeräten :
— Filmkameras :

9007 11 00 — — für Filme mit einer Breite von weniger als 16 mm oder für Doppelacht
Filme 16 6,2 p/st

9007 1900 andere 16 6,2 p/st

— Filmvorführapparate :
9007 21 00 für Filme mit einer Breite von weniger als 16 mm 19 6,5 p/st
9007 29 00 andere 19 6,5 p/st

— Teile und Zubehör :

9007 91 für Filmkameras :

9007 91 10 Stative 16 6,2 p/st

9007 91 90 andere 16 6,2 —

9007 92 00 für Filmvorführapparate 19 6,5 —

9008 Stehbildwerfer ; photographische Vergrößerungs- oder Verkleinerungs
apparate :

9008 1000 — Diaprojektoren 18 6,3 p/st
9008 20 00 — Lesegeräte für Mikrofilme, Mikrofiche oder andere Mikroträger, auch mit

Kopiervorrichtung 18 6,3 p/st
9008 30 00 — andere Stehbildwerfer 18 6,3 p/st

9008 40 00 — photographische Vergrößerungs- oder Verkleinerungsapparate 18 6,3 p/st
9008 90 00 — Teile und Zubehör 18 6,3 —-

9009 Photokopierapparate mit optischem System oder solche, die nach dem
Kontaktverfahren arbeiten sowie Thermokopierapparate :
— elektrostatische Photokopierapparate :

9009 11 00 — — mit Direktübertragung der Originalvorlage arbeitend (direktes Verfah
ren) . 18 7,2 p/st

9009 12 00 mit Zwischenträger zur Übertragung der Originalvorlage arbeitend (indi
rektes Verfahren) 18 7,2 p/st

— andere Photokopierapparate :

9009 21 00 mit optischem System 18 7,2 p/st
9009 22 nach dem Kontaktverfahren arbeitend :

9009 2210 — ' Lichtpausmaschinen 15 4,9 p/st
9009 22 90 andere 15 4,9 p/st

9009 30 00 — Thermokopierapparate 15 4,4 p/st
9009 90 - Teile und Zubehör :

9009 90 10 für elektrostatische Photokopierapparate oder für andere Photokopier
apparate mit optischem System 18 7,2 —

9009 90 90 andere .... 15 4,9 —
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IlI Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9010 Apparate und Ausrüstungen für photographische oder kinematographi
sche Laboratorien (einschließlich der Apparate zum Projizieren von
Schaltungsbildern auf lichtempfindliche Halbleitermaterialien), in Ka
pitel 90 anderweit weder genannt noch inbegriffen ; Negativbetrachter ;
Lichtbildwände :

9010 10 00 — Filmentwicklungsmaschinen und -ausriistungen, zum automatischen Entwik
keln von photographischen oder kinematographischen Filmen oder von
photographischem Papier in Rollen sowie Maschinen und Ausrüstungen, die
automatisch von entwickelten Filmen Abzüge auf photographischem Papier
in Rollen herstellen IS 4,9 —

9010 20 00 — andere Apparate und Ausrüstungen für photographische oder kinematogra
phische Laboratorien ; Negativbetrachter 15 4,9 —

9010 30 00 — Lichtbildwände . 15 4,9 —

9010 90 00 — Teile und Zubehör 15 4,9 —

9011 Optische Mikroskope, einschließlich solcher für Photomikrographie,
Mikrokinematographie oder Mikroprojektion :

901110 00 — Stereomikroskope 18 10 p/st
901120 00 — andere Mikroskope für Photomikrographie, Mikrokinematographie oder

Mikroprojektion 18 10 p/st
90118000 — andere Mikroskope 18 10 p/st
901190 00 - Teile und Zubehör 18 10 —

9012 Andere als optische Mikroskope, Diffraktographen :
9012 10 00 — andere als optische Mikroskope sowie Diffraktographen 15 5,8 —
9012 90 00 - Teile und Zubehör . 15 5,8 —

9013 Flüssigkristallanzeigen, die anderweit als Waren nicht genauer erfaßt
sind ; Laser, ausgenommen Laserdioden ; andere in Kapitel 90 ander
weit weder genannte noch inbegriffene optische Instrumente, Apparate
und Geräte :

9013 10 00 — Zielfernrohre für Waffen ; Periskope ; Fernrohre für Maschinen, Apparate,
Geräte oder Instrumente des Kapitels 90 oder des Abschnitts XVI 18 6,5 —

9013 20 00 — Laser, ausgenommen Laserdioden 18 6,5 —

9013 80 00 - andere optische Instrumente, Apparate und Geräte 18 6,5 —
9013 90 00 — Teile und Zubehör 18 6,5 —

9014 Kompasse, einschließlich Navigationskompasse ; andere Navigationsin
strumente, -apparate und -gerate :

9014 10 — Kompasse, einschließlich Navigationskompasse :
9014 10 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (!) 16 frei —
9014 10 90 andere 17 5 —

9014 20 — Navigationsinstrumente, -apparate und -geräte für die Luft- oder Raumfahrt
(andere als Kompasse):

— — für zivile Luftfahrzeuge ('):
9014 2011 — Überzieh-Warnrechner 16 frei p/st

(!) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Il Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 .2 3 4 5

9014 2013 Trägheitsnavigationssysteme 16 frei p/st
9014 2015 Geräte zum Warnen bei Bodenannäherung 16 frei p/st
9014 20 19 andere 16 frei —

9014 20 90 andere 16 7,2 —

9014 80 00 — andere Navigationsinstrumente, -apparate und -gerate 16 7,2 —
9014 90 — Teile und Zubehör :

9014 90 10 — — für Instrumente, Apparate und Geräte der Unterpositionen 9014 10
und 9014 20, für zivile Luftfahrzeuge (! ) • • • 17 frei —

9014 90 90 andere . ..' 17 5,6 —

9015 Instrumente, Apparate und Geräte für die Geodäsie, Topographie,
Photogrammetrie, Hydrographie, Ozeanographie, Hydrologie, Meteo
rologie oder Geophysik, ausgenommen Kompasse ; Entfernungsmesser :

9015 10 — Entfernungsmesser :

9015 10 10 elektronische 16 7,2 —

9015 10 90 andere 17 5,6 —

9015 20 — Theodolite und Tachymeter :
9015 20 10 elektronische 16 7,2 —

9015 20 90 andere 17 5,6 —

9015 30 — Nivellierinstrumente :

9015 30 10 elektronische 16 7,2 —

9015 30 90 andere 17 5,6 —

9015 40 — Instrumente, Apparate und Geräte für die Photogrammetrie :
9015 40 10 — — elektronische 16 7,2 —

9015 40 90 andere • • 17 5,6 —

9015 80 — andere Instrumente, Apparate und Geräte :
— — elektronische:

9015 8011 — für die Meteorologie, Hydrologie oder Geophysik 16 7,2 —
9015 80 19 — andere 16 7,2 —

andere:

9015 80 91 für die Geodäsie, Topographie oder Hydrographie 17 5,6 —
9015 80 93 — — — für die Meteorologie, Hydrologie oder Geophysik 17 5,6 —
9015 80 99 andere 17 5,6 —
9015 90 00 — Teile und Zubehör 17 5,6 — ,

9016 00 Waagen mit einer Empfindlichkeit von 50 mg oder feiner, auch mit
Gewichten :

9016 00 10 - Waagen 16 7,2 p/st
9016 00 90 - Teile und Zubehör . . . . 16 7,2 —

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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\ I Zollsatz l
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%) '

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4-5

9017 Zeichen-, Anreiß- oder Recheninstrumente und -geräte (z.B. Zeichen
maschinen, Pantographen, Winkelmesser, Reißzeuge, Rechenschieber
und Rechenscheiben); Längenmeßinstrumente und -geräte, für den
Handgebrauch (z.B. Maßstäbe und Maßbänder, Mikrometer, Schieb
lehren und andere Lehren), in Kapitel 90 anderweit weder genannt
noch inbegriffen :

9017 10 — Zeichentische und Zeichenmaschinen, auch automatische :

9017 10 10 Parallelogramm- und Laufwagen-Zeichenmaschinen 16 5,3 p/st
9017 10 90 — — andere 16 5,3 —

9017 20 — andere Zeichen-, Anreiß- oder Recheninstrumente und -geräte :
Zeicheninstrumente und -geräte:

9017 20 11 — — — Reißzeuge 16 5,3 p/st
9017 2019 andere 16 5,3 —

9017 20 30 — — Anreißinstrumente und -geräte 16 5,3 p/st
9017 20 90 — — Recheninstrumente und -geräte 16 5,3 p/st
9017 30 — Mikrometer, Schieblehren und andere Lehren sowie Eichmaße :

9017 3010 Mikrometer und Schieblehren 15 5,8 p/st

9017 30 90 andere (ausgenommen nicht verstellbare Lehren der Unterposi
' tion 9031 80 51 ) 15 5,8 p/st

9017 80 — andere Instrumente und Geräte :

9017 8010 — — Maßstäbe, Maßbänder und Lineale mit Maßeinteilung 15 5,8 —
9017 80 90 andere 15 5,8 —

9017 90 00 — Teile und Zubehör 16 5,3 —

9018 Medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Instru
mente, Apparate und Geräte, einschließlich Szintigraphen und andere
elektromedizinische Apparate und Geräte, sowie Apparate und Geräte
zum Prüfen der Sehschärfe :

— Elektrodiagnoseapparate und -geräte (einschließlich der Apparate und Ge
räte für Funktionsprüfungen oder zum Überwachen von physiologischen
Parametern):

90181100 — — Elektrokardiographen . 16 5,3 —
9018 19 00 andere 16 5,3 —

9018 20 00 — Ultraviolett- oder Infrarotbestrahlungsgeräte 16 5,3 —
— Spritzen, Nadeln, Katheter, Kanülen und dergleichen :

9018 31 Spritzen, auch mit Nadeln :
9018 31 10 — — — aus Kunststoffen 16 5,3 —

9018 31 90 andere .... 16 5,3 —

9018 32 Hohlnadeln aus Metall und Operationsnähnadeln :
9018 3210 — — — Hohlnadeln aus Metall 16 5,3 —

9018 32 90 Operationsnähnadeln 16 5,3 —
9018 39 00 andere 16 5,3 —

— andere zahnärztliche Instrumente, Apparate und Geräte :
9018 41 00 — — Dentalbohrmaschinen, auch mit Sockel und eingebauten anderen zahn

ärztlichen Ausrüstungen 17 5,1 —
9018 49 00 andere 16 5,3 —
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Zollsatz \
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Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9018 50 - andere augenärztliche Instrumente, Apparate und Geräte :
9018 50 10 — — nichtoptische . 16 5,3 —
9018 50 90 optische 16 5,3 —
9018 90 — andere Instrumente, Apparate und Geräte :

9018 90 10 — — Blutdrückmeßgeräte . . . . . 16 5,3 —
9018 90 20 Endoskope 16 5,3 —
9018 90 30 — — künstliche Nieren . 16 5,3 —

— — Apparate und Geräte für Diathermie:
901890 41 — Ultraschalltherapiegeräte 16 5,3 —
9018 9049 — — — andere . 16 5,3 —

9018 90 50 Transfusionsgeräte, einschließlich Infusionsgeräte 16 5,3 —
9018 90 60 Apparate und Geräte für Anästhesie 16 5,3 —
9018 90 90 — — andere ' 16 5,3 —

9019 Apparate und Geräte für Mechanotherapie ; Massageapparate und
-gerate ; Apparate und Geräte für Psychotechnik ; Apparate und Ge
räte für Ozontherapie, Sauerstofftherapie oder Aerosoltherapie, Beat
mungsapparate zum Wiederbeleben und andere Apparate und Geräte
für Atmungstherapie :

9019 10 — Apparate und Geräte für Mechanotherapie ; Massageapparate und -geräte ;
Apparate und Geräte für Psychotechnik :

9019 10 10 elektrische Vibrationsmassagegeräte 16 4,6 —
9019 10 90 — — andere 16 4,6 —

9019 20 00 — Apparate und Geräte für Ozontherapie, Sauerstofftherapie oder Aerosolthe
rapie, Beatmungsapparate zum Wiederbeleben und andere Apparate und
Geräte für Atmungstherapie 16 4,6 —

9020 00 Andere Atmungsapparate und -geräte und Gasmasken, ausgenommen
Schutzmasken ohne mechanische Teile und ohne auswechselbares
Filterelement :

9020 00 10 — Atmungsapparate und -geräte und Gasmasken (ausgenommen Teile da
von), für zivile Luftfahrzeuge 16 frei —

9020 00 90 - andere 16 4,6 —

9021 Orthopädische Apparate und andere orthopädische Vorrichtungen,
einschließlich Krücken sowie medizinisch-chirurgische Gürtel und Ban
dagen ; Schienen und andere Vorrichtungen zum Behandeln von Kno
chenbrüchen ; Prothesen und andere Waren der Prothetik ; Schwerhöri
gengeräte und andere Vorrichtungen zum Beheben von Funktionsschä
den oder Gebrechen, zum Tragen in der Hand oder am Körper oder
zum Einpflanzen in den Organismus :
— künstliche Gelenke und andere Apparate und Vorrichtungen für orthopädi

sche Zwecke oder zum Behandeln von Knochenbrüchen :

9021 11 00 — — künstliche Gelenke 16 6,2 —

9021 19 — — andere :

9021 1910 orthopädische Apparate und andere orthopädische Vorrichtungen .15 5,8 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

» 2 3 4 5

9021 19 90 Vorrichtungen zum Behandeln von Knochenbrüchen 15 5,8 —
— Zahnprothesen und andere Waren der Zahnprothetik :

9021 21 — — künstliche Zähne:

9021 21 10 aus Kunststoffen 17 4,9 100 p/st
9021 21 90 aus anderen Stoffen 17 4,9 100 p/st
9021 29 andere :

9021 29 10 aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen 17 4,9 —
9021 29 90 andere 17 4,9 —
9021 30 — andere Prothesen und andere Waren der Prothetik :

9021 30 10 Augenprothesen 14 4,1 —
9021 30 90 andere 16 6,2 —

902140 00 — Schwerhörigengeräte, ausgenommen Teile und Zubehör 12 3,8 p/st
9021 50 00 — Herzschrittmacher, ausgenommen Teile und Zubehör 13 5,3 p/st
9021 90 - andere :

9021 90 10 Teile und Zubehör für Schwerhörigengeräte 12 3,8 —
90219090 andere 13 5,3 —

9022 Röntgenapparate und -gerate und Apparate und Geräte, die Alpha-,
Beta- oder Gammastrahlen verwenden, auch für medizinische, chirur
gische, zahnärztliche oder tierärztliche Zwecke, einschließlich Appa
rate und Geräte für Schirmbildphotographie oder Strahlentherapie,
Röntgenröhren und andere Vorrichtungen zum Erzeugen von Röntgen
strahlen, Hochspannungsgeneratoren, Schaltpulte, Durchleuchtungs
schirme, Untersuchungs- und Behandlungstische, -sessel und derglei
chen, für die vorstehend genannten Apparate und Geräte :
— Röntgenapparate und -gerate, auch für medizinische, chirurgische, zahnärzt

liche oder tierärztliche Zwecke, einschließlich Apparate und Geräte für
Schirmbildphotographie oder Strahlentherapie :

9022 11 00 — — für medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierarztliche Zwecke . . 16 4,6 p/st
9022 19 00 — — für andere Zwecke . 16 4,6 p/st

— Apparate und Geräte, die Alpha-, Beta- oder Gammastrahlen verwenden,
auch für medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Zwecke,
einschließlich Apparate und Geräte für die Schirmbildphotographie oder
Strahlentherapie :

9022 21 00 für medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Zwecke . . 16 4,6 p/st
9022 29 00 — — für andere Zwecke 16 4,6 p/st

9022 30 00 — Röntgenröhren 16 4,6 p/st
9022 90 — andere, einschließlich Teile und Zubehör :

9022 90 10 Röntgenschirme, einschließlich Verstärkerfolien; Streustrahlenraster . . 16 4,6 —
9022 9090 andere 16 4,6 —

9023 00 Instrumente, Apparate, Geräte und Modelle zu Vorführzwecken (z.B.
beim Unterricht oder auf Ausstellungen), nicht zu anderer Verwen
dung geeignet :

9023 00 10 — von der für den Unterricht in Physik, Chemie oder Technik verwendeten
Art 12 3,8 —

9023 00 30 — Modelle der Human- und Veterinär-Anatomie 12 3,8 —
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Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

902300 90 - andere 12 3,8 —

9024 Maschinen, Apparate und Geräte zum Prüfen der Härte, Zugfestig
keit, Druckfestigkeit, Elastizität oder anderer mechanischer Eigen
schaften von Materialien (z.B. von Metallen, Holz, Spinnstoffen,
Papier oder Kunststoffen):

9024 10 — Materialprüfmaschinen, -apparate und -gerate für Metalle :
9024 10 10 — — elektronische . 16 7,2 —

— — andere:

9024 10 91 Universal- und Zugfestigkeitsprüfmaschinen , -apparate und -geräte . 15 4,5 —
9024 10 93 Härteprüfmaschinen, -apparate und -geräte 15 4,5 —
902410 99 andere . 15 4,5 —

9024 80 — andere Maschinen, Apparate und Geräte :
9024 80 10 elektronische 16 7,2 —

andere:

9024 80 91 zum Prüfen von Textilien, Papier und Pappe 15 4,5 —
9024 8099 andere 15 4,5 —

9024 90 00 - Teile und Zubehör 16 5,1 —

9025 Dichtemesser (Aräometer, Senkwaagen) und ähnliche schwimmende
Instrumente, Thermometer, Pyrometer, Barometer, Hygrometer und
Psychrometer, auch mit Registriervorrichtung, auch miteinander kom
biniert :

— Thermometer, nicht mit anderen Instrumenten kombiniert :
9025 11 unmittelbar ablesbare Flüssigkeitsthermometer :
9025 11 10 für zivile Luftfahrzeuge (!) 16 frei —

— — — andere:

90251191 — — — — Fieberthermometer 21 6,9 p/st
90251199 andere 21 6,9 p/st
9025 19 andere :

9025 19 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge (•) 16 frei —
— — — andere:

9025 19 91 — — — — elektronische 16 7,2 p/st
9025 19 99 andere , ' 16 4,2 p/st

9025 20 — Barometer, nicht mit anderen Instrumenten kombiniert :
9025 20 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (l ) 17 frei p/st
9025 20 90 -- andere 17 4 p/st

9025 80 — andere Instrumente :

9025 80 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (•) 16 frei —
— — andere:

9025 80 91 elektronische 16 7,2 —
9025 80 99 andere 16 4,6 —

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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9025 90 — Teile und Zubehör :

9025 90 10 für zivile Luftfahrzeuge ( l ) 16 frei —
9025 90 90 — — andere 16 7 —

9026 Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Überwachen von
Durchfluß, Füllhöhe, Druck oder anderen veränderlichen Größen von
Flüssigkeiten oder Gasen (z.B. Durchflußmesser, Flüssigkeitsstand
oder Gasstandanzeiger, Manometer, Wärmemengenzähler), ausgenom
men Instrumente, Apparate und Geräte der Position 9014, 9015,
9028 oder 9032 :

9026 10 - zum Messen oder Überwachen von Durchfluß oder Füllhöhe von Flüssigkei
ten :

9026 10 10 — — für zivile Luftfahrzeuge 0 16 frei —
andere:

— — — elektronische:

902610 51 — Durchflußmesser . 16 7,2 p/st

90261059 - - andere 16 7,2 p/st

— — — andere:

902610 91 Durchflußmesser 16 5,8 p/st

9026 10 99 — — andere 16 5,8 p/st

9026 20 - zum Messen oder Überwachen des Druckes :

9026 20 10 für zivile Luftfahrzeuge (!) 16 frei —
— — andere:

9026 20 30 — — — elektronische 16 7,2 p/st

andere:

— Manometer mit Metallfedermeßwerk (mit Kapsel-, Platten-,
Rohr- oder Schneckenfeder):

9026 20 51 Geräte zum Messen und nicht automatischen Regulieren des
Reifenluftdrucks 18 5 p/st

9026 20 59 — — — — — andere 18 5 p/st
9026 20 90 — andere . 18 5 p/st

9026 80 — andere Instrumente, Apparate und Geräte :

90268010 für zivile Luftfahrzeuge (') 16 frei —
— — andere:

902680 91 elektronische 16 7,2 —

9026 80 99 andere 16 5,8 —
902690 - Teile und Zubehör :

90269010 für zivile Luftfahrzeuge (•) 16 frei —
9026 90 90 andere 16 5,1 —

i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9027 Instrumente, Apparate und Geräte für physikalische oder chemische
Untersuchungen (z.B. Polarimeter, Refraktometer, Spektrometer und
Untersuchungsgeräte für Gase oder Rauch); Instrumente, Apparate
und Geräte zum Bestimmen der Viskosität, Porosität, Dilatation,
Oberflächenspannung oder dergleichen oder für kalorimetrische, aku
stische oder photometrische Messungen (einschließlich Belichtungs
messer); Mikrotome :

9027 10 — Untersuchungsgeräte für Gase oder Rauch :
90271010 elektronische 16 7,2 p/st

902710 90 - andere 16 6,2 p/st

9027 20 - Chromatographen und Elektrophoresegeräte :

9027 2010 — — Chromatographen . . . . , 16 7,2 —
9027 20 90 Elektrophoresegeräte 16 7,2 —
9027 30 00 — Spektrometer, Spektrophotometer und Spektrographen, die optische Strah

len (UV-Strahlen, sichtbares Licht, Infrarot-Strahlen) verwenden 16 7,2
9027 40 00 — Belichtungsmesser 16 7,2 —
9027 50 00 — andere Instrumente, Apparate und Geräte, die optische Strahlen (UV-Strah

len, sichtbares Licht, Infrarotstrahlen) verwenden 16 7,2 —
9027 80 — andere Instrumente, Apparate und Geräte :

elektronische:

9027 8011 pH-Messer, rH-Messer und andere Geräte zum Messen der Leitfä
higkeit 16 7,2 —

9027 8019 andere k 16 7,2 —

andere:

9027 80 91 Viskosimeter, Porosimeter und Dilatometer 16 6,2 —
9027 80 99 andere 16 6,2 —

9027 90 — Mikrotome ; Teile und Zubehör :

9027 9010 — — Mikrotome 16 6,2 p/st
9027 90 90 Teile und Zubehör . . 16 7,2 —

9028 Gaszähler, Flüssigkeitszähler oder Elektrizitätszähler, einschließlich
Eichzähler dafür :

9028 10 00 - Gaszähler 15 5 p/st

9028 20 00 — Flüssigkeitszähler 15 5 p/st
9028 30 — Elektrizitätszähler :

— — Wechselstromzähler:

9028 3011 Einphasen-Wechselstromzähler 15 5 p/st
9028 3019 Drehstromzähler 15 5 p/st
9028 30 90 andere 15 5 p/st
902890 — Teile und Zubehör :

9028 90 10 — — für Elektrizitätszähler 16 5,1 —
9028 90 90 -- andere 16 5,1 —
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(%)
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1 2 3 4 5

9029 Andere Zähler (z.B. Tourenzähler, Produktionszähler, Taxameter,
Kilometerzähler oder Schrittzähler); Tachometer und andere Ge
schwindigkeitsmesser, ausgenommen solche der Position 9014 oder
9015 ; Stroboskope :

9029 10 — Tourenzähler, Produktionszähler, Taxameter, Kilometerzähler, Schrittzähler
und andere Zähler :

9029 10 10 elektrische oder elektronische Tourenzähler, für zivile Luftfahrzeuge
( i ) 16 frei —

9029 10 90 andere 16 5,2 —

9029 20 — Tachometer und andere Geschwindigkeitsmesser ; Stroboskope :
— — Tachometer und andere Geschwindigkeitsmesser:

9029 20 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge (*) 16 frei —
— — — andere:

9029 20 31 — — — — Geschwindigkeitsmesser für Landfahrzeuge 17 6,3 —
9029 20 39 - — - — andere 17 6,3 —

9029 20 90 — — Stroboskope 14 5,6 —
9029 90 - Teile und Zubehör :

9029 90 10 für Tourenzähler, Tachometer und andere Geschwindigkeitsmesser, für
zivile Luftfahrzeuge (') 16 frei —

9029 90 90 andere 16 7,2 —

9030 Oszilloskope, Spektralanalysatoren und andere Instrumente, Apparate
und Geräte zum Messen oder Prüfen elektrischer Größen ; Instru
mente, Apparate und Geräte zum Messen oder zum Nachweis von
Alpha-, Beta-, Gamma-, Röntgenstrahlen, kosmischen oder anderen
ionisierenden Strahlen :

9030 10 - Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder zum Nachweis von
ionisierenden Strahlen :

9030 10 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (*) 16 frei —
9030 10 90 andere 16 10,6 —

9030 20 - Kathodenstrahloszilloskope und Kathodenstrahloszillographen :
9030 20 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (•) , . 16 frei —
9030 20 90 andere 16 U —

— andere Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Prüfen von
Spannung, Stromstärke, Widerstand oder Leistung, ohne Registriervorrich
tung :

9030 31 — — Vielfachmeßgeräte :

9030 31 10 für zivile Luftfahrzeuge (>) . 16 frei —
9030 3190 andere . . . ! 16 10,6 —
9030 39 — — andere :

9030 39 10 für zivile Luftfahrzeuge (•) 16 frei —
— — — andere:

9030 39 30 elektronische 16 11 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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andere:

9030 39 91 Voltmeter 16 4,6 —
9030 39 99 andere 16 4,6 —

903040 — andere Instrumente, Apparate und Geräte, die speziell für die Fernmelde
technik bestimmt sind (z.B. Nebensprechmesser, Verstärkungsgradmesser,
Verzerrungsmesser und Geräuschspannungsmesser):

90304010 für zivile Luftfahrzeuge (*) 16 frei —
90304090 andere 16 11 —

— andere Instrumente, Apparate und Geräte :
903081 — — mit Registriervorrichtung :
9030 81 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge 0 16 frei —
9030 81 90 andere 16 11 —

9030 89 andere :

9030 89 10 — für zivile Luftfahrzeuge (') 16 frei —
andere:

9030 89 91 elektronische 16 11 —

903089 99 andere . 16 4,6 —
903090 — Teile und Zubehör :

9030 90 10 für zivile Luftfahrzeuge (») 16 frei —
9030 90 90 andere 16 7,2 —

9031 Instrumente, Apparate, Geräte und Maschinen zum Messen oder
Prüfen, in Kapitel 90 anderweit weder genannt noch inbegriffen ;
Profilprojektoren :

9031 10 00 — Auswuchtmaschinen 16 7,2 •—

9031 20 00 - Prüfstände 16 7,2 —

90313000 — Profilprojektoren 15 5,8 p/st
903140 00 — andere optische Instrumiente, Apparate und Geräte . . . 15 5,8 —
9031 80 — andere Instrumente, Apparate, Geräte und Maschinen :
9031 80 10 für zivile Luftfahrzeuge (') 16 frei —

andere:

— — — elektronische:

90318031 zum Messen oder Prüfen geometrischer Größen . . 16 7,2 —
903180 39 andere 16 7,2 —

andere:

— — zum Messen oder Prüfen geometrischer Größen:
9031 80 51 nicht verstellbare Lehren 15 5,8 —
90318059 andere 15 -5,8 —

90318099 andere 15 5,8 —
903190 - Teile und Zubehör :

9031 90 10 für Instrumente, Apparate, Geräte und Maschinen der Unterposi
tion 9031 80, für zivile Luftfahrzeuge (')••• 16 frei —

;•) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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1 2 3 4 5 ,

90319090 andere 16 7,2 —
!

9032 Instramente, Apparate und Geräte zum Regeln :
9032 10 — Thermostate :

90321010 für zivile Luftfahrzeuge (!) 16 frei —
andere:

903210 30 elektronische 16 7,2 p/st
— — — andere:

903210 91 mit elektrischer Schalteinrichtung 15 5 p/st
903210 99 andere 15 5 p/st

9032 20 — Druckregler :
9032 2010 — — für zivile Luftfahrzeuge ( l ) 16 frei —
9032 20 90 andere x 16 5,8 p/st

— andere Regler :
9032 81 hydraulische oder pneumatische :
903281 10 — — — für zivile Luftfahrzeuge (') 16 frei —
90328190 andere 16 5,8 —
903289 andere :

9032 89 10 — für zivile Luftfahrzeuge (') 16 frei —•
90328990 - andere 16 7,2 —

903290 — Teile und Zubehör :

903290 10 — — für zivile Luftfahrzeuge (') 16 frei —
9032 90 90 andere 16 7,2 —

9033 00 00 Teile und Zubehör (im Kapitel 90 anderweit weder genannt noch
inbegriffen) für Maschinen, Apparate, Geräte, Instrumente oder an
dere Waren des Kapitels 90 16 5,6 —

(>) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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KAPITEL 91

UHRMACHERWAREN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 91 gehören nicht:

a) Uhrgläser und Uhrgewichte (Einreihung nach ihrer stofflichen Beschaffenheit);

b) Uhrketten (Position 7113 oder 7117, je nach Beschaffenheit);

c) Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit im Sinne der Anmerkung 2 zu Abschnitt XV, aus unedlen Metallen
(Abschnitt XV), und gleichartige Waren aus Kunststoffen (Kapitel 39) oder aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierun
gen (im allgemeinen Position 7115); Uhrfedern (einschließlich Spiralfedern) gehören jedoch zu Position 91 14 ;

d) Kugeln für Kugellager (Position 7326 oder 8482, je nach Beschaffenheit);

e) Waren der Position 8412, die so konstruiert sind, daß sie ohne Hemmung laufen;

f) Kugellager (Position 8482);

g) Waren des Kapitels 85 , noch nicht miteinander oder mit anderen Bauelementen zu Uhrwerken oder zu Teilen
zusammengesetzt, die ihrer Beschaffenheit nach erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Uhrwerke bestimmt sind
(Kapitel 85).

2 . Zu Position 9101 gehören nur Uhren, deren Gehäuse ganz aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen bestehen oder aus
diesen Stoffen hergestellt und mit Natur- oder Zuchtperlen, Edelsteinen, Schmucksteinen oder synthetischen öder rekonstitu
ierten Steinen der Positionen 7101 bis 7104 besetzt sind. Uhren mit Gehäuse aus unedlem Metall mit darin eingelegten
Edelmetallen sind der Position 9102 zuzuweisen .

3 . Als „Kleinuhr-Werke" im Sinne des Kapitels 91 gelten Vorrichtungen, deren Gang durch eine Unruh mit Spiralfeder, einen
Quarz oder ein anderes geeignetes Zeitteilersystem geregelt wird und die eine Anzeige oder ein System zur Aufnahme einer
mechanischen Anzeige besitzen . Diese Uhrwerke weisen eine Dicke von 12 mm oder weniger und eine Breite, eine Länge
oder einen Durchmesser von 50 mm oder weniger auf.

4 . Vorbehaltlich der Anmerkung 1 zu Kapitel 91 bleiben Werke und Teile, die sowohl für Waren des Kapitels 91 als auch für
andere Waren (z.B. für Meß- oder Präzisionsinstrumente) verwendet werden können, in Kapitel 91 .
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung Besondere

Maßeinheitautonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

1 2 3 4 5

9101

9101 11 00 13 5,1 p/st
MIN 0,5 Ecu

p/st
MIN 0,3 Ecu

p/st
MAX 0,8 Ecu

p/st
9101 12 00 13 5,1 p/st

MIN 0,5 Ecu
p/st

MIN 0,3 Ecu
p/st

MAX 0,8 Ecu
p/st

9101 19 00

Armbanduhren, Taschenuhren und ähnliche Uhren (einschließlich
Stoppuhren vom gleichen Typ), mit Gehäuse aus Edelmetallen oder
Edelmetallplattierungen :
— Armbanduhren, mit Batterie oder Akkumulator betrieben, auch mit Stopp

einrichtung :
— — nur mit mechanischer Anzeige

— — nur mit opto-elektronischer Anzeige

andere

— andere Armbanduhren, auch mit Stoppeinrichtung :
— — mit automatischem Aufzug . .

andere

— andere :

13 5,1 p/st
MIN 0,5 Ecu

p/st
MIN 0,3 Ecu

p/st
MAX 0,8 Ecu

p/st

9101 21 00 13 5,1 p/st
MIN 0,5 Ecu

p/st
MIN 0,3 Ecu

p/st
MAX 0,8 Ecu

p/st
9101 29 00 13 5,1 p/st

MIN 0,5 Ecu
p/st

MIN 0,3 Ecu
p/st

MAX 0,8 Ecu
p/st

9101 91 00 — — mit Batterie oder Akkumulator betrieben 13 5,1 p/st
MIN 0,5 Ecu

p/st
MIN 0,3 Ecu

p/st
MAX 0,8 Ecu

p/st
91019900 andere 13 5,1 p/st

MIN 0,5 Ecu
p/st

MIN 0,3 Ecu
p/st

MAX 0,8 Ecu
p/st

9102 Armbanduhren, Taschenuhren und ähnliche Uhren (einschließlich
Stoppuhren vom gleichen Typ), ausgenommen Uhren der
Position 9101 :

— Armbanduhren, mit Batterie oder Akkumulator betrieben, auch mit Stopp
einrichtung :

9102 11 00 — — nur mit mechanischer Anzeige 13 5,1 p/st
MIN 0,5 Ecu

p/st
MIN 0,3 Ecu

p/st
MAX 0,8 Ecu

p/st
13 5,19102 12 00 nur mit opto-elektronischer Anzeige p/st

MIN 0,5 Ecu
p/st

MIN 0,3 Ecu
p/st

MAX 0,8 Ecu
p/st
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

Besondere
Maßeinheitautonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

2 3 4 51

9102 19 00 13 5,1 p/st
MIN 0,5 Ecu

p/st
MIN 0,3 Ecu

p/st
MAX 0,8 Ecu

p/st

9102 21 00 13 5,1 p/st

— — andere

— andere Armbanduhren, auch mit Stoppeinrichtung

— — mit automatischem Aufzug

— — andere

— andere :

MIN 0,5 Ecu
p/st

MIN 0,3 Ecu
p/st

MAX 0,8 Ecu
p/st

9102 29 00 13 5,1 p/st
MIN 0,5 Ecu

p/st
MIN 0,3 Ecu

p/st
MAX 0,8 Ecu

p/st

9102 91 00 mit Batterie oder Akkumulator betrieben . . . 3 5,1 p/st
MIN 0,5 Ecu

p/st
MIN 0,3 Ecu

p/st
MAX 0,8 Ecu

p/st

9102 99 00 — — andere 13 5,1 p/st
MIN 0,5 Ecu

p/st
MIN 0,3 Ecu

p/st
MAX 0,8 Ecu

p/st

Uhren mit Kleinuhr-Werk, ausgenommen Uhren der Position 9101,
9102 oder 9104 :

\

— mit Batterie oder Akkumulator betrieben 14

13

6,2

5,8

p/st

p/st

13

13

frei

5,8

p/st

p/st

9103

9103 10 00

9103 90 00

9104 00

9104 00 10

9104 00 90

9105

910511

9105 11 10

9105 11 90

9105 19

9105 19 10

9105 19 90

— andere

Armaturenbrettuhren und ähnliche Uhren, für Kraftfahrzeuge, Luft
fahrzeuge, Schiffe oder andere Fahrzeuge :
— für zivile Luftfahrzeuge (!) . . .
— andere . •

Andere Uhren :

— Wecker :

mit Batterie oder Akkumulator betrieben oder für Netzanschluß :

— nur mit Batterie oder Akkumulator betrieben

andere

andere :

— — — mit Zifferblatt, dessen Diagonale oder größter Durchmesser 7 cm
oder mehr beträgt .

— — — andere . . . . . .

14

14

13

13

6,2

6,2

5,8

5,8

p/st

p/st

p/st

p/st

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

(

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— Wanduhren :

9105 21 — — mit Batterie oder Akkumulator betrieben oder für Netzanschluß :

9105 2110 mit piezoelektrischem Quarz als Zeitteiler 14 6,2 p/st

9105 2190 andere 14 6,2 p/st
910529 -— andere : 1

9105 2910 Kuckucksuhren 13 5,8 p/st

9105 29 90 — — — andere 13 5,8 p/st

— andere :

9105 91 mit Batterie oder Akkumulator betrieben oder für Netzanschluß :

9105 9110 — — — Uhrenanlagen . 14 6,2 p/st
andere:

9105 9191 mit piezoelektrischem Quarz als Zeitteiler 14 6,2 p/st
9105 9199 andere 14 6,2 p/st

9105 99 andere :

9105 9910 — Tisch- oder Kaminuhren 13 5,8 p/st

9105 99 90 andere 13 5 > 8 P/st

9106 Zeitkontrollapparate und Zeitmesser, mit Uhrwerk oder Synchronmo
tor (z.B. Arbeitszeitregistrieruhren, Zeit—und Datumstempeluhren):

9106 10 - Arbeitszeitregistrieruhren ; Zeit- und Datumstempeluhren :

9106 10 10 Arbeitszeitregistrieruhren . 15 <?,3 p/st
9106 10 90 — — Zeit- und Datumstempeluhren 15 6,3 p/st
9106 2000 - Parkuhren 15 6,3 p/st

910690 — andere :

91069010 Kurzzeitmesser (Minutenzähler, Sekundenzähler) . ............ 15 6,3 p/st
91069090 andere 15 6,3 p/st

9107 00 00 Zeitschalter und andere Zeitauslöser, mit Uhrwerk oder Synchronmo
tor . . « 14 6,2 p/st

9108 Kleinuhr-Werke, vollständig und zusammengesetzt :
— mit Batterie oder Akkumulator betrieben :

9108 11 00 nur mit mechanischer Anzeige oder mit Vorrichtung zur Aufnahme einer
mechanischen Anzeige 14 6,2 p/st

9108 12 00 nur mit opto-elektronischer Anzeige 14 6,2 p/st
91081900 andere 14 6,2 p/st

9108 20 00 — mit automatischem Aufzug 14 6,2 p/st
MIN 0,4 Ecu MIN 0,17 Ecu

p/st p/st
— andere :

9108 91 00 mit einer größten Abmessung von 33,8 mm oder weniger 14 6,2 p/st
MIN 0,4 Ecu MIN 0,17 Ecu

p/st p/st
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9108 99 00 andere 14 6,2 p/st
MIN 0,4 Ecu MIN 0,17 Ecu

p/st p/st

9109 Andere Uhrwerke (ausgenommen Kleinuhr-Werke), vollständig und
zusammengesetzt :
— mit Batterie oder Akkumulator betrieben oder für Netzanschluß :

9109 11 00 für Wecker . 14 6,2 p/st
9109 19 andere :

9109 19 10 mit einer Breite oder einem Durchmesser von 50 mm oder weniger,
für zivile Luftfahrzeuge (') 14 frei p/st

9109 19 90 - andere 14 6,2 p/st

9109 90 — andere :

9109 90 10 mit einer Breite oder einem Durchmesser von 50 mm oder weniger, für
zivile Luftfahrzeuge (•) 14 frei p/st

9109 90 90 andere 14 6,2 p/st

9110 Nicht oder nur teilweise zusammengesetzte, vollständige Uhrwerke
(Schablonen); unvollständige, zusammengesetzte Uhrwerke ; Uhrroh
werke :

— Kleinuhr-Werke :

9110 11 — — nicht oder nur teilweise zusammengesetzte, vollständige Uhrwerke (Scha
blonen):

91101110 mit einer Unruh mit Spiralfeder 14 6,2 p/st
MIN 0,4 Ecu MIN 0,17 Ecu

p/st p/st
91101190 andere 14 6,2 p/st

9110 12 00 unvollständige, zusammengesetzte Uhrwerke 11 5,1 —
9110 19 00 — — Uhrrohwerke 11 7,5 —

91109000 - andere 11 5,1 —

9111 Gehäuse für Uhren der Position 9101 oder 9102, Teile davon :

911110 00 — Gehäuse aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen 9 4,6 p/st
911120 — Gehäuse aus unedlen Metallen, auch vergoldet oder versilbert :

91112010 vergoldet oder versilbert . 9 4,6 p/st
911120 90 andere 9 4,6 p/st

911180 00 — andere Gehäuse 9 4,6 p/st

911190 00 - Teile 9 4,6 —

9112 Gehäuse für andere Uhrmacherwaren, Teile davon :
9112 10 00 — Gehäuse aus Metall 14 5,1 p/st

9112 8000 — andere Gehäuse 14 5,1 p/st
9112 90 00 - Teile 14 5,1 —

(!) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9113 Uhrarmbänder und Teile davon :

9113 10 — aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen :
9113 10 10 aus Edelmetallen 9 3,5 —

9113 10 90 aus Edelmetallplattierungen 12 5,8 —
9113 20 00 — aus unedlen Metallen, auch vergoldet oder versilbert 22 8,5 —
911390 — andere :

9113 90 10 aus Leder oder rekonstituiertem Leder 19 7 —
9113 90 30 aus Kunststoffen • 22 8,4 —
9113 90 90 andere 21 6,4 —

9114 Andere Uhrenteile :

9114 10 00 — Uhrfedern, einschließlich Spiralfedern 12 5,6 —
9114 20 00 — Uhrensteine 8 4,1 —
9114 30 00 - Zifferblätter 11 5,1 —

911440 00 — Werkplatten und Brücken 11 5,1 —
9114 90 00 - andere . . . . . 11 5,1 —
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KAPITEL 92

MUSIKINSTRUMENTE ;
TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE INSTRUMENTE

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 92 gehören nicht:

a) Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit im Sinne der Anmerkung 2 zu Abschnitt XV, aus unedlen Metallen
(Abschnitt XV), und gleichartige Waren aus Kunststoffen (Kapitel 39);

b) Mikrophone, Verstärker, Lautsprecher, Kopfhörer, Schalter, Stroboskope und andere Instrumente, Apparate und
zusätzliche Ausrüstungsstücke zur Verwendung mit den Waren des Kapitels 92, wenn sie nicht in diese Waren oder nicht
mit diesen Waren in das gleiche Gehäuse eingebaut sind (Kapitel 85 oder 90);

c) Instrumente und Geräte, die den Charakter von Spielzeug haben (Position 9503);

d) Wischer und andere Bürstenwaren zum Reinigen von Musikinstrumenten (Position 9603);

e) Instrumente und Geräte, die den Charakter von Sammlungsstücken oder Antiquitäten haben (Position 9705 oder 9706);

f) Spulen und ähnliche Unterlagen (Einreihung nach ihrer stofflichen Beschaffenheit, z.B. Position 3924 oder Ab
schnitt XV).

2 . Bogen, Schlegel und dergleichen für Musikinstrumente der Position 9202 oder 9206 werden wie die Instrumente eingereiht,
für die sie bestimmt sind, wenn sie mit diesen Instrumenten gestellt werden und ihnen der Anzahl nach entsprechen.

Karten, Scheiben und Walzen der Position 9209 werden auch dann getrennt eingereiht, wenn sie mit den Instrumenten oder
Geräten gestellt werden, für die sie bestimmt sind.

Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9201 Klaviere, einschließlich selbsttätige Klaviere ; Cembalos und andere
Saiteninstrumente mit Klaviatur :

920110 — Klaviere mit aufrecht stehendem Rahmen :

92011010 neu 22 5,8 p/st

92011090 gebraucht 22 5,8 p/st
92012000 - Flügel 20 6,2 p/st
92019000 - andere 18 4,9 —

9202 Andere Saiteninstrumente (z.B. Gitarren, Geigen und Harfen):
92021000 — Streichinstrumente . . . 21 6,3 p/st

9202 90 — andere :

9202 90 10 Harfen 18 4,9 p/st

9202 90 30 Gitarren 21 6,3 p/st

920290 90 andere 21 6,3 p/st



10. 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 653

Zollsatz
,

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9203 00 Orgeln (mit Pfeifen und Klaviatur); Harmonien und ähnliche Musik
instrumente mit Klaviatur und durchschlagenden Metallzungen :

9203 00 10 — Orgeln (mit Pfeifen und Klaviatur) . . . 20 5,3 —
9203 00 90 - andere 20 5,3 p/st

9204 Akkordeons und ähnliche Musikinstrumente ; Mundharmonikas :
9204 10 00 — Akkordeons und ähnliche Musikinstrumente . . » 15 7,5 p/st

9204 20 00 — Mundharmonikas 15 7,5 p/st

9205 Andere Blasinstrumente (z.B. Klarinetten, Trompeten und Dudel
säcke):

9205 10 00 — Blechblasinstrumente 18 4,9 p/st

9205 90 — andere :

9205 90 10 Blockflöten 18 4,9 p/st

9205 90 90 andere 18 4,9 —

9206 00 Schlaginstrumente (z.B. Trommeln, Xylophone, Becken, Kastagnetten
und Maracas):

9206 00 10 — Pauken und Trommeln 18 6,3 —

9206 00 90 - andere . . 18 6,3 —

9207 Musikinstrumente, bei denen der Ton elektrisch erzeugt wird oder
elektrisch verstärkt werden muß (z.B. derartige Orgeln, Gitarren und
Akkordeons):

9207 10 - Instrumente mit Klaviatur, ausgenommen Akkordeons :

920710 10 Orgeln 19 6 p/st
9207 10 90 andere 19 6 —

9207 90 — andere :

9207 90 10 Gitarren 19 6 p/st
9207 90 90 andere 19 6 —

9208 Spieldosen, Orchestrien, Drehorgeln, singende mechanische Vögel,
singende Sägen und andere in Kapitel 92 anderweit nicht erfaßte
Musikinstrumente ; Lockpfeifen aller Art ; Signalpfeifen, Signalhörner
und andere Mundblasinstrumente zu Ruf- oder Signalzwecken :

9208 10 00 - Spieldosen 14 4,4 —
9208 90 00 - andere 14 4,9 —

9209 Teile und Zubehör für Musikinstrumente (z.B. Musikwerke für Spiel
dosen, Karten, Scheiben und Walzen für mechanische Musikinstru
mente); Metronome, Stimmgabeln und Stimmpfeifen aller Art :

920910 00 - Metronome, Stimmgabeln und Stimmpfeifen 18 5 —
9209 20 00 — Musikwerke für Spieldosen 18 3,2 —
9209 30 00 - Musiksaiten 17 4,9 —

— andere :

9209 91 00 Teile und Zubehör für Klaviere 18 5 —
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l Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3.4 5

9209 92 00 Teile und Zubehör für Musikinstrumente der Position 9202 18 S —

9209 93 00 — — Teile und Zubehör für Musikinstrumente der Position 9203 18 5 —

9209 94 00 Teile und Zubehör für Musikinstrumente der Position 9207 . . n 18 5 —
9209 99 andere :

9209 99 10 Teile und Zubehör für Musikinstrumente der Position 9204 18 5 —

9209 99 90 andere . 18 5 —
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ABSCHNITT XIX

WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON UND ZUBEHÖR

KAPITEL 93

WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON UND ZUBEHÖR

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 93 gehören nicht:

a) Waren des Kapitels 36 (z.B. Zündhütchen, Sprengkapseln, Sprengzünder, Leuchtraketen, Raketen zum Wetterschießen);

b) Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit im Sinne der Anmerkung 2 zu Abschnitt XV, aus unedlen Metallen
(Abschnitt XV), und gleichartige Waren aus Kunststoffen (Kapitel 39);

c) Panzerwagen und andere gepanzerte Kampffahrzeuge (Position 8710);

d) Zielfernrohre und andere optische Vorrichtungen, für Waffen, ausgenommen solche, die auf Waffen montiert sind oder
die mit den Waffen, für die sie bestimmt sind, gestellt werden (Kapitel 90);

e) Armbrüste, Bogen und Pfeile für den Schießsport, stumpfe Waffen für den Fechtsport und Spielzeugwaffen (Kapitel 95);

f) Sammlungsstücke oder Antiquitäten (Position 9705 oder 9706).

2 . Als „Teile" im Sinne der Position 9306 gelten nicht Funk- oder Radargeräte der Position 8526 .

I Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9301 00 00 Kriegswaffen, ausgenommen Revolver, Pistolen und Waffen der Posi
tion 9307 frei frei —

9302 00 Revolver und Pistolen, ausgenommen solche der Position 9303 oder
9304 :

9302 0010 — mit einem Kaliber von 9 mm oder mehr 9 5,1 p/st

9302 00 90 - andere 16 6,7 p/st

9303 Andere Feuerwaffen und ähnliche Geräte, bei denen die Explosions
wirkung einer Treibladung genutzt wird (z.B. Jagd- und Sportgewehre,
Vorderlader, Leuchtpistolen und andere nur Leuchtraketen abfeuernde
Geräte, Schreckschußpistolen und -revolver, Bolzen-Viehtötungsappa
rate und Leinenschießgeräte):

9303 10 00 - Vorderlader IS 6,3 p/st

9303 20 — andere Jagd- und Sportgewehre mit mindestens einem glatten Lauf :
9303 20 10 — — mit einem Lauf, glatt 18 6,3 p/st
9303 20 30 Doppelflinten 18 6,3 p/st
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lil Zollsatz l
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9303 20 90 — — andere . 18 6,3 p/st
9303 30 — andere Jagd- und Sportgewehre :

— — mit einem Lauf, gezogen:
9303 3011 — für Randfeuerpatronen 18 6,3 p/st
9303 30 19 — andere 18 6,3 p/st
9303 30 90 andere . 18 6,3 p/st
9303 90 00 — andere 16 5,3 p/st

93040000 Andere Waffen (z.B. Feder-, Luft- und Gasdruckgewehre, -bfichsen
und -pistolen und Schlagstöcke), ausgenommen Waffen der
Position 9307 . 16 6 —

9305 Teile und Zubehör für Waren der Positionen 9301 bis 9304 :

9305 10 00 — für Revolver oder Pistolen 15 5,1 —

— für Gewehre der Position 9303 :

9305 21 00 glatte Läufe 18 4,9 p/st
9305 29 andere :

9305 29 10 gezogene Läufe 18 4,9 p/st
9305 29 30 Kolbenrohlinge (Schaftrohlinge) 10 3,8 —
9305 29 50 Kolben (Schäfte) 18 4,9 p/st
9305 29 90 andere 18 4,9 —

9305 90 - andere :

9305 90 10 für Kriegswaffen der Position 9301 frei frei —
9305 90 90 andere 18 4,9 —

9306 Bomben, Granaten, Torpedos, Minen, Raketen, Patronen und andere
Munition und Geschosse, Teile davon, einschließlich Rehposten, Jagd
schrot und Patronenpfropfen :

9306 10 00 - Kartuschen für Bolzensetz- oder Nietwerkzeuge oder für Viehtötungsappa
rate, Teile davon ; . . . . 17 5,6 1 000 p/st

— Patronen für Gewehre mit glattem Lauf, Teile davon ; Geschosse für
Luftgewehre und -pistolen :

9306 21 00 — — Patronen 19 6 1 000 p/st
9306 29 — — andere :

9306 29 10 Geschosse für Luftgewehre und -pistolen 17 5,6 1 000 p/st
— andere:

9306 29 20 — — — — Geschosse und Schrot (einschließlich Rehposten) 17 5,6 —
9306 29 40 Hülsen 17 5,6 1 000 p/st

9306 29 80 andere 17 5,6 —

9306 30 — andere Patronen und Teile davon :

9306 30 10 für Revolver und Pistolen der Position 9302 und für Maschinenpisto
len der Position 9301 13 4,6 —

— — andere:

9306 30 30 — — — für Kriegswaffen 6 V 2,5 —



10. 9 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 657

l Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— — — andere:

9306 30 91 Zentralfeuerpatronen 19 6 1 000 p/st
9306 30 93 Randfeuerpatronen 19 6 lOOOp/st
9306 30 95 Hülsen 19 6 1 000 p/st
9306 30 99 — — andere 19 6 —

9306 90 — andere :

9306 90 10 Munition und Geschosse, zu Kriegszwecken 9 3,5 —
9306 90 90 andere 17 5,6 —

93070000 Säbel, Degen, Bajonette, Lanzen und andere blanke Waffen, Teile
davon und Scheiden für diese Waffen 8 3,2 —
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. ABSCHNITT XX

VERSCHIEDENE WAREN

KAPITEL 94

MÖBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE MÖBEL ; BETTAUSSTATTUNGEN UND ÄHNLICHE WAREN ;
BELEUCHTUNGSKÖRPER, ANDERWEIT WEDER GENANNT NOCH INBEGRIFFEN ;

REKLAMELEUCHTEN, LEUCHTSCHILDER, BELEUCHTETE NAMENSSCHILDER UND DERGLEICHEN ;
VORGEFERTIGTE GEBÄUDE

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 94 gehören nicht:

a) Luftmatratzen, Luftkopfkissen oder Luftkissen, Matratzen, Kopfkissen oder Kissen für Wasserfüllung, der Kapitel 39, 40
oder 63 ;

b) auf dem Boden stehende Spiegel, z.B. schwenkbare Ankleidespiegel der Position 7009 ;

c) Waren des Kapitels 7 1 ;

d) Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit im Sinne der Anmerkung 2 zu Abschnitt XV, aus unedlen Metallen
(Abschnitt XV), gleichartige Waren aus Kunststoff (Kapitel 39) oder Panzerschränke der Position 8303 ;

e) Möbel als besondere Teile von Einrichtungen, Maschinen, Apparaten und Geräten zur Kälteerzeugung der Position 8418,
auch wenn sie unausgerüstet gestellt werden ; Möbel, die zum Einbau von Nähmaschinen (Position 8452) besonders
hergerichtet sind ;

f) Beleuchtungskörper des Kapitels 85 ;

g) Möbel als besondere Teile von Geräten der Positionen 8518 (Position 8518), 8519 bis 8521 (Position 8522) oder 8525 bis
8528 (Position 8529);

h) Waren der Position 8714;

ij) Dentalstühle mit eingebauten Zahnbehandlungsgeräten der Position 9018 sowie Speibecken für die zahnärztliche Praxis
(Position 9018);

k) Waren des Kapitels 91 (z.B. Uhren und Uhrengehäuse);

1) Möbel oder Beleuchtungskörper, die den Charakter von Spielzeug haben (Position 9503), Billardtische oder andere
Spielmöbel der Position 9504, Möbel für Zauberkunststücke oder Dekorationsartikel (ausgenommen elektrische Girlan
den) wie Lampions, Papierlaternen (Position 9505).

2 . Die in den Positionen 9401 bis 9403 erfaßten Waren (ausgenommen Teile) müssen dazu bestimmt sein , auf den Boden
gestellt zu werden.

Es bleiben jedoch in diesen Positionen, selbst wenn sie aufgehängt, an der Wand befestigt oder aufeinandergestellt werden:

a) Schränke, Bücherschränke, Regale und Möbel aus zusammengehörenden Einzelstücken ;

b) Sitze und Bettgestelle .

3 . a) Als Teile von Waren im Sinne der Positionen 9401 bis 9403 gelten nicht Platten aus Glas (einschließlich Spiegel),
Marmor oder Stein oder aus einem anderen in Kapitel 68 oder 69 genannten Stoff, auch zugeschnitten, jedoch nicht mit
anderen Teilen verbunden, wenn sie gesondert gestellt werden .

b) Gesondert gestellte Waren der Position 9404 verbleiben in dieser Position, auch wenn sie zugleich Teile von Möbeln der
Positionen 9401 bis 9403 sind.
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4. Als „vorgefertigte Gebäude" im Sinne der Position 9406 gelten Gebäude, die im Werk fertiggestellt worden sind oder als
Einzelteile geliefert, gemeinsam zur Abfertigung gestellt, auf der Baustelle zusammengesetzt werden, wie Wohngebäude,
Baustellenunterkünfte, Bürogebäude, Schulen, Kaufhäuser, Schuppen, Garagen oder ähnliche Gebäude.

Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9401 Sitzmöbel (ausgenommen solche der Position 9402), auch wenn sie in
Liegen umgewandelt werden können, und Teile davon :

9401 10 — Sitze von der für Luftfahrzeuge verwendeten Art :

9401 10 10 nicht mit Leder überzogen, für zivile Luftfahrzeuge (•) 12 frei —
9401 10 90 andere 12 4,4 —

9401 20 00 — Sitze von der für Kraftfahrzeuge verwendeten Art 18 5,6 —

9401 30 — Drehstühle mit verstellbarer Sitzhöhe :

94013010 — — gepolstert, mit Rückenlehne und mit Rollen oder Gleitern 18 5,6 —
9401 30 90 — — andere 18 5,6 —

9401 40 00 — in Liegen unwandelbare Sitzmöbel, ausgenommen Gartenmöbel und Cam
pingausstattungen 18 5,6 —

9401 50 00 — Sitzmöbel aus Stuhlrohr, Korbweiden, Bambus oder ähnlichen Stoffen ... 18 5,6 —

— andere Sitzmöbel, mit Gestell aus Holz :

9401 6100 gepolstert 18 5,6 —
9401 69 00 andere 18 5,6 —

— andere Sitzmöbel, mit Gestell aus Metall :

9401 71 00 gepolstert 18 5,6 —
9401 79 00 andere 18 5,6 —

9401 80 00 — andere Sitzmöbel . . 18 5,6 —

9401 90 - Teile :

9401 90 10 von Sitzen von der für Luftfahrzeuge verwendeten Art . . . 12 4,4 —

9401 90 90 andere 18 5,6 —

9402 Möbel für die Human-, Zahn-, Tiermedizin oder die Chirurgie (z.B.
Operationstische, Untersuchungstische, Betten mit mechanischen Vor
richtungen für Krankenanstalten, Dentalstühle); Friseurstühle und
ähnliche Stühle, mit Schwenk-, Kipp- und Hebevorrichtung ; Teile
davon :

940210 00 — Dentalstühle, Friseurstühle oder ähnliche Stühle und Teile davon 17 4,9 —

9402 90 00 - andere 17 4,9 —

9403 Andere Möbel und Teile davon :

9403 10 — Metallmöbel von der in Büros verwendeten Art :

9403 10 10 Zeichentische (ausgenommen solche der Position 9017) 18 5,6 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaiftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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liI Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

— — andere, mit einer Höhe von:

80 cm oder weniger:

94031051 Schreibtische 18 5,6 —

94031059 andere . . . 18 5,6 —

mehr als 80 cm:

940310 91 — — — — Schränke mit Türen oder Rolläden 18 5,6 —

9403 10 93 Karteischränke und andere Schränke mit Schubladen 18 5,6 —

940310 99 andere 18 5,6 —

9403 20 — andere Metallmöbel :

9403 2010 — — für zivile Luftfahrzeuge (') 18 frei —
andere:

9403 20 91 Betten 18 5,6 —

9403 20 99 andere 18 5,6 —

9403 30 — Holzmöbel von der in Büros verwendeten Art :

— — mit einer Höhe von 80 cm oder weniger:

94033011 Schreibtische 18 5,6 —

9403 3019 andere 18 5,6 —

mit einer Höhe von mehr als 80 cm:

9403 30 91 Schränke 18 5,6 —

9403 30 99 andere . 18 5,6 —

94034000 — Holzmöbel von der in der Kfiche verwendeten Art 18 5,6 —

9403 50 00 — Holzmöbel von der im Schlafzimmer verwendeten Art 18 5,6 —

9403 60 — andere Holzmöbel :

9403 60 10 Holzmöbel von der in Eß- und Wohnzimmern verwendeten Art .... 18 5,6 —

9403 60 30 — — Holzmöbel von der in Läden verwendeten Art 18 5,6 —

9403 6090 andere Holzmöbel 18 5,6 —

9403 70 — Kunststoffmöbel :

9403 70 10 für zivile Luftfahrzeuge (!) 18 frei —
9403 70 90 andere . . 18 5,6 —

94038000 - Möbel aus anderen Stoffen, einschließlich Stuhlrohr, Korbweide, Bambus
oder Mbnlichen Stoffen 18 5,6 —

940390 - Teile :

9403 90 10 aus Metall 18 5,6 —

94039030 ausHolz 18 5,6 —

9403 9090 aus anderen Stoffen ... ; 18 5,6 —

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9404 Sprungrahmen ; Bettausstattungen und ähnliche Waren (z.B. Auflege
matratzen, Steppdecken, Deckbetten, Kissen, Schlummerrollen und
Kopfkissen) mit Federung oder gepolstert oder mit Füllung aus
Stoffen aller Art oder aus Zellkautschuk oder Zellkunststoff, auch
überzogen :

9404 10 00 — Sprungrahmen 20 7 —

— Auflegematratzen :

9404 21 aus Zellkautschuk oder Zellkunststoff, auch überzogen :

9404 21 10 aus Zellkautschuk 22 6,5 —

9404 21 90 — — — aus Zellkunststoff 22 6,5 —

9404 29 aus anderen Stoffen :

9404 29 10 — — — mit Federkern 20 7 —

9404 29 90 andere 20 7 —

9404 30 — Schlafsäcke :

94043010 mit Federn oder Daunen gefüllt 20 7 —
9404 30 90 andere 20 7 —

9404 90 — andere :

9404 90 10 — — mit Federn oder Daunen gefüllt 20 7 —
94049090 andere 20 7 —

9405 Beleuchtungskörper (einschließlich Scheinwerfer) und Teile davon,
anderweit weder genannt noch inbegriffen ; Reklameleuchten, Leucht
schilder, beleuchtete Namensschilder und dergleichen, mit fest ange
brachter Lichtquelle, und Teile davon, anderweit weder genannt noch
inbegriffen :

9405 10 — Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, ausgenommen
solche von der für öffentliche Plätze oder Verkehrswege verwendeten Art :

9405 10 10 aus unedlen Metallen oder aus Kunststoffen, für zivile Luftfahrzeuge
( i ) 18 frei —

— — andere:

— aus Kunststoffen:

9405 10 21 — —- — — von der mit Glühlampen verwendeten Art 22 8,4 —
9405 10 29 andere 22 8,4 —

9405 10 30 — — — aus keramischen Stoffen 20 9 —
MIN 35 Ecu/

lOOkg/br

9405 10 50 aus Glas 20 6,2 —

— — — aus anderen Stoffen:

9405 10 91 — von der mit Glühlampen verwendeten Art 18 5 —
9405 10 99 andere 18 5 —

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen. Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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l Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9405 20 - elektrische Tisch-, Schreibtisch-, Nachttisch- oder Stehlampen :
aus Kunststoffen:

9405 20 II — von der mit Glühlampen verwendeten Art 22 8,4 —
9405 20 19 andere 22 8,4 —

9405 20 30 — — aus keramischen Stoffen 20 9 —
MIN 35 Ecu/

100 kg/br
9405 20 50 aus Glas . 20 6,2 —

aus anderen Stoffen:

9405 20 91 von der mit Glühlampen verwendeten Art 18 4,9 —
9405 20 99 — — — andere 18 4,9 —

9405 30 00 — elektrische Beleuchtungen von der für Weihnachtsbäume verwendeten Art . . 22 6,2 —
9405 40 — andere elektrische Beleuchtungskörper :
9405 40 10 Scheinwerfer 18 6,5 —

andere:

aus Kunststoffen:

9405 40 31 — — — — von der mit Glühlampen verwendeten Art 22 8,4 —
9405 40 35 von der mit Leuchtstoffröhren (Fluoreszenzröhren) verwendeten

Art 22 8,4 —

9405 40 39 andere 22 8,4 —

aus anderen Stoffen:

9405 4091 von der mit Glühlampen verwendeten Art 18 4,9 —
9405 40 95 von der mit Leuchtstoffröhren (Fluoreszenzröhren) verwendeten

Art 18 4,9 —

94054099 andere 18 4,9 —

9405 50 00 — nichtelektrische Beleuchtungskörper 18 4,9 —
9405 60 — Reklameleuchten, Leuchtschilder, beleuchtete Namensschilder und derglei

chen :

9405 60 10 — — Leuchtschilder, beleuchtete Namensschilder und dergleichen, aus uned
len Metallen oder aus Kunststoffen, für zivile Luftfahrzeuge (*) ... . 22 frei —
andere:

9405 60 91 — — — aus Kunststoffen 22 8,4 —

9405 60 99 — — — aus anderen Stoffen 18 5,1 —

— Teile :

9405 91 aus Glas :

Waren zum Ausstatten von elektrischen Beleuchtungskörpern (aus
genommen Scheinwerfer):

9405 91 11 facettiertes Glas, Plättchen, Kugeln, Tropfen- oder Blumenfor
men, Gehänge und ähnliche Waren für die Ausstattung von
Lüstern 20 10 —

9405 91 19 — — andere (z.B. Zerstreuer, Schalen für Deckenleuchten, andere
Schalen, Schirme, Glocken, Tulpen) 20 9 —

9405 91 90 — — — andere 20 6,2 —

(•) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9405 92 aus Kunststoffen :

9405 92 10 Teile von Waren der Unterposition 9405 10 oder 9405 60, für zivile
Luftfahrzeuge (') 22 frei — •

9405 92 90 andere 22 8,4 —

9405 99 aus anderen Stoffen :

9405 99 10 - Teile von Waren der Unterposition 9405 10 oder 9505 60, aus
unedlen Metallen, für zivile Luftfahrzeuge (') 18 frei —

9405 99 90 andere 18 4,9 —

940600 Vorgefertigte Gebäude :
9406 00 10 — aus Holz 14 6 —

9406 00 30 — aus Eisen oder Stahl 14 6 —

9406 00 90 — aus anderen Stoffen 14 6 —

( i ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen . Siehe auch Titel II
Buchstabe B der Einführenden Vorschriften .
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KAPITEL 95

SPIELZEUG, SPIELE, UNTERHALTUNGSARTIKEL UND SPORTGERÄTE ;
TEILE DAVON UND ZUBEHÖR

Anmerkungen

1 . Zü Kapitel 95 gehören nicht:

a) Christbaumkerzen (Position 3406); ■ -

b) Feuerwerkskörper oder andere pyrotechnische Artikel der Position 3604;

, c) Garne, Monofile, Schnüre oder Messinahaar oder dergleichen für den Fischfang, auch abgepaßt, jedoch nicht
zusammengesetzte Angelleinen, des Kapitels 39, der Position 4206 oder des Abschnitts XI ;

d) Taschen für Sportgeräte und andere Behältnisse der Position 4202, 4303 oder 4304;

e) Sportkleidung sowie Maskenkostüme, aus Spinnstoffen, der Kapitel 61 oder 62;

f) Fahnen und Wimpelgirlanden, aus Spinnstoffen, sowie Segel für Boote, Windsurfbretter oder Segelwagen, des
Kapitels 63 ;

g) Sportschuhe (ausgenommen solche, an denen Schlittschuhe oder Rollschuhe fest angebracht sind) des Kapitels 64 und
besondere Kopfbedeckungen zu Sportzwecken des Kapitels 65 ;

h) Gehstöcke, Peitschen, Reitpeitschen oder dergleichen (Position 6602), Teile davon (Position 6603);

ij) Glasaugen, nicht montiert, für Puppen oder anderes Spielzeug, der Position 7018 ;

k) Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit im Sinne der Anmerkung 2 zu Abschnitt XV, aus unedlen Metallen
(Abschnitt XV), oder ähnliche Waren aus Kunststoffen (Kapitel 39);

1) Glocken, Klingeln, Gongs und ähnliche Waren der Position 8306;

m) Elektromotoren (Position 8501), elektrische Transformatoren (Position 8504) und Geräte für die Funkfernsteuerung
(Position 8526);

V

n) Sportfahrzeuge (ausgenommen Rodelschlitten, Bobschlitten und dergleichen) des Abschnitts XVII;

o) zweirädrige Kinderfahrräder (Position 8712);

p) Sportboote, wie Kanus und Ruderboote (Kapitel 89), und Fortbewegungsmittel dazu (Kapitel 44, wenn sie aus Holz
sind);

q) Schutzbrillen für Sport und Freiluftspiele (Position 9004);

r) Lockpfeifen und Signalpfeifen (Position 9208);

s) Waffen und andere Waren des Kapitels 93 ;

t) elektrische Girlanden aller Art (Position 9405);

u) Saiten für Schläger, Zelte, Campingausrüstungen und Handschuhe aus Stoffen aller Art (Einreihung nach ihrer
stofflichen Beschaffenheit).

2 . Die Waren dieses Kapitels können einfache Verzierungen oder unwesentliche Zutaten aus echten Perlen oder Zuchtperlen,
Edelsteinen, Schmucksteinen, synthetischen oder rekonstituierten Steinen, Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen enthal
ten .
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3 . Vorbehaltlich der vorstehenden Anmerkung 1 werden Teile und Zubehör, die erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich
für Waren dieses Kapitels bestimmt sind, wie diese Waren eingereiht.

Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9501 00 Spielfahrzeuge, zum Besteigen und Fortbewegen durch Kinder geeig
net (z.B. Dreiräder, Roller, Autos mit Tretwerk); Puppenwagen :

9501 00 10 — Puppenwagen 21 10,5 —
9501 00 90 - andere . 21 10,5 —

9502 Puppen, nur Nachbildungen von Menschen darstellend :
9502 10 — Puppen, auch bekleidet :
9502 10 10 — — aus Kunststoff 25 8 —

9502 10 90 — — aus anderen Stoffen 25 8 —

- Teile und Zubehör :

9502 9100 Bekleidung und Bekleidungszubehör, Schuhe und Kopfbedeckungen ... 21 6,9 —
9502 99 00 andere 21 6,9 —

9503 Anderes Spielzeug ; maßstabgetreu verkleinerte Modelle und ähnliche
Modelle für Spiele und Unterhaltung, auch mit Antrieb ; Puzzles aller
Art :

9503 10 — elektrische Eisenbahnen, einschließlich Schienen, Signale und anderes Zube
hör :

9503 10 10 — — maßstabgetreu verkleinerte Modelle 24 8 —
9503 10 90 andere 24 8 —

9503 20 — maßstabgetreu verkleinerte Modelle zum Zusammenbauen, auch mit An
trieb, ausgenommen solche der Unterposition 9503 10 :

9503 20 10 aus Kunststoff 24 8 —

9503 20 90 aus anderen Stoffen 24 8 —

9503 30 — andere BausMtze und Baukastenspielzeug :
9503 30 10 aus Holz 24 8,7 —

9503 30 30 aus Kunststoff . . . . i 24 8 —

9503 30 90 — — aus anderen Stoffen 24 8 —

— Spielzeug, Tiere oder nichtmenschliche Wesen darstellend :
9503 41 00 — — Füllmaterial enthaltend 24 8 —

950349 andere :

9503 49 10 aus Holz 24 8,7 —

9503 49 30 — — — aus Kunststoff 24 8 —

9503 49 90 — — — aus anderen Stoffen 24 8 —

9503 50 00 - Musikspielzeuginstrumente und -gerate 24 8 —
9503 60 — Puzzles :

9503 60 10 aus Holz 24 8,7 —

9503 60 90 andere 24 8 —

9503 70 00 — anderes Spielzeug, in Zusammenstellungen oder auf Unterlagen und derglei
chen aufgemacht 24 8 —
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\ Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9503 80 — anderes Spielzeug und Modelle, mit eingebautem Motor :

9503 80 10 — — aus Kunststoff 24 8 —

9503 80 90 aus anderen Stoffen 24 8 —

9503 90 — andere :

9503 90 10 Spielzeugwafifen 24 8 —

— — andere:

9503 90 31 aus Kunststoff 24 \ 8 —

9503 90 35 — — — aus Kautschuk 24 8 —

9503 90 37 aus Spinnstoffen . 24 8 —
I

— — — aus Metall:

9503 90 51 Miniaturmodelle, im Spritzgußverfahren hergestellt 24 8 —

9503 90 55 andere 24 8 —

9503 90 99 aus anderen Stoffen 24 8 — -

9504 Gesellschaftsspiele, einschließlich mechanisch betriebene Spiele, Bil
lardspiele, Glücksspieltische und automatische Kegelanlagen (z.B.
Bowlingbahnen):

9504 10 00 — Videospiele von der mit einem Fernsehempfangsgerät verwendeten Art . ... 21 5,6 —

9504 20 — Billardspiele und Zubehör :

9504 20 10 — — Billardmöbel und Tischbillards 21 5,6 —

9504 20 90 andere 21 5,6 —

9504 30 — andere, mit Münzen oder Spielmarken betrieben, ausgenommen Kegelanla
gen :

9504 30 10 Spiele mit Bildschirm 21 5,6 p/st
— — andere Spiele:: »

9504 30 30 Flipper 21 5,6 p/st
9504 30 50 andere 21 5,6 p/st

9504 30 90 Teile 21 5,6 —

9504 40 00 - Spielkarten 23 5 —
9504 90 — andere :

9504 90 10 elektrische Auto-Rennspiele, die den Charakter von Gesellschaftsspie
len haben 21 5,6 —

9504 90 90 andere 21 5,6 —

9505 Fest-, Karnevals- oder andere Unterhaltungsartikel, einschließlich
Zauber- und Scherzartikel :

9505 10 — Weihnachtsartikel :

9505 10 10 aus Glas 22 6,2 —

9505 10 90 — — aus anderen Stoffen 22 6,2 —

9505 90 00 - andere 22 6,2 —
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Zollsatz I
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9506 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Gymnastik, Leicht- und
Schwerathletik, andere Sportarten (einschließlich Tischtennis) oder
Freiluftspiele, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch inbe
griffen ; Schwimm- und Planschbecken :
— Ski und Skiausrüstungen für den Wintersport :

9506 11 Ski :

95061110 — Langlaufski 19 6 pa
9506 11 90 andere Ski . 19 6 pa (»)

9506 12 00 Skibindungen . . 19 6 —
9506 19 andere :

9506 19 10 Skistöcke 19 6 pa
95061990 andere 19 6 —

— Wasserski, Surfbretter, Windsurfer und andere Ausrüstungen für den Was
sersport :

9506 21 00 Windsurfer 19 6 —

9506 29 andere :

9506 29 10 — — — Wasserski 19 6 —

9506 29 90 andere 19 6 —

— Golfschläger und andere Golfausrüstungen :
9506 31 00 vollständige Golfschläger 19 6 p/st
9506 32 00 -- Bälle 19 6 p/st
950639 andere :

95063910 Teile von Golfschlägern 19 6 —
9506 39 90 andere 19 6 —

950640 — Geräte und Ausrüstungen für Tischtennis :

9506 40 10 Tischtenriisschläger, -bälle und -netze 21 5 —
95064090 — — andere . 21 5,6 —

— Tennis-, Federball- oder ähnliche Schläger, auch ohne Bespannung :
9506 51 00 Tennisschläger, auch ohne Bespannung 19 7,3 —
950659 andere :

9506 59 10 Federballschläger, auch ohne Bespannung 19 6 —
9506 59 90 andere 19 6 —

— Bälle, ausgenommen Golf- und Tischtennisbälle :
95066100 Tennisbälle 19 6 —

9506 62 — — aufblasbare Bälle :

9506 62 10 — — — aus Leder 19 6 —

9506 62 90 andere 19 6 —

9506 69 andere :

95066910 — Kricket- und Polobälle 19 frei —

9506 69 90 andere 19 6 —

(>) Für Monoski gilt ein Stück als ein Paar.
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l Zollsatz l
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9506 70 — Schlittschuhe und Rollschuhe, einschließlich Stiefel mit fest angebrachten
Roll- oder Schlittschuhen :

9506 70 10 Schlittschuhe 19 6 pa
95067030 Rollschuhe 19 6 pa
9506 70 90 Teile und Zubehör 19 6 —

— andere :

9506 91 00 — — Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Gymnastik oder Leicht- und
Schwerathletik 19 6 —

9506 99 — — andere :

9506 99 10 Kricket- und Poloausrüstungen, ausgenommen Bälle . 19 frei —
9506 99 90 andere 19 6 —

9507 Angelruten, Angelhaken und anderes Angelgerät ; Handnetze zum
Landen von Fischen, Schmetterlingsnetze und ähnliche Netze ; Lockge
räte (ausgenommen solche der Position 9208 oder 9705) und ähnliche
Jagdgeräte :

95071000 — Angelruten 17 6,9 —
9507 20 — Angelhaken, auch mit Vorfach :
9507 20 10 — — Angelhaken, nicht montiert 10 3,8 —
9507 20 90 andere 17 6,9 —

9507 30 00 - Angelrollen 17 6,9 —
9507 90 00 - andere . 17 6,9 —

9508 00 00 Karusselle, Luftschaukeln, Schießbuden und andere Schausteller-Un
ternehmen ; Zirkusse, Tierschauen und Wandertheater 14 4,1 —
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KAPITEL 96

VERSCHIEDENE WAREN

Anmerkungen

1 . Zu Kapitel 96 gehören nicht:

a) Schminkstifte und Stifte für die Körperpflege (Kapitel 33);

b) Waren des Kapitels 66 (z.B. Teile von Regenschirmen oder Gehstöcken);

c) Phantasieschmuck (Position 7117);

d) Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit im Sinne der Anmerkung 2 zu Abschnitt XV, aus unedlen Metallen
(Abschnitt XV) und ähnliche Waren aus Kunststoff (Kapitel 39);

e) Waren des Kapitels 82 (Werkzeuge, Schneidwaren, Eßbestecke) mit Griffen oder Teilen aus Schnitz- oder Formstoffen;
gesondert gestellt gehören diese Griffe und Teile zu Position 9601 oder 9602;

f) Waren des Kapitels 90 (z.B. Brillenfassungen (Position 9003), Reißfedern (Position 9017), Bürstenwaren, die offensicht
lich in der Medizin, in der Chirurgie, in der Zahn- oder Tierheilkunde Verwendung finden (Position 9018));

g) Waren des Kapitels 91 (z.B. Uhrengehäuse);

h) Musikinstrumente, Teile und Zubehör davon (Kapitel 92);

ij) Waren des Kapitels 93 (Waffen und Teile davon);

k) Waren des Kapitels 94 (z.B. Möbel, Beleuchtungskörper);

1) Waren des Kapitels 95 (z.B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte);

m) Waren des Kapitels 97 (Kunstgegenstände, Sammlungsstücke, Antiquitäten).

2 . Als „pflanzliche oder mineralische Schnitzstoffe" im Sinne der Position 9602 gelten:

a) harte Samen, Kerne, Schalen und Nüsse und ähnliche pflanzliche Stoffe, von der zum Schnitzen verwendeten Art (z.B.
Steinnuß und Dumpalmnüsse);

b) Meerschaum und Bernstein, auch rekonstituiert, Gagat (Jett) und jettähnliche mineralische Schnitz- und Formstoffe .

3 . Als „Pinselköpfe" im Sinne der Position 9603 gelten ungefaßte Bündel aus Tierhaaren, Pflanzenfasern oder anderen Stoffen,
die ohne Teilung zum Herstellen von Pinseln oder ähnlichen Waren geeignet sind oder die hierzu nur einer geringen
ergänzenden Bearbeitung bedürfen, wie Gleichrichten oder Schleifen der Enden.

4. Waren des Kapitels 96, ausgenommen Waren der Positionen 9601 bis 9606 und 9615, die ganz oder teilweise aus
Edelmetallen, Edelmetallplattierungen, Edelsteinen, Schmucksteinen, synthetischen oder rekonstituierten Steinen oder aus
echten Perlen oder Zuchtperlen bestehen, verbleiben in diesem Kapitel . Jedoch verbleiben Waren der Positionen 9601 bis
9606 und 9615 nur dann in Kapitel 96, wenn sie nur einfache Verzierungen oder unwesentliche Zutaten aus Edelmetallen,
Edelmetallplattierungen, echten Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteinen, Schmucksteinen, synthetischen oder rekonstituierten
Steinen enthalten.
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\ I Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 .4 5

9601 Elfenbein, Bein, Schildpatt, Horn, Geweihe, Korallen, Perlmutter und
andere tierische Schnitzstoffe, bearbeitet, und Waren aus diesen
Stoffen (einschließlich durch Formen hergestellte Waren):

96011000 — Elfenbein, bearbeitet, und Waren aus Elfenbein 17 5,6 —

9601 90 — andere :

9601 90 10 Korallen, auch wiedergewonnen, bearbeitet, und Waren daraus .... frei 2,5 —
9601 90 90 andere frei 5,6 —

9602 00 00 Pflanzliche oder mineralische Schnitzstoffe, bearbeitet, und Waren
aus diesen Stoffen ; geformte oder geschnitzte Waren aus Wachs, aus
Paraffin, aus Stearin, aus natürlichen Gummen oder Harzen oder aus
Modelliermassen, und andere geformte oder geschnitzte Waren, an
derweit weder genannt noch inbegriffen ; nicht gehärtete Gelatine,
bearbeitet (ausgenommen Gelatine der Position 3503) und Waren aus
nicht gehärteter Gelatine 12 4,4 —

9603 Besen, Bürsten und Pinsel (einschließlich solcher, die Teile von
Maschinen, Apparaten oder Fahrzeugen sind), von Hand zu führende
mechanische Fußbodenkehrer ohne Motor, Mops und Staubwedel ;
Pinselköpfe ; Kissen und Roller zum Anstreichen ; Wischer aus Kau
tschuk oder ähnlichen geschmeidigen Stoffen :

9603 10 00 — Besen, aus Reisig oder anderen pflanzlichen Stoffen, gebunden, auch mit
Stiel 18 5,8 p/st

— Zahnbürsten, Rasierpinsel, Haarbürsten, Nagelbürsten, Wimpernbürstchen
und andere Bürsten zur Körperpflege, einschließlich Bürsten, die Teile von
Apparaten sind :

9603 21 00 Zahnbürsten 25 6,2 p/st

9603 29 andere :

9603 2910 Rasierpinsel 21 7,7 p/st

9603 29 30 Haarbürsten 21 7,7 p/st

9603 29 90 andere 21 7,7 —

9603 30 — Pinsel für Kunstmaler, Schreibpinsel und ähnliche Pinsel zum Auftragen
von kosmetischen Erzeugnissen :

9603 30 10 Pinsel für Kunstmaler und Schreibpinsel 21 7,7 p/st

9603 30 90 Pinsel zum Auftragen von kosmetischen Erzeugnissen 21 7,7 p/st

960340 — Bürsten und Pinsel zum Auftragen von Anstrichfarben, Lack oder derglei
chen (ausgenommen Bürsten und Pinsel der Unterposition 9603 30); Kissen
und Roller zum Anstreichen :

9603 40 10 Bürsten und Pinsel zum Auftragen von Anstrichfarben, Lack oder
dergleichen 21 7,7 p/st

96034090 Kissen und Roller zum Anstreichen 21 7,7 p/st

960350 00 - andere Bürsten, die Teile von Maschinen, Apparaten oder Fahrzeugen sind . 17 4,9 —

9603 90 — andere :

9603 90 10 von Hand zu führende mechanische Fußbodenkehrer ohne Motor ... 15 4,4 p/st

— — andere:
\

9603 90 91 Bürstenwaren für die Straßen- und Haushaltsreinigung, einschließ
lich Schuh- und Kleiderbürsten; Bürsten für die Tierpflege 21 7,7 —
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l Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9603 90 99 andere 21 7,7 —

9604 00 00 Handsiebe 20 5,3 —

9605 0000 Zusammenstellungen für die Reise (Necessaires), von Waren zur
Körperpflege, zum Nähen, zum Reinigen von Schuhen oder Beklei
dung 19 8 —

9606 Knöpfe, Druckknöpfe ; Knopfformen und andere Teile ; Knopfroh
linge : ,

9606 10 00 — Druckknöpfe und Teile davon 18 7,2 —
— Knöpfe :

9606 2100 — — aus Kunststoff, nicht mit Spinnstoffen überzogen ............. 18 7,2 —
9606 22 00 aus unedlen Metallen, nicht mit Spinnstoffen überzogen 18 7,2 —
9606 2900 andere 18 7,2 —

9606 30 00 — Knopfformen und andere Knopfteile ; Knopfrohlinge . . . 13 6,2 —

9607 Reißverschlüsse und Teile davon :

— Reißverschlüsse :

96071100 — — mit Zähnen aus unedlen Metallen 16 11,5 m

9607 19 00 andere 20 14 m

9607 20 - Teile :

aus unedlen Metallen (einschließlich Bänder und Streifen mit Zähnen
aus unedlen Metallen):

9607 2011 Bänder und Streifen, mit Zähnen 16 11,5 m
9607 20 19 andere , 16 11,5 —

— — andere:

9607 20 91 Bänder und Streifen, mit Zähnen 20 14 m
9607 20 99 andere : 20 14 —

9608 Kugelschreiber ; Schreiber und Markierstifte, mit Filzspitze oder ande
rer poröser Spitze ; Füllfederhalter und andere Füllhalter ; Durch
schreibstifte ; Füllbleistifte ; Federhalter,. Bleistifthalter und ähnliche
Waren ; Teile davon (einschließlich Kappen und Klipse), ausgenommen
Waren der Position 9609 :

9608 10 — Kugelschreiber :
9608 10 10 mit Tinte 22 7,2 p/st

— — andere:

9608 10 30 mit Schaft oder Kappe aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierun
gen 22 7,2 p/st

— — — andere:

9608 10 91 — — — — mit auswechselbarer Mine 22 7,2 p/st
9608 10 99 andere 22 7,2 p/st

9608 20 00 — Schreiber und Markierstifte, mit Filzspitze oder anderer poröser Spitze ... 22 7,2 p/st
— Füllfederhalter und andere Füllhalter :

9608 31 00 — — zum Zeichnen mit Tusche 22 7,2 p/st
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I Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9608 39 — — andere :

9608 39 10 mit Schaft oder Kappe aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierun
gen 22 7,2 p/st

9608 39 90 andere 22 7,2 p/st

96084000 — Füllbleistifte (Dreh- und Druckstifte) 19 6 p/st

9608 50 00 — Zusammenstellungen von Waren aus zwei oder mehr der vorstehenden
Unterpositionen 22 7,2 —

9608 60 — Minen für Kugelschreiber, aus Kugeln und Tintenbehälter bestehend :

9608 6010 -- mit Tinte 17 4,9 p/st

9608 60 90 — — andere . . . 17 4,9 p/st

— andere :

9608 91 00 — — Schreibfedern und Schreibfederspitzen 16 4,6 —

960899 andere :

9608 99 10 — — — Federhalter, Bleistifthalter und dergleichen 19 6 —

— — — andere:

9608 99 30 Minen für Filz- und Faserschreiber 17 4,9 p/st

andere:

9608 99 91 aus Metall 17 4,9 —

9608 99 99 andere 17 4,9 —

9609 Blei-, Kopier- und Farbstifte (ausgenommen Waren der
Position 9608), Griffel, Minen für Stifte, Pastellstifte, Zeichenkohle,
Schreib- oder Zeichenkreide und Schneiderkreide :

9609 10 — Stifte mit festem Schutzmantel :

9609 1010 Bleistifte 17 5,6 —

9609 10 90 andere 17 5,6 —

9609 20 00 - Minen für Stifte 14 4,9 —

960990 — andere :

9609 9010 Pastellstifte und Zeichenkohle 14 4,9 —

9609 90 90 andere 10 3,8 —

9610 00 00 Schiefertafeln und Tafeln zum Schreiben oder Zeichnen, auch ge
rahmt 17 5,6 —

961100 00 Datumstempel, Petschafte, Nummernstempel und ähnliche Waren
(einschließlich Geräte zum Drucken oder Prägen von Etiketten), für
den Handgebrauch ; Zusammensetzstempel und Druckkästen, für den
Handgebrauch 16 4,6 —
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||\ Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9612 Farbbänder für Schreibmaschinen und ähnliche Farbbänder, mit Tinte
oder anders für Abdrucke präpariert, auch auf Spulen oder in
Kassetten ; Stempelkissen, auch getränkt, auch mit Schachteln :

9612 10 — Farbbänder :

9612 10 10 aus Kunststoff 16 5,3 —

961210 90 -- andere 16 5,3 —

9612 20 00 - Stempelkissen ^ 16 5,3 —

9613 Feuerzeuge und andere Anzünder (ausgenommen Anzünder der Posi
tion 3603), auch mechanisch oder elektrisch, und Teile davon, ausge
nommen Feuersteine und Dochte :

961310 00 — Taschenfeuerzeuge, für Gas, nicht nachfüllbar 15 6,5 p/st
9613 20 — Taschenfeuerzeuge, für Gas, nachfüllbar :

9613 2010 mit elektrischer Zündung 15 6,5 p/st
9613 20 90 — — mit anderer Zündung 15 6,5 p/st
9613 3000 — Tischfeuerzeuge 15 6,5 p/st
9613 80 00 — andere Feuerzeuge und Anzünder 15 6,5 —
9613 90 00 - Teile 15 6,5 —

9614 Tabakpfeifen (einschließlich Pfeifenköpfe), Zigarren- und Zigaretten
spitzen, und Teile davon :

9614 10 00 — Pfeifenrohformen aus Wurzelholz oder anderem Holz 6 2,5 —

9614 20 — Pfeifen und Pfeifenköpfe :
9614 2010 aus Wurzelholz oder anderem Holz 18 6,2 —

9614 20 90 aus anderen Stoffen 18 6,2 —

9614 90 00 - andere 18 6,2 —

9615 Frisierkämme, Einsteckkämme, Haarspangen und dergleichen ; Haar
nadeln, Frisiernadeln, Haarklammern, Lockenwickler und ähnliche
Waren, ausgenommen Waren der Position 8516, und Teile davon :
— Frisierkämme, Einsteckkämme, Haarspangen und dergleichen :

9615 11 00 aus Hartkautschuk oder Kunststoff 22 5,8 —

9615 19 00 -- andere 22 5,8 —

9615 90 00 - andere 22 5,8 —

9616 Parfümzerstäuber und ähnliche Zerstäuber zu Toilettenzwecken und
Vorrichtungen und Köpfe dafür ; Puderquasten und Kissen, zum
Auftragen von Kosmetik- oder Körperpflegemitteln :

9616 10 - Parfümzerstäuber und ähnliche Zerstäuber zu Toilettenzwecken und Vor
richtungen und Köpfe dafür :

9616 10 10 Zerstäuber 20 6,2 —

9616 10 90 Vorrichtungen und Köpfe 20 6,2 —
9616 20 00 — Puderquasten und Kissen, zum Auftragen von Kosmetik- oder Körperpflege

mitteln 20 6,2 —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung

autonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9617 00 Vakuum-IsolierflascheD und andere Vakuum-Isolierbehälter ; Teile da
von, ausgenommen Glaskolben :
— Vakuum-Isolierflaschen und andere Vakuum-Isolierbehälter, mit einem

Fassungsvermögen von:
9617 0011 0,75 1 oder weniger . .... 26 13 —
9617 00 19 - - mehr als 0,75 1 . . 26 13 —
9617 00 90 Teile, ausgenommen Glaskolben 26 13 —

9618 00 00 Schneiderpuppen, Schaufensterpuppen und ähnliche Waren ; bewegli
che Figuren und Ausstellungsstücke für Schaufenster 18 4,9 —
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ABSCHNITT XXI

KUNSTGEGENSTÄNDE, SAMMLUNGSSTÜCKE UND ANTIQUITÄTEN

KAPITEL 97

KUNSTGEGENSTÄNDE, SAMMLUNGSSTÜCKE UND ANTIQUITÄTEN

Anmerkungen {

1 . Zu Kapitel 97 gehören nicht:

a) Briefmarken, Stempelmarken, Steuerzeichen, Ganzsachen und dergleichen, nicht entwertet, im Bestimmungsland gültig
oder zum Umlauf vorgesehen (Kapitel 49);

b) bemalte Gewebe für Theaterdekorationen, Atelierhintergründe oder dergleichen (Position 5907), ausgenommen solche, die
zu Position 9706 gehören ;

c) echte Perlen oder Zuchtperlen sowie Edelsteine und Schmucksteine (Positionen 7101 bis 7103).

2 . Originalstiche, -schnitte und -Steindrucke im Sinne der Position 9702 sind Drucke, die von einer oder mehreren vom
Künstler vollständig handgearbeiteten Platten in beliebigem, jedoch keinem mechanischen oder photomechanischen
Verfahren auf einen beliebigen Stoff in schwarz-weiß oder farbig unmittelbar abgezogen sind .

3 . Zu Position 9703 gehören nicht Bildhauerarbeiten, die den Charakter einer Handelsware haben (Serienerzeugnisse, Abgüsse
und handwerkliche Erzeugnisse); diese werden nach ihrer Beschaffenheit eingereiht.

4 . a) Vorbehaltlich der vorstehenden Anmerkungen 1 , 2 und 3 gehören Waren, bei deren Einreihung Kapitel 97 und ändere
Kapitel der Nomenklatur in Betracht kommen, zu Kapitel 97 .

b) Zu Position 9706 gehören nicht Waren mit den Merkmalen der Positionen 9701 bis 9705 .

5 . Rahmen um Gemälde, Zeichnungen, Collagen und ähnliche dekorative Bildwerke, Stiche, Schnitte oder Steindrucke werden
wie diese eingereiht, wenn sie ihnen nach Art und Wert entsprechen.

Zollsatz \
KN
Code Warenbezeichnung autonom

(%)
vertragsmäßig

(%)

Besondere
Maßeinheit

1 2 3 4 5

9701 Gemälde (z.B. Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle) und Zeichnungen,
vollständig mit der Hand geschaffen, ausgenommen Zeichnungen der
Position 4906 und handbemalte oder handverzierte gewerbliche Er
zeugnisse ; Collagen und ähnliche dekorative Bildwerke :

9701 10 00 - Gemälde (z.B. Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle) und Zeichnungen frei frei —
9701 90 00 - andere frei frei —

9702 00 00 Originalstiche, -schnitte und -Steindrucke frei frei —

9703 00 00 Originalerzeugnisse der Bildhauerkunst, aus Stoffen aller Art ..... frei frei —
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Zollsatz

KN
Code Warenbezeichnung Besondere

Maßeinheitautonom
(%)

vertragsmäßig
(%)

1 2 3 4 5

9704 00 00

9705 0000

Briefmarken, Stempelmarken, Steuerzeichen, Ersttagsbriefe, Ganzsa
chen und dergleichen, entwertet oder nicht entwertet, jedoch im
Bestimmungsland weder gültig noch zum Umlauf vorgesehen

Zoologische, botanische, mineralogische oder anatomische Samm
lungsstücke und Sammlungen ; Sammlungsstücke von geschichtlichem,
archäologischem, paläontologischem, völkerkundlichem oder münz
kundlichem Wert

frei

frei

frei

frei

frei

frei970600 00 Antiquitäten, mehr sls 100 Jsthre silt
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KAPITEL 98

VOLLSTÄNDIGE FABRIKATIONSANLAGEN AUSGEFÜHRT GEMÄSS VERORDNUNG (EWG) Nr. 518/79 DER KOMMISSION

Vorschrift

Durch Verordnung (EWG) Nr. 518/79 der Kommission vom 19. März 1979 (l) wurde ein vereinfachtes Anmeldeverfahren zur
Erfassung der Ausfuhr vollständiger Fabrikationsanlagen in der Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels
zwischen ihren Mitgliedstaaten eingeführt. Zur Anwendung dieses vereinfachten Verfahrens muß der Auskunftspflichtige vorher die
notwendige Zustimmung der in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten zuständigen Dienststelle erhalten haben.

Mitgliedstaat Name und Adresse der zuständigen Dienststelle

Belgien Institut national de statistique
Rue de Louvain, 44
B - 1000 Bruxelles
Nationaal Instituut voor de Statistiek
Leuvenseweg 44
B - 1000 Brüssel

Dänemark Skatteministeriet
Told- og Skattestyrelsen
Amaliegade 44
DK - 1256 København K

BR Deutschland Statistisches Bundesamt
Gruppe VI C — Außenhandel
Gustav-Stresemann-Ring 11
Postfach 5528
D - 6200 Wiesbaden 1

Griechenland E9vud] Στατιστική) Υπηρεσία της Ελλάδος (EIYE)
086g Aυκoύpyoυ 14-16
GR - Αθήνα

Spanien Direcciön general de aduanas e impuestos especiales
Subdirecciön general de planificaciόn informάtica aduanera
C/Guzmάn el Bueno, 137
E - 28071 Madrid

Frankreich Direction generale des douanes et droits indirects
Division de la statistique et de l'informatique
Bureau C 1
8, rue de la Tour-des-Dames
F - 75436 Paris Cedex 09

Italien Ministero delle finanze
Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette
I - 00100 Roma-EUR

Irland Central Statistics Office
Earlsfort Terrace
IRL - Dublin 2
und
Office of the Revenue Commissioners
Dublin Castle
IRL - Dublin 2

Luxemburg , Institut national de statistique
rue de Louvain, 44
B - 1000 Bruxelles

Niederlande lnspecteur der Inyoerrechten en Accijnzen,
in wiens ambtsgebied belanghebbende woont ofis gevestigd

Portugal Direcção-Geral das Alfändegas
Direcção de Servifos de Nomenclatura
— Politica Pautal Origens e Relagoes Externas —
Rua da Alfändega, 2
P - 1194 Lisboa CODEX

Vereinigtes The Controller
Königreich H.M. Customs and Excise

Statistical Office
Portcullis House
27, Victoria Avenue
UK Southend-on-Sea SS2 6AL

( i ) ABl . Nr . L 69 vom 20. 3 . 1979, S. 10.
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KN Code Warenbezeichnung

Komponenten von vollständigen Fabrikationsanlagen:
9880 63 00 — des Kapitels 63

bis -
9889 63 10

9880 6800 — des Kapitels 68
bis

98896815

9880 6900 — des Kapitels 69
bis

9889 69 14

98807000 - des Kapitels 70
bis

9889 70 20

9880 72 00 — des Kapitels 72 (mit Ausnahme der in Anlage I des Vertrages über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für
bis Kohle und Stahl (EGKS) aufgeführten Waren)

9889 72 29

9880 73 00 — des Kapitels 73 (mit Ausnahme der in Anlage I des Vertrages über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für
bis Kohle und Stahl (EGKS) aufgeführten Waren)

9889 73 26

9880 76 00 — des Kapitels 76
bis

98897616

9880 82 00 — des Kapitels 82
bis

9889 82 15

9880 84 00 — des Kapitels 84
bis

9889 84 85

9880 85 00 — des Kapitels 85
bis

9889 85 48

9880 86 00 — des Kapitels 86
bis

9889 86 09

9880 87 00 — des Kapitels 87
bis

9889 8716

9880 90 00 — des Kapitels 90
Ibis

9889 90 33

9880 94 00 — des Kapitels 94
bis

9889 94 06

9880 99 00 — nicht den Kapiteln zugeordnet, aus denen die hervorgehen
bis

98899900
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ANHANG

LISTE DER POSITIONEN ODER UNTERPOSITIONEN MIT TEILZUGESTÄNDNISSEN IM GATT
ODER MIT UNTERSCHIEDLICHEN ZUGESTÄNDNISSEN FÜR DIE DAVON ERFASSTEN WAREN

KN-Code Warenbezeichnung
Zollsatz

vertragsmäßig
%

0306 Krebstiere, auch ohne Panzer, lebend, frisch, gekühlt, gefroren, getrocknet,
gesalzen oder in Salzlake ; Krebstiere in ihrem Panzer, in Wasser oder Dampf
gekocht, auch gekühlt, gefroren, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake :

— gefroren :

ex 0306 11 00 — — Langusten (Palinurus-Arten, Panulirus-Arten, Jasus-Arten):

— Langustenschwänze 25

— nicht gefroren :

ex 0306 21 00 — — Langusten (Palinurus-Arten, Panulirus-Arten, Jasus-Arten):

— Langustenschwänze *. 25

0406 Käse und Quark :

040690 — andere Käse :

04069011 — — zur Verarbeitung (!) :

— mit einem Frei-Grenze-Wert für 100 kg Eigengewicht von 175,30 ECU (2) 12,09 Ecu/ 100 kg/net (3)
— — andere :

ex 0406 90 13 - - - Emmentaler:

— mit einem Fettgehalt von mindestens 45 GHT in der Trockenmasse, mit
einer Reifezeit von mindestens drei Monaten (') :

— in Standard-Laiben (4) und mit einem Frei-Grenze-Wert für 100 kg
Eigengewicht von:

— 141,45 ECU oder mehr, jedoch weniger als 171,37 ECU (5) (6) 24,18 Ecu/ 100 kg/net

— 171,37 ECU oder mehr (5) 9,07 Ecu/ 100 kg/net

( 1 ) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(2) Die Wertgrenzen werden den Änderungen der Preisbildungsfaktoren für Cheddar in der Gemeinschaft automatisch angepaßt. Diese Anpassung erfolgt durch

Herauf- und Herabsetzung gemäß dem Schwellenpreis in der Gemeinschaft .
(3) Im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 3 500 Tonnen.
(4) Als „Standard-Laibe" gelten Laibe mit folgendem Eigengewicht:

— bei Emmentaler: von 60 kg bis 130 kg;
— bei Greyerzer und Sbrinz: von 20 kg bis 45 kg;
— bei Bergkäse: von 20 kg bis 60 kg;
— bei Appenzeller: von 6 kg bis 8 kg .

(s) Die Gemeinschaft behält sich vor, die in den Zugeständnissen genannten Wertgrenzen herabzusetzen . Ab 1 . Juli 1970 werden die Wertgrenzen den Änderungen der
Preisbildungsfaktoren für Emmentaler in der Gemeinschaft automatisch angepaßt. Die Anpassung erfolgt durch Herauf- und Herabsetzung der Wertgrenzen um
14 ECU für jede Erhöhung oder Senkung des gemeinsamen Richtpreises für Milch in der Gemeinschaft um 1 ECU je 100 kg.

(6) Die Gemeinschaft behält sich vor, durch Heraufsetzung der Wertgrenzen um 6,05 ECU den Zollsatz autonom von 24,18 ECU auf 18,13 ECU zu senken .
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KN-Code Warenbezeichnung
Zollsatz,

vertragsmäßig
%

ex 0406 90 13 — in Stücken, vakuumverpackt oder unter inertem Gas verpackt:
(Fortsetzung)

— mit Rinde an mindestens einer Seite, mit einem Eigengewicht von:

— 1 kg oder mehr, jedoch weniger als 5 kg und mit einem
Frei-Grenze-Wert für 100 kg Eigengewicht von 165,63 ECU oder
mehr, jedoch weniger als 205,52 ECU C 1 ) (2) 24,18 Ecu/ 100 kg/net

— 1 kg oder mehr und mit einem Frei-Grenze-Wert für 100 kg
Eigengewicht von 205,52 ECU oder mehr 0 9,07 Ecu/ 100 kg/net

— andere, mit einem Eigengewicht von weniger als 450 g und einem
Frei-Grenze-Wert für 100 kg Eigengewicht von 229,70 ECU oder
mehr 00 9,07 Ecu/ 100 kg/net

ex 0406 90 15 - - - Greyerzer, Sbrinz:

- mit einem Fettgehalt von mindestens 45 GHT in der Trockenmasse, mit
einer Reifezeit von mindestens drei Monaten (4):

— in Standard-Laiben (5) und mit einem Frei-Grenze-Wert für 100 kg
Eigengewicht von :

— 141,45 ECU oder mehr, jedoch weniger als 171,37 ECU 0 (2) 24,18 Ecu/ 100 kg/net

— 171,37 ECU oder mehr (') 9,07 Ecu/ 100 kg/net

— in Stücken, vakuumverpackt oder unter inertem Gas verpackt:

— mit Rinde an mindestens einer Seite, mit einem Eigengewicht von:

— 1 kg oder mehr, jedoch weniger als 5 kg und mit einem
Frei-Grenze-Wert für 100 kg Eigengewicht von 165,63 ECU oder
mehr, jedoch weniger als 205,52 ECU 0 (2) 24,18 Ecu/ 100 kg/net

— 1 kg oder mehr und mit einem Frei-Grenze-Wert für 100 kg
Eigengewicht von 205,52 ECU oder mehr 0 . . . . 9,07 Ecu/ 100 kg/net

— andere, mit einem Eigengewicht von weniger als 450 g und einem
Frei-Grenze-Wert für 100 kg Eigengewicht von 229,70 ECU oder
mehr 00 9,07 Ecu/ 100 kg/net

ex 0406 90 17 — — — Bergkäse und Appenzeller:

— mit einem Fettgehalt von mindestens 45 GHT in der Trockenmasse, mit
einer Reifezeit von mindestens drei Monaten (4):

— in Standard-Laiben (5) und mit einem Frei-Grenze-Wert für 100 kg
Eigengewicht von:

— 141,45 ECU oder mehr, jedoch weniger als 171,37 ECU 00 24,18 Ecu/ 100 kg/net

(') Die Gemeinschaft behält sich vor, die in den Zugeständnissen genannten Wertgrenzen herabzusetzen. Ab 1 . Juli 1970 werden die Wertgrenzen den Änderungen der
Preisbildungsfaktoren für Emmentaler in der Gemeinschaft automatisch angepaßt . Die Anpassung erfolgt durch Herauf- und Herabsetzung der Wertgrenzen um
14 ECU für jede Erhöhung oder Senkung des gemeinsamen Richtpreises für Milch in der Gemeinschaft um 1 ECU je 100 kg .

(2) Die Gemeinschaft behält sich vor, durch Heraufsetzung der Wertgrenzen um 6,05 ECU den Zollsatz autonom von 24,18 ECU auf 18,13 ECU zu senken.
(3) Vakuumverpackte Stücke mit einem Eigengewicht von weniger als 450 g fallen unter dieses Zugeständnis, wenn die Umschließung mindestens folgende Angaben

enthält:
— Käsesorte,
— Fettgehalt,
— verantwortlicher Verpacker,
— Herstellungsland.

(4) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
(3 ) Als „Standard-Laibe" gelten Laibe mit folgendem Eigengewicht:

— bei Emmentaler: von 60 kg bis 130 kg, ,
— bei Greyerzer und Sbrinz: von 20 kg bis 45 kg,
— bei Bergkäse: von 20 kg bis 60 kg,
— bei Appenzeller: von 6 kg bis 8 kg.
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ex 0406 90 17 - 17 1 ,37 ECU oder mehr ( i)
(Fortsetzung) 9,07 Ecu/ 100 kg/net

— in Stücken, vakuumverpackt oder unter inertem Gas verpackt:

— mit Rinde an mindestens einer Seite, mit einem Eigengewicht von:

— 1 kg oder mehr, jedoch weniger als 5 kg und mit einem
Frei-Grenze-Wert für 100 kg Eigengewicht von 165,63 EGU oder
mehr, jedoch weniger als 205,52 ECU (») (2) 24,18 Ecu/ 100 kg/net

— 1 kg oder mehr und mit einem Frei-Grenze-Wert für 100 kg
Eigengewicht von 205,52 ECU oder mehr (') 9,07 Ecu/ 100 kg/net

— andere, mit einem Eigengewicht von weniger als 450 g und einem
Frei-Grenze-Wert für 100 kg Eigengewicht von 229,70 ECU oder
mehr (') (3) 9,07 Ecu/ 100 kg/net

ex 0406 90 21 - - - Cheddar :

— in ganzen Standardformen (von kreisrunder, abgeflachter Form, mit einem
Eigengewicht von 33 kg bis 44 kg und in Würfel- oder quaderförmigen
Blöcken mit einem Eigengewicht von 10 kg oder mehr) mit einem Fettgehalt
im Trockenstoff von 50 GHT oder mehr, mit einer Reifezeit von mindestens
3 Monaten und einem Frei-Grenze-Wert für 100 kg Eigengewicht (5) von
nicht weniger als 199,48 ECU (4) 12,09 Ecu/kg/net (6)

0511 Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen ; nichtle
bende Tiere des Kapitels 1 oder 3, ungenießbar :

— andere :

051191 — — Waren aus Fischen oder Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertie
ren ; nichtlebende Tiere des Kapitels 3 :

ex 0511 91 90 — — — andere:

— Fischrogen und Fischmilch ; Fischköder aus Rogen und wirbellose Wasser
tiere, andere als Krebstiere und Weichtiere frei

0910 Ingwer, Safran, Kurkuma, Thymian, Lorbeerblätter, Curry und andere Gewürze :

09101000 - Ingwer :

— ganz, gebrochen oder in Scheiben:
— zum industriellen Herstellen von etherischen ölen oder von Resinoiden (5) frei
— anderer 17

— anderer frei

(') Die Gemeinschaft behält sich vor, die in den Zugeständnissen genannten Wertgrenzen herabzusetzen . Ab I. Juli 1970 werden die Wertgrenzen den Änderungen der
Preisbildungsfaktoren für Emmentaler in der Gemeinschaft automatisch angepaßt. Die Anpassung erfolgt durch Herauf- und Herabsetzung der Wertgrenzen um
14 ECU für jede Erhöhung oder Senkung des gemeinsamen Richtpreises für Milch in der Gemeinschaft um 1 ECU je 100 kg .

(2) Die Gemeinschaft behält sich vor, durch Heraufsetzung der Wertgrenzen um 6,05 ECU den Zollsatz autonom v.on 24,18 ECU auf 18,13 ECU zu senken .
(3) Vakuumverpackte Stücke mit eineiji Eigengewicht von weniger als 450 g fallen unter dieses Zugeständnis, wenn die Umschließung mindestens folgende Angaben

enthält:

— Käsesorte,
— Fettgehalt,
— verantwortlicher Verpacker,
— Herstellungsland.

(4) Die Wertgrenzen werden den Änderungen der Preisbildungsfaktoren für Cheddar in der Gemeinschaft automatisch angepaßt. Diese Anpassung erfolgt durch
Herauf- und Herabsetzung gemäß dem Schwellenpreis der Gemeinschaft .

(5) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(6) Im Rahmen eines von den zuständigen Gemeinschaftsbehörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 9 000 Tonnen.
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1106 Mehl und Grieß von trockenen Hülsenfrüchten der Position 0713, von Sagomark (
und von Wurzeln oder Knollen der Position 0714 ; Mehl, Grieß und Pulver von
Erzeugnissen des Kapitels 8 :

110610 00 — Mehl und Grieß von trockenen Hülsenfrüchten der Position 0713 :

— von Erbsen, Bohnen (Phaseolus-Arten) oder Linsen 12

1302 Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge ; Pektinstoffe, Pektinate und Pektate ; Agar
Agar und andere Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch modifiziert :

1302 20 — Pektinstoffe, Pektinate und Pektate :

ex 1302 20 10 — — trocken:

— Pektinstoffe von Äpfeln 24

1402 Pflanzliche Stoffe von der hauptsächlich zu Polsterzwecken verwendeten Art (z.B.
Kapok, Pflanzenhaar und Seegras), auch in Lagen, mit oder ohne Unterlage aus
anderen Stoffen :

1402 10 00 - Kapok :
— roh frei

— anderer:

— in Lagen, mit Unterlage aus anderen Stoffen 1,5
— anderer 1

1504 Fette und öle sowie deren Fraktionen, von Fischen oder Meeressäugetieren, auch
raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert :

1504 10 — Leberöle sowie deren Fraktionen, von Fischen :

1504 10 90 - — andere:

— von Heilbutten ... . frei

— von anderen Fischen 6

1512 Sonnenblumenöl, Safloröl und Baumwollsaatöl sowie deren Fraktionen, auch
raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert :

— Sonnenblumenöl und Safloröl sowie deren Fraktionen :

151211 - - rohe öle :

ex 1512 11 10 - — — zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von
Lebensmitteln ('):
— Sonnenblumenöl 5

1512 19 — — andere :

ex 1512 19 10 — — — zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von
Lebensmitteln ('):
— Sonnenblumenöl 8

— — — andere:

ex 1512 19 99 — — — — Safloröl :

— Safloröl, mit Ausnahme von Safloröl mit einem Gehalt an freien
Fettsäuren von 50 GHT oder mehr 15

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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1513 Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl und Babassuöl sowie deren Fraktionen, auch
raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert :

— Kokosöl (Kopraöl) und seine Fraktionen :

1513 29 — — andere :

— — — andere:

ex 1513 29 30 — — — — zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen
von Lebensmitteln (•):

— Babassuöl 8

— — — — andere: -

— - - - - in anderer Aufmachung:

ex 1513 29 99 — — — — — — Babassuöl:

— Babassuöl, mit Ausnahme von Babassuöl mit einem Gehalt an
freien Fettsäuren von 50 GHT oder mehr 15

1514 Riiböl (Raps- und Rübsenöl) und Senfsaatöl sowie deren Fraktionen, auch
raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert :.

1514 10 — rohe öle :

ex 1514 10 10 — — zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von
Lebensmitteln (!):

— Rüböl (Raps- und Rübsenöl) 5

1514 90 — andere :

ex 1514 90 10 — — zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von
Lebensmitteln C 1 ):

— Rüböl (Raps- und Rübsenöl) 8

ex 1514 90 90 andere:

— Senfsaatöl, ausgenommen Senfsaatöl mit einem Gehalt an freien Fettsäuren von
50 GHT oder mehr 15

1515 Andere pflanzliche Fette und fette öle (einschließlich Jojobaöl) sowie deren
Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert :

— Leinöl und seine Fraktionen :

1515 19 — — andere :

ex 1515 19 90 — — — andere:

— Leinöl, ausgenommen Leinöl mit einem Gehalt an freien Fettsäuren von
50 GHT oder mehr 15

— Maisöl und seine Fraktionen :

1515 29 — — andere :

ex 1515 29 90 _ — - andere:

— Maisöl, ausgenommen Maisöl mit einem Gehalt an freien Fettsäuren von
50 GHT oder mehr 15

(!) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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1515 50 - Sesamöl und seine Fraktionen :

— — andere:

ex 1515 50 99 — — — andere:

— Sesamöl, ausgenommen Sesamöl mit einem Gehalt an freien Fettsäuren von
50 GHT oder mehr 15

1515 90 — andere :

ex 1515 90 10 — — Oiticicaöl, Myrtenwachs, Japanwachs ; deren Fraktionen:

— Oiticicaöl, roh; dessen Fraktionen, roh 3

— Oiticicaöl, Myrtenwachs, raffiniert oder gereinigt; deren Fraktionen, raffiniert
oder gereinigt 3

— — Tabaksameftöl und seine Fraktionen:

— — — andere:

ex 1515 90 39 — — — — andere:

— Tabaksamenöl, ausgenommen Tabaksamenöl mit einem Gehalt an freien
Fettsäuren von 50 GHT oder mehr 15

— — andere Fette und öle sowie deren Fraktionen:

— — — rohe Fette und Öle:

ex 1515 90 40 — — — — zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen
von Lebensmitteln ( ! ):

— Illipefett, Karitefett, Domorifett oder Tulucunaöl 5
— — — andere:

ex 1515 90 60 — — — — zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen
von Lebensmitteln (*):

— Illipefett, Karitefett, Domorifett oder Tulucunaöl 8
— — — — andere:

ex 1515 90 99 _____ fest, in anderen Aufmachungen ; flüssig:

— andere Fette und öle, ausgenommen Fette und öle mit einem Gehalt
an freien Fettsäuren von 50 GHT oder mehr und ausgenommen
Illipefett oder Kopaivaöl 15

1516 Tierische und pflanzliche Fette und öle sowie deren Fraktionen, ganz oder teilweise
hydriert, umgeestert, wiederverestert oder elaidiniert, auch raffiniert, jedoch nicht
weiterverarbeitet :

151610 — tierische Fette und öle sowie deren Fraktionen :

ex 1516 10 90 — — in anderer Aufmachung:

— Fette und öle von Fischen oder Meeressäugetieren, hydriert 17
1516 20 — pflanzliche Fette und öle sowie deren Fraktionen :

— — andere:

ex 1516 20 99 - - - in anderer Aufmachung:

— Rüböl (Raps- und Rübsenöl), Leinöl, Sonnenblumenöl, Illipefett, Karitefett,
Domorifett, Tulucunaöl oder Babassuöl zu technischen oder industriellen
Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln (•) 8

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen .
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ex 1516 2099 — Erdnußöl, Baumwollsaatöl, Sojaöl oder Sonnenblumenöl 15
(Fortsetzung)

— andere Öle, ausgenommen öle mit einem Gehalt an freien Fettsäuren von
50 GHT oder mehr, ausgenommen Palmkernöl, Illipefett, Kokosöl
(Kopraöl), Rüböl (Raps- und Rübsenöl) oder Kopaivaöl 15

1602 Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut, anders zubereitet oder haltbar
gemacht :

1602 90 — andere, einschließlich Zubereitungen aus Blut aller Tierarten :
— — andere:

— — — andere:

— — — — andere:

— — — — — andere:

— — — — — — von Schafen oder Ziegen:

1602 90 71 _______ nicht gegart; Mischungen aus gegartem Fleisch oder Schlachtne
benerzeugnissen und nicht gegartem Fleisch oder Schlachtneben
erzeugnissen:
— von Schafen 20

— von Ziegen 26
1602 90 79 _______ andere:

— von Schafen 20

— von Ziegen ... 26

2008 Früchte und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder
haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Alkohol,
anderweit weder genannt noch inbegriffen :

2008 20 - Ananas :

— — ohne Zusatz von Alkohol:

— — — ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht
des Inhalts von:

ex 2008 20 91 - - - - 4,5 kg oder mehr:

— 4,5 kg oder mehr, jedoch weniger als 5 kg 23
2008 30 — Zitrusfrüchte :

— — ohne Zusatz von Alkohol:

— - - ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht
des Inhalts von:

ex 2008 30 91 — — — — 4,5 kg oder mehr:

— 4,5 kg oder mehr, jedoch weniger als 5 kg 23

2008 50 - Aprikosen :

— — ohne Zusatz von Alkohol:

— — — ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht
des Inhalts von:

ex 2008 50 71 - - - - 4,5 kg oder mehr:

— 4,5 kg oder mehr, jedoch weniger als 5 kg 23
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2008 60 — Kirschen :

— — ohne Zusatz von Alkohol:

— - - ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht
des Inhalts von:

— — — — 4,5 kg oder mehr:

ex 2008 60 71 _____ Sauerkirschen (Prunus cerasus):

— 4,5 kg oder mehr, jedoch weiniger als 5 kg 23

ex 2008 60 79 _____ andere:

— 4,5 kg oder mehr, jedoch weniger als 5 kg ... . 23

2008 70 — Pfirsiche :

— — ohne Zusatz von Alkohol:

— — — ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht
des Inhalts von:

ex 2008 70 91 _ _ _ _ 4,5 kg oder mehr:

— 4,5 kg oder mehr, jedoch weniger als 5 kg 23

2008 80 — Erdbeeren :

— — ohne Zusatz von Alkohol:

— — — ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht
des Inhalts von:

ex 2008 80 91 — — — — 4,5 kg oder mehr:

— 4,5 kg oder mehr, jedoch weniger als 5 kg 23

— andere, einschließlich Mischungen, ausgenommen Mischungen der Unterposition 2008 19 :

2008 92 - - Mischungen :

— — — ohne Zusatz von Alkohol:

_ _ _ _ ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem
Gewicht des Inhalts von:

ex 2008 92 91 _____ 4,5 kg oder mehr:

— 4,5 kg oder mehr, jedoch weniger als 5 kg . ; 23

2008 99 andere :

— — — ohne Zusatz von Alkohol:

— - - - ohne Zusatz von Zucker:

— — — — — Pflaumen in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des
Inhalts von:

ex 2008 99 71 ______ 4,5 kg oder mehr:

— 4,5 kg oder mehr, jedoch weniger als 5 kg 23

ex 2008 99 99 _____ andere:

— andere Früchte in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht
des Inhalts von weniger als 5 kg 23
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2208 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergällt ;
Branntwein, Likör und andere Spirituosen ; zusammengesetzte alkoholhaltige
Zubereitungen der zum Herstellen von Getränken verwendeten Art :

2208 50 — Gin und Genever :

— — Genever, in Behältnissen mit einem Inhalt von :

ex 2208 50 91 — — — 2 1 oder weniger:

— mit einem Alkoholgehalt von 45,4 % vol oder weniger 1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/h

ex 2208 50 99 — — — mehr als 2 1:

— mit einem Alkoholgehalt von 45,4 % vol oder weniger 1 ,6 Ecu/% vol/hl

2208 90 — andere :

— — andere, in Behältnissen mit einem Inhalt von:

— — — 2 1 oder weniger:

— — — — Branntwein:

ex 2208 90 51 — — — — — Obstbranntwein:

— ausgenommen Branntwein aus Steinobst, Kernobst oder Kernobsttre
ster, mit einem Alkoholgehalt von 45,4 % vol oder weniger 1,6 Ecu/% vql/hl + 10 Ecu/h

ex 2208 90 53 _____ anderer:

— mit einem Alkoholgehalt von 45,4 % vol oder weniger 1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/h

ex 2208 90 55 - - - - Likör:

— mit einem Alkoholgehalt von 45,4 % vol oder weniger 1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/h

— — — mehr als 2 1 :

— — — — Branntwein:

ex 2208 90 71 _____ Obstbranntwein:

— ausgenommen Branntwein aus Steinobst, Kernobst oder Kernobsttre
ster, mit einem Alkoholgehalt von 45,4 % vol oder, weniger 1,6 Ecu/% vol/hl

ex 2208 90 73 _____ anderer:

— mit einem Alkoholgehalt von 45,4 % vol oder weniger 1 ,6 Ecu/% vol/hl

ex 2208 90 79 — — — — Likör und andere Spirituosen :

— Likör mit einem Alkoholgehalt von 45,4 % vol oder weniger 1,6 Ecu/% vol/hl

— — Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergällt, in
Behältnissen mit einem Inhalt von:

/

ex 2208 90 91 — — — 2 1 oder weniger:

— mit einem Alkoholgehalt von 45,4 % vol oder weniger 1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/h

ex 2208 90 99 — — mehr als 2 1:

— mit einem Alkoholgehalt von 45,4 % vol oder weniger 1 ,6 Ecu/% vol/hl
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.2715 00 00 Bituminöse Mischungen auf der Grundlage von Naturasphalt oder Naturbitumen,
Bitumen aus Erdöl, Mineralteer oder Mineralteerpech (z.B. Asphaltmastix,
Verschnittbitumen):

— Asphaltmastix 2,5

- andere 0,9

2844 Radioaktive chemische Elemente und radioaktive Isotope (einschließlich der
spaltbaren und brütbaren chemischen Elemente oder Isotope) und ihre Verbindun
gen ; Mischungen und Rückstände, die diese Erzeugnisse enthalten :

2844 10 00 — natürliches Uran und seine Verbindungen ; Legierungen, Dispersionen (einschließlich
Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die natürliches Uran oder Verbindun
gen von natürlichem Uran enthalten (Euratom}.

— natürliches Uran:

— roh; Bearbeitungsabfälle und Schrott (Euratom) —

— verarbeitet:

— Stäbe (Stangen), Profile, Draht, Bleche, Blätter und Bänder (Euratom) ..... frei

— anderes (Euratom) 1,5

— Ferrouran 4,9

— anderes (Euratom) —

2844 20 - an U 235 angereichertes Uran und seine Verbindungen ; Plutonium und seine Verbindun
gen ; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und
Mischungen, die an U 235 angereichertes Uran, Plutonium oder Verbindungen dieser
Erzeugnisse enthalten (Euratomy.

- - an U 235 angereichertes Uran und seine Verbindungen; Legierungen, Dispersionen
(einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen , die an U 235
angereichertes Uran enthalten, mit einem Gehalt an U 235 von :

2844 20 11 — — — weniger als 20 GHT:

Ferrouran 4,9

— andere (Euratom) —

2844 2019 - - - 20 GHT oder mehr:

— Ferrouran 4,9

— andere (Euratom) —

— — Plutonium und seine Verbindungen; Legierungen, Dispersionen (einschließlich
Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die Plutonium oder Verbin
dungen dieser Erzeugnisse enthalten:

2844 20 91 — — — Mischungen von Uran und Plutonium:

— Ferrouran 4,9

— andere (Euratom) —

2844 20 99 andere:

— Ferrouran 4,9

— andere —
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2844 30 — an U 235 abgereichertes Uran und seine Verbindungen ; Thorium und seine Verbindungen ;
Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und
Mischungen, die an U 235 abgereichertes Uran, Thorium oder Verbindungen dieser
Erzeugnisse enthalten :

— — Thorium; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeug
nisse und Mischungen, die Thorium oder Thorium oder Verbindungen dieses
Erzeugnisses enthalten:

2844 30 59 — — — andere (Euratom):

— roh ; Bearbeitungsabfälle und Schrott —
— verarbeitet:

- Stäbe (Stangen), Profile, Draht, Bleche, Blätter und Bänder . . frei
— andere 1,5

2844 30 90 — — Verbindungen des Thoriums, des an U 235 abgereicherten Urans, auch untereinan
der gemischt (Euratom):

— des Thoriums, des an Uran 235 abgereicherten Urans, auch untereinander
gemischt (Euratom), ausgenommen Salze des Thoriums frei

2844 40 00 — andere radioaktive Elemente, Isotope und Verbindungen als die der Unterpositionen
2844 10, 2844 20 oder 2844 30 ; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets),
keramische Erzeugnisse und Mischungen, die diese Elemente, Isotope oder Verbindungen
enthalten :

— an U 233 abgereichertes Uran und seine Verbindungen; Legierungen, Dispersionen
(einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die an U 233
abgereichertes Uran oder Verbindungen dieses Erzeugnisses enthalten:
— Ferrouran . 4,9

— andere Legierungen —
— andere :

— künstlich radioaktive Isotope (Euratom) —

— Verbindungen künstlicher radioaktiver Isotope (Euratom) frei
— anorganische, als Luminophore verwendbare Erzeugnisse, die durch radioaktive

Verbindungen aktiviert werden 5,3
— andere frei

2901 Acyclische Kohlenwasserstoffe :

— gesättigt :

2901 21 00 - - Ethylen :

— zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe 12

— zu anderer Verwendung (') frei

2901 22 00 - - Propen (Propylen):

— zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe 12
— zu anderer Verwendung (•) frei

2901 23 00 — — Buten (Butylen) und seine Isomeren :

— zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe 12
— zu anderer Verwendung (!) frei

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
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2901 24 00 - - Buta-l,3-dien und Isopren :

— zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe 12
— zu anderer Verwendung (!) frei

2901 29 — — andere :

2901 29 10 — — — Buta-l,2-dienund 3-Methylbuta-l,2-dien:

— zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe 12
— zu anderer Verwendung (') frei

2901 29 90 andere:

— zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe 12
— zu anderer Verwendung ( 1 ) frei

2902 Cyclische Kohlenwasserstoffe :

— alicyclische :

29021100 — — Cyclohexan :

— zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe 8,4

— zu anderer Verwendung (•) frei
2902 19 andere :

2902 19 90 — — — andere:

— zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe 8,4
— zu anderer Verwendung (0 . frei

3706 Kinematographische Filme, belichtet und entwickelt, auch mit Tonaufzeichnung
oder nur mit Tonaufzeichnung :

3706 10 — mit einer Breite von 35 mm oder mehr :

3706 10 10 — — nur mit Tonaufzeichnung:

— Negative; Zwisehenpositive frei
— andere Positive 0,91 Ecu/ 1 00 m

3706 90 — andere :

3706 90 10 — — nur mit Tonaufzeichnung:

— Negative, Zwischenpositive frei
— andere Positive 0,91 Ecu/ 1 00 m

5111 Streichgarngewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren :

— mit einem Anteil an Wolle oder feinen Tierhaaren Von 85 GHT oder mehr :

51111100 — — mit einem Quadratmetergewicht von 300 g oder weniger :

— „Loden" genannte Gewebe (2):
— mit einem Wert von 2,50 ECU oder mehr für 1 m2 13

(!) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.
(2) „ Loden" ist ein leinwandbindiges , einfarbiges oder aus melierten Garnen bestehendes, gewalktes Gewebe mit einem Quadratmetergewicht von 250 bis 450 g. Er ist

aus nichtgezwirnten Streichgarnen aus Wolle gemischt mit feinen Tierhaaren hergestellt und kann auch grobe Tierhaare oder synthetische oder künstliche
Spinnstoffe enthalten . Die Spinnstoffasern sind durch eine Oberflächenbehandlung in eine Richtung gelegt, wodurch das Gewebe wasserabstoßende Eigenschaften
erhalten hat .
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151111100 - andere 14
(Fortsetzung)

— andere Gewebe:

— aus Garnen aus Wolle mit einem Wert von 2,50 ECU oder mehr für 1 m2 ... 13

— andere 16

5111 19 — — andere :

5111 19 10 — — — mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 300 g bis 450 g:

— „Loden" gennante Gewebe (*):

— mit einem Wert von 2,50 ECU oder mehr für 1 m2 13

— andere 14

— andere Gewebe:

— aus Garnen aus Wolle mit einem Wert von 2,50 ECU oder mehr für Im2 13

— andere 16

511119 90 ___ mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 450 g:

— aus Garnen aus Wolle mit einem Wert von 2,50 ECU oder mehr für 1 m2 ... 13

— andere 16

5112 Kammgarngewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren :

— mit einem Anteil an Wolle oder feinen Tierhaaren von 85 GHT oder mehr :

5112 11 00 — — mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger :

— aus Kammgarn mit einem Wert von 3 ECU oder mehr für 1 m2 13

— andere 16

5112 19 — — andere :

51121910 — — — mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g bis 375 g:

— aus Kammgarn mit einem Wert von 3 ECU oder mehr für 1 m2 13

— andere 16 \
5112 19 90 — — — mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 375 g:

— aus Kammgarn mit einem Wert von 3 ECU oder mehr für 1 m2 13

— andere . 16

5907 00 00 Andere Gewebe, getränkt, bestrichen oder überzogen ; bemalte Gewebe für
Theaterdekorationen, Atelierhintergriinde oder dergleichen :

»

— Wachstuch und andere mit einem Überzug auf der Grundlage von öl versehene
Gewebe 5,1

— andere 4,9

(>) „Loden" ist ein leinwandbindiges, einfarbiges oder aus melierten Garnen bestehendes, gewalktes Gewebe mit einem Quadratmetergewicht von 2S0 bis 450 g. Er ist
aus nichtgezwirnten Streichgarnen aus Wolle gemischt mit feinen Tierhaaren hergestellt und kann auch grobe Tierhaare oder synthetische oder künstliche
Spinnstoffe enthalten . Die Spinnstoffasern sind durch eine Oberflächenbehandlung in eine Richtung gelegt, wodurch das Gewebe wasserabstoßende Eigenschaften
erhalten hat .
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6405 Andere Schuhe :

6405 90 — andere :

ex 6405 90 10 — — mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder rekonstituiertem Leder:

— mit Laufsohlen aus Leder oder rekonstituiertem Leder 20

8211 Messer (ausgenommen Messer der Position 8208) mit schneidender Klinge, auch
gezahnt (einschließlich Klappmesser für den Gartenbau), und Klingen dafür :

821110 00 — Zusammenstellungen :

— Messer, ausgenommen Messer mit Klingen aus rostfreiem Stähl 17

— andere :

821191 — — Tischmesser mit feststehender Klinge :

82119190 — — — andere:

— Messer, ausgenommen Messer mit Klingen aus rostfreiem Stahl 17

821192 — — andere Messer mit feststehender Klinge :

821192 90 — — — andere:

— Messer, ausgenommen Messer mit Klingen aus rostfreiem Stahl 17

821193 — — Messer mit nicht feststehender Klinge, einschließlich Klappmesser für den Gartenbau :

821193 90 — — — andere:

— Messer, ausgenommen Messer mit Klingen aus rostfreiem Stahl 17

8408 Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- und Halbdieselmotoren):

840810 — Antriebsmotoren für Wasserfahrzeuge :

— für Schiffe für die Seeschiffahrt der Positionen 8901 bis 8906, für Schlepper der
Unterposition 8904 00 10 und für Kriegsschiffe der Unterposition 8906 00 10 (•) . . . frei

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzen Voraussetzungen.


